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Vorbemerkung

Das fünfte Kolloquium des Historischen Kollegs fand vom 21. bis 23. Septem
ber 1982 in den Räumen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften statt. Als Sti
pendiat des Kollegs hatte ich diesem Kolloquium das Thema „Säkulare Aspekte der 
deutschen Geschichte im 16. Jahrhundert“ gesetzt und konnte die im Teilnehmerver
zeichnis genannten Gelehrten, die als hervorragende Kenner dieser Problematik gel
ten dürfen, begrüßen. Das Kolloquium wurde geleitet von den Herren Prof. Dr. Peter 
Baumgart, Würzburg, und Prof. Dr. Hubert Glaser, München, denen für die Gestal
tung des Ablaufs und damit natürlich auch für die Bewältigung der schwierigen Auf
gabe, dem Gespräch Möglichkeiten und Grenzen zu bestimmen, zu danken ist. Mein 
Referat hatte ich bereits am 28. Juni 1982 als öffentlichen Vortrag des Historischen 
Kollegs in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten.

Ein herzlicher Dank gilt auch den Organisatoren dieser Veranstaltung, Frau Dr. Eli
sabeth Müller-Luckner und Herrn Georg Kalmer. Sie sorgten dafür, daß die Diskus
sion eines Kolloquiums erstmals unmittelbar auf Tonband aufgenommen werden 
konnte, so daß die hier publizierten Diskussionsbeiträge den besonderen Vorzug ha
ben, die Atmosphäre des Kolloquiums zu vermitteln. Die schwierige Übertragung der 
Tonbandtexte in druckreife Form ist Frau Renate Wagner zu verdanken, und bei der 
Publikation der Beiträge und der Diskussion ist mir vor allem die Hilfe meines Assi
stenten, Herrn cand. phil. Reinhard Seyboth, zugute gekommen. Dem Verlag Olden
bourg, München, bin ich für die großen Bemühungen bei der Herstellung des Drucks 
sehr verbunden. W enn auch von diesem Kolloquium der wissenschaftliche Ertrag der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird und die Ergebnisse des Kolloquiums 
das Gespräch um die Bedeutung der Reformation bereichern können, so ist dies vor 
allem aber das Verdienst des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, der ja als 
Träger des Historischen Kollegs in großzügiger Weise die Mittel bereitgestellt hat.
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Vorwort

Das Kolloquiums-Thema „Säkulare Aspekte der deutschen Geschichte des 16. 
Jahrhunderts“ hat einen doppelten Boden. Zunächst ist es herausgewachsen aus dem 
wissenschaftlichen Anliegen meines Kolleg-Jahres, das in der Erarbeitung einer Ge
schichte der Reichsreform besteht. Schließlich schleppt sich die gesamte Geschichts
schreibung dieser Zeit offen oder latent mit der Frage herum, ob die Reformation un
ter anderem auch als eine Folge einer nichtgelungenen Reichsreform zu erklären ist. 
Und dahinter steht doch das andere Problem, ob es neben der Reformation auch eine 
Fortsetzung der Reichsreform gegeben habe, ist dies der Fall, so fragt sich, in welcher 
Beziehung Reichsreform und Reformation zueinander stehen, oder ob die Reforma
tion bereits alle Entwicklungen des öffentlichen und privaten Lebens einschließt und 
die Reichsreform damit unnötig geworden ist. Ja, hier geht es nicht nur um die rich
tige Erfassung der Endphase der Reichsreform, sondern schon um ihre Anlage, denn 
schließlich kreist ja auch die ganze Diskussion, ob die Reichsreform aus der Kirchen
reform des 15. Jahrhunderts entstanden ist oder ob es sich dabei mehr um jene dem 
Reich entsprechende staatspolitische Krise handelte, die alle europäischen Staaten am 
Beginn der Neuzeit ergriffen hat oder ob man in der besonderen deutschen Staatspro
blematik des Spätmittelalters einen besonderen Vorgang in der europäischen Staaten
welt vor sich hat. Bei der Tradition des Heiligen Römischen Reiches ist diese Proble
matik in Deutschland viel schwieriger als in allen anderen damaligen Ländern des 
Kontinents. Die Reichsreform ist also nicht nur irgendein spezielles Verfassungspro
blem, sondern sie beinhaltet eigentlich die Frage von Staatsentwicklung und Staatlich
keit in Deutschland zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart und darüber hinaus 
eben die Frage nach dem Selbstverständnis dieses Reiches zwischen der rein religi
ösen Legitimation des Mittelalters und der rationalen Legitimation der Moderne. Im 
Blick auf die Reformation gewinnt man letztlich erst ihre Gestalt.

Wenn man nun aber diesen Aspekt der in der Reichsreform ausgefochtenen Staats
problematik, nämlich mit der Reformation, neben der Reformation und über die Re
formation hinaus, ernst nimmt, dann ist es nur ein kleiner Schritt zu der weiteren 
Frage, ob es im 16, Jahrhundert nicht auch andere Bewegungen gibt, die durchaus ne
ben der Reformation sich nach ihrer eigenen Schwerkraft entwickeln und diesem 
Jahrhundert ihre eigenen Akzente geben. Damit habe ich bereits die zweite Orientie
rung dieses Kolloquiums angesprochen. Ich verhehle nicht, daß das Kolloquium in 
dieser Hinsicht durchaus einen experimentellen Charakter hat. Denn in dem Versuch, 
das 16. Jahrhundert neu zu entdecken als eine Zeit der in den verschiedensten Le
bensbereichen selbständig auftretenden und wirkenden Umwälzungen, liegt auch der 
Anfang des Bemühens, sich von der starren Fixierung aller Bewegungen dieser Zeit
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auf die religiöse Problematik loszulösen. Das ist sicher auch der Versuch zur Loslö
sung von einer der schmerzlichsten Identifikationen, die in der deutschen Geschichts
betrachtung stattgefunden haben. Wir sind heute so weit, unsere nationale Geschichte 
betrachten zu können, ohne nationale Gefühle und Wünsche in dieses Bild hineinzu
tragen, wir stehen -  wenigstens die Mehrzahl der deutschen Historiker -  auch noch 
über dem Bestreben, in der Geschichte soziale, milieuhafte Wunschbilder abzuladen, 
aber wir werden uns eingestehen müssen, daß es uns schwerfällt, die Reformation 
letztlich und allerletztlich nicht doch aus dem Blickwinkel einer Konfession zu be
trachten -  und wenn es auch die Konfession der Toleranz wäre -  und die ganze Refor
mation damit in das Bild dieser Konfession hineinzustellen. Wie leicht steht das Be
kenntnis vor der Erkenntnis, so daß in der Diskussion oft nicht Erkenntnis zu Er
kenntnis kommt, sondern am Ende doch Bekenntnis gegen Bekenntnis steht. Die 
Identifikation der persönlichen Konfession mit den wissenschaftlichen Anliegen hat 
auch heute nicht aufgehört und sie hat bewirkt, daß in der religiösen Thematik auch 
schon die ganze Geschichte des 16. Jahrhunderts gesehen wird.

Aus dieser Sackgasse, die immer wieder in einem Ceterum censeo mündet, einen 
Nebenweg zu öffnen, der auf das Viele hinweist, einen Nebenweg auch, der das Ein
zelne mitsamt der religiösen Entwicklung im Spektrum des Vielen sehen lehrt, ist das 
Anliegen dieses Kolloquiums. Vielleicht mag es hier gerade deshalb als ein Mangel er
scheinen, daß diesem Kolloquium nicht auch ein konfessionsgeschichtliches Referat 
eingefügt wurde, da ja auch die Entwicklung der Konfessionen ein historisches Phä
nomen des 16. Jahrhunderts gewesen ist und unter unserem Aspekt nur als ein histo
risches Phänomen und nicht schon wieder als ein Wahrheitsbeweis gesehen werden 
kann. Aber es geht hier schließlich nicht darum, die religiöse Bewegung zu leugnen 
oder zu verkleinern, sondern doch nur darum, ihre Ausschließlichkeit in Frage zu stel
len. Gerade darum erscheint es mir wichtig, die säkularen Aspekte des Säculums ein
mal ganz für sich zu behandeln und auch sprechen zu lassen. Es wäre an der Zeit, daß 
nicht die Religionspolitik Karls V. a priori mit seiner Verfassungspolitik verwechselt 
wird und daß der nackte Staatsegoismus der Bayernherzöge oder Philipps von Hessen 
als selbständiges Phänomen im Bild des 16. Jahrhunderts einen gebührenden Platz er
hält. Sie werden mir vielleicht antworten, daß die Historiker schließlich nur diejenigen 
Verwischungen verschiedener Motive und Argumente Wiedergaben, die sie bei den 
Handelnden und bei den Bewegungen des 16. Jahrhunderts vorgefunden haben. Aber 
es ist doch unbestreitbar, daß gerade das Nebeneinander dieser Motive heute kaum 
mehr gesehen wird, daß man den Austausch der Argumente nicht genügend realisiert, 
und es ist wohl auch so, daß unsere vorher erwähnte Neigung zur Identifikation mit 
den religiösen Parteien uns schwach gemacht hat, hier die Prioritäten richtig zu set
zen. Versuchen wir darum hier, uns von den Parteien abzuwenden und die unge
heuere Spaltung des 16. Jahrhunderts in Alt und Neu historisch als ein Ganzes zu se
hen.

Lassen Sie mich ein Letztes sagen, wenn ich den experimentellen Charakter dieses 
Kolloquiums so stark herausstelle: Ich bin mir völlig im klaren darüber, daß der Ver
such, Identifikationen abzubauen, auf andere Wege und Räume hinzuweisen durch 
die Erörterung der Verfassungsprobleme, der Sozialbewegung, des Finanzgebarens,
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der Territorialgeschichten und durch eine adäquate Humanismusbetrachtung nichts 
anderes ist, als wenn ein Baumeister den Boden aushebt und sich die Steine zurecht
legt. Was daraus folgt, wie dann gebaut wird, wie die neue, allgemeine Geschichte des 
16. Jahrhunderts -  unter der ich nicht ein pluralistisches Labyrinth verstehe -  ausse- 
hen soll, das ist außerhalb unserer Möglichkeiten, auch außerhalb des Themas. Und in
sofern wird das Ende dieses Kolloquiums -  ob gelungen oder nicht -  immer offen 
bleiben. Gleichwohl hoffe ich, es möge ein kleiner Beitrag zu einer Öffnung sein und 
zu einer Erweiterung des Verständnisses des 16. Jahrhunderts, dessen richtiges und 
vollständiges Erfassen für die Revision eines deutschen Geschichtsbildes und für die 
Überwindung des Bruchdenkens in der deutschen Geschichte so wichtig ist.

München, im September 1982 Heinz Angermeier





Heinz Angermeier

Reichsreform und Reformation 
in der deutschen Geschichte*

Einem Gespräch über säkulare Aspekte in der deutschen Geschichte des 16.Jahr
hunderts liegt stillschweigend gewiß der Gedanke zugrunde, man müsse, entgegen ei
ner lange geübten und geradezu selbstverständlich gewordenen Praxis, auch einmal 
von diesem Jahrhundert reden können, ohne die Reformation in den Mittelpunkt aller 
Entwicklungen und Ereignisse zu stellen. Doch ist dies nicht als Affront oder gar als 
Trotzreaktion gedacht, sondern die Frage nach den säkularen Aspekten ergibt sich ge
radezu natürlich und notwendig aus meinem Bemühen, eine Gesamtdarstellung der 
Reichsreform vorzulegen, wennschon ich damit nicht verhehle, daß mir die Frage 
nach den säkularen Aspekten auch über die Reichsreform hinaus nicht nur interes
sant, sondern sogar als dringend erscheint, gerade auch angesichts der Flut von Lu- 
ther-Feiern, die für das große Gedenkjahr 1983 bevorsteht.

In der hier zu behandelnden verfassungsgeschichtlichen Version der säkularen 
Aspekte geht es vor allem um das Verhältnis zwischen Reichsreform und Reforma
tion. Denn bei der im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gegebenen Ori
entierung des politischen Lebens auf die religiösen Ziele kann auch die innerste Pro
blematik der Reform dieses Reiches erst dann richtig bestimmt und die Funktion die
ser Reform in der deutschen Geschichte erst ganz erkannt werden, wenn man sie 
nicht einfach als einen Vorgang einer gescheiterten Staatsbildung betrachtet, sondern 
die spezifisch deutsche Staatsproblematik der frühen Neuzeit gerade aus dem Verhält
nis der Reichsreform zur Reformation abliest. Das heißt freilich, daß dieses Verhältnis 
aus einer mittelalterlichen Sicht bestimmt wird, denn es ist die Mittelalterlichkeit des 
Reiches, die sich an der Reformation stößt und nicht die Neuzeitlichkeit des Staats
problems, das ein solches Verhältnis begründen würde. Und das Ausgehen vom Mit
telalter eröffnet wohl auch Perspektiven, die der üblicherweise angewandten neuzeitli
chen Betrachtungsweise des Verhältnisses von Staat und Reformation verschlossen 
bleiben. Auch kommt man bei einer Darstellung der Reichsreform um so weniger um 
dieses Verhältnis zur Reformation herum, als die ausschließliche Okkupation des 
lö.Jahrhunderts durch die Reformation vor allem daran schuld ist, daß die in der 
Reichsreform liegende deutsche Staatsproblematik dieser Zeit in der deutschen Ge
schichtswissenschaft zu kurz gekommen ist.

Die Form des gesprochenen Vortrags ist hier beibehalten. Bezüglich der Quellenbelege ver
weise ich auf meinen Aufsatz „Reichsreform und Reformation“, HZ 235/1982.
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Wenn ich darum die beiden Bewegungen der Reichsreform und der Reformation 
zueinander in Beziehung setze und ihre wechselseitige Abhängigkeit verfolge, so geht 
es zwar zuerst um die Reichsreform, aber in engem Zusammenhang damit auch um 
die Frage, ob es der Geschichtswissenschaft nicht gelingen könnte, durch eine Be
trachtung aller das 16. Jahrhundert prägenden Gestaltungskräfte möglicherweise zu ei
ner Relativierung der bisher als ausschließlich angesehenen religiösen Bewegung zu 
gelangen; es geht um eine neue Einstellung zur konfessionellen Spaltung und schließ
lich um einen Beitrag zur Überwindung des Bruchdenkens in der deutschen Ge
schichte. Schließlich sind ja die für das lö.Jahrhundert so charakteristischen Neuan
sätze im Rechtswesen, in der sozialen Entwicklung, im Bereich von Wirtschaft und Fi
nanzen, von Wissenschaft, Literatur und Technik nicht einfach Folgen der Reforma
tion gewesen, sondern sie stehen daneben und haben ihrerseits die Reformation nicht 
weniger beeinflußt und gefördert, als dies umgekehrt der Fall war. Es geht also um die 
Möglichkeit, unsere Vorstellung zu revidieren, daß die Reformation die einzige Ursa
che der tiefen Veränderungen im lö.Jahrhundert gewesen sei, die allein maßgebende 
Bewegung, welche nach und nach alle anderen Entwicklungsströmungen in sich auf
gesogen habe, um am Ende das ganze öffentliche und private Leben in Deutschland 
und ganz Nordeuropa zu prägen und zu beherrschen. Im engeren Bereich der Ge
schichtswissenschaft gilt es aber, einerseits endlich wegzukommen von dem im
19.Jahrhundert so wichtig gewesenen Anliegen, die Reformation allein aus der Ge
schichte zu rechtfertigen, denn in diesem Anliegen liegt auch ein gutes Stück Preu
ßen-Deutschland von 1871 verborgen, das sich als Reich immer als einen Hort der 
Reformation betrachtet hat, andererseits aber die bloß wissenschaftspolitische Kon
struktion zu durchschauen, mit welcher in Ostdeutschland die Reformationsbewe
gung in eine frühbürgerliche Revolution umgedeutet und damit die geistesgeschichtli
che Verkürzung der Geschichte durch eine sozialgeschichtliche ersetzt wird. Es wäre 
zu hoffen, daß durch eine umfassendere und objektivere Betrachtung des 16.Jahrhun
derts das Bild von der deutschen Geschichte an Weite gewinnt, ohne an Tiefe zu ver
lieren. Daß diese große Aufgabe nicht allein aus der hier bevorzugten verfassungsge
schichtlichen Fragestellung zu lösen ist, versteht sich wohl von selbst, aber eine 
Schlüsselfunktion kann man ihr wohl zusprechen.

Man wird das Nahziel, das Verhältnis zwischen Reichsreform und Reformation nä
her zu bestimmen, wohl am besten dadurch ansteuern, daß man die drei wichtigen Be
reiche der kaiserlichen Politik, der religiösen Entwicklung und der Reichstagsergeb
nisse in der ersten Hälfte des 16.Jahrhunderts auf ihre bisher völlig unterschätzte 
Relevanz für die Reichsverfassung untersucht, und dazu stelle ich drei konkrete Fra
gen, nämlich
1. ob man nicht zu einem besseren Bild von Karl V. kommt, wenn man sein Leben 
und sein politisches Wirken nicht nur in der gewohnten Weise als ein einziges Ringen 
um die Verteidigung des katholischen Glaubens gegen die neuerstandene evangeli
sche Lehre versteht, sondern wenn man fragt, ob und inwieweit sein politisches Han
deln mit der deutschen Verfassungstradition im Einklang steht.
2. muß gefragt werden, ob die religiöse Bewegung des 16.Jahrhunderts tatsächlich so 
eindeutig und ausschließlich durch die Lehre Luthers und durch konfessionalistische
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Tendenzen bestimmt war, wie dies immer angenommen wird, oder ob nicht in dieser 
religiösen Bewegung auch reichspolitische und reichsreformerische Anliegen vorhan
den waren, welche ihrerseits der Reformation den Weg bahnten und später in Verges
senheit gerieten.
3. erscheint es mir nötig, auch die Geschichte der Reichstage in dieser Zeit ins Auge 
zu fassen und danach zu fragen, ob diese wirklich so vorrangig oder gar ausschließlich 
mit der Entwicklung der religiösen Verhältnisse beschäftigt waren, wie es immer als 
selbstverständlich angenommen wird, oder ob nicht etwa die spätere politische 
Durchsetzung der konfessionellen Ziele in unbilliger Weise dazu geführt hat, den 
reichspolitischen und verfassungspolitischen Gehalt dieser Reichstagsverhandlungen 
zu unterschätzen.

Hinter allen diesen Fragen nach der Verfassungsrelevanz der religiösen Bewegung 
wird die Möglichkeit sichtbar, den Fortgang der Reichsreform zu erkennen, die frei
lich in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder als gescheitert betrachtet wird. 
Aber sie wird totgeredet, weil man meines Erachtens in fälschlicher Weise unter 
Reichsreform immer den Versuch sehen möchte, das mittelalterlich-universalistische 
Reich in einen modernen Staat auf fiskalischer und militärischer Basis und mit macht
politischer Ausrichtung umzuwandeln, während die für Deutschland historisch mögli
che und auch politisch tatsächlich angestrebte Reichsreform sowohl für den Kaiser, 
wie auch für die Stände kein anderes Ziel hatte, als das bestehende Reich durch insti
tutionelle Ordnungen und eine verfassungsmäßige Konsolidierung weiterhin zu erhal
ten und die Rechtsbefugnisse zwischen Kaiser und Ständen in Einklang zu bringen 
mit den bestehenden Machtverhältnissen. Wenn man aber der Reichsreform eine fal
sche Reichsvorstellung unterschiebt, nämlich eine staatspolitische, dann ist es freilich 
leicht, angesichts der Nichtrealisation einer solchen falschen Konzeption nun der Re
formation eine staatspolitische Funktion und Legitimation zuzusprechen. Aber man 
sollte doch endlich wahrnehmen wollen, daß kein einziger deutscher Fürst dieser Zeit 
das Reich zum Staat umwandeln wollte und daß selbst Bertholds von Henneberg ge
mäßigt zentralistische Vorstellungen nicht weniger als dreimal abgelehnt wurden, und 
zwar von den Fürsten selbst. So waren auch die Reichsreformbestrebungen unter Ma
ximilian nicht einfach gescheitert, sondern sie waren in den Anfängen stecken geblie
ben, und mit der neuen machtpolitischen Situation war sowohl für die monarchische, 
wie auch für die ständische Seite der Abschluß der Reform nicht nur dringender, son
dern auch schwieriger geworden. Denn ich betone: Reichsreform ist nicht nur der 
Kampf der Stände gegen die Monarchie, sondern das zweiseitige Ringen von Monar
chie und Ständen um die Durchsetzung ihrer jeweiligen Reichsvorstellung.

1. Die kaiserliche Reichsreformpolitik

Mit der Hinwendung zur ersten Frage, ob Karls V. politisches Wirken in Deutsch
land sich nur auf die religiösen Angelegenheiten konzentrierte, haben wir es gleich 
mit der ganzen Problematik des Karls-Bildes in der deutschen Geschichtswissenschaft 
zu tun. Denn den vier divergierenden Vorstellungen von Karls politischer Orientie
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rung, nämlich als Religionskämpfer bei Ranke und seinen Nachfolgern bis Lortz und 
Skaiweit, sodann als burgundischer Weltherrscher bei Brandi, ferner als Erneuerer des 
mittelalterlichen Universalkaisertums bei Rassow und schließlich wohl primär als 
Machtpolitiker bei Lutz, ist doch dies eine gemeinsam, daß Karl V. in Deutschland ein 
Fremder gewesen sei und daß er folglich auch eine den deutschen Traditionen und 
Verhältnissen entsprechende Herrschaftsform und Verfassungspolitik nicht entwickelt 
habe. Es illustriert dieses Bild in charakteristischer Weise, daß der Reichstagsakten- 
band zum ersten wichtigen Reichstag Karls V. in Worms 1521 für die Luther-Frage 34 
Stücke bringt, zu den Verfassungsproblemen 27 Stücke und zu den außenpolitischen 
Angelegenheiten 12 Stücke, wobei aber der Kampf um Mailand als auslösendes Ereig
nis keine Beachtung fand und auch Burgund, England, Ungarn und Dänemark nicht 
besonders Vorkommen. Für den Verfassungshistoriker Fritz Hartung waren eigentlich 
nur die letzten neun Jahre Karls von 1546-1555 interessant, während eine Verfas
sungsgeschichte zum 16.Jahrhundert bisher überhaupt nicht geschrieben wurde.

Es leidet aber keinen Zweifel, daß die Vorstellung von einem durchgehenden Vor
rang der Religionsfragen bei Karl V. nicht den historischen Gegebenheiten entspricht, 
sondern von einer konfessionspolitischen Interessenlage bestimmt ist, und speziell für 
den Reichstag von 1521 kann ich aus Kenntnis der Aktenlage und aus meiner Erfah
rung bei der Reichstagsaktenedition nur sagen, daß das von der Wissenschaft überlie
ferte Bild das Verhältnis von Aktenlage und historischer Wertung geradezu auf den 
Kopf stellt. Die geringe Berücksichtigung bei der Aktenedition darf nicht darüber hin
wegtäuschen, daß 1521 neben dem Italienkrieg für den Kaiser die traditionsmäßige 
Aufrichtung des Reichslandfriedens, sodann seine erfolgreichen Bemühungen um 
seine gesteigerte Gerichtsgewalt und schließlich die Ausgestaltung des Reichsregi
ments im kaiserlichen Sinn im Vordergrund standen. Mit allen diesen Regelungen, bei 
denen sich Karl übrigens ständig auf seinen Vorgänger und Großvater Maximilian be
rief, lag auch ein verfassungspolitisches Programm vor, das in hohem Maße der 
Reichstradition verbunden und dazu bestimmt war, die Reichsreform in einer monar
chischen Tendenz zu Ende zu führen. Es unterstreicht diesen traditionalistischen Cha
rakter der Regierungsführung Karls V. in Deutschland, daß er hier von Anfang an bis 
zuletzt am Lehensstaat festhielt, daß ferner alle verfassungsrelevanten Ordnungen ge
meinsam mit den Reichsständen auf Reichstagen verabschiedet wurden wie eh und je. 
Schließlich aber ist hervorzuheben, daß schon der junge Karl V. die Reichsreform ge
rade nicht durch monarchische Finanz-, Verwaltungs- und Militärreformen verfolgte, 
welche den neuzeitlich-absolutistischen Machtstaat zum Ziele hatten, sondern daß die 
Intensivierung und Verbesserung der Reichsverfassung durch ihn gerade auf dem 
Weg der traditionellen Gesetzgebung, der Verbesserung von Friedensrecht, Strafrecht, 
Prozeßrecht, Konzentration der Gerichtsordnung und Exekution erfolgte. In allen die
sen verfassungspolitischen Maßnahmen kann man keine Absichten zur Veränderung 
entdecken, sondern die Reform hatte durchaus einen konsolidierenden Charakter.

Diese traditionalistische Verfassungspolitik Karls V. könnte nun in ihrer positiven 
Entwicklung sehr wohl verfolgt werden im Bereich der Gerichtsbarkeit, wo er bis 1548 
die Kammergerichtsbesetzung und die Ächtungsgewalt voll zurückgewonnen hatte; 
sie könnte im Exekutionswesen aufgezeigt werden, wo der Kaiser aus alten habsburgi
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sehen Erfahrungen unter bewußter Übergehung von Kreisorganisationen bis zuletzt 
seine Bundesprojekte pflegte; sie könnte aufgezeigt werden in der Praxis des Regie
rungsapparates und schließlich in der Reichsgesetzgebung im Erbrecht, Strafrecht, im 
Polizei- und Münzwesen. Schließlich könnte diese traditionalistische Verfassungspoli
tik sehr eindrucksvoll herausgearbeitet werden bei ihrer Negation eines rein ständi
schen Reichsregiments, eines modernen Steuerwesens und einer verfügbaren Kriegs
organisation, was ich alles hier ausdrücklich anspreche, aber im Interesse meines ei
gentlichen Themas Reichsreform und Reformation nicht weiter ausführe.

Die entscheidende Frage für unser Thema lautet aber, ob diese monarchische 
Reichsreformpolitik Karls V. nicht doch zwangsweise in eine andere, eben religions
politische Bahn umgeleitet wurde, als dem Kaiser mit der 1530 in Augsburg präsen
tierten Confessio Augustana die Fülle und Universalität der kaiserlichen Gewalt aus 
einer neuen, religiösen Argumentation heraus bestritten wurde. Und diese Frage nach 
einer möglichen Sprengung der traditionellen Verfassungspolitik wird noch unterstri
chen durch die Tatsache, daß auf demselben Reichstag 1530 Karl die Königswahl Fer
dinands durchsetzen konnte, womit das Reichsregiment als Promotor der ständischen 
Reichsreformideen ein Ende fand und in der Verfassungsordnung die Durchsetzung 
des monarchischen Gedankens erneut bevorzustehen schien. Tatsächlich hat auch der 
Rechtshistoriker Rudolf Smend aus beiden Ereignissen -  dem Ende des Reichsregi
ments und der Königswahl -  den Schluß gezogen, man müsse „im Augsburger Ab
schied in gewissem Sinne den Abschluß der Reformperiode sehen“, denn „anstelle des 
Gegensatzes von König und Ständen auf dem Gebiet der Reichsverfassung war der 
der Altgläubigen und der Protestanten getreten, der seitdem die Geschichte des 
Reichs und seiner Verfassung beherrscht“ habe.

Aber dagegen möchte ich eine ganz andere Frage setzen, nämlich ob nicht das 
Reichsreform-Engagement Karls V. durch die Augsburger Ereignisse eher erweitert 
als vermindert wurde und ob nicht die von 1530-1555 geführte Politik des Kaisers als 
eine nunmehr fast schon bedenkenlose Einbeziehung der religiösen Frage in seine Be
mühungen um Einheit und Ordnung des Reiches unter der kaiserlichen Gewalt zu 
verstehen ist. Denn es war doch ein Faktum der Reichsverfassung, daß 1530 in Augs
burg zum ersten Mal durch einen Reichstag eine Glaubensdefinition vorgenommen 
und für reichsrechtlich verbindlich angesetzt wurde, daß ferner nun nicht nur die Ver
änderung im Kirchenbesitz, sondern auch die Abweichungen vom Glauben der Kam
mergerichtsbarkeit unterstellt wurden, daß weiterhin das Kammergericht nun kompe
tenzmäßig ebenso wie auch in seiner Kapazität für die Erhaltung der religiösen Ein
heit ausgerüstet wurde. Tatsächlich war durch die Protestanten auf der einen Seite und 
andererseits mit dem kaiserlichen Entschluß, alle Religionsabweichungen als Bruch 
des Reichsfriedens gerichtlich zu verfolgen, die Reichsreform in ein neues Stadium 
eingetreten, sie wurde neben den Fragen der Reichsregierung, des öffentlichen Frie
dens, der Gesetzgebung nun um die Dimension der religiösen Ordnung erweitert und 
sie ist zugleich mit der Frage der Kompetenz des Kaisers in die letzten Tiefen der 
Reichsverfassung vorgestoßen.

Ein anderes Problem ist es allerdings, ob der Reichsreform durch diese Erweiterung 
um das religiöse Problem auch ein Dienst erwiesen wurde, ob es eine förderliche, eine
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berechtigte und eine sinnvolle Erweiterung war, oder ob Karl V. nicht 1530 die Berei
nigung der religiösen Differenzen besser zunächst der sich im Hintergrund haltenden 
Kirche überlassen hätte. Denn neben den Möglichkeiten der Aussöhnung oder der 
Unterwerfung durch den Kaiser hätte es gerade angesichts der päpstlichen Haltung 
auch 1530 noch eine Bewahrung der kaiserlichen Religionsverantwortung, vor allem 
aber der vollständigen Friedensgewalt gegeben, wenn der Kaiser angesichts des 
kirchlichen Schweigens eine vorbehaltliche Säkularisierung erwogen hätte. Mit der 
Anwendung der verfassungsrechtlichen und vollen Gerichtsgewalt auf den Bereich des 
religiösen Bekenntnisses wurde aber notwendig der Ausgang der Reichsreform mit 
Erfolg oder Mißerfolg der kaiserlichen Religionsbemühungen verknüpft.

Daß dieser Ausgang für den Kaiser negativ verlief, wissen wir. Aber es ist nötig, hier 
hinzuzufügen, daß die diplomatischen und militärischen Niederlagen Karls V. nur 
noch bestätigten, was eigentlich seit 1548 schon religionspolitisch entschieden war, 
und zwar gerade deshalb, weil sich Katholiken wie auch Protestanten, wenn auch je
weils aus anderen Motiven, der kaiserlichen Religion des Interims widersetzten und 
gerade jene Einheit und Ordnung nicht mehr wünschten, die Karl sich zum Ziel ge
setzt hatte. Seine künstlichen und rationalistischen Einigungsversuche, die sich z. B. 
darin zeigen, daß er das Fasten deshalb empfahl, weil sonst das Fleisch für die Ernäh
rung der Bevölkerung nicht mehr ausreichen könnte, verfingen bei den religiösen 
Kräften nicht mehr. Im Interim von 1548 zeigt sich, daß Karls Reichsreform in eine 
Hybris hineingeraten war, daß sie eben mit ihrer Glaubensdefinition aus politischen 
Gründen sich in Bereiche hineinwagte, für welche die kaiserliche Autorität a priori 
nicht mehr ausreichte. Hier war eine Totalmonarchie postuliert, die schon im Begriff 
war, die auf dem Dualismus von geistlicher und weltlicher Gewalt aufgebaute Univer
salität des Mittelalters zu verlassen. Denken wir daran, daß sich das Abendland im po
litischen Kosmos der alten Welt gerade dadurch heraushebt, daß hier geistliche und 
weltliche Gewalt nicht in einer Hand lagen, wie im türkischen Sultanat, und auch 
nicht in der Dominanz der weltlichen über die geistliche Gewalt, wie in Konstantino
pel, sondern in einer nie fixierten und auch nicht fixierbaren Balance sich befanden. 
Karls Reichsreformpläne waren also nicht an der Reformation Luthers gescheitert, 
sondern sie zerbrachen an der eigenen kaiserlichen, also religiös bestimmten Reichsre- 
formkonzeption, die eigentlich latent schon in der Konzilspolitik Kaiser Sigmunds 
vorlag, die unter Karl V. und den Bedingungen des 16.Jahrhunderts aber ihren hybri
den Kern vollends offenbarte. Verfassungsmäßig zeigt sich also, daß die monarchische 
Gewalt, die in Deutschland unter Wenzel ihre natürliche Basis im Königtum verloren 
hatte, seit Sigmund eine Reichsreformpolitik aus betont kaiserlich-universalistischen 
Ansprüchen entfaltete, bis sie in den religiösen Wirren unter Karl V. bemerken 
mußte, daß ihr die dafür vermeintlich zu Gebote stehende religiöse Legitimation letzt
lich nicht zukam oder jedenfalls nicht ausreichte.

Von diesem Ausgang abgesehen ist hier abschließend festzuhalten, daß es für Karl 
V. sehr wohl eine spezifisch deutsche Reichsreformpolitik gegeben hat, durchgehend 
vom ersten Tag seiner Regierung bis zu seiner Abdankung. Sie ging aus von der Vor
stellung einer Konsolidierung und Verbesserung der inneren Reichsordnung durch 
die Stärkung der monarchischen Gewalt, blieb aber dabei verfassungsmäßig den
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Grundlagen des mittelalterlichen Lehensstaates verhaftet und war im wesentlichen 
darauf ausgerichtet, auch die volle landrechtliche Gewalt wieder dem Kaisertum zu
rückzuerobern. Die Reformation hat wesentlich dazu beigetragen, daß im Zuge dieser 
Reichsreformbemühungen auch die seit dem Mittelalter schon dem Kaisertum zuge
schriebene religiöse Verantwortung stärker zum Ausdruck kam und sogar für die ver
fassungsrechtliche Stellung des Kaisers herangezogen wurde, aber es muß mit Ent
schiedenheit daran festgehalten werden, daß diese Vorstellungen von den religiösen 
Grundlagen der kaiserlichen Gewalt auch schon im 15. Jahrhundert den kaiserlichen 
Reichsreformbestrebungen innewohnten. Hybride Züge waren dieser kaiserlichen 
Politik also von Anfang an inhärent und die Verhältnisse des 16.Jahrhunderts haben 
nur ein übriges dazugetan, um sie nun auch voll zur Wirkung kommen zu lassen. Es 
war deshalb nur konsequent, daß mit dem Scheitern dieser Religionspolitik auch die 
speziellen Verfassungsbestrebungen der kaiserlichen Reichsreformpolitik nicht zum 
Ziel gelangten. Religionsfriede und Exekutionsordnung sind die beiden Gewichte, die 
auf dem Augsburger Reichstag 1555 die Balance des Reichsfriedens hergestellt haben. 
So ist es für das Verständnis der deutschen Staatsentwicklung und der ganzen deut
schen Staatsproblematik in der frühen Neuzeit von großer Wichtigkeit zu sehen, daß 
eine Reichsreform im monarchischen Sinn nicht deswegen gescheitert ist, weil die 
Monarchie als solche das Reich verändern oder verstaatlichen wollte, sondern gerade 
deshalb, weil das Kaisertum sich in seinem mittelalterlich-religiösen Selbstverständnis 
auch im 16.Jahrhundert treu geblieben ist und sich gerade damit in der religiösen 
Krise nicht zu behaupten vermochte.

2, Die Reichsreform in der religiösen Bewegung

Vielleicht erweckt mein Versuch, die Politik Karls V. von einer neuen Warte aus zu 
sehen, den Verdacht, es handle sich dabei nur um eine neue Verpackung für eine alte 
Sache, und deshalb wende ich mich jetzt meiner zweiten Frage zu, die sich damit be
schäftigt, ob es nicht außerhalb und unterhalb dieser höchsten politischen Sphäre in 
der reformatorischen Bewegung selbst eine wechselseitige Beziehung zwischen reichs- 
reformerischen und religiösen Impulsen gab, welche uns bestätigen kann, daß diese 
Zeit nicht einfach und allein aus der Reformation verstanden werden kann. Natürlich 
ergibt sich diese Frage vor allem für die Wirren der zwanziger Jahre, bei deren Stu
dium man sich ja nicht des Eindrucks erwehren kann, daß eigentlich nur ganz wenige 
Menschen wie Philipp von Hessen, Luther oder eben Karl V. wirklich wußten, was sie 
wollten. Aber auch in den vierziger Jahren gibt es noch Zeugnisse, wie das große Me
morandum des Naumburger Reformbischofs Julius Pflug über den Reichsfrieden oder 
die Säkularisationspläne am kurbrandenburgischen Hof, aus denen durchaus ein Wis
sen von der Parallelität von Reichsreform und Reformation zutage tritt. Ich greife hier 
aus der Frühzeit der Reformation nur die wichtigsten Beispiele heraus und verweise 
zuerst auf den jungen Luther selbst.

In seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ aus dem Jahr 1520 
wird der Gedanke einer Zusammengehörigkeit von Reichsreform und Kirchenreform
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ganz unmißverständlich ausgesprochen, da Luther darin bereits die Verantwortung der 
weltlichen Gewalt für die Kirchenreform postuliert und fragt, „was zu solchen greuli
chen wesens (in der Kirche) wohl geschehen müßte und sollte von weltlicher Gewalt 
oder gemeinem Konzilium“. Die Schrift war Karl V. gewidmet, und auch für die Be
rufung des Konzils hat sich Luther an den Kaiser gewandt. Aber darüber hinaus wird 
man Luther wohl nicht Unrecht tun, wenn man sagt, daß er zu diesem Zeitpunkt 
noch meinte, die Herstellung der Ordnung im geistlichen und weltlichen Bereich sei 
ein einziger Akt, und noch überzeugt war, mit der vom Kaiser hergestellten Reform 
der Kirche sei auch das Reich bereits reformiert. Denn die eigentlichen Probleme der 
Reichsreform hat Luther nach dem Zeugnis dieser Schrift jedenfalls nicht erkannt, 
sondern vielmehr gedacht, das Reich sei nur wegen der Übergriffe des Papsttums rui
niert und reformbedürftig, so daß mit der Aufhebung der geistlichen Gerichtsbarkeit, 
mit der Zurückweisung des römischen Fiskalismus, mit der Abstellung der durch die 
Stellenbesetzungspolitik ausgeübten Kirchenherrschaft, ferner mit der Aufhebung al
ler kaiserlichen Verpflichtungen, Huldigungen und Treueide gegenüber dem Papst 
und schließlich mit der Beseitigung der päpstlichen Verfügungsgewalt über die 
Reichslehen, das Königreich Neapel und den Kirchenstaat auch die Integrität des Rei
ches wieder voll restituiert werden könne. Die Kirchenreform mündet nach diesem 
frühen Werk Luthers direkt und automatisch in eine Reichsreform zugunsten eines 
starken Kaisertums, mit der auch die gottgewollte Ordnung auf Erden wiederherge
stellt sein würde. Erst die Absage Karls V. an Luther auf dem Wormser Reichstag 
1521 hat dann dazu geführt, daß sich drei Jahre später in seiner Schrift „Von weltli
cher Obrigkeit“ der Gedanke der totalen Trennung von weltlicher Gewalt und religi
ösem Gebot herauskristallisierte und mit dieser Zwei-Reiche-Lehre jede weltliche Re
formbewegung und politische Aktion ihre Bedeutung für die Gestaltung des religiösen 
Lebens verloren hat.

1520 aber ist Luther auch noch Patriot, und dieser dem Reich geltende Patriotis
mus war wohl nicht die geringste Ursache dafür, daß die Reformation in Deutschland 
so starken Anklang gefunden hat. Und insofern das Reich für ihn der wichtigste Re
präsentant der Gottesherrschaft auf Erden war, ist Luther 1520 auch noch Traditiona
list gewesen, wenn auch diese Tradition durch ihre antirömische Tendenz bereits leer 
geworden war, weil das Reich ja für Luther keine eigenen religiösen Funktionen wie 
die der Mission oder der Glaubensverteidigung hatte, und damit die ideelle Basis der 
mittelalterlichen Reichsidee verschwunden war. Indem er die päpstliche Translatio 
imperii weder anerkannte noch durch eine andere Legitimation ersetzte, war es für ihn 
„ohne Zweifel, daß das erste römische Reich, davon die Propheten 4, Mose und Da
niel verkündet haben, längst zerstört ist und ein Ende hat“. Das Reich ist für ihn ein 
Reich der Deutschen, es ruht allein auf der Geschichte und dem weiter nicht ableitba
ren Willen Gottes, „der solch Reich uns durch listige Tyrannen hat zugeworfen und 
zu regieren bevolhen“. Wir können diese Vermischung und Verwischung von Reichs
reformdenken und religiöser Reformation und ihre Steigerung zu Patriotismus und 
leerem Traditionalismus in der Geisteswelt des 16.Jahrhunderts noch häufig antreffen, 
ich erinnere an Hans Eberlin von Günzburg, an Ulrich von Hutten oder an den 
Bauernführer Friedrich Weigandt, aber hier mag Luthers Zeugnis genügen für die
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Feststellung, daß am Beginn der Reformation die religiöse Bewegung ohne die politi
sche Reform nicht denkbar gewesen ist.

Ein weiterer wichtiger Beleg für die wechselseitige Wirkung von Reichsreform und 
Reformation ist sodann die mächtige Bewegung um die Gravamina Nationis Germa- 
niae, die Beschwerden der deutschen Nation. Sie geht ja in ihren Ursprüngen schon 
zurück auf die Vorstadien zum deutschen Konkordat von 1448, wurde unter Kaiser 
Maximilian verschiedentlich wieder aufgegriffen und hat dann auf dem Wormser 
Reichstag 1521 -  also lange bevor es einen expliziten Protestantismus und Konfessio- 
nalismus gab -  gerade von seiten der katholischen weltlichen Fürsten, besonders 
durch Herzog Georg von Sachsen, eine vehemente Neubelebung gefunden. Denn 
jetzt war sie ebenso als ein Mittel zur Eindämmung der Luther-Bewegung gedacht, 
wie auch als ein Weg zur Bereinigung des Verhältnisses zwischen den geistlichen und 
den weltlichen Reichsfürsten. Insofern ist diese Gravamina-Bewegung auf der einen 
Seite die erste halb politische und halb religiöse Demonstration, die den verfassungs
rechtlichen Bestrebungen der Stände eine politische Erweiterung und auch einen 
neuen Impuls hinzufügte; andererseits ist die jetzt von den Reichsständen aufgenom
mene Gravamina-Bewegung von 1521 ein wichtiges Zeugnis für die deutsche natio
nale Version der ganzen Kirchenreformbewegung überhaupt, die zwar durch Luther 
neue Aktualität erhielt, aber deswegen doch mit Luther selbst nichts zu tun hatte. 
Nun ist zwar dieser große Versuch, die lutherische Reformation zu bremsen und eine 
neue Reichsordnung auf Kosten der Reichskirche zustande zu bringen, auf der 
Strecke geblieben, weil sich die politisch potenten Faktoren davon nichts versprachen: 
die katholischen geistlichen Fürsten waren an einer solchen Verfolgung ihrer Miß
bräuche nicht interessiert, die protestantischen Fürsten haben sich von der Bewegung 
je länger desto mehr zurückgezogen, weil sie dadurch beim Aufbau und Ausbau ihrer 
territorialen Landeskirche gestört worden wären, die großen weltlichen katholischen 
Fürsten, wie die Herzöge von Bayern, kümmerten sich weniger um die Reichskirche, 
als um eine ihrem Einfluß offene Staatskirche, und schließlich versagte sich auch der 
Kaiser einer solchen nationalen Lösung der Kirchenreform, denn er erstrebte eine 
durch ein Konzil bewirkte universale Kirchenreform und ihm lag natürlich auch 
nichts an der kirchenrechtlichen Stärkung der Reichsstände. Zwar hat sich Karl V. auf 
dem Augsburger Reichstag von 1530 um einen Ausgleich zwischen den gegenseitigen 
Beschwerden der geistlichen und weltlichen Fürsten bemüht, aber den Rat des Kardi
nallegaten, der Kaiser möge als Oberhaupt des Reiches beim Papst auf die Beseitigung 
der Beschwerden dringen, hat er doch nicht verfolgt, sondern eben die ganze Kirchen
reform auf das Generalkonzil abgestellt. So ist angesichts des Desinteresses von Kaiser 
und Fürsten die Gravamina-Bewegung der zwanziger Jahre versandet, sie hat weder 
für die Kirchenreform noch für die Reichsreform irgendwelche Ergebnisse oder auch 
nur Fortschritte gebracht. Aber eine historische Betrachtung darf doch nicht einfach 
an den Möglichkeiten Vorbeigehen, die sich gerade in dieser Gravamina-Bewegung so
wohl für die Kirchenreformbewegung wie auch für die Reichsreform boten. In der 
Nichtausschöpfung dieser Möglichkeit bzw. in der Nichterledigung der religiösen 
Frage im Jahr 1521 durch Karl V. wird man doch ein ernstliches Versäumnis sehen 
müssen, vielleicht sein größtes.
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Damit komme ich für die Frage nach dem Zusammenhang von Reichsreform und 
Reformation innerhalb des religiösen Bereiches zu dem vielleicht wichtigsten Kapitel, 
nämlich welche Vorstellungen Karl V. von einer kirchlichen Reform in Deutschland 
hatte, die in den Rahmen der Reichsreform eingeordnet werden kann. Die aktiven Be
mühungen Karls V. haben sich gewiß auf eine universale und konziliare Kirchenre
form konzentriert, wie sie Hubert Jedin zuletzt umfassend darstellte. Aber aus den von 
Georg Pfeilschifter publizierten „Acta Reformationis Ecclesiae Catholicae“ gewinnen 
wir doch einen Blick auf die passive Schlichterrolle des Kaisers als Reichsoberhaupt 
über die Differenzen zwischen den Bischöfen und den weltlichen katholischen Für
sten, und von diesem Wirken Karls läßt sich deutlich ablesen, wie er sich neben seiner 
entschiedenen antiprotestantischen Haltung eine Reform in der katholischen Kirche 
in Deutschland vorstellte, die seinem Anliegen der Restitution einer aus Kirche und 
Reich bestehenden Christenheit unter kaiserlicher Herrschaft entsprach.

Die Differenzen waren schon bald nach dem Auftreten Luthers entstanden, ihre 
Bereinigung hatte zunächst durchaus den Zweck, den Angriffen gegen die Kirche 
durch eine Selbstreform den Boden zu entziehen, aber sie waren rasch ausgeartet in ei
nen heftigen Streit zwischen den geistlichen und den weltlichen katholischen Kräften, 
hinter dem die ursprünglich gemeinsame Frontstellung gegen die Reformation Lu
thers völlig in Vergessenheit geriet. Denn die weltlichen Fürsten betrachteten eine sol
che Reform als eine Gelegenheit, nicht nur die Mißbräuche, sondern auch die Privile
gien und die Vorrangstellung der Kirche abzustellen und selbst in die herrschaftlichen 
Rechte der Kirche einzutreten und dadurch Kontrolle, Einfluß und Befugnisse zu er
langen, durch welche eine staatskirchliche Entwicklung eingeleitet werden konnte. 
Gegen solche Tendenzen jedoch wandten sich die Bischöfe mit aller Entschiedenheit. 
Der Hildesheimer Domherr Valentin von Tetleben klagte die weltlichen Fürsten an, 
sie seien mit dem Kirchengut viel schlimmer umgegangen als die Lutheraner, und der 
Erzbischof von Salzburg hat die Kommissarien der katholischen Herzoge von Bayern 
als ein Raubgesindel hungriger Wölfe bezeichnet. Die geistlichen Fürsten forderten 
demgemäß, daß die ihnen von den weltlichen Fürsten entwendeten Befugnisse zu
rückgestellt würden, ja sie erklärten, daß jede Reform ihrem Wesen nach überhaupt 
Wiederherstellung der alten reichskirchlichen Position sei.

In diesem großen innerkatholischen Streit kam nun aber dem Kaiser auf dem 
Reichstag zu Augsburg 1530 das Schiedsgericht über die wechselseitigen Klagen zu, 
und es ist klar, daß seine Stellungnahme auch eine Entscheidung der obersten Reichs
gewalt über den Weg der Kirchenreform innerhalb der katholischen Kirche war. Da
bei hat sich aber Karl V. ganz eindeutig auf die Seite der Bischöfe gestellt, sich für die 
Erhaltung der alten Reichskirche und ihrer überkommenen Rechte ausgesprochen 
und sein Votum nicht für die Veränderung zugunsten einer Staatskirche, sondern zu
gunsten der Erneuerung der alten Reichskirche abgegeben. In seinem streng rechtli
chen Schiedsspruch von Augsburg, der als kaiserliche Konstitution die Rechtslage der 
deutschen Kirche klären sollte, hat Karl V. zwar einen reformerischen Standpunkt 
eingenommen, er hat die Erneuerung der Kirchenzucht in den Vordergrund gestellt 
und die mit den Rechten der Kirche und des Klerus verbundenen Pflichten stark be
tont, aber er hat doch die überkommenen Ansprüche der Kirche in ihren Besitzun
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gen, bei der Besteuerung, Zehnterhebung, Ausübung der Gerichtsbarkeit, Freiheit der 
Stellenbesetzung, Verfügung über das Kirchengut, Unterordnung der kirchlichen 
Hintersassen und anderes mehr, vollauf bestätigt. Den territorialfürstlichen Instanzen 
wurde lediglich ein Subsidiaritätscharakter zugesprochen, falls die kirchlichen Instan
zen ihren Aufgaben nicht nachkämen. So wie Karl V. einmal zu Philipp von Hessen 
gesagt hat: „reformieren heißt nit einen neuen Glauben annehmen“, so kam auch sein 
Spruch in Augsburg einer vollen Restitution der alten Kirche gleich, und damit wird 
deutlich, daß das Reich auch jetzt weder territoriale Staatskirchen zulassen wollte noch 
eine eigene, quasi staatskirchliche Kompetenz erstrebte, sondern unter der Bedingung 
der Bereinigung in der alten Reichskirche an deren ständischer Macht und kirchlicher 
Selbständigkeit festhielt. Die vorn Kaiser ausgeübte Schiedsgerichtsbarkeit deutet 
zwar eine Kontrollgewalt über die Einhaltung dieser Reformmaßnahmen an und un
terstreicht damit Einfluß und Sorgegewalt des Kaisers in der deutschen Reichskirche, 
aber deren Erhaltung war auch ein Votum gegen die Staatskirche, gegen die Fürsten
gewalt in der Kirche, ein Votum gegen die Stärkung des Fürstentums auf Kosten der 
Kirche. Insofern war aber auch schon Karls V. Konzept der Erhaltung einer in sich 
gefestigten Reichskirche ein wichtiger Beitrag zu der von ihm angestrebten Konsoli
dierung des Reiches, und zwar im Sinn einer Stärkung der Reichsgewalt durch diese 
restituierte reichsständische Kirche.

3. Die Reichsrefonn und die Reichstage

Man sieht also, es besteht zur Behutsamkeit bei der Beurteilung der Reformation al
ler Anlaß, was ja auch die vielen Konkordanzversuche des lö.Jahrhunderts und die 
von Erich Hassinger herausgestellten Absetzbewegungen von der protestantischen Sa
che zur Genüge beweisen. Ich möchte mich hier jedoch nicht tiefer in die geistesge
schichtlichen Entwicklungen verlieren, sondern eher in der politischen Geschichte 
nochmals die Kontrolle gewinnen, die als Zeitgenosse schon der kursächsische Rat 
Hans von der Planitz vermißte, als er an seinen Kurfürsten schrieb: „thett woll als nott 
ein reformacion in der juristerei, als in der theologei durch den Luther beschehen ist“. 
Wir werfen dazu unserer dritten Frage entsprechend noch einen Blick auf die Reichs
tage dieser Zeit, die ja in den historischen Darstellungen meistens bis zur völligen 
Verkennung und Verzeichnung für die Reformation in Beschlag genommen werden. 
Es geht aber doch eigentlich nicht an, daß man für Worms 1521 nur vom Lutherver
hör und vom Wormser Edikt spricht, für Nürnberg 1524 nur vom nichtzustandege- 
kommenen Nationalkonzil, für Speyer 1526 nur von der ersten Religionskonzession 
an die Protestanten, für 1529 nur von deren Rücknahme und der Protestation der 
evangelischen Stände, für Augsburg 1530 nur von der Behauptung der Confessio Au
gustana, für Regensburg 1532 und 1541 sowie für Speyer 1544 nur von den nächsten 
Religionskonzessionen, für Augsburg 1548 nur vom gescheiterten Interim bis hin 
zum Augsburger Reichstag 1555, bei dem es selbstverständlich geworden ist, ihn für 
den Religionsfrieden zu okkupieren, während die verfassungsrechtlichen Regelungen 
dort höchstens noch als dessen Nebenprodukt erwähnt werden.



Nun leidet es gewiß keinen Zweifel, daß mit dem Auftreten Martin Luthers auf dem 
Wormser Reichstag 1521 auch in der Reichstagsgeschichte eine neue Epoche beginnt. 
Denn im Mittelalter dienten solche Reichsversammlungen in der Regel der Vorberei
tung von Reichskriegen oder Italienzügen, seit Kaiser Sigmunds Zeiten wurden dann 
auch Beratungen zur Verbesserung der Reichsverfassung unter die Reichstagsthemen 
aufgenommen, jetzt aber ging es um die Erhaltung der Glaubenseinheit und des religi
ösen Friedens. Somit finden die Reichstage seit 1521 auch stärker das gesellschaftliche 
Interesse, dort erhält die Reichsverfassung ihre verbindlichen Formen und Formulie
rungen, sie gewinnen Bedeutung für die Ordnung des kirchlichen Lebens, erstrecken 
ihre Kompetenz auf das Verhältnis des Reiches zum Papsttum und gewinnen schließ
lich Entscheidungsgewalt darüber, ob der Kaiser noch Schützer des Glaubens und der 
Einheit in der Christenheit bleiben kann oder ob er nur als Repräsentant und Media
tor in den politischen Angelegenheiten des Reiches fungieren soll. Es war also 1521 
nicht nur eine neue Materie zu den Reichstagsgeschäften hinzugekommen, sondern 
im Gegensatz zu den bisher mehr occasionellen Reichstagsanlässen und -entscheidun- 
gen haben durch die Vertiefung ins Religiöse alle Reichstagsberatungen nunmehr ei
nen grundsätzlichen Charakter erhalten. Zwar sind die großen außenpolitischen Fra
gen und Kriegszwänge der Hintergrund der Reichstage geblieben, aber die Hilfsforde
rungen dafür auf den Reichstagen waren für Kaiser und Reich jetzt verbunden mit 
Religionskonzessionen, welche gleichzeitig Kaisertum und Reichsidee in ihrem alten 
Selbstverständnis in Frage stellten. Ebenso haben zwar die Kriege gegen die Türken, 
gegen Frankreich, Geldern oder um Ungarn auch jetzt keine Umgestaltung der W ehr
verfassung und nicht die Wende zum Finanzstaat mit sich gebracht, aber in Verbin
dung mit den religiösen Fragen haben sie auf den Reichstagen für die Stände die Mög
lichkeit eröffnet, die Reichsverfassung in ihrem Sinn auszulegen, die kaiserliche Ge
richtsbarkeit lahm zu legen, die Gültigkeit von bloßen Mehrheitsbeschlüssen abzuleh
nen und Gegenbündnisse im Reich einzuführen. Ohne daß man deshalb schon die 
ständisch-verfassungsmäßige und die religiöse Opposition gegen den Kaiser in einen 
Topf werfen dürfte, wie es Ranke getan hat, hat sich doch der Reichstag durch diese 
Weiterungen im 16.Jahrhundert zu einer eigenständigen Form der Reichsrepräsenta
tion entwickelt und damit auch eine bestimmte politische Macht gewonnen, ja man 
könnte sagen, er hat von 1521-1555 jene Kompetenzen an sich gezogen, welche 
zuerst 1495 und dann 1521 einem Reichsregiment zugedacht waren. Eine Folge dieser 
Entwicklung ist aber zweifellos gewesen, daß der Reichstag auch in zunehmendem 
Maße zum Forum nicht nur für die Religionsentscheidungen, sondern auch für die 
Weiterführung der Reichsreform geworden ist.

So war schon die Errichtung von Reichsregiment und Reichskammergericht 1521 
ein Werk des Reichstags, und Konrad Repgen hat gezeigt, wie auch das Lutherverhör 
in Worms nicht nur als eine reformatorische Demonstration gesehen werden darf, 
sondern darüber hinaus eine gravierende Wende im Verfassungsverständnis von Reich 
und Reichstag darstellte. Der Kampf um das Reichsregiment, dessen einzelne Stadien 
ich hier übergehe, war sodann für alle Reichstage bis zu dessen Ende durch Ferdi
nands Königswahl 1530 eine zentrale Verfassungsangelegenheit, die völlig zu Unrecht 
in den Hintergrund geschoben wurde. Denn hier ging es mit dem Bemühen um die
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Unterhaltung der Reichsinstitutionen entweder durch Steuern oder Kirchenabgaben 
oder Reichszoll oder Matrikularbeiträge der Stände nicht nur um die Finanzverfas
sung, sondern angesichts der Auseinandersetzungen um die Kompetenz des Regi
ments auch um hoheitliche, jurisdiktionelle und exekutorische Probleme, die über 
Form und Fortgang der Reichsreform überhaupt bestimmten. An wichtigen Verfas
sungsentscheidungen der nächsten Reichstage erwähne ich hier nur die Aburteilung 
des Regiments, die Beschränkung seiner Befugnisse und die Aufhebung seiner juris
diktioneilen Gewalt in Nürnberg 1524, sodann die Übergabe der Landfriedensgewalt 
gegenüber allen Empörungen nach dem Bauernkrieg an die Reichsstände in Speyer 
1526, sodann auf dem nächsten Reichstag zu Speyer 1529 die Ausschaltung der 
Reichsstädte durch die Fürsten, die Bildung von Visitationskommissionen des Reichs
tags über Regiment und Kammergericht und schließlich auf dem Augsburger Reichs
tag 1530 vor allem die gegen die Vorschriften der Goldenen Bulle vollzogene Königs
wahl Ferdinands und die Verabschiedung der Reichsgesetze zum Erbrecht, zum Poli
zeiwesen und zum Strafrecht. Alle diese Entscheidungen brachten auch eine Intensi
vierung der Reichstagsgeschäfte und -entscheidungen. In dieser Intensivierung 
kommt zum Ausdruck, daß die Stände ihre Reichsreformvorstellungen gegen diejeni
gen der Monarchie jetzt nicht mehr durch besondere Institutionen verfolgten, sondern 
eben durch die repräsentativere und potentere Form des Reichstags selbst. Man 
könnte geradezu sagen, daß sich durch diese Konzentration der Stände auf dem 
Reichstag schon in den Jahren 1521-1531 die neuen Vorstellungen der Stände vom 
Reich als einem Verband herauskristallisieren, der eigenständig über seine politische 
Existenz entscheidet, ohne noch eine herrschaftliche Gewalt zu akzeptieren.

In den Wirren der vierziger und fünfziger Jahre mit ihren großen Entscheidungen 
von Crepy, Mühlberg und Passau haben die Reichstage an Bedeutung noch zugenom
men und demgemäß auch die Wechselwirkung von reichsreformerischen und refor- 
matorischen Anliegen noch stärker zur Geltung kommen lassen. Zunächst haben 
schon die erweiterten Religionskonzessionen Karls V. auf den Reichstagen zu Regens
burg 1541 und zu Speyer 1544 der reformatorischen Bewegung einen starken Schub 
gegeben, ja mit der Zulassung von Protestanten zum Reichskammergericht schien ihr 
schon eine verfassungsmäßige Position gesichert. Aber protestantische Reformation 
und kaiserliche Reichsreform hielten sich in Speyer 1544 die Waage, die Hoffnungen 
für die Sicherung der Reformation mußten bezahlt werden mit großen Fortschritten 
für die kaiserliche Verfassungspolitik, bei der Kammergerichtsbesetzung, einer stark 
rationalisierten Steuerordnung und einer Fortentwicklung der Kreisordnung im 
Reich. Schon konnte Karl V. sagen, sein Kammergericht sei nicht nur Rechtsinstanz, 
sondern es sei überhaupt an die Stelle des Reichsregiments getreten. Und noch mehr 
Aussichten boten sich dem Kaiser für den nächsten Reichstag, nachdem er 1546 die 
Protestanten militärisch besiegt hatte, denn jetzt glaubte er mit seinem Interim die 
Reformation überwinden und mit einem gefügigen Reichsbund jenes Exekutionsin
strument gewinnen zu können, mit dem er die Feinde seiner Religionsordnung in 
Schach halten wollte. Emphatisch sagte er zum venezianischen Gesandten: .Jetzt wird 
meine Liga vorankommen und keinen Schwierigkeiten mehr begegnen“.

Notwendig hätte ein solcher Reichsbund und der Sieg der kaiserlichen Reichsre
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formvorstellungen nicht nur die Korrespondenz zwischen Reichsreform und Refor
mation aufgehoben, indem er die Reformation beseitigte, sondern er hätte wohl auch 
künftigen Reichstagen nur mehr wenig Raum und Bedeutung gelassen. Darum war 
entscheidend, daß der Augsburger Reichstag von 1548 nicht zum kaiserlichen Reichs
bund führte und zwar unter der Führung des Erzbischofs von Mainz, wie Horst Rabe 
zeigte. Im gemeinsamen Widerstand der katholischen und protestantischen Fürsten 
gegen den Abschluß der Reichsreform im kaiserlichen Sinn zeigt sich, daß die Stände 
seit dem Ende ihres Reichsregiments niemals die eigenen Reformvorstellungen aufge
geben hatten und daß sie nicht „nur für sich kämpften“, wie Fritz Hartung meinte.

So war es denn nochmals ein Augsburger Reichstag, der 1555 nach den kriegeri
schen Entwicklungen der vorangegangenen Jahre allen seit Karls Regierungsbeginn 
entstandenen Problemen und Entwicklungen ein Ende setzte, indem er den Landfrie
den dadurch sicherte, daß er den Religionsfrieden im konfessionellen Sinn akzeptierte. 
Der Wunsch der Stände, eine kaiserliche Verfassungshandhabung durch eine ständi
sche Verfassungsübereinkunft zu ersetzen, war stärker als die Übereinstimmung der 
Katholiken mit den Habsburgern oder der Lutheraner mit den Calvinisten. So war es 
nach den Forschungen von Rolf Decot auch 1554/55 wieder, wie schon 1547/48, der 
Erzbischof von Mainz, der als Führer der Reichsstände die endgültige Anerkennung 
der Reformation in Kauf nahm, um dafür die Reichsreform im Sinn der Stände zum 
Abschluß bringen zu können.

Wie die reformerischen Bestrebungen in steigendem Maße zum Bestandteil der 
Reichstagsgeschichte wurden, so ist bis zum letzten Reichstag Karls V. die Anerken
nung der Reformation der Preis für die Durchsetzung einer ständischen Reichsreform 
geblieben. Nicht die Kriege, nicht die Bündnisse und nicht die Diplomatie haben die 
Konfrontation in den konfessionellen Fragen und den Kampf um die Reichsverfas
sung zum Abschluß gebracht, sondern der politische Kompromiß auf den Reichsta
gen. Der Augsburger Reichsabschied dokumentiert mit Religionsfrieden und Exeku
tionsordnung nochmals, daß auch die Geschichte der Reichstage, ebenso wie die Be
trachtung der kaiserlichen Politik und der reformatorischen Entwicklung nicht nur 
verstanden werden darf im Zeichen der Reformation. Die Abdankung Karls V. war 
nicht nur ein Sieg der Reformation, sondern auch ein Sieg der ständischen über die 
monarchischen Reichsreformbestrebungen und sie kennzeichnet in einem viel weite
ren Sinn den Wandel, der in Deutschland in ideeller, politischer, verfassungsmäßiger 
und konfessioneller Hinsicht im 16.Jahrhundert zum Abschluß gekommen war. Die 
auf den Reichstagen zu Ende geführte Reichsreform hat das Kaisertum zwar als Sym
bol für die Einheit des Reiches behalten, aber ihm auch die im Reichstag garantierte 
Libertät der Reichsstände aufgezwungen und dem Reich anders als den Staaten der 
Neuzeit die Verfassung eines Friedensverbandes gegeben, welcher im Innern be
stimmt wurde durch den Ausgleich der ständischen Interessen und nach außen durch 
die gemeinsame Verpflichtung für den Schutz und die politische Existenz dieses 
Reichs. Man wird darum auch die Bedeutung der Reformation für die Entstehung und 
den Geist des modernen Staates nicht schmälern, wenn man feststellt, daß in Deutsch
land die politische und verfassungsmäßige Entscheidung gegen den Staat ein Werk 
der Reichsreform gewesen ist. Gerade die Betrachtung der Reichstage konnte hier ei
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nen wissenschaftsgeschichtlich sehr bemerkenswerten Befund erbringen, der sich 
konkret vor allem an der Entwicklung der Reichstagsaktenedition ablesen läßt. Hatte 
doch Ranke 1836 bei der Sichtung des Reichstagsaktenbestandes im Frankfurter 
Stadtarchiv gemeint, die Edition der für die Zeit von 1376-1519 vorliegenden Reichs
tagsmaterialien in „zwei nicht allzu weitläufig gedruckten Quartbänden“ bewerkstelli
gen zu können, um dann gleich an sein zentrales Anliegen einer Erschließung der Re
formationsgeschichte im Licht der Reichstage herantreten zu können. Heute aber, wo 
20 Bände Reichstagsakten zur Zeit vor der Reformation und 8 Bände für die ersten 
Jahre der Reformationszeit vorliegen, ergibt das Studium der auf den Reichstagsakten 
basierenden deutschen Verfassungsgeschichte das neue und unerwartete Bild, daß sich 
Umfang und Bedeutung der Reformation durch den Gang der Verfassungsgeschichte 
beträchtlich relativieren und die Wirkung der Reformation nicht so hoch veranschlagt 
werden darf, als ob alle anderen Entwicklungen davon beherrscht worden wären.

Schluß

Damit komme ich zum Schluß meiner Ausführungen, die der Frage galten, ob die 
Reformation tatsächlich jenes alles beherrschende Ereignis der deutschen Geschichte 
des 16.Jahrhunderts war, als welches es in der Geschichtsschreibung erscheint, oder 
ob es daneben andere Bewegungen gibt, die aus irgendwelchen Gründen zu Unrecht 
verdrängt und in ihrer Bedeutung verkannt wurden, die aber bei einer historisch ange
messenen Würdigung nicht minder eine konstitutive Bedeutung in der Entwicklung 
beanspruchen dürfen. Diese Frage habe ich verfolgt, indem ich das Phänomen der ver
fassungspolitischen Reichsreform in der kaiserlichen Politik, sodann innerhalb der re
ligiösen Strömungen und schließlich in der Entwicklung der Reichstage herausstellte. 
Ich hoffe, daß es mir gelungen ist aufzuzeigen, wie es sehr wohl neben der Reforma
tion eine eigenständige Reichsreformbewegung gibt, ja, wie es eigentlich nicht mög
lich ist, die Reformation richtig zu verstehen, wenn man sie nicht in dieser Wechsel
wirkung und das heißt natürlich in dieser Beschränkung erfaßt. Denn nicht sie aus 
dem Bewußtsein zu verdrängen, sondern sie in der richtigen Relation zu sehen, war 
mein Ziel. Wenn die Wissenschaft diesen Anstoß aufnehmen und fortführen würde, 
könnte sie wohl auch die Vorstellung überwinden, daß mit der Reformation im 
16.Jahrhundert ein unheilbarer Bruch in die deutsche Geschichte und in die deutsche 
Geisteswelt eingetreten ist. Darüber hinaus könnte sie erweisen, daß die deutsche 
Staatsentwicklung eben unter Bedingungen stand, die mit denen der übrigen Staaten 
Europas in keiner Weise zu vergleichen ist und gerade deshalb nicht als das krampf
hafte Bestreben betrachtet werden darf, ein Staat zu werden, sondern als das alte und 
seine Traditionen bewahrende Reich eine Sonderstellung in der europäischen Staats
problematik beanspruchen muß. Ein richtiges Verständnis der immer ein wenig im 
Schatten der Wissenschaft gebliebenen Reichsreform könnte jedenfalls ein Weg sein, 
um durch diese Richtigstellung der Proportionen im 16.Jahrhundert auch für das
20.Jahrhundert Impulse zu gewinnen. Aber wenn die Wissenschaft dadurch fort
schreitet, daß sie rationaler wird, so heißt dies im Bereich der Geschichte nicht unbe
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dingt, daß sie auch an Optimismus zunimmt. Denn die Erschließung der Vergangen
heit durch mehr Rationalität ist nur die eine Seite ihres Ertrags, die Einsicht in die für 
das Leben entscheidende Irrationalität der Gegenwart die andere Folge ihres Tuns.

Diskussion zum Referat A ngerm eier

Lutz: Zunächst herzlichen Dank für dieses thesen-, anregungs- und perspektiven
reiche Referat. Es ist so anregend, daß es keine Schwierigkeit wäre, in gleicher Länge 
und Ausführlichkeit aus dem Stand heraus zu antworten, um nicht zu sagen zu erwi
dern. Ich wähle ein paar Punkte aus, wo, wie ich glaube, nicht nur meine persönliche 
Interpretation, sondern der Forschungsstand zu einer anderen Formulierung von Fra
gen und teils auch zu anderen Antworten uns veranlassen kann. Als erstes: das ganze 
Problem, also Karl V. und Reichsreform. Ich persönlich versuche seit 30 Jahren mich 
mit diesen Dingen herumzuschlagen, habe aber meine Auffassung von Karl V. eigent
lich in keiner der vier skizzierten Konzeptionen wiedergefunden; denn „Weltreich aus 
burgundischem Geist“, das ist der alte Brandi, über den wir nun durch eine intensive 
Kritik Gott sei Dank schon hinaus sind. Ich glaube, daß es hier entscheidend ist, die 
Vorfrage zu stellen, die eigentlich im Referat nicht so vorgekommen ist; dieser Vor
frage habe ich ja vor einem Jahr mein Kolloquium hier gewidmet, nämlich: welchen 
Stellenwert hat in dem politischen Gesamtsystem des Kaisers das römisch-deutsche 
Reich mit seinen Verfassungsfragen? Und ich glaube, wenn man die Ergebnisse dieses 
Symposiums noch einmal rekapituliert, kann man eine ziemlich eindeutige Antwort 
auf diese Vorfrage geben. Das Reich hat insgesamt nicht die führende, sondern eine 
sekundäre, zeitweilig sehr untergeordnete Rolle im politischen Gesamtsystem des 
Kaisers gespielt. Das Reich hat immer wieder eine große Formalbedeutung gehabt, 
weil es Karl V. die Kaiserkrone gegeben hat. Aber diese Kaiserkrone war ja für Karl V. 
nicht die Aufforderung, das Reich als solches zu reformieren, sondern eben eine uni
versale Konzeption durchzusetzen. Das Reich gerät dadurch in eine Nebenrolle, be
kommt also eine funktionale Rolle. Wenn man diese Vorfrage in dieser Perspektive 
sieht, verändert sich sozusagen alles weitere, was wir an argumentativem Material ha
ben. Ich würde so weit gehen zu sagen, selbst in den acht Jahren 1544-52, in denen 
der Kaiser sich ganz überwiegend im Reich aufhielt, werden seine Versuche zur 
Reichsreform (natürlich immer mit Anknüpfung an traditionalistische Motive) immer 
wieder durchkreuzt durch die Bedürfnisse und Ziele seiner außerdeutschen Politik 
und durch die Uberordnung der außerdeutschen Prioritäten seiner Politik und seiner 
Herrschaftssicherung über die innerdeutschen Bedürfnisse der Reichsreform. Das hat 
zerstörerisch gewirkt. Nicht dies allein, sondern auch die Versuche der dynastischen 
Zukunftssicherung des Weltreiches. Das zeigt das Beispiel der spanischen Sukzession. 
Und hier hört es also ganz auf, daß Reichsreform, Kaiser, Stände sozusagen im Modell 
einer innerdeutschen Existenz stehen können. Wenn der Kaiser alles daran setzt, sei
nen Sohn, der König von Spanien wird, zum Kaiser im Reich zu machen, dann
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kommt dadurch ein Verfremdungselement in alle Reichsreform, in alle reichspoliti
schen Aktionen des Kaisers, das man gar nicht ernst genug nehmen kann.

Ein anderes Beispiel: die Niederlande. Die eindeutige Konsequenz, eindeutig zu
mindest seit 1530, geht dahin, daß die Niederlande vom Kaiser ausgegliedert werden 
sollen aus dem Reichsverband, ausgegliedert, wie Reichsitalien ausgegliedert werden 
soll aus den Reichsbezügen zugunsten der direkten Bindungen an Spanien. Das muß 
doch alles in seiner vollen Härte und seiner unmittelbaren, alle organischen inner
deutschen Reichsreformansätze überschneidenden und korrumpierenden Wirkung 
gesehen werden.

Zweite Bemerkung: die Reichskirche. Das scheint mir fast noch wichtiger. Ich finde 
es außerordentlich dankenswert, mit welchem Nachdruck dieses Problem der Reichs
kirche angesprochen wurde. Ich würde die Bedeutung ebenso sehen, würde aber die 
Perspektive wesentlich anders ansetzen. Voran steht die Frage, wieweit diese Reichs
kirche im Sinn des mittelalterlichen Dualismus weltlicher-geistlicher Gewalt in der 
Gestaltung der öffentlichen Dinge über das 15./16.Jahrhundert hinaus überhaupt 
noch reformierbar war. Wieweit gab es da überhaupt noch evolutionäre, reformistische 
Lösungen? Das ist eine Frage, die man sich stellen muß. An diese petitio principii 
wurden wir zwar herangeführt, aber beantwortet wurde sie nicht, jedenfalls ist es mir 
nicht deutlich geworden. Ich habe also aufgrund des empirischen Materials außeror
dentliche Zweifel, ob diese alte Reichskirche noch irgendwie reformierbar war; denn 
was dann später nach den Krisen 1648 herausgekommen ist, war eine „Halbruine“, die 
aber nun ganz anders abgestützt war durch den tridentinischen Reformkatholizismus. 
Luther, der von einer verinnerlichten Glaubensvorstellung ausgeht, der sich hinsicht
lich des Priesterideals und des Bischofsideals nicht ganz fern von den damaligen ka
tholischen Reformvorstellungen befindet, hofft anfangs wohl noch, es könnte diese 
Reichskirche sich -  wenigstens teilweise -  in der Richtung seiner Reformideen wan
deln. Aber das geht spätestens seit 1531 nicht mehr. Da wird der Konflikt Luthers 
und der Reformation mit der anscheinend unreformierbaren deutschen Reichskirche 
einer der Angelpunkte der ganzen Entwicklung,

Damit wäre ich nun bei meinem dritten Punkt in aller Kürze. Dieser Konflikt stört 
nun und hindert von innen her jedes weitere Zusammenarbeiten von geistlichen und 
weltlichen Reichsfürsten im Sinne einer Reichsreform; das zeigt sich vor allem auf 
den Reichstagen. Sicher, auch ich halte es für außerordentlich wichtig und möchte das 
unterstreichen, wir müssen die Verfassungsarbeit der Reichstage sehr viel ernster neh
men als früher. Ich kann aber nicht sehen, daß 1555, also mit dem Augsburger Reichs
tag, die ständische Reformbewegung zu einem wirklich konstruktiven Ergebnis ge
kommen ist. Ich greife einen Gesichtspunkt heraus. Der zentrale Punkt, nämlich das 
Problem der Reichskirche, bleibt in dem Augsburger Religionsfrieden genau der strit
tige Punkt. Der Paragraph des geistlichen Vorbehalts, über den kein Konsens der 
Stände erreicht wurde, sondern wo Ferdinand aus kaiserlicher Vollmacht zugunsten 
der Katholiken entschied, wurde in seiner reichsrechtlichen Verbindlichkeit dann von 
den Protestanten bestritten. So wird also durch den geistlichen Vorbehalt genau das 
ungelöste zentrale Problem der Reichsverfassung bezeichnet: wie soll es mit den geist
lichen Reichsfürsten weitergehen.
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Angermeier: Ich erwidere dazu zunächst, daß meine Fragestellung unter Absehung 
von der Reichs- und der Außenpolitik nur dahinging: Was hat Karl tatsächlich an 
Verfassungspolitik geleistet? Hier glaube ich, ist in der bisherigen Geschichtsschrei
bung seine Bedeutung und auch sein Engagement für die Erhaltung, für die Konsoli
dierung der Reichsverfassung unterschätzt worden. Ob sie untergeordnet oder neben
geordnet war, das stelle ich hier praktisch außer Diskussion. Meine Frage lautete nicht, 
ob und wie Karl seine Verfassungspolitik eingruppiert und selbst beurteilt hat, son
dern was er für eine Verfassungspolitik geführt hat und diese Frage ist ja vernachlässigt 
worden. Demgemäß hat auch die Frage nach der Reichsreform unter Karl V. niemand 
ernstlich behandelt. Hätte man es aber getan, so könnte man sicher nicht davon spre
chen, das Reich habe für ihn eine Formalbedeutung gehabt, es habe nur eine Neben
rolle gespielt. Und das Dilemma bei der Beurteilung Karls liegt ja zudem darin, daß 
man seine deutsche Politik entweder nur durch die nationale Brille gesehen hat oder 
sie eben in seiner Universalpolitik verschwinden ließ, aber sie nie unter den sicheren 
Kriterien der Verfassungsfragen verfolgte. Auch der Successionsplan Karls ist kein 
Gegenbeweis, weil ja auch ein Philipp notwendigerweise Reichsreform hätte betreiben 
müssen, wenn er sich in Deutschland eine monarchische Position aufbauen wollte. 
Und was die Niederlande betrifft, so sind sie durch die Heirat von 1475 tatsächlich ein 
so besonderes Problem, daß sie mit der Reform der Reichsverfassung in Deutschland 
zunächst nichts zu tun hatten.

Zweitens Reichskirche. War sie reformierbar. Hier muß ich ganz kurz 1530 anspre
chen. Pfeilschifter hat dargelegt, daß 1530 eine kaiserliche Konstitution erstellt wurde, 
die tatsächlich zur Kirchenreform in Deutschland geführt hätte. Die Konstitution ist 
nur deshalb geplatzt, weil der Kurfürst von der Pfalz sich dagegen gewehrt hat. Ein au
ßerordentlich wichtiges Ereignis des Augsburger Reichstags ist deshalb eigentlich 
überhaupt nicht ins Bewußtsein der Wissenschaft gedrungen, eben Karls Reformbe
mühungen um die deutsche Reichskirche, und zwar deshalb, weil dieses Bemühen 
dank der pfälzischen Intervention nicht zum Tragen gekommen ist. Man müßte dann 
die kaiserlichen Bemühungen zur Kirchenreform über den Kardinallegaten beim Papst 
noch heranziehen und sieht auch dort, daß zwar die Reform nicht begonnen wurde, 
daß aber die Reformierbarkeit damit nicht bestritten ist. Karl V. hat zwar sicherlich 
nichts getan, um die Gravamina aufzuheben, aber daß die Kirche nicht reformierbar 
war, ist ebenso eine unerwiesene These, wie man sagen könnte sie war reformierbar.

Dritter Punkt: 1555 wäre für die Verfassung, für den Abschluß der Reichsverfas
sung schließlich und endlich kein Ergebnis gewesen. Ja , da kann ich nur sagen, aber es 
gibt doch ein völlig neues Reichskammergericht, es gibt auch eine völlig neue Reichs- 
kreisordnung, mit der das Kaisertum nach einem 150-jährigen Ringen um die Exeku
tion im Reich, um die tatsächliche Polizeigewalt, um die tatsächliche Militärgewalt 
und schließlich um die Reichstagskompetenz die Segel gestrichen hat. Speziell seit 
Augsburg 1555 ist das Kaisertum aus der Regierungsgewalt ausgeschieden. 1555 
scheint mir eben verfassungsmäßig tatsächlich ein Wendepunkt zu sein, vor dem es 
verfassungsmäßige, kaiserliche Machtmittel im Reich gegeben hat, während es sie her
nach nicht mehr gab. Das ist die Wende, die verfassungspolitische Wende von 1555, 
mit der die Verfassungsgestaltung im Sinn der Stände abgeschlossen wurde.
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Lutz; Wende ja, aber nicht ein Ergebnis im Sinne des Sieges einer ständischen 
Reichsreform als konsolidierter Plattform.

Angermeier: Aber ich habe doch gesagt, das Reich ist ein Reichsfriedensverband ge
worden mit der Organisation des inneren Friedens auf der ständischen Basis und mit 
der gemeinsamen Organisation der Reichsverteidigung nach außen. Das Reich ist von 
einem undefinierbaren Konglomerat vor 1555 verfassungsmäßig zu einem Verband 
geworden, der als Monarchie schlechthin nicht mehr anzusprechen war und keine 
zentralistische Möglichkeit mehr gehabt hat, während er in der Kreisverfassung den 
ständischen Tendenzen eine institutioneile Absicherung gab.

Ljiitz: Darf ich noch einen Satz dazu sagen: ich verweise auf die Ungelöstheit des 
Zentralproblems der Reichskirche; das bedeutet eine langsame, aber anscheinend un
aufhaltsame Erosion. Gegen dieses ungelöste Problem kommen die übrigen Errun
genschaften von 1555 nicht auf, wie dann der Weg ins 17.Jahrhundert zeigt.

Neuhaus: Ich möchte an das Ergebnis Ihrer Ausführungen anschließen, Herr An
germeier, in dem Sie formulieren, Reichstage hätten die Reichsreform im ständischen 
Sinne zu Ende geführt, und ich möchte an das aknüpfen, was Herr Lutz am Schluß 
gesagt hat. Wenn Sie die Reichstage bis 1555 meinen, Herr Angermeier, dann würde 
ich das für zu eng gefaßt halten. Reichsreform geht darüber hinaus. Wenn man aber 
die zweite Hälfte des 16.Jahrhunderts einbezieht -  und ich verstehe das Thema des 
Kolloquiums unter Einbeziehung des gesamten lö.Jahrhunderts -  und damit auch die 
Reichstage dieser Zeit, dann trifft -  glaube ich -  das nicht mehr zu, was wohl im gro
ßen und ganzen für die erste Hälfte des lö.Jahrhunderts gilt: daß nämlich Reichsre
form im Sinne traditioneller Gesetzgebung auf den Reichstagen stattgefunden hat. Ich 
denke, wir sind uns darüber einig, daß von systemrationalen Überlegungen in dieser 
Zeit nicht gesprochen werden kann, Reichsreform folglich nicht auf sie zurückzufüh
ren ist. Für die zweite Hälfte des lö.Jahrhunderts ist nun doch gerade festzustellen, 
daß der Reichstag zeitweilig sehr an Bedeutung verloren hat, daß es neue Formen 
reichsständischer Beratung gab, die bis hin zu Versuchen der Substitution des Reichs
tages führten. Ich möchte daran erinnern, daß in Folge des Ausbaus der Reichskreis- 
verfassung seit den 1530er Jahren mit den Reichskreistagen eine neue Versammlungs
form entstand. Indem ständische Deputationen aus allen Reichskreisen hier zusam
men berieten, haben die Reichsstände ein ganz neues Verfassungsinstrument in die 
Hand bekommen. Und die ordentlichen Reichsdeputationstage, die 1555 für etwas 
ganz anderes eingesetzt worden waren, bekamen nach 15Ö4 auch eine -  ganz vorsich
tig formuliert -  den Reichstag in Frage stellende Bedeutung, den Reichstag unterlau
fende Funktion. Reichskreistag und Reichsdeputationstag sind einmal dadurch ge
kennzeichnet, daß sie sich -  zum Teil -  unabhängig vom Reichstag ohne Einsetzungs
beschluß eines Reichstages selbständig konstituierten und auch Reichsrecht schufen. 
Drei Beispiele wären hier zu erwähnen: Einmal der Reichskreistag in Erfurt 1567. 
Hier wurde eine Türkensteuer beschlossen, was bis dahin -  und Winfried Schulze hat 
darauf ja in seinem Buch „Reich und Türkengefahr im späten 16.Jahrhundert“ auch
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hingewiesen -  allein Angelegenheit des Reichstags gewesen war. Zum zweiten wurde 
1577 auf dem Frankfurter Reichsdeputationstag die Reichspolizeiordnung verabschie
det, die bis zum Ende des Alten Reiches in Kraft war. Und drittens wurden auf den 
Reichsdeputationstagen an der Wende vorn 16. und 17.Jahrhundert die ganz entschei
denden Regelungen für die Reform des Reichskammergerichts beraten und beschlos
sen, die dann in den Beschluß von 1613 einflossen. Auch wenn sie 1613 nicht reichs
rechtlich verabschiedet worden sind -  weil der Reichstag scheiterte - ,  so sind sie doch 
gleichfalls bis zum Ende des Reiches wirksam gewesen. Ich würde also die Begren
zung, wie Sie sie vorgenommen haben, doch weiter ziehen, und ich würde dann so 
weit gehen und sagen: Reichsreform endet nicht 1555 und findet nicht nur auf 
Reichstagen statt, sondern reicht bis in die Epoche des Dreißigjährigen Krieges hin
ein. Dies ist zurückzuführen auf die bis dahin zu beobachtende Offenheit, Unausgetra- 
genheit und Beweglichkeit des Reiches, die dann ab 1648 abgelöst wurden durch 
Stagnation und Beharren.

Wohlfeil: Die Ausgangsfrage von Herrn Angermeier ist durch die Begriffe ‘Reichs
reform’ und ‘Reformation’ geprägt. Daß über den Inhalt von ‘Reichsreform’ und 
‘Reichsreformbewegung’ ein weitgehend übereinstimmendes Verständnis besteht, sei 
postuliert. Im Interesse der Diskussion erbitte ich jedoch eine kurze Beschreibung Ih
res Reformationsbegriffes.

Außerdem noch eine knappe Bemerkung: In einem Satz wurde auf die marxistisch- 
leninistische Geschichtswissenschaft eingegangen und deren These als sozialge
schichtliche Verkürzung bestimmt. Dieser Eindruck kann sich ergeben, jedoch sollte 
nicht übersehen werden, daß sich die These von einer deutschen frühbürgerlichen Re
volution und die aus ihr resultierende Beurteilung der Reichsreformbewegung aus ei
nem völlig anderen geschichtstheoretischen Ansatz mit anderen Kategorien ableitet 
als dem historischen Verständnis, das hinter der kritischen Wertung von Herrn An
germeier steht. Von daher erscheint das Urteil einer ‘Verkürzung’ problematisch.

Angermeier:Zunächst Herr Neuhaus, wir sind uns natürlich ganz einig, daß man die 
Verfassungsinstitutionen vor 1555 und die Reformpolitik nicht auf den Reichstag re
duzieren kann. Ich habe den Reichstag nur als Beispiel herausgerissen. Ihre zweite 
Frage ist problematischer. Die Reichsreform, sagen Sie, geht nach 1555 weiter. Wenn 
man darin die weiter geführten Versuche des Kaisertums sieht, schließlich doch noch 
zur Macht zu kommen und zwar auf dem Wege über die Reichskriegsverfassung, dann 
ist dem durchaus zuzustimmen. Wenn man für die inneren Verhältnisse auf die Bezie
hung des Kaisers zu den Territorien und zur Reichsfriedensordnung sieht, dann 
scheint mir nach 1555 eine solche Reformbewegung nicht mehr vorzuliegen, sondern 
im Grunde genommen waren es nur noch Ausformungen z. B. in der Visitationsord
nung, auch in den Reichsdeputationstagen, Ausformungen dessen, was 1555 Vorgele
gen hat. In der Kriegsverfassung ist ein tatsächliches Reformstreben eine offene Frage, 
weil ja hier das kaiserliche Generalat, die Fragen der Truppenwerbung und des Aufge
bots, Fragen der Rüstung und Depots ständig im Fluß geblieben sind, und in diesem 
Bezug könnte man auch eine Fortführung von Reformtendenzen nach 1555 wissen
schaftlich versuchen.
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Herr Wohlfeil, was ist mein Reformationsbegriff. Ich würde glauben, daß man die 
Reformation, so wie sie vor uns liegt, außer in der Theologie, sicherlich in sehr vielen 
Bereichen, vor allem natürlich in der Staatsauffassung, in der Wirtschaftsgesinnung, in 
der Einschätzung des Individuums usw. sehen muß. Hierauf kann man eigentlich in 
einem Satz gar keine Antwort geben. Für die Reichspolitik liegt aber das Problem der 
Reformation doch in der Spaltung der einen Christenheit in zwei Konfessionen.

Becker; Sie haben in berechtigter Weise Kritik geübt an dem Dualismusschema, das 
Fritz Hartung aufgestellt hat -  Stände gegen Monarchie -  und darauf hingewiesen, daß 
die Stände eine gewisse transzendierende Vorstellung hatten. Es ging nicht nur um 
ihre Interessen, es ging ihnen auch, wie dem Kaiser, um das Reich. Klaus Schlaich hat 
neuerdings wieder auf die Bedeutung der Verfahrensfragen auf dem Reichstag, die 
maioritas, die Parität, die amicabilis compositio hingewiesen. Meine Frage ist: Sind 
diese Rechtsfiguren im Anschluß an die Reformation, aufgrund einer religionsmäßi
gen Vertiefung der Problematik, entwickelt worden oder hat man sich ihrer nur be
dient? Wie ist das Verhältnis von Tradition und Neubeginn hinsichtlich dieser sub
stantiellen Begriffe?

Angermeier: Mm  wird wohl sagen müssen, daß diese ganze Entwicklung, die instru
mentale Entwicklung der Reichstagsverfassung, schon seit dem Reichstag von 1486 
durchaus im Gang ist, daß Ausschußbildungen, Visitationskommissionen und diese 
Dinge vorgebildet sind. Und ich würde deshalb betonen, daß gerade die Entwicklung 
und Ausformung der Reichstagsverfassung nicht ein Ergebnis der Reformationsge
schichte ist, sondern eine Fortsetzung der Reichsreform, die auf jeden Fall so oder so 
auch stattgefunden hätte. Der Reichstag war im Kommen, das ist seit 1486 unwider
rufbar. Die besonderen Formen der Reformationszeit haben das gefördert, aber nicht 
mehr im Grunde genommen verändert.

Köhler: Herr Angermeier, Sie wissen, daß ich stets eine Aufwertung der „säkularen“ 
Phänomene des 16.Jahrhunderts vertreten habe. Wenn man sich allerdings mit Karl 
V. beschäftigt, so steht man vor der Analyse einer komplexen Sachlage. Herr Anger
meier, Sie versuchen die kaiserliche Religionspolitik und auch ihren Reformcharakter 
mit der Verfassungsreformpolitik des Kaisers zu integrieren. Meines Erachtens gab es 
für Karl V. überhaupt keine Alternative, also ohne Religionsfrage die Verfassungsfra
gen voranzutreiben. Sie haben von Luther gesprochen und in den zwanziger Jahren 
die traditionalistischen Züge in Luthers Entwicklung hervorgehoben. Dies ändert sich 
aber unter dem Druck der sächsischen Juristen und der Widerstandsdebatte. Der 
Augsburger Reichstag 1530 dürfte auch in dieser Hinsicht eine Zäsur markieren.

Angermeier: leb. habe gesagt, verfassungsmäßig zeigt sich, daß die monarchische Ge
walt in Deutschland unter Wenzel ihre natürliche Basis im Königtum verloren hat. 
Das ist eine sehr wichtige Sache, denn so lange das Kaisertum auf einem funktionie
renden Königtum ruhte, war auch seine kaiserliche Autorität unumstritten, also bis 
zum Ende Karls IV. Die religiöse Gewalt hat eigentlich nicht zur Debatte gestanden. 
Als aber die königliche Basis verloren war, ist bei Sigmund zu sehen, daß er nicht 
mehr als deutscher König regiert und agiert, sondern das Kaisertum ganz in den Vor
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dergrund geschoben hat. Er hat vor allem Konzilspolitk gemacht, damit seine kaiserli
che Autorität ausgespielt. Und ich habe dann von der Hybris gesprochen und gesagt, 
im Grunde genommen war seit Sigmund eigentlich diese Reichsreform schon auf die 
Vorstellung von einem Kaisertum ausgerichtet, das es im Abendland nie gegeben hat, 
nämlich ein Kaisertum, das gleichzeitig weltliche und religiöse Gewalt hatte. Unter 
Sigmund ist das eigentlich nicht ins Bewußtsein getreten, weil das Konzil noch eine 
innerkatholische Angelegenheit war, aber die Reformation hat dann gerade diesen re
ligiösen Anspruch im Kaisertum herausgefordert und das Kaisertum zu einem letzten 
Bekenntnis gezwungen. Karl ist dazu gelangt, eine kaiserliche Religion definieren zu 
müssen. Hier lag auch die Hybris, hier hat er die Grenzen seines Kaisertums von An
fang an überschätzt und hier lag auch die Ursache dafür, daß eine monarchische 
Reichsreform im Sinn eines solchen Kaisertums wohl auf keinen Fall zum Zuge kom
men konnte.

Köhler: Luther ist natürlich Traditionalist, aber das ändert sich. Es ist ja überhaupt 
ziemlich unmöglich, die verfassungspolitischen Vorstellungen Luthers zu systemati
sieren. Vieles läßt sich von Luthers Theologie ableiten, und auch sie ist situations- und 
zeitbedingt. Nach 1530 hält Luther den Kaiser nicht mehr für jene Institution, welche 
die Religionsfrage einer Lösung zuführen kann.

Angermeier: Im Zuge meiner Fragestellung habe ich herausgestellt, daß es mir 
darum geht, ob es innerhalb der religiösen Bewegung selbst auch Momente gibt, bei 
denen nicht mehr rein religiöse Zielsetzungen vorliegen, sondern von vornherein 
auch Reichsreform. Wir sind uns sicherlich darin einig, daß sich das mit der Schrift 
„Von weltlicher Obrigkeit“ ändert. Hier hat Luther eine ganz neue Position einge
nommen, aber am Anfang der Reformation bis 1524 nimmt er eine undifferenzierte 
Stellung zum Problem der Reichsreform ein, eine undifferenzierte Stellung, die dazu 
geführt hat, daß er mißverstanden wurde und daß er im Grunde genommen als ein 
verkappter Reichsreformist betrachtet wurde. Nach 1524 ist die Sache klar.

Reinhard: Gestatten Sie mir eine Bemerkung und eine Frage. Zunächst eine Bemer
kung. Ich finde es sehr wichtig in Ihrem Referat, daß Sie wieder einmal die Frage nach 
dem Verhältnis von Religion und Politik gestellt haben. Das wurde von Herrn Wohl
feil aufgegriffen, der Sie nach einer Reformationsdefinition gefragt hat. Man könnte 
sagen, Reformation ist im 16.Jahrhundert nichts anderes als Politik. Herr Skaiweit hat 
uns kürzlich daran erinnert, daß die Reformatoren mit dem Begriff „Reformation“ als 
Selbstbezeichnung sehr zurückhaltend gewesen sind. „Reformation“ ist meines Erach
tens ja ohnehin primär ein politischer Begriff. Wir wissen zwar alle, daß Politik und 
Religion im 16.Jahrhundert eine Einheit sind, aber das hindert uns nicht daran, im
mer wieder in moderne Kategorien zu verfallen, die eine Dissoziation der Lebensbe
reiche voraussetzen, was darauf hinausläuft, daß man wieder von zynischer Instrumen
talisierung der Religion für politische Zwecke ausgeht. Im lö.Jahrhundert nur den 
Politiker Karl oder nur den Glaubenshelden zu sehen, ist sicherlich beides falsch, und 
ich glaube, man müßte noch eine Menge tun, um zu lernen, wie man seine politischen 
Interessen vertritt und gleichzeitig seinem religiösen Gewissen folgt.
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Außerdem hätte ich eine kleine Frage zu Karl V. Sie haben gesagt: „verfassungspoli
tisches Programm des Kaisers vom ersten Tag an“. Das kann ich nicht ganz einsehen. 
Vielleicht offenbare ich da nur meine Unkenntnis, aber ich bin gewohnt, Karl V. zu 
sehen als einen, der auf seine Rolle als Haupt des Reiches eigentlich von all seinen 
politischen Funktionen am schlechtesten vorbereitet war, und ich habe den Eindruck, 
daß er selbst auf dem Augsburger Reichstag 1530 von den Problemen des Reiches, ich 
will nicht gerade sagen keine Ahnung hatte, aber doch vergleichsweise nicht sehr gut 
informiert war. Man könnte die Frage auch anders stellen und einfach fragen, wer sind 
denn die Träger dieser Kontinuität, die zu Sigmund zurückreicht. Man weiß ja, daß in 
der Umgebung Karls, in seinem Behördenapparat, die Vertreter des Reiches nicht ge
rade die glänzendste Rolle gespielt haben. Die maßgebenden Funktionäre waren an
dere Leute. Meine Frage läuft also kurz gefaßt darauf hinaus: wo ist dieses verfassungs
politische Konzept vom ersten Tag an zu identifizieren?

Schlosser: Herr Angermeier, als Rechtshistoriker habe ich natürlich inmitten eines 
Kreises von Historikern eine sehr verkürzte Frage an Sie zu stellen. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, der Urgrund der universalistischen 
Reichspolitik Karls V. sei sein mittelalterliches Selbstverständnis. Das ist insofern aus 
der Sicht des Rechtshistorikers eine hochinteressante wie aufregende Feststellung, 
wenn man sich ein Phänomen, ein geistiges Phänomen, vor Augen hält, und diesem 
gilt meine Frage: Würden Sie dieses geistige Phänomen auch mit berücksichtigen? 
Wir sind doch in einer Zeit, und ich darf bitten, mir die primär juristische Reflexions
ebene nachzusehen, da sich im Bereich des juristischen Denkens doch eine säkulare 
Welt anbahnt, für die ich nur Stichworte geben möchte: Humanismus, Renaissance, 
Spätscholastik und Naturrecht. Die Folge ist mit Sicherheit, daß auf der Ebene der 
Doktrin eine Reichsstaatsrechtslehre schon aktiv geworden ist, deren Grundlagen 
zwar das römische, das gelehrte Recht ist, die mir aber irgendwie doch vorwärts zeigt. 
Die konkrete Frage also: Wieso wird eine universalistische Reichspolitik aus dem mit
telalterlichen Selbstverständnis des Kaisertums betrieben, wo doch der geistige Hori
zont ganz offensichtlich bereits in die Ferne zeigt? Und etwas Letztes noch. Es wurde 
hier nach der Gesetzgebung des Reichstages gefragt und gesagt, die Gesetzgebung des 
Reichstages sei etwas Modernes. Richtig. Nur eine kleine Bemerkung: War denn die 
Gesetzgebung des Reichstags bezogen auf die Praxis wirklich so bedeutend? Abgese
hen von den Münzordnungen, vielleicht; die haben tatsächlich unmittelbar durchge
schlagen.

Glaser: Ich bitte darum, noch einmal auf den Begriff Hybris bei Karl V. zurückzu
kommen. Denn ich finde, da besteht eine gewisse Spannung zwischen diesem aus
führlich begründeten Begriff auf der einen Seite und den mittelalterlichen Traditio
nen, in die Karl V. hineingestellt wurde. Ich weiß nicht, ob man diese Tradition, wenn 
es mittelalterliche Traditionen sind, dann zurückführen kann bis ins 15.Jahrhundert, 
und wenn es aber ältere und unter Umständen sogar viel ältere Traditionen des Kai
sertums sind, die Karl V. unter Umständen besser kannte als die konkreten Verhält
nisse im Reich 1519, wo ist dann eigentlich die Hybris, da dies dann nur das Resultat 
einer viel älteren Tradition wäre?
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Angermeier: Herr Reinhard, Sie fragen mich, ob ich nicht die Ansätze der Verfas
sungspolitik bei Karl V. 1521 überschätze. Manchmal darf und muß der Historiker ja 
auch aus dem argumentieren, was nicht gesagt wird, und hier argumentiere ich vor al
lem mit der Selbstverständlichkeit, mit der Karl V. das Lehnswesen als Grundlage sei
ner Politik betrachtet hat und zwar bereits in der Wahlkapitulation, die dann 1521 auf 
dem Reichstag revidiert wird. In allen Verfassungsfragen läßt Karl V. mit sich reden, 
aber im Lehnrecht nicht. Im Gegenteil, das Lehnrecht weitet er aus. War es z.B. 
Reichsrecht und Brauch, bei großen Friedbrüchen zwar dem Friedbrecher das Reichs
lehen abzunehmen, aber es wieder auszugeben an dessen Erben, so findet man speziell 
in der späteren Zeit Karls V. immer wieder die Bestimmung, daß die Lehen dem 
Friedbrecher abgenommen werden, aber der Kaiser sie zur eigenen Verfügung ein
zieht. Wie schon Maximilian 1495 und 1500 beim ersten Reichsregiment seine lehns
herrlichen Rechte wieder sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, so ist ihm Karl V. 
beim Regiment von 1521 darin durchaus nachgefolgt. In seiner lehnsrechtlichen Posi
tion hat Karl V. nie mit sich reden lassen. Und dem ist hinzuzufügen, daß im Bereich 
des Landrechts, auch in der Art und Weise, wie er 1521 den Reichslandfrieden modi
fiziert, ein weiteres Beispiel dafür vorliegt, daß die Verfassungspolitik bei Karl V. bis
her zu Unrecht völlig unterschätzt wurde und von ihm von Anfang an verfolgt wird. 
Schließlich sollte man einen Blick darauf werfen, wie er sofort bei der ersten Reichs- 
kammergerichtsordnung zwar das Reichskammergericht akzeptiert, aber die Beset
zung des Reichskammergerichts mit kaiserlichen Räten verdoppelt und später auch 
seine Ächtungsgewalt wieder betont. Also auch hier nimmt er ganz die Traditionen 
von Friedrich III. und Maximilian wieder auf, die bereits an ihrer Reichsgerichtsbar
keit nicht rühren ließen. Smend hat die Steigerungen in diesem Bereich aufgezeigt. In 
der Gerichtsbarkeit hat Karl V. eine ganz konstruktive und konzise Verfassungspolitik 
getrieben, und es ist sicherlich bis zum heutigen Tage viel zu wenig beachtet worden, 
daß er bezüglich der Art und Weise, wie er das Reich handhaben wollte, ganz klare 
Vorstellungen gehabt und auch eine ganz deutliche Politik geführt hat. Der Meinung, 
Karl V. habe keinen Sinn für Verfahrensfragen gehabt, kann man ein sehr eindrucks
volles Beispiel entgegensetzen, nämlich als Philipp von Hessen sich 1530, ohne sich 
beurlauben zu lassen, vom Reichstag entfernte. Man muß im Reichstagsprotokoll von 
Tetleben verfolgen, wie Karl V. das Weggehen Philipps von Hessen mit der höchsten 
Delikatesse behandelt, wie er ständig auf die Reichsstände Rücksicht nimmt und wie 
dieses Verfahren in höchster Verfassungskonformität erfolgt. Tatsächlich hat Karl V. 
den Reichstag wirklich gesteigert. Er hat sehr wohl gewußt, was ein Reichstag ist, und 
er hat ihn vortrefflich geführt.

Herr Schlosser, Ihre Frage ist sehr schwer zu beantworten. Wieso bezieht sich Karl 
V. auf eine mittelalterliche Kaisertradition und wieso gibt es trotzdem den Fortschritt 
in eine neue Staatstheorie? Hier hat ja Heinrich Lutz ganz wesentliche Schritte getan, 
um klar dieses Fortschreiten, das Einsteigen Karls V. in die Staatstheorie seiner Zeit 
verständlich zu machen. Wie weit dies angeregt war durch Gattinara, das ist umstritten 
oder bestreitbar. Ich würde aber doch meinen, daß hier bei Karl V. zwei Dinge neben
einanderstanden, die sich nicht ausschließen und die auch nicht vermischt werden 
dürfen. Auf der einen Seite wollte Karl sehr wohl die ganze Traditionalität des mittel
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alterlichen Kaisertums erhalten und auf der anderen Seite hat er sich den Möglichkei
ten neuer Entwicklungen nicht verschlossen, wobei ich meine, dies hat nie so weit ge
führt, daß er seine mittelalterliche Stellung jemals in Frage gestellt hätte.

Herr Glaser, Hybris, warum Hybris eigentlich erst seit Sigmund? Es gibt die 
Papstwahlen von 1159 und 1164, wo der Kaiser in die Kirchenpolitik eingreift. Wir 
haben dies auch bei den Ottonen. Die Rechte und Möglichkeiten, welche der Kaiser 
bei der Papstwahl hat, sind ja nicht formuliert gewesen. Negativ sind sie im Papstwahl- 
dekret von 1059 fixiert. Die Kardinale wählen den Papst, vom Kaiser ist nicht die 
Rede. Daß aber der Kaiser einen hohen politischen Einfluß hatte oder jedenfalls ha
ben konnte, ist trotzdem auch in der folgenden Zeit wohl unbestreitbar gewesen bis in 
die Zeit Karls V. hinein. Worin liegt eigentlich die Hybris, die seit Sigmund eintritt? 
Wenn der Papst im hohen Mittelalter sich in die Kirchenfragen via Papstwahl ein
mischt, so ist das eine politische Angelegenheit gewesen. Wenn der Kaiser aber seit 
1414, also seit dem Konstanzer Konzil, per Dekret in die Kirchenhoheit eingreift, 
wenn er in die Kirchenorganisation, in das Kardinalkolleg eingreift, wenn er die Litur
gie ändern will, wenn er dann 1530 und 1548 schließlich und endlich die Glaubensde
finition vornimmt im § 57 des Augsburger Reichsabschieds 1530 und später wieder 
im Interim, dann ist das eine ganz wesentliche qualitative Steigerung der kaiserlichen 
Machtansprüche über die Kirche. Es geht nicht nur um die Abgrenzung von der Kir
che, sondern um das Hineinregieren in die Kirche und hier würde ich sagen, im Hin
einregieren in die Kirche sieht man seit Sigmund, seit 1414, eine ganz neue, hybride 
kaiserliche Vorstellung von den Rechten, die der Kaiser in der Kirche beansprucht, 
und diese Sache ist bei Karl V. noch offenkundiger, aber in ihrer hybriden Form auch 
zu Bruch gegangen.

Glaser: Dann wäre vielleicht über die Vorbildlichkeit Karls d. Großen zu reden, aber 
das wollen wir jetzt nicht tun, das führt einfach sicher zu weit.

Köhler: Wenn wir schon so intensiv bei Karl V. sind, so muß der Deutlichkeit we
gen gesagt werden, daß Karl V. gerade 1521 für uns schwer faßbar ist, und weil die 
Wahlkapitulation herangezogen wurde, so möchte ich auch anführen, daß die Ratge
ber die Wahlkapitulation aushandeln, und wir wissen nicht, ob Karl V. darauf Einfluß 
hatte; ähnliches gilt vom Wormser Reichstag 1521, wo die Umgebung des Kaisers we
sentlich besser faßbar ist als Karl selbst. Bis 1530 ändert sich diese Sachlage nur wenig, 
bedenkt man den Einfluß von Gattinara. Auch für die ersten Jahre Granvellas gilt dies, 
wie z.B. ein Aktenstück aus dem Jahre 1531 bestätigt, in dem die Abgrenzung der Re
gierungskompetenzen Karls und Ferdinands (als römischer König) geregelt wird und 
das übrigens auch die von Herrn Angermeier zu Recht betonte große Bedeutung des 
Lehnswesens im Reich unterstreicht, wenn Karl V. in Lehnssachen sich alle Rechte 
vorbehält.

Grundmann: Sie haben gerade die Frage angesprochen, ob Kaiser Sigismund auch 
in seiner Politik auf den Reformkonzilien an sich eine Autorität allgemein hatte, wie 
es manchmal hier anklang. Das müßte ich in Frage stellen im Hinblick auf die Kon
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zils- und Reichsversammlungsgeschichte des frühen Mittelalters: Merowinger, Karo
linger, Ottonen bis hin zu den Staufern konnten zugunsten der Geistlichen oder ent
gegen den Geistlichen Gesetze erlassen, die in das Reichsrecht aufgenommen worden 
sind. So sehe ich Kaiser Sigismund wie auch Karl V. als eine Art Schlußlicht in einer 
Tradition, die natürlich durch die Akzente Humanismus, Reformation, neue Staatsge
danken (die aus dem Italienischen kommen) eine andere Schlagseite erhält und in et
was hineinführt, was wir zwar noch als aus dem Mittelalter kommend registrieren kön
nen, aber doch anderswo hinführt. Ich möchte nur betonen, daß, wenn man diese Fra
gen ausklammert, wie Herr Angermeier es in seinen Arbeiten tut, man nicht darum 
herumkommt, die Wurzeln im Mittelalter zu sehen und in der Rolle der Kaiser auf 
den Konzilien. Das war meine Frage.

Angermeier: Die Frage der Wahlkapitulation ist ein ganz heikles Problem. Aber ich 
muß Ihnen gestehen, die Wahlkapitulation Karls V. von 1519 nehme ich als ein Ver
fassungsdokument nicht so ernst wie Hartung. Das ist ein politischer Vertrag gewesen. 
Karl V. hat hier sehr viel zugegeben, denn er wollte gewählt werden. Aber wenn Sie 
sich die Wahlkapitulation anschauen, so hat sie ja nicht nur Karl V. gebrochen, son
dern auch die Kurfürsten haben das getan. Sie verpflichten doch den Kaiser, er soll 
die Kirche schützen, er soll sich für die Kirche und für den Papst einsetzen. Haben 
sich die Kurfürsten dann hernach an die Wahlkapitulation gehalten? Die Kurfürsten 
hatten auch, wenn man die Wahlkapitulation von 1519 genau anschaut, wohl keine 
klaren Vorstellungen vom Reichsrecht. Sie brauchen nur mal anschauen, wie sich das 
im Artikel 24 mit der Rückgabe der Reichsterritorien verhält, wie es sich mit den 
Reichssteuern verhält.

Die Sache mit der Rolle der Kaiser und ihrer Einwirkung auf die Konzilien des frü
hen Mittelalters ist natürlich ein Problem für sich. Ich möchte aber doch eine Unter
scheidung hier herausstellen, und zwar habe ich ja so großen Wert darauf gelegt, daß 
der Kaiser seit der Absetzung Wenzels 1399 die Machtbasis des Königtums verloren 
hat und sich nun eigentlich freischwebend in eine Theorie hineinbegibt, mit der Karl 
V. dann schließlich und endlich Schiffbruch erleidet. Wenn Sie sagen, die Bedeutung 
der Kaiser und der Könige im hohen Mittelalter ist doch auch gegeben, so antworte 
ich, daß damals die Kaiser auch als Könige noch eine Position besaßen und die Mero
winger, die Karolinger nicht als Kaiser, sondern schon als Könige eine kirchenpoliti
sche Gewalt ausübten. Diese königliche Gewalt war gerade für die Kaiser nach W en
zel eigentlich preisgegeben. Die Könige haben nach Sigmund von ihrer Königsgewalt 
recht wenig Gebrauch gemacht, und das ist die ganz veränderte Situation, die im Hin
blick auf die Konzilien als hybrid verstanden werden muß im Gegensatz zum Früh- 
und Hochmittelalter.

Grundmann: Ich finde, Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, die reale Machtbasis 
war verloren, aber die Idee und der Anspruch, die bleiben bestehen und das haben 
manche mit mehr oder weniger Glück wieder aufgenommen. Sigismund hat doch et
was mehr Macht und Möglichkeiten gehabt, bei Karl V. geschieht es dann im luftlee
ren Raum.



Wolfgang Sellert

Die Krise des Straf- und Strafprozeßrechts und ihre 
Überwindung im 16.Jahrhundert durch Rezeption und 

Säkularisation

Rechtskrisen entstehen in der Regel, wenn sich die bestehende Rechtsordnung und 
die Lebenswirklichkeit nicht mehr im Gleichgewicht befinden; wenn alte gemeinsame 
Rechtsüberzeugungen brüchig geworden sind und nicht mehr dazu taugen, die Le
benswirklichkeit zu bewältigen; wenn also die Balance zwischen Sollen und Sein ge
stört ist, weil das Recht entweder unbeweglich in der Vergangenheit verharrt oder vor
schnell neuen Strömungen gefolgt ist. So hat sich das Recht stets im Spannungsfeld 
zwischen Tradition und Fortschritt bewegt. Welche für das Recht die Kräfte der Be
harrung und welche die der Erneuerung sind, ist nach wie vor unsicher. Gäbe es eine 
zuverlässige Antwort auf diese Frage, wüßten wir gewiß auch mehr über die Entste
hung und die Überwindung von Rechtskrisen. Aber bisher ist unsere Kenntnis von 
den Kräften, die auf das Recht von außen einwirken und solchen, die als kinetische 
Energie vom Recht selber ausgehen, beschränkt. Immerhin glauben wir zu wissen, daß 
der Mensch durch sein ständiges Streben nach mehr Gerechtigkeit und sozialem Aus
gleich die Entwicklung des Rechts vorwärts zu steuern und neuen Verhältnissen anzu
passen vermag.

Andererseits bedarf es der Dauerhaftigkeit und Beständigkeit des Rechts als not
wendige Voraussetzung einer gerechten Friedensordnung. Das Recht ist aber auch 
schon -  bisweilen ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit -  bewußt und gezielt von Men
schen eingesetzt worden, um ein politisches System zu erhalten oder staatliche Macht 
zu stabilisieren. Darüber hinaus entfaltet das Recht, auch wenn es in Gesetzesnormen 
gegossen worden ist, eigene Kräfte. Die Auslegungs- und Kommentierverbote1 be
deutender Kodifikatoren haben das nicht verhindern können. Nicht selten werden 
nämlich Gesetze schon nach kurzer Zeit nicht mehr i.S. ihrer Schöpfer verstanden 
und ausgelegt. Denn ebenso wie sich Rechtsüberzeugungen und Rechtsbewußtsein 
wandeln, ändert sich die Einstellung zum Gesetz. Dabei ist nicht einmal hinreichend 
klar, ob und in welchem Maße das Rechtsbewußtsein das Recht oder das Recht das 
Rechtsbewußtsein beeinflußt. Denn auch das Recht selber -  insbesondere wenn es 
sich um gesetztes Recht handelt -  kann Rechtsanschauungen autonom erst erzeugen 
und diese können ihrerseits wiederum die Grundlagen für die Bildung neuen Rechts

1 Vgl. H.-J. Becker, Kommentier- und Auslegungsverbot, in: Handwörterbuch 7.ur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG), hg. v. A. Erler und E. Kaufmann, Bd. 2 (1978) Sp. 963-974.
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abgeben. Schließlich -  und darauf hat die neuere rechtshistorische Forschung einen 
Schwerpunkt gelegt2 -  werden Recht und Rechtsbewußtsein stark durch sog. außer
rechtliche Einflüsse bestimmt. Entsprechend „hat es ein freischwebendes Recht im 
luftleeren Raume, nicht eingebettet in die jeweiligen ökonomischen und sozialen Ver
hältnisse, nie gegeben“3.

Aber -  und das wird heute leider zu leicht übersehen -  sind „höchst wahrschein
lich zu keiner Zeit allein ... soziale und wirtschaftliche Erwägungen“ für die Rechts
entwicklung maßgebend gewesen4. Die Entwicklung des Rechts in einer Kultur wird 
nicht zuletzt auch von philosophischen, religiösen, literarischen, ideologischen und 
künstlerischen Strömungen bestimmt, soweit man nicht auch diese -  wie Karl Marx -  
nur als Überbau, d.h. als ausschließliches Ergebnis der Produktionsverhältnisse bewer
ten will.

Die aufgezeigten Abhängigkeiten haben dem Recht stets Bereitschaft zur Tradition 
und zur Reform abverlangt. Meistens hat sich jedoch das von Natur aus zur Beharrung

2 Bemängelt wird vornehmlich, daß die bisherige rechtshistorische Forschung die gesellschafts
politischen Dimensionen des Rechts nur unzureichend berücksichtigt habe. Insofern bestehe 
hier ein Zwiespalt zwischen Politik und Recht sowie zwischen Recht und Wirtschaft. Hervorzu
heben ist in diesem Zusammenhang das Sammelwerk „Sozialwissenschaften im Studium des 
Rechts“, Bd. 4 (Rechtsgeschichte), hg. v. G. Dileherund N. Horn (1978). Vgl. dazu meine Bespre
chung, in: NJW  31, 2 (1978) 2022. In dem Sammelwerk geht es den Autoren vor allem um die 
Erschließung der „gesellschaftlichen Bedingungen und Wirkungen des Rechts“ (1). Den Ausbil
dungswert der Rechtsgeschichte sehen sie nicht zuletzt in der .Anschaulichkeit, mit der kom
plexe gesellschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen am historischen Stoff vorgeführt 
werden können“ (3). In dieselbe Richtung zielt der Artikel „Rechtsgeschichte“ von D. Simon, in: 
Handlexikon zur Rechtswissenschaft, hg. v. A. Görlitz (1972) 314-318 : „Um des ,Rechtlichen“ 
habhaft zu werden, muß demnach zur Ausgrenzung des rechtshistorischen Forschungsbereiches 
das gesamte zur Verfügung stehende nomologische Wissen über mögliche Ordnungs- und Or
ganisationssysteme menschlicher Gesellschaft herangezogen werden. Eine derart auf die Rechts
funktionen gegründete heuristische Theorie erlaubt auch, Phänomene als .rechtlich' zu beschrei
ben, die unter anderem Namen auftreten, und gegebenenfalls als .rechtlich' nicht zu beschreiben, 
was heute diesen Namen erhalten würde“ (316). Vgl. auch die Reihe „Rechtswissenschaften ro- 
roro Studium“, hg. v. £'. Grassi. Dort heißt es im Vorwort des Bandes K. Kroeschell, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bd. 1 (bis 1250) (1972): „Ein reformiertes rechtswissenschaftliches Studium 
muß vor allem begreiflich machen, daß und in welcher Weise Rechtswissenschaft nur als Teil der 
Sozialwissenschaften den theoretischen und praktischen Anforderungen der wissenschaftlichen 
Zivilisation genügen kann“ (vgl. dazu meine Besprechung von K. Kroeschell, Deutsche Rechtsge
schichte, Bd. 2 (1250-1650) (41981), in: JZ  36 (1981) 855). B. Diestelkamp, „Rezeption und Röm i
sches Recht“, in: Handlexikon zur Rechtswissenschaft 37 1 -3 7 9  hat für den Rezeptionsvorgang 
vor allem soziale und wirtschaftliche Gründe in den Vordergrund gestellt.
3 H. Mitteis, Vom Lebenswert der Rechtsgeschichte (1947) 60 f. Schon im 19. Jahrhundert hatte 
man -  allerdings ohne sichtbare Wirkung -  die Rezeption des römischen Rechts aus wirtschaftli
chen und sozialen Ursachen zu deuten versucht. G. v. Beloivvnv dieser Ansicht entgegengetreten 
und W. Sombart hatte schließlich gemeint, „daß die Rezeption des römischen Rechts in Deutsch
land nicht im kapitalistischen1 Interesse erfolgt ist, ja wahrscheinlich überhaupt wenig mit wirt
schaftlichen Vorgängen und Forderungen im Zusammenhang steht“ -  vgl. zu allem Diestelkamp, 
„Rezeption“ (wie Anm. 2) 372.
4 So treffend K. Ltiig, Historische Formen der Anpassung veralteten Gesetzesrechts, in: Sozial
wissenschaften im Studium des Rechts (wie Anm. 2) 173 ff., 189, der insoweit die Überbetonung 
gesellschaftspolitischer Grundlagen des Rechts wohltuend reduziert.
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neigende Recht neuen Entwicklungen verschlossen und ist ihnen entweder gar nicht 
oder nur widerstrebend und verzögerlich gefolgt. Daraus ergaben sich Spannungen 
zwischen Recht und Wirklichkeit, zwischen Rechtsstil und Lebensstil. In der Ge
schichte des Rechts sind diese Spannungen nicht selten die Grundlage für z.T. 
schwerwiegende Krisen gewesen, indem Rechtstradition und Lebenswirklichkeit in 
ein auffälliges Mißverhältnis zueinander gerieten.

Die Rechtskrise, von der hier die Rede sein soll und die einige der eben geschilder
ten Merkmale trägt, ist Teil eines historischen Vorganges, der zu den folgenreichsten 
der Geschichte des deutschen Rechts gehört.

Es geht um die sog. Vollrezeption des römisch-kanonischen Rechts5. Diese ist -  um 
mit F. Wieacker zu sprechen -  im Zusammenhang mit der großen Krise „zu sehen, 
die an der Wende zur Neuzeit alle Bereiche des deutschen Lebens erschütterte und 
von Grund auf verwandelte“6. Äußerlich hat die Vollrezeption des römisch-kanoni- 
schen Rechts ihren wohl deutlichsten Ausdruck in der Errichtung des Reichskammer- 
gerichts7 und dem Erlaß zahlreicher Gesetzgebungen -  wie z.B. der Reichskammerge- 
richtsordnung von 1 4 9 5 8, der Wormser Reformation von 1 4 9 8 9 oder der wohl hervor
ragendsten legislatorischen Leistung der Zeit, der Peinlichen Gerichtsordnung Karls 
V. von 153210 -  gefunden.

5 Das Schrifttum zur Rezeption des Römischen Rechts ist inzwischen kaum noch übersehbar. 
Von hohem wissenschaftlichen Wert ist nach wie vor die einschlägige Darstellung F. Wieackers, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (21967) 9 7 -2 0 3 ; ders., Zum heutigen Stand der Rezeptionsfor
schung, in: Festschrift für J .  Klein (1966) 181 ff.; vgl. aber auch FI, M itteis- H. Lieberich, Deut
sche Rechtsgeschichte ( ‘61981) 295 ff., mit dem Nachweis der neuesten Literatur. Mit Recht hat 
im übrigen Wieacker, Privatrechtsgeschichte 144, die Rezeption als einen „säkularen Vorgang“ 
bezeichnet.
6 Vgl. F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte 133.
7 Das Reichskammergericht (RKG) sollte nach der R K G O  von 1495 mit Urteilern besetzt wer
den, deren „halb Tail ... der Recht gelert und gewirdiget“ sei (vgl. RK G O  von 1495 § 1, in: Quel
lensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, bear
beitet v. K. Zeumcr(21913) Nr. 174, 284). Gemeint waren damit Richter, die die Fähigkeit hatten, 
das gemeine, d.h. das römische und kanonische Recht anzuwenden. Entsprechend hatten die 
Reichskammerrichter einen Eid zu schwören, mit dem sie sich -  wenn auch nicht ausschließlich
-  verpflichteten, „nach des Reichs gemainen Rechten ... zu richten“ (§ 3 RKG O  von 1495, Zeu- 
mer 285). Zum Thema Rezeption und RKG  vgl. R. Smend, Das Reichskammergericht, 1. Teil 
(Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches in Mittelalter und Neu
zeit IV, 3) (1911) 2 5 0 ff.; ferner G. Buchda, „Gelehrte Richter“, in: HRG, Bd. 1 (1971) Sp. 
1477-1481; Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie Anm. 5) 298 f., 3 5 0 ff. Vgl. ferner noch FI. 
Rüping, Grundriß der Strafrechtsgeschichte (1981) 33.
8 Zum Prozeß des R K G  B. Dick, Die Entwicklung des Kameralprozesses nach den Ordnungen 
von 1495 bis 1555 (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 10) 
(1981); W, Sellert, Prozeßgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat im Vergleich mit den ge
setzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens (Untersuchungen zur deut
schen Staats- und Rechtsgeschichte N. F. 18) (1973).
9 Zur Wormser Reformation 0. Stobbe, Geschichte der Deutschen Rechtsquellen (Geschichte des 
deutschen Rechts, 1. Bd., 2. Abt.) (1864) 331 ff.; ferner E. Schmidt, Einführung in die Geschichte 
der deutschen Strafrechtspflege (J 1965) 123-125.
10 Zur Constitutio Criminalis Carolina (CCC) von 1532 R. Lieberwirth, „Carolina“, in: HRG, Bd.
1 Sp. 592 -595 ; Güterbock, Die Entstehungsgeschichte der Carolina aufgrund archivalischer For
schungen und neuaufgefundener Entwürfe (1876).
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Die Rechtshistoriker haben sich mit der Vollrezeption des römischen Rechts in 
zahllosen Aufsätzen, Artikeln und Monographien auseinandergesetzt11. Erst jüngst hat 
B. Diestelkamp die Rezeption als notwendige Folge sozialer und wirtschaftlicher Um
wälzungen neu gedeutet und hat sie in einen Zusammenhang mit der Reichsreform, 
dem Frühkapitalismus und den Bauernkriegen gestellt12. In den einschlägigen Beiträ
gen germanistischer Rechtshistoriker hat allerdings das Straf- und Strafprozeßrecht 
wenig Beachtung gefunden.

Die Ursachen hierfür mögen vornehmlich darin liegen, daß sich diese Rechtsmate
rie „vereinfachten Rezeptionsvorstellungen“ nicht fügt13. Denn das römische Straf- 
recht war im Gegensatz zum Privatrecht nur lückenhaft und unvollkommen gere
gelt14. „Die allgemeinen Lehren waren als solche nicht ausformuliert“15, mit anderen 
Worten, der sachliche Rezeptionsstoff, wie er in den sog. „libri terribiles“ des Corpus 
iuris civilis niedergelegt ist16, schien für die Rezeption ohne Bedeutung. Obwohl in
zwischen die Wirkung der Rezeption längst nicht mehr in einer Überfremdung des 
heimischen Rechts, sondern in der vom römischen Recht ausgehenden Verwissen
schaftlichung des deutschen Rechtslebens gesehen wird17, hat das Straf- und Strafpro
zeßrecht bei germanistischen Rechtshistorikern weiterhin nur eine Nebenrolle ge
spielt18. Statt dessen haben die Vertreter des geltenden Strafrechts -  unter ihnen vor 
allem E. Schmidt19 -  auf die revolutionären Wandlungen der Strafrechtspflege wäh
rend der Rezeptionszeit hingewiesen. In der Tat ist gerade das Strafrecht ein empfind
licher Indikator für Rechtsveränderungen und Krisen. Denn das Strafrecht ist -  in be
sonderem Maße „unmittelbar von der politischen Struktur“ eines Volkes, „von seiner 
Gerechtigkeitsauffassung, von seinen sittlichen Anschauungen und seinen sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen abhängig“20. Im Strafrecht spiegelt sich -  wie R. v. 
Ihering treffend bemerkt hat -  „die ganze Individualität des Volkes, sein Denken und 
Fühlen, sein Gemüt und seine Leidenschaft, seine Gesittung“ und „seine Roheit“ wi-

11 Vgl. 3, Anm. 5.
12 Diestelkamp, „Rezeption“ (wie Anm. 2).
13 Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 136 f.
14 Eodem.
13 Eodem.
16 Gemeint sind Dig. „über quadragesimus septimus“.
17 Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 137, 151.
18 Eine der Ursachen hierfür mag auch darin liegen, daß die Geschichte der Strafrechtspflege tra
ditionsgemäß überwiegend nur von den Strafrechtlern des geltenden Rechts mitbehandelt wor
den ist. Vgl. z.B. R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 Bde. (1920, 1935); G. Dahm, 
Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter (1931); L. v. Bar, Geschichte des deutschen 
Strafrechts und der Strafrechtstheorien, in: Handbuch des deutschen Strafrechts, Bd. 1 (1882); G. 
Radbrucb, Elegantiae iuris criminalis, 14 Studien zur Geschichte des Strafrechts (21950); F, 
Schaffstein, Beiträge zur Strafrechtsentwicklung von der CCC bis Carpzov (Neudruck 1973); 
Schmidt, Einführung (wie Anm. 9); H.-L. Schreiber, Gesetz und Richter. Zur geschichtlichen Ent
wicklung des Satzes nullum crimen, nulla poena sine lege (1976) und neuerdings Riiping, Grund
riß (wie Anm. 7).
19 Einführung (wie Anm. 9) 86 ff.
20 Die Maximilianischen Halsgerichtsordnungen für Tirol (1499) und Radolfzell (1506), hg. und 
eingeleitet von E. Schmidt (1949) 1.
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der21; und was den Strafprozeß betrifft, so ist er seit Menschengedenken stets ein Aus
druck politischer und weltanschaulicher Grundhaltungen gewesen22.

Will man die krisenhaften Umwälzungen des Straf- und Strafprozeßrechts im Zeit
alter der Vollrezeption verstehen, so ist zunächst einmal nach dem Zustand der vorre- 
zeptorischen Strafrechtspflege zu fragen23. Welche Rechtsquelle man hier auch in die 
Hand nimmt: überall begegnet man einer unübersehbaren Kasuistik und einer unge
ordneten Vielzahl strafrechtlicher und strafprozeßrechtlicher Regelungen24. Vergeb
lich sucht man nach einem System, in welches sich diese Bestimmungen sinnvoll ein- 
ordnen ließen. Die Verfasser strafrechtlicher Regelungen gingen entweder assoziativ 
vor oder folgten Ordnungsvorstellungen, die uns bis heute verschlossen geblieben 
sind.

Noch unübersichtlicher wird die Lage dadurch, daß es an einem einheitlichen und 
für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation verbindlichen Strafrecht fehlte. Die 
Vielzahl deutscher Territorien und Städte bildeten jeweils ein eigenes und oft vonein
ander abweichendes und auf regionalen Gewohnheiten beruhendes Strafrecht aus. Ein 
gemeines deutsches Strafrecht gab es in der vorrezeptorischen Zeit nicht.

Es fehlten darüber hinaus klar formulierte Straftatbestände. Man sprach von Dieb
stahl, Raub, Mord, Totschlag, Brand, Notzucht, Fälschung, Meineid, Ketzerei etc., 
ohne zu sagen, was denn darunter zu verstehen sei25. Die Straftatbestände waren also 
weder im einzelnen beschrieben noch voneinander abgegrenzt. Das gilt vor allem 
auch noch für die Maximilianischen Halsgerichtsordnungen von Tirol von 149 9  und 
Radolfzell von 150 6 , die wie E. Schmidt richtig gesehen hat ein beredtes Zeugnis mit
telalterlicher Strafrechtspflege sind26. Wann war man also ein Dieb, wann ein Räuber 
und wie unterschieden sich Mord und Totschlag voneinander? Auf all diese Fragen, 
sie ließen sich -  aus gegenwärtiger strafrechtlicher Sicht -  beliebig vermehren, gaben 
die vorrezeptorischen Gesetzgebungen keine Antwort. Unklarheit bestand fernerhin 
über die allgemeinen strafrechtlichen Grundlagen. So waren brauchbare Unterschei
dungen zwischen Vorsatz, Fahrlässigkeit und Zufall nicht getroffen worden, wie über
haupt die gesamte Schuldfrage in einem begrifflichen Sinne nicht bewältigt worden

21 Vgl. auch R, v. Ihering, Geist des römischen Rechts, Teil 2 (31894, Neudruck 1968) 47: Das 
„Criminalrecht“ vermochte sich im „Zustande der äußersten Flüssigkeit und völligen Befangen
heit in der Subjektivität der Gefühlsstimmung“ lange zu halten.
22 Die alte Frage nach dem Verhältnis von politischen Grundanschauungen und Strafverfahrens
recht, nach der „Wertparallelität“ zwischen Staatsverfassung und Strafprozeßrecht ist vor allem 
auch von nationalsozialistischen Juristen gestellt worden. Von F. Exner, Richter, Staatsanwalt und 
Beschuldigter im Strafprozeß des neuen Staates, in: ZStW  54 (1935) 1 ff., (4), stammt daher die 
Kurzformel: „anderer Staat -  anderer Strafprozeß“.
23 Denn „die Rezeption war eher Ausdruck als Folge oder Ursache“ einer vorangegangenen 
Krise -  vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 144.
24 Das gilt für die überwiegend Strafrecht enthaltenden mittelalterlichen Gottes- und Landfrie
den (vgl. dazu E. Kaufmann, „Landfrieden I“, in: HRG, Bd. 2 Sp. 1451 ff. und V, Achter, „Gottes
frieden“, in: eodem Sp. 1762ff.; übersichtliche Darstellung bei Kroeschell, Deutsche Rechtsge
schichte, Bd. 1 (wie Anm. 2) 186 f.) ebenso wie noch für die frühzeitlichen Halsgerichtsordnun
gen für Tirol und Radolfszell- vgl. Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20).
25 Vgl. auch Riiping, Grundriß (wie Anm. 7) 36.
26 Vgl. z. B. vor allem noch die Maximilianischen Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 80, 82 f.



war27. Völlig im Dunkeln lag die Problematik des strafrechtlichen Versuchs und die 
Beteiligung mehrerer an einem Delikt. Bei dem noch am besten aufgearbeiteten Tat
bestand der Notwehr war nicht geregelt worden, welche Rechtsgüter und ob sie in je 
dem Falle straflos verteidigt werden dürften28. Nirgends gab es geschlossene und ab
schließende Kodifikationen des Strafrechts, so daß man auch wegen einer Tat verur
teilt werden konnte, die gesetzlich nicht normiert war29. Von dem verfassungsrechtli
chen Grundsatz „nulla poena sine lege“, der erst in der Aufklärungszeit vor allem 
durch Feuerbach eine zentrale Bedeutung gewann30, war man noch weit entfernt. Das 
meiste stand daher im Ermessen der Gerichte, die -  wie es in den Tiroler Halsge
richtsordnungen heißt -  „nach jrem pesten verstehen vnd gestalt ainer yeden Übeltat“ 
urteilen sollten31. Rechtsbestimmtheit und Rechtssicherheit, Gleichmäßigkeit und 
Stetigkeit der Rechtsanwendung waren als notwendige Voraussetzungen für eine ge
rechte Aburteilung von Straftaten noch nicht voll in das Bewußtsein der spätmittelal
terlichen Juristen gerückt32. Immerhin hatte man den Vorzug „ainicherlai aufgesatz- 
ter“ und „klarer ausgedruckten“ Ordnung für die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwen
dung erkannt und gesehen, daß es sonst für die Beurteilung einer Straftat -  wie es in 
der Präambel zur Tiroler Malefizordnung lautet -  „allein“ auf „eins yeden Rechtsspre
chers gewissen“ ankäme33. Zum Erfolg hätte man aber nur mit klar formulierten Straf
tatbeständen, einer Bindung der Urteiler an das Gesetz und mit solchen Rechtsanwen
dern kommen können, die auf Grund ihrer Ausbildung in der Lage gewesen wären, 
ein strafrechtlich relevantes Geschehen methodisch überzeugend unter eine entspre
chende Vorschrift zu subsumieren.

Da es an diesen Voraussetzungen noch fehlte, konnten weder die Maximilianischen 
Halsgerichtsordnungen noch alle davor ergangenen Strafgesetze die anstehenden Pro
bleme lösen.

Und wie verhielt es sich mit dem Strafprozeß? Er war gekennzeichnet durch ein 
formloses Inquisitionsverfahren, in dessen Mittelpunkt die nahezu uneingeschränkte 
Anwendung der Folter stand34. Seit etwa der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts hatte 
die Folter als „trauriger Schatten des Inquisitionsprozesses“35 einen unheimlichen Sie
geszug angetreten. Der Schwerpunkt dieses Inquisitionsprozesses lag in einem Vor-

27 H . Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1 (1954) 591 -

28 Nach mittelalterlichem Recht führte „Notwehr“ nicht in jedem Falle zur „Straflosigkeit“; vgl. 
Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 81 f.
29 Schmidt, Einführung (wie Anm. 9).
30 Vgl. H.-L. Schreiber, „Nulla poena sine lege“, in: HRG, 21. Lieferung (1982) Sp. 1104-1111.
31 Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 81.
32 Eodem.
33 Eodem 95.
31 Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 105 spricht von einem „form- und gestaltlosen Inquisitions
prozeß, wie er sich seit dem 13. Jahrhundert entwickelt hat“. Zur Entstehung des Inquisitions- 
prozesses R. Schmidt, Die Herkunft des Inquisitionsprozesses (1902); A. Vogt, Die Anfänge des 
Inquisitionsprozesses in Frankfurt a. M., in: ZRG  GA 68 (1951) 234 ff.; £  Schmidt, Inquisitions
prozeß und Rezeption, in: Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für H. Siber, Bd. 1 (1941)
99 ff. und W. Sellert, Die Bedeutung und Bewertung des Inquisitionsprinzips aus rechtshistori
scher Sicht, in: Recht und Stadt im sozialen Wandel, Festschrift für H. U. Seupin (1983) 161 ff.
35 Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 98.
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verfahren, „das sich in den verschlossenen Amtsstuben und in den Folterkammern der 
obrigkeitlichen Gefängnisse vollzog“36. Wiederholt heißt es in der Tiroler Halsge- 
richtsordnung, daß „Richter“ und „gesworn ... mit verschloßner thür ... hanndien“ 
sollen37. Hinter verschlossenen Türen folterte man den Beschuldigten in der Regel so 
lange, bis er ein Geständnis abgelegt hatte. Ein Verteidiger stand ihm dabei nicht zur 
Seite38

Ein beachtlicher Fortschritt war es immerhin, daß sich die Tiroler Malefizordnung 
nicht allein auf das Geständnis verlassen wollte. Demgemäß sollten „die Richtere ai- 
gentlichen darin erkunden, ob die person das aus vorcht marter oder veindschafft, auf 
sich selbs oder ander bekennt het“39. Die Richter sollten also das Geständnis auf sei
nen Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Offen blieb allerdings, wie und mit welchen Be
weismitteln dies zu geschehen habe, so daß es auch hier letztlich auf das unkontrollier
bare Ermessen der Geschworenen ankam. Hatte der Beschuldigte ein Geständnis ab
gelegt, kam es auf dem sog. „endlichen Rechtstag“ zu einer Gerichtsverhandlung40. 
Doch wer meint, daß sich der Beschuldigte nunmehr wirksam verteidigen konnte, 
geht fehl. Auf dem „endlichen Rechtstag“ sollte der Beschuldigte sein Geständnis vor 
aller Öffentlichkeit wiederholen. Zwar konnte er auch sein Geständnis widerrufen. 
Aber das nutzte ihm wenig. Denn jetzt bekundeten diejenigen Schöffen, die beim 
Verhör des Delinquenten persönlich zugegen gewesen waren, eidlich, daß er unter der 
Folter ein Geständnis abgelegt hatte. Ihre Bekundung reichte für eine Verurteilung 
aus41. Demgemäß heißt es z.B. in der Tiroler Halsgerichtsordnung: „vnd wann die

36 Eodem 91.
37 Tiroler Halsgerichtsordnung, in: Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 97.
38 Noch in der Carolina war für die Verteidigung des Beschuldigten nur mäßig gesorgt -  vgl. I. F. 
Henschel, Die Strafverteidigung im Inquisitionsprozeß des 18. und im Anklageprozeß des 19. 

Jahrhunderts (Jur. Diss. 1972) 5 ff.; ferner FI. Winterberg, „Fürsprecher“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 1333- 
1337.
39 Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 98.
40 Zum sog. „endlichen Rechtstag“ R. E. John, „Strafprozeß“, in: Encyclopädie der Rechtswissen
schaft von Holtzendorf, 1. systematischer Theil (J 1877) 763 f. Dort wird der „endliche Rechtstag“ 
als leeres „Schauspiel“ beschrieben. Ebenso Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 101, der den end
lichen Rechtstag als „ein der Öffentlichkeit gebotenes formales Schauspiel“ bezeichnet hat. Ob 
und inwieweit diese Bewertung des endlichen Rechtstages zutrifft, ist zweifelhaft. Immerhin 
wurde der endliche Rechtstag nach den alten Prozeßformen durchgeführt, d. h. es wurde „unter 
Wahrung strengster Formen, die jede Gebärde, jeden Platzwechsel, jedes Auf- und Abtreten, jede 
Rede und Gegenrede beherrschten, .verhandelt“; hier wurde in alter Form das Urteil durch den 
.Richter von den Schöffen erfragt“ (so zutreffend Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 100). Der 
mittelalterliche Prozeßformalismus diente aber auch zum Schutz des Beschuldigten.

Nach älteren Rechtsquellen reichten allerdings entsprechende eidliche Bekundungen nicht 
aus. Vgl. z.B. Das Wiener-Neustätter Stadtrecht des 13. Jahrhunderts, hg. v. G. Winter, in: Archiv 
für österreichische Geschichte 60 (1880) 251 f.: „Item si dicat servus iudicis sive preco aliquem 
coram se vel in captivitate aliquid esse fassum, super hoc eius vel eorum testimonium nullatenus 
acceptetur, nisi idem coram iudice et civibus fateatur“; anders allerdings Das Hofrecht des Bi
schofs Burchard von Worms von 1024/5, in: Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts
und Sozialgeschichte bis 1250 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 
32) ausgewählt und übersetzt von L. Weinricb(\917) 98, § 25: „Et hoc lex erit: si quis de aliqua re 
ministeriali confitetur et hoc ad placiturn differtur, sicut tune in placito confessus fuerit, iudice- 
tur, si minister eum cum testimonio de priori confessione ibi convincere non potuerit“.
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drey (sc. Schöffen) so dabey (sc. Folter) gewesen sein gezeugknus geben vnd die vrgicht 
also zusein ainhelligklich bey jren Ayden vor Richtere vtind anndern Geschworn be
kennen, Als dann ist desselben bekennen genug, vnnd vnnder den dreyen sol alsdann 
des ersten ainer der vrtail angeforscht werden“42. Mit dem erpreßten Geständnis war 
der Beschuldigte also praktisch verurteilt43. Das Verfahren vor dem „endlichen 
Rechtstag“ diente daher nicht der Aufklärung des strafrechtlichen Geschehens und 
gab dem Angeklagten keine Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen, sondern es 
hatte in erster Linie general-präventiven Charakter, d. h. die Öffentlichkeit sollte mög
lichst eindrucksvoll von der Begehung strafrechtlicher Delikte abgeschreckt werden.

Bedenklich war an diesem Prozeß außerdem, daß -  wie wir gesehen haben44 -  dieje
nigen Schöffen, die der Folter beigewohnt hatten, zugleich auch das Urteil sprachen; 
mit anderen Worten: die Objektivität des Gerichts war dadurch beeinträchtigt, daß es 
zugleich Verurteilungs- und Verfolgungsinstanz war. Insgesamt stand der Strafprozeß 
angesichts seiner kümmerlichen Regelungen, wie sie die prärezeptorischen Gesetzge
bungen vorsahen, im mehr oder weniger ungebundenen Ermessen der Obrigkeit45.

Zusammenfassend kann man sagen, daß das Straf- und Strafprozeßrecht noch zu 
Beginn der Neuzeit in großem Umfang mittelalterliche Züge trug. Es war -  von weni
gen Ausnahmen abgesehen -  nicht entscheidend über die strafrechtlichen Regelun
gen der mittelalterlichen Gottes- und Landfrieden hinausgekommen. Es fehlten ihm 
die wissenschaftliche Durchdringung sowie Rationalität und Bestimmtheit. Daraus er
gaben sich Freiräume für Willkür und Zufälligkeiten, für Rechtsunsicherheiten und 
Ungerechtigkeiten.

Wie kam es nun aber dazu, daß man diese Unzulänglichkeiten der mittelalterlichen 
Strafrechtspflege als solche überhaupt wahrnahm und nicht mehr bereit war, sie unwi
dersprochen hinzunehmen? Wo zeigten sich die Schwächen des mittelalterlichen 
Strafrechts? Gab es womöglich außerhalb der Strafrechtspflege Ereignisse und Vor
gänge, die mit dem herkömmlichen Straf recht nicht mehr bewältigt werden konnten? 
Hatten sich die Rechtsanschauungen geändert? Waren die wirtschaftlichen und politi
schen Verhältnisse andere geworden? War es zu einem auffälligen Mißverhältnis zwi
schen dem geltenden Strafrecht und der Wirklichkeit, zwischen Rechts- und Lebens
stil gekommen?

An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang ein Vorgang zu nennen, der etwa im 
13.Jahrhundert in Erscheinung tritt und bis ins 16.Jahrhundert andauerte aber auch 
noch im 17.Jahrhundert zu spüren ist. Es geht um die allmähliche Loslösung des 
Menschen von archaischen Lebensformen und seine Hinwendung zu Individualität, 
Realität und Rationalität. Es handelt sich also um den Beginn eines Säkularisierungs
prozesses von größter Tragweite. Dieser Vorgang wird -  um mit W. Ebel zu sprechen

42 Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 99.
43 Daraus entwickelte sich das gänzlich formlose Richten auf Leumund. Zur Verurteilung be
durfte es nicht mehr sieben Zeugen, die die Schuld des Angeklagten beschworen (sog. Übersieb- 
nungsverfahren) -  vgl. Schmidt, Inquisitionsprozeß (wie Anm. 34) 140ff.; 0. v. Zallinger, Das Ver
fahren gegen die landschädlichen Leute (1895) 197 ff.
44 Vgl. Anm. 42.
45 Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 57 f., 80 f.
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-  sichtbar, „als der strenge, im Transzendentalen gipfelnde Lehnsstaat sich im durch
aus irdischen Städtestaat auflöste, als Rittertum und Adelswelt mit ihren stilisierten 
L eben sform en  untergingen und Diesseitsgewandtheit des L ebens, Individualismus 
und Realismus zu beherrschenden Kräften wurden“46.

In der Kunst -  und darauf hat W. Ebel hingewiesen -  findet dieser Wandel deutli
chen Ausdruck, indem „etwa die Herrscherbilder und Grabfiguren aus mehr symbo
lisch spiritualisierten Sinnbildern zu Abbildern, zu naturalistischen Portraits des Indi
viduums ...“ werden und indem auf den Bildtafeln durch „die Zentralperspektive, sub
jektiv realistisch, die dreidimensionale Räumlichkeit des Bildnisses“ eingeführt wird47. 
Es handelt sich um eine Entwicklung, in der der einfache Volksgenosse einen persön
lichen Zugang zu den christlichen Lehren zu suchen beginnt, in der „der Kampf von 
Gut und Böse ins Innere des Menschen“ verlegt wird und in der „die ethische, der 
christlichen Lehre verpflichtete Persönlichkeit ein menschliches Diesseitsziel 
wurde“48.

Diese Entwicklung ist gewiß nicht ohne Einfluß auf die Einstellung zumindest der 
führenden und fortschrittlichen mittelalterlichen Bevölkerungsschichten zu ihrer 
rechtlichen Umwelt geblieben. So dürften nicht mehr alle Volksangehörigen bereit ge
wesen sein, das überlieferte Recht als gottgewollt und gegeben hinzunehmen. Mit der 
allmählichen Auflösung der überkommenen Ordnung wuchsen der Wunsch nach 
Verbesserung und die Bereitschaft zur Kritik. Viele waren jetzt immerhin in der Lage, 
das überkommene Recht und insbesondere auch das Straf- und Strafprozeßrecht an 
den Grundsätzen christlicher Weltanschauung zu messen. Damit wurde eine von 
christlicher Vernunft gesteuerte Empfindlichkeit für individuelle Schuld und Gerech
tigkeit erzeugt. Im Zusammenhang hiermit hat sich vermutlich die Vorstellung durch
gesetzt, daß es für die Verurteilung eines Menschen und zur Feststellung seiner 
Schuld nicht auf seinen Leumund, auf Zweikampf, Reinigungseid oder Gottesurteil49, 
sondern auf die Wahrheit, d.h. die Erforschung des wahren Sachverhalts, die Tatsa
chen also, und damit auf rationale Beweismittel ankommen müsse.

Das Bedürfnis nach mehr Rationalität, Bestimmtheit und Realität im Rechtsleben

4 6 W. Ebel, Recht und Form, Vom Stilwandel im deutschen Recht, in: ders., Probleme der deut
schen Rechtsgeschichte (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien 100) (1978) 257 ff., 271. Ähn
lich IVieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 99: „Wenn die Schwächung und Aufsplitte
rung des gemeinsamen Rechtsbewußtseins auf dem Zerfall der Königsgewalt beruhte, so ging die 
Rationalisierung des deutschen Rechtslebens durch das römische Recht wesentlich aus dem Pla
nungswillen der neuen Territorialherren und der größeren Städte hervor“.
17 Ebel, Recht und Form (wie Anm. 46); „... die Kunst wird verweltlicht, realistisch, auf fürstliche 
und bürgerliche Mäzene angewiesen“ -  Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie Anm. 5) 283.
18 Ebel, Recht und Form (wie Amm. 46).
49 Im germanisch-fränkischen Prozeß ging es nicht um „Aufklärung eines Sachverhalts und um 
Feststellung von Tatsachen, sondern unmittelbar um die Frage ,Recht oder Unrecht1, ,schuldig 
oder unschuldig“; vgl. Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 49- Typisch sind 
für dieses Verfahren irrationale Beweismittel wie Gottesurteil, Zweikampf und Reinigungseid. 
Zutreffend bemerkt Conrad, Rechtsgeschichte (wie Anm. 27) 508: „ ... der Rationalismus und 
schwindender Glaube an die Wirkung übernatürlicher Kräfte haben den Gottesurteilen schließ
lich den Boden entzogen“. Vgl. im übrigen A. Erler, „Gottesurteil“, in: HRG, Bd. 1 Sp.
1769 f.—1773. Vgl. ferner A. v. Kries, Der Beweis im Strafprozeß des Mittelalters (1878, Neudruck 
1974).
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wird auch an bestimmten Erscheinungen der spätmittelalterlichen Städte sichtbar. 
Hier hatten Handwerker und Kaufleute eine neue gesellschaftliche Schicht gebildet30, 
deren Selbstbewußtsein mit der Beherrschung kapitalistischer Methoden und der An
sammlung z.T. beträchtlicher Vermögen51 stieg. Diesen rechnenden und planenden 
Bürgern, die auf dem Boden der Realität standen52, mußte ein Strafrecht, das regellos
kasuistisch, assoziativ und unberührt von systematischen Einsichten war, als völlig un
zulänglich erscheinen.

Die Rückschrittlichkeit des überkommenen Straf- und Strafprozeßrechts tritt 
schließlich noch an einem ganz anderen Vorgang des spätmittelalterlichen sozialen 
Lebens zutage. Dieser steht im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Territo
rialmächte und der Schwächung des Reiches53. Die Territorialherren, die egoistisch 
gegenüber dem Reich ihre Landesinteressen verfolgten, verstärkten zur Konsolidie
rung ihrer Herrschaften nach Innen den Druck auf den sog. „kleinen Mann“54. Häufig

30 In die Städte drängte eine Bevölkerung, „die zu einer neuartigen berufsständischen Freiheit ab
seits der alten geburtsständischen gelangte (.Stadtluft macht frei“)“. Es entstand eine neue Freien
schicht. Dafür zeugen nach W. Ebel „die von Laiengemeinden im Wettstreit mit bischöflichen 
Kathedralen errichteten Bürgerkirchen“ : Freiburger und Ulmer iMünster sowie „die als Ratskir
che gegen den bischöflichen Dom erbaute Marienkirche zu Lübeck“ -  vgl. Ebel, Recht und Form 
(wie Anm. 46) 273.
51 Die agrarische Naturalwirtschaft wurde besonders in den Städten zunehmend durch die Geld
wirtschaft abgelöst. „Der Bürger rechnet. Er legt sein Geld in Renten an . ..“. Zahlreiche Bürger 
bringen es zu großem Reichtum, wirtschaftlicher Macht und Ansehen. Erwähnt sei Jakob Fugger 
der Reiche (1459-1525), der schließlich über das größte europäische Finanzmonopol seiner Zeit 
verfügte -  vgl. Ebel, Recht und Form (wie Anm. 46) 273. Eine große Rolle spielten in diesem Zu
sammenhang auch das hansestädtische Unternehmertum und die Tatkraft zahlreicher Bürgerfa
milien, die den Mut und die Fähigkeit hatten, „auf den Trümmern eines Systems politischer 
Ordnung eine Organisation der Selbstwehr zu schaffen und daraus eine Tradition zu machen . . .“
-  vgl. den insoweit aufschlußreichen Aufsatz von H. Kellenbenz, „Hansestädtisches Unterneh
mertum“, in: Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, Festschrift für H. Eichler, hg. v. U. Floß- 
mann (Linzer Universitätsschriften, Festschriften 1) (1977) 3 1 9 ff. und meine Besprechung, in: 
ZRG  GA 96 (1979) 260-265 . Vgl. ferner Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie Anm. 5) 286, 
mit weiteren Literaturangaben.
52 Vgl. Ebel, Recht und Form (wie Anm. 46); Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 102: 
„Das Heraustreten aus den ständischen Rechtsordnungen, der größere Typenbedarf der städti
schen Verkehrswirtschaft und des Großhandels begünstigten eine stärkere Intellektualisierung 
der Erfassung juristischer Tatbestände und eine stärkere Rationalisierung der Rechtsanwendung“.
53 Die Reichsverfassung befand sich in einem desolaten Zustand. Einen kurzen aber gehaltvollen 
Einblick in die allgemeine Lage geben Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie Anm. 5) 307 ff. 
Auch Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 133, ist der Ansicht, daß die Verfassungs
krise des Reiches die größte Bedeutung für die praktische Rezeption gehabt hat. „Während sie 
nämlich das Reich in Zerrissenheit und Agonie zurückließ, ging das Landesfürstentum und da
mit die Macht, welche die wissenschaftliche Rationalisierung des Rechts am entscheidendsten 
betrieb, aus ihr allenthalben gestärkt hervor“. „Vom Reich her pulste kein frisches Leben durch 
den Körper des deutschen Volkes“ -  so zutreffend Schmidt, Maximilianische Halsgerichtsord
nungen (wie Anm. 20) 14.
54 Schmidt, Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 33; vgl. auch Wieacker, Privat
rechtsgeschichte (wie Anm. 5) 100 f., der vor allem in der Konsolidierung der Landeshoheit und 
der hier vollzogenen „Rationalisierung der Staatsgewalt“ begünstigende Elemente für die Rezep
tion des römischen Rechts sieht.
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suchte dieser sein Heil in den Städten und bildete hier mit Handwerkern, denen der 
Zugang zu den Zünften verweigert worden war, ein städtisches Proletariat. Andere 
wieder ließen sich als Söldner anheuern und bestritten auch noch nach der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit dem Handwerk, das sie gelernt hatten, nämlich mit Raub, Mord 
und Brand, ihren Lebensunterhalt. „Seit 1417 sind“ -  so hat es G. Radbruch anschau
lich formuliert -  „die Zigeuner im Lande. Ritterliche Schnapphähne und Schwarten
hälse im bunten Landsknechtsgewand, fahrende Scholaren und fahrende Frauen, wan
dernde Handwerksburschen und vertriebene Juden, Gaukler und Bettler, Krämer und 
Wallfahrer, seit der Reformation auch entlaufene Klosterleute bevölkerten die Land
straßen und bildeten den Nährboden für ein gefährliches Gewerbsverbrechertum“55.

Insgesamt geht es um den zur Landplage gewordenen schädlichen Mann56. Er wird 
dafür verantwortlich gemacht, daß -  wie es im Reichsabschied Friedrichs III. vom 
14.8.1442 heißt -  „in dem heiligen Römischen reich und sonderlich in Deutschen 
landen vil unrats gewalticlicher auch anderer unzimlicher und uneerlicher angriff und 
beschedigung bescheen seind und noch teglichs gescheen mit rowb mord und brand, 
davon das heilig reich, des wir ein merer genant sein, gar schädlichen geminnert und 
vil des reichs undertanen und getrewen, geistlich und werntlich personen, gross not 
verderbnuss und scheden teglich leiden“57.

Das überkommene Straf- und Strafprozeßrecht war -  ganz abgesehen davon, daß es 
keine funktionsfähigen Strafverfolgungsbehörden gab58 -  nicht in der Lage, auf die 
neuen Verhältnisse angemessen zu reagieren. Seine Schwächen zeigten sich hier vor 
allem in zwei Punkten.

Zum einen ließ es infolge mangelnder Bestimmtheit und fehlender Prozeßgarantien 
willkürliche Überreaktionen der zeitgenössischen Justiz zu, die angesichts einer stei
genden Kriminalität mit Verbrechern, wenn sie ihrer überhaupt habhaft wurde, nicht 
gerade zimperlich verfuhr. Besonders in den Städten wurden die schädlichen Leute er-

35 Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, hg. v. G. Radbruch 1975) 4. Insge
samt zerfielen „viele alte soziale Bindungen ..., der Ordogedanke des Stufenkosmos, der jedem 
seinen festen Platz angewiesen hatte“. All das bricht „ebenso zusammen wie das gesamte W elt
bild des Mittelalters“ -  vgl. Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie Anro. 5) 283. Zur Krisen- 
und Revolutionsstimmung des ausgehenden Mittelalters J .  Lortz, Die Reformation in Deutsch
land, Bd. 1 (21941) 4 6 ff., 4 8 ff., 7 3 ff., 3 1 9 ff.; H. Heimpel, Deutschland im späten Mittelalter, in: 
Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1 (1935) 261 ff., 365 ff.; Wieacker, Privatrechtsge- 
schichte (wie Anm. 5) 99, 133; Rüping, Grundriß (wie Anm. 7) 31.
56 W. Sellert, „Landschädliche Leute“, in: HRG, Bd. 2 Sp. 1555-1559-
37 Abgedruckt bei W. Altmann -  E. Bernheim, Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsge
schichte Deutschlands im Mittelalter (51920) 277. Die Klagen über die Verwilderung der Straf
rechtspflege und die zunehmende Rechtszersplitterung nahmen gegen Ende des 15. Jahrhun
derts lebhaft zu; -  vgl. Lieberwirth, „Carolina“ (wie Anm. 10); Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 
111; E. Wolf] Große Rechtsdenker (41963) 109.
58 Die Folge war, daß viele zur Selbsthilfe griffen. Im ausgehenden 15. Jahrhundert nahmen da
her die ungesetzlichen Fehden überhand und führten z.T. chaotische Zustände herbei. Vgl. E. 
Kaufmann, „Fehde“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 1083-1093 ; ferner K. Schalk, Aus der Zeit des österrei
chischen Faustrechts (1440-1463) (Abhandlungen zur Geschichte und Quellenkunde der Stadt 
Wien 3) (1919); 0. Brunner, Land und Herrschaft ('*1959) 14 ff.; Schmidt, Maximilianische Halsge
richtsordnungen (wie Anm. 20) 12.
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barmungslos bekämpft. Das böse Wort von den Nürnbergern, die keinen „hänken, sie 
hätten ihn denn vor“ -  Schiller hat es später in seinen Räubern verwendet59 zeigt, 
wie brutal die Obrigkeiten gegen den schädlichen Mann vorgegangen sein mögen60.

Demnach dürften für jedermann sichtbar nicht nur Schuldige, sondern auch Un
schuldige verurteilt worden sein. Dafür sprechen zahlreiche Beschwerden, die 1495 
am neu errichteten Reichskammergericht vorgebracht wurden. Mit ihnen wurde wie
derholt Klage darüber geführt, daß die Obrigkeiten „liute unverschuldet an recht und 
redlich vrsach zum tod verurteilen und richten lassen haben sollen“61. Die andere, je 
denfalls für damalige Juristen, deutlich erkennbare Schwachstelle des überlieferten 
Straf- und Strafprozeßrechts war seine kasuistisch-konkrete Ausgestaltung, seine Sy- 
stemlosigkeit und seine an regionale Gewohnheiten gekoppelte landschaftliche Ge
bundenheit6 la. Ein allgemeines und für das gesamte Reich verbindliches Straf- und 
Strafprozeßrecht, wie es zu einer einheitlichen und wirksamen Bekämpfung des Ver
brechertums vonnöten gewesen wäre, ließ sich jedenfalls durch eine bloße Fortent
wicklung des vorhandenen deutschen Rechts -  etwa durch eine weitere Vervoll
kommnung oder Fortschreibung der strafrechtlichen Kasuistik -  nicht erreichen. 
Denn ganz abgesehen davon, daß es an der erforderlichen Zentralgewalt des Reiches 
fehlte, hätte die Rechtsvereinheitlichung eine bereits systematisch vorgeformte und 
schon auf gewisse allgemeine Regeln reduzierte strafrechtliche Materie vorausge
setzt62. Wie F. Wieacker richtig bemerkt, war es aber dem „heimischen Schöffen- und

59 Vgl. 2. Akt, 3. Szene.
60 Treffend weist auch F.-Ch. Schroeder, Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (Carolina) 
von 1532, in: Regensburg -  Stadt der Reichstage (Schriftenreihe der Universität Regensburg 3) 
(1980) 25 ff. (31), darauf hin, daß sich in den Städten eine grausame und schlagkräftige Strafjustiz 
entwickelt hatte. Die Härte des überlieferten Straf- und Strafprozeßrechts zeigt sich auch in der 
von den Bauern aufgestellten Forderung: „Ist unsere Meinung, uns bei alter geschriebener Strafe 
zu strafen, darnach die Sache gehandelt ist, und nicht nach Gunst“ -  vgl. G. Franz, Der deutsche 
Bauernkrieg (“ 1977) 124. Es handelt sich um Art. 9 der von Sebastian Lotzer 1524 verfaßten sog.
12 Artikel.
61 Das R K G  legte um 1495 die zahlreichen Klagen über die Strafjustiz gesammelt dem Reichs
tag zu Lindau vor -  vgl. Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) und Güterbock, Entstehungsge
schichte der Carolina (wie Anm. 10) 26 f.
6la Deswegen haben Städte und Territorien auf ihre landschaftlichen und privilegierten Rechte 
gepocht, so daß die Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. von 1532 nur mit der sog. salvatori
schen Klausel verabschiedet werden konnte (vgl. unten Anm. 112). Siehe auch Schroeder, Peinli
che Gerichtsordnung (wie Anm. 60) 31 ff.
62 Nach Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 150, gilt allerdings die Auffassung, „das äl
tere deutsche Recht habe infolge seiner wissenschaftlichen Zurückgebliebenheit mit den .Ver
kehrsbedürfnissen1, d.h. mit der zunehmenden Differenzierung des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens an der Schwelle zur Neuzeit nicht Schritt gehalten, heute mit Recht als überholt: sie war 
ein Mißverständnis des wissenschaftlichen oder des fortschrittlichen Selbstgefühls des 19. Jahr
hunderts“. Demgegenüber zeigt der vorneuzeitliche Zustand des Straf- und Strafprozeßrechts 
m. E. deutlich dessen „wissenschaftliche Zurückgebliebenheit“. Die überlieferte Strafrechtspflege 
war den neuen Verhältnissen nicht mehr gewachsen. Eine andere Frage ist die, ob das überlieferte 
Straf- und Strafprozeßrecht hätte wissenschaftlich aufgearbeitet, d.h. -  wie im 19. Jahrhundert 
das Privatrecht -  in ein System gebracht werden können. Das ist zu bezweifeln. Insoweit sind die 
strafrechtlichen Rezeptionsgesetze überwiegend Neuschöpfungen und nicht lediglich eine Syste
matisierung des heimischen deutschen Rechts. Auch die Ansicht A. A. H. v. Webers, Die Peinli-
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Urteilsstand“ nicht gelungen, „das eigene Recht gedanklich zu durchdringen und 
seine Rechtssätze in ein  rational durchschaubares und erkennbares Lehrgebäude ein
zuformen“63. Das gilt m. E. in ganz besonderem Maße für das Straf- und Strafprozeß
recht. Die berechtigte Forderung des Freiburger Reichstages aus dem Jahre 1498, „ein 
gem ein reformation und Ordnung in dem Reich furzu neh m en, wie man in C rim inali- 

bus procedieren solle“64, konnte daher allein durch ein vernunftsmäßigen Einsichten 
zugängliches Straf- und Strafprozeßrecht verwirklicht werden. Dazu war aber die über
lieferte deutsche Strafrechtsmaterie nur bedingt tauglich. Es bedurfte daher überwie
gend einer Neuschöpfung.

Die mangelnde Stringenz des überlieferten Straf- und Strafprozeßrechts trat endlich 
in der tagtäglich geübten Praxis der Gerichte zutage. Bemerkt wurde sie hier zuerst 
von jenen Juristen, die auf der Grundlage des römisch-kanonischen Rechts ausgebil
det worden waren. Sie warfen den deutschen Schöffen, soweit sie auf herkömmliche 
Weise prozedierten und das überlieferte Strafrecht anwandten, Unwissenheit und Un
fähigkeit vor.

So reimte Sebastian Brant in dem von ihm mit einem Vorwort versehenen Laien
spiegel des U. Tengler, daß ein Richter, wenn er „sich rechtens underwint“ und doch, 
weil er „nichts waisst ... ungeschickt befint . . . ,  schadt und schuldt“ auf sich lade. 
Denn:

„Gleich wie ain artzt, der ainen schneidt, 
zu kurz, zu lang, zu tieff, zu weidt, 
der ist schuldig an der gethat, 
das er tut, das er nit verstat“65.

che Halsgerichtsordnung Karls V., in: Z R G  GA 77 (1960) 2 8 8 ff., wonach die Bedeutung der Ca
rolina in einer Fortschreibung des überkommenen Rechts oder, wie Schroeder, Peinliche Ge
richtsordnung (wie Anm. 60) 43, meint, in einer „wohldosierten Transformation des Bestehen
den“ zu sehen ist, vermag angesichts des prärezeptorischen Rechtszustandes des Straf- und Straf
prozeßrechts nicht zu überzeugen. Entsprechend wurde nicht „das römisch-italienische R e ch t... 
von Fall zu Fall in deutschrechtliche Regelungen eingebettet“ (eodem 43), sondern umgekehrt: 
das deutsche Straf- und Strafprozeßrecht wurde -  soweit es dafür taugte -  für eine Neuschöpfung 
nach römisch-kanonischem Muster verarbeitet. In diesem Sinne meint auch den .,Peinliche Ge
richtsordnung (wie Anm. 60) 37, zu Recht, daß es zu weit ginge, wenn man annehme, „die Caro
lina habe kein neues Recht“ eingeführt.
63 Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 151.
64 Reichsabschied von 1498, § 34, in: Neue Sammlung der Reichsabschiede, Bd. 2 (1774) 46; vgl. 
ferner Güterbock, Entstehungsgeschichte der Carolina (wie Anm. 10 1 8 ff.; v. Weber, Halsgerichts
ordnung (wie Anm. 62); E. Schmidt, Die Carolina, in: ZRG GA 53 (1933) Iff. Auf dem Reichstag 
zu Augsburg 1500 wurde das neugeschaffene Reichsregiment und das Reichskammergericht mit 
Schaffung eines neuen Strafrechts beauftragt. Es sollte allerdings „nach erkundung der land ge- 
wonheit vnd gebrauch ein zimlich reformation vnd O rdnung“ vorgenommen werden. M. a. W.: 
Es sollten die örtlichen und regionalen Rechtsgewohnheiten berücksichtigt werden. Zur weite
ren Entwicklungsgeschichte kurz und überblicksmäßig Schroeder, Peinliche Gerichtsordnung (wie 
Anm. 60) 25 ff.
65 Layenspiegel, von rechtmässigen O rdnungen inn Bürgerlichenn und Peinlichen Regimenten 
(1536) fol. 5r (benutzte Ausgabe: Juristisches Seminar der Georg-August-Universität, Abt. f. Dt. 
Rechtsgeschichte, Sig. V 9005). Zum Laienspiegel vgl. R. Stinzing, Geschichte der populären Li
teratur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland (1867, Neudruck 1959) 425 ff. und



4 0 Wolfgang Sellert

Bereits in dem ca. noch vor dem Laienspiegel erschienenen Klagspiegel wurde „die 
kunstlosigkeit der richter, der vil in teutschen landen seind“, hervorgehoben66. Die 
Angriffe richteten sich also gezielt gegen den deutschen Laienrichter, „wider die närri
schen Heckenrichter in den dörffern“. Diese Richter „solten“ -  so meinte Sebastian 
Brant bissig -  „allein über schelmige hiiner vnd die den pfipffitz haben vnnd annder 
schelmisch vihe vrteyl sprechen“67.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es infolge emanzipatorischer, sozialer, 
wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen zu einem z.T. auffallenden Mißver
hältnis zwischen der überlieferten Strafrechtspflege und der jetzt auf Rationalismus, 
Individualismus und Realismus eingestellten Lebenswirklichkeit gekommen war. Den 
neuen Anforderungen nach Rechtsbestimmtheit, Rechtssicherheit, Rechtsklarheit, 
Begrifflichkeit und Rechtseinheit war das überlieferte Straf- und Strafprozeßrecht 
nicht mehr gewachsen. Die Laienrichter, die nach altem Recht urteilten, hätten -  so 
hieß es in der Carolina von 1532 -  „an viel orten offter mals wider recht vnd gute ver- 
nunfft gehandelt“68.

Mit welchen Mitteln sollte dieser Krisenzustand überwunden werden? Woher sollte 
Hilfe kommen? Welches Strafrecht sollten die Gerichte anwenden und wonach soll
ten sie prozedieren? Die zeitgenössischen Quellen bringen in diesem Zusammenhang 
immer wieder das kaiserliche, das gemeine oder gelehrte Recht ins Spiel69. Gemeint 
ist nicht etwa das Strafrecht des Corpus iuris civilis, sondern das römisch-kanonische 
Recht, wie es auf dem Gebiete des Strafrechts vor allem in Oberitalien von Albertus 
Gandinus (gestorben nach 1312) in seinem Werk „Tractatus de maleficiis“ (1299)70

Stobhe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 170 ff.; Schubart-Fikentscher, 
„Brant, Sebastian“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 505-506; D. Wuttke, „Brant, Sebastian“, in: Lexikon des 
Mittelalters, Bd. 2 (1982) Sp. 574-576 .f. Verf. des 1509 zuerst erschienenen Laienspiegels war Ul
rich Tengler, früher Stadtschreiber in Nördlingen, dann pfalzbayerischer Landvogt von Höch- 
stett. Schon der 1509 erschienene Laienspiegel enthielt ein Vorwort von Sebastian Brant.
66 Sebastian Brant, Der Richterlich Clagspiegel (1516) fol. 125' (benützt wurde das Exemplar der 
Göttinger Universität, hg.: J .  Prax. 4/410). Zum  Klagspiegel vgl. B. Koehler, „Klagspiegel“, in: 
HRG, Bd. 2 Sp. 855-857 .
67 Der Richterlich Clagspiegel (wie Anm. 66) fol. 127r.
68 Peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532 (wie Anm. 55), Vorrede 27. Vgl. auch Art. 146 
CCC, 92 f.: ,Jedoch haben dise feil zu zeitten gar subtil vnderschiedt, die dem gemeynen mann, 
so an den peinlichen gerichten sitzen verstendig oder begrifflich nit zu machen sein . . .“.
69 So heißt es in der Peinlichen Gerichtsordnung (wie Anm. 55) „die meysten peinlich gericht“ 
seien „mit personell“ besetzt, „die vnser keyserliche recht nit gelert, erfarn, oder Übung haben“; 
und in der Vorrede zur Bambergensis 4) heißt es: „Item Nachdem auss langer gemeiner vbung 
dieser lande die halsgericht nitt anders, dan mit gemeinen personen, die der recht nicht gelernet 
oder geuebt haben, als zu diesen grosen sachenn die nodturft erfordert, . . .“; vgl. J .  Köhler- W''. 
Scheel, Die Carolina und ihre Vorgängerinnen, Bd. 2: Die Bambergische Halsgerichtsordnung 
(1902) 4.
70 U. Schminck, „Gandinus“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 1378ff.; Fl U. Kantoroivicz, Albertus Gandinus 
und das Strafrecht der Scholastik, 2 Bde., 1. Bd.: Die Praxis (1907), 2. Bd.: Die Theorie. Kritische 
Ausgabe des „Tractatus de maleficiis“ nebst textkritischer Einleitung (1926); den., Leben und 
Schaffen des Albertus Gandinus, in: ZRG  GA 44 (1924) 224ff.



und in dem gleichnamigen Buch (1 4 5 1 ) von dem Postglossator Angelus Aretinus71 
entwickelt worden war72. Der Laienspiegel ist daher -  wie es in der Vorrede heißt -  
geschrieben, „damit die fynsternuß der vnwissenheit hingelegt, und das gemeyn recht 
in treflicher handelung offenbar werde in Teutschen gesatzt, des sich ein yeder im 
rechten so jm not sein wiirt, halten vnd in warheit besteen mag“73. Man glaubte also, 
mit Hilfe des gemeinen Rechts eine rational durchschaubare, einheitliche, gerechte, 
Widerspruchs- und willkürfreie, vereinfachte und nützliche Strafrechtspflege schaffen 
zu können7“*. E. Brunnenmeister hat überzeugend nachgewiesen, daß die Einflüsse des 
römisch-kanonischen Rechts zuerst in der Wormser Reformation von 149  8 75 ihren 
Niederschlag gefunden haben76. Dort wird entsprechend erklärt, daß man „mit gutem 
Vorrath der rechtsgelerten, Kraft des gemeinen Rechten“ das Stadtrecht „ernewert“ 
und „reformiert“ hätte77. Hier zeigt sich in der Tat deutlich die Tendenz, mit Hilfe des 
fremden Rechts das in Deutschland vorhandene Straf- und Strafverfahrensrecht unter 
den Leitideen von Gerechtigkeit und Wahrheit rational zu ordnen78. Entsprechend 
wird z.B. eine unkontrollierte Anwendung der Folter nicht mehr zugelassen. Die 
Wormser Reformation enthält demgemäß eine an italienischen Vorbildern orientierte 
Indizienlehre79. Danach durfte jemand nur noch peinlich befragt werden, wenn „zu
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71 Aretinus gehört zur Schule der Postglossatoren (Konsiliatoren). Sein Lehrer war Paulus Ca- 
strensis (gest. 1441), ein Schüler des berühmten Baldus. Das Werk des Aretinus besteht in einer 
Zusammenfassung der Lehren der italienischen Strafrechtswissenschaft. Es löst den bis dahin die 
Praxis beherrschenden „Tractatus maleficiis“ des Gandinus überwiegend ab; vgl. W. Engelmann, 
Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung (Neudruck 1965) 13, X V I; ders,, 
Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre (1938) 231, 
237 f., X I; ders., Irrtum und Schuld nach der italienischen Lehre und Praxis des Mittelalters (1922, 
Neudruck 1975); G. Dersch, Begünstigung, Hehlerei und unterlassene Verbrechensanzeige in der 
gemeinrechtlichen Strafrechtsdoktrin bis zum Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches (Göttinger Stu
dien zur Rechtsgeschichte 14) (1980) 176.
72 Zum italienischen Recht in der prärezeptorischen Zeit G, Dahin, Das Strafrecht Italiens im 
ausgehenden Mittelalter (1931); ders., Untersuchungen zur Verfassungs- und Strafrechtsge- 
schichte der italienischen Städte im Mittelalter (1942) und überblicksmäßig Riiping, Grundriß 
(wie Anm. 7) 25 ff.
73 Layenspiegel (wie Anm. 65) fol. 2r.
74 Zur Rezeption des Strafrechts in Deutschland vgl. insbesondere G. Dahm, Zur Rezeption des 
römisch-italienischen Rechts (1955, Nachdruck I960); ferner überblicksmäßig Riiping, Grundriß 
(wie Anm. 7) 30 ff.
75 Zur Wormser Reformation Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 
331 ff. Gleiches gilt für die Nürnberger Reformation. Vgl. eodem 297 ff.; Schmidt, Inquisitions
prozeß (wie Anm. 34) 51 f.
76 E. Brunnenmeister, Die Quellen der Bambergensis (1879); H. Zoepfl, Das alte Bamberger Recht 
als Quelle der Carolina (1839) 173 ff. „Die Wormser Reformation weist sich hier ganz eindeutig 
als Kind der Rezeption aus“ -  vgl. Schmidt, Inquisitionsprozeß (wie Anm. 34) 73.
77 Wormser und Nürnberger Reformation stimmen in dieser Aussage überein -  vgl. Stobbe, Ge
schichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 232.
78 Schmidt, Inquisitionsprozeß (wie Anm. 34) 125.
79 Zoepfl, Das alte Bamberger Recht (wie Anm. 76) 175 f. Vgl. auch Kusch, Der Indizienbeweis des 
Vorsatzes im gemeinen deutschen Strafverfahrensrecht (Jur. Diss. 1963).
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vor ... mergklich vrsach offenbar oder frische that darüber einer begriffen oder bezügt 
sy“80.

Ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung war die „Constitutio criminalis Bamber- 
gensis“ (1507) des Freiherrn Johann von Schwarzenberg81. „Hier wurden“ -  um mit E. 
Schmidt zu sprechen -  „die Lehren italienischer Rechtswissenschaft in einer dem 
deutschen Rechtsleben aufs feinste angepaßten Weise fruchtbar gemacht“82. Der Bam- 
bergische Hofrichter Johann von Schwarzenberg und Hohenlandsberg (1465-1528), 
obwohl selber kein Gelehrter und des Lateinischen nicht mächtig83, beschäftigte sich 
mit den gelehrten Juristen der oberitalienischen Städte, die seit dem 13.Jahrhundert 
eine eigenständige Strafrechtswissenschaft ausgebildet hatten84. Er ließ sich Albertus

80 Wormser Reformation, Druck von 1507 (Göttinger Universitätsbibliothek, Sig.: Ius Statut. II 
7981) Buch IV Tit. 2, fol. 88 l , 89r. Die rezeptorischen Einflüsse der Wormser Reformation kom
men auch dadurch zum Ausdruck, daß das Verfahren durch einen privaten Kläger eingeleitet 
wird (Akkusationsprozeß -  vgl. G. Buchda, „Anklage“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 171-175). Dieses Ver
fahrensrecht hatte nur noch Weniges mit dem alten Parteienprozeß gemeinsam. Es ging nämlich 
nicht mehr um die Feststellung von Schuld oder Unschuld, sondern um die für einen Schuld
spruch maßgebenden Tatsachen. Entsprechend schwor der Kläger zu Beginn des Prozesses nicht 
nur, daß „syn clag gerecht“, sondern auch „war sey“ und hatte die Tat, wurde sie geleugnet, mit 
Zeugen etc. zu beweisen, während der Beklagte den Gegenbeweis führen konnte -  vgl. Wormser 
Reformation, Buch VI, Teil 2, Tit. 8, fol. 92r.
81 Zu Schwarzenberg: Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 102 ff.; G. Kleinheyer-  J .  Schrö
der, Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten (21982) 237 ff.; W. Scheel, Johann Freiherr von 
Schwarzenberg (1905); F. Merzbacher, Johann Freiherr zu Schwarzenberg in Würzburgischen 
Diensten, in: ZRG  GA 69 (1952) 363 ff.; ders., Johann Freiherr zu Schwarzenberg, in: Fränkische 
Lebensbilder, hg. v. G. Pfeiffer (1971) 173 ff.; ders., Ein Schmählied auf Johann Freiherr zu 
Schwarzenberg, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 3 (1951) 2 8 8 ff. Zur 
Bambergensis: Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 241 ff.; Lieberwirth, 
„Carolina“ (wie Anm. 10); Köhler -  Scheel, Bambergische Halsgerichtsordnung (wie Anm. 69). 
Schwarzenberg beabsichtigte mit seinem Rechtsbuch vor allem auch eine wirksame Bekämpfung 
des damaligen Gewaltverbrechertums. Vgl. W olf Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 109; 
Schwarzenberg hatte selber mehrfach das Überhandnehmen von Gewalt und Verbrechertum be
klagt -  vgl. eodem 113. Vgl. auch die eindrucksvolle Schilderung des mittelalterlichen Verbre
chertums von G. L. Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter (1868) 197 ff.
82 Maximilianische Halsgerichtsordnungen (wie Anm. 20) 83.
83 Er war einer, „der nur sein Muttersprach gelernt“, Zitat nach Wolf, Große Rechtsdenker (wie 
Anm. 57) 110. „Ich kann nur deutsch vnd kein latein“, sagt Schwarzenberg in seiner Schrift 
„Trostspruch um abgestorbene Freunde“ (Kummertrost), hg. v. W. Scheel (Neudrucke deutscher 
Literaturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts 215) (1907) 29, Vers Nr. 324. Schwarzenberg 
war also kein gelehrter Humanist -  vgl. Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 133.
84 Schwarzenberg hatte als Praktiker die „Unbegrifflichkeit“ des überlieferten mittelalterlichen 
Strafrechts kennengelernt und wollte daher den Laienrichtern zu Hilfe kommen. In der Vorrede 
der Bambergensis heißt es daher, daß man „derselben leut (gemeint sind die ungelehrten Richter) 
vnbegreifflichkeit zu hilff komen“ wolle -  vgl. Kohler-Scheel, Bambergische Halsgerichtsordnung 
(wie Anm. 69) 4. Zusätzlich forderte Schwarzenberg den Strafrichter auf, sich in allen zweifelhaf
ten Rechtsfragen juristischen Rat zu holen. In der Bambergensis ist daher häufiger davon die 
Rede, daß „vnser Richter vnd Urteyler Rats pflegen“ sollen (vgl. z.B. Art. 186 CCB), d.h. sie soll
ten sich mit schwierigen Rechts- und Tatfragen u.a. an die Juristenfakultäten wenden. Wer im 
übrigen als ratssuchende Stellen in Betracht kam, regelt Art. 219 CCC.
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Gandinus und Angelus Aretinus übersetzen und lernte, aus einer Vielzahl von Rechts
fällen allgemeine Begriffe zu entwickeln85.

Schwarzenberg konzipierte ein Strafgesetzbuch, das schon bald weit über sein enges 
Geltungsgebiet, das Fürstentum Bamberg, hinaus86 Maßstäbe setzte und schließlich 
dem Wormser Reichstag am 21. April 1521 als Entwurf für eine neue reichseinheitli
che Strafgesetzgebung vorgelegt wurde87.

Im Jahre 1532 verabschiedete der Reichstag zu Regensburg die bekannte Peinliche 
Halsgerichtsordnung Karls V., die in allen wesentlichen Bestimmungen mit der Bam- 
bergensis übereinstimmte, und von der C. F. v. Savigny später sagen sollte, er kennte 
„aus dem achtzehnten Jahrhundert kein deutsches Gesetz, welches in Ernst und Kraft 
des Ausdrucks“ mit der Carolina „verglichen“ werden könnte88.

War damit die Krise des Straf- und Strafprozeßrechts beendet? Waren die Mängel 
der Vergangenheit beseitigt? Das neue Strafrecht zeichnete sich durch eine verhältnis
mäßig hohe „Begrifflichkeit“ aus89. In einer ganzen Reihe von Fällen waren die objek
tiven und subjektiven Tatbestandselemente genauer bestimmt und die Schuld als Vor
aussetzung für eine gerechte Bestrafung erkannt worden90. Die Mehrzahl der Straftat-

85 Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 105; Schwarzenberg verarbeitete außerdem die fort
schrittlichen Strafgesetzgebungen der Vergangenheit. Nachweislich hat er für sein Gesetzbuch 
u.a. die Wormser Reformation benutzt. Vgl. Zoepfl, Das alte Bamberger Recht (wie Anm. 76) 
173 ff.; verwendet hat Schwarzenberg aber auch das Rechtsbuch des Ruprecht von Freising.
86 Der von Ulrich Tengler 1509 verfaßte Laienspiegel lehnte sich in seinem strafrechtlichen Teil 
eng an die Bambergensis an -  vgl. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 
173. Im Jahre 1516 übernahmen die brandenburgischen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth 
die CCB als Brandenburgische Halsgerichtsordnung (Constitutio Criminialis Brandenburgica) -  
vgl. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 245; H. Zoepfl, Die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. nebst der Bamberger und der Brandenburger Halsgerichtsord
nung (21876).
87 Lieberwirth, „Carolina“ (wie Anm. 10) Sp. 593. Vgl. im einzelnen auch dazu Schroeder, Peinli
che Gerichtsordnung (wie Anm. 60) 27 ff.
88 C. F. v. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814) 52, 
(Neudruck 1959) 101.
89 F. Schaffstein, Die Carolina in ihrer Bedeutung für die strafrechtliche Begriffsentwicklung, in: 
ZStW  52 (1932) 781 ff.; ders., Beiträge zur Strafrechtsentwicklung von der Carolina bis Carpzov, 
in: Der Gerichtssaal 10 (1932) 1 4 ff.; Riiping, Grundriß (wie Anm. 7) 3 7 f.; v. Weber, Peinliche 
Halsgerichtsordnung (wie Anm. 62); G. Schmidt, Sinn und Bedeutung der Constitutio Criminalis 
Carolina als Ordnung des materiellen und prozessualen Rechts, in: ZRG  GA 83 (1966) 2 3 9 ff.; G. 
Kleinbeyer, Vom Wesen der Strafgesetze in der neueren Rechtsentwicklung (Recht und Staat in 
Geschichte und Gegenwart 358) (1 9 6 8 );/ . H. Langbein, Prosecuting Crime in The Renaissance 
(1974); Schroeder, Peinliche Gerichtsordnung (wie Anm. 60) 2 5 ff., insbesondere 38 ff. Von der äl
teren Literatur vgl. Ch. Thomasius, Dissertatio de occasione conceptione et intentione Constitu- 
tionis criminalis Carolinae (1 7 1 1 );/ . Florix, Wahre Veranlassung der Peinlichen Hals-Gerichts- 
ordnung Kayser Carls des Vten (1757); J .  F. Malblanc, Geschichte der Peinlichen Gerichts-Ord
nung Kaiser Karls V. von ihrer Entstehung und ihren weiteren Schicksalen bis auf unsere Zeit 
(1773) und C, Güterbock, Die Entstehungsgeschichte der Carolina (wie Anm. 10).
90 Als strenggläubiger Christ verlangte Schwarzenberg eine gerechte Vergeltung und die Sühne 
des Täters- (vgl. Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 119- Seine christliche Weltanschauung
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bestände war klar und im Vergleich zu früheren Regelungen mit einem recht hohen 
Vollkommenheitsgrad formuliert worden91. Uns begegnet hier „die erste und für alle 
späteren Strafgesetze grundlegende Typisierung von Delikten“92. Schuldhaftes Verhal
ten war nach der Carolina die Voraussetzung für jede peinliche Bestrafung. Demge
mäß sollte niemand wegen einer rein zufälligen Tötung zur Verantwortung gezogen 
werden können93. Gewiß, eine Schuldlehre mit allgemeinen Zurechnungskriterien 
und klar abgegrenzten Schuldstufen enthielt die Carolina zwar noch nicht9'1. Immer
hin unterschied sie aber zwischen vorsätzlich und unvorsätzlich begangener Tötung95 
und kam auf diese Weise an eine allgemeine Erklärung der Fahrlässigkeit nahe heran.

ließen ihn die Schuld- (vgl, II. Kollmann, Die Schuldauffassung der Carolina, in: Z StW  34 (1913) 
605 ff.) und die Freiheit des Willens als wesentliche Merkmale einer Bestrafung des Verbrechens 
erkennen. Im „Kummertrost“ (wie Anm. 83) 29 Vers Nr. 326/7, heißt es: „Ir haybt gemelt, als 
warlich sey; Hy aller mensche willen frey“; 30, Vers Nr. 342/3 : „Von jm (sc. Gott) hab wir all fre
chen mut, zu wurcken beses oder gut“ und 49, Vers Nr. 8 8 9 -8 9 1 : „Auf erd han wir ein ritterspill, 
Und wurckt ein yeder, was er wil; In gut und beß der wil ist frey“. Dazu auch Wolf, Große 
Rechtsdenker (wie Anm. 57) 112. Der deterministische und realitätsbewußte Standpunkt 
Schwarzenbergs zeigt sich ferner darin, daß er die Astrologie und damit die Schicksalsvorbestim- 
mungen ablehnte. Demgemäß heißt es in dem von ihm verfaßten „Teutschen Cicero“ fol. C X X r: 
„Astronomey ist war und gut, Ja  wer dy recht gebrauchen thut ... Davon ist weit Astrologey, Dj 
fast mit lug und phantasey“ (benutzte Ausgabe: 1536, Universitätsbibliothek Göttingen, Sig.: Scr. 
var. arg. VIII 85).
91 Vgl. z.B. Art. 106 CCC (Gotteslästerung), Art. 107 CCC (Meineid), Art. 110 CCC (Schmähung), 
Art. 111 CCC (Münzfälschung), Art. 119 CCC (Notzucht), Art. 128 CCC (Strafe gegen landschäd
liche Leute), Art. 131 CCC (Kindestötung), Art. 133 CCC (Abtreibung), Art. 157 CCC (Heimli
cher Diebstahl von geringen Werten), Art. 158 CCC (Offener Diebstahl von geringen Werten) 
oder Art. 159 CCC (Einbruchsdiebstahl). Es sind allerdings nicht alle Delikte beschrieben wor
den. Einige wenige beschränken sich wiederum nur auf die Bezeichnung des Verbrechens z.B. 
Art. 125 CCC (straff der brenner) oder Art. 126 CCC (straff der rauber). Die CCC erhob aber 
nicht den Anspruch, alle Straftatbestände erschöpfend aufzuzählen, noch diese zu regeln (Art.
105 CCC). Das materielle Strafrecht der Carolina wurde im übrigen durch die Reichspolizeiord- 
nungen von 1530, 1548 und 1577 und diese wiederum durch Landespolizeiordnungen ergänzt -  
vgl. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2 (1966) 415; I. Segall, Geschichte und Strafrecht 
der Reichspolizeiordnungen von 1530, 1542 und 1577 (Jur. Diss. 1904).
92 W olf Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 126.
93 Vgl. Art. 146 CCC, der deutlich und mit konkreten Beispielen die zufällige von der fahrlässi
gen Tat unterscheidet.
94 Entsprechend ist die Frage der „Zurechnungsfähigkeit“ nicht gelöst worden. Sie ist aber wohl 
als Problem gesehen und entsprechende Streitfragen zur Lösung an die Rechtsverständigen ver
wiesen worden -  vgl. z. B. Art. 164 CCC und Art. 179 CCC. In beiden Fällen geht es um strafbare 
Handlungen von jugendlichen Tätern.

Art. 137 CCC (Mord und Totschlag), Art. 134 CCC (Unvorsätzliche Tat), Art. 180 CCC (Tat 
aus Unachtsamkeit); vgl. ferner II Kaufmann, „Fahrlässigkeit“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 1045-1049. 
Die Durchsetzung des Prinzips der Schuldhaftung hatte die Konsequenz, daß das im Mittelalter 
übliche, aber völlig willkürliche „Richten nach Gnade“ verschwinden mußte. An seine Stelle tritt 
bei der Strafzumessung, soweit diese nicht absolut bestimmt ist, entweder das richterliche Ermes
sen (vgl. Art. 104 CCC, Art. 106 CCC) oder der Rat der Rechtsverständigen (Art. 107 CCC, Art. 
131 CCC, Art. 179 CCC). Als Grundlage und Richtmaß für eine einheitliche Strafzuteilung die
nen die „Keyserliche recht“. Eine Tat soll also nur dann bestraft werden, wenn auch das gemeine, 
d.h. das rezipierte römisch-kanonische Recht eine entsprechende Strafe vorsah (Art. 104 CCC). 
Vgl. im übrigen Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 116.
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Bei den Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen erreichte die Carolina ein ho
hes rechtliches Niveau. Die definitorischen Leistungen und beispielhaften Beschrei
bungen in diesem Bereich waren beachtlich96. Gleiches galt für die Beteiligungsfor
men an einem Delikt97. Eine Glanzleistung war schließlich die Regelung des Ver
suchsproblems98.

Hinter allen Regelungen der Carolina standen die von Schwarzenberg geforderten 
Grundprinzipien, nämlich Gerechtigkeit und Gemeinnutz. Jede Bestrafung sollte da
her, wie es in Art. 104 der Carolina hieß, „auß lieb der gerechtigkeyt, vnd vmb gemey- 
nes nutz willen“ erfolgen99. Die Verwirklichung der Gerechtigkeit verlangte, daß jedes 
Delikt durch einen „fromen, erbern, verstendigen vnd erfarn“, d.h. am besten durch 
einen des römisch-kanonischen Rechts kundigen Richter gesühnt, das Recht gleich
mäßig angewendet und der Unschuldige vor Strafe verschont wurde100.

Noch eindeutiger als das materielle Strafrecht waren in der Carolina Strafverfolgung 
und Strafverfahren von den neuen Grundprinzipien beherrscht101. Es ging nicht mehr 
um die verkürzte Feststellung von Schuld oder Unschuld, sondern um die für einen 
Schuldspruch maßgebenden Tatsachen. Das Beweisverfahren wurde in einer für die 
damalige Zeit ungewöhnlichen Fortschrittlichkeit geregelt.

Im Mittelpunkt des in der Carolina geregelten Strafprozesses stand zwar immer

96 Vgl. Art. 140 CCC (Notwehr), Art. 150 CCC (Entschuldigungsgründe), Art. 166 CCC (Dieb
stahl aus Hungersnot) -  vgl. dazu auch Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 120 ff.; W olf Große 
Rechtsdenker (wie Anm. 57) 126.
97 Art. 177 CCC (Hilfe, Beistand), Art. 148 CCC (Mittäter) -  vgl. dazu Schmidt, Einführung (wie 
Anm. 9) 120; Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 127.
98 Art. 178 CCC.
99 Auch die Bambergensis sollte „das recht vnd gemeinen nuez ... fuerdern“, vgl. Vorrede (Koh- 
ler-Scheel, Bambergische Halsgerichtsordnung (wie Anm. 69) 3); G, Radbruch, Aus Lieb der G e
rechtigkeit und um gemeines Nutz willen. Eine Formel des Johann von Schwarzenberg, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 55 (1941) 113 ff. Die Lektüre Ciceros hatte Schwarzen
berg, dem „Freund des klassischen Alterums“ ( Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 133), im 
übrigen das schwer auflösbare Spannungsverhältnis zwischen Gerechtigkeit und Nützlichkeit vor 
Augen geführt. Vgl. Wolf, Große Rechtsdenker (wie Anm. 57) 117; Schmidt, Einführung (wie 
Anm. 9) 113; A. Laufs, Rechtsentwicklung in Deutschland (21978) 89 ; G. Radbruch, Verdeutsch
ter Cicero zu Johann Schwarzenberg Officien-Übersetzung, in: Archiv für Rechts- und Sozialphi
losophie 35 (1942) 143ff. (wiedergedruckt in: G. Radbruch, Elegantiae Juris Criminalis (21950)
90 ff.).
100 Vgl. Art. 1 CCC.
101 Überblicksmäßig zum Strafverfahren der Carolina Riiping, Grundriß (wie Anm. 7) 38. Nach h. 
M. wurde der romanisch-italienische Prozeß keineswegs als Ganzes rezipiert. Der Einfluß der R e
zeption habe sich vielmehr darauf beschränkt, das in Deutschland bereits vorhandene Verfah
rensrecht unter den Leitideen von Gerechtigkeit und Wahrheit rational zu ordnen. Darauf hat 
insbesondere E. Schmidt hingewiesen. M. E. geht die Arbeit Schwarzenbergs weit über eine bloße 
Neuordnung des damals bestehenden Strafverfahrens hinaus. Auch hier handelt es sich, ebenso 
wie beim materiellen Recht, überwiegend um Rezeption und Neuschöpfung. Schwarzenberg 
hatte für die Ausbildung seiner Indizienlehre im übrigen die „Wormser Reformation“ zum Vor
bild genommen (vgl. Zoepfl, Das alte Bamberger Recht (wie Anm. 76) 175 f.). Dennoch hebt sich 
das in der CCB und CCC vorgeschriebene Verfahren deutlich von dem der Wormser Reforma
tion ab und übertrifft es durch erheblich verbesserte, verfeinerte und originelle Regelungen -  vgl. 
A. Schoetensack, Der Strafprozeß der Carolina (1904).
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noch das Geständnis102. Aber -  und hier zeigt sich zunächst der Fortschritt des neuen 
Verfahrens -  das Geständnis sollte nicht mehr die alleinige Grundlage für eine Verur
teilung sein. Entsprechend hieß es in Art. 22CCC, daß jemand zu „peinlicher straff“ 
entweder „auß eygen bekennen oder beweisung“ verurteilt werden könne. „Bewei
sung“ i.S. der Carolina bedeutete aber nicht irgendeine vage Tatvermutung, sondern 
den Nachweis eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts. Demgemäß sollte nach der 
Carolina „niemand auff eynicherley anzeygung, argkwons warzeichen, oder verdacht 
... zu peinlicher straff verurtheylt werden“ dürfen, sondern nur, wenn die „anzeygung 
... gnugsam“, d.h., wenn beispielsweise ein Täter durch zwei glaubwürdige Tatzeugen 
seines Verbrechens überführt worden war103. Damit war das Geständnis als regina pro- 
bationum bereits entthront. Hinzu kam, daß die Folter als Mittel zur Geständniserlan
gung nur noch in Grenzen, nämlich beim Vorliegen bestimmter Verdachtsmomente 
zur Anwendung kommen sollte. Die Folter sollte nur zulässig sein104, wenn -  modern 
gesprochen -  ein hinreichender Tatverdacht, d.h. eindeutige Indizien gegen den Ver
dächtigen sprachen. Die Carolina enthält ein ausgeklügeltes System solcher Indi
zien105. Während sich die einen auf jedes Delikt beziehen, betreffen die anderen nur 
spezielle Verbrechenstatbestände. So gehört z. B. zu den allgemeinen Indizien der böse 
Leumund (Art. 25CCC), zu den speziellen dagegen, wenn der eines Mordes Verdäch
tigte „vmb die selbig zeit, als der mordt geschehen verdechtlicher weiß, mit blutigen 
kleydern, oder waffen gesehen worden“ (Art. 33CCC). Die Folter sollte grundsätzlich 
nur zulässig sein, wenn jeweils mehrere solcher Indizien zusammentrafen, m. a.W., wenn 
sich die Verdachtsmomente zu einem hinreichenden Tatverdacht verdichtet hatten.

Ein Fortschritt des neuen Strafprozesses war es außerdem, daß auf der Folter Sugge
stivfragen nicht zugelassen106 werden sollten und der Verdächtigte nicht nur nach Be-, 
sondern auch nach Entlastungsmaterial zu befragen war107.

102 Art. 60 CCC (Geständnis). Vgl. G. Kleinheyer, Zur Rolle des Geständnisses im Strafverfahren 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Gedächtnisschrift für H. Conrad (1979) 367 ff.
103 Vgl. Art. 22 CCC (Verurteilung nur bei ausreichenden Beweisen), Art. 66, 67, 69, 71 CCC 
(Zeugenbeweis). Nur in Ausnahmefällen sollte auch die Bekundung eines Zeugen zur Verurtei
lung ausreichen (vgl. Art. 23 CCC, Art. 30 CCC) -  vgl. dazu auch Schmidt, Einführung (wie Anm. 
9) 128. Die Zeugen hatten sich über Tatsachen aus eigenem Wissen zu erklären. Eine Aussage 
vom bloßen Hörensagen (vgl. A. Erier, „Hörensagen“, in: HRG, Bd. 2 Sp. 238-241 hatte nur eine 
ganz geringe Beweiskraft (vgl. Art. 65 CCC) und bestochene Zeugen waren nicht zugelassen (Art.
64 CCC).
104 Nach Art. 46 CCC durfte die Folter zunächst nur angedroht werden.
103 Art. 6 CCC. Zu den Indizien, die die Missetaten ganz allgemein betreffen, vgl. z. B. Art. 25, 26,
29 CCC und solchen, die sich auf einzelne Verbrechen beziehen vgl. z.B. Art. 33, 41, 43 CCC. 
Zur Indizienlehre der Carolina überblicksmäßig Kiiping, Grundriß (wie Anm. 7) 38 f.
106 Art. 56 CCC. Im übrigen standen aber Maß und Umfang der Folter im Ermessen des Richters 
(Art. 58 CCC). Auf persönliche Verhältnisse des zu Folternden war Rücksicht zu nehmen (vgl. 
Art. 58, 59 CCC). Die Möglichkeit, daß doch einmal der Falsche gefoltert werden konnte, wurde 
zwar erkannt, die Ursachen hierfür aber in einem Fehlverhalten des Verdächtigen gesehen, (vgl. 
Art. 22 CCC).
107 Art. 47 CCC: Wenn jemand die Tat leugnet, soll er nach Indizien befragt werden, die dafür 
sprechen, „daß er der auffgelegten missethat vnschuldig sei, vnnd man soll den gefangen sonder
lich erinnern, ob er kunt weisen vnd anzeygen, daß er auff die zeit, als die angezogen missethatt
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Das erfolterte und zugleich protokollierte Geständnis108 war darüber hinaus für sich 
allein noch keine ausreichende Verurteilungsgrundlage. War nämlich der Verdächtigte 
ohne ausreichende Indizien gefoltert worden, sollte sein Geständnis keine rechtliche 
Wirkung haben109. Ferner mußte das Geständnis außerhalb der Folter nach Ablauf ei
nes gewissen Zeitraums wiederholt werden und war danach nochmals auf seinen 
Wahrheitsgehalt hin sorgfältig zu überprüfen110.

Insgesamt handelt es sich, gemessen an den vergangenen Zuständen, um ein sehr 
fortschrittliches Straf- und Strafprozeßrecht. Die Mängel der Vergangenheit enthielt es 
überwiegend nicht mehr111. Das Gleichgewicht zwischen Rechtsordnung und W irk
lichkeit, zwischen Rechtsstil und Lebensstil, schien wiederhergestellt.

Gleichwohl war mit dem Erlaß der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. die Krise 
im Straf- und Strafprozeßrecht noch nicht beendet. Denn die Carolina war für das ge
samte Reich nicht rechtsverbindlich. In der bekannten salvatorischen Klausel hatten 
sich die Reichsstände ihr Gesetzgebungsrecht auf dem Gebiete der Strafrechtspflege Vor
behalten112. Die Carolina wirkte aber rechtsvereinheitlichend, indem die meisten deut
schen Territorialherrn ihre Strafgesetzgebungen nach der Carolina ausrichten ließen113.

geschehen, bei leuten, auch an enden oder orten gewest sei, dardurch verstanden, daß er der ver
dachten missethat nit gethan haben kundt, . . .“.
108 Art. 47, 58 CCC.
109 Art. 20 CCC.
110 Vgl. z.B. Art. 48, 54, 56 CCC. Für den Fall, daß das Geständnis nicht der Wahrheit entsprach, 
war eine Strafe und die erneute Folter vorgesehen (vgl. Art. 55 CCC). Widerrief der Angeklagte 
sein Geständnis, konnte er erneut gefoltert werden (Art. 57 CCC). Die endgültige Verurteilung 
fand auf dem endlichen Rechtstag durch schriftliche Verlesung der Entscheidung statt (vgl. Art.
94 CCC). Zwar hatte der Angeklagte hier noch einmal die Gelegenheit, sein Geständnis zu wi
derrufen. Die Frage, ob in einem solchen Falle zur Verurteilung das Zeugnis derjenigen Schöffen 
ausreichte, die der Folter beigewohnt und das Geständnis gehört hatten (vgl. oben S. 33) ist in der 
CCB und CCC nicht entschieden, sondern dem Rat der Rechtsverständigen überlassen worden 
(Art. 91 CCC, 107 CCB). Demgegenüber hatten CCB und CCC keine Bedenken, daß die betref
fenden Schöffen Zeugen und Richter in einer Person sein konnten (vgl. Art. 91 CCC).
111 Aus heutiger Sicht war dieses Verfahren noch in vielen Punkten unvollkommen und zum 
Teil verwerflich. Das gilt ebenso für die eingeschränkte, insgesamt aber doch unwürdige Zulas
sung der Folter wie für andere Erscheinungen dieses Inquisitionsprozesses. Für die Verteidigung 
des Beschuldigten war nur mäßig gesorgt (vgl. Henschel, Strafverteidigung (wie Anm. 38) 5 ff.). 
Auch die Tatsache, daß Richter und staatliche Verfolgungsbehörde in einer Person vereint waren, 
spricht gegen die Objektivität des neuen Verfahrens. Schließlich handelte es sich überwiegend 
um ein Geheimverfahren, welches sich in den Amtsstuben und düsteren Folterkammern ab
spielte. Beurteilt man allerdings den Inquisitionsprozeß aus seiner Zeit und vergleicht ihn mit 
den vorangegangenen strafprozessualen Verhältnissen, so handelt es sich um einen Fortschritt 
von epochaler Bedeutung. Hier waren „prozessuale Formen geschaffen, die der Wahrheit und 
Gerechtigkeit dienen“ sollten, vgl. Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 125 f.
112 Vgl. Schlußsatz der Vorrede zur CCC: „Doch wollen wir durch diese gnedige erinnerung 
Churfürsten Fürsten und Stenden, an jren alten wohlherbrachten rechtmessigen vnnd billichen ge- 
breuchen nichts benommen haben“. Zur salvatorischen Klausel vgl. Güterbock, Die Entstehungs
geschichte der Carolina (wie Anm. 10) 194 ff. Eine neue und recht überzeugende Deutung der salva
torischen Klausel hat Schroeder, Peinliche Gerichtsordnung (wie Anm. 60) 34 ff., vorgenommen.
113 Vgl. Übersicht bei Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 253 ff. Vgl. 
auch H. Dreisbach, Der Einfluß der Carolina auf die Rechtsprechung norddeutscher Oberhöfe
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Dort, wo die neue Strafrechtspflege zur Anwendung kam, dürfte sie jedoch nicht 
uneingeschränkt auf die Zustim m ung der Bevölkerung gestoßen sein. Schon früh 
hatte sich vor allem W iderstand gegen den gelehrten Richter geregt. So hieß es bereits 
in der Reform ation Friedrichs III. vom 14. August 1442 : „Den Doctoren ist das R echt 
härter als den Laien verschlossen und kann jr keiner den Schlüssel dazu finden ...  . 
A ber der Ley behelt doch den Schlüssel zum R echten bey ime, das man zu ziem licher 
Zeit das Recht herfürbringen mag. Aus disen Ursachen kan mann die Gelerten in kei
nen Rechten m ehr leiden“ 114. Diese hier zu spürende Spannung zwischen Tradition 
und Fortschritt, zwischen altem und neuem Recht hielt auch noch nach Einführung 
des reform ierten Strafrechts an115.

D ennoch konnte m it dem neuen Straf- und Strafprozeßrecht der völlige Zusam 
menbruch der deutschen Strafrechtspflege gestoppt werden. D ie Carolina bot eine ge
eignete Grundlage für eine wissenschaftliche Behandlung und Vertiefung strafrechtli
cher Problem e116. So konnte sich das Strafrecht schon bald zu einer w eltlich-autono- 
men W issenschaft entfalten und m it den im m er stärker werdenden Säkularisierungs
tendenzen der Z eit fortentw ickelt werden.

(Jur. Diss. 1969). Noch in das sog. verbesserte Landrecht des Königreiches Preußen von 1721 
wurden viele Bestimmungen der Carolina zum Teil wörtlich übernommen (vgl. Stobbe, G e
schichte der deutschen Rechtsquellen (wie Anm. 9) 355). Im Fürstentum Hildesheim hatte die 
Carolina sogar noch im Jahre 1823 Geltung (vgl. landesherrliches Rescript vom 24. September 
1823, „Uber die im Fürstentum Hildesheim geltende Kraft habende Criminalgesetze: Georg IV. 
etc. -  Wir erklären euch hierdurch, wie es Unsere Absicht nie anders gewesen ist, als 1) daß die 
peinliche Gerichtsordnung Kaiser Carl V. für das Fürsthentum Hildesheim nicht die alleinige in 
peinlichen Sachen zu bevolgende Richtschnur seyen solle, . . .“ -  Juristische Zeitung für Hanno
ver 2 (1827) 2,20. Zum Einfluß der Carolina auf das spätere Recht vgl. noch Schroeder, Peinliche 
Gerichtsordnung (wie Anm. 60) 47 ff.; ferner noch W. Litewski, Landrecht des Herzogtums Preu
ßen von 1620, I. Strafrecht, ( 1982).
114 Zitiert nach Schmidt, Einführung (wie Anm. 9) 137. Das entsprechende Zitat ist jedoch in der 
sog. Reformation Friedrichs III. v. 14. August 1442 nicht enthalten. Vgl. auch das Urteil U. v. 
Huttens (1488-1523), der die Doktoren als die „verderblichsten Räuber in Deutschland“ be
schimpft, die das Recht „kneten“ und den „Armen das Blut“ aussaugen, so daß es für die Rechts
findung nicht mehr auf „Klugheit, Güte, Gerechtigkeit und Gnade“ ankomme (Gespräche B. 2, 
Dialog 9, hg. v. D. F. Strauß(1860) 355, 350, 352). Auch während der Bauernkriege hat es erheb
lichen Widerstand gegen das gelehrte Recht gegeben. So erklärten z. B. die Bauern, „weil auch in 
Verträgen und sonst in alten Bräuchen und Gewohnheiten bei Städten und Dörfern durch die 
Doktores viele Zerrüttungen geschehen, wodurch der arme Untertan zu Schaden komme, so sei 
nötig, daß eine gemeine Ordnung und Landrecht gemacht und verkünt werde, Städte und Dörfer 
bei ihren Gerichten, Geschäften und alten Gewohnheiten unverhindert der Doktoren halb blei
ben, wie es von Alter gewesen sei“ -  vgl. C. F. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg 
unter der Regierung der Herzoge, Bd. I (1769) 160 f.
115 Vgl. hierzu die überzeugenden Ausführungen Wieackers, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 5) 
142 ff.: „Die Abneigung des Volkes und der volkstümlichen Agitation galt gelegentlich dem 
nicht offenliegenden und verständlichen, sondern gelehrten Recht in der fremden gelehrten 
Sprache des Abendlandes“.
116 Zu nennen ist hier vor allem B. Carpzov und sein Werk „Practica nova imperialis Saxonica re- 
rum criminalium“ (1635). Zu Carpzov vgl. im übrigen E. Schubart-Fikentscher, „Carpzov, Bene
dict“, in: HRG, Bd. 1 Sp. 595-597.
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Zur Krise des Reichsrechts im 16.Jahrhundert

1.1. Als Ergänzung zu der exemplarischen Untersuchung der Strafrechtsentw ick
lung durch Herrn K ollegen Sellert seien nun einige allgemeine Bem erkungen zum 
Reichsrecht im 16.Jahrhundert angefügt. Sie beruhen nicht auf Quellenstudien, son
dern fassen lediglich einige spezifisch rechtshistorische Beobachtungen unter allge
meineren Aspekten zusammen.

Krisen als Perioden radikaleren W andels gibt es -  sowohl im Bewußtsein der Z eit
genossen als auch in den Augen des nachvoiiziehenden Historikers -  auf den unter
schiedlichsten historischen Beobachtungsfeldern. Obwohl solche krisenhaften Zuspit
zungen zeitlich häufig auf mehreren Gebieten gleichzeitig zu beobachten sind und 
sich auch teilweise gegenseitig beeinflussen, hat doch jede Krise eines sozialen Teilsy
stems auch eigene Ursachen und eigenständige Verlaufsformen. In diesem Sinne soll 
nach der Rechtskrise des lö.Jahrhunderts gefragt werden, ohne daß dabei die V erbin
dungslinien zu anderen, hier erörterten Problem bereichen außer acht gelassen werden.

1.2. Dazu muß zunächst das Beobachtungsfeld abgesteckt werden, indem ich be
stimme, was als Recht zu gelten hat1. Jede Gesellschaft hat ein Gesamtsystem sozialer 
Kontrollen, das neben dem Bereich des formalen, staatlichen Rechts auch das Nor
mensystem der m enschlichen Verbände wie Familie, Nachbarschaft oder Dorfgem ein
schaft kennt. Dieses gesellschaftliche Normensystem steht m it dem formalen Recht in 
Wechselwirkung. Dabei garantiert der Zwang der gesellschaftlichen Normen das G e

samtsystem in der Regel stärker als der Rechtszwang. D ie Rechtsordnung bietet viel
mehr für das Funktionieren des Gesamtsystems nur die letzten Mittel. Das Verhältnis 
beider N orm enbereiche zueinander ist nicht für im m er fixiert, sondern Veränderun
gen unterworfen, womit die historische D im ension für die Betrachtung gewonnen 
wird. Geraten Grundlagen und W ertvorstellungen des sozialen Kontrollsystems ins 
W anken, so gerät auch die Rechtsordnung in eine Krise, weil sie die bis dahin erfolg
reich wahrgenom mene Kom plem entärfunktion nicht m ehr hinreichend erfüllen 
kann. Es bedarf der Schaffung neuer, in der Regel stärkerer, zumindest jedoch kom 

1 Für die folgenden Ausführungen stütze ich mich auf die Erkenntnisse der modernen Rechts
theorie und Rechtssoziologie, und dabei vor allem auf: W. Hassemer, Über nicht-juristische Nor
men im Recht, in: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 81 (1982) 8 4 ff., bes. 87 ff.. 
Hassemer entwickelt Positionen der historischen Schule Max Webers weiter und bezieht selbst 
auch die Geschichtlichkeit des Rechts in seine Überlegungen ein (88, 92), weshalb seine Einsich
ten auch für Historiker verwendbar sind. Andere Aspekte vermittelt: N. Luhmann, Rechtssozio
logie (rororo Studium Rechtswissenschaften I) (1972) bes. 64 ff., 94 ff., 105, 132 ff., 162 ff.
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plexerer Rechtsnorm en, um das Gleichgewicht im Gesamtsystem wiederherzustellen. 
Als ein Indiz für eine Rechtskrise und ihre Bewältigung kann som it gelten, daß neue 
Rechtsnorm en entstehen, die den Rechtsbereich auf K osten des gesellschaftlichen 
Kontrollsystem s ausweiten oder aber als Reaktion auf Veränderungen des nichtrecht
lichen Systems den Sinn der Rechtsordnung neu auffüllen2.

Offengeblieben ist bisher die Frage, wie sich die Rechtsordnung vom gesellschaftli
chen Kontrollsystem  abgrenzt. Dafür gilt als entscheidendes Kriterium  das Vorhan
densein eines professionalisierten und normativ angeleiteten Stabes zur Durchsetzung 
der Normen. D iesem  Rechtsstab ist die K ontrolle über die Einhaltung oder die Sank
tionierung der Nichteinhaltung der Normen nach Regeln anvertraut, die im voraus 
festgelegt sind. N icht nur der Umfang der Rechtsordnung gegenüber dem sozialen 
Kontrollsystem , sondern auch ihr jeweiliger Charakter werden weitgehend bestim m t 
durch Stand und A rt der Professionalisierung des Rechtsstabes und der für diesen 
handlungsanleitenden Verfahrensregeln. Daraus ergeben sich zwei weitere Indizien 
für die Feststellung einer Rechtskrise und deren Bewältigung. Sowohl W andlungen in 
der Professionalisierung des Rechtsanwendungsstabes als auch im Verfahrensrecht 
zeigen an, daß die bisherigen Standards wegen Unzulänglichkeit ausgewechselt wer
den mußten.

Som it leiten sich aus diesen theoretischen Vorüberlegungen drei Fragenkomplexe 
ab:
a) Gibt es Veränderungen beim Rechtsanwendungsstab in Richtung auf eine verän

derte und verstärkte Professionalisierung?
b) Gibt es Veränderungen bei den Anwendungs- und Durchsetzungsmechanism en 

rechtlicher Normen?
c) G ibt es neue N orm enkom plexe und Sinnwandlungen in der Rechtsordnung?

D iesen Fragen kann im Sinne des Tagungsthemas nur im H inblick auf das Reichs
recht nachgegangen werden, obwohl dieses naturgemäß nur ein Sektor der Gesam t
rechtsordnung ist. Es werden sich aber jeweils auch vergleichende Ausblicke auf euro
päische Verhältnisse wie auf das Verhältnis zur territorialen Rechtsordnung ergeben, 
durch die der Gesam trahm en im Blickfeld bleibt. Gerade dadurch wird dann auch die 
Einbettung dieser spezifisch rechtshistorischen Problem e in das Gesam tthem a der sä
kularen Aspekte der deutschen G eschichte im 16.Jahrhundert deutlich werden.

2.1. Um der ersten Frage nach Veränderungen der Professionalisierung nachgehen 
zu können, bedarf es zunächst der Skizzierung des Zustandes bis zur W ende zum 
16.Jahrhundert. D ie organisatorische Antwort auf die Rechtskrise des H ochm ittelal
ters war die Schaffung des königlichen H ofgerichts im Jahre 1235 gewesen3. D am it er-

2 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, 1. Halbbd. 
(1956) 23 sprach dann von einer Rechtskrise, wenn die Umgehung oder Verletzung des Sinns ei
ner geltenden Rechtsordnung zur Regel wird, so daß eine mit neuem Sinn ausgestattete Rechts
ordnung sich Geltung verschaffen kann und muß. Vgl. auch Luhmann, Rechtssoziologie (wie 
Anm. 1) 165.
3 Vgl. dazu immer noch: 0. Franklin, Das Reichshofgericht im Mittelalter, 2 Bde. (1867, 1869, 
Nachdruck 1967). Modernere Untersuchungen zu Teilbereichen in Anm. 6.
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hielt die Gerichtsbarkeit des deutschen Königs zum ersten Mal einen festeren, institu
tionalisierten Rahm en4. Die Professionalisierung wurde jedoch damit nur partiell ver
stärkt. D er Spruchkörper wurde weiter aus den am H of anwesenden Mitgliedern der 
Reichsaristokratie gebildet. Allerdings übte der H ofrichter seine Funktion als A m ts
träger aus, war aber in diesem A m t völlig an die Person des Herrschers gebunden. Als 
Qualifikation wurde nur die Eigenschaft als „vir libere conditionis“ gefordert5. Ledig
lich auf der Ebene der Hofgerichtskanzlei bildeten sich K ontinuitäten und schließlich 
ein schon hoher Grad von Professionalität vor allem im A m t des Hofgerichtsnotars 
aus6. Das seit 1415 bezeugte königliche K am m ergericht7 wies dagegen umgekehrt 
schon eine stärker professionalisierte Besetzung auf, war dafür aber organisatorisch nur 
wenig konsistent. Ihm  fehlte vor allem eine eigene Gerichtskanzlei8.

Erst wenn man diese Voraussetzungen berücksichtigt, kann man würdigen, daß die 
Errichtung des Reichskammergerichtes im Jahre 14959 ein entscheidender Übergang zu 
einer neuen Qualität war. Diese neue Institution war nach Intention wie W irkung 
mehr als ein beliebiger politischer K om prom iß im Kräftespiel zwischen Herrscher 
und Ständen. Sie markiert vielm ehr den Schritt zur Verselbständigung und Verfesti
gung des Rechtsstabes gegenüber dem König, wie man ihn am Übergang zur frühen 
Neuzeit überall in Europa konstatieren kann10. Besonders deutlich erm öglichte beim 
Reichskam m ergericht die räumliche Trennung von der Residenz des Kaisers die Lok- 
kerung der traditionellen Loyalitäten zum Hof als dem Zentrum  des m ittelalterlichen

4 Im 12. und 13.Jahrhundert entstanden ähnliche Institutionen auch in den anderen europä
ischen Ländern. Vgl. G. Giidian, Die grundlegenden Institutionen der Länder, in: Handbuch der 
Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte, hg. von FI. Coing, Bd. 1 
(1973) 401 ff., 425, 431, 434, 435, 445, 449, 4 5 0 f., 462 f.
5 Mainzer Reichslandfrieden 1235, § 28. In der deutschen Fassung: § 31 „ein friman“. Vgl. A. 
Schulte, Der hohe Adel des deutschen Hofrichters, in: Festschrift der Görresgesellschaft für G. v. 
Hertling (1913) 532 ff.
6 Das wurde herausgearbeitet durch die Untersuchungen von II. Wohlgemuth, Das Urkundenwe
sen des deutschen Reichshofgerichtes 1273-1378 (Quellen und Forschungen zur Höchsten G e
richtsbarkeit im Alten Reich 1) (1973); F. Battenberg, Gerichtsschreiberamt und Kanzlei am 
Reichshofgericht 1235-1451 (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 
Reich 2) (1974); den., Das Hofgerichtssiegel der deutschen Kaiser und Könige 1235-1451 (Quel
len und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 6) (1979). Zur Selbständig
keit der Hofgerichtskanzlei gegenüber der Reichskanzlei und damit dem Herrscher vgl. insbes. 
Battenberg, Gerichtsschreiberamt 217 ff.
7 Vgl. dazu immer noch: K. Lechner, Reichshofgericht und königliches Kammergericht im 
15.Jahrhundert, in: MIÖG ErgBd.7 (1910) 85-113.
8 Vgl. Battenberg, Gerichtsschreiberamt (wie A nm .6) 221 f., bes. Anm. 141, 142. G. Seeliger, Die 
Registerführung am deutschen Königshof bis 1493, in: MIÖG ErgBd.3 (1892) 224. Allerdings 
erhielt selbst der Reichshofrat erst am Anfang des 17.Jahrhunderts eigene Sekretäre. Vgl. v. 
Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 86.
9 Grundlegend immer noch: R. Smend, Das Reichskammergericht. Geschichte und Verfassung 
(1911, Neudruck 1965). Zum Zustandekommen jetzt: Deutsche Reichstagsakten unter Maximi
lian I., Bd. 5, Reichstag von Worms 1495, bearb. von FI. Angermeier (1981). Vgl. bes. Einleitung
2 5 ff.
10 Vgl. Gudian, Institutionen der Länder (wie A nm .4) 411 ff.. Dieser Vorgang zog sich vom 14. 
bis zum lö.Jahrhundert hin.
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H errschaftssystem s11. Daß diese Herausstellung einer neuen Qualität nicht nur eine 
nachträgliche Interpretation ist, sondern auch von den Zeitgenossen so gesehen 
wurde, läßt sich an zwei Punkten deutlich machen. Durch § 29 der Reichskam m erge- 
richtsordnung von 1495 wurde das ‘ius de non evocando’ zu einem allgemeinen, vom 
Kaiser anerkannten Grundsatz, so daß die zahlreichen spätmittelalterlichen ‘privilegia 
de non evocando’, m it denen sich viele Reichsstände vorher gegen das Evozieren von 
Prozessen an den Hof zu sichern gesucht hatten, auf einen Schlag ihren Sinn verlo
ren12. Noch erhellender ist es, daß die Juristen am Kaiserhof das den Kurfürsten in der 
Goldenen Bulle von 1356 verliehene ‘privilegium de non appellando’ nicht für das 
neue Reichskam m ergericht anerkannten und dadurch die Kurfürsten mit Erfolg n ö
tigten, sich neue Privilegien zu verschaffen13. Sicherlich war das 1495 geschaffene G e
bilde noch mancherlei politischen Gefährdungen und konzeptionellen Veränderun
gen ausgesetzt. Gleichwohl führte der W eg Schritt für Schritt zur existentiellen Siche
rung des Gerichts, von denen zwei hervorzuheben sind: 1526 fand es seinen festen 
Sitz in Speyer14. Auf den Reichstagen von 1548 und 1555 konnte es aus dem konfes
sionellen Spannungsfeld, in das es auch geraten war, herausgenomm en werden15. Z u 
gleich erhielt es die für längere Z eit konstant bleibende Verfahrensordnung für seine 
T ätigkeit16.

Als Folge dieser sich seit 1495 entfaltenden Konzeption einer zwischen Kaiser und 
Reichsständen geteilten Ausübung der zentralen Justizfunktion im Reich entstand in

11 Vgl. zu der Hofzentrierung mittelalterlicher Herrschaft: P. Moraw, Gedanken zur politischen 
Kontinuität im deutschen Spätmittelalter, in: Festschrift für H. Heimpel, Bd. 2 (1972) 45 ff., bes. 
5 5 ff.; den., Wesenszüge der ‘Regierung’ und ‘Verwaltung’ des deutschen Königs im Reich (ca. 
1350-1450), in: Beihefte der Francia T .9  (1980) 151 ff.
12 Vgl. U. Eisenhardt, Die Rechtswirkungen der in der Goldenen Bulle genannten privilegia de 
non evocando et appellando, in: ZRG  GA 86 (1969) 75 ff., 77; den., Die kaiserlichen privilegia de 
non appellando (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 7)
(1980) 28 ff.
13 Vgl.y. Weitzel, Der Kampf um die Appellation am Reichskammergericht. Zur politischen Ge
schichte der Rechtsmittel in Deutschland (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbar
keit im Alten Reich 4) (1976) 117 ff., 129 ff.; Eisenhardt, Die Rechtswirkungen (wie A nm .12)
81 ff.; ders,, Die kaiserlichen privilegia (wie Anm. 12) 3 7 ff.: Ein illimitiertes Privileg, wie es der 
Formulierung der Goldenen Bulle entsprach, erhielten: Kursachsen 1559, Kurbrandenburg 
1586, Kurpfalz 1652, Kurköln 1653, Kurmainz 1654, Kurtrier 1721. Die Exemtion Böhmens 
blieb unbestritten.
u Vgl. Smend, Reichskammergericht (wie Anm. 9) 136.
15 Vgl. ebd. 173 ff., 181 ff.; I I .  Rabe, Der Augsburger Religionsfrieden und das Reichskammerge
richt 1555-1600, in: Festgabe für W. Zeeden zum 60. Geb. (Reformationsgeschichtliche Studien 
und Texte Supplementband 2) (1976).
16 Vgl. A. Laufs, Die Reichskammergerichtsordnung von 1555. Edition mit Einleitung (Quellen 
und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 3) (1976) bes. Einleitung 20 ff.; 
P. Schulz, Die politische Einflußnahme auf die Entstehung der Reichskammergerichtsordnung 
von 1548 (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 9) (1980); B. 
Dick, Die Entwicklung des Kameralprozesses nach den Ordnungen von 1495 bis 1555 (Quellen 
und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 10) (1981). Die in den Jahren 
1612/1613 in Angriff genommene, umfangreichere Novellierung wurde vom Reichstag nicht ge
billigt. Gleichwohl wurde dieses Konzept in der Praxis verwendet. Vgl. H. Conrad, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bd. 2 (1966) 161 f.
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Gestalt des Reichshofrates ein neues Organ für die persönliche Gerichtsbarkeit des deut
schen H errschers17. D ieser Vorgang begann 1498, als Maximilian I. seinem Hofrat die 
aus dem Reich an ihn gelangenden Prozesse zur Erledigung zuwies18. Doch dauerte es 
noch bis zu Kaiser Ferdinand I,, bis der Reichshofrat sich als festes und eigenständiges 
Gerichtsorgan etablierte19. 1559 erhielt diese Institution in Gestalt der ersten, wohl 
mit Recht so zu nennenden Reichshofratsordnung eine Verfahrensordnung20, die bis 
161721 und 162622 das Handeln rechtlich anleitete. Größere Bedeutung im jurisdiktio- 
nellen Bereich neben dem Reichskam m ergericht gewann der Reichshofrat allerdings 
erst im letzten Viertel des lö .Jahrhunderts23. Doch blieb er auch dann weiter eine Be
hörde, die der Rechtsprechung nur partiell diente.

2 .2. W ährend m it Reichskam m ergericht und Reichshofrat zentrale Rechtsanwen- 
dungsstäbe neuer Art entstanden, blieb die Ergänzung durch Einrichtung entspre
chender Instanzgerichte im Lande und eigener Exekutivorgane für die Vollstreckung 
der reichsgerichtlichen Urteile durch das Reich aus. D ie Instanzgerichte entstanden 
als Institutionen der Partikulargewalten. D er Versuch, dem Reichsregim ent zentrale 
Exekutionsgewalt zu übertragen, scheiterte mit diesem24. Es blieb bei der 1512 vorge
nom menen Übertragung der Urteilsvollstreckung auf die Reichskreise25. D ie in die
sem Sinne konzipierte Exekutionsordnung von 1555 ist als Endpunkt einer verfas
sungsgeschichtlichen Entwicklung auf dem Gebiete der Friedenssicherung im Reich 
bezeichnet worden26. Dies bedeutet nicht nur, daß das Rechtserzwingungsverfahren 
damit dezentral in den Händen der Reichsstände lag, sondern auch, daß für diese A uf
gabe kein professionalisierter Stab eingerichtet wurde, weil dem die Struktur der 
Reichskreise im W ege stand27.

17 Vgl. 0. von Gschließer, Der Reichshofrat (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere G e
schichte des ehemaligen Österreich 33) (1942, Neudruck 1970); W. Sellert, Prozeßgrundsätze und 
stilus curiae am Reichshofrat (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 
18) (1973).
18 Vgl. v. Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 1 ff.; Sellert, Prozeßgrundsätze (wie Anm. 17) 60 ff.
19 Vgl. v. Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 3 ff., 89 ff.
20 Vgl. v. Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 9 0 ff.; Sellert, Prozeßgrundsätze (wie Anm. 17)
60 ff., bes. 65 ; clers., Die Ordnungen des Reichshofrates 1550-1766, 1. Halbband (bis 1636) (Quel
len und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 8,1) (1980) 22 ff.
21 Sellert, Die Ordnungen (wie Anm. 20) 63 ff. Die Reichshofratsinstruktion Kaiser Rudolfs II. 
von 1595 blieb Entwurf, von dem nicht sicher ist, ob er jemals praktische Bedeutung erlangt hat. 
Vgl. Sellert, Die Ordnungen (wie Anm. 20) 37 ff., 40.
22 Ebd. 230 ff.
23 Vgl. Smend, Reichskammergericht (wie A nm .9) 195 ff. Dazu ergänzend: B. Diestelkamp, Das 
Reichskammergericht im Rechtsleben des lö.Jahrhunderts, in: Festschrift für A. Erler (1976) 
443 f.
24 Vgl. H. Angermeier, Die Reichsregimenter und ihre Staatsidee, in: HZ 211 (1970) 2 7 9 f., 3 0 6 ff.
25 Vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 102. Reichsabschied 1512, Praef. §§ 7, 10; 
Reichsabschied 1521, § 25 (28).
26 Vgl. A. Köhler, Die Sicherung des Landfriedens im Reich. Das Ringen um eine Exekutionsord
nung des Landfriedens 1554/55, in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 24 (1971) 
140 ff., 165.
27 Auch wenn zu Recht heute die Rolle der Reichskreise insgesamt positiver beurteilt wird (vgl. 
z.B. A. Laufs, Der Schwäbische Kreis. Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im
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2.3. Um das Urteil über die mit der Einrichtung von Reichskam m ergericht und 
Reichshofrat erreichte neue Qualität zu festigen, müssen nun Art und Grad der Pro- 
fessionalisierung des dort tätigen Stabes untersucht werden. Dabei würde die sozialge
schichtliche Fragestellung adlig versus bürgerlich das Problem jedoch nicht erfassen28. 
V ielm ehr geht es um das Vordringen des rechtsgelehrten Elem entes zu Lasten dessen, 
was man ‘Rechtshonoratioren’ genannt hat. Schon die Reichskammergerichtsordnung 
von 1495 schrieb in ihrem ersten Paragraphen vor, daß die eine Hälfte der Beisitzer 
rechtsgelehrt, die andere dagegen rittermäßig sein solle -  eine Zweiteilung, die bei an
deren in dieser Zeit geschaffenen G erichten wiederkehrt. D och diese Zweiteilung ent
sprach nicht den neuen Anforderungen, die an das Gericht gestellt wurden29. Schon 
1521 mußte eine neue Ordnung fordern, daß auch die rittermäßigen Assessoren m ög
lichst für die neue Art, Prozesse zu behandeln, tauglich sein sollten. 1555 schließlich 
wurde diese Sollvorschrift unter dem Zwang der Geschäfte in eine strikte Forderung 
umgewandelt30. W ie wichtig diese Qualifikation für die Erfüllung der neuen jurisdik
tioneilen Aufgaben war, zeigt die auf Ersuchen des Gerichtes 1570 eingeführte Prü
fung, der sich alle präsentierten Assessoren in Speyer selbst zum Nachweis ihrer juri
stischen Fähigkeiten unterziehen m ußten31. So wuchs das Reichskam m ergericht trotz 
form eller Beibehaltung der beiden Bänke sehr schnell zu einem voll im Sinne des ge
lehrten Rechtes professionalisierten Spruchkörper zusammen.

Bezeichnenderweise dauerte dieser Prozeß beim Reichshofrat erheblich länger. Erst 
1613/14 wurde eine Teilung in zwei Bänke in einem Entwurf vorgeschlagen32. D och 
erst die Reichshofratsordnung von 1654 führte diese Einteilung offiziell auch in W ien

deutschen Südwesten zu Beginn der Neuzeit (Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte NF 16) (1971), gilt dies doch nicht für ihre Einschätzung im Zusammenhang 
mit der Urteilsvollstreckung.
28 H. Boockmann, Zur Mentalität spätmittelalterlicher gelehrter Räte, in: HZ 233 (1981) 295 ff., 
305 f., 309 weist darauf hin, daß es wohl ständische Unterschiede gab, daß aber im Hofprotokoll 
des 15.Jahrhunderts nicht zwischen adligen und gelehrten Räten unterschieden wurde. M. Stol- 
leis, Grundzüge der Beamtenethik (1550-1650), in: Die Verwaltung 13 (1980) 447 ff., 457 hat be
obachtet, daß die einschlägige Literatur im lö.Jahrhundert kein Konkurrenzproblem zwischen 
Adel und Bürgertum sah. Vgl. allgemein: A. Köhler, Zur Bedeutung der Juristen im Regierungs
system der ‘Monarchia universalis’ Kaiser Karls V., in: Die Verwaltung, Zeitschrift für Verwal
tungswissenschaft 14 (1981) 179 ff.
25Vgl. zum folgenden: Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 163; Smend, Reichskammerge
richt (wie Anm. 9) 296 ff.
30 RKG O . 1521, I. RKGO. 1555, 1.3 § 2.
3‘Reichsabschied 1570 § 55; Smend, Reichskammergericht (wie A nm .9) 304.
32 Konzept C’ von 1613/14. Sellert, Die Ordnungen (wie Anm. 20) 69 ff., 111 (I. § 2), 1617: (S. 159) 
I § 1. Schon die Reichshofratsordnung von 1559 unterschied im 13. Absatz zwischen Laien und 
Gelehrten, worin die Fassung von 1617 dann präziser wurde; v. Gscbließer, Reichshofrat (wie 
Anm. 17) 68. Vgl. zum Verhältnis der adligen zu den gelehrten Reichshofräten: v. Gscbließer, 
Reichshofrat 94 f., 9 6 ff., 111 ff., 135 ff.
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ejn33. Gewiß gab es schon im königlichen Hofrat des 15.Jahrhunderts34 wie auch im 
Reichshofrat des 16.Jahrhunderts35 angesehene Juristen als Mitglieder. Aber der Cha
rakter dieses Kollegialorgans am Kaiserhof wurde weniger durch eine solche juristi
sche Qualifikation seiner Angehörigen bestim m t als durch die Zugehörigkeit zur Feu- 
dalwelt36. Nur insofern nahm auch der Reichshofrat an der Verstärkung und Verände
rung der Professionalisierung teil, als auch die Reichshofräte ihre Aufgaben als fest be
soldete Amtsträger auf Dauer wahrnahmen, wodurch diese Institution gleichfalls zu 
einer Behörde wurde.

2.4. Die Professionalität der neuen Institutionen aktualisierte sich primär in der A n 
wendung des gelehrten röm isch-kanonischen Prozeßrecht?1. Im mittelalterlichen Pro
zeß der traditionellen Gerichte, die den nur verfahrensleitenden R ichter von den aus 
tradiertem Rechtswissen judizierenden Urteilern unterschieden, wurde das Rechtsw is
sen in einem stark formalisierten Verfahren Schritt für Schritt von den Urteilern er
fragt und damit der Streit einer Lösung zugeführt38. Dies war Rechtsfindung und 
nicht Rechtsanwendung. D er gelehrte Prozeß diente dagegen -  gleichfalls in formali
sierter W eise -  dazu, die von den Parteien vorzutragenden, rechtserheblichen Tatsa
chen des Streits nach den Kriterien der vorgegebenen Rechtsnorm en zu beurteilen, 
wobei die Verwendung von juristischen Kunstlehren bei dieser rechtlichen Beurtei
lung den Vorgang für die Fachleute überprüfbar machte. Dies war nicht mehr Fin
dung von rechtlichen Regeln für den konkreten Streit, sondern Anwendung vorgege
bener Rechtsnorm en im Prozeß und damit dessen Entscheidung. Erst diese Rationali
tät des Verfahrens erm öglichte eine wirkliche Überprüfung von Urteilen in einem In 
stanzenzug und damit den Aufbau des modernen Gerichtswesens, wie es Teil des m o
dernen Verwaltungsstaates wurde. Obwohl schon im 15.Jahrhundert seit etwa 1440 
nicht nur die Zahl der Prozesse am deutschen K önigshof rapide zugenommen, son
dern auch das modernere Verfahrensrecht teilweise schon Eingang in diese Verfahren 
gefunden hatte39, setzte sich der gelehrte Prozeß doch erst beim  Reichskam m ergericht 
voll durch.

Dieser W echsel war alles andere als ein rein rechtstechnischer Vorgang, wie sich 
zeigen läßt an der Einstellung der Reichsstände zu dem nun möglichen neuen R echts
mittel der Appellation an das Reichskam m ergericht, m it dessen Hilfe die Rechtspre
chung der Territorialgerichte einer rechtlichen K ontrolle unterlag. W ie Jürgen W eit-

33 Vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 166. Nunmehr gewann das gelehrte Element 
insofern auch besonderes Gewicht, als seit der Mitte des 17.Jahrhunderts die Adligen zusammen 
mit den Gelehrten rechts vom Präsidenten gegenüber den Fürsten und Grafen Platz nahmen, v. 
Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 68 f.
34 Vgl. Smend, Reichskammergericht (wie Anm. 9) 296 ff.; Conrad, Rechtsgeschichte I(21962) 241; 
Boockmann, Mentalität (wie Anm. 28) 95 ff.
35 v. Gschließer, Reichshofrat (wie Anm. 17) 93 ff., 111 ff., 135 ff., 185 ff., 201 ff.
36 Vgl. Stolleis, Beamtenethik (wie Anm. 28) 457 f., 472.
37 Vgl. K. W. Nörr, Der gemeine Zivilprozeß, in: Handbuch I (wie A nm .4) 3 8 3 ff.; Conrad, 
Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 456 ff.
38 Conrad, Rechtsgeschichte I (wie A nm .34) 146 ff., 385 ff.
39 Darauf weist gerade jetzt wieder hin: H. Koller, Regesten Kaiser Friedrichs III., Heft 1 (1982) 
Einleitung 13 ff.
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zel festgestellt hat40, gab es im 16.Jahrhundert zahlreiche Versuche, diesen W eg an die 
Reichsgerichtsbarkeit zu verbieten. Sie wurden jedoch alle vom Kaiser wie vom 
Reichskam m ergericht selbst erfolgreich abgewehrt. Daraufhin steigerte sich nicht nur 
das Bem ühen imm er zahlreicherer Reichsstände um die Erlangung oder Erweiterung 
eines individuellen Appellationsprivilegs41, sondern parallel dazu wurde durch Einfüh
rung einer Appellationssumme reichsgesetzlich allgemein dieses Rechtsm ittel in sei
ner Anwendbarkeit erschwert42. 1521 mußte der Streitgegenstand zunächst nur 50 
Gulden wert sein, um das Verfahren appellabel zu machen. 1570 wurde die Summe 
auf 150 Gulden erhöht, 1600 auf 300 Gulden, um schließlich im Jahre 1654 die re
spektable Höhe von 6 0 0  Gulden oder 400  Reichstalern zu erreichen. Auch wenn man 
die damals nicht unerhebliche Geldentwertung berücksichtigt, bewirkte die Einfüh
rung und Steigerung der Appellationssumme vor allem seit dem letzten Viertel des
16.Jahrhunderts eine nicht unbeträchtliche Beschränkung des Zuganges zum Reichs
kam m ergericht. D ie Rezeption des gelehrten Prozesses und die dadurch mögliche 
Rechtskontrolle durch ein Appellationsgericht waren also Bestandteile des großen 
Auseinandersetzungsprozesses zwischen dem deutschen Herrscher und den Partiku
largewalten. Dabei konnte der Kaiser bezeichnenderweise den Reichshofrat als das 
Organ seiner persönlichen Gerichtsbarkeit trotz wiederholter Versuche der R eichs
stände aus diesem Spannungsfeld heraushalten.

2.5. N och ein letztes Anzeichen für die unterschiedliche Art der Professionalisie- 
rung beim  Reichskam m ergericht und beim  Reichshofrat läßt sich aus dem Auftau
chen einer neuen Literaturgattung in der Rechtsw issenschaft gewinnen: den im  Laufe 
des 16.Jahrhunderts in ganz Europa erscheinenden Rechtsprechungssammlungen der 
obersten G erichte43. Diese Publikationen dienten dem fachlichen Informationsaus
tausch zwischen den rechtsgelehrten Richtern und anderen Juristen über die Praxis 
dieser neuen Gerichte. Dabei stand in Deutschland eindeutig die Judikatur des 
Reichskam m ergerichtes im höchsten A nsehen44. Von den acht im 16.Jahrhundert er
schienenen Sam m lungen zur Rechtsprechung deutscher Obergerichte galten fünf al
lein dem neuen Reichsgericht45. D ie Publikationen von Mynsinger, Seyler und Gail 
aus ihrer Tätigkeit am Reichskam m ergericht wirkten epochem achend und gehören zu 
den frühesten Beispielen für diese Literaturgattung in Deutschland überhaupt. Zu die
ser überragenden Bedeutung der Judikatur des Reichskam m ergerichts in der profes
sionellen Kom m unikation des 16.Jahrhunderts kontrastiert umso deutlicher das abso-

40 J .  Weitzel, Kampf um die Appellation (wie Anm .6) bes. 3 1 9 ff. Erwähnenswert ist, daß im 
18.Jahrhundert das zahlenmäßige Schwergewicht auf den administrativen Appellationsbehinde
rungen liegt (323 ff.), worin sich eine neue Phase der Auseinandersetzung offenbart. Vgl. weiter 
Eisenhardt, Die kaiserlichen privilegia (wie Anm. 12) 45 ff.
41 Vgl. Eisenhardt, Die kaiserlichen privilegia (wie Anm. 12) 127 ff., chronologische Liste der Pri
vilegien.
42 Vgl. dazu Weitzel, Kampf um die Appellation (wie A nm .40) 34, bes. Anm. 37; Eisenhardt, Die 
kaiserlichen privilegia (wie Anm. 12) 49 ff.
43 Vgl. Handbuch II/2 (wie Anm. 4) (1976) 1113 ff.
44 Vgl. EI. Gehrke, Rechtsprechungssammlungen, Deutsches Reich, in: Handbuch (wie A nm .43) 
1346 f.
45 Ebd. 1362 f.
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lute Fehlen vergleichbarer Publikationen zur Rechtsprechung des Reichshofrates46. 
Dieser konnte erst nach seiner Entlastung von den nichtjudiziellen Aufgaben im 
1 8 . Jahrhundert das wissenschaftliche Interesse an seiner Judikatur auf sich ziehen. Die 
wissenschaftliche Professionalisierung und die daraus resultierende Verselbständigung 
gegenüber den politischen Kräften trat beim  Reichskam m ergericht schon im lö .Jah r- 
hundert ein, während sie in dieser Epoche beim Reichshofrat noch ausblieb.

3.1. Korrespondierend zu dieser Professionalisierung der Reichsgerichtsbarkeit 
wandelte sich auch die Struktur der Rechtsordnung. Die tradierte Ordnung wurde weit 
überwiegend durch soziale K ontrollen garantiert. Das R echt war Gewohnheitsrecht, 
das sich in der Rechtsfindung ständig aktualisierte47. Folgerichtig galt in der Theorie 
die „potestas legislatoria“ lediglich als A nnex oder Bestandteil der dem H errscher zu
stehenden höchsten Gerichtsbarkeit, bis durch Bodin 1 5 7 6  die legislatorischen Funk
tionen des Fürsten in den Vordergrund gerückt wurden48. In der Praxis hatte schon 
seit dem 12./13.Jahrhundert eine gewisse Ergänzung des Gew ohnheitsrechts durch 
gesetztes R echt und eine Verdrängung sozialer Normen durch Gesetzesnorm en einge
setzt. Dieser Prozeß war in den verschiedenen Ländern Europas bis zum Übergang zur 
Neuzeit unterschiedlich weit vorangeschritten. W ährend z. B. die französischen H err
scher schon im Spätm ittelalter eine kräftige legislatorische Tätigkeit entfalteten49, 
blieb die Aktivität der deutschen Könige und Kaiser auf diesem G ebiet auf einige 
grundlegende Verfassungsordnungen wie etwa die Goldene Bulle und die Landfrie
densgesetzgebung beschränkt50. Erst in der Reichsreform diskussion des 15 .Jahrhun
derts artikulierte sich auch im Deutschen Reich ein verstärktes Bedürfnis nach G e
setzgebung51. Seit dem Reform reichstag von 1495  gingen Kaiser und Reichsstände 
dann gemeinsam drängende Problem e der deutschen Verfassungsordnung an und 
suchten nach neuen rechtlichen Lösungen dafür52. Nie vorher und nie wieder danach 
erging im Alten Reich eine so große Zahl so wichtiger Reichsgesetze wie in dem Z eit
raum von 149 5  bis zum letzten Viertel des 16.Jahrhunderts53. Allerdings waren es nur

46 Ebd. 1346. Dies verwundert um so mehr, wenn man weiter berücksichtigt, daß Deutschland 
neben Italien die meisten W erke dieser Art besitzt (ebd. 1345).
47 Vgl. W. Ebel, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland (1956) 9 ff-; H .  Krause, Kaiserrecht 
und Rezeption (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch- 
Historische Klasse, Jahrgang 1952, 1. Abhandlung) (1952) 16 ff.
48 M. Mohnhaupt, Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Regime, in: Ius Commune 
4 (1972) 189 f.; Krause, Kaiserrecht (wie A nm .47) 14 f., 31 ff., 97.
49 Vgl. B, Dälemeyet; Frankreich, in: Handbuch II/2 (wie A nm .43) 1 8 7 ff.; A. Wolf, Die Gesetzge
bung der entstehenden Territorialstaaten, Frankreich, in: Handbuch I (wie A nm .4) 6 3 9 ff.
50 Vgl. H. Ouaritsch, Staat und Souveränität, Bd. 1 (1966) 138ff., 155 ff.; Krause, Kaiserrecht (wie 
Anm .47) 31 ff.; Wolf, Gesetzgebung (wie A nm .49) 5 8 6 ff. Zu der Landfriedensaktivität vgl. H. 
Angermeier, Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter (1966).
51 Wolf Gesetzgebung (wie Anm. 49) 593 f.; Krause, Kaiserrecht (wie Anm. 47) 134 ff.

Vgl. Angermeier, Reichsregimenter (wie Anm. 24) 265 ff., 282 ff.
53 Vgl. 0. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, 1. Abt. (1860) 461 ff., 468 ff.; 2. Abt. 
(1864) 183 ff., 187 ff., 200 ff. Symptomatisch ist, daß fast die Hälfte der maßgeblichen Publikatio
nen die Zeit von 1495-1577 umfaßt: j .  J . Schmauss-H. Ch. Senckenberg, Neue und vollständigere 
Sammlung der Reichsabschiede ... samt der wichtigsten Reichs-Schlüsse ... T. 1-4 (1747, Neu
druck 1967). T. 1 umfaßt die Zeit bis 1491; T .2 reicht von 1495 bis 1551. Von T .3  sind knapp
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begrenzte Problem kom plexe, die auf diese W eise gesetzgeberisch gestaltet wurden54: 
Die Verfassungsordnung des Reiches einschließlich der Reichsjustizorganisation -  die 
Landfriedensordnung einschließlich des Strafrechts -  und der Bereich der ‘guten Po- 
lizei’, der guten Ordnung des Gem einwesens im weiten Sinne, deren A ufrechterhal
tung oder Schaffung der frühneuzeitliche Staat übernomm en hatte55. Gerade auf die
sem Sektor kann man am frühsten und stärksten die Zurückdrängung sozialer Nor
men durch Gesetzesrecht konstatieren, weil der Staat reglementierend in Lebensberei
che eingriff, die bis dahin allein der gesellschaftlichen K ontrolle unterworfen gewesen 
waren. Das Reich hat zwar nicht am frühsten dieses Mittel eingesetzt56, aber in der 
K ette der Polizeiordnungen von 1530 bis 15 7 7 57 so beispielhafte Reglem ents geschaf
fen, daß die Reichspolizeigesetzgebung prägend für die entsprechenden Maßnahmen 
der Territorien wurde. D och ebbte diese W elle im Reich 1577 ab, während der legisla
torische Schwung in den Territorien nicht nur nicht abflaute, sondern sich im 17. und 
18.Jahrhundert noch weiter steigerte58.

3.2. Noch gravierender als diese zeitliche Begrenzung der Reichsgesetzgebung ist 
das Defizit bei der rechtlichen Reglem entierung des materiellen Rechts, vor allem des 
Privatrechts. Sieht man von einigen Einzelregelungen vornehm lich erbrechtlichen In 
halts in Reichsabschieden einmal ab59, so wurde das Privatrecht von der Reichsgesetz
gebung nur unter polizeilichen Aspekten erfaßt60. Landesherren61 und Städte62 ersetz-

zwei Drittel des Umfangs der Zeit von 1552 bis 1577 gewidmet, nur knapp ein Viertel den Jah 
ren von 1635 bis 1654. Nur T .4  enthält reichsrechtliche Gesetze von 1663 bis 1736.
54 Vgl. Angermeier, Reichsregimenter (wie Anm. 24) 282 ff., 287 ff.
55 Zum Polizeibegriff vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 257 ff.; L. Knemeyer, Polizei
begriffe in den Gesetzen des 15. bis 18.Jahrhunderts, in: Archiv für öffentliches Recht 92 (1967) 
153 ff.; Neueste Literatur bei H. Mitteis-FL Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte (161981) Kap. 41, 
IV. 2. (324)
56 Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie A nm .55) K ap.36 II. 5a. (263); Kap.41. IV.2 (324). Zu 
einem Spezialsektor vgl. M. Stolleis, Luxusverbote, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsge
schichte (HRG), hg. v. A. Erler u.a., 17. Lieferung (1978) Sp. 1 1 9 ff-
57 Vgl. Angermeier, Reichsregimenter (wie Anm. 24) 287 ff.; Conrad, Rechtsgeschichte II (wie 
Anm. 16) 358 f.; Mitteis-Lieberich, Rechtsgeschichte (wie A nm .56) K ap,41. IV.2. (324); G. K. 
Schmelzeisen, Polizei- und Landesordnungen, 1. Halbband: Reich und Territorien (Quellen zur 
Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands II/1) (1968) Einleitung 16 ff., bes. 23 Anm. 76.
58 Schmelzeisen, Polizei- und Landesordnungen (wie Anm. 57) 29 ff., 2. Halbband: Einzelverord
nungen (1969) 49 ff.
55 Vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 362; G. Wesenberg-G. Wesener, Neuere deut
sche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung (21969) § 14 II.
60 Es ist das große Verdienst von Cr. K. Schmelzeisen, Polizeiordnungen und Privatrecht (1955), auf 
diese privatrechtlichen Teile des frühneuzeitlichen Polizeirechtes hingewiesen zu haben. Vgl. 
auch G. Wesenberg, Die Privatrechtsgesetzgebung des Heiligen Römischen Reiches von den Au- 
thenticae bis zum Jüngsten Reichsabschied und das Römische Recht, in: Studi in Memoria di 
Paolo Koschaker I (1954) 187 ff. Doch hat demgegenüber F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit (21967) 200 ff. mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß dies eben doch nur Teile des 
Polizeirechtes waren, nicht aber privatrechtliche Rechtsnormen.
61 Vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 363 ff.; Wolf, Gesetzgebung (wie Anm. 49) 
5 9 6 ff.; Gehrke, Rechtsprechungssammlungen (wie A nm .44) 321 ff.
62 Vgl. Conrad, Rechtsgeschichte II (wie Anm. 16) 368 ff.; Wolf Gesetzgebung (wie Anm. 49) 
606 ff.; Gehrke, Rechtsprechungssammlungen (wie Anm. 44) 387 ff., 414 ff.
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ten dagegen zur gleichen Z eit und auch fortan zunehmend weite Teile des bis dahin 
g e lten d en  Gew ohnheitsrechts durch Gesetze oder brachten das überlieferte Recht zu
mindest in eine modernisierte Form 63. Solche Ansätze fehlen auf der Reichsebene. So 
gibt es in Deutschland auch keine Parallele zu der Initiative der französischen Könige 
zur Aufzeichnung und Homologisierung des regionalen Gew ohnheitsrechts zwischen 
1 4 5 4  und 157064, das damit der ungehinderten Anwendung auch in den gelehrten 
G erichten zugänglich gem acht wurde. In England fehlte zwar auch das auf dem K o n 
tinent für die Ausbildung des frühneuzeitlichen Staates so wichtige Instrum ent der 
königlichen Gesetzgebung. D ort sorgte aber die Rechtsprechung professionalisierter 
Zentralgerichte, die organisatorisch und personell eng m it dem Gerichtswesen im 
Lande verknüpft waren65, für W ahrung der Rechtseinheit und Fortbildung des R ech
tes allein durch die Judikate der obersten Gerichte.

3.3. W ie aber wurde das auch in Deutschland vorhandene Bedürfnis nach H erstel
lung einer übergreifenden Rechtsordnung auf diesen Gebieten erfüllt, wenn die G e
setzgebung nicht funktionierte? Es gab das Röm ische Recht, das als ‘ius com m une’ 
seit dem 12.Jahrhundert in Europa Ansehen gewonnen und auf verschiedenen G ebie
ten der Rechtspraxis Eingang gefunden hatte66. Dieses gelehrte R echt gewann vor al
lem in Deutschland eine neue Bedeutung und Funktion, die man im allgemeinen als 
Rezeption des Röm ischen Rechts bezeichnet67. Da es sich um einen Vorgang im B e
reich auch der W issenschaft handelt, darf ich m it Thom as S. Kuhn davon ausgehen, 
„daß Krisen eine notwendige Voraussetzung fü r  das A u f tauchen neuer Theorien sind'68, 
so daß ich um gekehrt aus dem Auftauchen neuer Theorien auf dem G ebiet der 
Rechtswissenschaft seit dem Ende des 15.Jahrhunderts und im 16.Jahrhundert auf 
eine Rechtskrise und ihre theoretische Bewältigung schließen darf. D ieser Ansatz 
macht dann auch deutlicher, daß die Vollrezeption des lö .Jahrhundert nicht nur eine

63 Vgl. zu den verschiedenen Formen legislatorischen Wirkens in der frühen Neuzeit: G. Imme!, 
Typologie der Gesetzgebung des Privatrechts und Prozeßrechts, in: Handbuch II/2 (wie A nm .43)
10 ff., 28 ff., 48 ff., 65 ff., 79 ff. Kriterien für eine Gesetzestypologie hatte schon erarbeitet: A. Wolf 
Gesetzgebung, in: Jus commune 1 (1967) 274.
64 Vgl. Wolf Gesetzgebung (wie A nm .49) 649ff.; Dölemeyer, Frankreich (wie A nm .49) 187ff., 
bes. 201 ff.; Immel, Typologie (wie Anm. 63) 12 f., wo besonders auf das Verfahren bei der Auf
zeichnung hingewiesen wird.
65 Vgl. Gudian, Institutionen der Länder (wie Anm. 4) 462 ff. Die weiterführenden Darstellungen 
von H. Mohnhaupt in Bd.II/3 des Handbuches fehlt leider noch. Vgl. weiter H. Peter, Englisches 
Recht, in: HRG I (1971) (wie Anm. 56) Sp. 922 ff.; Wesenberg- Wesener, Privatrechtsgeschichte (wie 
Anm. 59) § 9.
06 Vgl. zu dieser sogenannten Frührezeption Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 60)
45 ff., 97 ff.; Wesenberg-Wesener, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 59) §§ 3 -9 ; P. Weimar, Die le- 
gistische Literatur der Glossatorenzeit, in: Handbuch I (wie A nm .4) 136ff.; N. Horn, Die legisti- 
sche Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts, in: Handbuch I 
(wie Anm. 4) 266 ff., 283 ff.
1,7 Zur Rezeption vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 60) 97 ff., 124 ff.; Wesenberg- 
Wesener, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 59) §§ 10 ff.; H. Coing, Die juristische Fakultät und ihr 
Lehrprogramm, in: Handbuch II/l (wie A nm .4) 2 9 ff., (1977)
68 T. S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Suhrkamp Taschenbuch Wissen
schaft 25) (1967) 110.
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gewisse quantitative Verstärkung der Frührezeption ist, sondern eine neue Qualität 
darstellt.

Dies offenbart sich schon deutlich beim W echsel der Legitimationstheorie für die 
Geltung des Röm ischen Rechtes. Im M ittelalter galt das Röm ische R echt gewohn
heitsrechtlich und wurde legitimiert durch die in der Translationstheorie zum Aus
druck kom mende Reichsideologie69 und die Anschauung, daß die m ittelalterlichen 
Kaiser unmittelbare Nachfolger der röm ischen Cäsaren seien70. Diese Legitim ations- 
grundlage geriet in Deutschland in den ersten Jahrzehnten des 16.Jahrhunderts ins 
W anken und wurde von den Hum anisten -  insbesondere im Kreis um M elanchthon -  
durch eine neue Legitim ationstheorie ersetzt71. Diese Gelehrten führten die Geltung 
des Röm ischen Rechtes darauf zurück, daß Kaiser Lothar (von Supplingenburg) nach 
der W iederauffindung der Texte des Corpus Juris Justiniani befohlen habe, sie in den 
Schulen zu lesen und insbesondere wieder in den kaiserlichen G erichten danach 
Recht zu sprechen. Nach der Meinung dieser H um anisten72 genügte also offenbar das 
Gew ohnheitsrecht als Geltungsgrund des Röm ischen Rechtes nicht mehr. Sie hielten 
für seine Einführung einen autoritativen Befehl eines Kaisers für notwendig. Sicher
lich verschwanden damit Kaiser- und Reichsideologie nicht vollständig aus dem  ideo
logischen Umkreis des gelehrten Rechts in Deutschland. D och ist es ebenso gewiß, 
daß das Auftauchen dieser später von Hermann Conring so genannten Lotharischen 
Legende in der ersten Phase der Durchsetzung des Gesetzesgedankens auf der Reichs
ebene kein Zufall ist. Angesichts der Zurückhaltung des Reichsgesetzgebers auf dem 
G ebiet des Privatrechts erhielt das Röm ische R echt m it dieser Theorie denselben 
Rang wie das Gesetzesrecht und konnte infolgedessen das Defizit der Gesetzgebung 
abdecken. Das von einem deutschen Kaiser im Reich als Gesetz eingeführte R öm i
sche R echt konnte erfolgreich in Konkurrenz treten zu der seit den letzten Jahrzeh n
ten des 15.Jahrhunderts mächtig anschwellenden Masse der partikularen Gesetzge
bung.

Diese grundlegend neue Bedeutung des gelehrten Rechtes für Deutschlands 
Rechtsentw icklung zeigt sich genauso deutlich, wenn man die für die Rezeption cha-

69 Vgl. zu dieser Lehre: W. Goez, Translatio imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichts
denkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (1958).
70 Vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 60) 50 f., wo auch die Anpassung dieser Leh
ren an die Verhältnisse der übrigen europäischen Monarchien erwähnt wird.
71 Vgl. P. Bender, Die Rezeption des römischen Rechts im Urteil der deutschen Rechtswissen
schaft (Rechtshistorische Reihe 8) (1979, als Diss. 1955) 22 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
(wie Anm. 60) 145, bes. Anm. 72; A. Söllner, Die Literatur zum Gemeinen und Partikularen Recht 
in Deutschland ..., in: Handbuch II/1 (wie A nm .43) (1977) 5 0 5 f.
72 Auf die sonstige Bedeutung der Humanisten-Juristen für die Rechtsentwicklung im lö.Jahr- 
hundert kann hier nur hingewiesen werden. Vgl. H. E. Troje, Wissenschaftlichkeit und System in 
der Jurisprudenz des lö.Jahrhunderts, in: Studien zur Philosophie und Literatur des 19-Jahrhun- 
derts, Bd. 3 (1969) 63 ff.; ders.; Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und 
die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhun
derts (Forschungen zur Neueren Privatrechtsgeschichte 18) (1971); ders., Die Literatur des G e
meinen Rechts unter dem Einfluß des Humanismus, in: Handbuch II/1 (wie A nm .71) 6 1 5 ff.; 
Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie A nm .60) 161 ff.; Wesenberg- Wesener, Privatrechtsgeschichte 

(wie Anm. 59) 16 I.



rakteristische Fortentwicklung der Rechtsquellen- und Rechtsanwendungstheorie be
trachtet73. Das ‘ius com m une’ hatte seinen Siegeszug durch Europa seit dem 12.Jahr- 
hundert angetreten unter dem in der sogenannten Statutentheorie entwickelten Subsi
diaritätsprinzip. Danach kam das gelehrte R echt erst dann zur Anwendung, wenn die 
heimischen Gew ohnheiten und Statuten für die Entscheidung keine Grundlage boten. 
Schon in dieser hoch- und spätmittelalterlichen Ausprägung konnte jedoch der G el
tungsbereich des heim ischen Rechtes zugunsten des gelehrten Rechts eingeschränkt 
werden durch Anwendung des Grundsatzes „statuta stricte sunt interpretanda“. D och 
nicht über diesen W eg vollzog sich in Deutschland die praktische U m kehr des theore
tisch weiter beibehaltenen Subsidiaritätsprinzips, sondern vor allem -  wie vor einiger 
Zeit W olfgang W iegand darlegen konnte74 -  über Beweisregeln im Zusamm enhang 
mit der Rechtsanwendungslehre. In der vielzitierten Anordnung der Reichskam m er- 
gerichtsordnung von 149575 wurde den Richtern aufgegeben, zu richten „nach des 
Reichs gemahlen Rechten, auch nach redlichen, erbern und leidlichen Ordnungen, Statu
ten und Gewonhaiten der Fürstenthumb, Herrschaften und Gericht, die fü r  sy pracht wer
den.“ An diesem Satz interessiert hier weniger die Reihenfolge, in der die Rechtsquel
len benannt wurden, weil trotz dieser Reihung auch für das Reichskam m ergericht die 
Statutentheorie m it dem Subsidiaritätsprinzip galt. Bedeutungsvoll ist vielmehr, daß 
die R ichter das ‘ius com m une’ von Am ts wegen anwenden sollten, während die Parti
kularrechte -  seien es Gesetze oder Gew ohnheiten -  dem G ericht vorgetragen und 
bewiesen werden m ußten76. Diese beweisrechtliche Regelung enthob die gelehrten 
Gerichte in Deutschland und insbesondere das Reichskam m ergericht der für sie prak
tisch unlösbaren Aufgabe, das anzuwendende R echt erm itteln zu müssen. Das hatte 
zur Folge, daß in der Judikatur des Reichskam m ergerichts das heim ische Recht zu
nehmend an Bedeutung verlor77. W ie sehr dies nur als Konsequenz der Einbindung 
der Rechtsentw icklung in die verfassungsgeschichtlichen Entwicklungen zu verstehen 
ist, zeigt ein vergleichender Blick nach Frankreich78. Die französischen Juristen über
ließen es nicht den Parteien, ob sie Partikularrecht Vorbringen wollten und gar bewei
sen konnten, sondern verlangten von den Richtern uneingeschränkt Erm ittlungen in 
dieser Richtung. Dies war möglich, ohne daß dadurch das Funktionieren der G erichts
barkeit gefährdet wurde, weil das D roit Coutumier unter Beihilfe des Königtum s zu
nehmend schriftlich fixiert worden war, so daß die Erm ittlung der heim ischen Rechte 
auf keine großen Problem e stieß. In Deutschland konnte das Reichskam m ergericht

73 Zur Rechtsquellen- und Rechtsanwendungstheorie vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie 
Anm .60) 138, bes. auch A nm .48, 49; Wesenberg-Wesener, Privatrechtsgeschichte (wie A nm .59).
74 W. Wiegand, Zur Herkunft und Ausbreitung der Formel ‘habere fundatam intentionem’. Eine 
Vorstudie zur Rechtsquellen- und Rechtsanwendungslehre der Rezeptionszeit und des usus mo
dernus, in: Festschrift für H. Krause (1975) 1 2 6 ff.; ders., Studien zur Rechtsanwendungslehre der 
Rezeptionszeit (Abhandlungen zur Rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 27) (1977).
73 RKG O . 1495 § 3.
76 Vgl. Wiegand, Zur Herkunft (wie Anm. 74) 126 ff., bes. 167; ders,, Studien (wie Anm. 74) 162 ff., 
bes. 165 ff.
77 Diese Entwicklung vollzog sich erst im Verlauf des 16.Jahrhunderts. Vgl. Diestelkamp, Reichs
kammergericht (wie Anm. 23) 469 f.
78 Vgl. Wiegand, Studien (wie Anm .74) 104ff., 1 1 4 ff., 164.
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dagegen zumindest im 16.Jahrhundert das Rechtsanwendungsproblem nur zugunsten 
des zum Reichsrecht erklärten Röm ischen Rechtes lösen, worin ihm im übrigen die 
Territorialrechtsordnungen und Gerichte weitgehend folgten79. Dam it war die Krise 
des Reichsrechts auf diesem Sektor auch ohne Reichsgesetzgebung praktikabel gelöst.

Allerdings konnte diese Lösung nur so lange Bestand haben wie ihre verfassungs
rechtlichen Voraussetzungen. Im Jahre 1643 widerlegte der Helm stedter Gelehrte 
H ermann Conring80 die seitdem so genannte Lotharische Legende und folgerte dar
aus, daß nunm ehr der Beweis geführt werden müsse, daß die entscheidungserhebli
chen Rechtssätze des Corpus Juris sich im Bereich des erkennenden Gerichts ge
w ohnheitsrechtlich durchgesetzt hätten81. D am it sprach er dem ‘ius com m une’ den 
reichseinheitlichen Geltungsanspruch ab, den es auch nach der K orrektur dieser 
Lehre durch Schilter82 nicht wieder in vollem Umfang zurückgewinnen konnte. Fünf 
Jahre, bevor in M ünster die reichsständische Libertät zur tragenden Grundlage der 
Reichsverfassung gem acht wurde, war die Grundlage der theoretischen Geltung des 
Röm ischen Rechtes als Reichsrecht zugunsten des Territorialrechtes zerstört worden. 
W as die Hum anistenjuristen des 16.Jahrhunderts in ihrer kritischen Haltung gegen
über der tradierten Textm asse des Corpus Juris und der O ffenheit gegenüber anderen, 
insbesondere heim ischen Rechtsquellen vorbereitet hatten83, ging nun in den „Usus 
modernus Pandectarum“ des 17. und 18.Jahrhunderts über, der dem territorialen und 
lokalen Recht auch in der Judikatur der gelehrten Territorialgerichte zu neuer Bedeu
tung verhalf84. Das Reichskam m ergericht konnte diese W andlung nicht m ehr m itvoll
ziehen. Es verlor damit zwangsläufig seine im 16.Jahrhundert unangefochten ausge
übte Funktion als richtungweisendes Gericht in Deutschland. Nunm ehr war es nur 
noch ein gelehrtes G ericht unter anderen, wenn es auch weiter in besonderem A nse
hen stand.

4.1. Fasse ich die vorgeführten Beobachtungen zusammen, so kann ich an die Fest
stellung von Heinz A ngerm eier anknüpfen, daß die Verfassungsentwicklung des R ei
ches im 16.Jahrhundert der Realisierung der Idee eines Justizstaates gedient habe85. 
Darin sind zwei M om ente enthalten, die auch in den hier angestellten Überlegungen 
wiederkehren. Das Reich befand sich im lö .jahrhun d ert auch auf dem W ege zur m o
dernen Staatlichkeit, die mit Recht gem essen wird an der Ausbildung von Verwal-

79 Vgl. ebd. 174 ff.
80 Vgl. zu Conring: M . Stolleis, Die Einheit der Wissenschaften zum 300. Todestag von H. Con
ring (1606-1681) (Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universität 
Helmstedt. 4) (1982); B. Pahlmann, in: Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten, hg. v. G. Klein- 
heyer{UTB 578) (1976) 63 ff.
81 Vgl. Bender, Rezeption (wie A nm .71) 3 0 ff.; Wesenberg-Wesener, Privatrechtsgeschichte (wie 
Anm. 59) § 16 VI.
82 Vgl. Bender, Rezeption (wie Anm. 71) 32 f.; 1Vieaeker, Privatrechtsgeschichte (wie A nm .60) 208.
83 Vgl. die in A nm .72 angeführte Literatur, bes. Troje, Die Literatur 6 6 7 ff.; Wesenberg-Wesener, 
Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 59) § 6, IV +  VI.
84 Vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie A nm .60) 2 0 4 ff.; Wesenberg-Wesener, Privatrechtsge
schichte (wie Anm. 59) § 16 V -IX .
85 Angermeier, Reichsregimenter (wie Anm. 24) 265 ff., 267, 270, 282.
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tunqsstrukturen und verrechtlichten Handlungsanleitungen für die Tätigkeit der A m ts
träger. D ieser Prozeß blieb aber beim Reich in charakteristischer W eise auf das 
Rechtswesen beschränkt und verharrte auch dort auf halbem W ege. Die Reichsregi- 
nienter, die diesen Verstaatlichungsprozeß hätten verstärken können, scheiterten ge
rade in diesem Punkt, wie Angerm eier gezeigt hat. D er zentralen Justiz wurde der in
stitutioneile Unterbau verweigert. Die überragende sachliche Autorität des Reichs- 
kammergerichts verschaffte diesem gleichwohl einen erstaunlichen Wirkungsgrad im 
lö.Jahrhundert. D och mußte sich diese W irksam keit in dem Maße abschwächen, in 
dem sich das Verfassungsgefüge endgültig zugunsten der Partikulargewalten zu verfe
stigen begann. Indikatoren dafür sind sowohl die Haltung der Reichsstände gegenüber 
der Appellation an das Reichskam m ergericht wie auch das Aufkom m en der Lothari- 
schen Legende als reichsgesetzliche Legitimation des Röm ischen Rechts zu Anfang 
des 16.Jahrhunderts und ihre W iderlegung durch Conring 1643, der damit den reichs
einheitlichen Geltungsanspruch des Röm ischen Rechts zerstörte. D och auch das D efi
zit an reichseinheitlicher Gesetzgebung indiziert das Fragmentarische dieses deut
schen Justizstaats. Es gibt wohl hoffnungsvolle Ansätze zu gem einsamer Gesetzge
bung von Kaiser und Reichsständen. D och waren diese von Anfang an sachlich auf 
Reichsverfassung und Polizeirecht beschränkt. Zudem  ließ aber selbst auf diesen G e
bieten die schöpferische Kraft und legislatorische Intensität gegen Ende des 16.Ja h r
hunderts entscheidend nach. So verfehlte dieser Justizstaat also auch die Aufgabe der 
Schaffung rechtlicher Handlungsanleitungen.

4.2. Es kann daher kaum W under nehm en, daß das Reich die nächsten Schritte auf 
dem W ege zum modernen Staat nicht mehr m itm achte86. Dies soll hier nicht am rea
len Geschichtsverlauf verdeutlicht werden, sondern an den Fortschritten der theoreti
schen Diskussion auf den entscheidenden Problemfeldern. Beim Territorialstaatsrecht 
trennte man sich an der W ende zum 17.Jahrhundert von der kasuistischen Bestim 
mung der Herrschaft aus einer Vielzahl vorhandener Herrschaftsrechte unter dem 
Aspekt der aus dem gelehrten Recht übernom m enen Kategorie der ‘iurisdictio’87 und 
begann erstmals, nicht nur das Vorfindliche zu systematisieren, sondern vor allem 
dem Begriff der ‘superioritas territorialis’ unterzuordnen88. Dies ist ein Paradigma
wechsel im Sinne K uhns von weitreichenden Konsequenzen, der die Verfestigung der 
Territorialstaaten theoretisch untermauerte. Diese W irkung blieb beim Reichsstaats
recht aus. W ohl emanzipierte sich auch das Reichsstaatsrecht im 17.Jahrhundert von 
den einengenden Traditionen der rechtsgelehrten Zivilistik89 und wandte sich den 
realen Quellen der Reichsverfassung zu. Dam it entstand im ersten Drittel des 17.Jahr

86 Vgl. statt vieler: G. Oestreich, Vom Herrschaftsvertrag zur Verfassungsurkunde, in: Herrschafts
verträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, hg. v. R. Vierhaus (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 56) (1977) 45 ff., 48 f.
87 D. IVilloweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt (Forschungen zur deutschen Rechtsge
schichte 11) (1975) 17 ff.
88 Ebd. 121 ff.
89 So ein einprägsamer Titel von R. Hoke, Die Emanzipation der deutschen Staatsrechtswissen
schaft von der Zivilistik im 17.Jahrhundert, in: Der Staat 15 (1976) 211 ff., 2 1 5 ff., 2 2 4 ff.
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hunderts das ‘Ju s Publicum ’ als akademisches Lehrfach90. D och war diese W issen
schaft nun durch die von der Spannung zwischen Herrscher und Reichsständen ge
prägten Quellen beherrscht, während die eher dem Kaisertum zugutekommenden 
Quellen und M ethoden des gelehrten Röm ischen Rechtes in den Hintergrund traten. 
Noch decouvrierender ist die spezifische Rezeption des 1576 von Bodin entwickelten 
Souveränitätsbegriffes, die sich für das Reich erst im Laufe der ersten Hälfte des
17.Jahrhunderts vollzog91. Dabei entzündete sich der Streit an der Frage, ob D eutsch
land eine Monarchie oder ein aristokratischer Staat sei, worin angesichts der politisch
verfassungsrechtlichen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kaiser und Reichs
ständen füglich keine Einigung zu erzielen war92. Vollends deutlich wird das Defizit 
an Staatswerdung beim Reich, wenn man sieht, daß der Begriff der Staatsraison, in 
dem sieh die Verselbständigung des politischen Systems in der frühen Neuzeit zuerst offen
bart, wie Michael Stolleis plastisch form uliert hat93, seit dem Anfang des ^ .Ja h rh u n 
derts zwar in der deutschen politischen Literatur behandelt wurde, aber nie auf das 
Reich gewendet, sondern imm er nur auf die deutschen Territorialstaaten94. Das 
Reichsverfassungsrecht und seine Theorie verharrten dagegen in dem Aggregatszu
stand, den sie im 16.Jahrhundert erreicht hatten, auch wenn innerhalb dieses Rah
mens Variationen und W andlungen durchaus eintraten.

Diskussion zu den Referaten Sellert und D iestelkam p

Boehm: H err Sellert sprach von Vollrezepdon des röm isch-kanonischen Rechtes 
und H err Diestelkamp sprach einmal von Vollrezeption des röm ischen Rechtes. Das 
führt m ich zu der Bem erkung: abgesehen davon, daß es ja wohl nie eine Vollrezeption 
in einem  Zuge gegeben hat, gab es ja Rezeptionen auch durch das ganze M ittelalter 
hindurch, und demgemäß war auch die Rezeption im 16.Jahrhundert keine Vollrezep
tion. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig. A ber nun ganz spezifisch die 
Frage, die nicht berührt wurde, wieweit hat das kanonische Recht beigetragen zur

90 Vgl. Coing, Juristische Fakultät (wie Anm. 67) 42 f. Sehr eindrucksvoll die Hinweise von T. 
Klein, Recht und Staat im Urteil mitteldeutscher Juristen, in: Festschrift für W. Schlesinger, Bd. 1 
(Mitteldeutsche Forschungen 74/1) (1973) 427 ff., 508 ff.
91 Vgl. H. Quaritsch, Staat und Souveränität (wie A nm .50) 32 ff., 39 ff., 2 4 9 ff.; M. Stolleis, Reichs- 
publizistik -  Politik -  Naturrecht im 17. und 18.Jahrhundert, in: Staatsdenker im 17. und 
18.Jahrhundert, hg. v. M. Stolleis (1977) 13 f.
92 Vgl. R. Hoke, Bodins Einfluß auf die Anfänge der Dogmatik des deutschen Reichsstaatsrechts, 
in: Jean Bodin (Verhandlungen der Internationalen Bodin-Tagung in München) (Münchener Stu
dien zur Politik 18) (1973) 315 ff.
93 Stolleis, Reichspublizistik (wie A nm .91) 12.
94 Vgl. M. Stolleis, Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frü
hen 17.Jahrhunderts (1980); ders., Säkularisation und Staatsraison in Deutschland um 1600, in: 
Christentum, Säkularisation und modernes Recht, hg. v. L. Lombardi Vallauri und G. Dilcher
(1981) 611 ff., 622 ff.
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Differenzierung der Schuldfrage, ja nicht nur das kanonische Recht, sondern auch die 
Veränderungen in der Sakram entenlehre im Spätm ittelalter? Ich kann dies wirklich 
nur laienhaft fragen, doch m it dem Hinweis auch darauf, daß etwa in der Entwicklung 
der Auffassung vom Bußsakrament im Spätmittelalter, in der gesamten Literatur, in 
der Predigtliteratur und im Predigtwesen die Differenzierung und in gewisser W eise 
auch die Psychologisierung der verschiedenen Berufsstände und Berufssünden eine 
entscheidende Rolle spielt.

Herr Sellert sprach sehr eindrucksvoll von der Veränderung, von der Verwissen
schaftlichung des Rechts durch diese intensivierte Rezeption des röm ischen Rechtes 
und er hat dabei wiederholt auch vom Fortschritt gesprochen, auch von der Fort
schrittlichkeit, die darin zu sehen ist, etwa auch in der Carolina. Ich wollte eigentlich 
nur diesen Begriff der Fortschrittlichkeit relativieren. Ich glaube, um von Fortschritt
lichkeit zu sprechen, bedarf es doch ganz gewisser Beurteilungsmaßstäbe. Und ist es 
nicht auch so, daß das Vordringen des röm ischen Rechtes und die Humanisierung 
oder Verw issenschaftlichung des Rechtswesens zugleich ein Vorgang der D urchset
zung der Schriftlichkeit überhaupt, des Schrifdichkeitsprinzips ist, was natürlich einen 
Verlust der Ö ffentlichkeit im Prozeßwesen bedeutet und auch eine gewisse Isolierung 
der Einzelschuldfrage gegenüber einem Gesamtzusam menhang, also eine qualitative 
Veränderung der Schuldfrage innerhalb des gesamten W ertsystems. Ich wollte eigent
lich nur damit sagen, der Verlust der Ö ffentlichkeit im Prozeßverfahren und die V er
schiebung der Gewichtung auf das Verfahren ist doch ein ungeheuer folgenreicher 
Vorgang, der auch weit hineinreicht in die ganze Frage der W ertkategorien.

Dam it kom m e ich noch zu einer letzten Bem erkung, die eigentlich dann zurück
geht zu der Frage, die vorher diskutiert wurde im Anschluß an Herrn Angermeier. Ich 
komme nochmal zurück zur Hybris Karls V. H err A ngerm eier zeigte ja auch die V er
änderung des Kaisergedankens. Es war dann die Rede von dem Anspruch, der durch 
die Einbeziehung oder stärkere Einbeziehung der K irchensachen zur Hybris führte. 
Nun m eine Frage an die Rechtshistoriker, inwieweit dieser von Herrn Angermeier ge
schilderte Vorgang auch mitverursacht ist durch die stärkere Rezeption röm ischer 
Rechtsvorstellungen. Das wäre ja ein Rückgriff direkt auf Justinian. D er hat aber nicht 
erst bei Sigismund stattgefunden, daher die Frage, ob das, was als Hybris Karls V. be
zeichnet wurde, mitbedingt und mitbeeinflußt war durch den Vorgang der Frührezep
tion des röm ischen und vielleicht auch des kanonischen Rechts.

Baumgart: Ich m öchte einen Zusamm enhang sehen zwischen der Generalthem atik, 
so wie sie H err Angerm eier vorhin konzipiert hat, und den Teilbereichen, die wir jetzt 
diskutieren. Da scheinen mir gewisse Diskrepanzen aufgetaucht zu sein. Es geht hier 
um eine postulierte Rechtskrise, um ihre theoretische und praktische Bewältigung. 
Zunächst ist schon der Begriff Krise problematisch. W enn ich Herrn Angerm eier 
recht verstanden habe, sieht er einen kontinuierlichen Traditionszusammenhang und 
keine Krise. Er sieht also ein Kontinuum , während aus der Sicht der Rechtshistoriker 
scharfe Einbrüche konstruiert oder auch tatsächlich konstatiert werden, was ich offen 
lassen m öchte. Es wäre jedoch zu erörtern, inwieweit es eine Kongruenz zwischen die
sen Teilaspekten und dem Gesamtaspekt gibt. W eiterhin sehe ich zwischen den bei
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den Referenten, in dem Segm ent der Rechtsentw icklung selbst, ebenfalls eine D iskre
panz, denn die Krise, die H err Diestelkam p beschreibt, hat er eigentlich als eine Be
wältigung dieser Krise im Laufe des lö.Jahrhunderts dargestellt, aber gleichzeitig von 
einer Krise im lö .Jahrhundert gesprochen. Herr Sellert hingegen geht von einer K ri
sensituation am Ausgang des 15.Jahrhunderts aus, die sich dann im Zusamm enhang 
der Reichsreformbewegung, ohne diese Reichsreform bewegung allerdings spezifisch 
anzusprechen, gewissermaßen aufzulösen scheint. Ich m öchte nun diese chronolo
gisch-sachliche Diskrepanz zwischen den beiden Referenten gerne geklärt wissen. 
Zum  anderen m öchte ich Herrn Sellert bitten, uns doch zu beschreiben, welch kon
kreter Zusam m enhang zwischen den von ihm beschriebenen Phänom enen des Straf- 
rechts und des Prozeßrechts und der spezifischen Reichsreformbewegung, die H err 
A ngerm eier skizzierte, nach seiner Ansicht bestanden hat. Andernfalls m üßten wir 
uns auf eine Diskussion darüber einlassen, allgemeine Faktoren, wie sie von Herrn 
Sellert auch zum Teil benannt worden sind, als ausreichende Erklärungsursache für 
das Phänom en zu akzeptieren. Eben dies m öchte ich nicht tun.

Reinhard: Zum  Stichw ort Krise. Das von Herrn Diestelkamp entwickelte Modell 
m it Krise und W iederherstellung des Gleichgewichts könnte natürlich auch theore
tisch in Frage gestellt werden, aber das würde w ahrscheinlich sehr weit führen. Ich 
m öchte deswegen konkret bleiben und an einen Punkt von Herrn Sellert anknüpfen, 
nämlich das Problem , worin besteht die Krise eigentlich. W enn ich richtig gesehen 
habe, dann unter anderem in steigender Kriminalität. Quellenmäßig ist das sicherlich 
völlig korrekt. D ie steigende Krim inalität läßt sich quellenmäßig belegen, nur frage 
ich, ob wir uns in diesem Fall auf die Quellen verlassen dürfen und zwar könnte es ja 
sein, daß die steigende Krim inalität keine steigende Krim inalität ist, sondern eine stei
gende Kriminalisierung von Personen und/oder D elikten. Lfm ramistisch weiterzuma
chen, es gibt wieder zwei M öglichkeiten: die verstärkte Kriminalisierung könnte ei
nerseits zurückzuführen sein auf den Versuch, sozialpolitische Dinge, die anders nicht 
zu bewältigen sind m it den Mitteln der Zeit, m it dem Strafrecht zu bewältigen. Die 
Landstreicher des ausgehenden 15.Jahrhunderts und lö.Jahrhunderts gehören nicht 
alle in die Kategorie der Herrschaften, die wir am Stachus bewundern können, son
dern sie würden heute sehr häufig als Arbeitslose bezeichnet werden müssen. Das 
wäre der eine Punkt. Und wieder ramistisch weiter: die andere Alternative wären die 
Interessen des Apparates. Da gibt es wieder zwei M öglichkeiten, nämlich zum einen 
das, was angesprochen wurde als Professionalisierung. Es kom m t eine neue Gruppe 
auf, die ein Interesse hat, Positionen zu füllen, die bisher von den Honoratioren gefüllt 
wurden, d.h. der Vorm arsch des professionellen „Beam tentum s“ gegenüber dem H o
noratiorenbeam tentum. Ich glaube, daß man heutzutage als H ochschullehrer den V or
marsch der Verwaltung eigentlich nicht m ehr näher zu beweisen braucht. Die andere 
M öglichkeit wäre das Interesse des Apparates als solches, nicht dasjenige einer Perso
nengruppe, eine stärkere „Verstaatlichung“ der Rechtssprechung, eine Anbindung an 
den staatlichen Apparat, was formuliert wurde als „Zurückdrängung sozialer durch 
rechtliche K ontrollen und Sanktionen“. Ich frage mich eben, ob dieses Erklärungsmo
dell, das ja unm ittelbar in den Prozeß der politischen Entwicklung, wie ihn H err A n
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gemietet' sieht, hineinführt, nicht unter Umständen auch zu erwägen wäre statt dem 
simplen Faktum der steigenden Kriminalität, ob also die steigende Kriminalität als 
Oberflächenphänom en eines profunden politischen Entwicklungsprozesses zu sehen 
wäre.

Schlosser: H err Sellert, an Sie die Frage erneut zum Problem der Krise. W enn ich Sie 
richtig verstanden habe, sind Sie da von folgender Beobachtung ausgegangen: Die R e
zeption des Strafrechts habe nicht in dem Umfang stattgefunden wie auf dem Gebiet 
des Privatrechts. Und Sie haben dann gesagt, plötzlich sei die Kasuistik der alten Straf
tatbestände nicht mehr ausreichend gewesen und man hätte sich etwas anderes einfal
len lassen müssen. Ich frage mich, was und wo ist nun die kritische Schwelle, die diese 
Veränderung bewirkt hat? Zunächst einmal zu Ihrer Feststellung, das materielle Straf- 
recht, also die Straftatbestände, hätten im späten M ittelalter nicht mehr ganz ausge
reicht. Ich glaube, m ittelalterliches Strafrecht ist im wesentlichen prozeßrechtliches 
Strafrecht. D ie Sinnhaftigkeit des Strafrechts im Rechtsgang war das Entscheidende. 
Oder, wenn Sie eine M etapher dafür haben wollen: M ittelalterliches Strafrecht ist „ak
tionenrechtliches D enken“. Dieses mußte versagen, nicht weil die Kasuistik sich als 
uneffizient erwiesen, sondern weil sich etwas ganz anderes abgespielt hat. W ürden Sie 
nicht meinen, daß als ein Faktor für die Krise das Zerbrechen der alten Ordnungs
strukturen in Betracht gezogen werden könnte? Dieses Auseinanderdriften der ein
heitlichen Ordnung (eine säkulare Betrachtungsweise) hatte zur Folge, daß gerade im 
Bereich der veränderten Sozialstrukturen (Bevölkerungswachstum, wachsende Mobili
tät, Pestepidem ien, Schwerstkriminalität) dann die Krise ausgelöst wurde.

Ziegler: Ich habe eine Frage, die nicht unmittelbar auf das bisher Vorgetragene zielt, 
doch auf das Gesam tthem a: ich m öchte fragen, ob man denn sagen kann, daß die E nt
wicklung zur Rezeption in irgendeiner W eise beschleunigt oder beeinflußt wurde 
durch die Reform ation. Das scheint mir eine wichtige Frage, denn es geht ja hier beim 
Gesamtthem a darum, ob sich außerhalb und abgesehen von der Reform ation Entw ick
lungen vollziehen und inwiefern sie sich vollziehen. Deshalb m eine Frage, ob die R e
formation als Phänom en diese Entwicklung in irgendeiner W eise beschleunigt, ge
hem mt oder überhaupt beeinflußt hat oder ob die ganze Entwicklung zur Rezeption 
völlig ohne Bezug zur Reform ation läuft.

Repgen: Das Problem der Krise wird ja in den anderen Ländern, besonders in Eng
land, seit 25 Jahren perm anent behandelt. Herr Koenigsberger hat mir geschrieben, er 
bedauere, daß die deutschen H istoriker bisher auf das Stichwort nicht eingegangen 
seien. W enn ich ihm m itteilte, daß wir hier so lange über Krise gesprochen haben, 
würde er helle Begeisterung haben. O b allerdings die Verwendung des Begriffes Krise 
uns zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten bietet, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, 
wir sollten hier nicht weiter uns auf diesen Begriff festlegen.

H err Sellert, ich habe einen zweiten Punkt, da wir fragen nach dem Auseinandertre
ten von Geistlichem  und W eltlichem  im lö.Jahrhundert. Es ist ja in der Carolina kein 
K etzerrecht enthalten, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied gegenüber dem
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m ittelalterlichen Strafrecht, und zwar ist es, wenn ich mich recht erinnere, schon im 
ersten Entwurf von 1521 nicht der Fall gewesen. M eine Frage wäre, wie wurde das in 
den Territorialrechten gehandhabt? D ie zweite Frage wäre, war es denn in den oberita
lienischen Vorlagen, die die Verfasser gehabt haben, nicht enthalten? Nicht als ob das 
Fehlen des Ketzerrechtes in der Carolina nun die Folge vorausgesetzt hätte, aber es 
kom m t doch nicht von ungefähr, daß Schwarzenberg, selbst Anhänger Luthers, 1521 
das K etzerrecht nicht hineinnim m t und es in das Reichsrecht dann ja später nur auf 
dem Umweg über die Polizeiordnung wieder hineinkom m t, indem man das an das 
Fluchen und Lästern wieder anhängte, wo es systematisch nicht hingehört.

Sellert: Ich beginne bei den Fragen von Frau Boehm : Vollrezeption des röm ischen, 
des röm isch-kanonischen Rechts oder des kanonischen Rechts. W ir Rechtshistoriker 
sind es gewohnt, von der Rezeption i.S . einer Vollrezeption des röm isch-kanonischen 
Rechts zu sprechen. W ir unterscheiden also nicht, jedenfalls grundsätzlich nicht, nur 
römisches oder nur kanonisches Recht, sondern bringen das auf die Formel „röm isch
kanonisches“ Recht. Es ist gewiß nicht leicht, im einzelnen nachzuweisen, wo das ka
nonische Recht für die Schuldfrage eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich m eine, 
daß man hier zunächst -  da es keine Einzeluntersuchungen darüber gibt -  auf allge
m eine Erkenntnisse angewiesen ist. Ich habe aber kaum einen Zweifel daran, daß mit 
dem Christentum Schuld und Sühne eine stärkere Rolle zu spielen beginnen. Schuld 
wird zur persönlichen Schuld. D er Schuldige hat sich vor G ott zu verantworten. D ie
ser Begriff von Schuld dürfte im kanonischen Recht vorherrschend gewesen sein und 
hat in das materielle Strafrecht Eingang gefunden. K onkreter wird das, was ich m eine, 
möglicherweise am Beispiel des Geständnisses. D enn das Geständnis, das ja im M ittel
punkt des m ittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inquisitionsprozesses stand, ist zu
gleich auch eine A rt von Beichte. O b und inwieweit es allerdings Beziehungen zwi
schen Geständnis und Beichte gibt, ist noch völlig offen. Im übrigen darf ich nochmals 
wiederholen, daß es nicht einfach ist, den Einfluß des kanonischen Rechts auf den 
Schuldbegriff des Inquisitionsprozesses im einzelnen nachzuweisen.

Sodann kom me ich zur zweiten Frage von Frau Boehm : Sie bezog sich auf die Fort
schrittlichkeit des Rechts. Fortschrittlichkeit ist ein relativer und von der subjektiven 
Einstellung her bestim m ter Begriff. Die Frage, was eigentlich fortschrittlich ist, richtet 
sich also in der Regel danach, was der Beurteiler für fortschrittlich hält. Einen Fort
schritt im Strafprozeßrecht würde ich allerdings darin sehen, daß dem Angeschuldig
ten oder Angeklagten m öglichst viele Prozeßgarantien gewährt werden. Er muß sich 
frei verteidigen und ohne Zwang seine Rechte hinreichend geltend machen können. 
Im materiellen Strafrecht war es gewiß ein Fortschritt, daß mit der Schaffung von kon
kreten Straftatbeständen -  wie wir es am Beispiel der Carolina gesehen haben -  m ehr 
Rechtssicherheit in die Strafrechtspflege kam. Natürlich hat die durch die Rezeption 
erfolgte Verwissenschaftlichung des Rechts auch Rückschritte gebracht. Es verschwin
det z .B . das Prinzip der Öffentlichkeit. An die Stelle von Ö ffentlichkeit und Münd
lichkeit trat das geheim e und schriftliche Verfahren. Erst im 18.Jahrhundert, nach der 
französischen Revolution, kämpft man dann erneut für M ündlichkeit und Ö ffentlich
keit. Heute ist das Prinzip der Ö ffentlichkeit übrigens erneut umstritten.
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Mir ging es in m einem  Referat vor allen Dingen um die Vorzüge, um das also, was 
ich als Prozeßgarantien und die mehr Rechtssicherheit gewährenden Straftatbestände 
umschrieben habe. Hier sehe ich in der Tat eine Fortschrittlichkeit, eine Entwicklung 
nach vorne zu mehr R echten des Angeschuldigten, des Angeklagten und Beschuldig
ten.

Was die dritte Frage von Frau Boehm anbelangt, so wäre ich dankbar, wenn Herr 
Diestelkamp darauf antworten würde.

Und schließlich zur Frage der Krise. Zunächst einm al: Ich hatte diesen Begriff sel
ber gar nicht gewählt, sondern er wurde mir nur unm erklich von Herrn Angermeier 
zugespielt. Statt „K rise“ hätte man natürlich auch „geistiger U m bruch“ sagen können. 
Die Frage, was eine Krise ausmacht und ob das, was ich hierunter verstanden habe, 
wirklich eine Krise gewesen ist, ist mindestens ebenso schwer zu beantworten wie die 
Frage der Fortschrittlichkeit.

Ich meine aber, daß es sich um eine Krise imm er dann handelt, wenn das in der 
Praxis angewendete R echt m it der Lebenswirklichkeit nicht m ehr fertig wird. Dabei 
mag man sich darüber streiten, von welcher Qualität diese Rechtskrise gewesen ist. Im 
Verhältnis zu den übrigen historischen Ereignissen des behandelten Zeitraums, insbe
sondere im Vergleich zur Reform ation, dürfte die von mir geschilderte Rechtskrise 
eine insgesamt schwächere Bedeutung gehabt haben.

Die Frage von Herrn Reinhard, ob eine Kriminalisierung für die Krise des Straf- 
und Strafprozeßrechts Bedeutung gehabt hat, ist wohl neuerem Strafrechtsdenken zu
zuordnen. D er Begriff Kriminalisierung ist eine moderne W ortschöpfung und läßt 
sich kaum auf die von mir behandelte Epoche applizieren. Eine andere Frage ist die, 
ob man eine Zunahm e krim ineller Täter im Mittelalter verzeichnen kann und ob es 
hierfür Belege gibt. D ie Quellen lassen uns in bezug hierauf allerdings weitgehend im 
Stich. Statistiken gibt es nicht. W ir sind deswegen auf zeitgenössische Pauschalaussa
gen angewiesen, also etwa die von mir zitierten Stim m en, daß nämlich am Reichskam - 
mergericht erklärt wird, es stehe sehr schlim m  m it der strafrechtlichen Situation, es 
gäbe da Leute, die man m it dem herköm m lichen Strafrecht nicht m ehr packen könne 
usw. W elche Rolle in diesem Zusam m enhang Kriminalisierung -  gem eint ist wohl die 
Einstufung eines ehemals konform en zum sozialwidrigen (strafrechtlichen) Verhalten
-  gespielt hat und wer ein Interesse an der Kriminalisierung gehabt haben könnte, ist 
mir nicht klar. Insoweit habe ich Ihre Frage nicht ganz verstanden.

Herr Schlosser, Sie haben gem eint, daß das mittelalterliche Strafrecht überwiegend 
ein Prozeßrecht gewesen sei. Das ist richtig und trifft insbesondere auf die Constitutio 
Criminalis Carolina zu. Mit R echt haben Sie außerdem darauf hingewiesen, daß für die 
Krise vor allen D ingen das Zerbrechen des alten Ordnungsgedankens und des tradier
ten W eltbildes verantwortlich gewesen sei.

Nun endlich kom m e ich zu dem Problem , ob die Krise im Straf- und Strafprozeß
recht durch die Reform ation beschleunigt worden ist. Ich m eine: ja. D enn die Refor
mation hat unstreitig eine Emanzipation des Bauern und Bürgers bewirkt. D er Bauer, 
der witzig geworden war, der nach Luthers Bibelübersetzung die Heilige Schrift selber 
zur Hand nehm en konnte, dessen politisches Interesse durch viele Flugschriften ge
weckt worden war, dieser Bauer und Bürger trat jetzt insgesamt kritischer der alten
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Ordnung gegenüber. Die Ereignisse der Reform ation haben insoweit sicher dazu bei
getragen, die Einsicht zu fördern, daß dieses alte Strafrecht nicht mehr tauglich ist, daß 
es zu Ungerechtigkeiten führt. Dam it ist die Rechtskrise sicherlich beschleunigt wor
den. Allerdings hat die Reform ation die Krise auch in einer ganz anderen Richtung 
beeinflußt. So wird nämlich das gelehrte Recht insbesondere von den Bauern nicht wi
derspruchslos hingenom m en. D ie Bauern haben -  indem sie sich auf die Bibel stütz
ten -  das gelehrte Recht abgelehnt und sich geweigert, dieses römische Recht für sich 
gelten zu lassen. Es gibt genügend Belege hierfür.

Und nun zur letzten, von Herrn Repgen gestellten Frage: W eshalb ist in der Caro
lina kein K etzerrecht geregelt? W ar in den oberitalienischen Vorlagen dieses K etzer
recht ebenfalls nicht berücksichtigt worden? H ier bin ich überfragt. Ich weiß nicht, 
welche Ansichten bei Aventinus oder Gandinus zum K etzerrecht zu finden sind. 
Auch was Schwarzenberg veranlaßt haben könnte, den Tatbestand der Ketzerei weg
zulassen, ist mir im M om ent nicht bekannt. Später jedenfalls -  so insbesondere bei 
Carpzov -  wird der Tatbestand des Ketzertum s diskutiert und man versucht ihn wis
senschaftlich zu durchleuchten.

Reinhard: Ich fasse mich kurz, ich wollte eigentlich nur das mißverstandene „Inter
esse“ nochmals klären. Was gem eint ist, ist folgendes: daß es eine Gruppe gibt, näm 
lich die professionellen Juristen, die zu R echt oder zu U nrecht davon überzeugt ist, 
daß sie das Geschäft, Ordnung zu schaffen m it Hilfe des Strafrechts, besser versteht als 
diejenigen Leute, die es bisher gem acht haben und daß das, was sich in den Quellen 
spiegelt, darauf hinaus will und weniger auf objektive Tatbestände. Zweitens, daß es et
was gibt, was man jetzt sehr plakativ die wachsende Staatsgewalt nennen könnte (die 
eventuell m it dieser Gruppe identisch ist, das wage ich nicht zu entscheiden), die ih 
rerseits ein Interesse hat, K om petenzen an sich zu ziehen und den Laienrichter, der, 
wie ich mir das vorstelle, eine gewisse Unabhängigkeit von derselben hat, an die K an
dare zu nehm en auf dem Umweg der Professionalisierung. Das waren die beiden 
Richtungen des Interesses, die ich m einte, und die Idee war, daß dieses Interesse sich in 
den Quellen artikulieren könnte und nicht die Feststellung des Tatbestandes: da gibt 
es den und den, der das und das angestellt hat.

Sellert: Ich stim m e Ihnen voll und ganz zu. Natürlich hatte die Staatsgewalt ein In 
teresse daran, m it den neuen Mitteln des Straf- und Prozeßrechts die Mißstände zu be
seitigen. D ie gelehrten Juristen sind gewiß davon überzeugt gewesen, daß sie m it ihren 
Mitteln die Dinge besser als die Laien in Ordnung bringen könnten. Auch ziehen sie 
K om petenzen an sich, die sie vorher nicht gehabt haben. Das alles läßt sich gewiß 
auch m it den einschlägigen Quellen belegen, in denen imm er wieder der gelehrte J u 
rist als der Fortschrittliche und im Verhältnis zum ungelehrten Schöffen als der K o m 
petentere erscheint.

Diestelkamp: Zunächst Ausdruck Vollrezeption -  Frührezeption. Frührezeption ist 
ein m oderner Ausdruck. Daß es eine Frührezeption gegeben hat, ist eine wissen
schaftsgeschichtliche Entdeckung des 20.Jahrhunderts. Vollrezeption ist dagegen ein
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A usdruck der Jurisp rud enz sch on  aus dem  17./ 18.Jah rhu ndert, recep tio  in com plexu . 
p aß  dam it n ich t g em ein t ist, das gesam te röm ische R e ch t und das gesam te k an o n i
sche R e ch t in allen Sätzen  sei rezipiert w orden, ist u n ter R ech tsh isto rik ern  völlig u n 

streitig. Ich  m öch te  es h ier nur n och  einm al sagen: g em ein t ist nur der G egensatz zu 

den übrigen R ezeptionsvorgängen in Europa, wo eben sehr viel w eniger vom  m aterie l

len röm ischen R e ch t rezipiert w orden ist als in D eu tschland . Das also zu den B egrif
fen V ollrezep tion  und Frü hrezep tion .

Dann das Problem des kanonischen Rechts. Das kanonische R echt war ja nicht nur 
dadurch, daß Luther das corpus iuris canonici mitverbrannte, in die Krise geraten, son
dern es befand sich schon vorher in der Krise und wurde deshalb im Tridentinum  
grundlegend reformiert. Das hat die K irche nachher selbst betrieben. Die Frage ist je
doch nun: Rezeption oder Nichtrezeption. Sicherlich wurde in den protestantischen 
Ländern zunächst das kanonische Recht nach dem Vorbild Luthers radikal abgelehnt. 
Aber das dauerte nur ganz kurze Zeit. Dann entdeckte man, daß dieses kanonische 
Recht auch für die evangelische K irche, die sich dann ja auch als K irche etablierte, 
doch als rechtliches Reglem ent gelten konnte. Daraufhin wurde das kanonische Recht
-  wenn natürlich auch m it Abstrichen, z. B. bei der Sakram entenlehre -  auch in den 
Konsistorien der evangelischen Länder angewandt. Je tz t die interessante Frage nach 
dem Verhältnis von Frührezeption und Kaisergedanken. Ich glaube, man sollte die 
Kontinuität nicht überschätzen. W ir haben in der Stauferzeit eine ganz klare Verw en
dung der Begriffe des röm ischen Rechtes, die auf die Kaisergewalt zielen vor allem bei 
Barbarossa. Beispiele bieten die Arengen. Das läßt aber in Deutschland radikal nach, 
nicht dagegen in Frankreich, das durchaus weiter auf diesem W ege voranschreitet. 
Nach dem Bruch durch das Interregnum haben wir dann zeitweilig wieder ein Auf
greifen des röm isch-rechtlich geprägten Kaisergedankens, aber nicht m ehr in der 
Stärke wie in der Stauferzeit.

Boehm: Nur den einen Satz: Was ich meinte, ist die Einbeziehung der K onzilsho
heit des Kaisers, die ja im römischen Recht verankert ist.

Diestelkamp: Da bin ich überfragt, ob Sigismund aus dem röm ischen Recht seine 
Legitimation ableitete, um das Konzil von Konstanz einzuberufen. Das weiß ich nicht.

Darf ich noch auf den Einwand von Herrn Baumgart eingehen: Krise oder K onti
nuum. Das scheint eine Diskrepanz zwischen Herrn Angermeier und uns zu sein. 
Doch glaube ich nicht, daß man so stark kontrastieren kann. Einmal habe ich, aber 
auch Herr Sellert, sehr stark auf die Rechtskrise abgestellt, und ich habe als Prämisse 
vorangestellt, daß es eigenständige Verlaufsformen in den einzelnen sozialen Teilsyste
men gibt. Das ließe also durchaus eine Diskrepanz zu. W iew eit dadurch jedoch ein 
Widerspruch zu den Thesen von Herrn Angermeier entsteht, darüber müßten Herr 
Angermeier und wir noch das Gespräch weiterführen. Auf keinen Fall glaube ich aber, 
daß das Krisenmodell, und da komme ich auf den Einwand von Herrn Reinhard, daß 
das Krisenmodell als solches, das ich verwendet habe, in Frage zu stellen ist. Ich habe 
ausdrücklich expliziert, von welchen Prämissen her ich das Rechtskrisenm odell ent
wickelte. Das ist guter Max W eber im Einklang mit moderner Rechtstheorie, aber hi
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storisch gewendet. Ich m eine nicht, daß dieses Modell nun auf alle sozialen Teilsy
steme übertragbar ist. V ielm ehr handelt es sich wirklich um ein spezifisch auf das nor
mative Kontrollsystem  der Gesellschaft passendes Modell. In diesem Rahm en ist es in 
sich konsistent.

Zur Frage von Herrn Ziegler: Kann man sagen, daß die Rechtskrise durch die R e
formation mitverursacht worden ist? H err Sellert hat gesagt, im Strafrecht ja. Ich 
würde für die allgemeine Rechtskrise sagen nein. D enn wir haben ähnliche Erschei
nungen, die auf eine Modernisierung, eine Professionalisierung zum gelehrten Recht 
hinzielen, in allen Ländern Europas, ob sie von einer Reform ation berührt wurden 
oder nicht, so daß ich also Herrn Angermeiers These, die Reform ation erklärt nicht al
les, hier voll unterstützen würde. Die Rechtskrise ist eine Krise, die nicht durch die 
Reform ation verursacht, nicht einmal stark gefördert wurde, von Teilbereichen abge
sehen. Ich glaube also nicht, daß die Reform ation hier als Erklärungsfaktor eine Rolle 
spielen sollte. Zu Herrn Repgens Einwand, zu wenig Krisendiskussion, habe ich 
schon etwas gesagt. Man wird das W ort K rise und das Krisenm odell sehr vorsichtig 
verwenden müssen. Man sollte im m er angeben, unter welchen Prämissen man es ver
wendet. Ich glaube, das habe ich getan.

Wuttke: Ich werde mich kurz fassen. Ich bin kein Rechtshistoriker und kann daher 
nur zu allgemeinen Dingen, die m ich interessieren, Stellung nehm en. Ich halte die 
Fragestellung Herrn Angermeiers, ob man weiterhin Luther und die Reform ation in 
der Betrachtung des 16.Jahrhunderts so in den M ittelpunkt stellen darf, für außeror
dentlich wichtig und auch folgenreich für einige andere Fächer, gewiß für mein eige
nes Fach, die D eutsche Philologie. Ich m öchte aber, nachdem schon der Begriff Krise 
angesprochen worden ist, einen Schritt weiter gehen und m öchte fragen, ob wir wirk
lich, wie es in dem Referat von Herrn Sellert geschehen ist, Renaissance und H um a
nismus m it zunehmender Rationalität oder auch zunehm endem  Naturalismus oder 
zunehmendem Individualismus gleichsetzen und Humanismus speziell als eine die 
Säkularisierung in erheblichem  Maße fördernde Bewegung eines Teiles der frühen 
Neuzeit ansehen dürfen. Ich weiß nicht, ob wir m it diesen Begriffen schon so wie mit 
gängigen Münzen umgehen können, obwohl das etwa seit Burckhardt und anderen so 
geschieht. Ich glaube, daß in allen damit verbundenen Fragen ebenso intensive neue 
Forschungen nötig sind, wie sie H err Angerm eier intendiert bzw. in Kürze schon vor
legt. Ich habe viele Jahre hindurch jem anden gesucht, der mir klar machen könnte, in
wieweit die Individualität eines W alther von der Vogelweide sich von der Individuali
tät eines Hans Sachs unterscheidet. Ich habe bisher niemanden gefunden. Ich m öchte 
in diesem Zusam m enhang auf die Schrift des Pico della Mirandola verweisen, seine 
Oratio, die erst später den Titel De dignitate hominis bekom m en hat. W enn ich sie 
lese, sehe ich nicht, daß darin die Anleitung zu einer individuellen Lebensführung ge
geben wird, sondern es ist eine Schrift, in der aus dem Philosophieren der Z eit des 
ausgehenden 15.Jahrhunderts heraus versucht wird, objektiv die W ürde des M enschen 
zu definieren. Das impliziert natürlich einen Aufruf an den einzelnen Leser oder H ö
rer, für die eigene Bildung und für das gesellschaftliche Leben gewisse Konsequenzen 
zu ziehen. A ber daraus konnten gar keine Konsequenzen in der Richtung abgeleitet
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■werden, einen eigenen, individuellen Lebensstil zu entwickeln, sondern daraus konnte 
nur die Konsequenz gezogen werden, ein Leben zu führen oder ein Bildungssystem 
zu entwickeln, das der objektiven W ürde des M enschen gerecht wird, und so stellt 
diese Oratio auch keinen Bruch dar zu Vorläuferabhandlungen dieser Art, wie man es 
sich darzustellen angewöhnt hat. Es ist ein interessantes Phänom en der Humanismus- 
und Renaissanceforschung, daß diejenigen Forscher, die ich hier in den Vordergrund 
stelle und die m eine Auffassung am historischen Quellenmaterial belegen, sich nicht 
in dem Maße wie andere in diesem Forschungsbereich durchsetzen konnten. Ich 
nenne etwa den Schweizer Forscher Ernst Walser. Schon 1932 sind seine Gesam m el
ten Schriften erschienen. Sie scheinen mir fast unbekannt zu sein. Oder auch der Auf
satz, 1968 in „Antike und Abendland“ erschienen, von dem Anglisten Ludwig Borin- 
ski, der in Hamburg gelehrt hat. Und natürlich finden wir bei Paul Oskar Kristeller 
viele Bemühungen, m it bestim m ten Klischeevorstellungen aufzuräumen. W enn wir 
über das 16.Jahrhundert sprechen, müssen wir im Grunde genom m en imm er den 
ganzen Bereich dessen, was wir eigentlich unter M ittelalter und unter Früher Neuzeit 
verstehen, ins Auge fassen. W ir sind imm er in Gefahr, den alten, ja eigentlich schon 
Burckhardt’schen Fehler zu m achen, daß wir gern das sogenannte M ittelalter als Nega
tivfolie benutzen, aber diese Folie nicht richtig explizieren.

Glaser: H err Sellert, ich glaube, der W iderspruch mußte ja kom m en an diesem 
Punkt. Es ist kein Zufall, daß er aus der Mediävistik kom m t, es ist kein Zufall, daß er 
aus der Germ anistik kom m t, es wäre kein Zufall, wenn er aus der Kunstgeschichte 
käme, es ist nur kein Kunsthistoriker hier.

Aleuthen: Ich bin ganz der M einung von Herrn W uttke; er hat mir viel vorwegge
nommen, was ich sagen wollte. Ich m öchte aber präzisieren: Ich sehe nicht im Indivi
dualismus das Entscheidende, sondern es kom men, so glaube ich, zwei M omente zu
sammen. Das ist 1. die Sensibilisierung, die ja schon zur Sprache stand. W enn man die 
bewußtseinsmäßige Sensibilität der Menschen m it Individualisierung gleichsetzt, wäre 
ich einverstanden. A ber ein 2. E lem ent ist wichtig: Die Sensibilität koppelt sich mit 
einem neuen Ordnungsdenken, m it einer neuen Freude an der Kategorisierung. Herr 
Reinhard hat das recht raffiniert angezielt, wenn er den Ausdruck „ramistisch“ ge
braucht. Er wollte damit andeuten, daß er sich sozusagen im Zeitgeist bewege. In der 
Koppelung dieser beiden Elem ente, der Sensibilisierung und der Ordnung, sehe ich in 
der Tat das Neue. Ich kann da übrigens auf jenen Aufsatz von Herrn Reinhard hinwei- 
sen, den er kürzlich über den Charakter des „konfessionellen Zeitalters“ im Archiv für 
Reform ationsgeschichte geschrieben hat.

Angermeier: Ich darf mich zunächst ganz in die Riege der Rechtshistoriker stellen. 
W ir können davon ausgehen: die beiden Rechtshistoriker haben eine Krise des 
Rechts im lö .Jahrhundert festgestellt und sie haben im Grunde genom m en beide eine 
sehr positive Antwort gegeben, indem sie darlegten, wie diese Rechtskrise angegangen 
und zum Teil auch bewältigt wurde, sei es auf institutioneile, sei es auf rechtschöpferi
sche Weise.
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Nun, H err Baumgart, Sie haben m it aller Schärfe herausgestellt, daß ich von Krise 
nicht gesprochen habe, sondern von einer kontinuierlichen Entwicklung der Reichs
reform von 1 4 1 0 -1 5 5 5 , während die beiden Rechtshistoriker von Krise sprachen. Ich 
glaube, wir können bei beidem bleiben, denn die kontinuierliche Entwicklung der 
Reichsverfassung zum Sieg der ständischen Reichsidee hat auf der einen Seite ebenso 
stattgefunden wie die Krise in der Rechtsentw icklung vorhanden war. W orin lag die 
Krise dieser Rechtsentw icklung? Ich glaube, sie lag darin, daß die Politiker auf die A n
forderungen im Rechtsleben nur teilweise die nötige Antwort gegeben haben. Ich 
frage, was haben denn die Reichsreform er für Gesetze gebracht? Sie haben eine G ot- 
teslästerordnung gebracht, eine W uchererordnung, eine Kleiderordnung, eine Luxus
ordnung, Zinsverbot, Monopolienordnung, sie haben also lauter Gesetze zur Regelung 
des sittlichen Lebens gebracht, aber eine ausreichende Ordnung des Rechtslebens, 
eine Rechtsreform  haben sie eigentlich nicht gebracht und konnten sie wohl auch der 
Reichsrechtsüberlieferung nicht geben. Mit ihrer im Rahm en der Rechtsrezeption 
eingeführten Erbrechtsordnung, Notariatsordnung, Strafrechtsordnung, Appellations
ordnung und den vielen Verbesserungen zur Kam m ergerichtsordnung standen sie 
aber nicht m ehr in der deutschen Rechtstradition und für die rechtliche Bewältigung 
der ständischen Problem e, der wirtschaftlichen Entwicklung, haben sie überhaupt 
nichts gebracht und konnten es aufgrund der territorialen Verhältnisse in Deutschland 
auch nicht. So haben wir zwar eine Menge von Ansätzen zur Entwicklung der Reichs
verfassung, aber die Regelung des öffentlichen Lebens auf der Basis einer umfassenden 
Gesetzgebung und Rechtsgebung im Reich hat nicht stattgefunden. Hier liegt die ei
gentliche Rechtskrise des lö.Jahrhunderts, und H err Diestelkamp hat ja gesagt, röm i
sches Recht ist da, aber im Grunde genom m en hat es eben doch nicht gereicht, um 
das öffentliche Leben in Deutschland wirklich zu regeln und es hat vor allem nicht ge
reicht zu einem Reichsstaatsrecht, sozusagen zu einem  B G B  im 15. und 16.Jahrhu n
dert. Das Reich hat sich zwar verfassungspolitisch entwickelt, aber ist rechtlich nicht 
m itgekommen.

Ich darf noch auf Frau Boehm  eingehen, die an mich die Frage gestellt hat, wieweit 
Einflüsse des röm ischen Rechtsdenkens auf die Intensivierung einer Art staatskirchli
chen H oheit, auf die Ansprüche der Kaiser, also für die Einbeziehung des kirchlichen 
Bereichs in die Reichspolitik, insbesondere unter Sigmund, anzunehmen sind. Sig
mund hatte sich bei der Berufung des Konzils von Konstanz 1414 bzw. 1413 über
haupt nicht auf das röm ische Recht oder auf das kanonische Recht berufen. Es war 
der politische Streit des Papstes m it Ladislaus von Neapel, der das Zugeständnis des 
Papstes erzwungen hat. A ber von irgendwelchen Einflüssen des römischen Rechts, 
das heißt also von einer Mitwirkung oder Einwirkung des Rechts auf die Stärkung der 
kaiserlichen Stellung, kann man nicht sprechen. W enn Hermann Krause die These 
vertreten hat, daß das Kaisertum sich vom K önigtum  dadurch unterscheidet, daß es 
Gesetze erlassen kann, während das K önigtum  nur das Recht wahren kann, so ist das 
höchstens als Anspruch und Traditionsbezug zu verstehen, der in der deutschen G e
schichte eigentlich doch nicht realisiert wurde, denn in Deutschland hat auch ein K ai
ser ohne den Reichstag keine Gesetze geben können. Auch die Kaiser waren in ihren 
rechtlichen Befugnissen nicht über die Kom petenz des Königtum s hinausgewachsen.
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Insofern glaube ich auch, daß die Entwicklung des röm ischen Rechts und die röm i
sche Rechtsrezeption zur Fortentwicklung und Steigerung des kaiserlichen Gedan
kens im 15. und 16.Jahrhundert nichts wesentliches beigetragen hat. Die Kaiser ha
ben sich nicht darauf berufen. Kaiser Friedrich III. ist auf die Anregung, die ihm 
Eneas Silvius Piccolom ini gegeben hat, in staatspolitischer H insicht eigentlich nicht 
eingegangen.





Walter Heinemeyer

Die Territorien zwischen Reichstradition, 
Staatlichkeit und politischen Interessen

„E. F. G. soll unser papst und Kayser seyn“ schrieben die Bauern des nordhessi
schen Dorfes Balhorn im Jahre 1523 an den Landgrafen Philipp von Hessen, indem 
sie ihn baten, ihnen anstelle des vom Kloster Hasungen zugewiesenen Pfarrers, weil er 
Gottes W ort nicht verstehe, einen anderen tüchtigen Priester zu schicken '. Am V or
abend des Bauernkrieges und vor Philipps Anschluß an die Reform ation personifizier
ten Untertanen seines kleinen, unbedeutenden Fürstentum s die höchste kirchliche 
Autorität und die höchste weltliche Macht m it ihrem Landesherrn; in ihren Augen 
stand er geistlich und weltlich an der Spitze der Christenheit.

Nach einem 400jährigen Ringen, dessen Anfänge im 12. Jahrhundert lagen und das 
oft um Sein oder Nichtsein in dramatischer W ucht m it konkurrierenden Nachbarn 
geführt wurde, schienen die deutschen Territorialfürsten m it der vollendeten Staat
lichkeit der H errschaft ihr letztes Ziel erreicht zu haben. Natürlicher Ehrgeiz, Eigen
nutz und dynastisches D enken hatten den Übergang vom Personenverband zum Flä
chenstaat bewirkt und Rechte der verschiedensten H erkunft zur Landeshoheit ver
dichtet. Dabei ist zum eist nicht ein geradliniges Fortschreiten über Generationen hin 
zu beobachten; unerwartete Zufälle, Rückschläge und Umwege gab es die Fülle, und 
oft täuscht der geschichtliche Ablauf der Ereignisse und Entwicklungen dem H istori
ker eine Folgerichtigkeit des geschichtlichen Prozesses vor, die es in W ahrheit nicht 
gab. Zumal das biologische Schicksal der herrschenden Fürstengeschlechter war unbe
rechenbar. Fast im m er erschütterten das Aussterben einer Dynastie und der Übergang 
des Erbes an die Nachfolger das Territorium, gefährdeten den bisher erreichten Z u
stand und führten zu neuen territorialen Einheiten. N icht nur die Habsburger wußten 
das Mittel der fürstlichen Heirat ihrer Hausmachtpolitik dienstbar zu machen. Aber 
das dynastische D enken war nicht primär auf den Nutzen des Landes gerichtet. Eine 
ehrenvolle und reiche Heirat konnte auch dazu führen, daß der Landesherr sein Für
stentum unter den Söhnen teilte. Nur in wenigen Territorien hatten sich die für die 
Kurfürstentüm er seit der Goldenen Bulle geltenden Grundsätze der Unteilbarkeit und 
des Erstgeburtsrechtes durchgesetzt. Beherrschend blieb der alte deutsche Brauch, das 
Territorium wie einen Bauernhof real oder zumindest ideell zu teilen. So überzog ein 
bunter Flickenteppich zu Beginn des 16. Jahrhunderts das deutsche Reichsgebiet. D er 
politische Einfluß der materiell und militärisch schwachen kleinen Territorien war ge-

1 W. Schmitt, Die Synode zu Homberg und ihre Vorgeschichte 1526-1926 (1926) 100.



ring. Ihre Herren widmeten sich mehr oder weniger verantwortungsbewußt dem inne
ren Ausbau ihrer Länder, gaben sich im übrigen m it Leidenschaft den unerschöpfli
chen Streitigkeiten und langwierigen Prozessen m it den Nachbarn um Grenzen und 
allerlei Rechte hin. K ein W under, daß der in W ahrheit universale Kaiser K arlV . die 
von der Enge ihrer Herrschaft und von ihrem kleinlichen landesfürstlichen Eigennutz 
geprägten Reichsfürsten tief verachtete, schließlich zu seinem eigenen Schaden. Land
graf Philipp nahm nicht nur seinen vom Schw äbischen Bund vertriebenen Vetter H er
zog Ulrich von W ürttem berg an seinem Hofe auf, sondern führte ihn 15 Jahre später 
sogar m it W affengewalt gegen Habsburg in sein Land zurück; seine Hilfe für Ulrich 
begründete er einmal so2: das haben wir darumb gethan, das sein lieb unser ver- 
wanter, freund und vetter ist und unser vatter m it seiner lieben vatter in grösser 
freundschaft und geselschaft gestanden und gelebt, auch unser eidermutter eine von 
W irtem berg gewesen ist“. Kurfürst Moritz von Sachsen verschwor sich m it Landgraf 
W ilhelm  IV. von Hessen, verbündete sich sogar mit König H einrich II. von Frank
reich, um seinen Schwiegervater Philipp von H essen zu befreien3, „ ...  wie dan unser 
schweher, vatter und freund der landgrave zu Hessen über aufgerichte capitulation, 
auch bescheener Zusage und handlunge m it unpillicher gefengnus beschwert und  

darin bis ins fünfte jar uns allen zu schim pf und spott enthalten“. Ja  die Fürsten scheu
ten sich nicht, nach der Person ihrer kaiserlichen M ajestät zu greifen4: „Furter wollen 
wir rucken nach des keysers person“. Unfaßbar für Karl, der alle W arnungen in den 
W ind schlug und sich nur durch eilige Flucht von Innsbruck in das Pustertal retten 
konnte.

Anders als die w eltlichen Territorien verfügten die geistlichen Fürstentüm er natur
gemäß nicht über die dynastischen M öglichkeiten der Territorialpolitik, unterlagen 
andererseits aber auch nicht ihren Gefahren. A uch sie hatten seit dem W orm ser K o n 
kordat die Landeshoheit auszubauen verm ocht und sich zu festen territorialen E inhei
ten entwickelt. A ber sie waren ihrem W esen nach anachronistische Gebilde, viele von 
ihnen, wie der Aufstand der Bauern zeigte, innerlich krank.

Insbesondere die weltlichen Territorien waren bemüht, ihre äußere und innere U n
abhängigkeit, die fürstliche „Libertät“, gegenüber Kaiser und Reich auszubauen, die 
eigene Staatlichkeit weiter zu entwickeln. H inderlich war dabei die aus dem M ittelal
ter ererbte, stets quälende Finanznot. Längst reichten die Einnahm en aus der landes
herrlichen Grundherrschaft nicht mehr für die steigenden K osten der wachsenden 
Verwaltung, der Außenpolitik und des Militärs aus. Unablässig drehte sich das Rad 
über Ausgabe, W iedereinlösung und erneute Vergabe von Pfandschaften, von denen 
nicht wenige schließlich uneingelöst dem Pfandleiher zufielen. Grotesk zu sehen, daß

2 Schreiben des Landgrafen Philipp von Hessen an Herzog Christoph von Württemberg vom
4. Aug. 1533, Entwurf. W. Heinemeyer, Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Großmüti
gen von Hessen, Inventar der Bestände 3 (Veröff. der Hist. Kommission für Hessen und Waldeck 
24, 1) (1954) Nr. 3055.
3 Im Vertrag von Chambord vom 15.Jan. 1552. Zitiert nach dem hessischen Vertragsexemplar. F. 
K'üch, Politisches Archiv des Landgrafen Philipp 1 (Publ. aus den K. Preuß. Staatsarchiven 78) 
(1904) Nr. 1052.
4 Ebd.
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Landesherren nicht selten genötigt waren, ihre Beam ten durch Vergabe von Pfand- 
schaften zu besolden und sogar das Gehalt gleich als Darlehen einzubehalten. Besser 
waren jene Territorien daran, die etwa an den rheinischen Zolleinnahm en teil hatten. 
Drückend die Abhängigkeit von den Landständen, denen das R echt zukam, Sonder
ausgaben zu bewilligen, und die sich zumeist nicht versagten; „Landtage wurden Z ahl
tage“. Die Reichsstände ihrerseits bewilligten dem K aiser die beantragten Geldmittel 
für den Türkenkrieg. D er Reichstag gestattete ihnen seit 1530, für die ständig wach
senden Anforderungen ihre Untertanen heranzuziehen. W ohl hatten Könige und 
Reichsfürsten schon im M ittelalter im Falle der Landesnot auf die Hilfsmittel der K lö
ster und Stifte zurückgegriffen. A ber es ging weit darüber hinaus, wenn der Schwäbi
sche Bund während des Bauernkrieges eine Anlage von 182 000  Gulden ausschrieb 
und seine Stände erm ächtigte5, die Summe an Geld oder Silber „bey irn gaistlichen 
stifften, capitteln, clöster und pfarren, under inen gesessen, an munsteranzen und an
deren gezierden von silber aufzubringen“, und diese daraufhin ihre Klöster mit einer 
Zwangsanleihe belegten. K ein  W under, daß wohl alle Landesfürsten während des 
Bauernkrieges begehrlich auf die damals verlassenen oder gefährdeten Klöster und 
Stifte schauten. Hatte doch schon 1523 der altgläubige Herzog BogislawX. von Pom 
mern als erster ein K loster vollständig säkularisiert und den reichen Besitz dazu ver
wandt, seine großen Schulden zu mindern.

Der eingangs zitierte geradezu programmatische Satz der Bauern von Balhorn be
sagt freilich nicht, daß die Untertanen des ganzen Hessenlandes -  und das gilt auch 
für die anderen Fürstentüm er -  bereits von einem einheitlichen Staatsgefühl erfüllt 
gewesen seien. Es gilt allenfalls für die seit Jahrhunderten bestehende Einheit der hes
sischen Kernlande und ihrer Herrschaft. Einigendes Band der seit Jahrhunderten zu
sammengewachsenen Landesteile verschiedener H erkunft war allein der Landesherr. 
Auch er selbst empfand sein Territorium als eine E inheit weniger im staatlich-politi- 
schen als im privatrechtlichen Sinne. Meist ließ er die einzelnen Landesteile durch B e
amte m it „vizeköniglicher“ Gewalt verwalten.

Politische, militärische und administrative Führungsgehilfen der Könige und Für
sten waren im hohen M ittelalter neben den Geistlichen vorzüglich die der Unfreiheit 
entstammenden Ministerialen gewesen. Sie wurden im späten M ittelalter durch Ange
hörige des niederen Adels fortgesetzt. W ir finden diese G esellschaftsschicht ebenso an 
den fürstlichen Höfen, in der landesherrlichen Regional- und Lokalverwaltung wie als 
Dom - und Stiftsherren in der kirchlichen und w eltlichen Verwaltung der geistlichen 
Fürstentümer. W ohl waren die Landesfürsten des 16. Jahrhunderts auch deshalb be
müht, den Landadel in ihren D ienst zu ziehen, weil die Ritterschaft in dem dualistisch 
aufgebauten Territorialstaat der einflußreichste Stand war. A ber gerade darum waren 
die Beziehungen zwischen Landesherrn und Ritterschaft nicht selten unterkühlt. Der 
Landgraf von Hessen vergaß zeitlebens nicht, daß Angehörige seines Adels in der Sik- 
kingischen Fehde der aufständischen Reichsritterschaft zuneigten und Jahre hindurch 
zur landesherrlichen Regierung in Opposition standen. In ihr saßen zunehmend seit 
dem ausgehenden 15. Jahrhundert anstelle der adligen Räte Räte m eist bürgerlicher

3 Ebd. Nr. 140.
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Herkunft, die an den Universitäten studiert hatten, oft über eine umfassende A llge
meinbildung verfügten und sogar den H um anistenkreisen nahe standen. Viele von ih
nen hatten gründlich das römische und das kanonische Recht studiert, einen akademi
schen Grad erworben oder waren zum kaiserlichen Notar ernannt. Sie standen zu ih
rem Landesherrn in einem persönlichen Dienstverhältnis. D er „gemeine Nutz“, die 
„res publica“, stand im M ittelpunkt ihres Denkens. Sie begründeten die neuen Struk
turen der landesherrlichen Verwaltung und schufen die Grundlagen des modernen, 
absolutistisch ausgerichteten Staates. H ier bildete sich eine neue, die Territorien über
schreitende Schicht von Berufsbeamten, die sich gegenseitig förderten und ein eigenes 
Standesbewußtsein entw ickelten; auch des Kaisers hervorragende Ratgeber Gattinara 
und Granvelle, Vater und Sohn, sind hier zu erwähnen. M eist waren sie ihrem Herren 
treu ergeben. Ausnahmen wie der sächsische Vizekanzler Dr. O tto v. Pack, dessen be
trügerische M achenschaften Kursachsen und Hessen an den Rand eines Krieges mit 
den Bistümern Bamberg, Mainz und W ürzburg brachten, waren selten. Für den hohen 
geistigen Rang vieler dieser Beamten mag das schöne W ort des hessischen Kanzlers 
Feige stehen, der sich auch um die Gründung und Anfänge der Universität Marburg 
bleibende Verdienste erwarb: „Die W issenschaften können so wenig untergehen, als 
die Sonne jemals aus der großen W elt verschwinden kann. O hne sie kann keine G e
sellschaft der M enschen noch irgendeine W eise des Lebens bestehen“.

N icht Kaiser und Reich, sondern die territorialen Mächte haben jene staatsbilden
den Kräfte hervorgebracht, die das Schicksal des deutschen Volkes für die Zukunft 
bestim m ten und nachwirkend noch heute m itbestim m en, und das gilt besonders auch 
für die seit dem Spätm ittelalter zu eigenen staatlichen Einheiten zusammengewachse
nen, später abgesplitterten Randgebiete des Reiches. D ie meisten Territorien verfüg
ten nur über eine geringe Machtbasis. Die Politik ihrer Dynastien war imm er auf den 
Erwerb weiteren Landbesitzes ausgerichtet gewesen. Auch wenn das dynastische B e
sitzstreben künftighin lebendig bliebt, so schob sich doch das planmäßige Bem ühen 
im m er m ehr in den Vordergrund, den bisherigen Landbesitz sinnvoll abzurunden und 
zu verbinden, zum wirklichen Flächenstaat zu verdichten. Bei den geistlichen Fürsten
tümern stand der territoriale Streubesitz in sichtbarem Gegensatz zum Flächencharak
ter der Bistüm er und Erzbistümer. Ihnen stellte sich ganz von selbst das Ziel, Territo
rium und Diözese in Ü bereinstim m ung zu bringen. Um M acht und Besitz ging es den 
geistlichen Fürstentümern nicht anders als den weltlichen Territorien. W o sie sich 
überschnitten und also den Kam pf um die künftige staatliche Gestaltung des Raumes 
führten, befand sich der geistliche Fürst dank seiner Doppelstellung als kirchlicher 
O berer und Territorialherr in einem entschiedenen Vorteil. Unübersehbar vor allem 
die staatsbildenden M öglichkeiten, die die geistliche Gerichtsbarkeit bot, wie denn die 
Gerichtsbarkeit während des ganzen Mittelalters der sichtbarste Ausdruck staatlicher 
Herrschaft war. Aufs ganze gesehen hat weder der militärische noch der m achtpoliti- 
sehe K am pf so tief in das Leben der Angehörigen aller Bevölkerungsschichten wie die 
Auseinandersetzung um die Gerichtsbarkeit eingegriffen. D ie geistliche Gerichtsbar
keit war bei den U ntertanen verhaßt und ließ dadurch die Sache des weltlichen H err
schers zur Sache der Untertanen werden, gab dem weltlichen Lehnsmann in den A u
gen der Untertanen den Vorzug vor dem kirchlichen Lehensherren. Dabei liefen die
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Versuche der geistlichen Fürsten und ihrer gerichtlichen Instanzen, die geistliche G e
richtsbarkeit weiter auszudehnen, m it dem Bem ühen der w eltlichen Herren, sie um 
des inneren Ausbaus ihres Staatswesens willen zurückzudrängen, parallel. Es war nur 
eine Episode, daß der Landgraf von Hessen 1347 vom Erzbischof von Mainz die Z u 
sage erhielt, daß K löster und Geistliche in weltlichen Streitfällen seiner Gerichtsbar
keit unterlägen sowie daß die landgräflichen Untertanen nur noch in geistlichen A n
gelegenheiten vor das geistliche G ericht gezogen würden. Und doch wurden damit die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, daß K löster und W eltklerus in das weltliche Terri
torium einbezogen wurden. Indessen sollte es noch 200 Jahre dauern, bis sich der Erz
bischof von Mainz 1529 zum vollständigen Verzicht auf die geistliche Gerichtsbarkeit 
in Hessen entschließen konnte, von der unter den gänzlich veränderten kirchlichen 
Verhältnissen indessen ohnehin niemand mehr Notiz nahm. Übrigens sollte nicht 
übersehen werden, daß schon 100 Jahre zuvor in den hin und her wogenden Ausein
andersetzungen ein wirtschaftlicher Gesichtspunkt von dem w eltlichen Territorialher
ren geltend gem acht wurde: Landgraf LudwigI. von Hessen klagte 1424 in seinen B e
schwerden über die Ladung von Laien an die geistlichen G erichte0: seine Leute wür
den dabei derartig betrogen, daß er den Schaden, den das Land dadurch erlitte, auf 
mehr als 3000 Gulden jährlich veranschlage; der G ottesdienst würde leichtfertig bei 
ganz geringen Vergehen niedergelegt; wenn nur ein einziger M ensch in den Bann ge
tan wäre, würde dieser sofort auf die ganze Gem einde ausgedehnt, was wohl lediglich 
der hohen Absolutionskosten wegen geschehe; um die Absolution zu erlangen, müsse 
er jedem Richter geben, was er verlange; er kenne keine Sache, sie sei noch so welt
lich, welche die geistlichen R ichter nicht vor ihr Forum zögen; der Landgraf wisse 
recht wohl, daß das alles nur des Geldes und der Bedrückung wegen geschehe. Hier 
zeigt sich das Bem ühen, das Land zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufügen 
und den Abfluß des Geldes über die Grenzen zu verhindern. O b die Vorwürfe nun im 
einzelnen zutrafen, bleibe dahingestellt. A ber es entsprach der allgemeinen Lage im 
Reich, daß auf dem selben Reichstag zu W orm s 1521, auf dem sich Mainz und Hessen 
über die geistliche Gerichtsbarkeit nicht einigen konnten, die Stände dem Kaiser in 
ihren „Beschwerden der deutschen Nation“ im gleichen Sinne „Von den erzpriestern, 
offizialen und ändern gaistlichen richtern und gerichtspersonen“7 klagten. Und noch 
ein letztes in diesem Zusam m enhang: W ar es das Bestreben geistlicher Landesherren, 
Territorium und Diözese in Übereinstimm ung zu bringen, so bem ühten sich weltliche 
Landesherren, für ihr Territorium  die kirchliche Zuständigkeit auf ein einzelnes Bis
tum zu beschränken, indem andere Bischöfe m it allen ihren K om petenzen einschließ
lich der geistlichen Gerichtsbarkeit hinausgedrängt wurden. Ergebnis wäre das eigene 
Landesbistum gewesen; ein Ziel, das später m it dem Aufbau der evangelischen Lan
deskirchen in freilich unerwarteter W eise und in anderem Geiste verwirklicht werden 
konnte.

6 E. Happe, Studien zur Geschichte des Kampfes um geistliches Recht und Gericht in Hessen 
(Diss. Masch. Marburg 1923).
7 Deutsche Reichstagsakten Jüngere Reihe 2, bearb. von A. Wrede (1896), Nr.96 A rt.73-102
S. 694-704.
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Alles in allem muß den Untertanen das sich über viele Generationen hinziehende 
Ringen um die äußere Gestalt der Territorien und um den Ausbau der Landeshoheit 
als ein immerwährender Bürgerkrieg erschienen sein, dessen letzter Sinn ihnen und 
gewiß auch manchem der beteiligten Politiker verborgen blieb.

W eitsichtige Landesherren beschränkten sich nun keineswegs auf den K am pf um 
die äußere und innere Unabhängigkeit ihrer Territorien, sondern gingen planmäßig 
daran, das Rechtsw esen ihres Landes zu ordnen, und das heißt zunächst, R echt und 
Rechtsprechung zu vereinheitlichen. So mündet der Kam pf gegen die geistliche G e
richtsbarkeit in die allgemeine Reform  und den weiteren Ausbau des weltlichen 
Rechtswesens in den Territorien ein. D er Grundsatz „Geistliche Sachen an geistliche 
Gerichte und weltliche Sachen an weltliche G erichte“ stand an der Spitze der ersten 
für ganz Hessen gültigen Gerichtsordnung, die 1455 Landgraf LudwigI., von Enea Sil
vio „legum cultor“ genannt, erließ8. A ber lange noch galt der gewohnheitsrechtliche 
Rekurs an die geistlichen Gerichte im Falle offenbarer Rechtsverweigerung durch ein 
weltliches G ericht oder bei W iderspenstigkeit einer verurteilten Partei. Am  Ende des 
Jahrhunderts wurde das neu geordnete Reichskam m ergericht als Appellationsinstanz 
für die territorialen Gerichte und bei Rechtsverweigerung auch als weltliche erste In 
stanz allgemein anerkannt. A ber gerade die Tätigkeit des Reichskam m ergerichts regte 
die Landesherren an, eigene Gerichtsordnungen zu erlassen und eigene zentrale H of
gerichte zu schaffen. D en Untertanen wurde unter Strafe verboten, bei „ausländi
schen“ weltlichen oder geistlichen G erichten Klage zu erheben. W ie das Reichskam 
mergericht verfügten die territorialen H ofgerichte über festen Amtssitz, schriftlich 
festgelegte dauerhafte Gerichtsordnung, gelehrte R ichter und Beisitzer statt der her
kömmlichen Schöffenkollegien. D am it wurden zum ersten Male für ein ganzes Land 
zuständige Gerichte geschaffen, die jederzeit als Appellationsinstanz und im Falle der 
Rechtsverweigerung als erste Instanz tätig werden konnten. Neben der Zentralisierung 
der Justiz empfand die Landesherrschaft das Bedürfnis, die arg zersplitterten Rechts
gewohnheiten zu vereinheitlichen. H ier konnte ebenfalls das Reichskam m ergericht als 
Vorbild dienen. Es begann der Siegeszug des röm ischen Rechtes. In der Bevölkerung 
aber, sowohl bei den Bauern wie bei dem Adel, stießen die neuen Rechtsordnungen 
auf heftigen Widerstand. Das röm ische R echt wurde als fremd empfunden -  das galt 
besonders für das Ehe- und Erbrecht -  ; es brachte unm ittelbar materiellen Nachteil, 
weil es gelehrte Gerichtspersonen anzustellen zwang und dadurch höhere K osten ver
ursachte. D er Kam pf der Bauern für das alte und das göttliche Recht richtete sich ge
gen das Recht der territorialen Obrigkeiten. Das Reichskam m ergericht hat trotz seiner 
schleppenden Prozeßführung, über die ebenso wie bei den neu errichteten zentralen 
Gerichten der Territorien geklagt wurde, viel zum Gewaltverzicht langwierig und hart
näckig prozessierender Landesfürsten des 16. Jahrhunderts beigetragen. Klagen der 
Restkonvente säkularisierter K löster und Stifte bei dem Reichskam m ergericht sind in 
der Folgezeit den protestantischen Reichsständen höchst unerwünscht und lästig ge
worden.

8 Hessische Landes-Ordnungen 1 (1766) N r.6 S. lOff.
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Als ein w esentlicher Teil der Landeshoheit entwickelte sich seit dem 14. Jahrhun
dert die landesherrliche K irchenhoheit. Die obrigkeitlichen Befugnisse der Landes
herren über die K löster gingen wohl durchweg auf die mittelalterliche Schutzvogtei 
zurück, die sich in älterer Z eit aus dem Eigenkirchenrecht entwickelt hatte. Schutz 
und Gerichtsbarkeit ließen Herrschaft entstehen und brachten wirtschaftliche Vor
teile. Daher das Bem ühen der Landesherren, m öglichst viele Klostervogteien in ihrer 
Hand zu vereinigen; am Ende des 15 .Jahrhunderts unterlagen z.B. fast alle nordhessi
schen Klöster der landgräflichen Vogteigewalt. W eniger folgenreich war die Schirm - 
vogtei, z. Bsp. am Niederrhein, an der W eser, in Hessen und in M ecklenburg als eine 
Abart der Vogtei. Sie war eine Schutzherrschaft über Klöster außerhalb des eigenen 
Herrschaftsbereiches gegen ein besonderes Entgelt und diente als ein willkommenes 
Mittel, benachbarte Landesherren vom möglichen Zugriff auf das Schutzgebiet abzu
halten, sie zu neutralisieren. Im m erhin ließ sie erkennen, wie weit sich das Kraftfeld 
der Territorien über das eigentliche Herrschaftsgebiet auszudehnen begann, bereitete 
hier und da wohl auch auf lange Sicht die spätere Aufnahme von Klöstern in das welt
liche Territorium vor. Eine zweite Stütze der landesherrlichen K irchenhoheit war der 
Kirchenpatronat. Auch er war seit dem 12. Jahrhundert aus dem w eltlichen Eigenkir
chenrecht erwachsen und zumeist auf die grundherrlichen K irchen des Landesherrn 
beschränkt. D ie rechtlichen K om petenzen waren gegenüber der Vogteigewalt verhält
nismäßig gering, sicherten dem Patronatsherrn aber durch das Recht, den Pfarrer vor
zuschlagen, erwünschten Einfluß auf die Pfarreien. Verständlich also, daß die Landes
herren sich um m öglichst viele Patronate bemühten.

Besonders die Vogteigewalt schien den Landesherren das Recht und die Pflicht zu 
gewähren, sich, wenn nötig, in die inneren Angelegenheiten der Konvente und Kapi
tel einzumischen. Anlaß boten vor allem die häufigen Klagen über grobe Verstöße ge
gen die Klosterzucht. W ie weit sie berechtigt waren, ist sicherlich vom Einzelfall ab
hängig. Unleugbar aber ist, daß der Ruf nach Klosterreform  in den deutschen Territo
rien des 15. Jahrhunderts allgemein erhoben wurde. Herzog W ilhelm  III. von Sachsen 
ließ 1446 als Landgraf von Thüringen in Verbindung m it seinen Ständen eine Landes- 
ordnung, die in W ahrheit eine Kirchenordnung war, ergehen9, daß „alle geistlich Clo- 
ster in vnsern Landen reform iret vnd wider zcu redelicher geistlicher Regirung bracht 
werdin, ein iglichs nach Ußatzungen vnd Regeln sins Ordins. Auch daz die W ertlichin 
Prister sich Pristerlich vnd G otlich haldin vnd czihen vnd sich in keinen Sachen vnge- 
borlichin finden laßin, dadurch Ir Pristerliche W irdikeit vnd W esin m ocht geschwecht 
werdin; wilcher sich aber durch enich Sache vnerbarlich vnd vnpristerlich hilde, so 
suldin W ir m it allem Fliße daran sind vnd schaffin, daß der gestrafft vnd gerechtuerti- 
get würde, als sich gehöret, vnd daz auch selbst tun, als vil W ir dez zutunde habin“. 
Kurz danach ließ Herzog W ilhelm  durch Räte und Geistliche eine umfassende Ver
ordnung für die Reform  der Benediktinerklöster ausarbeiten. Dabei fällt auf, daß er 
weder den Papst noch den Bischof auch nur erwähnt. Allgem ein aber ist festzustellen, 
daß die deutschen Landesherren im 14. und 15. Jahrhundert m it der Kurie zusammen 
über die Bischöfe hinweg oder gegen sie handelten. D ie „Fürstenkonkordate“, mit de-

9 J . J .  Müller, Das Reichstags-Theatrum unter Kaiser Maximilian!., 2 .Teil (o.J.) 87.
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nen die Päpste Eugen IV. und Nikolaus V. die zur röm ischen Obödienz zurückkehren
den deutschen Fürsten belohnten, enthielten landeskirchliche Zugeständnisse, wie 
etwa das brandenburgische Konkordat von 1447: Starke Zurückdrängung der geistli
chen Gerichtsbarkeit, Aufsichtsrechte gegenüber den Klöstern, Ernennung der Bi
schöfe der drei Landesbistümer; sie bereiteten geradezu die evangelische Landeskirche 
vor. Die schwierige politische und finanzielle Lage der K irche in den beiden Schism en 
des 14. und 15. Jahrhunderts und der Streit um die konziliare Bewegung bereiteten 
den W eg für das im m er wieder beobachtete Entgegenkom m en gegenüber den deut
schen Landesherren; die Kurie brauchte sie. Und diese ließen sich die Reform  ihrer 
K löster etwas kosten! Landgraf W ilhelm  der jü n gere  von Hessen entsandte 1498 sei
nen Rat Balthasar Schrautenbach nach Rom  -  seine kulturgeschichtlich wertvolle R ei
serechnung liegt noch heute vor10 nachdem  er schon fünf Jahre zuvor brieflich 
Papst Alexander VI. beim Versagen des geistlichen m it dem weltlichen Schw ert ge
droht hatte“ : „ . . .  com pellarque exercere potestatem  secularis gladii, si spiritualis, 
quam diu quesivi, negabitur.. Ganz entsprechend hatte 1489 der päpstliche Legat 
Raymund die Prioren zweier hessischer Prämonstratenserstifte aufgefordert, vier 
Frauenstifte zu reform ieren12 „ ... et si opus fuerit, auxilium brachii secularis ad hoc ... 
invocetis“.

Schon im Verlaufe des 15. Jahrhunderts waren vielfach die Vogteirechte in die um 
fassende Landeshoheit eingeschm olzen, das landesherrliche Kirchenregim ent ein Teil 
derselben geworden. D ie K löster gewöhnten sich daran, Streitigkeiten untereinander 
und m it ihren Hintersassen vor den landesherrlichen Gerichten auszutragen. An sie 
wandten sich naturgemäß auch die Stadtklöster und die städtischen Behörden in ihren 
vielfältigen Auseinandersetzungen um echte oder angemaßte klösterliche Privilegien: 
die Steuerfreiheit der K löster war ein besonderes Ärgernis der Städte, nicht weniger 
der überhandnehm ende kirchliche Grundbesitz, dem Städte und Landesherren durch 
Erwerbsverbote für die „Tote Hand“ zu begegnen suchten; dazu kam die oft driik- 
kende wirtschaftliche Konkurrenz der K löster für die städtischen Gewerbe. Die Aus
wüchse der Ablaßverkündigung seien nur am Rande erwähnt: Ablässe konnten wie 
moderne W echsel behandelt werden. A ber auch die Streitigkeiten m it ihren Klöstern 
um Rechte und um Reform en beeinträchtigten n icht die landesherrliche Fürsorge für 
sie. Noch im 15. Jahrhundert wurden neue K löster gegründet, bestehende K löster wie 
früher beschenkt. Gewisse Orden erfreuten sich der Beliebtheit bei manchen Fürsten 
und ihren Fam ilien. Nur selten m ischten sich Landesherren in dogmatische Streitig
keiten oder Richtungskäm pfe der Orden ein. M anchen gelang es, eine Art landesherr
liche Klostervisitation einzurichten. An ihrer Rechtgläubigkeit bestand kein Zweifel, 
und ihre Reform versuche waren ernst gem eint, auch wenn sich damit territorialpoliti
sche A bsichten verbanden. Als im 15. Jahrhundert die moralischen Kräfte der K irche 
nachließen und alle Reform versuche im Rahm en des Reiches scheiterten, begannen 
die Landesherren, um der allgemeinen Landeswohlfahrt willen sich in das früher der

10 StA Marburg, Bestand 2, Politische Akten vor Philipp, Papst.
11 6 .Febr. 1493, Entwurf StA Marburg, Samtarchiv Schublade 6 Nr.57.
12 StA Marburg, Samtarchiv Schublade 6 Nr. 56.
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Kirche vorbehaltene G ebiet des sittlichen Lebens ihrer Untertanen einzum ischen. Sie 
sahen es als ihre Pflicht an, über Z ucht und Sittlichkeit zu wachen. So erließen sie G e
setze, die Ehe, Kindtaufe und H ochzeit regelten, Spielen, nächtliches Herumtreiben, 
übermäßige Gastereien verboten. Noch bei dem Übergang zur Reform ation wurden 
hier und da die fast 100 Jahre alten Landesordnungen bestätigt; neu war jetzt, daß in 
das Erziehungswerk des Staates auch die Pfarrer einbezogen wurden. D er Landesherr 
wies der K irche ihre Aufgabe im Rahmen des christlichen Staates zu und schickte sich 
zugleich an, sie bis in die Pfarreien hinunter zu regieren.

Hier stellt sich von selbst die Frage nach dem Schulwesen und nach der Landes
wohlfahrt in den deutschen Territorien. Sie ist leicht zu beantworten. Von Kloster- 
und Stiftsschulen abgesehen, wurden die Schulen -  m eist Latein-, nur selten deutsche 
Schulen -  von den Städten unterhalten, ohne daß die Verbindung zur K irche verlo
rengegangen wäre, ohne daß aber Religionsunterricht erteilt wurde. D ie Reform ation 
hat aus mehreren Gründen zunächst den Verfall der Schulen bewirkt. Gegen ihn 
wandten sich die Reform atoren, besonders Luther und M elanchthon, energisch mit 
dem Ergebnis, daß allenthalben christliche Schulen neu entstanden und die humani
stische Bildung Eingang fand. Das Fürsorgewesen -  Hospitäler, Siechen- und Lepro- 
senhäuser -  war seit dem 14. Jahrhundert fast ganz in die Zuständigkeit der Städte 
übergegangen. Erst in der Reform ation nahmen sich manche Landesherrschaften im 
Rahmen des „gemeinen Nutz“ des Fürsorgewesens an; H essen ging m it der Reform 
der städtischen Hospitäler und mit der Gründung von vier Landeshospitälern aus sä
kularisierten Klostergütern, den ersten überhaupt, auf dem W ege zur staatlichen Lan
deswohlfahrt bemerkenswert planmäßig voran.

Anders stand es m it den Universitäten. Seit Karl IV. in Prag die erste Universität im 
Reich gegründet hatte, waren zahlreiche Landesherren und sogar Städte seinem Bei
spiel gefolgt. Begreiflich: M it dem politischen, administrativen und geistig-sittlichen 
Ausbau der Territorien entstand der W unsch, eine eigene Universität zu besitzen. Vor 
allem die protestantischen Fürsten, Landgraf Philipp von Hessen als erster, wünsch
ten, ihre landesherrlichen Bediensteten und ihre Pfarrer, für die die Universitätsbil
dung nunmehr vorgeschrieben wurde, an der eigenen Universität auszubilden. Zwar 
war die Frage strittig, ob und inwieweit die Landesherren überhaupt berechtigt waren, 
Universitäten zu gründen, insbesondere Theologische und Juristische Fakultäten ein
zurichten. D och hat angeblich Maximilian I. auf dem W orm ser Reichstag von 1495 
die Kurfürsten ermahnt, ein jeder solle in seinem Lande eine Universität errichten. 
Später gab es Überlegungen, jeden Reichskreis m it einer Universität auszustatten. U n
umgänglich erschien den m ittelalterlichen Universitätsgründern die Bestätigung durch 
päpstliche und kaiserliche Privilegien; denn nur die päpstliche und die kaiserliche A u
torität gewährleisteten, daß die von den Universitäten verliehenen akademischen 
Grade allgemein in der Christenheit anerkannt wurden. So hat sich auch Landgraf 
Philipp Jahrzehnte lang um die kaiserliche Bestätigung seiner Marburger Universität, 
der ersten evangelischen überhaupt, bemüht, während er auf ein päpstliches Privileg 
naturgemäß keinen W ert legte; er erreichte sie, als sich das Verhältnis zum Kaiser vor
übergehend gebessert hatte.

Nehmen wir alles in einem , so stellen wir fest: Die Staatlichkeit der deutschen Ter-
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ritorien war zu Beginn des 16. Jahrhunderts bereits so weit entwickelt, daß sie sich 
dem fürstlichen Absolutismus zu nähern begann. M ehrere Generationen lang hatten 
die Reichsstände von den Kaisern Friedrich III. und Maximilian I. die Reform  des Rei
ches verlangt. Tatsächlich stellten die Maximilian abgerungenen Reform maßnahmen -  
der Ewige Landfriede, das Reichskam m ergericht, der Gem eine Pfennig, das Reichsre
gim ent, die Reichskreise -  wesentliche Verbesserungen dar. A ber ihnen fehlten zu
m eist die erforderlichen dauerhaften Verwaltungseinrichtungen und die regelmäßigen 
finanziellen Mittel. Schlim m er noch: W eder Maximilian noch sein Enkel und Nach
folger Karl V. war, wie ich m eine, an den Reform en interessiert. Für die Territorien ka
men sie zu spät; denn diese waren nicht bereit, auf Rechte zu verzichten, die ihnen im 
Laufe der Z eit zugewachsen waren. So wurde die fürstliche „Libertät“ zum M ittel
punkt ihrer künftigen Politik.

In der Fülle der Aufgaben, denen sich der junge Kaiser Karl gegenüber sah, traten 
die Reichsreform , die Beschwerden der deutschen Fürsten über die römische Kurie 
und die Glaubenssache des sächsischen Augustinermönches Martin Luther durchaus 
hinter den großen Fragen der europäischen Politik des Hauses Habsburg zurück; und 
für sie brauchte er die deutschen Fürsten. Gewiß rechnete er nicht damit, daß das 
W orm ser Edikt, das Luther in die A cht tat, seine Lehre verdammte und alle kirchli
chen Änderungen untersagte, auf den entschiedenen W iderstand des deutschen V ol
kes stoßen würde. Schlim m er noch: Bald nach dem W orm ser Reichstag zog sich Karl, 
ganz seinen europäischen Plänen hingegeben, nach Spanien zurück. Die Verantwor
tung für das Reich überließ er dem Reichsregim ent und seinem Bruder Erzherzog 
Ferdinand; der aber stand nicht nur dem kaiserlichen Bruder loyal gegenüber, sondern 
hatte als Herr der habsburgischen Erblande auch eigenen territorialen Notwendigkei
ten zu folgen.

In den folgenden acht Jahren der Abwesenheit des Kaisers verschob sich das politi
sche Schwergewicht im  Reiche weiter zugunsten der Stände. N icht das ohnm ächtige 
Reichsregim ent, sondern die Landesfürsten warfen die Aufstände Sickingens, der Bau
ern und später der Täufer in Münster nieder, stellten die alten Ordnungen wieder her 
und nutzten ihre Siege zum weiteren Ausbau der Landeshoheit. In diesen ihre Exi
stenz bedrohenden sozialen Unruhen standen alt- und neugläubige Fürsten auch m ili
tärisch zusammen. A ber der Streit um das W orm ser Edikt hatte schon bald nach sei
ner Verkündigung begonnen, sie insgesamt zu trennen, Gleichgesinnte in Verteidi
gungsbünden zu gruppieren. Die Verantwortung in der Glaubenssache ging an die 
Reichsstände über. So beschlossen Reichsregim ent und Reichsstände einmütig im 
Reichstagsabschied von Speyer 1 5 2 6 13: „ .... m itler zeit des concily oder aber national- 
versamelung nichts desteminder m it unsern underthanen ein iglicher in sachen, so das 
edict durch keyserliche majestät uff dem reychstage zu W orm bs gehalten ußgangen 
belangen m ochte, für sich also zu leben, zu regiren und zu halten, wie ein ider solichs 
gegen got und keyserliche majestät hofft und vertrauet zu verantworten“. O b nun die 
neugläubigen Stände aus dem W ortlaut des Reichstagsabschiedes das Recht ableite
ten, tiefgreifende Reform en des kirchlichen Lebens vorzunehmen, oder die altgläubi-

u Vom 2 7 .Aug. 1526. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp 1 Nr.213.
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gen bei ihrem Glauben und den überlieferten Ordnungen blieben, sie alle bestimm ten 
hinfort das Bekenntnis ihrer Untertanen. Den evangelischen zumal bot sich die Mög
lichkeit, die bisherigen Ansätze zum landesherrlichen Kirchenregim ent weiter auszu
bauen, mehr noch: ihren Staat bis in die Tiefe geistig und organisatorisch umzufor
men. D er deutsche Territorialstaat war intolerant geworden: Er bestim m te das Be
kenntnis seiner U ntertanen; fraglich war dabei, ob wenigstens die Gewissensfreiheit 
der Untertanen gewahrt würde.

Als drei Jahre später der außenpolitisch erfolgreiche Kaiser Karl im zweiten Speye- 
rer Reichstagsabschied den früheren Abschied aufheben, alle Neuerungen bis zum 
Nationalkonzil verbieten ließ, da protestierte eine M inderheit der Reichsstände14; sie 
gab als verfassungsrechtlichen Grund an, ein einmütiger Reichstagsbeschluß könne 
nur durch einen einhelligen Beschluß wieder geändert werden, „zusambt dem, das 
auch on das in den sachen gottes ere und unser seien haile und Seligkeit belangend ain 
jeglicher für sich selbs vor gott steen und rechenschaft geben mus, also das sich des 
orts keiner auf ander minders oder merers m achen oder beschließen entschuldigen 
kan, und aus ändern redlichen gegrundten guten Ursachen zu tun nit schuldig sein“.

Schon in den Packschen Händeln hatten evangelische Fürsten die Glaubensfrage 
auf die Ebene der europäischen Politik gehoben, auf der sich der K aiser so selbstsicher 
bewegte. Sie verhandelten m it K önig Franzi, von Frankreich, dem Feind des Kaisers, 
und m it Fürst Johann Zapolya von Siebenbürgen, dem ungarischen Konkurrenten des 
Erzherzogs Ferdinand, der inzwischen zum K önig von Böhm en und Ungarn gewählt 
war. Ein großes europäisches Bündnis gegen Habsburg strebten in der Folgezeit insbe
sondere Landgraf Philippp von Hessen und der Züricher Reform ator Ulrich Zwingli 
an. Sie erreichten es nicht; Philipp gelang es nicht einmal, den dogmatischen Zwist 
zwischen den evangelischen Theologen zu überwinden.

D ie Glaubenssache verband und entzweite die Stände des Reiches. A ber immer 
überschattet wurde sie von der Sorge um die fürstliche „ Libertät“, d.h. die Unabhän
gigkeit der Reichsstände vom Kaiser und vom Hause Habsburg. Zum  ersten Male lei
tete der Kaiser in Augsburg nach achtjähriger Abwesenheit wieder selbst einen 
Reichstag. D en Reichstagsabschied, den er m it den altgläubigen Fürsten gegen die 
protestierenden Stände beschloß, beantworteten diese m it der Gründung des Schm al- 
kaldischen Verteidigungsbündnisses. Entscheidend freilich wurde, daß Kaiser und 
König auf die Hilfe der Reichsstände im Türkenkrieg angewiesen und daher zum Stil
lehalten in der Glaubensfrage gezwungen waren; und weiter, daß nicht nur die evange
lischen, sondern auch altgläubige Reichsstände um der fürstlichen „Libertät“ willen 
die W ahl Ferdinands zum Röm ischen K önig nicht anerkannten und insbesondere, 
daß Bayern sich dem Schmalkaldischen Bunde trotz der Verschiedenheit im Bekennt
nis so weit näherte, daß für die folgenden fünfzehn Jahre geradezu von einem gegen 
Habsburg gerichteten Bündnis gesprochen werden kann. Und Bayern hielt auch stille, 
als Landgraf Philipp im Bündnis mit Frankreich im Frühjahr 1534 den 15 Jahre zuvor 
vom Schwäbischen Bund vertriebenen Herzog Ulrich von W ürttem berg m it W affen

14 Protestationsschrift vom 20. Apr. 1529. Deutsche Reichstagsakten Jüngere Reihe 7, 2, bearb. 
von /. Kühn (' 1935, Fotom ech.N D 21963) Nr.143 S .1277.
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gewalt zurückführte und die Österreicher aus dem Lande trieb. Ungesetzlich und un
klug hatte der Kaiser damals gehandelt, als er das eroberte Herzogtum seinem Bruder 
Ferdinand zu Lehen gab. Unerhört war jetzt, daß die Verbündeten die württembergj, 
sehe Grafschaft Mömpelgard K önig Franzi, von Frankreich gegen die Zahlung von 
Subsidien verpfändeten; zum ersten Male wurde Reichsgebiet von deutschen Fürsten 
um territorialer Z iele willen preisgegeben.

Mißtrauisch und verteidigungsbereit standen sich in der Folgezeit die Bünde der 
protestierenden und der altgläubigen Reichsstände gegenüber. Das Bild änderte sich 
als der Kaiser 1540 wieder nach Deutschland zurückkehrte und nun bis zum Ende 
seiner Regierung hier blieb. Im M ittelpunkt seines D enkens stand die Dynastie, und 
darin unterschied er sich von den deutschen Fürsten nicht. E r betrachtete sie als seine 
Untertanen, sie aber fühlten sich als Teilhaber am Reich. Auch Karl betrieb Territo
rialpolitik, etwa wenn er dem Herzog von Kleve Geldern entriß und seinen Niederlan
den hinzufügte. A ber während der Kaiser seine europäische Politik m it der Reichspo
litik in Einklang zu bringen suchte, verzehrten sich die protestantischen Fürsten in 
kleinlichen territorialen Streitigkeiten untereinander und besonders m it dem Herzog 
von Braunschweig-W oifenbüttel. Gewohnt, eigene Bündnisse zu schließen und die 
seiner Gegner aufzuknüpfen, zog der Kaiser protestantische Fürsten wie Herzog M o
ritz von Sachsen und Markgraf Hans von Küstrin zu sich herüber, neutralisierte er an
dere wie den Landgrafen von Hessen und den Kurfürsten von Brandenburg. E n t
schlossen, die Glaubensfrage m it den W affen zu entscheiden, sah der Kaiser sich im 
Verlaufe des Schm alkaldischen Krieges in seiner Verachtung der deutschen Fürsten 
bestätigt. Und doch verkannte er die in Jahrhunderten gewachsene Kraft der deut
schen Territorien ebenso wie das ausgeprägte Standesbewußtsein der deutschen 
Reichsfürsten. W ie anders hätte der Kaiser es wagen können, fünf Jahre lang zwei 
Reichsfürsten, den als Kurfürsten abgesetzten Herzog Johann  Friedrich von Sachsen 
und den Landgrafen Philipp von Hessen, in erbärm licher Gefangenschaft zu halten? 
Und auch in der Religionsfrage beurteilte er die Lage falsch. W ährend m anche pro
testantische Fürsten das ihnen aufgezwungene Interim  annahmen, versagten ihnen 
ihre Untertanen, m it den Pfarrern an der Spitze, die Gefolgschaft. K ein Zweifel, die 
Landeskirchen waren ihren Schöpfern und H erren entwachsen, fügten sich in den 
entscheidenden Glaubensfragen der weltlichen O brigkeit nicht mehr.

So brach eine W elt in Karl, der 1547 so eindrucksvoll die „ungehorsamen Fürsten“ 
besiegt hatte, zusammen, als Kurfürst Moritz von Sachsen und Landgraf W ilhelm  IV. 
von Hessen sich an der Spitze einer Fürstenverschwörung und im Bündnis mit K önig 
H einrich II. von Frankreich m it den W affen gegen ihn erhoben. Im Vertrag von 
Chambord m it K önig H einrichII. erklärten die verbündeten Fürsten15, daß „ . ..  ye 
lenger je mehr unsere religión, die wir vor recht, wahr und christlich ungetzweivelt 
halten, intzuzeunen und zuletzt gar auszutilgen, derwegen wir nicht m öchten verdacht 
werden ...  “. Sie haben in zeitlichen Sachen „ . ..  angesehen und zu gem uet gefuret, 
wie und was massen die römische keyserliche M ajestät in viel wege practicirt heim lich

15 Vertrag von Chambord vom 15.Jan. 1552. Die Zitate nach dem hessischen Vertragsexemplar. 
Politisches Archiv des Landgrafen Philipp 1 Nr. 1052.
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und zum theil öffentlich furo und furo dahin trachtet, wie sie nit allein die chur und 
fürsten, sondern auch die graven, hern vom adel, erbare stett und gem eine undertha- 
nen unsers hochgeübten vatterlands der teutschen nation von iren alten liberteten und 
freiheiten zu einem  solchen viehischen, untreglichen und ewigen servitut wie in H i- 
spania und sonsten gesehen wirdet, dringen m öchten ... “. Daher m öchten sie „ ... m it 
heres craft und gewaltiger hand das beschwerlich joch des vorgestelten viehischen ser- 
vituts von uns werfen und die alte libertet und freiheit unsers geliebten vatterlands der 
teutschen nation acerrime vindiciren und erretten, auch gleicher gestalt die widder er- 
ledigung bemelts landgraven Philipssen (der widder aller völcker recht, traw und glau
ben gefem et und gefangen worden) suchen A ber wie schon im W ürttem bergi- 
schen Feldzug reichten die eigenen Mittel der verschworenen Fürsten für den W affen
gang m it dem Kaiser nicht aus. Für hohe Subsidien gaben sie Reichsgebiet dem fran
zösischen Zugriff preis und gingen so weit, m it dem Verzicht auf die nicht deutsch
sprachigen Städte Cambrai, Metz, Toul und Verdun sich ein Recht anzumaßen, das ih 
nen nicht im geringsten zustand.

Bündnis und Aufstand der deutschen Fürsten richteten sich gegen den Kaiser, 
nicht gegen das Reich. Von einer Reichsfeindlichkeit war keine Rede. Aber wenn die 
Fürsten im Vertrag von Chambord mehrfach vom hochgeliebten Vaterland deutscher 
Nation sprachen, dann im Zusam m enhang mit seinen Libertäten und Freiheiten, die 
es zu verteidigen galt. Seit Jahrzehnten verhandelten sie wie souveräne Mächte mit 
den europäischen Feinden des Hauses Habsburg. Schließlich schreckten sie nicht da
vor zurück, Gebiete des Reiches um eigener politischer Vorteile willen dem französi
schen Nachbarn preiszugeben. Sie verstanden das Vaterland deutscher Nation als ei
nen Bund deutscher Fürsten und Städte, als einen Reichsfriedensverband, wie Herr 
Angermeier sagte. Der Augsburger Religionsfriede schied künftig die w eltlichen Terri
torien gemäß dem Grundsatz „cuius regio eius religio“ nach dem Bekenntnis und gab 
ihnen damit zugleich das R echt, ihre Untertanen dem landesherrlichen Regim ent 
auch kirchlich vollständig unterzuordnen. Nicht im Reich, sondern in den Territorien 
war die Staatlichkeit verwirklicht worden. D ie politischen Notwendigkeiten der Terri
torien bestimm ten in Z ukunft ihr, ihrer Untertanen und des Reiches Schicksal.





Peter Stadler

Eidgenossenschaft und Reformation

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich m it dem Problem , warum die Eid
genossenschaft im Gegensatz zum übrigen Reich die Reform ation heil überstanden 
hat. Stellen wir die Antwort auf diese Frage noch einen Augenblick zurück -  jeden
falls bemühe ich mich, im folgenden m it ein paar knappen Thesen das herauszuheben, 
worin sich der Reformationsverlauf vom deutschen unterscheidet. Diese fünf Thesen 
gruppieren sich um folgende Stichw orte:
1. Phasenverschiebung des Reformationsverlaufs gegenüber Deutschland
2. Reform ation als primär städtischer Vorgang?
3. Solddienste
4. Sprachenfrage
5. Bauernfrage

Vorauszuschicken ist folgendes: D ie alte Eidgenossenschaft der dreizehn Orte -  
Länder- und Städtekantone -  war in ihrer äußeren Entwicklung beim  Reform ationsbe
ginn gerade zum Abschluß gekom m en; der letzte Ort, Appenzell, war erst 1513 zu 
vollwertiger Mitgliedschaft aufgenommen worden. Es bestand auch nicht einfach eine 
völlige Gleichberechtigung aller O rte: ein volles Bündnisrecht besaßen z.B. nicht alle; 
es gab bestimm te Abstufungen, vor allem zugunsten der alten acht und zu Lasten der 
später hinzugekom m enen Orte. Das ist für unser Them a insofern von Bedeutung, als 
die eidgenössischen Glaubenskriege nie einfach zwischen allen katholischen und allen 
reformierten O rten ausgegetragen wurden, sondern begrenzt blieben: wirklich ge
kämpft haben jeweils die fünf inneren Orte, die den K ern der alten und zugleich der 
katholischen Eidgenossenschaft bildeten, gegen die zwei präponderanten und refor
mierten Städtekantone Zürich und Bern. Andere Orte nahmen eine m ehr vermit
telnde Position ein -  vor allem Freiburg und Solothurn, Glarus und Appenzell.

Sodann: D er eigentliche K itt, der die alte Eidgenossenschaft auch nach der konfes
sionellen Spaltung zusammenhielt, waren die G em einen H errschaften, also die Unter
tanengebiete, die von allen oder einem Teil der dreizehn Orte gem einsam regiert wur
den. Die Tagsatzungen -  eine Art eidgenössische Variante der Reichstage -  hatten ne
ben der Besprechung gem einsamer Obliegenheiten wesentlich auch die Funktion von 
Verwaltungssitzungen in bezug auf diese Untertanengebiete. Die Gem einen Herr
schaften wurden aber gerade deshalb auch die spezifischen Reizzonen der konfessionel
len Spaltung, da jede Veränderung des Status quo die ohnehin prekären Gleichge
wichtsverhältnisse stören mußte.



Neben den O rten und ihren Untertanengebieten gab es als eidgenössisches Spezifi
kum ferner die sog. Zugewandten, also politische Gebilde, die wohl der Eidgenossen
schaft zugerechnet wurden, aber ihr nicht als voll gleichberechtigte Orte angehörten.

Auch da gab es Abstufungen, vor allem nach Bedeutung und Größe -  neben großen wie 
den drei Bünden und dem W allis auch Reichsstädte wie Rottweil und Mülhausen. Von 
Bedeutung aber ist, daß die konfessionelle Spaltung quer durch die Zugewandten ging.

W enn ich einleitend sagte, die alte Eidgenossenschaft habe ihren Bestand um 1520 
gerade erst erreicht, so ist hinzuzufügen, daß ein weiteres W achstum  -  etwa durch die 
Erhebung von Zugewandten zu Vollmitgliedern -  an sich denkbar gewesen wäre, aber 
durch die konfessionelle Spaltung fast zwangsläufig zur U nm öglichkeit wurde, da jede 
Änderung auf die Obstruktion der anderen Konfessionsgruppe stieß. Das zeigt sich 
z.B. am Veto der inneren Orte gegen eine Aufnahme Genfs in die gesamteidgenössi
sche Zugewandtschaft. Dies ein paar Bem erkungen zum Vorverständnis1.

1, Phasenverschiebung des Reformationsverlaufs gegenüber Deutschland

W as zunächst rein äußerlich und chronologisch auffällt, ist eine Phasenverschiebung 
gegenüber den konfessionspolitischen Auseinandersetzungen im Reiche. Den 1. Glau
benskrieg (den sog. l.K appelerkrieg) durchficht die Schweiz -  übrigens unter gerin
gen Verlusten -  bereits 1529, also zu einem Zeitpunkt, da in Deutschland die konfes
sionellen Grenzen und Verbindungen sich noch in ihren Anfängen befinden. Es folgt 
eine kurze Phase der reform ierten Expansion, vor allem in den deutsch-schweizeri
schen U ntertanengebieten, sie wird abgeblockt durch den überstürzt entfesselten
2.Kappelerkrieg m it der Niederlage der Reform ierten.

D er Zweite Kappeler Landfriede von 1531 hat für die deutsche Schweiz K onfes
sionsgrenzen geschaffen, die (von geringen, noch offenen Ausnahm en wie Glarus und 
Appenzell abgesehen) auf Jahrhunderte Bestand haben sollten. Schwierig war die A us
scheidung vor allem in den G em einen H errschaften; sie ist im w esentlichen zugun
sten der m ehrheitlich katholischen Herrschaftsorte vollzogen worden. In diesem D efi- 
nitivum liegt also der entscheidende Unterschied etwa zum Augsburger Religionsfrie
den von 1555, der das freie Spiel der expandierenden Konfessionskräfte nicht zu be
einträchtigen verm ochte. Ein weiteres kom m t hinzu. D er Tod des eigentlichen 
Kriegsurhebers Zwingli hat diese Schlichtung zweifellos erleichtert und gewisse E m o
tionen, die vor allem auf katholischer Seite bestanden, abbauen helfen: fortan 
herrschte beiderseits zwar kühles Mißtrauen vor, aber die Kriegshysterie der Jahre 
1530/31 blieb gebannt.

D ie Konfessionsgrenzen waren som it im Sinne eines ,status quo‘ eingefroren. A ber 
das schloß expansive Erweiterungen außerhalb ihres Bereichs nicht aus. So gelang 
Bern bekanntlich 1536 die Eroberung der W aadt und die Entsetzung des bedrängten 
G enf -  damit war die reformierte Niederlage mehr als kom pensiert. Die katholischen 
Orte haben es aber bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft vermieden, die

1 Im übrigen verweise ich auf H. C. Peyer, Verfassungsgeschichte der alten Schweiz (Zürich 1978)
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Waadt als eidgenössisch anzuerkennen und irgendwelche Verteidigungsverpflichtun
gen zu übernehmen. (Und der letzte Gebietszuwachs, den die Eidgenossenschaft über
haupt erfahren hat, ist konfessionell geteilt worden -  es war dies die Grafschaft 
Greyerz, ein Gebilde von der Ausdehnung eines kleineren Kantons. Als der letzte 
Graf in Konkurs ging, übernahm wohl Bern einen Teil davon, das G ebiet um Gstaad 
und Saanen, und führte es dem neuen Glauben zu, das Kerngebiet Greyerz dagegen 
ging in den Besitz des katholischen Freiburg über. Das war um 1555.)

Dafür ist den katholischen Orten ein Abwehrgewinn gelungen, und zwar gleichfalls 
im W esten -  sie schlossen 1579 ein Bündnis m it dem Fürstbischof von Basel und er
möglichten ihm so eine zielbewußte Rekatholisierungspolitik. Dadurch konnte dieses 
bereits protestantisch durchsetzte Territorium , im wesentlichen der heutige Kanton 
Jura, beim katholischen Glauben erhalten werden.

Man sieht: es waltet ein konfessionspolitisches Ausgleichprinzip -  Gewinne der ei
nen Seite werden dann meist durch entsprechende Gegenzüge der anderen kom pen
siert, dies alles wohlverstanden im m er in den peripheren Zonen. In den Kerngebieten 
blieb die Ordnung von 1531 ohnehin unangetastet, plötzliche Veränderungen, wie sie 
im Reich durch den Konfessionsw echsel eines Fürsten jederzeit möglich waren, gab 
es keine mehr.

V or diesem Hintergrund erm ißt man die Bedeutung des relativ friedlichen Jahrhun
derts zwischen 1540 und 1640. Es ist die Zeit, da sich in der Schweiz die Praxis der 
Neutralität herausbildete -  nicht im Sinne einer Ideologie, sondern einer Notwendig
keit: ein Eingreifen des einen Teils in einen ausländischen Konfessionskam pf hätte 
zwangsläufig den des anderen und damit die Selbstzerfleischung nach sich gezogen. 
Das hat sich am Beispiel Graubündens während des Dreißigjährigen Krieges deutlich 
genug erwiesen.

Freilich bedarf die These von der Phasenverschiebung der Präzisierung. Es ist zwar 
richtig, daß die eigentliche Entscheidung gegenüber der Entwicklung im Reiche anti
zipiert wurde -  dafür gab es dann auch noch eine zeitliche Phasenverschiebung nach 
hinten. D ie Schweiz holte näm lich später die lange Z eit ausgebliebenen K onfessions
kämpfe doch noch nach: in den beiden sog. Villmergerkriegen von 1656 und 1712 -  
kurzen und heftigen Kriegen, die nach Ursache und Charakter eindeutige Glaubens
kriege waren. A ber die änderten trotz ihres verschiedenartigen Ausgangs -  im ersten 
siegten die Katholiken, im zweiten Zürich und Bern -  nichts am konfessionellen Sta
tus quo. Ja  selbst der Sonderbundskrieg von 1847 wies nach Anlaß und Fronten deut
lich das Kennzeichen eines Konfessionskrieges auf -  beinahe des letzten in Europa. 
Diese nachgeholten Kriege haben zweierlei gem einsam : einmal die Kürze des V er
laufs, sodann fielen sie zeitlich nicht m it anderen europäischen Konfessionskämpfen 
zusammen, führten also nicht zu ausländischer Intervention.

2. Reformation als primär städtischer Vorgang?

W enn man die Reform ation nach der bekannten Formel von Arthur Dickens als 
,urban event“ definiert, so gilt das in besonderem Maße von der Schweiz. Entscheidend
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war Zürichs Beispiel, das dann nach Bern, später auch nach Basel und Schaffhausen 
weiterzündete.

Zürich vollzog nicht nur vor allen Reichsstädten zuerst den Bruch m it der alten 
K irche -  sein Übergang zur Reform ation war noch aus einem  anderen Grunde weglei. 
tend. Er vollzog sich ja auf W eisung von Bürgermeistern und Räten, und zwar untei 
dem Eindruck zweier Disputationen, die nichts anderes waren als Glaubensen tschei- 
düngen m it obrigkeitlichem  Plazet. Bernd M oeller hat in einer bahnbrechenden Ab
handlung2 auf das entscheidend Neue dieses Vorgangs hingewiesen, der die bishei 
streng akademische Tradition der Disputationen umstieß bzw. umfunktionierte. Er hai 
aber auch ihre Fernwirkungen aufgezeigt: diese neue, politisierte Form der Disputa
tion (politisiert im -wörtlichen Sinne: Disputation im Schoß und Rahm en der Polis) 
findet im Reich zahlreiche Nachahmungen, von süddeutschen Städten bis Hamburg 
und Lübeck. Bemerkenswert dabei ist fast immer, daß es die stärkere, die im Siege be
griffene Seite ist, welche die Disputation anstrebt, um sie dann in ihrem Sinne mani
pulieren zu können. Salats Reform ationschronik zeigt m it aller Deutlichkeit, wie 
Zwingli und sein A nhang dafür sorgten, daß die Verteidiger des alten Glaubens nicht 
zu W ort bzw. zu wirksamer Entfaltung ihrer Argumente kamen. Die Katholiken ha
ben dann im Gegenzug ihrerseits 1526 eine Disputation unter ihrer Regie in Baden 
durchgeführt, die ihnen optisch einen Erfolg brachte (dank einem so bewährten Mata
dor wie dem aus Ingolstadt hergeladenen Johannes Eck), ihnen aber insofern mißlang, 
als Zwingli sich nicht zur Teilnahm e bewegen ließ. D ie Berner Disputation von an
fangs 1528 stand dann wieder ganz im Zeichen der reform ierten Präponderanz, dies
mal war Zwingli dabei.

Es ist nun aber interessant, daß die Reform ation nicht in allen Städtekantonen der 
Schweiz Fuß fassen konnte, sie scheiterte in Luzern, Freiburg und Solothurn. Das 
W arum wäre von Fall zu Fall zu untersuchen, etwa nach dem Beispiel von Rublacks 
Buch über die Gescheiterte Reform ation. Haarscharf an der Reform ation vorbei ging 
Solothurn, wo einzelne Zünfte (vor allem die Schiffleute) und einflußreiche Politiker 
bereits für sie gewonnen waren. Man kann m it einer an Sicherheit grenzenden W ahr
scheinlichkeit sagen, daß ohne Kappel die Stadt sich ihr unter dem Einfluß Berns bin
nen kurzem angeschlossen hätte. Ganz anders Luzern, wo es zwar unter der G eistlich
keit einige reformierte Aktivisten gab -  so den späteren Zwinglibiographen Oswald 
Myconius/Geishüsler oder den Schaffhauser Sebastian Hofmeister. Den Ausschlag 
dürfte aber doch die enge Verbindung der führenden Ratsgeschlechter m it dem Sold
dienst gegeben haben, die ja auch die katholische Innerschweiz bestimm te. D er erste 
Gardehauptmann der 1506 geschaffenen päpstlichen Schweizergarde war Luzerner; 
daraus hat sich später eine gewisse Kontinuität ergeben. D ie katholische Führungs
gruppe berief dann ihrerseits einen militanten Geistlichen in der Person des Elsässers 
Thom as Murner, der durch seine Kam pfschrift „Von dem grossen lutherischen Nar
ren“ berühm t geworden war und sich in den kritischen Jahren 1 5 2 4 -2 9  für die K atho
lischerhaltung der Stadt einsetzte.

2 B. Moeller, Zwinglis Disputationen, in: ZRG  GA 56 (1970), 60 (1974)
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Retrospektiv muß man es als glückliche Fügung hinsteiien, daß die Reform ation 
dicht in allen Schweizerstädten durchbrechen konnte. D er Stadt-Land-Gegensatz in 
nerhalb der Eidgenossenschaft, diese schwere Hypothek des 15. Jahrhunderts, wäre 
sonst erneut aufgekomm en und hätte möglicherweise die Existenz der Eidgenossen
schaft in Frage gestellt. Daß die westlichen Vorposten Freiburg und Solothurn katho
lisch blieben, hat überdies verhindert, daß die inneren Orte -  die sich um 1480 ent
schieden gegen die Aufnahme dieser beiden Städte in die Eidgenossenschaft gesperrt 
hatten -  sich völlig von jeglicher W estpolitik distanzierten. Ihr bereits erwähntes spä
teres Bündnis mit dem Fürstbischof von Basel exem plifiziert, daß es neben der refor
mierten W estpolitik, die vor allem G enf zugutekam, auch eine katholische gab. Ja  es 
hat sich in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts ein eigentliches eidgenössisches Staaten
system herausgebildet, beruhend auf einem labilen Gleichgewicht, beruhend aber 
auch auf einer Verflechtung gem einsamer Interessen.

Übrigens: W o die Reform ation auch in Länderkantone eindringen konnte (Appen
zell, Glarus), hatte sie doch ihre spezifisch städtischen Bezugspunkte und Bezugsper
sonen.

3. Solddienste

Man mißversteht Zwingli, wenn man in ihm nur den Reformator, den K ritiker 
kirchlicher Mißbräuche sieht. Er ist vor allem auch und zeitlich zuvor schon ein Geg
ner der Solddienste gewesen -  das hebt ihn von Luther ab und m acht ihn gewisserma
ßen zu einer schweizerischen Sondererscheinung. D em  Disputationserfolg von 1523 
ging 1521 ein anderer voraus: der unter seinem Einfluß beschlossene N ichtbeitritt Z ü 
richs zum französischen Soldbündnis, der Zürich in der Eidgenossenschaft bereits iso
lierte. D ie Tragweite dieses Alleingangs erm ißt sich an der Tatsache, daß Soldbünd
nisse damals die heißen Eisen waren -  nach der blutigen Katastrophe von Marignano 
1515, die sich dann in derjenigen von Bicocca erneuerte, war eine Ernüchterung, ein 
eigentlicher Meinungsumschwung über erhebliche Teile der Ö ffentlichkeit (im dama
ligen Sinne) gekom m en -  eine Ernüchterung, die Zwinglis Resonanz erst verständlich 
macht. In den A kten enthüllt sich ein weitverbreitetes Malaise: es ist vom Fluchen 
über das Pensionswesen die Rede, man sollte „die krönen fresser erstechen“ etc.3 Die 
Kronenfresser -  das war in erster Linie die m it dem Söldnerwesen besonders verbun
dene politische Prom inenz in den Städten wie auf dem Lande, aus der in zunehm en
dem Ausmaß eigentliche Soldunternehm er hervorgingen. Das ist der eine A spekt: 
eine Oligarchie von Kriegsgewinnlern. Es gibt aber einen anderen: nämlich die Unent
behrlichkeit der Solddienste. Sie waren vor allem für die inneren Orte m it ihrem starken 
Bevölkerungsdruck und ihrer Um stellung von der Agrar- auf die ertragreichere A lp
wirtschaft m it ihrem geringeren Personalbedarf geradezu eine Lebensnotwendigkeit -  
weit m ehr als für die Städtekantone des Mittellandes. D ie reformierte Polem ik gegen

3 J . Strickler, Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 
1521-1531, Bd. 1 (Zürich 1878) N r.382, 28 .2 .1522
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das Söldnerwesen traf som it in diesen alpinen Zonen einen eigentlichen Lebensnerv. 
Diese Zusamm enhänge m achen einerseits die Sym pathien begreiflich, die Zwingli 
weitherum fand, aber ebenso die Em otionen, die sich gegen ihn entluden -  eine nur 
reformatorische Aktivität hätte wohl kaum solche Antipathien ausgelöst. Die Refor
mation ist also durch die Solddienste w esentlich aktiviert worden, andererseits hat sie 
sich dadurch auch Grenzen gezogen. A uf den Solddiensten beruhte ja auch die sog. 
Großmachtstellung der Schweiz, die keine echte war, weil ihr das machtm äßige wie 
räumliche Potential und nicht zuletzt die E inheit der Staatsfiihrung abgingen, ohne 
die eine echte G roßm acht schon damals nicht denkbar war.

Noch eines: die Soldbündnisse erfüllten -  bei allen Mißbräuchen, die sich m it ihnen 
verknüpften -  nicht nur eine volkswirtschaftliche Funktion, sie sorgten das ganze 16. 
und 17. Jahrhundert hindurch für einen neutralisierenden Ausgleich, indem  sie mit 
Frankreich ebenso wie m it der habsburgisch-spanischen M ächtegruppe geschlossen 
wurden. Sie erzwangen -  im Interesse von ungestörtem Söldnerexport -  ein außenpo
litisches Krisenm anagem ent von Fall zu Fall, das letztlich der Neutralität zugutekam.

4. Sprachenfrage

Zunächst muß man sich vor dem Irrtum bewahren, als sei die Schweiz des 16. Ja h r
hunderts schon eine mehrsprachige Schweiz im späteren Sinne gewesen. Das war sie 
keineswegs. V ielm ehr verstanden sich die dreizehn Orte, auf die es letztlich ankam, 
bewußt als deutschsprachig. Das hat sich erst 1798 bzw. 1815 zu ändern begonnen. 
A ber es gab doch italienisch- und französischsprachige U ntertanen, auch Zugewandte, 
zwar nicht aller, aber doch einiger O rte, wie G enf und N euchâtel; es gab zudem die 
italienischsprachigen Bündner Südtäler. Das waren, gesamtschweizerisch gesehen, 
Randzonen, aber konfessionspolitisch fielen sie erheblich ins Gew icht, auch wenn 
man vom w eltgeschichtlichen Sonderfall G enf absieht. Neuchâtel ging unter dem  Ein
fluß und D ruck Berns als erste französischsprachige Stadt von einiger Bedeutung 1530 
zur Reform ation über -  von hier wandte sich der Reform ator Neuchätels, der Südfran
zose Farel, dem Reform ationswerk in der Rhonestadt zu. Seine eigentliche Breitenw ir
kung gewann der neue Glaube dank der bereits erwähnten bernischen Eroberung der 
W aadt -  damit war ein geschlossenes G ebiet gewonnen, das für lange Z eit das einzige 
Territorium reform ierter K onfession im französischen Sprachbereich bleiben sollte. 
Die Sonderentwicklung der W estschweiz gegenüber Frankreich ist ganz wesentlich 
von dieser Voraussetzung her zu verstehen. Aufs ganze gesehen kann man sagen, daß 
die kulturelle Bedeutung der reform ierten W elschschw eiz beträchtlich war -  nicht zu
letzt dank ihrer zwei Akadem ien -  w esentlicher jedenfalls als ihre politische Bedeu
tung, die bis zum Ausgang des A ncien Regim e gering blieb. N icht zu unterschätzen 
ist auch die Bedeutung der italienischsprachigen Südtäler, vor allem des Puschlavs und 
Chiavennas. H ier setzte sich die Reform ation zwar nicht völlig durch, aber es entstan
den doch reformierte Gem einden, die einigen prom inenten italienischen Refugianten
-  beispielsweise Vergerio -  als W irkungsstätte dienten. In Poschiavo edierte eine 
Druckerei reformiertes Schrifttum , die einzige, die das im italienischen Sprachbereich
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tun durfte. Proteste fruchteten nichts; erst im Dreißigjährigen K rieg konnte wirksam 
dagegen vorgegangen werden.

Von daher begreift man auch, daß die katholische M ehrheit der regierenden Orte 
Ansätze einer reform ierten Gem eindebildung in Locarno nicht hinnahm en, sondern 
die Bekenner zur Auswanderung zwangen.

5. Bauernfrage

Bekanntlich haben die Bauern in der Eidgenossenschaft aufs ganze gesehen m ehr 
politische M itSprachem öglichkeiten gehabt als im Reich. Das gilt aber nur für die Län
derorte, kaum oder nur sehr beschränkt für die Untertanen der Städtekantone. In grö
ßeren Bereichen des schweizerischen M ittellandes gab es Bauernunruhen, die zeitlich 
recht genau m it denen in Süddeutschland zusammenfielen, näm lich 1514/15 und 
1524/25. Sie sind im w esentlichen hier wie dort gescheitert, wären also an sich keiner 
besonderen Erwähnung wert. Im m erhin zeigen sich doch bestim m te Abweichungen. 
Ich denke da nicht nur an die weit weniger blutige Repression, obwohl auch dieser 
Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Etwas anderes ist erwähnenswert. Zwingli hat sich 
viel deutlicher und konsequenter als Luther gegen die Berechtigung der Leibeigen
schaft ausgesprochen -  und zwar in seinen im Namen der Leutpriester abgefaßten 
Ratschlägen auf die Beschwerden der Grafschaft Kyburg vom Mai 1525. D er Rat kon
zedierte daraufhin die Aufhebung der Leibeigenschaft, wobei er Zwinglis theologi
sches A rgum ent der Gotteskindschaft aller Christen in seine Begründung m itüber
nahm'4. Das war ein nicht unwesentliches Zugeständnis, das beispielsweise den Schaff
hauser Bauern verweigert, den Basler Landleuten zwar ebenfalls konzediert, dann aber 
1532 wieder rückgängig gem acht wurde. Zwingli, der selber in bäuerlicher Umgebung 
aufwuchs, hat dieses Problem wohl klarer erkannt als andere Reform atoren und sich 
nicht einfach hinter der Freiheit des Christenm enschen verschanzt, die sich auch in 
der Unfreiheit bewähren könne. Im übrigen aber war der Reformationsverlauf in den 
Städtekantonen genauso obrigkeitlich bestimmt und dirigiert wie im R eiche; hatte die 
O brigkeit gesprochen, so mußten die Dorfgem einden nachziehen, allenfalls sogar ge
gen ihren W illen : Unruhen von Bauerngemeinden im Berner Oberland, die lieber ka
tholisch geblieben wären, wurden gewaltsam unterdrückt.

Es gibt aber im schweizerischen Rahm en noch eine andere wirkliche bäuerliche 
Sonderentwicklung, die derjenigen des Reiches völlig zuwiderlief: in Graubünden. Sie 
ist charakterisiert durch den Trium ph des kom munalen Prinzips, auf dessen Bedeu
tung Peter Blickle jüngst wieder hingewiesen hat, das aber im Reich außerhalb der 
Städte kaum wirklich zum Tragen gekom m en ist. D ie Gem einden Graubündens wa
ren (und sind weitgehend heute noch) Träger der politischen W illensbildung; von ih 
nen ging die Bewegung aus, die sich 1525 gegen den Bischof von Chur als Feudal
herrn wie als Repräsentanten der katholischen K irche erhob. D ie Gem eindeautono

4 E, Eg//', Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533 
(Zürich 1879) N r.724, 726, die Antwort von Bürgermeister und Räten datiert vom 28.5 .1525
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mie erleichterte auch das Eindringen der Reform ation, die relativ früh von Chur aus 
Anhänger gewann. Versuche der katholischen O rte, diese Bewegung durch Hilfever 
W eigerung nach außen (Stichw ort: Müsserkrieg) abzufangen, bewirkten das Gegenteil 
und beschleunigten die A usbreitung des neuen Glaubens. Dazu spielten Beziehungen 
zum tirolischen A ufstand; Michael Gaism air hielt sich im H erbst 1525 in Graubünden 
auf. Das Forderungspaket der Bauern, eine Synthese der zwölf A rtikel deutscher Bau. 
ern m it solchen ihrer T iroler Standesgenossen, ließ sich weitgehend realisieren: Bi
schof und G eistlichkeit verloren alle w eltlichen H errschaftsrechte, die Gem einden er
hielten das Pfarrwahlrecht (das sie zum Teil schon innehatten); alle Pfründen mußten 
an Bündner gehen, W ildbann und Fischerei fielen den G erichten zu; der kleine 
Zehnte wurde abgeschafft, der K orn- und W einzehnte auf den Fünfzehnten herabge
setzt etc. Diese Errungenschaften sind in den sog. Ilanzer Artikeln von 1526  niederge
legt und markieren, soviel ich sehe, das einzige erfolgreiche Beispiel einer Bauernerhe
bung um 1525. Allerdings war dieser Sieg zu sehr an bestim m te regionale Vorausset
zungen geknüpft und kam überdies zu spät, um irgendwelche Signalwirkung zeitigen 
zu können. Bem erkensw ert im m erhin, daß Jahrzeh nte  später die streng katholischen 
W alliser in einer Erhebung der Zehnden ebenfalls die letzten H errschaftsrechte des 
Bischofs beseitigen konnten.

Z usa m m enfassu ng

Es ging nicht darum, einen geschichtlichen Sonderfall Schweiz herauszuheben -  
natürlich gab es ihn, aber eben doch nur so, wie jede Nation auf ihre A rt einen Son
derfall darstellt. Ich wollte vielm ehr bestim m te Abw eichungen von den Verlaufsfor
men im Reiche sichtbar m achen, ebenso Impulse, die auf Deutschland weitergewirkt 
haben -  etwa die politisierten Disputationen. Man könnte da noch weitere nennen: 
z. B. die Institution des Z ürcher Ehegerichts, das nach dem W egfall der geistlichen 
Gerichtsbarkeit eine um so rigorosere tägliche wie nächtliche Überwachung und D is
ziplinierung der Bevölkerung gestattete: W alther K öhler hat gezeigt5, wie diese E in
richtung zuerst von diversen süddeutschen Städten adaptiert, dann über Straßburg 
nach G enf gekom m en ist und dort als K onsistorium  eine exem plarische Form  ange
nom m en hat.

Um aber zur Ausgangsfrage von Herrn A ngerm eier zurückzukom m en: ganz heil 
überstanden hat die Schweiz ihre Reform ation wohl nicht, sie hat sie in einem  recht 
schwierigen Anpassungsprozeß über sich ergehen lassen müssen und schließlich verar
beitet -  die daraus entspringende konfessionelle Zweiteilung konnte sie erst in aller
jüngster Zeit, im Z eichen der ohnehin um sichgreifenden religiösen Indifferenz, über
winden.

W as der Schweiz aber erspart blieb, waren die dreißigjährigen Konfessionskäm pfe, 
die zuerst Frankreich und die Niederlande, dann auch Deutschland erleiden mußten. 
Dies nicht etwa dank größerer U m sicht oder Leidenschaftslosigkeit der Schweizer,

5 W. Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, 2 Bde. (1932-42)
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sondern dank der frühvollzogenen Territorialisierung, einem Ergebnis des genuinen 
eidgenössischen Föderalismus. Da es keine höhere Gewalt und kein höheres Prinzip 
gab, das eine konfessionelle Einheit verkörperte (wie König- oder Kaisertum, dieses 
vor allem unter K arlV . und dann wieder unter Ferdinand II.), mußte diese territoriali- 
sierte Zweiteilung der Schweiz wohl oder übel hingenom m en, Krisensituationen von 
Fall zu Fall pragmatisch gemeistert, ausgesprochene Kriege aber (die schon aus Geld- 
und Verproviantierungsgründen nicht lange dauern durften) sobald als möglich durch
gekämpft und beendet werden.

Diskussion zu den Referaten H einem eyer und Stadler
Hartmann: Herr Angermeier, Sie haben darauf hingewiesen, daß im 14. und 

1 5 ,Jahrhundert die Landesherrn m it der Kurie verhandelten über die Bischöfe hinweg 
und daß dadurch die evangelische Landeskirche vorbereitet wurde. W ir haben nun 
denselben Fall für Bayern. Nur ging dort die konfessionelle Entwicklung ganz anders 
vor sich. W arum Bayern katholisch blieb, dafür gibt es mannigfache Gründe. Das we
sentliche war wohl die Entscheidung der Herzöge; bei dieser Entscheidung spielten 
religiöse Motive bestim m t eine wichtige Rolle. Ich wollte hier die Frage stellen, ob 
nicht in Bayern -  abgesehen von den religiösen Motiven -  die Entscheidung der 
Herzöge deshalb so ausfiel, weil in Bayern die Entwicklung zum modernen Staat rela
tiv früh erfolgte und sie durch die 1506 vollzogene Vereinigung des Herzogtums und 
die Primogeniturordnung begünstigt wurde. Besaß nicht der bayerische Herzog, ähn
lich etwa wie der K önig von Frankreich durch das Konkordat von 1516 oder auch 
Spanien, eine bereits so stark ausgebildete Kirchengewalt, daß er, wie die beiden K ö 
nigreiche, keine Notwendigkeit sehen mußte, durch Einführung der Reform ation 
diese Kirchengew alt noch weiter auszubauen, zumal da gerade die Kurie in diesen 
Jahren den Herzögen durch Erteilung bedeutender Privilegien ganz besonders entge
genkam. Dies war nur durch Umgehung der Bischöfe, der Reichsbischöfe möglich. In 
diesem Zusam m enhang ist nochmal die Frage aufzuwerfen, die Herr Lutz angeschnit
ten hat: W iew eit war die aristokratische Reichskirche überhaupt reformierbar? Die 
adeligen Bischöfe waren ja meistens theologisch ungebildet, von ihren dynastischen 
und finanziellen Interessen bestim m t aufgrund der Struktur dieser K irche, die inner
halb der W eltkirche eine deutsche Sonderform repräsentierte, wo die Funktion des 
Landesherrn und Bischofs zusammenfiel. Dies hat die Fürstbischöfe daran gehindert, 
die nötigen Reform en wirklich durchzuführen; insofern war die deutsche, katholische 
Reform  nur unter Umgehung dieser Bischöfe möglich.

Heinemeyer: Ich darf gleich darauf antworten. Also ich sehe das so, daß die Territo
rialisierung im Reich im 12.Jahrhundert einsetzt, was die geistlichen Fürstentüm er an
belangt eben m it dem W orm ser Konkordat. Sonst ging in der zweiten Hälfte des 
12.Jahrhunderts die Entwicklung in den verschiedenen Teilen des Reiches verschie
denartig vor sich. Sie erwähnten Bayern. Das ist auch ganz mein Eindruck. Es ist ja
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keine Änderung der Dynastie eingetreten und dann eben am Anfang des 16-Jahrhun- 
derts die Primogenitur festgelegt worden. Es war ähnlich, wie in den m ittel- und nord
deutschen Fürstentüm ern, also in Hessen, Thüringen, Sachsen, Braunschweig, Wo 
mehrfach die Dynastie wechselt. Es ist also eine zeitliche Phasenverschiebung, und ich 
stim m e Ihnen darin durchaus zu. Ich bin auf die bayerischen Verhältnisse verständ
licherweise nicht eingegangen, da ich davon nicht so viel verstehe, wie in norddeut
schen Dingen, aber ich m öchte doch so sagen, daß die Entwicklung am Anfang des 
16Jahrhunderts im Reich einigermaßen gleich weit gediehen war, und da setzt eben 

die entscheidende Frage ein, warum sind die einen neugläubig geworden und die an
deren altgläubig geblieben. Auf diesen Punkt bin ich bewußt nicht eingegangen, will 
aber jetzt m eine M einung sagen. Es war in der Tat auch eine persönliche Entschei
dung, jedenfalls in einer Reihe von Fällen der betreffenden Fürsten. Ich bin also nicht 
geneigt, den Kurfürsten von Sachsen, Friedrich d. W eisen usw., und den Landgrafen 
von Hessen die religiöse Motivation abzusprechen, sondern ich glaube, daß sie durch
aus neben der territorialpolitischen eine religiöse Rolle spielten, daß die Dinge fast un
lösbar miteinander verbunden waren. Es ist einfach die ganz naive Frage, die man 
doch stellen muß, warum sind die einen Territorialfürsten katholisch geblieben m it ih
ren gleichen Interessen und warum sind die anderen zur Lehre Luthers übergegangen, 
auch m it den gleichen Interessen, und ich glaube doch, daß man hier die religiöse M o
tivation nicht gering schätzen sollte.

Glaser: Ich m eine ja, daß in Bayern die Verhältnisse sehr kom plex sind, und ich 
denke mir z. B. auch, daß die Umklammerung durch die habsburgischen Territorien 
auf die politische Entscheidung der bayerischen Herzöge oder des bayerischen H er
zogs, auf den es im w esentlichen ankam, doch einen ganz wesentlichen Einfluß hatte. 
Es war für Bayern sicher schwerer, etwas zu machen angesichts der Nachbarschaft, als 
für andere Fürsten. Das halte ich schon auch für ein Motiv und was die reichskirchli
chen Problem e, die Problem e insbesondere der bayerischen Bischöfe betrifft, so muß 
man, wenn man die O ptik der Bischöfe einmal in den Blick nim m t, auch daran den
ken, daß bei der sehr schnell einsetzenden Religionspolitik der Herzöge diese für die 
Bischöfe natürlich viel gefährlicher war als die Reform ation. Es gibt eben eine ganze 
Reihe von Motiven, mehr will ich gar nicht sagen.

Becker: Ich wollte an die Frage von Herrn Hartmann anknüpfen und sie vielleicht 
etwas vertiefen. H err H einem eyer, Sie haben in Ihrem  Referat einen Satz gesprochen, 
ich weiß nicht, ob ich ihn richtig wiederhole, am Anfang des 16,Jahrhunderts habe 
sich die Staatsm acht so ausgebildet, daß man allmählich sich dem fürstlichen A bsolu
tismus zu nähern begann. Hierin steckt ein ganz entscheidendes Problem. W enn man 
diese staatsrechtliche Kontinuität im Übergang vom 15 .oder gar vom 12.Jahrhundert 
zum 16., 17. und 18.Jahrhundert so stark betont, dann ist doch die Gefahr, daß die Be
deutung der Reform ation als Ereigniskomplex hier in eine nachgeordnete Position 
hineinrückt. Sie haben verschiedene M om ente aufgezählt, die als Einbruchstore der 
Vertiefung der Staatsgewalt auch auf dem religiösen G ebiet dienen können, Sie haben 
hingewiesen auf die Schutzvogtei, auf die Patronate und verschiedenes andere. W enn



Zu den Referaten Heinemeyer und Stadler 101
nian die Städte m iteinbezieht, die ja auch eine gewisse H oheit ausgebildet hatten, 
dann muß man sehen, daß in Nürnberg und Straßburg 1521/24 sich die Fürsten bzw. 
das Stadtregim ent relativ wenig um die Patronate kümm ern, diese wurden ausgenutzt, 
aber letzten Endes, weil sie Prediger selbst einsetzten. Hat das nun wirklich eine so 
tragende Bedeutung für die Einführung der Reform ation, für die Durchsetzung der 
Reformation, daß diese staatskirchenrechtlichen Positionen geschaffen sind, geht man 
nicht wesentlich weiter auch in der Begründung des Staates nach der Reform ation? 
Ob nun die fürstliche H oheit über die Reform ierung der Untertanen bestim m t oder 
nicht: hier setzt eine ganze Fülle von hoheitlichen M öglichkeiten ein, von diesem 
Grundsatz ausgehend eine wirkliche Vertiefung der Obrigkeit bis hin zu Stahl und 
dessen Theorie vom christlichen Staat. V ielleicht müßte man diese Dinge stärker be
denken, und es gibt ja auch beispielsweise -  H err Stadler hat das in seinem Referat an
gedeutet -  das Phänom en der Ehegerichte, Beispiel einer viel stärkeren Reglem entie
rung nach der Reform ation, in Basel besteht der geistliche Bann in weltlicher K om pe
tenz weiter. Es ist doch überhaupt die Einführung der Reform ation im Territorium 
und im H oheitsgebiet der Stadt nur zu verstehen als ein ganz neuer Zusamm enhang 
zwischen geistlicher und weltlicher Kom petenz, der nicht so recht paßt zu den U nter
scheidungen der Zw eireichelehre Luthers. Ich m eine, man müßte vielleicht doch stär
ker die Zäsur betonen, die am Anfang des 16.Jahrhunderts liegt und die auch die 
Möglichkeit gibt, die Staatsgewalt ganz anders zu gestalten, neu zu begründen, zu legi
timieren, auch in Fragen des Seelenheils. Ich weiß nicht, ob man über Hunderte von 
Jahren hinweg eine Kontinuität der Staatswerdung unter Einschließung aller K onfes
sionen, Protestantismus, Katholizismus, Calvinismus konstruieren kann.

Heinemeyer: Da sehe ich zu m einer Genugtuung, daß ich richtig verstanden worden 
bin. Genau das wollte ich ja aussprechen, nämlich daß man die K ontinuität seit dem 
späten M ittelalter weit in das 16. Jahrhundert hinein stärker betonen muß, als das teil
weise geschieht. Ich bin weit entfernt davon, die Bedeutung der Reform ation in den 
Territorien etwa zu vermindern oder gering zu schätzen, aber das, worauf es mir an
kam, war, zu zeigen, daß am Beginn der Reform ation die Staatlichkeit in den Territo
rien so weit ausgebildet war, daß auch ohne die Reform ation diese Staatlichkeit zum 
absolutistischen Staat weitergeführt worden wäre. Das ist natürlich eine Annahme. 
A ber das ist durchaus m eine Ansicht. Ich glaube auch nicht an eine Krise am Ende 
des 15.Jahrhunderts, auch nicht auf dem Gebiete des Rechts, obwohl ich davon gar 
nichts verstehe, sondern ich glaube, daß es sich um eine kontinuierliche Entwicklung 
handelt.

Ziegler: Ich m öchte zu diesem Punkt, der eben angesprochen wurde, den ich auch 
für sehr wesentlich halte, noch etwas sagen. Ich glaube, man muß differenzieren und 
kann nicht einfach sagen, Kontinuität oder großer Bruch, ohne die Bedeutung der Re
formation einzubeziehen. Da m öchte ich auf das Beispiel Bayern nochmal eingehen, 
das für die süddeutschen Territorien sehr wichtig ist. W enn ich m ich frage, in welchen 
Punkten ist denn nun durch die Reform ation etwas geschehen -  wenn man davon 
ausgeht, daß um 1500 die Grundlagen des sogenannten frühmodernen Staates gelegt
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sind dann meine ich, daß man durchaus einige Gebiete ausscheiden und sagen 
kann, hier ist etwas geschehen durch die Reform ation, hier wurde beschleunigt oder 
retardiert. Beschleunigt scheint mir der Ablauf bei den kirchlichen Maßnahmen. D je 
Landeskirchenhoheit ist durch die Reform ation in Bayern genauso massiv beschleu
nigt worden (allerdings wurde hier nicht säkularisiert): die Visitationen, die Aufsicht 
über das Kirchengut usw. sind eindeutige Phänom ene. Das zweite, was mir bei Bayern 
beschleunigt scheint, ist die Superiorität des Landesherrn gegenüber dem Adel. Bei 
der sogenannten Adelsverschwörung in Bayern wurde eben m it Hilfe der K onfes
sionspolitik der Adel in eine zweite Stellung hinabgedrückt. Ein drittes Gebiet, wo mir 
die Reformation deutlich beschleunigende Funktion ausgeübt zu haben scheint, ist die 
sogenannte Sozialdisziplinierung, die Aufsicht über das gem eine Volk. A ber mir 
scheint auch, daß es retardierende M omente gibt. Retardierend, d.h. daß die Reform a
tion die Bewegung verlangsamt oder gestoppt hat, scheint mir in Bayern z.B. der 
K am pf gegen Habsburg, der im 15.Jahrhundert viel massiver war und der jetzt zwar 
auch durch die Gegenwart des gewaltigen M achtblocks im Osten, aber ebensosehr 
durch die Tatsache, daß die Habsburger eben katholisch sind und man deshalb m it ih
nen doch auch Zusam m engehen muß, gedämpft erscheint. Die außenpolitische Be
wegungsfreiheit ist also eingeschränkt. Und dann käme es mir noch darauf an, zu sa
gen, daß es auch einige Bereiche gibt, die unverändert sind in Bayern, und das scheint 
mir im gesamten Verwaltungsaufbau der Fall zu sein, ganz besonders im Finanzwesen, 
einer der Säulen des frühmodernen Staates. Ich sehe nicht, was die Reform ation hier 
an Bedeutung haben könnte, desgleichen im Rechtsw esen, bei den m achtpolitischen 
Interessen, aber wohl auch in der Stellung zum Reich. Es wäre interessant, ob Sie das 
für Hessen oder andere Territorien bestätigen können.

Heinemeyer: Zu den mitteldeutschen Fürstentüm ern würde ich das so sehen, daß 
durch die Reform ation der latente Gegensatz zwischen dem Landesherrn und seinen 
Ritterschaften überwunden worden ist. Allerdings dadurch, daß die Ritterschaften 
evangelisch geworden sind und sich eben in diesem Punkt auch bei den außenpoliti
schen Auseinandersetzungen dem Landesherrn angeschlossen haben. Was die N icht
veränderung anbelangt, so glaube ich, daß das auch für die m ittel- und norddeutschen 
Fürstentüm er zutrifft, was Sie sagten. Gleiches gilt für das Finanzwesen, das Rechtsw e
sen und den Verwaltungsaufbau, jedoch m it der Einschränkung des Aufbaues der 
neuen Kirchenorganisation, die nun allerdings anders ist und die ganz vom Staat aus 
geleitet wird. Aufsicht über die Untertanen durch die Reform ation m öchte ich eigent
lich in dieser scharfen Form  nicht sagen. Ich würde eher sagen, daß hier Aufsicht und 
Landesfürsorge zusammenfließen, und die Landesfürsorge spielt gerade in den evange
lischen Territorien ja eine sehr große Rolle, die Landesfürsorge für die Arm en, die A b 
schaffung des Bettelwesens und eben auch die Fürsorge für die Siechenden, die der 
Staat in seine Hände nim m t. Also davon abgesehen würde ich auch sagen, daß der 
Verwaltungsaufbau weitergeführt wird und zwar interessanterweise unter Befragung 
und Zuhilfenahme anderer, auch katholischer Territorien. Man fragt einfach an, man 
erkundigt sich, wie m acht ihr das und richtet einige Dinge danach ein. Ich denke z. B. 
an die Einführung der Salbücher, der Urbare im lß.Jahrhundert, die beispielsweise in
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Je sse n  nach süddeutschem Vorbild gem acht worden sind. A ber sonst glaube ich kann 
ich Ihre Bem erkung bejahen.

ßaurngart: Die Ausbildung der frühmodernen Staatlichkeit bringt in vieler H in
sicht, m eine ich, eine Bestätigung der Thesen von Herrn Angermeier. Herr Ziegler 
hat, bezogen auf das bayerische Beispiel, dies vielfach auch schon konkretisiert. Man 
gönnte dem vielleicht noch einiges hinzufügen, etwa das vorreformatorische Schulw e
sen und die Universitätsausbildung noch etwas stärker betonen. Und, Herr Ziegler, im 
Unterschied zu Ihnen sehe ich keinen nennenswerten Unterschied der späteren K on
fessionsparteien. D enn beispielsweise wurde die Universität Tübingen in vorreforma- 
torischer Zeit ausgestattet wie die Universität Marburg in nachreform atorischer Zeit. 
Das Problem dürfte aber anderswo liegen: Dieses Panorama der Ausbildung frühmo
derner Staatlichkeit, deren einzelne Elem ente wir nicht diskutieren können, bleibt 
doch, Herr H einem eyer, nur ein Teilpanorama. Es ist die Frage, ob es nicht regionale 
Schwerpunkte gibt und warum es sie gibt. Ich m öchte behaupten, daß ganze deutsche 
Landschaften aus diesem Bild einfach herausfallen. Dazu gehört z. B. das mir jetzt be
sonders vertraute Franken, dazu gehört weitgehend auch Schwaben. Das Herzogtum 
W ürttem berg erlangte ja erst in späterer Z eit eine große Bedeutung. Auch die rheini
schen Gebiete passen nicht in dieses Schem a. Dann blieben übrig die mitteldeutschen 
und nordostdeutschen Kurfürstentüm er oder Territorien und im Südosten das H er
zogtum Bayern. Das vor allem wären die Repräsentanten frühmoderner Staatlichkeit 
im Sinne von Gerhard Oestreich, die Sie sehr eindrucksvoll in vielen Zügen beschrie
ben haben. Ich sollte hinzufügen, daß die große Gruppe der Reichsstädte, von der ge
legentlich die Rede war, in Ihr Bild eigentlich ebenfalls nicht hineinpaßt. Vielleicht 
sollten Sie uns eine Antwort geben auf diese Teilfragen.

Heinemeyer: Das ist sicher auch m eine Auffassung. Es fallen G ebiete heraus. Fran
ken fällt heraus einmal dadurch, daß es dort einen geistlichen Fürsten gibt, nämlich 
den Herzog von Franken, d.h. also den Bischof von Witrzburg. Und der Bischof von 
Würzburg hat ganz sicher andere Vorstellungen oder würde zu der Art Staatlichkeit 
rechnen, die ich m it ein paar W orten angeschnitten und von den w eltlichen Fürsten
tümern unterschieden habe. Es gehört aber auch in Hessen selbst etwa die Reichsabtei 
Fulda dazu, während Hersfeld bereits ganz im hessischen Sog steht. Ich würde also sa
gen, daß dieses Bild hier vor allem eben durch die geistlichen Fürstentüm er geprägt 
ist. Das gilt für das Rheinland, ähnlich für das Erzbistum K öln und gilt auch für das 
Erzbistum Mainz insoweit, als damit der mainzische Bezirk um schrieben ist. Was die 
Reichsstädte anbelangt, ist die Entwicklung ganz sicher eine ganz andere, und ich 
würde meinen, da ja ohnehin das Territorium ausscheidet, wären diese Dinge in der 
Tat stärker von sozialpolitischer Seite hier zu entwickeln als von der territorialpoliti
schen.

Kreutzer: Ich würde m ich gerne Herrn Stadler zuwenden, denn ich glaube, man 
übertreibt nicht, wenn man darauf hinweist, daß in Deutschland nicht nur die K ir
chengeschichtsschreibung, sondern insbesondere auch die Literaturgeschichtsschrei



104 Diskussionsbeiträge

bung dazu neigt, die schweizerischen Belange, d.h. die Them en, Gestalten, literari
schen Gattungen des Reform ationszeitalters in der Schweiz, zu vernachlässigen. Ich 
könnte mir denken, daß in diesem Fall die Literatur einen guten K om m entar zu der 
Epoche liefert, deshalb würde ich gerne zu dem Punkt, den Sie angeschnitten haben, 
ein paar literarhistorische Anmerkungen machen.

W enn man die Literatur in der Schweiz und in Deutschland in der Frühzeit der R e
formation vergleichend betrachtet, dann fällt doch sehr auf, wie außerordentlich ver
schieden das Bild ist, so daß ich mich oft frage, ob man da noch m it der Vorstellung 
von einer Phasenverschiebung operieren sollte. Das ist insoweit richtig, als reformato- 
rische Them en in der Literatur der deutschen Schweiz sehr viel später auftauchen, 
vielleicht sogar Jahrzehnte später. A ber vorher ist man in der Schweiz m it Them en be
schäftigt, die in Deutschland in der Literatur gar nicht auftreten, nämlich m it literari
schen Gestaltungen politischer Them en. Das scheint doch unm ittelbar zusammenzu- 
hängen m it den Problem en der Konsolidierungsphase der Eidgenossenschaft. Das fin
det in einer ganzen Reihe von Gattungen, z .B . im Drama, im Lied, einen sehr deutli
chen literarischen Ausdruck, vor allem aber wohl in der Chronistik, ausgehend vom 
W eißen Buch von Sarnen. Es gibt zudem in den Jahrzehnten vor der Reform ation, 
man kann es nicht anders nennen, eine wirklich blühende Dram atik in der Schweiz, 
die sich m it dem Them a ,Entstehung der Eidgenossenschaft1 beschäftigt, und das ganz 
sicher auch aus aktuellen zeitgeschichtlichen Absichten und Anlässen heraus. Die 
Schweiz ist ja gegenüber dem deutschen Reich dadurch im Vorteil, einen sehr schö
nen literarischen Entstehungsm ythos zu haben. Diesen Vorteil sollte man nicht ver
achten, m it Tacitus’ .Germ ania“ ist literarisch sehr viel unbequem er zu operieren. Die 
Geschichte von W ilhelm  Teil ist eben an sich schon eine dramatische Fabel, sie läßt 
sich sehr vielfältig gebrauchen und verwenden, und das ist ja auch geschehen. Natio
nale Ideologie, wenn ich das W ort in diesem Augenblick einmal wertfrei gebrauche, 
als Them a der Literatur, ganz kurz vor der Reform ation und auch noch in ihrer Früh
zeit, hat ganz sicher verhindert, daß die im engeren Sinne reform atorischen Anliegen 
in der Schweiz sofort ein ausgeprägtes Interesse gefunden haben, und als das dann der 
Fall war, dann doch in viel schwächerer Form  als in Deutschland. Die deutsche D ra
matik ist vollständig ausgefüllt m it der Diskussion dogmatischer, d.h. theologisch
dogmatischer Problem e. Nun geht allerdings dieses politisch-literarische Anliegen 
nicht von der Stadt aus, wenn ich das richtig sehe, sondern von den Urkantonen, m it
hin w ahrscheinlich dann doch aus mehr agrarischen Zusamm enhängen. D ie Dram en 
beschäftigen sich sehr stark m it der Them atik des Reislaufens, auf das Sie eingegangen 
sind; auch das scheint m it der nationalen Konsolidierung zusammenzuhängen. In 
dem Augenblick aber, in dem diese Them en in die W elt der Stadt eintreten, also in 
eine städtisch geprägte kulturelle Umgebung, beispielsweise in Zürich, da nehm en sie 
dann ganz deutlich humanistische Züge an. H einrich Bullinger schreibt dann eine 
sehr schöne ,Lukretia“, ein Drama, das die Entstehung der helvetischen Konföderation 
in Beziehung setzt zu der Entstehung des republikanischen Rom . D am it wird auf 
lange Z eit für Them en gesorgt und für geistigen Antrieb. Das läßt vieles verblassen, 
was in der gleichen Z eit in der Literatur im Reich fasziniert hat und was das Bild der 
Literaturgeschichte von der ganzen Epoche bis heute so gut wie ausschließlich be
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stim m t hat. Ich glaube, daß wir diese schweizerische Tradition -  auch kom pensato
risch, also gegen einseitige Gew ohnheiten der Literaturgeschichtsschreibung -  viel 
deutlicher hervorheben sollten.

Iserloh: W as das Verhältnis Zwinglis zum Söldnerwesen angeht, muß man genauer 
differenzieren. E r hat vor den W erbern des französischen Königs gewarnt. Hier hatte 
er die Abhängigkeit der Schweiz von Frankreich zu fürchten. Gleichzeitig hat er als 
Feldprediger die Schweizer in die Lombardei begleitet und war stolz, daß seine Volks
genossen vom Papst m it dem Titel „Befreier der K irche“ ausgezeichnet wurden. Für 
seine Dienste erhielt er von der Kurie eine Pension, auf die er erst 1521 verzichtet hat.

Repgen: H err Stadler, ich fand Ihren Versuch, vor allen Dingen um m it einer These 
zu konfrontieren, warum es hier so und dort so verlaufen ist, also strukturelle Gründe 
zu bringen, sehr überzeugend. Die Frage, ob damit auch die Erklärung, warum es in 
Frankreich, in den Niederlanden, in Deutschland anders gewesen ist, schon gegeben 
ist, darüber m öchte ich eigentlich noch länger nachdenken, ehe ich m ich dazu ge
nauer auslasse. A ber eine Frage ist mir schon jetzt eingefallen. Ist die Schweiz als poli
tisches Gemeinwesen im vollen Sinn anzusprechen? Soll das sinnvollerweise m it dem 
Reich, m it den Niederlanden oder Frankreich verglichen werden oder wäre es nicht 
besser, nach O st- und Mitteleuropa zu schauen, denn da hat man näm lich die gleichen 
konfessionspolitischen und religionsrechtlichen Dinge, vor allen Dingen in Polen und 
Litauen. D enn da ist der K önig praktisch vom späten 16.Jahrhundert an nur noch ein 
Präsident, der wenig zu sagen hat, aber die Stände sind sehr sehr unabhängig und re
geln das so, wie sie es jeweils in ihrem Herrschaftsbezirk geregelt haben. Das heißt 
also, wenn wir für die Schweiz einen Vergleichstypus suchen, sollten wir da nicht auch 
dorthin schauen? Das Reich hat eine völlig andere Tradition und Frankreich selbstver
ständlich auch. Bei den Niederlanden würde ich die Frage, ob es wirklich nun ein 
Konfessionskrieg gewesen ist oder inwieweit hier das ständische, das konfessionelle 
Streben ineinanderkom m t -  sicher im Anfang keine konfessionelle Erhebung -  offen
lassen.

Stadler: Zuerst zur Frage nach der schweizerischen Tradition und der Chronistik. Es 
ist tatsächlich so, daß noch lange Z eit in der schweizerischen Chronistik der K onfes
sionskampf und der konfessionelle Zwiespalt tabu sind. Das schönste Beispiel ist ja 
Gilg Tschudi, der für seine Person sehr in den Konfessionskam pf seines K antons G la
rus verwickelt war. Er war ein Vorkäm pfer des katholischen Prinzips. In seiner großen 
Schweizer Chronik spürt man davon überhaupt nichts, das bleibt irgendwie ausge
klammert. Man hat hier sozusagen das Bild der heilen Schweiz, wie sie vor der konfes
sionellen Spaltung noch da war, weiter tradiert. Sie haben ganz richtig auf den Teil- 
Mythos hingewiesen, der ja den ganzen Schiller vorwegnimmt, aber das interessante 
ist, daß Tschudi ihn m it einem anderen romanistischen Mythos kom biniert, nämlich 
dem vom alten Helvetien. Die Helvetier sind sozusagen die Vorfahren, die Vorgänger 
der späteren Schweizer, dann ist das röm ische Reich gekom m en. A ber die Neugrün
dung der Eidgenossenschaft um 1300, das ist nichts anderes als die W iedererweckung
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des alten Helvetien und die Unabhängigkeit der Helvetier ist eben älter als etwa die 

des römischen Reiches, sie geht dem römischen Reich vor. Es ist ganz richtig, daß die

ser Traditionsstrang mehr ländlich ist. Andere Chronisten wie Schilling oder Stumpf 

sind dann wieder eher den städtischen Zentren zuzuordnen.

Zur Frage der Solddienste und damit zu Zwingli: Sicher, er war Pensionsnehmer, er 

war zunächst päpstlich und von daher antifranzösisch, also gegen die französische 

Soldallianz, aber dann hat sich das doch gegen fremde Solddienste überhaupt ge

wandt. Er war ja nicht Pazifist, das wäre ganz falsch, denn für den Glaubenskrieg, für 

die Ausbreitung des wahren Glaubens, war er durchaus, aber er war dann nicht mehr 

für die Solddienste, weil er das Schreckliche dieser Söldnerkriege selber doch miter

lebt hat. Ich glaube, das muß man ihm abnehmen, daß er davon betroffen gewesen ist. 

Entscheidend ist die Zäsur von 1521/23, da zeigt sich immer mehr die Wendung ge

gen die Solddienste überhaupt.

Was nun die ganze wirtschaftliche Situation im 16.Jahrhundert betrifft, da ist ja 

Herr Peyer, der hier ist, der eigentliche Kenner. Ich möchte, falls da noch etwas gesagt 

werden soll, ihm das hier nicht vorwegnehmen.

Ja, die Parallele zur polnischen Adelsrepublik hat in mancher Hinsicht etwas Faszi

nierendes und doch würde ich sagen, der Vergleich ist nur teilweise zutreffend. Was 

die polnischen Verhältnisse charakterisiert, ist ihre außerordentliche Labilität. Es ge

nügt ja, daß da ein Magnat plötzlich stirbt oder sich bekehren läßt, sich wieder rückbe- 

kehren läßt, und dann muß die ganze Untertanenschaft diesen Konfessionswechsel 

mitvollziehen. Deshalb der dortige plötzliche Zerfall der Reformation nach 1570. Da

gegen in der Schweiz haben wir von 1531 an weitgehend die definitiven konfessionel

len Grenzen. Es wäre also kaum ohne Gewalt oder Glaubenskriege möglich gewesen, 

daß beispielsweise Solothurn 1580 reformiert worden wäre oder Freiburg. W o es noch 

eine gewisse disponible Quote gab, das waren Appenzell und Glarus, wo noch die bei

den Prinzipien ohne feste Grenzen miteinander kämpften. Es ist ja in Appenzell zur 

Landesteilung gekommen, in Glarus dann immerhin zu einem Schutz der katholi

schen Minderheit. Man kann von der Verfassung her doch eher sagen, eine gewisse 

Ähnlichkeit besteht dann zu den Niederlanden, mit den Generalstaaten, da gibt es 

dann auch die Untertanenlande, die Generalitätslande, da bestehen gewisse Analogien. 

Vielleicht noch eine Bemerkung. Herr Becker hat etwas gesagt bei der Erwähnung des 

Ehegerichts und der sozialen Disziplinierung. Das widerspräche ja der Zweireiche

lehre Luthers. Ich bin nicht einmal ganz sicher, ob diese Sozialdisziplinierung der 

Zweireichelehre Luthers so widerspricht, denn diese Lehre geht ja doch aus von der 

vollkommenen Sündhaftigkeit dieser Welt. Wahre Christen gibt es leider fast keine, 

jedenfalls nur ganz wenige. Wenn es wahre Christen gäbe, dann bräuchte man über

haupt gar keine Gesetze, selbstverständlich auch kein Ehegericht und nichts derglei

chen. Aber da es nun einmal anders ist und die Menschen, gleichgültig ob lutherisch 

geworden oder katholisch geblieben, sündhaft sind, muß man sie irgendwie diszipli

nieren, das gehört dazu. Da kann man im Fall der Schweiz durchaus ausgehen von 

dem, was Herr Heinemeyer festgestellt hat von der Unbeliebtheit der geistlichen Ge

richtsbarkeit. Ich glaube, das gilt überall, in Zürich, wo man immer nach Konstanz 

ziehen mußte, es galt in besonderem Maße natürlich auch von Chur. Dazu hat Oskar
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Vasella in seinen Untersuchungen sehr reiche Belege geliefert, wie da z. B. sofort mit 

dem Bann dreingefahren wurde, sobald man irgendeine Buße nicht bezahlen konnte. 

Nur ergab sich dann eben in Zürich eine viel rigorosere Disziplinierung, als man sie 

zuvor durch den fernen Bischof von Konstanz gehabt hatte.

Heinemeyer: Nur einen Satz. Am  diesjährigen Schweizer Nationalfeiertag hat der 

Herausgeber der Neuen Züricher Zeitung in seinem Leitartikel geschrieben, dieses ist 

der Tag, an dem man den Historikern das Wort verbieten muß.

Sellert: Ich möchte nochmal auf das Generalthema zurückkommen. Ich muß sagen, 

mir sind die Fäden dazu etwas verlorengegangen. W ir diskutieren hier über viele E in

zelheiten, aber die Frage des Generalthemas, nämlich der Säkularisierung, scheint mir 

inzwischen untergegangen zu sein. Ich glaube, es wäre an der Zeit, einmal zu fragen, 

nachdem wir versucht haben, den Begriff der Krise zu definieren und Sie auch von 

mir mit Recht wissen wollten, was ich darunter verstehe, was denn unter Säkularisie

rung verstanden wird. Ich habe in meinem Referat diesen Begriff zwar nicht definiert, 

aber mit den Stichworten zu umschreiben versucht: Individualisierung, Rationalisie

rung, Realisierung, Verwissenschaftlichung. Bei den letzten beiden Referaten habe ich 

mich nun gefragt, wie ich das, was vorgetragen wurde, unter den Begriff der Säkulari

sierung subsumieren könnte. Möglicherweise war aber nicht Säkularisierung, sondern 

Säkularisation gemeint. W enn ich meine Überlegungen in eine Frage an die Referen

ten kleiden darf, so möchte ich sie fragen: wo sehen Sie die entscheidenden säkularen 

Aspekte in der Schweiz und in Hessen?

Heinemeyer: Ich darf darauf sagen: das Thema hieß wohl säkulare Aspekte, nicht von 

der Säkularisierung war die Rede. Unter der Säkularisierung verstehe ja ich im techni

schen Sinne die Überführung von kirchlichem Eigentum in weltliches Eigentum, und 

das vor der Reformation, als diese Säkularisierung auf dem Tisch lag als Programm. 

Ich habe aufgezeigt, daß die Reformation den evangelischen Ständen die Möglichkei

ten gab, hier den Bann nun ganz zu brechen, das war ein Ereignis, das nicht vorauszu

sehen war, aber die Säkularisierung, die lag in der Luft.

Reinhard: Lassen Sie mich zunächst mit einer Binsenweisheit beginnen und dann 

die notwendige Differenzierung anbringen. Heute morgen habe ich gesagt, Reforma

tion ist Politik, das heißt, Reformation bringt Gewinn politischer und finanzieller Na

tur. Und die Antwort auf Herrn Angermeiers Frage oder These würde lauten, im 

Reich ist das Kennzeichnende, daß im Unterschied zu anderen Staaten oder Nicht

staaten eben nicht die Zentralgewalt dieses Geschäft macht, sondern die Territorien. 

Ein sehr simpler Sachverhalt. Aber nun die Differenzierung. Ich möchte etwas sagen 

zu denjenigen im Reich, die an diesem Geschäft nicht beteiligt sind, nämlich den 

Reichskirchen, den geistlichen Fürstentümern. Heute morgen hat Herr Lutz gefragt: 

sind sie überhaupt noch reformierbar? Herr Heinemeyer hat gesagt, sie sind innerlich 

krank. Beide haben das nicht näher begründet. Herr Hartmann hat gesagt, ein Grund 

für die Schwäche liegt in der Koppelung des Bischofsamtes und der Landesherren
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funktion. iNun möchte ich darauf aufmerksam machen, daß das nicht unbedingt zu 

stimmen braucht. Es gibt ein neues Buch von Paolo Prodi über den Kirchenstaat, der 

genau in dieser Kombination, in diesem Falle das Oberhaupt der Kirche und Landes

herr, eine Quelle politischer Kraft und Ursache für einen Vorsprung im Staatsbil- 

dungsprozeß sieht. Er belegt das mit sehr guten Gründen bis hin zu wenig bekannten 

Details, daß nämlich auch im Kirchenstaat Konflikte zwischen „Staatsgewalt“ und 

kirchlicher Hierarchie nicht ausgeblieben sind, auch wenn die „Staatsgewalt“ den Kra

gen ebenfalls hinten zuknöpft. Die Frage wäre jetzt, warum funktioniert dieses 

Schema nicht in der Reichskirche. Es kann also nicht an dieser Koppelung der Funk

tionen liegen, denn die hat ja auch ihre Parallele in den weltlichen Fürstentümern. Es 

gibt ja eine gewisse Resakralisierung der Territorialgewalten. Meines Erachtens liegt 

das an zwei Punkten, zum einen daran, daß der deutsche Bischof als Fürst im Gegen

satz zum Papst nicht absoluter Herr ist, sondern in der Regel an sein Kapitel gebun

den, während der Papst sich von seinen Kardinälen im lö.jahrhundert weitgehend 

frei gemacht hat. Zum  zweiten daran, daß begreiflicherweise, das hat Herr Heine

meyer schon gesagt, die Reichskirche ja nicht auf dem dynastischen Prinzip basiert, 

die territoriale Entwicklung der kirchlichen Fürstentümer also irgendwo stecken 

bleibt, während die anderen mit dieser dynastischen Grundlage weitere Wachstums

möglichkeiten haben.

Schlosser: Ich habe eine Frage an Herrn Heinemeyer, und zwar zu der Geschichte 

der geistlichen Gerichtsbarkeit. Sie haben festgestellt, daß das Schwinden der geistli

chen Gerichtsbarkeit eine Ursache in einem ökonomischen Gesichtspunkt hatte. Ich 

zitiere Sie: Betrug der Laien durch das geistliche Gericht. Dieser Befund widerspricht 

jedenfalls dem, was die Rechtsgeschichte für solche Fälle festgestellt, nämlich folgen

des. Die Rechtsgeschichte hat nachgewiesen, daß der Zugang und Zulauf der Laien zu 

den geistlichen Gerichten enorm war, und zwar deswegen, weil gerade beim geistlichen 

Gericht - im Gegensatz zu den weltlichen Gerichten - der Vollstreckungsmechanis

mus funktionierte. Die Exkommunikation als Vollstreckungsmittel, das war das klassi

sche Instrument; dem hatte das weltliche Recht nichts entgegenzusetzen. Und daß ge

rade in Zivilrechtssachen die Laien die geistliche Gerichtsbarkeit in Anspruch nahmen, 

hatte darin seinen Urgrund, daß man den „Vertrag“ jetzt in einer anderen Wertigkeit 

definierte. Erinnern Sie sich: Zunächst ex pacto nudo actio non oritur, dann eine Theo- 

logisierung des Vertrages, das „eidliche“ Versprechen ist sündhaft, wenn es gebrochen 

wird, und damit schließlich die originäre Zuständigkeit der geistlichen Gerichte in 

schlicht - modern gesprochen - zivilrechtlichen Angelegenheiten. Ich meine hingegen, 

daß der Rückzug der geistlichen Gerichtsbarkeit aus originär zivilrechtlichen Materien 

vielleicht mit der wachsenden Etablierung einer gut funktionierenden staatlichen lan

desherrlichen Gerichtsbarkeit zu erklären ist. Und jetzt meine Frage an Sie: Meinen Sie 

nicht, daß bei der Zurückdämmung der geistlichen Gerichtsbarkeit eventuell Reforma

tionsimpulse auch eine Rolle gespielt haben könnten?

Neuhaus: Ich möchte auch noch einmal stärker zum Generalthema zurückführen 

und eine Bemerkung zu dem machen, was zu Beginn dieser Diskussion zu Hessen als
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protestantischem Territorium auf der einen Seite, Bayern als katholisch gebliebenem 

Territorium auf der anderen Seite gesagt worden ist. Es ist daran zu erinnern, daß ja 

(,ei aller territorialen Verschiedenheit - was diese Konfessionsdinge angeht - das 

reichsständische Gemeinschaftsgefühl - fast hätte ich gesagt: die reichsständische So- 

lidargemeinschaft - erhalten blieb. Der Reichstag scheiterte in der ersten Hälfte des 

^.Jahrhunderts nicht an dem Konfessionsproblem; das tritt erst an der Wende vom 

16. zum 17.Jahrhundert ein. Und dafür zwei Beispiele: Erstens: Die Reichsstände wa

ren sich bei aller konfessionellen Gegensätzlichkeit bei der Lösung der Wiedertäufer

problematik „Münster 1534/35“ - verstanden als Bruch des Landfriedens im Reich - 

einig. LInter Ausschaltung der Konfessionsfrage, deren Klärung im Nürnberger „An

stand“ von 1532 für den nächsten - freilich noch nicht terminierten - Reichstag ange

setzt war, nahm man sich der Beseitigung dieses „Wiedertäuferreiches“ auch von 

Reichs wegen an. Eine Reihe von Versammlungen im Jahre 1535 zeigt das ganz ein

deutig. Zweitens: Eine Bemerkung zu dem Einwand, es habe aber doch den Schmal- 

kaldischen Krieg gegeben. Ich würde fast sagen, dieser spreche für diese reichsständi

sche Solidargemeinschaft, die trotz des Krieges erhalten blieb; jedenfalls gilt das für 

das Ende, denn KarlV. konnte 1547/48 seinen Sieg nicht in seinem Sinne verwerten. 

Zum  Beispiel wandten sich die Reichsstände - ob evangelisch oder katholisch - schon 

1547 in Ulm gegen den vom Kaiser angestrebten Reichsbund; zum Beispiel waren 

sich die katholischen und evangelischen Reichsstände bei der Ausarbeitung der 

Reichskammergerichtsordnung von 1548 einig, indem sie - worüber es auf dem Augs

burger Reichstag eine große Auseinandersetzung gegeben hat - beispielsweise bei der 

Neubestimmung des Amtes des Reichsfiskals gegen eine zu starke Position des Kai

sers waren, die KarlV. anstrebte.

Köhler: Herr Heinemeyer hat seine Ausführungen auf die Gemeinsamkeiten der 

territorialen und politischen Entwicklung konzentriert. Dabei sind die regionalen und 

ständegeschichtlichen Differenzierungen zweifellos zu kurz gekommen. Es ist ja z.B. 

wohl kein Zufall, daß bis heute die geistlichen Territorien in der Forschung gegenüber 

den weltlichen Fürstentümern vernachlässigt sind. Die Voraussetzungen ständischer 

Politik sind bei aller Ähnlichkeit doch überall verschieden. Eine wichtige Frage ist in 

diesem Zusammenhang die Frage nach den wirtschaftlichen und finanziellen Ressour

cen. Die heute noch nicht genannten wettinischen Fürsten sind dabei von großem In 

teresse: Hier waren die finanziellen Voraussetzungen für eine großangelegte Politik im 

Reich und darüber hinaus durchaus gegeben. Aber nicht Kursachsen, sondern der 

Landgraf von Hessen, dessen Machtbasis schmal war und der Angst vor den habsbur- 

gischen Niederlanden haben mußte, betrieb eine expansive Politik, die ihn bis an den 

Rand eines Präventivkrieges führte. Dies alles ließe sich auch für andere Territorien 

(Bayern, Pfalz etc.) weiter ausführen.

Repgen: Nur einen Satz. Die Meinung von der bewiesenen Unreformierbarkeit der 

geistlichen Territorien teile ich nicht.

Heinemeyer: Ich wollte vorhin noch sagen, was die geistliche Gerichtsbarkeit anbe

langt, so glaube ich, kann man nicht ohne weiteres sagen, daß bei der Bevölkerung die
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geistlichen Gerichte beliebter gewesen seien als die weltlichen. Da habe ich andere 

Quellen. Im Gegenteil, von der Bevölkerung wurde teilweise gegen die geistlichen Ge

richte, etwa der Archidiakone oder die Gerichte bei den Bischofsstühlen, der gleiche 

Vorwurf erhoben wie im 16.Jahrhundert gegen die gelehrten Richter, denn die Rich

ter waren Juristen und ihre Notare waren Juristen und das Verfahren, das vor dem 

geistlichen Gericht stattfand, stand durchaus im Widerspruch zu dem Verfahren vor 

den Schöffengerichten. Im  ganzen würde ich also sagen, daß selbstverständlich nicht 

die landesherrlichen Gerichte im allgemeinen und vor allem die Gerichte in den Städ

ten beliebter gewesen sind als die geistlichen Gerichte. Aber meine Bemerkung über 

das Abschöpfen der Gelder, das war ja ein Zitat aus landesherrlichen Vorwürfen. Der 

Landesherr hat den geistlichen Richtern und den geistlichen Gerichten das vorgewor

fen und das war nur ein Teil seiner Vorwürfe, denn selbstverständlich wollte er die 

geistlichen Gerichte hinausdrängen, weil sie die eigenen Gerichte, nämlich die landes

herrlichen Gerichte, und die absolute, die vollständige landesherrliche Kompetenz im 

Gerichtswesen störten. Das ist das eigentliche Anliegen gewesen, die Konkurrenz der 

geistlichen Gerichte.

Das zweite, Herr Neuhaus, wieso hatten Sie Mainz, Hessen und Bayern verglichen?

Neuhaus: Ich habe nur dafür plädiert, zum Generalthema zurückzuführen und fest

gestellt, daß die territoriale und konfessionelle Differenziertheit in der ersten Hälfte 

des 16Jahrhunderts auf Reichsebene noch keine Auswirkungen gehabt hat, die Soli- 

dargemeinschaft der Reichsstände erhalten geblieben ist.

Heinemeyer:]a, das ist ganz meine Auffassung, und Sie erwähnten die Niederschla

gung der Täuferaufstände sowohl durch alt- als auch durch neugläubige Fürsten sogar 

im Bündnis. Ich erinnere nur an den Bischof Franz von Münster und seine Unterstüt

zung durch evangelische Fürsten, die ihm ja überhaupt erst wieder auf seinen Bi

schofsstuhl verholfen haben. Aber da stand im Hintergrund die Störung der öffentli

chen Ordnung, gegen die haben sich sowohl die Altgläubigen wie die Neugläubigen 

und auch die Reichsregierung dann selber gewandt.

Angermeier:'yj'n sprechen hier über säkulare Aspekte in der deutschen Geschichte 

des 16. Jahrhunderts. W ir haben uns zuletzt m it dem Thema Territorien in der 

Reichsgeschichte beschäftigt. Ich möchte zunächst dem Vorwurf entgegentreten, daß 

ich hier Politik und Religion vertausche. Ich spreche hier nicht von der Reformation 

als einem religiösen Vorgang. Ich spreche hier auch nicht von den Säkularisationen. 

Aber die Reformation ist hier, wenn ich das recht sehe, als Politikum für die Territo

rien zu kurz gekommen. Für die meisten Territorien ist die Einstellung zum Haus 

Habsburg auch bei der Annahme oder Ablehnung der Reformation maßgebend gewe

sen. Kurpfalz ist der bedeutendste Aspirant auf das deutsche Königtum, deshalb wa

ren die Pfälzer im 16.Jahrhundert auch die eifrigsten Reformatoren. In Hessen haben 

wir einen ganz entschiedenen Gegensatz gegen das katholische Kurmainz und wer 

einmal in Kassel oben auf der Wilhelmshöhe gewesen ist, der sieht, daß wir die hessi

sche Geschichte heute nach wie vor in ihrer reichsgeschichtlichen Relevanz zu sehr
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vernachlässigen. Hessen hatte in Norddeutschland eine bedeutende Funktion, und 

Philipp von Hessen ist der politische Repräsentant dieser nicht zustande gekomme

nen oder nicht erfüllten hessischen Funktion in der deutschen Geschichte gewesen, 

pie Württemberger waren ohnehin Feinde der Habsburger, denn sie wurden von den 

Habsburgern aus dem Lande vertrieben, ergo ist ihre Stellungnahme für die Reforma

tion, glaube ich, auch vom Politischen her zu verstehen. Bei den Sachsen ist es ähn

lich. In Sachsen haben wir zwei Geschlechter, die ernestinischen Kurfürsten und die 

Herzoge aus dem albertinischen Haus. Die Kurfürsten sind seit den Reichsreformbe- 

mühungen von 1486 gegen den Kaiser und der ernestische Kurfürst war auch der ei

gentliche Förderer der Reformation. Hingegen die Albertiner, Helfer der Habsburger 

in Friesland seit dem Ende des 15.Jahrhunderts, waren wohl auch durch ihren Gegen

satz zu den Ernestinern katholisch geblieben bis 1539, abgesehen von deren politi

schen Motivationen in dem Böhmen benachbarten meißnischen Sachsen für die Ein

stellung zur Reformation. In Bayern haben wir umgekehrt in der Begünstigung der 

Reformation durch die Wittelsbacher, etwa 1530, 1546, 1548, die gleichen politischen 

Motivationen und sie waren gegen Karl V., obwohl sie katholisch geblieben sind.

W ir haben drei Ausnahmefälle. Der erste ist die Schweiz, den hat Herr Stadler er

klärt, wonach man sagen kann, in Deutschland sind die Gründe der Territorien für 

ihre Reichspolitik in der Reformationszeit vornehmlich verfassungspolitischer und 

verfassungsrechtlicher Natur. In der Schweiz sind die Gründe für die Annahme oder 

Ablehnung der Reformation in hervorragender Weise sozialpolitischer Natur. Der 

zweite Sonderfall ist Brandenburg. Dort haben wir ein Territorium, das protestantisch 

geworden ist, ohne daß das Verhältnis zur Reichsgewalt dabei eine Rolle spielte. Bran

denburg hat sich praktisch eine Konfessionspolitik geleistet, die vor allem vom Für

sten diktiert worden ist. Die Annahme der Reformation spielt für die politische O p 

tion keine Rolle. Den letzten Ausnahmefall haben wir bei den Reichsstädten. Bei ih 

nen ist jedenfalls die Einstellung der Bevölkerung für die Stellung zur Reformation 

nicht zu übergehen gewesen. Hier haben wir also ebenfalls nicht von einer politisch, 

sondern einer sozial bedingten Ursache für die Annahme der Reformation auszuge

hen. Was aber die anderen Territorien betrifft, so scheinen mir die säkularen Aspekte 

im Hinblick auf die reformatorische Bewegung nicht genügend beachtet zu sein. Ins

besondere die Beziehung der Territorialgewalten zum Haus Habsburg müßte viel stär

ker als bisher in der Forschung berücksichtigt werden.





Winfried Schulze

Soziale Bewegungen als Phänomen 
des 16. Jahrhunderts

Wie immer, wenn man als Historiker der vorrevolutionären Gesellschaft m it einem 

Begriff konfrontiert wird, der der politisch-sozialen Begrifflichkeit des 19- und 20. 

Jahrhunderts entstammt, befällt einen zunächst Ratlosigkeit, man neigt auch vorüber

gehend wieder einer radikal-historistischen Position zu und wünscht sich ein Thema, 

das sich in den Quellen des 16. Jahrhunderts auch als solches wiederfindet. Nun sind 

die hier denkbaren Konflikte nicht mehr so neu, wir kennen hinreichend das destruk

tive Potential moderner Begriffe gegenüber den historischen Phänomenen Alteuropas, 

und die entsprechenden Warnungen bedeutender Kollegen haben Eingang in die ein

schlägigen Forschungen gefunden. W ir haben uns als Historiker gewisse Strategien 

zugelegt, um diesem Problem wirksam begegnen zu können. Schon die frühe Diskus

sion um die Thesen des hier natürlich zu nennenden, kürzlich verstorbenen Otto 

Brunner hat gezeigt, daß es letztlich auch keine eindeutige Alternative zwischen zeit

genössischer Quellensprache und moderner Begrifflichkeit gibt1. Im übrigen glaube 

ich, daß Otto Brunner selbst wie kaum ein anderer die Ambivalenz der Begriffswelt 

des 19-/20. Jahrhunderts deutlich gemacht hat. Sie kann auf der einen Seite unser Ver

ständnis blockieren, in falsche Richtungen lenken, Scheinprobleme aufbauen, sie kann 

uns im schlimmsten Fall eine falsche Realität vorspiegeln. Auf der anderen Seite sind 

Begriffe und in ihnen enthaltene Problemstellungen unserer Zeit immer auch A n 

sätze, Geschichte wieder neu fruchtbar werden zu lassen für die Fragenden und zu

nächst Unverständliches in der Geschichte zu entschlüsseln, in einen neuen Zusam

menhang einzuordnen, Prototypisches unserer modernen Welt zu entdecken und 

diese besser verstehen zu können. Dies aber ist unser Beruf.

Doch ich will es bei dieser Skizzierung methodischer Schwierigkeiten nicht bewen

den lassen, will mich auch nicht auf den Themen Vorschlag des Veranstalters hinausre

den. Er hat dankenswerterweise durch seine Fragestellung die Möglichkeit geboten, 

die „säkularen Aspekte des 16. Jahrhunderts“ in den Vordergrund der Betrachtung zu

1 Heranzuziehen sind hier die Aussagen 0. Brunners in: ders., Land und Herrschaft. Grundfragen 

der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte Österreichs (W ien 5196 5) 110, 119, 163 und ders., 

Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte (21968), 64 f. Ich habe Brunners Position aus

führlicher dokumentiert und zugleich vor Überzeichnungen gewarnt in meinem Beitrag zu J. 

Kocka(Hg.), Theorie in der Praxis des Historikers. Forschungsbeispiele und ihre Diskussion (Ge

schichte und Gesellschaft Sonderheft 3) (1977) 55-85, hier 56 ff., wo auch die Reaktionen auf 

Brunner behandelt werden.
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rücken, ohne damit irgendeinen Anlaß für die Vermutung zu geben, daß bei einem 

solchen Unternehmen der Stellenwert des religiösen Faktors prinzipiell zu vernachläs

sigen sei. Gleichwohl spricht für das hier intendierte Herausfiltern wesentlicher nicht

religiöser Faktoren die Bedeutung des 16. Jahrhunderts für die allgemeine politische 

und soziale Geschichte des Reiches und der Territorien. Daß selbst bei der Behand

lung der „säkularen Aspekte“ immer wieder deren konfessionspolitische Aspekte zu 

beachten sind, bedarf kaum der Erwähnung. Ich möchte bei der Behandlung meines 

Themas eine bestimmte Problemlage der Forschung herausarbeiten und will dann ver

suchen, mit dem Begriff der sozialen Bewegung einen noch näher zu bestimmenden 

Faktor der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit des 16. Jahrhunderts zu erläutern 

und auch bestimmte Änderungen im Charakter der beobachtbaren sozialen Bewegung 

aufzuzeigen. Daß ich hier nicht noch einmal Reformation und Bauernkrieg in ihrem 

Zusammenhang behandeln werde, bedarf, so glaube ich, angesichts des Themas der 

Tagung und der fortgeschrittenen Forschungslage seit 1975 keiner Begründung.

In einem der anregendsten Beiträge zur berühmten Debatte um die Krise des 17. 

Jahrhunderts hat der englische, jetzt in Princeton lehrende Spanienhistoriker John H. 

Elliott die Auffassung vertreten2, der durch die Brille der Französischen Revolution 

getrübte Blick vieler Historiker auf das krisenhafte 17. Jahrhundert habe dort Phäno

mene ausgemacht, die real gar nicht existierten: durch soziale Antagonismen bedingte 

Konflikte oder revolutionäre Ideologien und Programme. Einmal dabei, die vermeint

liche Voreingenommenheit dieser sozialgeschichtlich orientierten Historiker zu ent

larven, stellte Elliott die „brutale Frage“, „ob denn die „soulèvements populaires“ die

ser Epoche überhaupt etwas bewirken konnten in einer Welt, in der technologische 

Rückständigkeit zumindest ebensoviel mit der Lage des Volkes zu tun hatte wie die 

Ausbeutung durch eine drückende Herrschaft“. Er fragte vielmehr, ob nicht dem Be

griff des Vaterlandes eine viel tiefere Bedeutung als Faktor der Mobilisierung des Vol

kes zukomme, ob nicht der Regionalismus eine stärker motivierende Idealvorstellung 

sei als die der sozialen Klassen und ihrer jeweiligen Interessenlagen. Daraus folgte für 

ihn, daß im frühneuzeitlichen Europa vor allem der Protest von oben „Mutationen“ 

bewirken konnte. Volksbewegungen - von ihm charakterisiert als „ephemere Bewe

gungen“ - bedurften, um Wirksamkeit ausüben zu können, der Führung durch die 

herrschenden Schichten oder der Lenkung von außerhalb. „Heftige Attacken“, so 

schließt Elliott, „wurden im 16./17. Jahrhundert zuweilen unternommen, um den 

Rahmen des aristokratisch-monarchischen Staates zu zerbrechen, aber ohne einen 

dauerhaften Erfolg. Der einzige wirksame Angriff auf die Macht des Staates und ihrer 

Ausübung konnte nur aus der ,political nation“ heraus erfolgen“3.

2 Zuerst gedruckt in: Past and Present 42 (1969) 35-56. Ich zitiere nach dem erneuten Abdruck 

in G. Parker - L. Ai. Smith (Hgg.), The General Crisis of the Seventeenth Century (London 1978) 

110-133.

3 Ebd., 130. - Ich habe mich auch an anderer Stelle m it Elliotts These auseinandergesetzt, beson

ders seiner Aufforderung, doch die W irkungen der „soulèvements populaires“ zusammenzustel

len, falls es überhaupt welche gebe: W. Schulze, „Geben Aufruhr und Aufstand Anlaß zu neuen 

heilsamen Gesetzen“. Beobachtungen über die Wirkungen bäuerlichen Widerstands in der Frü

hen Neuzeit, in: den. (Hg.), Aufstände, Revolten und Prozesse. Beiträge zu bäuerlichen W ider

standsbewegungen im frühneuzeitlichen Europa (1983) 261-285.
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Den zweiten Anstoß zur Inangriffnahme des Problems der sozialen Bewegungen im 

16. Jahrhundert habe ich von Dietmar Willoweits Vortrag über „Struktur und Funk

tion intermediärer Gewalten im Ancien Regime“ erhalten, der 1977 vor der Vereini

gung für Verfassungsgeschichte gehalten wurde4. Er hat dabei in einer gedankenrei

chen tour d’horizon die These formuliert, daß sich im absolutistischen Staat Autono

mie (gesellschaftlicher Gruppen) und Gemeinwohl nicht vertrügen. Dies hat er so ver

standen, daß „die intermediären Gewalten sich von korporativen zu obrigkeitlichen 

Verfassungsformen wandeln, weil nicht die Genossenschaft, sondern nur der Landes

herr die vom Gemeinwohlgedanken bestimmte Politik in praktische Regeln umsetzen 

kann“. Daraus folgte für Willoweit: „Autonome gesellschaftliche Bewegungen werden 

damit weitgehend ausgeschlossen. Den Untertanen ist diese Entscheidung über den 

Sinn ihrer sozialen Existenz vom Landesherrn vorgegeben.“ Der Gedanke des „bo- 

num commune“ wird in dieser Sehweise zur exklusiv fürstlichen Sinngebungsformel, 

vergleichbare Argumentationsfiguren stehen somit den Untertanenverbänden nicht 

zur Verfügung5.

Mit beiden Thesen möchte ich mich heute auseinandersetzen. Beide scheinen mir, 

wenn auch aus ganz unterschiedlichen Argumentationszusammenhängen und Fach

richtungen herkommend, charakteristisch für wesentliche und wirksame Linien der 

historischen Interpretation gerade der frühneuzeitlichen Geschichte zu sein. Diese 

Epoche ist bestimmt durch den immer wieder in hohem Maße faszinierenden Prozeß 

der Bildung des modernen Staates, seiner Behördenstruktur, seiner theoretischen Le

gitimation, eine Sehweise, die den Bück unwillkürlich auf die Ebenen der Landesfür

sten und ihrer Räte, der Juristen bzw. ihrer direkten Widerpartner im Ständetum 

lenkt, also auf das, was in Elliotts englischem Terminus die „political nation“ genannt 

wird. Diese Auffassung scheint insgesamt keinen Platz für eine sachgerechte Bewer

tung der politischen Rolle von Untertanenverbänden zu bieten bzw. ihrer Versuche, 

ihre spezifischen Interessen innerhalb des tradierten politisch-sozialen Systems zu ver

treten. Die häufig anzutreffende Charakterisierung entsprechender Bewegungen als 

„irrational“ scheint eine Folge dieser Grundinterpretation zu sein6.

Diese hier an zwei Beispielen belegte Auffassung soll den Ausgangspunkt meiner

4 D. Willoweit, Struktur und Funktion intermediärer Gewalten im  Ancien Regime, in: Der Staat, 

Beiheft 2 Gesellschaftliche Strukturen als Verfassungsproblem. Intermediäre Gewalten, Assozia

tionen, Öffentliche Körperschaften im  18. und 19. Jahrhundert (1978) 9-27. Die Aussprache dar

über ebd. 28-50, wobei ich besonders auf kritische Bemerkungen von P. Baumgart hinweise, die 

die Perspektive „von unten“ vermißten.

5 Ebd. 27. - Natürlich kann hier nur ein Aspekt der Thesen Willoweits herausgegriffen werden. 

Insgesamt aber scheint mir zuwenig die langwirkende Parallelität von residualer Genossenschaft- 

lichkeit und neuem Herrschaftsrecht beachtet, die sowohl die politischen Institutionen im  Reich 

und in den Territorien charakterisierte und die durch die neuere Stände- und Absolutismusfor

schung in Deutschland betont wurde. Auf den Widerspruch zu der von P. Blickle formulierten 

und belegten These von der „landschaftlichen Verfassung als Möglichkeit“ (zuletzt den., Revolu

tion des gemeinen Mannes (21981) 272 ff. und ders., Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch 

(1981)) will ich nur hinweisen.

6 Beispiele dafür bei W. Schulze, Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen 

Neuzeit (Neuzeit im  Aufbau 6) (1980) 89.
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Überlegungen bilden. Mein Ziel wird es also nicht sein, noch einmal die naheliegen

den Themen von Bauernkrieg und Reformation als soziale Bewegungen zu interpre

tieren, obwohl natürlich gerade die widersprüchliche Bewertung reformatorischer Vor

gänge in den Städten als obrigkeitlich gelenkter bzw. als von der Gemeinde initiierter 

Prozeß die Ergiebigkeit der hier gewählten Fragestellung verdeutlichen kann7. Ganz 

nebenbei darf darauf hingewiesen werden, daß auch die älteren Reformationshistoriker 

den Begriff der Bewegung häufig gebraucht haben8 und daß in den letzten Jahren 

mehrere Arbeiten erschienen sind, die mit einem explizit sozialgeschichtlichen A n 

spruch die Reformation als soziale Bewegung interpretierten. Schon 1975 hatte 

Otthein Rammstedt in außerordentlich präziser Weise die städtischen Unruhen von

1525 als soziale Bewegungen definiert und analysiert. Zuletzt hat Robert Scribner die

sen Begriff in seinem Beitrag über „The reformation as a social movement“ verwendet 

und dabei besonders die Unmittelbarkeit und das außerhalb der Institutionen erfol

gende Vorgehen der reformatorischen Bewegung betont9.

Ich möchte vielmehr der Frage nachgehen, ob denn wirklich im 16. Jahrhundert so

ziale Bewegungen ausgeschlossen waren, ob die Untertanenverbände tatsächlich nicht 

in der Lage waren, den Sinn ihrer sozialen Existenz selbst zu definieren und ob damit 

die von Elliott vertretene Marginalisierung wirklich haltbar ist. Es geht damit letztlich 

um die Dignität sozialer Bewegungen, ihren Platz in der Geschichte dieses 16. Jahr

hunderts und darüber hinaus in der Geschichte der ständisch geprägten vorrevolutio

nären Epoche Europas. Dieser Versuch kann ausgehen von der in den letzten Jahren 

von mehreren Seiten vertretenen Einsicht, daß eine befriedigende Interpretation der 

frühneuzeitlichen Sozial- und Verfassungsgeschichte nur bei einem umfassenden In 

terpretationsansatz erreicht werden kann, der adelige, städtische und bäuerliche W elt 

in gleicher Weise berücksichtigt. Auch der Blick in die Quellen legt die Frage nach 

der Bedeutung sozialer Bewegungen nahe. Es läßt sich gerade seit dem frühen 16. 

Jahrhundert eine charakteristische Häufung jener Quellenbelege feststellen, die über 

die Neigung des gemeinen Mannes zum Aufruhr, die Wahrscheinlichkeit von Unru

hen bei einer Steuererhöhung, einer Konfessionsänderung sprechen. Schon 1492 be

schwören Mitglieder des Schwäbischen Bundes die Gefahr eines Aufstandes, wir fin

den reflektierende Bemerkungen dieser Art wieder im Bauernkrieg und in den refor

matorischen Bewegungen der Städte, wo die mögliche „Weiterung“ des lokalen Auf

stands zum zentralen Argument und oft genug zur Rechtfertigung von Nachgiebigkeit

7 Vgl. dazu den Überblick bei H.-C. Rublack, Forschungsbericht Stadt und Reformation, in: B. 
Möller (Hg.), Staat und Kirche im 16. Jahrhundert (Schriften des Vereins für Reformationsge
schichte 190) (1978) 9-26.

8 Zu nennen hier natürlich K. Kaser, Politische und soziale Bewegungen im deutschen Bürger

tum zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf den Speyerer Aufstand im 
Jahre 1512 (1899).

9 0. Rammstedt, Stadtunruhen 1525, in: H U . Wehler(Hg.), Der Deutsche Bauernkrieg 1524-26

(Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 1) (1975) 239-276, hier 243 f. Vgl. auch ders., Sekte und

soziale Bewegung. Soziologische Analyse der Täufer in Münster (1534/35) (1966) und ders., So

ziale Bewegung (1978) vor allem 127 ff. R. Scribner, The Reformation as a Social Movement, in:

W.J. Mommsen (Hg.), Stadtbürgertum und Adel in der Reformation: Studien zur Sozialge
schichte der Reformation in England und Deutschland (1979) 49-79.

auf seiten der betroffenen Obrigkeit wurde, Auch auf den Reichstagen des späten 16. 

Jahrhunderts  finden wir immer wieder die Warnung vor dem allgemeinen Aufstand 

i der Untertanen. Diese Warnung vor dem Aufruhr des gemeinen Mannes zieht sich 

I wie ein roter Faden durch das politische Reflektieren des 16. Jahrhunderts, wie dies 

; vor einigen Jahren einmal Ulrich Scheuner festgestellt hat10. Die Regimentswissen- 

; schaft dieses Jahrhunderts spiegelt diesen Eindruck ebenfalls wider. Die verschiede- 

i nen Literaturgattungen der Regentenspiegel, der politischen Axiomatik und der neu 

! entstehenden Politiksysteme spiegeln alle in eindringlicher Weise diese Problemlage 

wider“ .

: Über den Begriff der sozialen Bewegung kann für unseren Zweck relativ schnell

i Einverständnis erzielt werden. Er ist einer jener praktischen, aber auch verführeri- 

j sehen Universalien der politischen Soziologie, mit denen alles oder nichts angespro- 

i chen werden kann. Seit Karl Grüns „Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich 

1 und Belgien“ (1845) und Lorenz von Steins „Geschichte der sozialen Bewegungen in 

Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage“ (3 Bände, 1850) steht uns dieser Begriff zur 

Verfügung. Doch muß man sich davor hüten, diesen Begriff allzusehr mit der direkten 

Geschichte der sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts zu verbinden. Er wurde - 

soweit wir dies bislang verfolgen können - 1769 von Mercier de la Rivière als „mouve

ment social“ geprägt12, gewinnt seine volle Bedeutung jedoch erst nach der Französi- 

I sehen Revolution. In Deutschland findet sich der Bewegungsbegriff auch nach 1830 

weitgehend noch in seiner hergebrachten Bedeutung zur Kennzeichnung von Aufruhr 

und Auflauf. In dieser Verbindung taucht er - soweit lexikalisch nachgewiesen - erst

mals 1684 bei J. B. Schupp auf, der von „Aufruhr und bürgerlichen Bewegungen“ 

sprach13, hier freilich noch in jener Begrenzung, die für den Kontext ständischer Ord

nungsvorstellungen charakteristisch ist. Dem entspricht der lateinische Begriff motus, 

der oft parallel zu seditio verwendet wird. 1688 wird von A .A . Lersner seditio als 

„commotio populi, qua pars civitatis vel exercitus adversus eos insurgit, qui rebus 

praesunt“ definiert und damit eine weit über den strafrechtlichen Bereich hinausge

hende Bedeutung formuliert14. Immerhin läßt sich hier aufzeigen, daß der Begriff zwar 

seine heutige Ausprägung der sozialen Diagnostik des 19. und 20. Jahrhunderts ver-

10 U. Scheuner, Staatsräson und religiöse Einheit des Staates. Zur Religionspolitik in Deutschland 

im  Zeitalter der Glaubensspaltung, in: R. Schnur(Hg), Staatsräson. Studien zur Geschichte eines 

politischen Begriffs (1975) 363-405, hier 372.

11 Ich habe einige Hinweise auf diese Literatur schon gegeben in W. Schulze, Die veränderte Be

deutung sozialer Konflikte im  16. und 17. Jahrhundert, in: H U  Wehler (Hg), Der Deutsche 

Bauernkrieg 1524-1526 (Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 1) (1975) 277-302, bes. 291 ff.

- Eine eingehendere Untersuchung zur rechts- und politikwissenschaftlichen Diskussion des Re- 

bellionsbegriffs im  16. bis 18. Jahrhundert ist von m ir geplant.

12 Zur Begriffsgeschichte sind heranzuziehen der Artikel „bewegung“ in J. und W. Grimm, Deut

sches Wörterbuch Bd. 1 (1854) Sp. 1775 und K Pankoke, Soziale Bewegung - Soziale Frage - So

ziale Politik. Grundfragen der deutschen „Sozialwissenschaft“ im 19. Jahrhundert (1970) 30 ff. 

und 0. Rammstedt, Soziale Bewegung (wie Anm . 9), hier 27 ff.

13 I.B. Schubbius, Lehrreiche Schriften (1684) 722 (hier zitiert nach Grimm, Deutsches Wörter

buch, Sp. 1775).
14 A.A. Lersner, Disputatio politico - juridica de seditionibus, von Empörungen occasione Tit. 30, 

üb. 9, c. de seditionibus (Basel 1688) 2.
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dankt, daß er aber Beobachtungskategorien der ständischen Gesellschaft in sich auf

nimmt. Alle einschlägigen Handbücher versuchen sich in mehr oder weniger umfas

senden Definitionen dieses Begriffes. Zunächst wird es günstig sein, eine soziale Be

wegung als kollektive Reaktion größeren Ausmaßes zu bezeichnen, die darauf abzielt 

die soziale Ordnung im Interesse der in der Bewegung vereinten Teilnehmer zu beein

flussen. Eine solche Definition, die sich auf eine Durchsicht der gängigen Begriffsbe

stimmungen stützt13, muß m. E. jedoch für unsere spezifische Epoche zugeschnitten 

werden. Mir scheint es sinnvoll, den Begriff auf jene Bewegungen zu begrenzen, die 

sich außerhalb staatlicher oder der etablierten intermediären Gewalten artikulieren 

bzw. im Lauf der Bewegungen den ihnen zugemessenen Handlungsspielraum über

schreiten und damit erst das Attribut der „autonomen sozialen Bewegung“ verdienen, 

die, wie erwähnt, Willoweit anspricht. Mir scheint, daß erst diese Einschränkung uns 

in die Lage versetzt, von der sozialen Bewegung als einem charakteristischen Element 

des 16. Jahrhunderts zu sprechen. Die Bewegung muß die Grenzen der tradierten 

Handlungseinheiten überschreiten, sie muß sich außerhalb der im ständischen System 

vorgegebenen Möglichkeiten artikulieren. Insofern erscheint es dann wenig sinnvoll, 

etwa adelige Bewegungen gegen landesfürstliche Politik im Rahmen der Ständeverfas

sung als soziale Bewegung zu bezeichnen, da hier die gegebene Privilegienordnung 

der Ansatzpunkt der jeweiligen Bewegung war, sie gewissermaßen zum etablierten 

politischen System gehört. Soziale Bewegungen, so glaube ich, sind in unserem Z u 

sammenhang sinnvoll auf den Bereich jener zu beschränken, die wir als nicht herr

schaftsfähig bezeichnen oder, um ein englisches Beispiel zu zitieren, auf jene, „who 

have no voice in the Commonwealth“ oder - wie es Rammstedt formuliert hat - „so

ziale Bewegung verweist auf soziale Kräfte, die sich in den gegenwärtigen sozialen 

Strukturen nicht verwirklichen können“16. Man könnte hier einwerfen, daß auch die 

Stellung des Bauern im Rahmen der ständischen Privilegienordnung durch spezifische 

Privilegien definiert war. W ir kennen eine zeitgenössische Kompilation des 16. Jahr

hunderts „de privilegiis rusticorum“17, die bestimmte, mit der „rusticitas“ verbundene 

Vorteile bei Gerichten und anderen Rechtsgeschäften als Standesprivileg interpre

tierte. Doch scheint mir dies eher der Versuch zu sein, rechtlich erheblich differie

rende Positionsbestimmungen verschiedener Bevölkerungsgruppen einer bestimmten 

Systematik zu unterwerfen, als in den Bauern wirklich Teilhaber am Privilegiensystem 

der adelig-patrizischen Welt zu sehen.

Wenn wir von sozialen Bewegungen als Phänomen des 16. Jahrhunderts sprechen, 

werden wir uns auch darüber Rechenschaft geben müssen, mit welchem Konzept wir 

die Gesellschaft dieses Jahrhunderts angehen wollen. Der nächstliegende Ausdruck 

hierfür ist ganz sicher der Begriff der ständischen Gesellschaft, jener durch Geburt ge-

15 Vgl. die Literaturhinweise bei Rammstedt, Soziale Bewegung (wie Anm . 9) 31 f.; Rammstedts 

Definition ebd. 130.

16 Rammstedt, Soziale Bewegung (wie Anm . 9) 130. Das Zitat aus IV. Harrison, A  description of 

England (1587, Neudruck 1968) hier zitiert nach R. Mohl, The Three Estates in Medieval and Re

naissance Literature (New York 1962) (zuerst 1933), 220.

17 R. Cboppirius, De privilegiis rusticorum, libri tres (1612).
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setzten sozialen Hierarchie18, die in ihrer Theorie als ein statisches Gesellschaftssy

stem verstanden wird, das gerade deshalb in der Lage ist, Harmonie zu bewahren, weil 

alle Mitglieder ihren so zugeteilten Stand wahren, ihre standesgemäße Nahrung dort 

suchen und andere Stände so nicht gefährden.

Der brandenburgische Theologe Erasmus Alber beschreibt um die Mitte des 16. 

Jahrhunderts dieses ständische Prinzip zur Vermeidung sozialer Konflikte folgender

maßen:

„Fein ordentlich hat Gott die Welt 

mit dreien Ständen wohl bestellt:

Ein Stand muß lehren, der andere nähren, 

der dritt muß bösen Buben wehren.

Der erst Stand heißt die Priesterschaft, 

der zweit Stand heißt die Bauernschaft, 

der dritt, das ist die Obrigkeit.

Ein jeder Stand hat sein Bescheid 

und keiner sei so unverschämt, 

daß er dem ändern greif ins Amt, 

kein Stand den anderen veracht,

Gott hat sie alle drei gemacht, 

und lebten wir in solcher Weis, 

wir hätten hier das Paradeis.

Doch wer will gut sein hier auf Erden?

Nach dieser Welt wird’s besser werden.“ 19

Ähnliche Beschreibungen lassen sich vermehren und sie machen uns deutlich, daß 

mit dem Grundkonzept der ständischen Gesellschaft und ihrer funktional begründe

ten Zuteilung von Positionen die Vorstellung sozialer Konflikte nicht Zusammenge

hen konnte. Konflikte zwischen Ständen hatten keinen theoretischen Platz in der 

Selbstinterpretation der ständischen Gesellschaft. Rammstedt hat in diesem Zusam

menhang hervorgehoben, daß es gerade die Parallelität einer weiterhin verbindlichen 

ordo-Vorstellung einerseits und offenbar nicht mehr in diese ordo-Vorstellung inte

grierbarer Phänomene andererseits (zu nennen wären hier der evidente Arm-Reich- 

Gegensatz in den Städten, das Monopolwesen, der Fürkauf u.a.) war, der soziale Bewe

18 Es fehlt leider eine zusammenhängende Darstellung der ständischen Gesellschaft der frühen 

Neuzeit, die die sich vertiefende Diskrepanz zwischen dem Bild einer statischen, ständisch ge

ordneten Gesellschaft und der realen Mobilität und Differenzierung behandelt. Für die Grundle

gung des Bilds der ständischen Gesellschaft IV, Schwer, Stand und Ständeordnung im  Weltbild 

des Mittelalters. Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen Grundlagen der Berufsstand-Idee 

(21952). Zeitlich weiterreichende Interpretationsansätze u.a. bei 0. Brunner, Die Freiheitsrechte 

in der altständischen Gesellschaft, in: ders., Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte 

(21968) 187 ff. sowie in den meisten der dort gesammelten Arbeiten und bei II. Maier, Staats

und Verwaltungslehre (wie Anm . 22), vor allem 50 ff.

19 Ich zitiere diese Passage aus „Die Klage der Esel“ nach G. Jäckel, Kaiser, Gott und Bauer. Die 

Zeit des Deutschen Bauernkrieges im  Spiegel der Literatur (1975) 53.
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gung möglich machte: „Der ordo-Gedanke verstärkte eine vielfältig verursachte so

ziale Desorientierung, da das Angetroffene nicht mehr auf ein Prinzip rückführbar 

schien“20.

Gerade das erste Drittel des 16. Jahrhunderts bietet eine charakteristische Häufung 

von latenten und manifesten Konflikten zwischen den Ständen. Das betrifft das Ver

hältnis von Adel und Geistlichkeit, von Adel und Bürgertum, das Aufbegehren der 

Reichsritterschaft gegen die geistlichen Fürsten, den Widerstand breiter Schichten ge

gen Monopole und anderen Mißbrauch wirtschaftlicher Macht, nicht zuletzt die Bezie

hung z%vischen Bauern und adligen Grundherren21. Die Belege für die Tatsache dieser 

aus den Fugen geratenen ständischen Ordnung, die „Erschütterung der Ständeord

nung“ - so Hans Maier22 -, bieten nicht zuletzt die Dichte der einsetzenden Stabilisie

rungsversuche durch die Polizeiordnungen. Die „gute Policey“ ist in gewisser Weise 

das rechtspolitische Pendant zur offenen Krise der ständischen Gesellschaft23. Bemer

kenswert in diesem Zusammenhang mag der Versuch des französischen Bischofs 

Claude de Seyssel aus dem Jahre 1519 sein, die von ihm empirisch feststellbare Mobi

lität der nach Ständen geordneten Gesellschaft in Einklang zu bringen mit der Selbst

bescheidung aller Mitglieder der Gesellschaft in ihrem Stand. In einem Kapitel seines 

Buches über die französische Monarchie schreibt er, „wie man aus dem dritten Stand 

in den zweiten und aus dem zweiten in den ersten Stand gelangt“. Zugleich aber 

macht er diese als realistisch eingeschätzte Möglichkeit sozialen Aufstiegs (l’esperance)

20 Vgl. 0. Rammstedt, Z um  Problem der „frühbürgerlichen“ Revolution, in: Kölner Zeitschrift 

für Soziologie und Sozialpsychologie 20 (1968) 309-332, hier 324.

21 Vgl. dazu die Uberblicksdarstellung bei A. Laube u.a., Illustrierte Geschichte der deutschen 

frühbürgerlichen Revolution (1974) und als Spezialstudien jetzt H .J. Cohn, Anticlericalism in the 

German Peasants’ War, in: Past and Present 83 (1979) 3-31, und ders., Reformatorische Bewe

gung und Antiklerikalismus in Deutschland und England, in: W. J . Aloinmsen (Hg.), Stadtbürger

tum und Adel in der Reformation (wie Anm . 9) 309-329. Dazu auch II.J. Goertz, Aufstand gegen 

die Priester. Antiklerikalismus und reformatorische Bewegungen, in: P. Blickte (Hg.), Bauer, 

Reich und Reformation (wie Anm . 27) 182-209. Als durchaus charakteristische Beurteilung des 

von den Untertanen gezeigten und zu erwartenden Verhaltens sei hier aus der Rede des kaiserli

chen Gesandten auf dem Innsbrucker Landtag vom Juni 1525 zitiert (Cohn, Anticlericalism 329): 

„der gemein man vasst durch die ganntz Teutsch nation, ain hass, und pösen willen, wider die 

Geistlichait furgenomen, dermassen das (er) demselben geistlichen Stand und furnemblich die 

Bischoff, und annder der kirchen oberen, gern gar ausgetilget sehen, und derhalben sich ange- 

mast, die waffen wider sy zugebrauchen, und wir aber in unnserem gemuet bedennnckhen, wo 

der gemain man, der so vast bewegt ist wider die geistlichait auffstuende, das er an dem nit erset- 

tigt, sonnder ... daraus dann erfolgte, ain gemain verderben und abfall aller stentid im  heiligen 

Reich.“

22 H. Maier, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag 

zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland (1966) 87 (ich zitiere nach der 1. 

Auflage, da m ir die 2. neu bearbeitete Auflage noch nicht zur Verfügung stand). Erinnert sei auch 

an F.-L. Knemeyers Formulierung von den Polizeiordnungen als „Wiederherstellung gestörter Le

bensverhältnisse“ (Polizeibegriffe in den Gesetzen des 15. bis 18. Jahrhunderts, in: Archiv des öf

fentlichen Rechts 92 (1967) 160 ff. Dam it sieht Willoweit, Struktur und Funktion (wie Anm . 4)

23 „vor allem das infolge sozialer Bewegungen in Unordnung geratene Ständewesen“ angespro

chen.

23 Ebd. 93 ff. und G. K. Schmelzeisen, Polizeiordnungen und Privatrecht (1955). Die neuere Litera

tur zu diesem Thema ist in dem in Anm . 4 zitierten Artikel von D. Willoweit genannt, bes. 14 ff.
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zum Argument dafür, daß „ein jeder sich mit seinem Stand zufrieden gibt und keine 

Gelegenheit hat, um gegen die anderen anzugehen“24. Methodisch folgt aus diesem 

Wissen um den Widerspruch zwischen Selbstbeschreibung der ständischen Gesell

schaft und der Realität gesellschaftlicher Mobilität und daraus folgender Konflikte der 

Zwang zur ständigen Prüfung der ordo-Sehweise durch konkrete Konfliktfälle. Es 

kann deshalb nicht darum gehen, die vieldiskutierte Frage „société d’ordres ou société 

des classes“ in dem einen oder anderen Sinne zu entscheiden. Es sollte vielmehr dar

aus folgen, beiden geschilderten Analysemöglichkeiten sich gegenseitig kontrollierend 

zu ihrem Recht zu verhelfen, um damit den für uns aufschlußreichen Bruch zwischen 

sozialer Realität und sozialer Theorie fassen zu können.

In der Sache selbst besteht für mich kein Zweifel an einer an vielen Stellen erkenn

baren dichotomischen Konfliktlage zwischen Herrschenden und Beherrschten. Die 

im Bauernkrieg erkennbaren Absichten sozialer Nivellierung zeigen diese Linie auf, 

unbeschadet aller sonst erkennbaren Differenzierungen. „Es sollten auch alle die geist

lichen und weltlichen Edeln und Unedeln hinfürso sich des gemeinen Burgers und 

Pauern rechtens halten und nit mehr sein, dan was ein ander gemeiner man tun soll“, 

fordern die fränkischen Bauern, „wir wollen Herren sein“, die Odenwälder Bauern, 

„kein Edelmann soll mehr sein, soll einer als der ander sein“25. Tendenzen dieser Art 

können wir im ganzen 16. Jahrhundert feststellen, sowohl auf seiten der Bauern, wie 

auf seiten der Obrigkeiten, deren Furcht vor einem möglichen Umsturz der bestehen

den Verhältnisse in den Quellen allgegenwärtig ist. Jörg v. Eberstein, ein fränkischer 

Adeliger, gestand 1530, daß ihn seine Bauern seit der „Ufruhr scheu gemacht haben, 

derhalben ich ihnen nicht vertrawen darf“26. Im  Rappenkrieg äußerte 1612 ein Unter

tan im Verlauf einer Revolte: „Weren vil prelaten, stiften, gottshäuser vom adel, die 

könden die schulden zalen. Die wolten sie überfallen, wann sy bezwungen, geld und 

knecht finden, auch etwan ein statt einnehmen.“ Andere sagten, sie wollten „die ober- 

keit und edelleut zu todt schlagen“27.

Solche Beobachtungen zu machen, heißt freilich nicht schon, in ihnen auch die 

Analyse konkreter Konflikte geliefert zu bekommen. Der Bauernkrieg selbst ist in sei

ner m. E. wichtigen Verhandlungsphase selbst ein Hinweis auf die pragmatischen Ab

sichten der bäuerlichen Haufen, die keinesfalls die adelige Welt ausrotten wollten, 

sondern einen gesicherten Platz in dieser Welt finden wollten. Schließlich läßt sich in 

den Konflikten des 16. Jahrhunderts kaum nachweisen, daß der beobachtbare W ider

spruch zwischen „Untern und Obern“ den auslösenden Faktor der Konflikte darstellt, 

sondern der vertraute Katalog steuerlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Ver

schlechterungen. Nur von daher läßt sich eine Realanalyse der Bewegungen beginnen.

24 C. de Seyssel, La Monarchie de France et deux autres fragments politiques. Textes établis et 

présentés par J . Poujol (Paris 1961) 125.

25 Ich zitiere hier der Kürze wegen nach H.M . Maurer, Der Bauernkrieg als Massenerhebung 

(wie Anm . 33) 284.

26 Zitiert bei K.S. Kramer, Bauern und Bürger im  nachmittelalterlichen Franken (1957) 82.

27 Das Zitat nachgewiesen bei W. Schulze, Oberdeutsche Untertanenrevolten zwischen 1580 und 

1620. Reichssteuern und bäuerlicher Widerstand, in: P. Blickle(Hg.), Bauer, Reich und Reforma

tion. Festschrift für G. Franz zum 80. Geburtstag am 23. Mai 1982 (1982) 120-147, hier 137.
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Immerhin fällt es im Vergleich mit den sozialen Bewegungen in England und Frank

reich auf, daß es im Reich nicht zu gemeinsamem Widerstand von Adel und Unterta

nen gegen zentralstaatlichen Fiskalismus (Frankreich) oder administrative Zentralisie

rung (England) kommt28.

Daß insbesondere das erste Drittel des 16. Jahrhunderts für die Analyse sozialer Be

wegungen ein ergiebiges Feld ist, ist inzwischen durch die Entwicklung der Forschung 

bewiesen worden. Die für diese Zeit eigentümliche Kumulierung sektoraler Krisener

scheinungen, die offene und öffentlich gemachte Kritik an der ständischen Ordnung, 

vielfach verstärkt durch eine Fülle von Flugschriften, schließlich die W irkung der re- 

formatorischen Theologie als neuer Legitimationsbasis für Forderungen des gemeinen 

Mannes bilden hier die Ansatzpunkte der Forschung. A. G. Dickens faßte diesen 

neuen Status des gemeinen Mannes in der Beobachtung: „The common people of that 

day are now allowed to have minds and spirits“29.

Vermutlich würden jene Historiker, die soziale Bewegungen in ihrem Bild der früh

neuzeitlichen Gesellschaft nicht akzeptieren wollen, auf diese außergewöhnliche Si

tuation am Beginn des 16. Jahrhunderts verweisen. Ich möchte deshalb hier, eigenen 

Interessen und Vorarbeiten folgend30, auf soziale Bewegungen im späteren 16. Jahr

hundert eingehen und dabei vor allem untersuchen, wie diese Revolten bäuerlicher 

Untertanen etwa zwei Generationen nach dem Bauernkrieg überhaupt stattfinden 

können in einem politisch-sozialen System, in dem Rebellion der Untertanen nach

1526 einem totalen Verdikt unterworfen war. Wie konnten sie unternommen werden 

von Gemeindemitgliedern, die zum Teil noch von ihren Vätern vom Bauernkrieg ge

hört hatten, denen die Theologen und die Verfasser der Landesordnungen dringend 

empfahlen, der Obrigkeit zu gehorchen und gesellschaftlichen Neuerungen abzu

schwören? Wie also waren soziale Bewegungen möglich in einer Gesellschaft, in der 

Repression und Internalisierung der Niederlage scheinbar Hand in Hand gingen, wo 

der Anspruch auf Sinngebung der sozialen Existenz durch Kirche und Territorialstaat 

in aller Konsequenz vorgetragen wurde?

Eine Antwort auf diese Frage scheint mir heute leichter als noch vor etwa zehn Jah

ren. Zwei Gesichtspunkte sind dabei besonders wichtig: Zum  einen ist die Notwen

digkeit erkannt worden, den Bauernkrieg durch eine Einbettung in die spätmittelalter

28 Vgl. dazu die Bemerkungen bei IV. Schulze, Europäische und deutsche Bauernrevolution der 

frühen Neuzeit - Probleme der vergleichenden Betrachtung, in: ders. (Hg.), Europäische Bauern- 

revolten der frühen Neuzeit (suhrkamp taschenbuch Wissenschaft 393) (1982) 10-60, hier 35 und 

42. In dieser Hinsicht ist der Vergleich zwischen der Haltung des englischen und französischen 

Adels heranzuziehen, der von CS. L. Davies gezogen wird: Bauernrevolten in Frankreich und 

England. Ein Vergleich, in: W. Schulze (Hg.), Europäische Bauernrevolten der frühen Neuzeit 

(suhrkamp taschenbuch Wissenschaft 393) (1982) 244-275. Für England vgl. für das Zusammen

wirken von Adel und Bauern im Verlauf der Northern Rebellion 1569 M. E. James, The Concept 

of Order and the Northern Rising of 1569, in: Past and Present 60 (1973) 49-83.

29 Vgl. die knappe Charakterisierung der Reformation als Volksbewegung bei A. G. Dickens, In- 

tellectual and Social Forces in the German Reformation, in: W.J. Mommsen (Hg.), Stadtbürger

tum und Adel in der Reformation (wie Anm . 9) 11-24. Das Zitat in ders,, The German Nation 

and Martin Luther (1974) 210.

30 Ich verweise dafür auf die in Anm . 6, 27 und 28 genannte Literatur.



liehen und die folgenden frühneuzeitlichen Untertanenkonflikte zu relativieren, ihn 

aus seiner Rolle als „größtes Naturereignis des deutschen Staates“ herauszulösen und 

so historisch auch zu relativieren. Während dies für die Voraufstände schon früher ge

schah, ist die Untersuchung der Revolten nach 1525 in den letzten Jahren erst begon

nen worden31. Der andere Gesichtspunkt ist die ebenfalls in Angriff genommene 

Differenzierung des Topos von den allein negativen Folgen des Bauernkrieges, dem 

Landesfürstentum als dem klaren Sieger des Kampfes, der politischen Apathie nach 

1525. Peter Blickle hat hier die Grundlinien der Argumentation gezogen32, und ein so 

vorzüglicher Kenner des schwäbischen Raumes wie Hans Martin Maurer ist ihm in 

dieser Richtung gefolgt, wenn er ergänzend schreibt: „Auch wo Verträge nicht zu

stande kamen oder nicht mehr bekannt sind, lassen sich soziale Verbesserungen nach- 

weisen. Vielfach werden die Bedingungen der Leibeigenschaft entschärft, das bäuerli

che Erbrecht verbessert, die Fronen fixiert, die Todfallabgaben gemindert und die 

kommunalen Rechte stabilisiert.“33 Ich will ganz vorsichtig formulieren: Vor dem 

Hintergrund der Tatsache, daß der Bauernkrieg sowohl auf Reichs- und schwäbischer 

Bundesebene als auch auf territorialer Ebene nicht nur Anlaß zu Repressionen war, 

sondern auch Impuls zum Nachdenken über die Ausübung von Herrschaft, vor dem 

Hintergrund intensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen über einzelne Strafbe

stimmungen wie Privilegienverluste, Entzug von Waffen oder bestimmte Gemeinde

rechte, ja auch über das Schicksal einzelner Anführer der Bewegung, ist der neuerliche 

Ausbruch von Untertanenrevolten besser zu verstehen34. Mit neuen Revolten meine 

ich hier neben einer Reihe kleinerer, regional gestreuter Bewegungen in Schlesien, in 

Brandenburg, in der Niederlausitz, in den habsburgischen Ländern, aber auch im west

deutschen Bereich, jenes interessante Bündel von Revolten zwischen Oberrhein und 

Allgäu, das 1580 beginnt und bis 1620 andauert35. Ich konzentriere mich hier vor al

lem auf diese Bewegungen, weil die räumliche Identität mit dem Bauernkriegsgebiet 

vor allem die Frage nach der Dauer oder dem Wandel des Legitimationspotentials na

helegt. Ich möchte damit also nicht auf Probleme der Chronologie dieser Bewegun

gen, ihre Gründe, der herrschaftlichen Reaktion und damit zusammenhängende Fra

gen eingehen, sondern mich auf die Frage konzentrieren, wie denn diese Bewegungen 

begründet wurden. W ir haben ja gehört, daß das Aufgreifen des Begriffs der göttlichen 

Gerechtigtkeit, des göttlichen Rechts eine zusätzliche Legitimationsbasis schuf, als die 

tradierte Berufung auf das alte Recht ihre W irkung verloren hatte. Peter Blickle hat 

gezeigt, wie etwa am Beginn der Revolte im Allgäu, am Bodensee und in Baltringen

31 Vgl. W. Schulze, Aufruhr und Empörung? Neuere Studien zum bäuerlichen Widerstand im A l

ten Reich, in: Zeitschrift für Historische Forschung 9 (1982) 63-72.

32 P. Blickle, Die Revolution von 1525 (21981) 244 ff.

33 H. M. Maurer, Der Bauernkrieg als Massenerhebung. Dynamik einer revolutionären Bewe

gung, in: Bausteine zur geschichtlichen Landeskunde von Baden-Württemberg, hg. von der 

Kommission für geschichtliche Landeskunde anläßlich ihres 25jährigen Bestehens (1979) 

255-296, hier 293.

34 Vgl. dazu die Studie von li^ Alter über das Schicksal des Bauernführers Eberhart Augenreich 

(1474-1550). Ein Bauernkriegsschicksal. 1. Hälfte 1474-1525, in: Mitteilungen des Historischen 

Vereins der Pfalz 77 (1979) 145-229, 2. Hälfte 1525-1550, ebd. 78 (1980) 223-299.

33 Vgl. dazu die in Anm . 27 genannte Veröffentlichung.
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im Januar/Februar 1525 die Konzeption vom alten Recht durch den Begriff des neuen 

göttlichen Rechts abgelöst wurde36, direkt sichtbar etwa am Rückruf des Landschafts

vertreters Jörg Schmidt aus Tübingen, nachdem man sich in der Kemptener Land

schaft auf Evangelium und göttliches Recht berufen hatte. Es läßt sich zeigen, wie erst 

die Berufung auf dieses neue Recht die notwendige Begrenzung der altrechtlichen Be

wegung auf einzelne Herrschaften aufhebt, ein größeres Ziel schafft.

Selbst wenn man nicht bereit ist, diese relativ scharfe Unterscheidung von altrecht

licher und göttlich-rechtlicher Phase nachzuvollziehen, weist die offensichtlich unbe

friedigende Forschungssituation zum Legitimationsproblem in Bundschuh und 

Bauernkrieg auf ein wichtiges Problem bei der Untersuchung sozialer Bewegungen im 

16. Jahrhundert hin37. Wenn man beabsichtigt, Legitimation und Ziel einer Bewegung 

zu wichtigen Kriterien dieser Bewegungen zu machen, bedarf es des Nachweises der 

prinzipiellen Möglichkeiten solcher Legitimation und der Formierung von Bewegungen, 

die scheinbar konträr zum Grundprinzip der feudalen Gesellschaft und ihrer im Huldi

gungseid dokumentierten personalen Zuordnung von Herrn und Holden steht. Es ist 

schließlich zu fragen, ob der in Bundschuh und Bauernkrieg gefundene Legitimations

strang des göttlichen Rechts auch im weiteren 16. Jahrhundert verwandt wurde.

Das eigentlich verblüffende Ergebnis der angesprochenen Untersuchungen an Un

tertanenrevolten des späten 16. Jahrhunderts ist nun, daß ein Rückgriff auf das göttli

che Recht, das Evangelium nicht mehr zu finden ist. Die vorliegenden Beschwerde

schriften bedienen sich zur Begründung des Widerstands anderer Argumente, von de

nen hier einige in zwei längeren Zitaten vorgestellt werden sollen. Das erste betrifft 

die Revolte der Gemeinde Owingen in der Grafschaft Hohenzollern-Hechingen und 

stammt aus dem Jahre 1586:

„Wiewohl nun abermalß die natürliche billigkait weißet, zudeme es (wie wir be

richtet worden) auch in recht versehen, daß einer jeden christlichen obrigkait fürge- 

nomne gebot und verbot (denen die underthonen zu gehorsamen schuldig) an inen 

selber auch rechtmeßig und billich seyen, da sich aber solliche gebot und verbot of- 

fentlicht unbillich und unrechtmeßig zu geschweygen von wegen abbruch der nah- 

rung und veldgescheften zu halten unmüglich und verderblich befunden, das auch die 

underthonen denselben zugehorsamen nit verpflichtet, noch auch durch deren nit 

halten strafbar zu achten, auch eben dißes obgemelt ernstlich verbot an inen selber nit 

allain öffentlich iniust und unbillich, alß gemainen kayserlichen rechten und des hay. 

reichs heilsamen Ordnung und Satzung zu wider, sonder auch uns armen underthonen 

zu halten unmüglich und an unßer nahrung abbrüchlich und verderblich geweßen.“38

36 P. Blickle, Revolution von 1525 (wie Anm . 32) 145 ff.

37 Vgl. //. Wunder, „Altes Recht“ und „Göttliches Recht“ im  Deutschen Bauernkrieg, in: Zeit

schrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 24 (1976) 54-66 und zuletzt P. Bierbrauer, Das 

göttliche Recht und die naturrechtliche Tradition, in: P. Blickle (Hg.), Bauer, Reich und Reforma

tion (wie Anm . 27) 210-234.

38 Das Zitat hier übernommen aus W. Schulze, Herrschaft und Widerstand in der Sicht des „ge

meinen Mannes“ im  16./17. Jahrhundert, in: H. Mommsen - W. Schulze (Hgg.), Vom Elend der 

Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung (Geschichte und Gesellschaft. Bo- 

chumer Historische Studien 24) (1981) 182-198, hier 190. (Meine Hervorhebung.)
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Das zweite Zitat entstammt einer Beschwerdeschrift der Gemeinden Justingen, Ing- 

stetten und Gundershofen gegen den Herrn von Freyberg aus dem Jahre 1612: 

„Anfenglichen vermögen nicht allein die allgemeine geschriebene geistliche und  -welt
liche rechte, sondern es bringet solches auch die natürliche Vernunft‘ und Bescheiden
heit selbst mit sich, bezeugt es nit weniger die tegliche erfarung in allen landen und 

orten, daß zwischen den Obrigkeiten und unterthanen, sonderlich den armen 

bauersleuten, die sich allein der Feldarbeit ernähren müssen und keine kaufhand- 

lung treiben, die beste und gewisseste regel und richtschnur ist, Frieden und einig- 

keit, Treue und gehorsam zu erhalten, als dann man beiderseits einander halte, lei

ste und erzeige, was die löblichen vorfahren und eitern verordnet, bewilliget, in üb

lichen brauch gesetzt und also auf die erben, kinder und nachsessen haben kommen 

lassen. Daraus dann unwidersprechlich erfolgt, daß diejenigen, so darüber mit 

neuen und vorigen ungewöhnlichen dingen gravirt und beschwert werden, billiche 

fug und macht haben, besagt obangezogener geistlicher un d  weltlicher rechten, auch ge
meiner Vernunft sich deswegen zu beklagen und um abschaffung zu bitten, damit es 

wiederum in vorigen stand und altes herkommen gerichtet werden möge. Ganz ohn, 

daß solch billich und rechtmäßig suchen, klagen und anhalten, jemandem könne, 

solle oder möge für eine ungebühr, widerspinnigkeit und viel weniger für einige rebel- 

lion, ungehorsam oder meineid zugerechnet, aufgenommen noch fürgeworfen wer

den, sintemal das recht nehmend unrecht tut und menniglichen darum von Gott und 

der hohen obrigkeit verordnet und vorgestellt ist, daß die betranckte und nottlei- 

dende person sich dazu gleichsam wie zu einer befreyung berufen, hülf und trost er

langen und wider alle schmach, überfall und gewalt sicher sein mögen.“39 

Das erstaunliche an diesen beiden Formulierungen, die hier wegen ihrer relativen 

Ausführlichkeit gegenüber anderen, in der Sache aber gleichlautenden herausgesucht 

wurden, scheint die Tatsache zu sein, daß hier die Untertanen - über die altrechtliche 

Begründung hinausgehend - Herrschaft als an bestimmte Kriterien und Normen ge

bunden interpretieren40. Sie muß rechtmäßig und billig sein, die natürliche Vernunft be

gründet die Regel einer von Neuerungen freien Herrschaft, besonders in einer agrari

schen, d.h. praktisch wachstumslosen Gesellschaft. Der nächste Schritt geht nun noch 

weiter: Er kritisiert nicht nur Herrschaft, sondern formuliert zugleich ein elementares 

Recht auf Selbstorganisation zum Widerstand, Widerstand definiert hier als „Nichthal

ten“ der unbilligen Gebote und als „Suchen, Klagen und Anhalten“ vor Gericht oder vor 

anderen höheren Obrigkeiten. Die Gemeinde Böhmenkirch weist 1582 noch deutlicher 

auf dieses Grundrecht der Notwehr durch eigene Maßnahmen hin und schreibt: 

„Weil dann die Böhmenkircher samt und sonders viel gehörter maßen zum äußer

sten betranckt und dan einem jeden von Gott dem Rechten und der pilligkeit nach 

sein anliegen und betrangnuß ihm selbst rat zu schaffen vergönnt, darüber auch ei

ner jeden obrigkeit seine Untertanen nicht zu behelligen gebührt.“41

39 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A  175, Büschel 5, Nr. 30 (April 1612). (Meine Hervorhebung.)

i0 Vgl. meine in Anm . 38 zitierte Veröffentlichung.

41 Aus den Akten der Böhmenkircher Revolte im Haus-, Hof- und Staatsarchiv W ien, Alte Pra

ger Akten, Band 1, 8 (6).
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Hier scheint für den Gesamtzusammenhang der Entwicklung sozialer Bewegungen 

im 16. Jahrhundert wesentlich zu sein, daß eine neue Strategie zur Lösung von Herr

schaftskonflikten entwickelt wird. Es wird nicht das gesamte System grund- und lan

desherrlicher Herrschaft in Frage gestellt durch Verabsolutierung des Evangeliums 

sondern der Konflikt um Steuerabgaben, Dienste, Bannrechte etc. wird aus der Sicht 

der Gemeinden durch das Überschreiten des engeren Herrschaftsbereiches auf eine 

neue Ebene entweder der Landesherrschaft oder der Reichsgerichtsbarkeit gehoben 

und damit legitimiert, ja normalisiert. Es scheint dies ein wesentlicher Entwicklungs

schritt in der Geschichte sozialer Bewegungen und ihrer Wirkungen im Reich zu sein, 

und ich glaube, daß dem 16. Jahrhundert in diesem Prozeß eine besondere Bedeutung 

zukommt. Die Erfahrung des Bauernkrieges, die in den Abschieden des Reichstages 

und des Schwäbischen Bundes und einiger Territorien sichtbar werdenden Trends zu 

einer gerechteren Herrschaftsordnung mit garantierten Klagemöglichkeiten zwangen 

eine solche Lösung für Konflikte zwischen Herrschaft und Untertanen herbei, jeden

falls dort, wo sich aufgrund der gegebenen herrschaftlichen Struktur der Raum für sol

che Klagemöglichkeiten ergeben konnte. Daß auch die betroffenen Obrigkeiten Spiel

raum für soziale Bewegungen einräumten, zeigt ein schriftliches Gutachten der vor

derösterreichischen Regierung in Ensislieim, deren Mitglieder am 20. Juli 1598 schrie

ben: „Daß sie (es handelt sich hier um eine Untertanenrevolte im Klettgau) dannacht 

ein guete zeither hart genug regirt und zwar wider vermögen mit allerhand exactionen 

onerirt und beschwert worden. Sie also zu klagen mehr dan genugsam, zu rebelliren 

aber noch nit befugsam ursach gehabt haben.“ Für die Räte war es deshalb „nit retlich 

oder auch allenthalben verantwortlich, daß dies orts die extrema tentirt und einicher 

kriegsgewalt wider sye, darunder dannacht viel unschuldiger, auch weib und kinder 

seyen, fürgenommen werden sollten“42. Auf die anderen gerade im Verlauf des 16. 

Jahrhunderts entwickelten Strategien zur Kanalisierung sozialer Konflikte will ich hier 

nur summarisch verweisen. Es muß aber doch festgehalten werden, daß die reichs

rechtliche Absicherung des Klagerechts gegen die eigene Landesherrschaft, die Ge

währung von Appellationsmöglichkeiten und die Einsetzung von kaiserlichen K om 

missionen zur Beilegung ausgebrochener Streitfälle den entstandenen Spielraum für 

soziale Bewegungen deutlich belegen. Auch literarisch findet dies seinen entsprechen

den Niederschlag. Ausgehend von der autoritativen Systematisierung der Reichskam- 

mergerichtsjudikatur durch Andreas Gail, der eine Observation über die Tyrannei der 

Herren gegen ihre Untertanen formuliert, findet sich diese Auffassung vielfach repro

duziert43. Nur als Beispiel sei verwiesen auf Jodok Lorichs Buch „Von weltlichen Stän

den hohen und nidern“ (Freiburg 1594), der für den Fall obrigkeitlichen Fehlverhal

tens die Möglichkeit einräumte, „daß ein gantze gemain oder ein gantz landtvolck sich 

der natürlichen defension billichen hette zu helfen“44.

Dies beantwortet freilich noch nicht die Frage, wie es in den bauernkriegserfahre

nen Untertanenverbänden Oberdeutschlands zur Entwicklung dieser Strategie kam.

42 Haus-, Hof- und Staatsarchiv W ien, Alte Prager Akten S 5 180 (186) (20. Ju li 1598).

43 Vgl. dazu die Belege in meinem in Anm . 6 zitierten Buch, S. 81 f.

44 J . Lorich, Von weltlichen Ständen hohen und niedern ... (1594) 18.
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Hier wird eine überzeugende Antwort kaum je möglich sein. Immerhin seien einige 

Hinweise genannt: Schon vor dem Bauernkrieg hören wir von vielen Schiedsverfahren 

in Herrschaftskonflikten45. Es scheint ein Wesenszug kleinräumiger Herrschaftsge- 

bilde verschiedenen Gewichts zu sein, daß sich die Untertanenverbände zur Beilegung 

von Konflikten nach außen wenden. Zu diesem nach außen wenden gehört auch der 

frühe Gang zum Gericht, wie dies bereits in der Reise des Jörg Schmidt aus Kempten 

nach Tübingen sichtbar wurde. Diese Tendenz zur rechtlichen Beratung durch juristi

sche Fakultäten oder durch Juristen der zahlreichen Reichsstädte Schwabens ist ein 

ganz wesentlicher Zug der Revolten des späten 16. Jahrhunderts. In einem Falle wis

sen wir sogar von einer Gemeinde, die sich für den Zeitraum ihrer Auseinanderset

zung mit der Herrschaft einen Advokaten ins Dorf holt und ihm einen regelrechten 

Tagelohn zahlt46. Diese erstaunliche „Rechtsnähe“ paßt mit einem Argument Karl- 

Heinz Burmeisters zusammen, der dem römischen Recht eine besondere Funktion in 

der Vermittlung antiker Naturrechtsgedanken zuwies und auf die weite Verbreitung 

der ins Deutsche übersetzten „Institutionen“ aufmerksam machte47. In jedem Fall darf 

hier festgestellt werden, daß die Komplexität der Beziehungen zwischen Bauern und 

dem neuen gelehrten Recht weder institutionell noch materiell hinreichend abgeklärt 

ist. Es ist zu hoffen, daß hier die in Angriff genommene Aufarbeitung der Reichskam- 

mergerichtsprozesse des 16. Jahrhunderts einen neuen Forschungsimpuls bedeutet48.

W ir hatten oben in der Definition sozialer Bewegungen drei Charakteristika, näm

lich die Kollektivität des Vorgehens, das gemeinsame Ziel und die Einflußnahme auf 

die bestehende Ordnung genannt. Einen Problembereich haben wir damit bislang aus

geklammert, der m. E. gerade im 16. Jahrhundert eine bedeutsame Rolle spielt. Es ist 

die Frage nach den Formen des Handelns in einer sozialen Bewegung. Geht es hierbei 

um spontane, unkontrollierte Aktionen vom Typ der Jacquerie - also einer gewaltsa

men Erhebung ohne irgendwelche Selbstkontrolle, nur darauf aus, bestimmte Sym

bole der attackierten Ordnung zu zeitigen, eine Burg zu stürmen, ein Kloster zu p lün

43 Als Beispiel sei verwiesen auf R. Blickle, „Spenn“ und „Irrung“ im  „Eigen“ Rottenbuch. Die

Auseinandersetzungen zwischen Bauernschaft und Herrschaft des Augustiner-Chorherrenstifts, 

in: P. Blickle (Hg.), Aufruhr und Empörung? Studien zum bäuerlichen Widerstand im Alten 

Reich (1980) 69-145, wo die streitschlichtende Rolle der bayerischen Herzöge belegt wird, bes. 

122 ff. Zur Bedeutung von Schiedsgerichtsverfahren im  oberschwäbischen Raum (Kempten) vgl. 

P. Blickte, Personalgenossenschaften und Territorialgenossenschaften im Allgäu, in: Standen en

Landen 53 (1970) 216 ff. Belege finden sich z.B. bei G. Franz (Hg.), Quellen zur Geschichte des 

Bauernkriegs (1963) 9 ff-, 28 ff.

46 Dies ist der Fall in der bereits erwähnten Gemeinde Böhmenkirch bei Göppingen. Die Tatsa

che der Bestallung geht hervor aus Staatsarchiv Ludwigsburg, B 397, Bü 445 (Klage gegen den 

Advokaten Samuel Letscher).

47 K. Ff. Burmeister, Genossenschaftliche Rechtsfindung und herrschaftliche Rechtssetzung. Auf 

dem W eg zum Territorialstaat, in: P. Blickle (Hg.), Revolte und Revolution in Europa (Histori

sche Zeitschrift Beiheft 4) (1975) 171-185, hier 182 f.

48 Dies geschieht zur Zeit am Frankfurter Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte durch Dr. F. 

Ranieri. Vgl. bislang die Hinweise bei B. Diestelkamp, Das Reichskammergericht im  Rechtsleben 

des 16. Jahrhunderts, in: Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte. Festschrift für A. Erler zum 70. 

Geburtstag (1976) 435-480, bes. 448 f.
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dern, ein Archiv zu verbrennen -? Diese Auffassung von der sozialen Bewegung als ei

ner irrationalen Entladung aufgestauter W ut korrespondiert im Grunde mit der zu 

Anfang erwähnten Auffassung, daß Volkserhebungen als marginale Bewegungen zu 

betrachten sind, charakterisiert durch erhebliche organisatorische und inhaltliche De

fizite.

Demgegenüber scheint mir die Feststellung wichtig zu sein, daß die Bewegungen 

des 16. Jahrhunderts in erstaunlicher Weise geordnet verlaufen. Es tut sich hier eine 

enorme Diskrepanz auf zwischen der obrigkeitlichen Interpretation von Aufruhr und 

Widersetzlichkeit als „unsinniges Zusammenlaufen“ einerseits und der realen Organi

sation der jeweiligen Bewegung andererseits. Schon für den Bauernkrieg hat Maurer 

die Ordnung der Haufen hervorgehoben, die Begleitung durch Trommler und Pfeifer, 

die Organisierung unter einer Fahne, die Wahl von Befehlshabern, Waibeln und 

Schreibern49. Auch in den Bewegungen des späten 16. Jahrhunderts lassen sich diese 

Tendenzen feststellen, sie basieren normalerweise auf der Grundorganisation der Ge

meinde, nutzen ihren Versammlungsmodus zur Finanzierung von rechtlichen Schrit

ten, zu Gesandtschaften nach Prag und Speyer und bedienen sich auch der tradierten 

Formen zur Erzwingung von Einhelligkeit in der Gemeinde. Doch sie überschreiten 

auch die Gemeinde und bedienen sich - wenn auch unter besonderen Mühen - reprä

sentativer Entscheidungsfindung. Besonders deutlich wird die Handlungsfähigkeit re

voltierender Gemeinden in der Phase der sog. „Tagsatzungen“, d.h. wenn sich die 

streitenden Parteien unter dem Vorsitz kaiserlicher Kommissare zur Verhandlung der 

Forderungen direkt gegenübertreten30. Damit korrespondiert die Beobachtung einer 

im allgemeinen defensiven Gewaltanwendung.

Wesentlich erscheint in der Phase nach dem Bauernkrieg ein deutlich beobachtba

rer Trend zur Nutzung prozessualer Möglichkeiten vor allem am Reichskammerge- 

richt. Als Paradefall eignet sich hier das Exempel der vier Gemeinden im Hattgau, die 

sich zwischen 1532 und 1567 erfolgreich um zehn Mandate am Reichskammergericht 

bemühten51, in denen ihnen ihre im Bauernkrieg verlorengegangenen Gemeindeprivi

legien (Waldnutzung etc.) restituiert wurden und bestimmte Änderungen der Agrar

verfassung durch die Grafen von Hanau-Lichtenberg revidiert wurden. In ähnlicher 

Weise prozessieren die Gemeinden Odenheim und Rohrbach zwischen 1549 und 

1616 mit dem Stift Bruchsal52.

Eine andere Beobachtung muß noch den Formen gelten, in denen sich der W ider

49 H M . Maurer, Der Bauernkrieg als Massenerhebung (wie Anm . 33) 271.

50 Fast alle der hier behandelten Revolten kennen die hier angeführten „Kommissionstage“ oder 

„Tagsatzungen“, meist sogar in zwei- oder dreifacher Auflage. Da diese „Tage“ meist sogar in de

taillierten Protokollen überliefert sind, ermöglicht die Auswertung einen vorzüglichen Einblick 

sowohl in die Problematik der bäuerlichen Belastungen als auch in die Verhandlungspraxis zwi

schen Herrschaft und Untertanen als „Parteien“.

51 Die einschlägigen Mandate sind gedruckt bei A. Gylmann, Decisionum sive rerum in camera 

imperiali judicatarum libri duo (1602), hier 1-59. Vgl. auch Saarbrückener Arbeitsgruppe, H u l

digungseid und Herrschaftsstruktur im Hattgau (Elsaß), in: Jahrbuch für Westdeutsche Landesge

schichte 6 (1980) 117-155.

52 Nach Haus-, Hof- und Staatsarchiv W ien, Alte Prager Akten 3a 20 (14), 3b 21 (14).
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stand über den Rahmen der Herrschaft hinaus vermittelte. Ich will mich hier konzen

trieren auf das sogenannte „Austreten“, d.h. ein demonstratives Verlassen des Dorfes 

und der Herrschaft durch den überwiegenden Teil der meist männlichen Bewohner. 

Zum  ersten Mal - soweit ich das bislang feststellen konnte - geschieht dies am 16. 

September 1580, als etwa 150 Einwohner des Ortes Böhmenkirch aus dem Dorf aus

traten und sich auf den Weg nach Innsbruck machten. Erst am 9- November, also 

nach fast zwei Monaten, zogen die Untertanen wieder ins Dorf, wo sie dann ein eige

nes Regiment errichteten. Ähnliche Austritte kennen wir aus Hohenzollern-Hechin- 

gen und aus dem Gebiet des Truchsessen von Waldburg. Dieses Austreten, scharf zu 

trennen von der in Ostmitteleuropa bekannten individuellen oder sogar kollektiven 

definitiven Flucht von der Hofstelle, scheint mir eine bewußte Demonstration zu 

sein53. Sie setzt als solche voraus, daß man dem demonstrativen Akt zur Manifestation 

des Herrschaftskonfliktes mehr Erfolg beimißt als etwa dem direkten aggressiven Vor

gehen gegen die Herrschaft oder ihre Vertreter. Im oberdeutschen Bereich mit seiner 

eigentümlichen Herrschaftsstruktur bedienen sich damit soziale Bewegungen nicht 

mehr nur direkter Aktionen, sondern sie entwickeln sozial adäquatere, weniger ver

lustreiche, dem politischen Kontext angemessenere Widerstandsformen, rationalisie

ren also ihr politisches Handeln.

Ich will versuchen, noch einmal meine Argumentation zusammenzufassen. Aus

gangspunkt meiner Überlegungen waren zwei Forschungspositionen, die soziale Be

wegung als marginal, als unfähig zur Veränderung ansahen (so Elliott) bzw. sozialen 

Bewegungen ihre Autonomie, also ihre Entwicklungsfähigkeit aus sich selbst heraus, 

bestritten (so Willoweit). Demgegenüber wurde hier die Existenz sozialer Bewegungen 

als kollektive Reaktionen mit gemeinsamem Ziel zur Beeinflussung sozialer Verhält

nisse im weiteren Sinne als im 16. Jahrhundert gegeben angesehen. Reformatorische 

Bewegung, Täuferbewegung, Bauernkrieg wurden als solche Bewegungen verstanden, 

ohne dies noch einmal im einzelnen nachzuweisen. Größeres Gewicht wurde hier viel

mehr auf die Voraussetzungen sozialer Bewegungen gelegt (also neue Formen von 

Kritik an der ständischen Gesellschaft, Antiklerikalismus) und auf die Diskrepanz zwi

schen der Selbstdefinition der ständischen Gesellschaft als statischer Privilegienbe- 

wahrungsgesellschaft einerseits und der Realität latenter und offener Konflikte zwi

schen wichtigen Teilen dieser Gesellschaft. Schließlich wurde zu zeigen versucht, daß 

soziale Bewegungen sowohl von ihrer Legitimation her wie auch von ihrer Organisa

tion her einen Platz in der ständischen Gesellschaft dieses Jahrhunderts hatten. Abge

sehen von ihrer grundsätzlichen ökonomischen Möglichkeit, ihren rechtlichen und 

administrativen Anknüpfungspunkten (Klagemöglichkeit, gemeindliche Organisa

tion), bietet auch die Hierarchie der Herrschaften im Reich günstige Rahmenbedin

gungen für soziale Bewegungen. Da hier besonders Gewicht auf die Zeit nach der gro

53 Vgl. dazu IK Schulze, Bäuerlicher Widerstand (wie Anm . 6) 93 ff. Von Interesse ist dabei, daß 

schon die Exekutionsordnung des Schwäbischen Kreises von 1563 eine besondere Regelung ge

gen die Austreter versucht. Vgl. E. Langtverth v. Simmern, Die Kreisverfassung Maximilians I. 

(1896) 450 („Von austretenden Untertanen“). Ich verdanke Herrn Prof. Dr. H. Schlosser (Augs

burg) den Hinweis auf bayerische Mandate gegen Austreter des 15. und 16.Jahrhunderts.
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ßen Krise der 20er Jahre gelegt wurde, war auch die Frage zu stellen nach der Legitj. 

mation der Bewegungen post 1526. Hierbei ergab sich ein weitgehender Verzicht auf 

die legitimierende Kraft des Evangeliums, des göttlichen Rechts, an seine Stelle tritt 

erneut der Hinweis auf die alten Rechte, jetzt aber gekoppelt mit einer juristisch abge

sicherten, herrschaftskritischen Position und der Überzeugung, neuen Forderungen 

widerstehen und sich bei der höheren Obrigkeit beklagen zu dürfen. Damit stand ein 

System von Nonnen zur Verfügung, an denen die konkrete Herrschaftsausübung 

gemessen werden konnte und gegebenenfalls auch die gerechte Ausübung von Herr

schaft eingeklagt werden konnte. Die hier von den Untertanenverbänden entwickelten 

Gedanken (Vernunft der Völker, Billigkeit, natürliche Rechte) legen es nahe, von einer 

in Ansätzen jedenfalls naturrechtlichen Legitimationsbasis zu sprechen. Parallel dazu 

können wir beobachten, daß die Formen des Widerstandes in zunehmendem Maße 

die prozessuale Form nutzen und sich auch demonstrativer Aktionsformen bedienen.

Soziale Bewegungen als Phänomen des 16. Jahrhunderts? Ich glaube, daß man so

wohl im Kontext einer Sozialgeschichte der Konfessionen, aber auch der politischen 

Sozialgeschichte, von diesem Begriff profitieren kann. Er ist in der Lage, die neue 

Rolle der Untertanenverbände, ihren Einfluß auf die Politik und die Änderungen in 

diesem Bereich zu erfassen und zum Thema historischen Fragens zu machen. Ver

sucht man darüber hinaus, die in sozialen Bewegungen aufscheinende Bedeutung der 

Untertanen in der territorial-staatlichen Ordnungs- und Rechtspolitik, in der Durch

setzung vor allem der städtischen Reformationen, in der Formulierung einer praktisch 

orientierten Politikwissenschaft vergleichend zu betrachten, so drängt sich der Ein

druck auf, daß das 16. Jahrhundert in besonders starkem Maße davon geprägt ist, viel

leicht - bei Mut zu gewagter Formulierung - als das Jahrhundert des gemeinen Man

nes zu bezeichnen wäre34. 1620 erscheint eine anonyme Flugschrift, ein „Kurtzer poli

tischer Diseurs“ über die drei im  Reich streitenden Religionsparteien m it einer fikti

ven Diskussion zwischen den Bauern, den Klerisey und dem gemeinen Soldaten. Die 

Bauern erinnerten daran, daß der Lauf des 16. Jahrhunderts eine Warnung für alle die 

sein müsse, die den Bauern zu große Lasten aufbürdeten: „Dieses in Gedechtnuß set

zend wollen wir sehen, weilen wir in allen Dingen der Last allein tragen müssen, ob 

man uns nicht auch in etwa respectiren und zu rath berufen oder passiren lassen 

werdt: Dann es die natur erfordert“55. Die Tatsache, daß dies bekanntlich so nicht ge

schah, ist m. E. kein Grund, den im 16. Jahrhundert angemeldeten Anspruch des ge

meinen Mannes zu ignorieren.

54 Ich bin m ir sehr wohl bewußt, daß eine solche Charakterisierung kontrovers bleiben muß und 

es auch nicht sinnvoll ist, andere Charakterisierungen damit zu verdrängen. Unter dem hier in

teressierenden Aspekt der historischen Bedeutung sozialer Bewegungen scheint mir im  Blick auf 

die anderen Jahrhunderte eine solche Kennzeichnung vertretbar, vor allem wenn bedacht wird, 

daß sowohl im  realhistorischen Bereich, der reformatorischen Bewegungen, der städtischen Un

ruhen, der Bauernbewegungen wie auch in der politischen Theoriebiidung der Zeit Belege gefun

den werden können.

35 Kurtzer Politischer Discursus zwischen dieser Zeit im Reich streitenden dreyen Religions: 

ober zweyer Factions-Partheyen. Worauff die Bauwren protestieren ..., 1620 (HAB W olfenbüt

tel).
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Baumgart: Mit unserem Dank an Herrn Kollegen Schulze können wir zugleich 

zum Ausdruck bringen, daß in seinem Vortrag die sozialwissenschaftlich orientierte 

Richtung innerhalb unserer Disziplin auch bei diesem Kolloquium zur Geltung ge

kommen ist. Dies ist sicherlich methodisch wichtig, hat aber natürlich auch inhaltli

che Bedeutung. Mit dem Hinweis auf das .Jahrhundert des gemeinen Mannes“ hat 

Herr Schulze selbst neue Gesichtspunkte in die Diskussion eingeführt, unsere bishe

rige Perspektive der Verfassungsstrukturen, der Fürsten und Obrigkeiten des Reiches 

um eine andere Dimension erweitert.

Zorn: Ich möchte zwei Sätze kritisch einbringen. Erstens, die Definition „gemein

same Ziele“ beim gemeinen Mann wird sich konkret doch im Einzelfall als zu eng er

weisen. Ich würde mindestens sagen „oder gemeinsame Proteste“ des gemeinen Man

nes. Zweitens, das ,Jahrhundert des gemeinen Mannes“. Das halte ich doch für frag

würdig. Ein etwas unangenehmes Untergefühl habe ich immer, wenn irgendwo sozial

wissenschaftliche Betrachtungsweise a priori und grundsätzlich mit unterständischen 

Schichten, deren Interessen und Bewegungen gekoppelt wird. Ich würde also die 

These dagegen setzen wollen, ob man nicht besser von einem Jahrhundert des Bürger

tums sprechen könnte, das mit dem Vordringen von Gewerbe, Handel und geldwirt

schaftlichen Ansätzen - ich spreche hier von Deutschland - doch deutliche Fort

schritte im 16. Jahrhundert machen kann und im 17. Jahrhundert dann durch eine ge

wisse Rückgewinnung von Adelspositionen wieder zurückgedrängt wird. Also man 

sollte den Begriff soziale Bewegung hier prinzipiell loslösen von der Bewegung von 

Unterschichten, von Sozialrevolutionären Bewegungen von ganz unten, was im übri

gen auch bei der Bauernbewegung gar nicht zutrifft, von ganz unten kommt sie ja ei

gentlich kaum. Es würde sich vielleicht eine Einigungsbasis ergeben, wenn man den 

Begriff „gemeiner Mann“ weiter fassen würde, so wie in den Städten die „Gemeine“ 

der zeitüblichen Definition nach alle Schichten außerhalb des Patriziats umfaßt. Aber 

dann müßte man die Definitionsdebatte, wie gesagt, auch über die Bauernbewegung 

grundsätzlich hinaustragen. Ich frage mich letztlich auch, wie weit der meines Erach

tens am interessantesten ausgeführte Vergleich der neuen Protestbegründung in den 

Bauernbewegungen am Ende des 16. Jahrhunderts tragfähig ist, wenn man Zitate aus 

rein örtlichen Auseinandersetzungen mit Grundherrn vergleicht mit allgemeinen gro

ßen Bewegungen, wie es der deutsche Bauernkrieg gewesen ist: Ob man da nicht m in

destens etwa weiter räumlich ausgreifende Bewegungen, Oberösterreich im 17. Jahr

hundert etwa, mit hereinnehmen müßte.

Schulze: Ich möchte zunächst eingehen auf die Frage des gemeinsamen Zieles oder 

des gemeinsamen Protestes. Von der Spannweite der Definition her muß ich natürlich 

darauf hinweisen, daß in dem umfassenderen Begriff des Zieles natürlich auch ge

meinsame Proteste einbegriffen sind. Vermutlich zielt aber Ihre Frage stärker darauf, 

daß Sie in den angesprochenen Bewegungen mehr die Gemeinsamkeit des Protestes 

gegen etwas als die Gemeinsamkeit der Zielvorstellungen betonen wollen. Das ist für

piskussion zum Referat Schulze
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die große Menge der einschlägigen Äußerungen in den Quellen sicherlich richtig. Man 

muß aber der Vermutung widersprechen, daß es sich hierbei nur um Negationen be

stimmter herrschaftlicher Forderungen handeln kann, sondern es findet sich zuminde- 

stens in Andeutungen auch ein gemeinsames Ziel derer, die Widerstand ausüben. Da

mit ist gemeint eine bestimmte Vorstellung des Verhältnisses von Obrigkeit und Un

tertanen und bestimmte Normen, die dieses Verhältnis prinzipiell regeln müssen. Die 

Gemeinsamkeit des Zieles ist natürlich auch insofern problematisch, als man sehen 

muß, daß die erwähnten Bewegungen durchaus Schwierigkeiten hatten, eine gemein

same Haltung aller Mitglieder eines Dorfes oder mehrerer Dörfer herzustellen. Auch 

diese Bewegungen müssen versuchen, jene in die Bewegungen zu integrieren, die 

nicht von der Richtigkeit eines solchen Vorgehens überzeugt sind. Dabei ist nicht nur 

etwa zu differenzieren zwischen den verschiedenen Schichten der bäuerlichen Bevöl

kerung, also etwa zwischen Mittel- und Großbauern und den wohlbekannten unter

bäuerlichen Schichten, sondern innerhalb des Dorfes ist auch oft zu differenzieren 

zwischen denen, die der Herrschaft durch Amtsfunktionen näher verbunden sind als 

andere, wobei keineswegs nur an bedeutende Ämter zu denken ist. Die Dörfer müssen 

also zunächst einmal sich in einer Bewegung zusammenfinden, diese organisieren und 

Einigkeit über die Ziele hersteilen und dazu nutzen sie auch die tradierten Sanktions

formen, über die ich bereits gesprochen habe (Verbot des gemeinsamen Weidegangs, 

Verbot von Schmiede oder Backofen etc.).

Ihr Einwurf, daß man doch in viel stärkerem Maße das 16. Jahrhundert als das Jahr

hundert des Bürgertums auffassen sollte, leuchtet mir bei Ablegung des historischen 

Gewichts der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen nicht recht ein. Ich will nicht so 

weit gehen, wie dies in der französischen Forschung geschehen ist, wo man vom Ver

rat des Bürgertums im 16. Jahrhundert gesprochen hat, aber wir kennen ja auch in der 

Geschichte des deutschen Städtebürgertums das vergleichbare Phänomen des Aus

zugs auf das Land und damit den Entzug von Kapital aus dem Bereich von Handel 

und Gewerbe. Auch die letztlich beobachtbare Schwächung der Reichsstädte gegen

über dem Fürstenstand und der in vieler Hinsicht beobachtbare Prozeß einer Stärkung 

und sozialen Abgrenzung des Adels zum Bürgertum hin scheint mir gegen Ihren Vor

schlag zu sprechen. Insofern wäre mir eine Gesamtcharakterisierung des 16. Jahrhun

derts als Jahrhundert des Bürgertums gegenüber anderen wesentlichen Entwicklungen 

wenig einleuchtend, jedenfalls im Augenblick weniger einleuchtend als die von mir 

vorgeschlagene Charakterisierung. Daß man natürlich auch mit der damit verbunde

nen besonderen Betonung einzelner Aspekte wiederum nicht das ganze Jahrhundert 

adäquat erfassen kann, das gilt sowohl für Ihren wie für meinen Vorschlag.

Daß der Begriff der sozialen Bewegung a priori gebunden wird an Bewegungen „von 

unten“, ist - jedenfalls für die Gesamtbedeutung des Begriffes - prinzipiell nicht 

meine Auffassung. Ich habe freilich für meinen Gegenstand gemeint, daß es wenig 

sinnvoll ist, adlige Bewegungen hier in diesen Begriff einzubeziehen. In der durch 

Privilegien strukturierten Gesellschaft kann der Begriff der sozialen Bewegung nur 

dann eine heuristische Funktion erfüllen, wenn damit jene Schichten gemeint sind, 

denen vom Prinzip her keine bestimmende gesellschaftliche Funktion zugemessen 

wird.
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Repgen: Herr Schulze, ich hatte zu dem gleichen Punkt auch Fragen. Ihre Begriffs

bestimmung von der durchgehenden sozialen Bewegung scheint mir fragwürdig. Von 

einem apriorischen Begriff haben Sie ja nicht gesprochen und haben jetzt zum Schluß 

gesagt, die soziale Bewegung hätte für Sie heuristischen Nutzen. Praktisch gesehen 

würde das heißen: ich interessiere mich für Bauernproteste und Bauernprozesse. Das 

ist legitim. Zweitens, um sich dafür zu interessieren, brauche ich doch nicht eine mo

dische Vokabel zu nehmen, die zudem problematisch ist. Denn die Abgrenzung der 

intermediären Gewalten von denen der sozialen Bewegung ist - Sie haben es eben in 

der Antwort auf Herrn Zorn gesagt - willkürlich. Das ist auch willkürlich. W illkür ist 

nur sinnvoll, wenn ich sage, ich möchte ein bestimmtes Phänomen untersuchen, und 

deswegen würde ich auch meinen, Sie brauchen den Begriff der sozialen Bewegung 

gar nicht, um Ihr Phänomen, das Sie interessiert, zu erforschen und zu beschreiben. 

Vor allen Dingen hat mich wenig das Absetzen von Elliott überzeugt, denn gerade El- 

liott in seinem Buch über die Vorgeschichte des katalanischen Aufstandes hat ja nach

gewiesen, daß der katalanische Aufstand von intermediären Gewalten in Katalanien 

kommt, die Sorge haben, daß die Bauern, die sich so über die durchziehenden spani

schen Soldaten ärgern, zu einem Aufstand kämen. Das ist der eine auslösende Grund 

für den katalanischen Aufstand gewesen. Das heißt aber, m ir scheint auch die Begriffs

bestimmung, die Sie vorgenommen haben, zu zufällig zu sein, also für mich in der Sa

che zu wenig begründet, als daß ich sie für möglich halten könnte. W ir müssen uns, 

meine ich, in der Geschichtswissenschaft vor dem Glasperlenspiel hüten, das die So

ziologen und Politologen zur fast unerträglichen Belanglosigkeit in ihren Diskussio

nen geführt hat. Deshalb würde ich auch z. B. die von Rabenstein entwickelten Re

duktionen über die städtischen Bewegungen völlig anders beurteilen als Sie, aber spre

chen wir nicht über Rabenstein.

Zweiter Punkt, zwischendurch sprachen Sie einmal von ständischer Gesellschaft, 

auch einmal von feudaler Gesellschaft. Was feudale Gesellschaft ist, weiß ich nicht. Sie 

werden es mir aber erklären können. Statt ständischer Gesellschaft benutze ich seit ei

nigen Jahren lieber den Begriff der korporativen Gesellschaft, weil ich meine, der 

Stand ist dasjenige, was in die politische Verfassung noch hineingehört. Es gibt aber so 

viele Dinge, die nicht ins Politische hineinragen, daß man hier mit dem Korporativen 

weiterkäme.

Und dann ist da noch ein dritter Punkt. Sie gehen aus von einer charakteristischen 

Häufung. Nach welchem Maßstab messen Sie, was charakteristisch und was Häufung 

ist? Ich kenne die Liste der Bauernaufstände in dem Buch von Ihnen und Herrn 

Blickle, die in diesem Bericht für die VW-Stiftung steht. Das ist ja eigentlich ein ma

gerer Ertrag an Revolten von Revoltenspezialisten oder auch Aufstandsspezialisten 

oder auch Sozialbewegungsspezialisten; denn wenn ich bedenke, daß Pillorget in der 

Provence 376 Aufstände zwischen 1596 und 1700 eruiert hat, so müssen Sie mit ei

nem relativ kleinen Katalog auskommen. Und jetzt, warum ich das bringe, etwas A ll

gemeineres. iMir scheint, wir fixieren uns bei ähnlichen Phänomenen, wie Sie sie un

tersuchen, auf einzelne Dinge, ohne zu überlegen, was sie für das Ganze ergeben. Mir 

hat bei den vielen Aufsätzen über den Bauernkrieg, die ja fast alle strukturgeschichtli

che Faktoren A, B bis X  brachten, ein Thema gefehlt, nämlich: Warum fand der
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Bauernkrieg in dieser Gegend nicht statt? Denn all diese Erklärungsmöglichkeiten, die 

haben ja nur eine allgemeine Bedeutung, wenn sie zugleich auch das Nichteintreten 

eines Ereignisses erklären. Und was Sie hier von der Gegend Allgäu bis Oberrhein auf

gezählt haben: nichts dagegen, daß man das untersucht; nur was sagt das für die deut

sche Sozialgeschichte? In Bochum gab es auch mal Land im 16. Jahrhundert, aber 

keine Revolte, nicht eine einzige, und da könnten wir noch manche Landschaften hin

zufügen. Das heißt also, wir müßten bei diesen Dingen die Tragweite dessen, was wir 

erklärt haben, wenn wir ein Phänomen in seinem Ablauf, in seinen Voraussetzungen 

beschrieben haben, charakterisieren.

Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich an Sie richten möchte, gerade wieder 

hinsichtlich der Generalisierung. Was Sie zum Schluß herausbekommen, ist das für 

die deutsche Sozialgeschichte eine mögliche, eine wahrscheinliche oder eine sichere 

Erklärung? Und ganz zum Schluß möchte ich gerne wissen, welche Konfessionen hat

ten die Orte, die Sie hier benutzten?

Schulze: Herr Repgen, zunächst einmal vielen Dank für die mich sehr beeindruk- 

kende Sammlung von interessanten Fragen, die genau jene Punkte ansprechen, die 

wir „Revoltenforscher“ auch selber diskutieren. Zunächst einmal eine generelle Be

merkung zu dem, was Sie moderne Begrifflichkeit genannt haben. Ich bin etwas ande

rer Meinung, wenn es darum geht, als Historiker in Kontakt mit anderen Wissen

schaften zu treten. Das begriffliche Instrumentarium der Soziologie und Politologie ist 

natürlich nicht das Eigentum dieser Wissenschaften. Auch noch so abstrakte Formu

lierungen enthalten unter methodologischen Aspekten noch „historische“ Bestand

teile, wenn auch vielleicht in sehr hochverdichteter Form. Ich will damit nur sagen, 

daß wir als Historiker jedenfalls keinen prinzipiellen Einwand gegen die Verwendung 

solcher Begriffe zu haben brauchen und uns dessen auch nicht schämen müssen. Was 

man aber vom Historiker verlangen muß, der m it solchen Begriffen arbeitet, ist, daß er 

diesen Begriff auf sein Quellenmaterial umsetzbar macht, so daß die Aussage der 

Quellen nicht vergewaltigt wird, und dies scheint mir eine sehr wichtige Forderung zu 

sein. W enn diese Grundforderung erfüllt ist, dann habe ich keine Hemmungen, mit 

diesen Begriffen zu arbeiten, es sei denn, es sind Begriffe, die aufgrund ihrer sprachli

chen Eigenheiten die Kommunikation m it Öffentlichkeit und anderen Wissenschafts

gebieten versperren. W ir müssen auch daran denken, daß immer wieder Begriffe aus 

der Wissenschaftssprache in die Alltagssprache absinken. Ich glaube nicht, daß wir als 

Historiker auf diesen Vorgang des Absinkens in die Alltagssprache warten müssen, 

um uns moderner sozialwissenschaftlicher Begriffe zu bedienen. W ir müssen bei die

sen Begriffen auch erkennen, daß sich in ihnen bestimmte Interessenlagen unserer 

Gesellschaft artikulieren. Und indem wir als Historiker dann mit diesen Begriffen ar

beiten, nehmen wir auch Einfluß auf die weitere Verwendung dieser Begriffe und auf 

ihre mögliche Reformulierung. Ich möchte jedenfalls prinzipiell auf diese Möglichkeit 

historischen Arbeitens nicht verzichten, und da mag in der Tat ein Unterschied zwi

schen uns beiden liegen. Im  konkreten hier behandelten Fall meine ich in der Tat, daß 

die Anwendung des Begriffes der sozialen Bewegung oder des sozialen Konfliktes in 

der ständischen Gesellschaft eine wichtige Funktion hat insofern, als damit Elemente
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in dieser Gesellschaft besser erkannt werden können, als dies ohne ihre Anwendung 

möglich wäre. Die Geschichte unserer Disziplin sollte uns doch sehr klar darüber be

lehren, daß etwa das Bürgertum des späten 19. Jahrhunderts an der städtischen Ge

schichte vor allen Dingen interessiert war und diese entsprechend gefördert hat, daß 

etwa die Erforschung der frühparlamentarischen Versammlung in Europa in besonde

rer Weise gefördert worden ist durch die notwendige Verteidigung des parlamentari

schen Systems gegenüber faschistischen Systemen. W enn dieser Zusammenhang zwi

schen gesellschaftlichen Interessenlagen und historischer Forschung also besteht, und 

daran besteht für mich kein Zweifel, dann müssen wir als Historiker auch auf diese 

Anstöße reagieren.

Repgen: Aber nur, wenn ich Ihre Begriffsbestimmung annehme.

Schulze: Gut, das will ich gerne einräumen, aber genau darum scheint mir ja auch 

die Definition des jeweils verwendeten Begriffes notwendig, im Unterschied übrigens 

zu einer unter anderen methodologischen Vorzeichen sehr häufigen unreflektierten 

Verwendung von Begriffen. Dann noch eine Bemerkung zur feudalen Gesellschaft. 

Natürlich ist auch das ein Arbeitsbegriff, der in der historischen Forschung verwendet 

wird und als solcher natürlich auch der genaueren Definition fähig und veränderbar 

ist. Ich denke, daß man gegenüber dem Begriff der feudalen Gesellschaft keineswegs 

jene Berührungsangst zu haben braucht, die man so oft findet. Die grundlegende Tat

sache, daß der Besitz des Bodens auch die Herrschaft gibt über jene Menschen, die 

den Boden bebauen, ist ein durchaus elementarer Grundzug dieser alteuropäischen 

Gesellschaft und ich denke, daß man dies durchaus feudal nennen kann.

Repgen: Otto Hintze hat diesen Begriff auch benutzt.

Schulze: In der Tat, Otto Hintze kann hier als Gewährsmann aufgerufen werden, 

und normalerweise tue ich das auch in Veröffentlichungen. Ich glaube aber, daß es in 

diesem Falle des Hinweises auf Otto Hintze gar nicht bedarf, weil die Sache durchaus 

für sich spricht. Mit dem Begriff der korporativen Gesellschaft hätte ich auch wenig 

Schwierigkeiten. Er ist ja gerade in der französischen Forschung relativ breit akzeptiert 

worden. Der Begriff der ständischen Gesellschaft scheint mir demgegenüber einfach 

leichter vermittelbar für ein größeres Publikum zu sein, darum halte ich zunächst 

daran fest.

Dann möchte ich auf die interessante Frage nach der Häufung der Revolten einge- 

hen und auf den Vergleich mit den Zahlen, die wir etwa der Arbeit von Pillorget ent

nehmen können. Das ganze Problem der europäisch vergleichenden Revoltenfor

schung liegt natürlich darin, daß wir überhaupt noch keine gemeinsamen Maßstäbe 

bei der Messung dessen, was wir als Revolte bezeichnen, haben. Die hohen Zahlen 

von Pillorget (also 374 „mouvements in suttectionnels“ im Zeitraum von 1596 bis 

1715 in der Provence) kommen natürlich nur dadurch zustande, daß eine relativ tiefe 

Schwelle für die Feststellung dieser Bewegungen festgesetzt wird. Geoffry Elton hat 

für England einmal davon gesprochen, daß das wahre Problem gar nicht die relativ we-



nigen größeren Bauernrevolten gewesen sind, sondern die vielen hunderte von kleine

ren Unruhen, die ein ständiges Problem für die Regierung der Tudors in England ge

wesen seien. Genau hierin liegt das Problem, und ich habe mich bislang auch dagegen 

gewehrt, Vergleiche zwischen den europäischen Ländern hinsichtlich ihrer Instabilität 

zu machen. Zur Gesamtzahl der deutschen Widerstandsbewegungen möchte ich hier 

nur sagen, daß die bislang veröffentlichten Listen noch keineswegs vollständig sind. 

Ich bin auch dagegen, die Erheblichkeitsschwelle für Widerstand zu weit herunterzu

setzen. Ich habe bislang dafür plädiert, als Revolten nur jene Bewegungen anzuspre

chen, die zu einer wirklichen Konfrontation in dem betroffenen Herrschaftsgebiet 

führten und im Verlauf der Bewegung auch die Grenzen dieses Gebietes überschrit

ten. Der normale Disput etwa um die Formulierung eines Weistums, die Auslegung 

einer bestehenden Fronordnung, ist m. E. noch keine Revolte, die in einschlägige For

schungen Eingang finden sollte. Es handelt sich hier um das normale Wechselspiel 

von Herrschaft und Genossenschaft und solange dies - wie gesagt - im Rahmen des 

betreffenden Herrschaftsgebietes bleibt, besteht kein Grund, dies als Revolte zu inter

pretieren. Hier scheint eine Differenz zu den einschlägigen französischen Forschun

gen zu liegen. Dann noch eine Bemerkung zu den Regionen, die von Bewegungen der 

genannten Art betroffen sind. W enn man über ein bislang wenig bearbeitetes Gebiet 

neue Forschungen beginnt, ist man natürlich gezwungen, von den naheliegendsten 

Hinweisen auszugehen. Für mich waren dies Hinweise auf Untertanenrevolten im 

oberdeutschen Raum am Ende des 16. und am Beginn des 17. Jahrhunderts. W ir sind 

dann den Hinweisen der gedruckten juristischen Literatur gefolgt und haben versucht, 

diese Hinweise durch Archivmaterial vor allen Dingen des Reichshofrates und des 

Reichskammergerichtes zu ergänzen. Dabei fällt nun in der Tat auf, daß wir keines

wegs nur in den klassischen Bauernrevoltengebieten einschlägige Bewegungen nach- 

weisen können (also vor allen Dingen im oberdeutschen Raum), sondern daß bislang 

in dieser Hinsicht relativ unbekannte Regionen dazukommen. Ich möchte hier nur 

auf zwei Doktorarbeiten verweisen, die zur Zeit in Bochum entstehen. Bei der einen 

handelt es sich um die Revolten, die im „hessischen“ Raum zwischen 1650 und 1789 

ausbrechen (Werner Troßbach), und bei der anderen Arbeit handelt es sich um ein

schlägige Bewegungen im Gebiet zwischen Nordeifel und dem Niederrhein (Helmut 

Gabel). In diesem Zusammenhang ist es ja auch von besonderem Interesse, die Ergeb

nisse einschlägiger Spezialstudien anzuführen, die sich m it den Untertanenprozessen 

etwa am brandenburgischen Kammergericht oder etwa am sächsischen Oberappella- 

tionsgericht beschäftigen. Auch die neueren Untersuchungen von Renate Blickle über 

die Klosterherrschaft Rottenbuch und über die Grafschaft Haag zeigen, daß wir diese 

Revolten keineswegs nur in den natürlich überwiegend betroffenen Kleinterritorien 

antreffen können. Aus diesen Hinweisen ergibt sich die Notwendigkeit, das Problem 

der Untertanenrevolten auf möglichst breiter Basis zu untersuchen. Dabei wird zu be

rücksichtigen sein, daß in den großen m it Appellationsprivilegien und einschlägigen 

Behördenapparaten versehenen Territorien die Gemeinden kaum den Weg an die 

Reichsgerichte wählen werden. Dieser Weg an die Reichsgerichte ist immer auch ein 

Hinweis auf die relative Schwäche der jeweiligen territorialen Herrschaften. Insofern 

denke ich, daß in der Entwicklung der neueren Forschungsbemühungen durchaus
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eine relativ breite Untersuchungsbasis gefunden worden ist und daß damit auch die 

Möglichkeit besteht, über die allgemeine Bedeutung dieser Bewegungen in der deut

schen Geschichte dieser Epoche zu sprechen. Gerade im Vergleich mit der westeuro

päischen Geschichte fällt ausländischen Beobachtern immer wieder auf, daß die m it

teleuropäische Entwicklung von relativer Rückständigkeit geprägt ist. Mir scheint da

gegen die Kleinräumigkeit des Heiligen Römischen Reiches, seine vielfältige Hierar- 

chisierung und seine beachtliche Flexibilität zur Anpassung an Konflikte im dynasti

schen, konfessionellen und sozialen Bereich eines der besonderen Merkmale dieses 

Reiches als eines politischen Systems zu sein. Ich bin der Überzeugung, daß wir den 

sich in diesem System auch den Untertanenverbänden bietenden Möglichkeiten noch 

nicht gerecht geworden sind, und daß wir vor allen Dingen das, was man die politische 

Kultur dieses Systems nennen könnte, noch nicht adäquat erfaßt haben. Ich darf in 

diesem Zusammenhang auch auf einen Beitrag verweisen, in dem ich versucht habe, 

die historische Entwicklung der Grund- und Menschenrechte nicht nur aus der Ent

wicklung naturrechtlichen Denkens abzuleiten, sondern den Nachweis zu führen ver

sucht habe, daß zentrale Kategorien dieses Denken auch in den hier behandelten Aus

einandersetzungen um die Stellung und Leistung bäuerlicher Gemeinden vor Gerich

ten formuliert worden sind. Die „Rechte der Menschheit“, von denen man ab etwa 

1770 in Deutschland spricht, spielen auch eine wichtige Rolle im Kampf der Bauern 

um ihre „Freiheit“ und daraus folgende prozessuale Möglichkeiten. Ich hoffe damit 

auch deutlich zu machen, daß es bei diesen Forschungen nicht um das Phänomen der 

Revolte schlechthin geht, sondern daß dies als ein Beitrag verstanden wird zur adäqua

ten Erfassung dieser ganzen Periode der deutschen Geschichte. Dazu gehört eben 

auch der bäuerliche Widerstand in all seinen Formen und seinen Wirkungen auf den 

gesamten historischen Prozeß.

Dann zur interessanten Frage der Konfession der revoltierenden Gemeinden. Z u 

nächst ist festzustellen, daß es sich bei den hier meist behandelten Untertanen schwä

bischer Grafengeschlechter natürlich um katholische Gemeinden handelt. Insofern 

spielen religiöse Momente in den Revolten des 16. Jahrhunderts keine erkennbare 

Rolle. Als Besonderheit ist hervorzuheben, daß wir nach den einschlägigen Forschun

gen in diesem Raum einen relativ hohen Prozentsatz von Täufern nachweisen kön

nen, ohne daß dies in einen einleuchtenden Zusammenhang gebracht werden kann 

mit der Tatsache der Revolte. Es gilt auch über die hier behandelten Revolten des spä

ten 16. Jahrhunderts hinaus die Feststellung, daß konfessionelle Argumente keine ent

scheidende Rolle bei der Auslösung von Untertanenrevolten gespielt haben.

Diestelkamp,Tch wollte mich ausdrücklich bedanken für Ihren anregenden Vortrag, 

der dem Rechtshistoriker sehr viel zu denken gibt und auch manche Bestätigung ge

bracht hat für das, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Sie haben gesagt, die gute 

Polizei, also das Polizeirecht, ist das Pendant zu der Krise. Jetzt in meiner Terminolo

gie: W ir haben die Krise im sozialen System. Darauf wird rechtlich reagiert. Es müs

sen neue Rechtsnormen geschaffen werden. Das ist also eine Ausfüllung dessen, was 

ich sagen wollte. Ich freue mich sehr, von dieser Seite Zustimmung zu bekommen. 

Dann haben Sie gesagt, Sie könnten nicht finden, daß die Bauern sich gegen das römi-
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sehe Recht gewandt hätten. Ich möchte diese Aussage zunächst differenzieren und sa

gen: Auch in den Bauernkriegsartikeln wenden sich die Bauern vielfach nicht gegen 

das römische Recht, sondern gegen die bösen Juristen. Das ist ein Unterschied. Die 

bösen Juristen saßen ihnen im Nacken und probierten dabei ihr Instrumentarium des 

gelehrten Rechts auch aus. Dabei kamen die Bauern dann nicht mehr mit. Aber ei

gentlich anstößig war für sie zunächst nicht das Kaiserrecht, das sie als solches ohne 

weiteres akzeptierten. Sie waren dem Kaiser meist durchaus ergeben. Anstößig waren 

vielmehr die bösen Advokaten, die in der Tat häufig schlimme Leute waren. Dagegen 

richtete sich ihr Widerstand. Allerdings nicht nur! Es gibt auch Wendungen, die sich 

gegen das gelehrte Recht selber richten. Und nun kommt der Punkt, den ich für be

sonders interessant halte. Sie haben herausgearbeitet, daß nach dem Scheitern des 

Bauernaufstandes die Hinwendung zur Ausnutzung rechtlicher Mittel eintritt. Das ist 

in der Tat faszinierend. Es sind vom Reich geschaffene Institutionen, die die Bauern 

dabei benutzten: das Reichskammergericht, die Polizeiordnungen, das Kaiserrecht. 

Das sind die Mittel und Maßstäbe, die die Bauern nutzten. W ir würden heute sagen: 

Das Recht, die Gesetze und das Handeln der Verwaltung müssen sich messen lassen 

am Grundgesetz. Das fing damals an. Das Handeln der Herrschaft, das ursprünglich 

eben nicht an solche festen rechtlichen Regeln gebunden war, mußte sich jetzt messen 

lassen auch am geschriebenen Recht. Das ist etwas grundlegend Neues. Auch das habe 

ich gestern mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht. Sie haben für diesen Sektor 

die Bestätigung gebracht. Man mißt die Herrschaftsausübung an und mit diesem 

neuen Instrumentarium. Das heißt aber, daß die Rechtskrise jedenfalls partiell bewäl

tigt worden ist durch das schriftliche, durch das gesetzte Recht oder auch die Beru

fung auf das römische Recht. Dies zeigt sich deutlich in der Judikatur. Die Rechtspre

chung des Reichskammergerichts ist eine unerschöpfliche Quelle gerade für diese Fra

gen. Es gibt Beschwerden der Reichsstände darüber, daß das Reichskammergericht im 

Mandatsprozeß, d. h. also in dem Prozeß, der nicht m it einer Klage am ordentlichen 

Verfahren beginnt, sondern bei dem um ein Mandat gebeten wird, um ein Inhibito

rium, das sofort wirkt, daß also das Reichskammergericht auf jede Beschwerde der U n

tertanen sofort gegen die Herrschaften vorgehe. Sofort werde ein Mandat erlassen. 

Dann habe die Herrschaft die Schwierigkeit, sich gegen dieses Mandat zu wehren. Da

mit würden die Untertanen geradezu zur Widersetzlichkeit angeregt. Das Reichskam

mergericht solle nun endlich einmal damit aufhören und wieder mehr herrschaftssta

bilisierend wirken, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen. Das ist genau das, 

was Sie auch beobachtet haben. Ich finde es gut, daß Sie die Düsseldorfer Reichskam- 

mergerichtsaktenbestände benutzen wollen, und kann nur sagen: wo auch immer man 

in die Reichskammergerichtsbestände geht, findet man solche Herrschaftsprozesse. In 

Hessen z.B. hat man noch am Ende des Ancien Regime, am Ende des Reiches Pro

zesse, bei denen z.B. in Erbach-Michelstadt geklagt wird von der Gemeinde, sie wolle 

keine Militärdienste leisten. Also Widersetzlichkeit gegen die Herrschaft.

Heinemeyer: Im  16. Jahrhundert ist es die Herrschaft, die die Dinge ändert, die die 

Ausschüsse einsetzt, die die Bauern überprüft, und da ist es nicht das Reichskammer

gericht, und da sind es nicht die Kirchen. Also ich glaube schon, Herr Kollege, daß
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man sehen muß, wer sich an das Reichskammergericht wendet, aus welchem ständi

schen Kreise diese Beschwerden kommen.

Schulze: Aus den mir verfügbaren Beobachtungen über bäuerliche Prozesse am 

Reichskammergericht im 16. Jahrhundert kann ich nur feststellen, daß dies nicht nur 

ein beachtlicher Teil aller Prozesse ist, sondern daß diese Prozesse auch eine wesentli

che Rolle bei der Ausgestaltung der territorialen Steuer- und Abgabenverhältnisse ge

spielt haben. Natürlich sind auch hier die kleineren Territorien mehr betroffen als die 

Mittel- und Großterritorien, wo ja, wie dies für Hessen im Landtagsabschied 1576 gilt, 

eigenständige Bauernschutzmaßnahmen ergriffen werden, aber darauf brauche ich 

Herrn Heinemeyer natürlich nicht hinzuweisen. Es ist doch insgesamt ein interessan

tes Indiz für die W irkung der Kammergerichtsjudikatur, wenn im Laufe des 16. Jahr

hunderts die Reichsfürsten immer mehr versuchen, eben diese Judikatur zu begrenzen 

und unter Kontrolle zu bringen. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf die 

Einführung der Institution des „Schreibens um Bericht“, das heißt die vorherige Infor

mation bei der betreffenden Herrschaft, bevor ein mandatum sine clausula erlassen 

werden sollte. Diese Absicht der Territorialfürsten, die Prozeßführung ihrer Unterta

nen am Reichskammergericht gegen sich selbst zu verhindern, bleibt bis ans Ende des 

Alten Reiches bestehen, wie die einschlägigen Auseinandersetzungen um die Wahlka

pitulation erkennen lassen. Es muß aber festgehalten werden, daß gerade im berühm

ten Reichsabschied von 1654 noch einmal dieses Recht der Untertanen festgeschrie

ben wird und daß die Kammergerichtsjudikatur und die einschlägige Literatur auch 

im 18. Jahrhundert noch auf der prinzipiellen Möglichkeit des mandatum sine clau

sula beharrt und sogar in den Fällen auf das „Schreiben um Bericht“ verzichten zu 

können glaubt, wenn die Tyrannei der Herren gegen ihre Untertanen evident ist. A n 

sonsten möchte ich nur noch meiner Freude Ausdruck verleihen über die Zustim

mung von Herrn Diestelkamp zu meinen Ausführungen und ich denke, daß sein H in 

weis auf die Ergiebigkeit der Reichskammergerichtsbestände für unser Problem in der 

zukünftigen Forschung hinreichend Beachtung finden sollte.

Iserloh.'lch. halte es für sehr wichtig, daß in dem Referat bezüglich der Bauernbewe

gung drei Abschnitte unterschieden wurden. Der erste, in dem man sich auf das gute 

alte Recht und auf die Schöpfungsordnung berief, man also naturrechtlich argumen

tierte; der zweite Abschnitt, der „Bauernkrieg“ um 1525, stand unter dem Einfluß der 

Reformation bzw. radikaler Prädikanten. Man setzte die Massen m it Berufung auf das 

Evangelium in Bewegung. Gegen dieses „fleischliche“ Verständnis des Evangeliums 

und gegen dessen Mißbrauch nahm Luther entschieden Stellung. Der Referent hat 

eine dritte Phase angenommen, während der man wieder mehr oder weniger auf die 

legitimierende Kraft des Evangeliums verzichtete und prozessuale Möglichkeiten aus

nutzte, um sein gutes, altes Recht durchzusetzen. W enn das stimmt, ist der Bauern

krieg von 1525 nur eine Episode gewesen, war die Reformation in dieser Hinsicht 

nicht sehr geschichtsmächtig und haben die Prediger in der kurzschlüssigen Anwen

dung des Evangeliums den Bauern einen schlechten Dienst erwiesen; denn Luther sah 

sich gezwungen, gegen den „Aufruhr“ Stellung zu nehmen, was das „Morden und Ste
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chen“ wenn nicht hervorrief, dann doch in gewisser Weise legitimierte. Hier stellt sich 

die Frage an den Referenten, ob ausreichend Quellen für die von ihm angenommene 

dritte Phase vorliegen, und ob das prozessuale Vorgehen durchweg zu Erfolgen oder 

nur zur Verschleppung der Klagen führte.

Schulze: Ich glaube schon, Herr Iserloh, daß Ihr Eindruck richtig ist und daß sich 

aus der Hervorhebung dieser drei Phasen eine gewisse Relativierung der Reformation 

selbst ergibt, jedenfalls soweit dies ihre Bedeutung für soziale Bewegungen angeht. 

Wenn ich einmal von der Möglichkeit dieser Etappeneinteilung absehe und auch von 

dem Problem, Biblizismus und Bauernkrieg in eine zweifelsfreie Beziehung zueinan

der zu bringen, dann möchte ich vor allen Dingen auf die Tatsache abheben, daß so

ziales Verhalten auch der untertänigen Bevölkerung in einem erstaunlichen Maße 

nach Legitimation verlangt. Dies scheint mir ein wichtiges Argument zu sein gerade 

im Hinblick auf das von mir in meinem Beitrag angesprochene Problem der vermeint

lichen Unmöglichkeit autonomer sozialer Bewegungen, wie es von Herrn Willoweit 

formuliert worden ist. Ich halte es demgegenüber für eine ganz wichtige Erkenntnis, 

daß die Untertanenbewegungen nach weitreichender Legitimation suchen. Man 

schlägt nicht einfach los, sondern will versuchen, seine Position aus übergeordneten 

Argumenten her abzuleiten. Dabei scheint es mir besonders wichtig zu erkennen, daß 

hier die verschiedenen verfügbaren Legitimationsstränge keineswegs abgeschnitten 

werden, sondern in unterschiedlicher W irkung und Bedeutung miteinander verbun

den werden. W enn ich etwa auf die proto-naturrechtlichen Elemente des bäuerlichen 

Denkens im späten 16. Jahrhundert hingewiesen habe, so muß natürlich auch die na

turrechtliche Qualität der Begründung mit dem wirklichen Recht gesehen werden. 

Insgesamt aber möchte ich Ihrem Eindruck zustimmen, daß sich durch eine stärkere 

Betrachtung der dem Bauernkrieg vorausgehenden und ihm nachfolgenden Bewegun

gen eine Relativierung der göttlich-rechtlichen Argumentation ergibt.

Heinemeyer: Auf das Evangelium, würde ich sagen, nicht auf das göttliche Recht, 

denn in der ersten Phase beruft man sich ja auch auf das göttliche Recht, aber nur in 

einer Weise, die besser, universaler ist als die Berufung auf das Evangelium in der 

zweiten Phase. Jetzt beruft man sich auf das Paradies, auf die Schöpfung usw.

Skaiweit: Nur noch eine kurze Frage zur Problematik des Begriffs Jahrhundert des 

gemeinen Mannes als Zeitsignatur. Gehen Sie davon aus, daß dieser Begriff, wenn 

überhaupt, nur für die deutsche Geschichte gilt oder halten Sie den Begriff auch über

tragbar auf andere Räume (Westeuropa, Frankreich, England) im 16. Jahrhundert?

Schulze: Ihre Frage verleitet mich dazu, auf ein Problem einzugehen, das kürzlich 

von Herrn Koenigsberger in einem Artikel der Zeitschrift für Historische Forschung 

aufgeworfen worden ist. Wie Sie sich erinnern, hat Herr Koenigsberger darin den 

deutschen Historikern vorgeworfen, sich nicht oder nicht hinreichend mit der Krise 

des 17. Jahrhunderts befaßt zu haben. Ich hatte zunächst auch die Absicht, in diesem 

Vortrag auf diese Frage einzugehen, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe,
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fand ich, daß sich bei meinem Thema nur relativ wenig Ansatzpunkte finden ließen 

für eine Antwort. Ich glaube vielmehr, daß es interessanter ist, der Frage nachzugehen, 

warum die Krise, die wir in Westeuropa in der Mitte des 17. Jahrhunderts feststellen 

können, in Deutschland nicht in einer vergleichbaren Form auftritt. Eine Antwort auf 

diese in der Tat wichtige Frage könnte meines Erachtens sehr wohl von den Überle

gungen ausgehen, die ich in meinem Beitrag hier zu entwickeln versucht habe. Mir 

scheint, daß die frühe Erfahrung des Bauernkrieges, die im Laufe des 16. Jahrhunderts 

erfolgende Lösung des Besteuerungsproblems durch die weitgehende Entmachtung 

der Landstände und auch die prinzipielle Lösung des konfessionellen Konfliktes H in

weise darauf sein können, warum in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Deutschland 

nicht jene Problemlage bestand, wie sie offensichtlich in den west- und südeuropäi

schen Staaten vorfindbar war. Man könnte also sagen, daß hier in Mitteleuropa die 

Weichen schon früher für eine andere Entwicklung gestellt worden sind. Darauf 

könnte vielleicht eine Erklärung aufzubauen sein und insofern glaube ich, daß wir der 

Frage von Herrn Koenigsberger in einer anderen Version noch einmal nachgehen 

sollten.

Repgen: Herr Koenigsberger bezieht sich ja vor allen Dingen wohl auf die soge

nannte „crisis of the 17. Century“, also eine relativ kurze Zeit um die Mitte des 17. 

Jahrhunderts. W ir sind ja nun hier beim 16. Jahrhundert. Es ist eine Frage, die ich an 

Sie richte als Kenner der sozialen Bewegung. Ich glaube, daß etwa im Frankreich der 

großen Konfessionskämpfe von irgendwelcher Beteiligung des gemeinen Mannes 

überhaupt keine Rede sein kann. Ich bin auch der Ansicht, daß die heute in der fran

zösischen Forschung vieldiskutierte zweite sogenannte radikale Liga Paris, wenn man 

das überhaupt also sozialgeschichtlich definieren will, ein bürgerliches Element ist, 

und so würde ich der Ansicht sein, daß die Zeitfigur des 16. Jahrhunderts als Jahrhun

dert des gemeinen Mannes doch wohl nur, wenn überhaupt, für den Bereich der deut

schen Geschichte gilt.

Schulze: Ich würde Ihnen noch mit einem anderen Argument zustimmen, Herr 

Repgen. W enn man die Reaktionen in Frankreich, England, Ungarn und Deutschland 

auf die großen Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts miteinander vergleicht, also 

den Dosza-Aufstand 1514, den Aufstand der Pitauts 1549 und die große englische 

Krise von 1548/49, dann läßt sich relativ leicht feststellen, daß es in keinem der drei 

Länder eine programmatische Reaktion der Obrigkeiten auf das aufgetretene Problem 

gegeben hat, die m it den Reaktionen vergleichbar wäre, die wir nach dem Bauernkrieg 

feststellen können. In Ungarn haben wir das Retorsionsgesetz von 1516, in Frankreich 

findet sich keine entscheidende Reaktion auf den Aufstand und in England müssen 

wir den Fehlschlag der untertanenfreundlichen Politik des Protektors Somerset fest- 

halten. Insofern scheint mir im Vergleich dieser Bewegungen und der einschlägigen 

Reaktionen durchaus feststellbar zu sein, daß in Deutschland eine sehr frühe und ins

gesamt auch positive Reaktion auf die Herausforderung, die der Bauernkrieg darstellte, 

festzustellen ist. Diese Reaktionen stabilisieren in gewisser Weise wiederum das be

drohte System und machen es funktionsfähiger mit neuen Institutionen und neuen
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rechtlichen Normen. Darin scheint mir der besondere Ertrag des 16. Jahrhunderts 

für die deutsche Geschichte zu liegen und das war für mich der eigentliche Anlaß, 

von diesem Jahrhundert als dem Jahrhundert des gemeinen Mannes zu sprechen. 

Das Rankesche Diktum  vom Bauernkrieg als dem größten Naturereignis des deut

schen Staates könnte uns hier die Richtung weisen. Ich will aber noch einmal sagen, 

daß eine solche Charakterisierung eines Jahrhunderts natürlich nur ein diskussions

fördernder Versuch sein soll, bestimmte Charakteristika eines Jahrhunderts hervorzu

heben.

W'uttke: Ich habe nur eine Detailfrage. Sie sprachen von den Auszügen von Teilen 

der Bevölkerung aus Dörfern. Da fiel mir ein, daß es den Auszug als akademisches 

Phänomen an den Universitäten gegeben hat und, soweit ich weiß, gibt es die Saar

brücker Dissertation von Karsten Bahnson über die Auszüge, die 1973 als Disserta

tionsdruck erschienen ist. Ich frage mich, ob diese dörflichen Auszüge von dem M u

ster akademischer Auszüge angeregt gewesen sein können.

Zorn: Darf ich dazu das Stichwort „Handwerksgesellenauszüge in Nachbarstädte“ 

hier gleich beifügen für die Antwort.

Schlosser: Sie haben für die Auszüge der Bevölkerung aus den Dörfern das Wort 

„Austreter“ gewählt. Herr Schulze, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. „Austreter“ ist 

ein juristischer terminus technicus, der besagt, sich dem Zugriff der Gerichtsbarkeit zu 

entziehen (die Chiffre dafür lautet: Landzwang, Landzwinger). Austreter, Austreter- 

mandate gibt es in Bayern bereits seit etwa 1460. Ich hätte größte Bedenken, dieses 

Phänomen als Problem der sozialen Bewegung zu sehen.

Schulze: Ich glaube, ich kann auf diese Fragen zusammenfassend antworten. Z u 

nächst ist festzustellen, daß der Begriff des „Austretens“ nicht von mir erfunden wor

den ist, sondern sich so in den Quellen wiederfindet. Die Obrigkeiten bedienen sich 

dieses Begriffes und ich weiß, daß er in diesem Sinne auch in der Klettgauer Landes

ordnung von 1603 festgehalten ist und übrigens auch schon in der Exekutionsord

nung des Schwäbischen Kreises von 1563 und zwar genau in dem Sinne, der hier mei

nen Beobachtungen zugrundeliegt. Im Augenblick habe ich keine Informationen dar

über, ob hier Vorbilder aus dem akademischen oder dem städtischen Bereich Anwen

dung gefunden haben. Mir erscheint dies relativ unwahrscheinlich, auch wenn wir wis

sen, daß sich einzelne Gemeinden etwa in Tübingen haben rechtlich beraten lassen. 

Eine Übereinstimmung mit dem von Herrn Schlosser beobachteten terminus techni

cus des Austreters als dessen, der sich dem Zugriff der Gerichtsbarkeit entzieht, ist na

türlich insofern gegeben, als eben das Austreten der männlichen Mitglieder einer Ge

meinde unter anderem auch den Zweck verfolgt, sich obrigkeitlichen Zwangsmaßnah

men zu entziehen.

Schlosser: Also eine prozessuale Form für eine Bewegung, die Sie als sozial kenn

zeichnen.
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Schulze:)a, durchaus, ich meine, daß es das Charakteristikum der sozialen Bewegun

gen im späteren 16. Jahrhundert ist, daß sie sich in stärkerer Weise der prozessualen 

Form bedienen, vorzugsweise an den Reichsgerichten, aber auch an den territorialen 

Gerichten und in der Nutzung bestimmter Möglichkeiten, die sich aus der Konkur

renzsituation der Herrschaften in den betroffenen Räumen ergab, also etwa in Ober

schwaben.

Peyer: Nur einige Fragen und Bemerkungen aus den Erfahrungen der schweizeri

schen Geschichte: Grundsätzlich möchte ich schon fragen, ob man das Jahrhundert 

des gemeinen Mannes nicht auf die Epoche vom Anfang des 15. bis zur Mitte des 18. 

Jahrhunderts ausdehnen müßte. In dieser Zeit treten immer wieder solche Erschei

nungen auf. Da stellt sich auch die Frage nach der Schwelle zwischen Protesten von 

zwei oder drei Leuten und größeren Unruhen. Der Übergang ist schleifend, und eine 

Unterscheidung wird sich grundsätzlich kaum machen lassen. Ich habe mich einmal 

bemüht, alles, was es an solchen Unruhen und Protestbewegungen in der Schweiz gab, 

zu sammeln. Einerseits stellen sich da diese Unterscheidungsfragen: W o beginnt ein 

Aufruhr, wo hört er auf? Andererseits kommt man dazu, daß sich solche Unruhen mit 

gelegentlichen schwer zu deutenden Unterbrüchen von der Mitte des 15. Jahrhun

derts bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fast pausenlos, bald da, bald dort, 

manchmal größer, manchmal kleiner, ereignen. Man erhält den Eindruck, diese Unru

hen seien gewissermaßen eine Institution der ständischen oder korporativen Gesell

schaft: In bestimmten regelmäßigen brauchtümlich-rechtlichen Formen meldet man 

bei der Obrigkeit seine Ansprüche und Beanstandungen an. Die statistisch-quantita

tive Untersuchung dieser Unruhen scheint mir wichtig zu sein. In Frankreich ist die 

Forschung in dieser Hinsicht schon recht weit gediehen. In der Schweiz bereitet die 

Kleinräumigkeit und manchmal auch der Quellenmangel Schwierigkeiten. Dann frage 

ich mich auch, ob in diesem Zusammenhang die Begriffe „Sozialrevolutionär“ und 

„systemimmanent“ sinnvoll sind. War im Herrschaftssystem des 15. bis 18. Jahrhun

derts nicht auch ein Aufruhr mit Gewalt im Grunde genommen akzeptiert? War er, 

zum Beispiel in der Schweiz, nicht eine gewaltsame Frühform des heutigen Referen

dums, einer Institution, mit der man anmelden kann, daß man mit der Regierung 

nicht einverstanden ist? Zu der von Herrn Schulze erwähnten Protestform des „Aus

tritts“ einer Gemeinde gibt es auch in der Schweiz ein spätes Beispiel, nämlich den so

genannten Wilchinger Handel von 1717/1729- Eine weitere brauchtümlich-feste 

Form des bäuerlichen Protestes wäre zu nennen, die in der Schweiz vom 15. bis 18. 

Jahrhundert immer wiederholt wurde: Die Bauern ziehen vor die regierende Stadt, 

ohne sie erobern zu wollen, um ihre Kritik und ihre Wünsche bekanntzugeben.

Schulze: Herr Peyer, ich bin Ihnen sehr dankbar für den Hinweis auf den W ilchin

ger Handel. Ich kann natürlich Ihrer Beschreibung der Schwierigkeiten bei der kon

kreten Erforschung von bäuerlichen Widerstandsbewegungen nur zustimmen und 

dies aus meiner Erfahrung heraus bestätigen. Es ist halt immer wieder so, daß, wenn 

man in ein neues Archiv kommt oder meine Doktoranden mir von ihren Archivbesu

chen berichten, daß wir immer wieder verblüfft sind über die Vielfältigkeit der hier be
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handelten Phänomene, gerade auch in Regionen, wo man sie bislang eigentlich nicht 

erwartet hat, wie etwa in dem erwähnten hessischen oder dem niederrheinischen 

Raum. Ihre Bemerkungen veranlassen mich, noch einmal auf die Normalität dieser 

Bewegungen hinzuweisen. Normalität nicht verstanden als Alltäglichkeit, sondern ver

standen als zwar juristisch inkriminiertes, aber politisch akzeptiertes Verfahren zur 

Herstellung von Konsensus über die Intensität von Herrschaft. Man wird in dieser 

Auffassung direkt bestätigt von einer ganzen Reihe von Aussagen, in denen andere 

Herrschaftsträger etwa die Berechtigung einer bestimmten Revolte bestätigen oder 

auch durch die Beobachtung der Folgen von Revolten. Fast alle der hier behandelten 

Revolten enden in relativ ausführlichen Vertragswerken, die nach mehrfachen K om 

missionstagen zustande kommen, und in einem Falle - im Klettgau - können wir so

gar feststellen, daß im Verlauf einer Revolte eine Landesordnung in Beratungen zwi

schen Herrschaft und Untertanen zustande kommt. Solche Beobachtungen korre

spondieren durchaus mit dem Eindruck eines relativ niedrigen Niveaus von Gewaltan

wendung im Verlauf der hier behandelten deutschen Revolten. Gewalt wird von den 

Untertanen im allgemeinen nur defensiv durchgesetzt und die Untertanen selbst ge

ben auch zu erkennen, daß sie von ihrer Obrigkeit aus ökonomischen Gründen keine 

Gewaltanwendung erwarten. Für mich ergibt sich der Eindruck, daß ein deutlicher N i

veauunterschied besteht etwa zwischen der französischen Repressionspolitik gerade 

im 17. Jahrhundert und etwa dem normalen Verhalten von durch Revolten betroffe

nen Landesfürsten oder von Kreisexekutionstruppen. W ir können zwar eine Reihe 

von sogenannten „Bauernschlachten“ im 17. und 18. Jahrhundert ausmachen, aber 

selbst hier ist die Zahl der Toten verhältnismäßig gering und wir müssen in diesen Er

eignissen durchaus Ausnahmen sehen. Ich führe diese Tatsache auf das erwähnte 

kleinräumige Herrschaftssystem zurück, in dem natürlich ganz andere Beziehungen 

zwischen Untertanenverband und Landesherr bestehen als etwa zwischen dem franzö

sischen Königtum und einer regionalen Bauernbewegung gegen verhaßte Steuerein

nehmer. Die Kontakte zwischen Herrschaft und Untertanen sind vielfältig, der Lan

desherr selbst ist als Person vertraut und den Untertanen bekannt und wenn man etwa 

die Berichte liest, wie ein Graf und seine Untertanen sich gemeinsam auf den Weg zu 

einem Kommissionstag machen müssen, wo man vor der kaiserlichen Kommission 

erscheinen muß, man sich unterwegs noch durch einige heftige Worte Mut macht, 

dann ergibt sich daraus einfach ein ganz anderes Verständnis von Politik als etwa im 

französischen Königreich, wo ein Intendant mit einer militärischen Exekution beauf

tragt wird.

Ihren Hinweis auf den demonstrativen Effekt des Austretens oder eines bäuerlichen 

Zuges kann ich nur unterstützen. Gerade kürzlich ist auf entsprechende Züge bayeri

scher Bauern nach München hingewiesen worden, wo sie dann mit erhobenen Hän

den vor dem Haus eines hohen Beamten vorbeizogen, um auf diese Art und Weise auf 

ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Auch die Tatsache, daß wir in fast allen beob

achtbaren Revolten Untertanenabordnungen nach Prag, nach Innsbruck oder nach 

Speyer gehen sehen, verweist darauf, daß für die Untertanen der Gang eben an diese 

Herrschaftssitze als reale Möglichkeit angesehen wird und dies scheint mir die politi

sche Kultur dieser Zeit zu kennzeichnen.
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Angermeier: Wen Schulze, wenn wir von der sozialen Bewegung im 16. Jahrhundert 

sprechen, so glaube ich, stimmen wir doch alle darin überein, daß eine gewisse Un

gleichmäßigkeit in dieser sozialen Bewegung im 16. Jahrhundert vorliegt. W ir haben 

eine größere Dichte am Beginn, und die von Ihnen für das Ende des 16. Jahrhunderts 

aufgewiesenen Aufstände und sozialen Bewegungen haben zweifellos nicht nur in der 

Zeit, sondern auch für uns Historiker nicht die W irkung gehabt, wie die Bewegungen 

der ersten Hälfte oder des ersten Drittels. In der Ungleichmäßigkeit der sozialen Be

wegung liegt also, glaube ich, ein großes Problem, wieweit wir die soziale Bewegung 

überhaupt als ein Phänomen des 16. Jahrhunderts ansprechen können. Darüber müß

ten Sie uns noch etwas sagen. Nun hat Herr Zorn uns einen Hinweis gegeben, der 

meines Erachtens einfach schlechthin nicht übergangen werden darf. Auch wenn die 

politische W irkung der Bauernaufstände wichtiger oder wirksamer gewesen ist, so 

muß man doch die soziale Umschichtung, die aus dem Bürgertum kommt, in die 

ganze soziale Bewegung des 16. Jahrhunderts einbringen und sie auch historisch ganz 

ernsthaft realisieren. Nun scheinen Sie mir selbst einen Weg dahin gewiesen zu haben, 

zu dem Sie bei der Begründung angesetzt haben. Das schien auch mir das Wichtigste 

zu sein, daß Sie gesagt haben, die Begründung ändert die Vorstellung von dem, was als 

Ziel anzusprechen ist, und diese Zielvorstellung glaube ich ist für Bauern und für Ge

schäftsleute, und zwar im Sinn der Säkularisierung des Kirchenguts oder der Rationa

lisierung, gleich. Hier scheint mir also eine Möglichkeit zu sein, die bürgerliche Ent

wicklung und die bäuerlichen Aufstände auf einen Nenner im Sinn der Gesamtsozial

geschichte des 16. Jahrhunderts zu bringen. Dahin weisen nun auch die Bemerkungen 

von Herrn Peyer, der in einer unüberhörbaren Weise geltend gemacht hat, daß man 

die sozialen Bewegungen schlechthin nicht für ein Jahrhundert okkupieren kann, son

dern daß sie überall da sind. Aber für das 16. Jahrhundert scheint mir doch dies im 

Gegensatz zu allen anderen Jahrhunderten sehr charakteristisch zu sein, daß hier die 

soziale Bewegung von einem starken Säkularisierungseffekt bestimmt ist, und ich 

könnte mir denken, daß bei der Herausstellung dieser säkularisierenden Motivation 

für die Darstellung der sozialen Bewegung im 16. Jahrhundert ein neuer Aspekt auf- 

tritt. Das führt zu der Frage, ob man nicht die soziale Bewegung im 16. Jahrhundert 

besser versteht, wenn man sie nicht unter dem Aspekt der modernen sozialen Frage 

verfolgt, sondern unter dem Aspekt der eigenen geistigen Leitlinien.

Schulze: Ich glaube, Herr Angermeier, daß Sie mir jetzt eine sehr verlockende, aber 

auch sehr gefährliche Frage gestellt haben. Zunächst einmal zur ungleichen Vertei

lung der Bewegungen im 16. Jahrhundert. Das ist natürlich eine auf der Hand lie

gende Beobachtung, daß die Bewegungen des späten 16. Jahrhunderts auch in ihrer 

Bündelung auf eine relativ kurze Zeit und auch in der Zusammenschau der Bewegung 

in Oberdeutschland und Österreich natürlich nicht das Gewicht haben, wie Bund

schuh-Aufstände und Bauernkrieg am Beginn dieses Jahrhunderts. Dies kann auch 

nicht Gegenstand von Diskussionen sein, sondern für mich liegt die Frage in den 

Konsequenzen der Bewegung von 1525/26 für das soziale und politische System der 

Territorien und des Reiches. Durch meine Schwerpunktsetzung auf die Bewegung des 

späten 16. Jahrhunderts wollte ich eigentlich vor allem deutlich machen, daß nur der
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Blick auf Bundschuh und Bauernkrieg ein falsches Bild vom 16. Jahrhundert ergibt, 

denn gerade die Veränderung der Form des Widerstandes nach diesen großen Ereig

nissen ist das, was unser Interesse vor allen Dingen beanspruchen sollte.

Ihr Versuch, die Anregung von Herrn Zorn über die Bedeutung des Bürgertums im 

16. Jahrhundert und meine eigene Betonung der bäuerlichen Bewegung zusammenzu

ziehen und einen gemeinsamen Nenner zu suchen, ist natürlich verlockend, doch 

müssen die Grenzen einer solchen Betrachtungsweise klar erkannt werden. Trotzdem 

will ich versuchen, einige Hinweise zu geben, die durch die Quellen abgesichert sind. 

W ir müssen natürlich sehen, daß eine Beeinflussung der bäuerlichen Gemeinden 

durch städtische Advokaten gegeben ist. Wenn eine Gemeinde sich zum Beispiel in 

der Phase der Beratung befindet, sie nicht genau weiß, wo ihre Rechte mit den An

sprüchen der Herrschaft kollidieren, dann gibt es im Grunde nur einen Weg für diese 

Gemeinde und dieser Weg führt in die nächste Stadt, wo rechtlicher Rat zu erhalten 

ist. Ich habe schon mehrfach auf Gemeinden hingewiesen, die sich einen Advokaten 

in Tagelohn ins Dorf geholt haben oder auf Gemeinden, die nach Tübingen gezogen 

sind, um sich dort von der Fakultät beraten zu lassen. Besonders bemerkenswert in 

diesem Zusammenhang ist das Beispiel der Klettgauer Bauern, die eine Gesandtschaft 

nach Regensburg schicken, um sich dort von einem Advokaten die genaue Höhe ihres 

Reichssteueranschlages aufschreiben zu lassen. W ir können auch beobachten, wie zum 

Beispiel die Untertanen des Truchseß von Waldburg durch Rechtsgelehrte aus den be

nachbarten oberschwäbischen Reichsstädten beraten werden und wie auch die Räte 

dieser Reichsstädte in Schriften ihre Sympathien für die Untertanen zum Ausdruck 

bringen. Und auf dieser Ebene lassen sich natürlich einige Hinweise finden, aber sie 

belegen damit noch nicht den Prozeß der Rationalisierung, von dem Sie als gemeinsa

men Nenner von bäuerlicher und bürgerlicher Bewegung gesprochen haben. Ich neige 

hier im Augenblick noch zu sehr großer Vorsicht und meine, daß man lediglich auf 

den elementaren Prozeß einer Verrechtlichung des ganzen sozialen und wirtschaftli

chen Lebens hinweisen kann. Durch Landes-, Polizei- und Prozeßordnungen ergibt 

sich hier eine stärkere Angleichung von Stadt und Land auf der Basis gemeinsamer 

Rechtsnormen.

Neuhaus: Ich habe eine Frage und möchte eine Bemerkung machen. Die Frage zielt 

noch einmal auf das, was Herr Repgen schon angesprochen hat, nämlich die Abhän

gigkeit der sozialen Bewegung von der Eigenart des Territoriums, also ob es sich um 

ein geistliches oder ein weltliches oder um ein katholisches oder ein evangelisches 

handelte. Inwieweit spielte das für die sozialen Bewegungen eine Rolle? - Und nun zu 

meiner Bemerkung: Sie haben den Bereich der rechtlichen Erledigung von Unzufrie

denheit angesprochen. Neben dem von Ihnen Vorgetragenen scheint es mir noch 

zwei weitere Bereiche zu geben: Zum  einen erinnere ich mich an ein Protokoll aus 

der landgräflich-hessischen Kanzlei in Kassel aus den Jahren 1594/96, in das Indivi

dual- und Gemeinschaftssupplikationen ganzer Dorfgemeinschaften eingetragen und 

dann vom Landgrafen entschieden wurden, was man anhand der Marginalien nach

prüfen kann. Das wäre ein weiterer Bereich, in dem Erledigung von Beschwerden 

stattfand; und der andere darauf aufbauend - so habe ich es immer verstanden -, wäre
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dann die Ebene der Herrschaftsträger, die auf den Landtagen vertreten waren. Wenn 

die Gemeinschaftssupplikationen nicht befriedigend erledigt worden waren, konnten 

sie dann in ständische Beschwerdeschriften eingehen. Ich glaube, man kann anhand 

einzelner Beschwerdepunkte - so ist es mir jedenfalls für Hessen in Erinnerung - sehr 

gut nachweisen, wie über das Instrument der Gemeinschaftssupplikation lokale Miß

stände zu Beschwerdepunkten zusammengefaßt wurden, in Beschwerdeschriften Ein

gang fanden und somit die Territorialebene und die Ebene der landständischen und 

landesherrlichen Erledigung errreichten.

Becker: Lassen Sie mich bitte noch einmal die Frage nach der Begrifflichkeit aufgrei

fen. Sie verwenden an einer Stelle Ihres Referates den Ausdruck dichotomisch. Habe 

ich Sie recht verstanden, wenn Sie auf der einen Seite eine Großgruppe ansetzen, den 

gemeinen Mann als einen kategorischen Begriff, eine Großgruppe gemeiner Mann, 

Untertanen, nichtherrschaftsfähige Schichten, und auf der anderen Seite die soge

nannte feudale Welt, Adel und Patriziat. In dem Sammelband von Mommsen heißt 

diese Gruppe erstaunlicherweise Stadtbürgertum und Adel, eine Zusammenstellung, 

die in diesem Bande nicht des näheren begründet und erläutert wird. Es scheint mir 

auf ein reduziertes Geschichtsbild hinauszulaufen, auf der einen Seite die Untertanen, 

nichtherrschaftsfähigen Gemeinen, und auf der anderen Seite den Adel anzusetzen, 

dem auch in zwischenständischen Konflikten der Charakter einer sozialen Bewegung 

intern abgesprochen wird. Übertragen Sie hier nicht moderne Großgruppenkategorien 

auf die Geschichte? Ich glaube, daß Sie mit dieser Begrifflichkeit die soziale Realität 

vielleicht nicht ganz in den Griff bekommen. Was ist nicht alles herrschaftsfähig, was 

sind alles Unterschichten, was ist alles gemeiner Mann? Es gibt doch darin erhebliche 

Differenzierungen, etwa Unterschicht - Mittelschicht - Oberschicht, nach Maschke. 

In den Städten haben wir nach der Reformation erst die große Zäsur zwischen der 

Obrigkeit und der Gemeine, während zuvor der Rat und das Stadtregiment viel stärker 

an die Gemeinde, dann ihre Ausschüsse gebunden, wenn Sie wollen, demokratisch 

rückversichert sein mußten, um  dieses Wort einmal verfremdet zu gebrauchen. Sie re

den an einer Stelle von der ganzen Gemeinde, vom ganzen Landvolk. Herr Blickle 

nennt dieses kommunalistisch, Kommunalismus, und setzt das dann einem anderen 

Kategorienbegriff gegenüber, dem Feudalismus. Da hat man auch wieder diese zwei 

Kategorien, die im Konflikt aufeinanderplatzen und die permanente Revolution be

gründen. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. W ir haben den Kommunalis

mus in der Feudalstruktur an der Spitze. W ir haben ihn im Reich, wir haben ihn bei 

den Landständen, wir haben ihn bei den nichtherrschaftsfähigen Unterschichten und 

beim Landvolk und in den Städten. Das ist doch ein Verfassungsbegriff, der auf beiden 

Seiten wiederzufinden ist und der es insofern verbietet, hier ein dichotomisches Ge

schichtsbild zu entwerfen. Und weiter zur Frage der zeitlichen und sachlichen Diffe

renzierung: Wie verhält sich das „göttliche Recht“ der Bauern, gestützt auf das Evan

gelium, zu dem Aufgreifen des Naturrechtsdenkens in den Prozessen, das man sicher 

sehr weit in die Antike zurückverfolgen kann. Liegt hier nicht ein gewisser Bruch in 

der Argumentation und im Verhalten vor, der es verbietet, diese Dinge zusammenzu

sehen und für die Revolution von 1525 eine größere, permanente Revolution des ge
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meinen Mannes an die Stelle zu setzen. Dazu möchte ich noch ein Wort von Bern

hard Freidiger anführen, Sekretär des Herzogs Heinrich von Freiberg-Sachsen 1539, 

der dann Herzog von Sachsen wurde. Freidiger sagt, er habe viele gemeine Leute und 

Gewaltige gesehen, die zuvor Luther abgeschworen hätten: Sie schworen, sie würden 

immer katholisch bleiben und sie würden sich niemals am kirchlichen Gut bereichern. 

Jetzt aber, da der Herzog die Macht angetreten hat, tun sie genau das Gegenteil von 

dem, was sie vorher sagten. Und interessanterweise nimmt Freidiger in diesem Z u 

sammenhang Adel und gemeinen Mann zusammen. Das würde die Differenzierung, 

die sie angeführt haben, wieder überspielen.

Dann sagten Sie an einer Stelle, Sie wollten ein neues Bild der deutschen Ge

schichte vermitteln, wollten weg von dieser Konfrontation Westeuropas mit der orga

nischen Auffassung vom Sonderweg der deutschen Geschichte. Ich glaube, daß man 

schon eine ganze Vorarbeit in dieser Richtung geleistet hat durch die neuere Auffas

sung des Alten Reiches. Und nicht nur bei den Unterschichten, sondern gerade in den 

interständischen Konflikten, in der Argumentation der Stände, des Adels, wird so et

was wie ein Vorkonstitutionalismus sichtbar, das kann man nicht bestreiten. Selbstver

ständlich gab es dafür auch Theorien, da muß ich dem widersprechen, daß Sie sagen, 

dafür gab es keine sozialen Theorien. W ir haben doch die aristokratische Interpreta

tion der Reichsverfassung. Ist das keine soziale Theorie oder keine politische Theorie? 

Wenn man den westeuropäischen Weg auf die deutsche Geschichte zu übertragen ge

sinnt ist, kann man sich nicht nur auf die Unterschichten beschränken, sondern da 

muß man den Adel als soziale Bewegung, muß das Bürgertum miteinbeziehen. Dann 

kann man vielleicht zu einer solchen Revision kommen, die ich grundsätzlich sehr be

jahen und begrüßen würde.

Köhler:Je länger ich die Diskussion verfolge, desto problematischer scheint mir die 

Vorgangsweise zu sein, ständische Konflikte und die soziale Bewegung am unteren 

Ende (und außerhalb) der damaligen Ständegesellschaft anzusiedeln, in der sozialen 

Bewegung aber zugleich ein Spezifikum des 16. Jahrhunderts sehen zu wollen. Herr 

Schulze hat kurz die Furcht vor dem gemeinen Mann im 16. Jahrhundert berührt. 

Nach dem Bauernkrieg war diese Furcht sehr stark im Bewußtsein der Obrigkeiten 

verankert, und wir haben dieses Syndrom deshalb um  so kritischer zu hinterfragen: Ist 

diese Furcht berechtigt, überschätzt sie die Gefahr bzw. ist sie vorgeschützt? Sehr oft 

scheint mir diese Furcht seitens der Obrigkeit vorgeschützt zu werden, wenn es um 

Steuerfragen geht und man zum Ausdruck bringen will, daß man seinen Untertanen 

keine weiteren Steuern mehr zumuten könne.

Sellert: Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Rezeption. Sie meinten ja, daß 

man aufgrund Ihrer Überlegungen noch einmal die Frage der von Ihnen so genannten 

materiellen Rezeption überprüfen müsse. Ich meine, daß eine solche Untersuchung 

lohnenswert wäre. Aber man wird vermutlich zu der Einsicht kommen - und das ha

ben Sie ja auch schon gezeigt -, daß das römische Recht nicht nur in den Gerichten 

und in den Kanzleien der Territorialherren, sondern eben auch bei den Bauern eine 

Rolle gespielt hat. Der gemeine Mann hat es als Waffe benutzt und hat sich darauf be
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rufen. Allerdings möchte ich hier gleich wieder ein Fragezeichen anbringen. Denn die 

Tatsache, daß sich die Bauern an das Reichskammergericht gewandt haben, spricht 

meines Erachtens noch nicht unbedingt dafür, daß sie sich auch auf das römische 

Recht berufen haben. Das Reichskammergericht hat nämlich das römische Recht nur 

subsidiär angewandt, und es ist durchaus möglich, daß das alte Recht, das hergebrachte 

Recht von den Bauern vorgetragen wurde und dann vom Reichskammergericht be

rücksichtigt werden mußte. Ich meine, man müßte daraufhin die Reichskammerge- 

richtsakten genau ansehen. Man müßte prüfen, auf welches Recht sich die Bauern im 

einzelnen stützen. Dann erst könnte man feststellen, ob eine Rezeption, die ja auf 

Grund Ihrer Anregung jedenfalls in diesem Punkte neu zu überdenken ist, in bezug 

auf die Bauern wirklich stattgefunden hat.

Im  übrigen wundert es mich immer wieder, daß die Bauern sich an das Reichskam

mergericht wenden, obwohl sie wußten, wie lange dort die Prozesse dauerten. Sie ha

ben in einem Falle gesagt, daß von den Bauern Mandate errungen worden seien, die 

schließlich die Kläger in den Besitz von Privilegien gebracht hätten, die sie vor dem 

Bauernkrieg nicht gehabt hätten. Dieser Vorgang ist auf den ersten Blick sehr beein

druckend. Aber ich frage mich, ob diese Mandate auch exekutiert worden sind. Wie 

haben die Bauern die errungenen Mandate gegenüber ihren Territorialherren durch

gesetzt? Soweit mir bekannt ist, konnten Mandate des Reichskammergerichts oder 

des Reichshofrats in vielen Fällen nur schwer oder gar nicht exekutiert werden. 

Das war für die Bauern gewiß sehr enttäuschend. Warum sie sich gleichwohl hilfe

suchend an die Reichsgerichte gewandt haben, dürfte für das Ansehen dieser Gerichte 

sprechen.

Heinemeyer: Ich möchte mir nur erlauben darauf hinzuweisen, daß Gewalt und Auf

stand in Deutschland des späten Mittelalters eine alte Tradition gehabt haben. Es wird 

wohl im 14. und dann auch im 15. Jahrhundert kaum eine Stadt gegeben haben, in der 

es nicht fürchterliche Aufstände gegeben hat, und heute wird meist in der Lokalge

schichte dieser Städte so etwas beschönigt. W ir wissen aber, wieviel Blut damals ge

flossen ist, und zwar sind es Aufstände, die ja nicht von den Unterschichten angezet

telt werden, sondern von den Mittelschichten, also Handwerkerzünften usw. Diese 

Auseinandersetzungen sind eben eine alte Tradition, und ich glaube, daß Herr Peyer 

ganz recht hat, daß diese neue Bewegung eigentlich im 15. Jahrhundert einsetzt, daß 

eben das ganze Land von diesen Bewegungen erfaßt wird. Ich möchte doch auch sa

gen, daß es sich hier um sich steigernde Bewegungen handelt, die nicht Eigentümlich

keit des 16. Jahrhunderts sind, wenn dort auch die Dinge kulminieren, sondern daß sie 

auch in das 15. Jahrhundert gehören. Diese soziale Bewegung hat eine Kontinuität ge

habt und in diesem Zusammenhang würde ich nun freilich auch sagen, daß das Her

einkommen des Luthertums, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen gewissermaßen, 

eine Episode in dieser ganzen Geschichte gewesen ist. Katholische Fürsten haben in 

Luther und in seiner Lehre den eigentlichen Anlaß des Bauernkrieges gesehen. Ich zi

tiere den Herzog Georg von Sachsen aus der albertinischen Linie, der eben von der 

gottlosen Sekte der Lutherischen gesprochen hat, die den Bauernaufstand herbeige

führt hätte. Aber diese Auffassung ist insgesamt gesehen ganz sicher falsch gewesen.
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Schulze: Ich muß nun leider relativ kurz antworten und kann deshalb nicht mehr 

auf alle Probleme, die in den letzten Beiträgen angeschnitten worden sind, eingehen. 

Ich will zunächst etwas zu Herrn Sellert sagen und seinem Abwägen gegenüber dem 

Begriff der Rezeption. Natürlich ist die Exekution der hier erwähnten Mandate sehr 

kompliziert gewesen und ich würde vermuten, daß die Häufung der Mandate eher da

für spricht, daß die Exekution der ersten gewonnenen Mandate eben nicht gewährlei

stet war. Das interessante dabei aber scheint mir doch zu sein, daß der „Weg rechtens“

- wie die Zeitgenossen sagen - offen gehalten wird und daß die kaiserlichen Gerichte 

eben doch das „Asylum“ bleiben, das man immer wieder anläuft und von dem man 

sich Abhilfe erhofft. Es wird hierbei eben deutlich, daß das sich hier entwickelnde 

Rechtssystem natürlich das Recht derer ist, die es institutionalisieren, das heißt der 

adeligen und patrizischen Führungsschichten dieser Gesellschaft. Daneben aber kön

nen wir beobachten, wie dieses so eingesetzte Recht seine Kraft entfaltet, sein Nor

mensystem auch nutzbar gemacht wird für die, in deren Interesse es sicher nicht ein

gesetzt worden ist. Insofern kommt der rechtlichen Ordnung gerade in der noch feudal 

strukturierten Gesellschaft besondere Bedeutung zu, weil hier zwei nicht kongruente 

Normensysteme kollidieren, und ich möchte mit meinen Untersuchungen dazu bei

tragen, daß dieser Prozeß in der historischen Forschung deutlicher gesehen wird.

Der Hinweis von Herrn Neuhaus auf die Supplikationen in Hessen bestätigt noch 

einmal meine Vermutung, daß in den verschiedenen Typen von Territorialstaaten 

durchaus unterschiedliche Verfahren entwickelt werden, um Widerstand der Unterta

nen aufzufangen und abzubauen. Ich glaube, daß der Hinweis ganz gut zu dem bereits 

erwähnten Landtag von 1576 paßt. Umgekehrt bestätigt dieser Hinweis noch einmal 

die Anfälligkeit der Klein- und Kleinstterritorien, um die es in meinem Beitrag vor al

len Dingen ging. W ir haben in den letzten Jahren verschiedene Impulse erhalten, die 

Beziehungen zwischen dem Reich und diesen Kleinterritorien genauer zu untersu

chen. Ich erinnere nur an die Exemtion der zahlungsunfähigen kleineren Reichs

stände schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts durch einige größere Städte oder ich 

erinnere an die Debitkommissionen, auf die uns Volker Press hingewiesen hat. W ir 

können also einen Prozeß der schleichenden Mediatisierung erkennen, der sehr weit 

zurückreicht und der darauf hinausläuft, die nicht lebensfähigen Reichsstände zumin- 

destens politisch zu kontrollieren, wenn nicht gar sie in die größeren Reichsstände zu 

integrieren. Die bereits erwähnte Landgrafschaft Klettgau ist ein gutes Beispiel für die

sen Prozeß, weil sich hier der Widerstand der Bauern deckt mit der praktischen Zah

lungsunfähigkeit dieses Territoriums und der Notwendigkeit einer Regulierung der 

Schulden durch die verschiedenen Gläubiger der Grafen von Sulz. Der erwähnte Herr

schaftswechsel kommt hier also zustande sowohl weil die Gläubiger kein Vertrauen 

mehr in den bislang regierenden Landesherrn haben als auch weil die Bauern durch 

ihre langwierigen Steuerverweigerungen das Herrschaftssystem in Frage gestellt haben.

Herr Köhler hat in gewisser Weise die Berechtigung der auch nach dem Bauern

krieg noch weit verbreiteten Aufstandsfurcht der Territorialfürsten in Frage gestellt. 

Natürlich ist dies ein ernstzunehmender methodischer Hinweis, der vor allen Dingen 

jene Äußerungen ausschalten soll, die in einer bestimmten Absicht auf dem Reichstag 

gemacht werden, um etwa den Kaiser von der Zahlungsunfähigkeit eines Territoriums
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'¿ii überzeugen. Diese Bemerkungen sind in der Tat mit Vorsicht zu verwerten, aber 

ich denke, daß dies kein besonderes Problem ist. Daneben aber steht die ganze Fülle 

der Äußerungen, die offensichtlich ohne die eben angesprochene politische Absicht 

gemacht worden sind, und ich glaube, daß die Zahl dieser Äußerungen insgesamt 

überwiegt. Ich brauche jetzt hier nicht zu wiederholen, wie intensiv sich diese Auf

standsfurcht noch im gesamten 16. Jahrhundert in den Äußerungen, auch den priva

ten Äußerungen der politischen Führungsschicht wiederfinden läßt. Sie beweisen ins

gesamt die für den Adel traumatische Erfahrung des Bauernkrieges, auch wenn uns 

diese Furcht aus dem Wissen um die weitere Entwicklung der Territorialstaaten nur 

schwer verständlich erscheint und wir von daher natürlich diese Äußerungen der 

Furcht in Frage stellen. Ich vermag aber insgesamt nicht einzusehen, warum wir aus

gerechnet diese Eindrücke, die uns ein sehr lebendiges Bild von den Erwartungen und 

den Ängsten der adeligen Welt geben können, vernachlässigen sollen. Es sind für 

mich außerordentlich wertvolle Beobachtungen über die Realität des politischen und 

sozialen Systems in dieser Epoche.

W enn ich Herrn Beckers Bemerkungen zusammenfasse, dann laufen diese insge

samt auf den Vorwurf der mangelnden sozialen Differenzierung hinaus. Nun habe ich 

natürlich überhaupt nicht die Absicht, die wertvollen Differenzierungsbemühungen, 

die uns inzwischen sowohl für den städtischen als auch für den ländlichen Bereich 

vorliegen, vom Tisch zu wischen. Natürlich ist mir das Problem der Differenzierung 

gerade der bäuerlichen Gesellschaft sehr bewußt, und wir haben ja in den letzten Jah

ren ganz bemerkenswerte Untersuchungen über das Ansteigen unterbäuerlicher 

Schichten etwa vorgelegt bekommen, so daß das Problembewußtsein in diesem Be

reich enorm gewachsen ist. Nun sagt natürlich die Tatsache einer beginnenden oder 

sogar sich verstärkenden sozialen Differenzierung in der dörflichen Gesellschaft oder 

auch in der städtischen Gesellschaft überhaupt noch nichts aus über die Art und 

Weise, wie in diesen Bereichen bestimmte Veränderungen der Abgaben und Dienste 

wahrgenommen werden. W ir müssen vielmehr davon ausgehen, daß trotz einer in der 

Tat beobachtbaren sozialen Differenzierung in den Dörfern, die oft sogar zu wirkli

chen Spannungen im Dorf selbst führen können, es in den allermeisten Fällen über

haupt nicht verhindert, daß sich das Dorf als solidarische Gemeinschaft gegenüber der 

herrschaftlichen Forderung empfindet und entsprechend reagiert. Dabei will ich nicht 

verschweigen, daß - wie ich bereits erwähnt habe - in den Dörfern auch das Problem 

der Gemeinsamkeit der Bewegung auftaucht und oft genug auch durch Zwang erle

digt wurde. Doch muß man sehen, daß es hier keineswegs immer die Unterscheidung 

war zwischen reichen und armen Mitgliedern der Gemeinde, sondern oft genug die 

Unterscheidung zwischen den der Herrschaft verbundenen Mitgliedern und denen, 

die keine engeren Beziehungen zum Herrn selbst hatten. Gerade wenn man um die 

Differenzierung der Dörfer weiß und etwa in den Fällen, wo dies möglich ist, die so

ziale Zusammensetzung der Anführer ausmachen kann, dann ist man um so mehr er

staunt über die relative Einheitlichkeit der Bewegung im Dorf selbst. Die von mir er

wähnte dichotomische Auffassung der Gesellschaft ist meines Erachtens ein aus den 

Quellen heraus belegbares Bild der sozialen Beziehungen und beweist meines Erach

tens, daß wir m it den erwähnten Untersuchungen zur sozialen Differenzierung der
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dörflichen Gesellschaft nicht in jedem Fall weiterkommen. Die beobachtbare Diffe

renzierung nach Vermögen oder Einkommen wird überlagert von einer in der Tat 

sehr wichtigen Sehweise, die zwischen „Oberen“ und „Unteren“ unterscheidet.

Becker: Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Schulze, welche Quelle haben Sie 

gefunden, in der das Bild von der dichotomischen Gesellschaft beim gemeinen Mann 

auftaucht?

Schulze: Die Quellenbelege für diese dichotomische Auffassung der gesellschaftli

chen Beziehungen sind meines Erachtens ein Charakteristikum sowohl der Reform

schriften des späten 15. Jahrhunderts als auch der einschlägigen Schriften im Bauern

krieg selbst. Aus den von mir behandelten Konflikten des späteren 16. Jahrhunderts 

wären alle die Äußerungen anzuführen, in denen sich Untertanen darüber beklagen, 

daß ihnen alle Lasten aufgebürdet würden, daß etwa parteiisch Recht gesprochen wird, 

oder auch wenn Untertanen die Absicht äußern, die Obrigkeit totzuschlagen und den 

Klerus zu enteignen. Auch die Attraktivität des Mythos „Schweiz“ zeigt, daß den Un

tertanen die Vorstellung einer Welt ohne Adel durchaus vertraut ist. Dies ist zwar 

nicht der durchgängige Tenor aller Schriften, weil die meisten Äußerungen eine ganz 

andere Argumentationslage haben, aber diese Sehweise steckt dahinter und dient als 

motivierende Kraft der Bewegungen. Dieses Bild wird dann noch einmal bestätigt 

durch die Selbsteinschätzung der adeligen Welt, die ich eben schon erwähnt habe. 

Wenn etwa in einem geheimen politischen Gutachten der vorderösterreichischen Re

gierung in Ensisheim an den Innsbrucker Hof von gewaltsamen Maßnahmen gegen 

revoltierende Gemeinden abgeraten wird mit dem Hinweis auf einen zu befürchten

den allgemeinen Aufstand der Untertanen, auf mögliche Weiterungen oder auf Ver

bindung zwischen zwei Parallelen im oberdeutschen Raum, dann glaube ich, müssen 

solche Eindrücke durchaus ernstgenommen werden und sie können nicht mehr als 

publizistische Äußerungen ohne Wert bezeichnet werden. Es geht dann nämlich um 

ganz konkrete Strategien, die von den Obrigkeiten entwickelt werden, um  die ausge

brochenen Bewegungen wieder beizulegen, und wir können hier feststellen, daß dabei 

durchaus kontroverse Meinungen von den verschiedenen Herrschaftsträgern vertreten 

werden. W enn etwa Christoph von Waldburg 1598 davon spricht, daß der Anführer 

seiner rebellierenden Bauern in einigen Dörfern ein neuer Thomas Müntzer sei und 

damit den Kaiser zu drastischeren Maßnahmen bewegen will, dann spricht aus den 

Vergleichen eine durchaus reale Furcht. Es gibt neben dieser Beobachtung über Chri

stoph von Waldburg noch eine Reihe sehr interessanter Quellenbelege für den Ein

druck, den die hier behandelten Revolten auf die jeweiligen Herren gemacht haben. 

Ich will nur eine einzige davon zitieren, weil sie die Bewußtseinslage des betreffenden 

Grafen so plastisch schildert. 1598 schreibt Graf Karl von Hohenzollern an seinen 

Bruder Eitelfriedrich: „Es ist ein starker Eingang, daß man allwegs den Untertanen 

von ihren vermeinten Beschwerden soll und muß abhelfen oder der Erbhuldigung 

mangeln. Weil es mir aber Ärgers daraus zu erwarten, so muß man wohl ein übriges 

tun.“ Mir scheint, daß diese Art der Reaktion auf das Problem der Bauernrevolten 

durchaus bestätigt, daß hier ein dichotomisches Bild von Gesellschaft zugrunde liegt.
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Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

I. Vorbemerkungen

l. Forschungsüberblick

Der Sachkomplex Reichssteuern und Reichsfinanzen der frühen Neuzeit gehört si

cherlich nicht zu den Themenbereichen, die es vermochten, die Vorliebe der histori

schen Forschung auf sich zu lenken. Es fehlte zwar nicht an der Erkenntnis und Ein

sicht, daß sich aufgrund dieser beiden Themen neue Zugangsmöglichkeiten zur 

Reichspolitik und zur Reichsverfassung eröffnen ließen1, aber so recht in Gang kom

men wollte die Arbeit auf diesem Gebiet dennoch nicht. Das kann zum einen mit der 

Schwierigkeit, das entsprechende Material zu finden, zu sichten und zu deuten, Zu

sammenhängen und mag zum ändern auch mit einer anders ausgerichteten histori

schen Fragestellung zu erklären sein. In den letzten Jahren läßt sich hierin jedoch ein 

erkennbarer Wandel verzeichnen. Vor allem auf dem Gebiet der landesgeschichtli

chen Forschung wurden Untersuchungen angestellt m it dem Ziel, die Finanzen des 

werdenden Territorialstaates zu erfassen und ihren entscheidenden Stellenwert im 

Prozeß der Staatswerdung der Territorien aufzuzeigen2. Was den Bereich der Reichs-

1 J. Chmel schrieb bereits 1843: „Die finanziellen Verhältnisse geben durchaus allein den Schlüs

sel zu den Begebenheiten; und doch wird dies bisher noch so wenig anerkannt. Was sollte ein 

pragmatischer Geschichtsschreiber für umfassende Kenntnisse von diesen Verhältnissen haben! 

Aus wieviel verschiedenen Notizen, Rechnungen, Belegen muß erst ein befriedigendes Bild die

ser finanziellen Verhältnisse zusammengesetzt werden! Ich wenigstens erachte diese Verhältnisse 

für sehr wichtig. Man kann über Recht und Billigkeit, über den Kampf der Interessen gar nicht 

urtheilen ohne genaue Einsicht in diese Finanzangelegenheiten, und wie weit ist man noch von 

einer solchen Kenntnis fern!“ Zitiert bei R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und 

Creditverkehr im  16. Jahrhundert, Bd. 1 (1912) IV; im  folgenden zitiert: Ehrenberg, Fugger I.

2 Stellvertretend seien hier nur aufgeführt G. Oestreich, Ständetum und Staatsbildung in Deutsch

land, in: Ders., Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze (1969) 

277-289; im  folgenden zitiert: Oestreich, Ständetum und Staatsbildung; K. Krüger, Finanzstaat 

Hessen 1500-1567. Staatsbildung im Übergang vom Domänenstaat zum Steuerstaat (Veröffentli

chungen der Historischen Kommission für Hessen 24,5. Quellen und Darstellungen zur Ge

schichte des Landgrafen Philipp des Großmütigen) (1980); im  folgenden zitiert: Krüger, Finanz

staat Hessen. Dort Überblick über die Forschung zu den Finanzen einzelner Territorien S. 4-8. 

W, Ziegler, Studien zum Staatshaushalt Bayerns in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die 

regulären Kammereinkünfte des Herzogtums Niederbayern 1450-1500 (1981). Dort auch wei

tere Literatur.
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steuern und Reichsfinanzen betrifft, so ist man zwar zunächst noch weitgehend auf 

Untersuchungen aus dem Ende des letzten und dem Beginn unseres Jahrhunderts an

gewiesen5, doch wurde auch hier in den vergangenen Jahren ein Neuansatz unternom

men'4. Für diese Forschungssituation darf wohl die Tatsache mitverantwortlich ge

macht werden, daß in der historischen Forschung die Behandlung der Landesge

schichte gegenüber der Beschäftigung mit der Reichsgeschichte eine gewisse Vorrang

stellung eingenommen hat. Zu  berücksichtigen ist dabei aber auch, daß die Entwick

lung im Bereich der Finanzen und Steuern im Reich und in den Territorien unter

schiedlich verlaufen ist und daß daher eine Beschäftigung mit Reichsfinanzen und 

Reichssteuern keine ähnlichen Ergebnisse wie bei den Länderfinanzen erwarten ließ, 

so daß auch von daher ein gewisser Impetus fehlte, sich damit auseinanderzusetzen.

2. Ziel der Untersuchung

In den folgenden Ausführungen sollen nicht die Einzelheiten der verschiedenen 

Steuer- und Finanzprojekte aus der Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte 

des 16. Jahrhunderts aufgeführt werden. Es sollen vielmehr folgende übergeordnete 

Fragen mit den dazugehörigen Unterfragen aufgegriffen werden: mit welchen finan

ziellen Anforderungen sah sich das Reich konfrontiert? Wie war es um die Finanzen 

und das Finanzsystem des Reiches bestellt? War das Reich auf dem Weg, ein Finanz- 

bzw. Steuerstaat zu werden? Welche Voraussetzungen und Bestrebungen waren dazu 

gegeben und welche Hindernisse standen einer Verwirklichung im Wege? Was wurde 

schließlich erreicht und welche Konsequenzen ergaben sich daraus für die Verfassung 

des Reiches, insbesondere für die Reichsgewalt?

J Vgl. z.B. E. Gothein, Der Gemeine Pfennig auf dem Reichstage von Worms (Phil. Diss. 1877); 

im folgenden zitiert: Gothein, Gemeiner Pfennig; J . Müller, Veränderungen im  Reichsmatrikel

wesen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 

und Neuburg 23 (1896) 115-176; im  folgenden zitiert: Müller, Reichsmatrikelwesen; Ders., Das 

Steuer- und Finanzwesen des H. R. Reiches im  XVI. Jahrhundert, in: Neue Jahrbücher für das 

klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 5 (1902) 652-678; im  folgenden zitiert: 

Müller, Steuer- und Finanzwesen; K. E. H. Müller, Reichssteuern und Reichsreformbestrebungen 

im  15. und 16. Jahrhundert (1880); im folgenden zitiert: Müller, Reichssteuern; J. Sieber, Zur Ge

schichte des Reichsmatrikelwesens im ausgehenden Mittelalter (1422-1521) (Leipziger Histori

sche Abhandlungen XX IV ) (1910); im  folgenden zitiert: Sieber, Reichsmatrikelwesen; A. Teicke, 

Reichssteuerbestrebungen unter Karl V. (Phil. Diss. Leipzig 1910); im  folgenden zitiert: Teicke, 

Reichssteuerbestrebungen.

4 E. Isenmann, Reichsfinanzen und Reichssteuern im  15. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Histori

sche Forschung 7 (1980) 1-76, 129-218; im  folgenden zitiert: Isenmann, Reichsfinanzen; IV. 

Schulze, Reich und Türkengefahr im  späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und ge

sellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung (1978); im  folgenden zitiert: Schulze, 

Reich und Türkengefahr; Ders., Die Erträge der Reichssteuern zwischen 1576 und 1606, in J a h r 

buch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 27 (1978) 169-185; im  folgenden zitiert: 

Schulze, Erträge der Reichssteuern; Ders., Reichstage und Reichssteuern im  späten 16. Jahrhun

dert, in: Zeitschrift für historische Forschung 2 (1975) 43-58; im  folgenden zitiert: Schulze, 

Reichstage und Reichssteuern; IV. Steglich, Die Reichstürkenhilfe in der Zeit Karls V., in: M ili

tärgeschichtliche Mitteilungen 11 (1972) 7-55; im  folgenden zitiert: Steglich, Reichstürkenhilfe.
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Allgemein läßt sich seit dem 15. Jahrhundert und verstärkt im 16. Jahrhundert eine 

Intensivierung des „Staatsbetriebes“ feststellen5, mit der finanzielle Anforderungen in 

einem bis dahin unbekannten Ausmaß einhergingen. Das Reich war hiervon in zwei 

Bereichen, nämlich denen der Friedenssicherung nach innen und nach außen betrof

fen.

I. Militärischer Bereich

Zuerst und in stärkstem Maße machte sich diese neue Beanspruchung auf dem Ge

biet der äußeren Friedenssicherung im Bereich des Heerwesens6 bemerkbar. Die Hus

sitenkriege, die Kriege Karls von Burgund, die Kriege gegen Matthias Corvinus und 

vollends die Auseinandersetzungen mit Frankreich und m it den Türken zeigten über

deutlich die Unbrauchbarkeit des überkommenen feudalen Reichsaufgebots. Die ver

änderte Taktik und die neuartige Bewaffnung mit Feuerwaffen, insbesondere mit Ar

tillerie verlangten die Ablösung der Ritterheere durch Söldnertruppen, die in der 

neuen Kampfesweise geübt waren und deren Ausrüstung den neuen Qualitätsanforde- 

rungen entsprach7. Hatten die Ritterheere dem Reich deshalb, weil sich die zuziehen

den Ritter selbst auszurüsten und zu unterhalten hatten, wenig Kosten verursacht, so 

wurden jetzt Soldzahlungen und Ausrüstungskosten von gewaltigen Ausmaßen fällig. 

Ein paar Beispiele sollen dies verdeutlichen. So betrug ein Römermonat in seiner No

minalstärke von 20000 Fußknechten und 4000 Reisigen 120000 fl. bzw. 128 000 fl. an

5 Vgl. dazu vor allem 0. Hintze, Wesen und W andlung des modernen Staates (1931), in: Ders., 

Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, hg. 

von G. Oestreicb 1970) 470-496; Ders., Die Entstehung des modernen Staatslebens (1932), ebd. 

497-502.

6 Z u  den Veränderungen in der Heeresverfassung im 15. Jahrhundert und ihren Auswirkungen 

vgl. O, Hintze, Staatsverfassung und Heeresverfassung, in: Ders., Staat und Verfassung. Gesam

melte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, hg. von G. Oestreicb i? 1970) 52-83, 

bes. 67 ff.; II. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Bd.4 

(1920) 3-16, 276; H. Fehr, Das Waffenrecht der Bauern im  Mittelalter, Teil 2, in: Z R G  GA  38 

(1917) 1-114, bes. 46 ff., 76 ff.; F. Hartung, Staatsverfassung und Heeresverfassung, in: Ders., Volk 

und Staat in der deutschen Geschichte, Gesammelte Abhandlungen (1940) 28-40; H. Aubin, 

Wehrkraft, Wehrverfassung und Wehrmacht in der deutschen Geschichte (1937); G. Oestreicb, 

Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500-1800. Ein Versuch vergleichender Be

trachtung, in: Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe für F. Hartung, hg. von R. Dietrich 

und G. Oestreicb (1958) 419-440; C. H. Hermann, Deutsche Militärgeschichte (1966).

7 Ferdinand I. begründete beispielsweise 1531 den Böhmen gegenüber seine Forderung nach 

Geld m it dem Hinweis auf die notwendige Standardisierung und Qualität der Ausrüstung. Er sei 

dann nicht gezwungen, von verschiedenen Orten „ungleiches Zeug“ anzunehmen. Vgl. C. Turet- 

sehek, Die Türkenpolitik Ferdinands I. von 1529 bis 1532 (Dissertationen der Universität W ien 

10) (1968) 281; im folgenden zitiert: Turetschek, Türkenpolitik. Vgl. auch Deutsche Reichstagsak

ten unter Kaiser Karl V., Bd.2, bearbeitet von A. Wrede(21962) Nr.48 S. 399; im  folgenden zi

tiert: R T A JR  II.
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reinen Soldkosten8. Offiziellen Berechnungen und Schätzungen zufolge beliefen sich 
die Kosten für eine „beharrliche“ Türkenhilfe auf eine jährliche Summe zwischen 1,8 

Millionen fl., 3 Millionen fl. und 3,6 Millionen fl., wobei im Jahr 1542 bei der Bewilli

gung dieser Hilfe von 3 Millionen fl. ausgegangen wurde9. Die Kosten einer Kriegs

ausrüstung von durchschnittlicher Größe mit Sold für 6 Monate - die Ausgaben für. 

Proviant, Troß und andere Erfordernisse nicht berücksichtigt - bewegten sich um 

560 000 fl.10 Für Ausrüstung -- ohne Kanonen - und Besoldung von 10000 Fußknech

ten für 3 Monate waren ca. 226000fl. aufzubringen1'. Selbst für kleinere Truppenauf

gebote wurden noch stattliche Summen fällig, wie etwa 1522, als man für den Unter

halt von 3000 Fußknechten für 3 Monate 40 000 fl. berechnete. Hinzu kamen - um 

die zusätzlichen Ausgaben für Artillerie zu verdeutlichen - bereits für diese kleine 

Truppe für Beschaffung und Unterhalt der Artillerie Kosten von monatlich 8670 fl.12 

Schließlich fielen allein für den Proviant eines Heeres von 40000 Mann zu Fuß und 

6000 zu Pferd nach Kalkulationen von 1532 für 3 Monate Kosten von ca. lOOOOOfl. 

anu . Diese Beispiele mögen genügen, um zu verdeutlichen, welche enormen Summen 

durch die Veränderungen im Heerwesen auf das Reich zukamen, zumal diese Kosten 

zudem im Laufe des 16. Jahrhunderts ständig stiegen14.

8 Der Unterschied ergibt sich aus dem Anstieg des Soldes für einen Reiter von 10 fl. auf 12 fl. pro 

Monat.

9 Christof Fürer aus Nürnberg berechnete 1529 in einer Aufstellung für Ferdinand 1. auf der Ba

sis von 18 000 Knechten und 6000 Reitern 1,8 Millionen fl. pro Jahr. Vgl. Deutsche Reichstags

akten unter Kaiser Karl V., Bd.7, bearbeitet von J, Kühn (21963) Beilage Nr. 122a S. 1224-1229; 

im  folgenden zitiert: R T A JR  V II. Das Gutachten des kleinen Ausschusses des zweiten Nürnber

ger Reichstages von 1523 hielt 30000 Knechte und 5000 Reiter m it Kosten von 3 Millionen fl. 

für erforderlich. Vgl. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Bd. 3, bearbeitet von A. 

IVrede(21963) Nr.72 S .375; im folgenden zitiert: R T A JR  III. Landgraf Philipp von Hessen ver

anschlagte den Bedarf auf mindestens 50000 Knechte und 10000 Reiter sowie Hilfstruppen. Die 

Unterhaltskosten für 6 Monate - Geschütze, Pulver und Verpflegung nicht berücksichtigt - 

schätzte er auf 3,6 Millionen fl. Vgl. E. Brandenburg (Hg.), Politische Korrespondenz des Herzogs 

und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Bd. 1 (1900) N r.403; im folgenden zitiert: Brandenburg, 

Politische Korrespondenz I; 1532 wurden die Soldkosten für 40000 Mann zu Fuß und 8000 zu 

Pferd für 6 Monate auf 1 843 200 fl. berechnet. Vgl. K. Oberleitner, Österreichs Finanzen und 

Kriegswesen unter Ferdinand I. vom Jahre 1522 bis 1564, in: Archiv für Kunde österreichischer 

Geschichtsquellen 22 (1860) 53; im folgenden zitiert: Oberleitner, Österreichs Finanzen.

10 Vgl. Ehrenberg, Fugger I 13. Vgl. auch Turetschek, Türkenpolitik 32: 1529 sollten die habsbur- 

gischen Länder einschließlich Böhmens und Ungarns 645 000 fl. für 15 000 Mann zu Fuß und 

2700 zu Pferd sowie Ausrüstung aufbringen.

11 Nach einer Aufstellung, die im Juni 1529 am Hofe Margaretes angefertigt wurde, beliefen sich 

die Kosten genau auf 225 994 fl. Vgl. W. Bauer und R. Lacroix (Hg.), Die Korrespondenz Ferdi

nands I., Bd.2: Familienkorrespondenz 1527-1530 (Veröffentlichungen der Kommission für 

neuere Geschichte Österreichs 30, 31) (1937-1938) 436; im folgenden zitiert: Bauer-Lacroix, 

Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 2.

12 R T A JR  III Nr. 18 III S .111; Nr.18 IV S. 115.

13 Vgl. Turetschek, Türkenpolitik 273.

w Der Monatssold für einen Fußknecht blieb m it 4 fl. vom Ende des 15. Jahrhunderts bis in die 

Mitte des 16. Jahrhunderts konstant. Der Monatssold für einen Reiter wurde hingegen in dersel

ben Zeit von 8 fl. über 10 fl. auf 12 fl. angehoben. Die Kosten für den Unterhalt des Reichsfeld- 

hauptmanns stiegen in dieser Zeit auf das Doppelte an. 1500 betrugen die jährlichen Kosten da-
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2. Reichsinstitutionen

Derart spektakuläre Summen waren im Bereich der Friedenssicherung nach innen 

zwar nicht zu erbringen, doch stellten die hier für das 1495 begründete Reichskam- 

mergericht und für die von 1500 bis 1502 und von 1521 bis 1530 bestehenden 

Reichsregimenter anfallenden Kosten kontinuierliche oder langfristige Belastungen 

dar. Nachdem man 1500 dazu übergegangen war, die Sportulen abzuschaffen und das 

Gericht regulär zu besolden, hatte das Reich für das Kammergericht je nach Beset

zung der Beisitzerstellen zwischen 8300 fl. und 9500 fl. im Jahr aufzubringen15. Hinzu 

kamen noch die jährlichen Aufwendungen für das Reichsregiment in Höhe von 

4600 fl.16 1504/05 und 1507 stiegen die Kosten für das Reichskammergericht bereits 

auf 11 600 fl. bzw. annähernd 12 000 fl. an17 und schnellten bei der Neubegründung 

von Reichsregiment und Kammergericht im Jahr 1521 sprunghaft auf insgesamt 

50 000 fl. für beide Institutionen zusammen empor18. Bei diesen Summen handelte es 

sich um reine Lohnkosten. Für den Geschäftsgang und für eine effektive Exekution 

der gefällten Urteile reichten diese Gelder jedoch nicht aus. Um diese Bedürfnisse 

decken zu können, hielt das Reichsregiment 1523 ein sicheres jährliches Einkommen

für 51984 fl. Vgl. Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abscheide, Welche von den 

Zeiten Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs-Tägen abgefasset worden ... 

hg. von J. J . Schmauss und II, C. von Senckenberg, Bd. 2 (1747) 87; im folgenden zitiert: NS II. 

1532 beliefen sie sich bereits auf monatlich 11 273 fl. Vgl. Oberleilner, Österreichs Finanzen 53 ff.; 

Politische Correspondenz der Stadt Straßburg im  Zeitalter der Reformation, Bd. 1 (1517-1530), 

hg. von II. Virk, (Urkunden und Akten der Stadt Straßburg, 2. Abteilung) (1882) Nr.835 S. 538; 

im folgenden zitiert: Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I.

15 1495 sollte der Unterhalt hauptsächlich aufgrund der Sportulen bestritten werden. Vgl. Deut

sche Reichstagsakten unter Maximilian I., Bd.5, bearbeitet von H. Angermeier (1981), Nr.342 III 

Art. 19 S.404; im  folgenden zitiert: RTA M R V; NS II 68; Müller, Steuer- und Finanzwesen 655. 

,<i Vgl. NS II S. 59 Art. 18. Die Fürsten erhielten für ihre Tätigkeit am Reichsregiment keinen 

Sold.

17 II. Gollwitxer, Unbekannte Versuche einer Erneuerung des Königlichen Kammergerichts in 

den Jahren 1505-1506, in: H Z  179 (1955) 255-271, bes. 270; im  folgenden zitiert: Gollwitxer, 

Unbekannte Versuche; /. H. Harpprecht, Staats-Archiv des kayserl. und des H. Rom. Reichs 

Cammer-Gerichts oder Sammlung von gedruckten und mehrentheils ungedruckten actis publi- 

cis, Archival-Urkunden, kayserl. Rescripten, Verordnungen, Praesentationis- und Visitationis- 

Handlungen etc. Bd. III (1759) 405, 423; im  folgenden zitiert: Harpprecht III; Teicke, Reichs- 

steuerbestrebungen 60.

18 Man berechnete den Sold für den Präsidenten und die Beisitzer des Reichsregiments auf

28 508 fl. und für das Kammergerichtspersonal auf 13 100 fl., was einer Summe von 41608 fl. 

entsprach. Wegen der zusätzlich noch anfallenden Kosten schlug der Ausschuß dem Reichstag 

vor, bei der Erstellung der Matrikel von einem Bedarf von 50 000 fl. auszugehen. Vgl. RTA JR  II 

Nr. 52 S.405-408; Nr. 222 S. 908. Vgl. auch Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I 

Nr. 86, 87 S. 48-50. Andere Schätzungen bewegten sich zwischen den Grenzwerten von 40000 fl. 

und 60000 fl. Vgl. RTA JR  II Nr.98 S .720; Nr.230 S .921, 924. Die Matrikel erbrachte nume

risch 51 269 fl. Vgl. Teicke, Reichssteuerbestrebungen 64 m. Anm . 14. Die später tatsächlich be

zahlte Summe belief sich auf 40000 fl. Vgl. IV, Bauer (Hg.), Die Korrespondenz Ferdinands I., 

Bd. 1: Familienkorrespondenz bis 1526, (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Ge

schichte Österreichs 11) (1912) Nr.21 Art. 14; Nr.85 A rt .l; im  folgenden zitiert: Bauer, Korre

spondenz Ferdinands I., Bd. 1.
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von 200000 fl. für unerläßlich19. 1530 waren dann, bedingt durch die Erhöhung der 

Beisitzerstellen und ihre höhere Besoldung an die 14 000 fl. für die laufende Entloh

nung des Kammergerichtspersonals und zusätzlich noch 4000 fl. für die Besoldung der 

außerordentlichen Beisitzer erforderlich20. Im  Jahr 1548 schließlich wurde der Kam

merzieler auf 20 176 fl. festgelegt21. Es kam also nicht von ungefähr, daß zu Beginn der 

Neuzeit allgemein vom Geld als vom „nervus rerum gerendarum“ gesprochen 

wurde22.

3. Versagen des bisherigen Finanzsystems

Reichten die dem Kaiser aus dem Reich zufließenden Einkünfte aus Städtesteuern, 

Judensteuern, Zöllen, Gerichtsgebühren und Verpfändungen von Reichsgut in Höhe 

von maximal 10 000 fl. pro Jahr bei weitem nicht mehr dazu aus, allein den laufenden 

Unterhalt des Königshofes von ca. 220 000 fl. zu decken und die Schuldzinsen in ähn

licher Höhe zu begleichen23, so mußten sie bei der Lösung der neuen Finanzprobleme 

völlig versagen. Diese neuen finanziellen Erfordernisse waren nicht mehr durch kurz

fristige Finanzaktionen zu bewältigen. Es handelte sich hier nicht um momentane, 

kurz- oder mittelfristig zu lösende Finanzierungsprobleme, vielmehr wurde offenkun

dig, daß das bisherige Finanzsystem des Reiches an seine Grenzen gestoßen war, daß

19 Vgl. R T A JR  III Nr. 119 S. 764; Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Bd.4, bearbei

tet von A. Wrede(21963) Nr.65 S .377; im  folgenden zitiert: R T A JR  IV.

20 Vgl. NS II S. 318/9 Art. 76, 80, 82.

21 Vgl. Müller, Steuer- und Finanzwesen 661; Politische Correspondenz der Stadt Straßburg im 

Zeitalter der Reformation, Bd. 4, 2 (1546-1549), hg. von H. Gerber (Urkunden und Akten der 

Stadt Straßburg, 2. Abteilung) (1933) Nr. 765 S.939-941: es ist von 21 000 fl. die Rede; im  folgen

den zitiert: Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV ,2.

22 Karl V. sprach davon, „que l’argent est le nerf et force de la guerre, et sans lequel l’on ne peut 

faire ne entretenir armées ni exercites“. Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1, Nr. 56 Art. 3.

23 0. Schmidt, Die Reichseinnahmen Ruprechts von der Pfalz (Leipziger Historische Abhandlun

gen 30) (1912) 100 hat die Einkünfte Ruprechts auf durchschnittlich 17 500 fl. im  Jahr berechnet. 

Sigmund bezifferte seine Einkünfte auf jährlich 13 000 fl. Vgl. Deutsche Reichstagsakten unter 

Kaiser Sigmund, Bd.7, hg. von D. Kerler(21956) Nr. 125 S. 181. Konkrete Zahlen für die spätere 

Zeit liegen nicht vor. 1463 spricht Martin Mair davon, daß „das reich kain gellt und nfltzung hat 

davon man den frid hanthaben vnd die gericht ordenlich beseczen hallten vnd einbringen m äg“. 

F. Palacky (Hg.), Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im 

Zeitalter Georg’s von Podiebrad (1450-1471) (Fontes Rerum Austriacarum II, 20) (1860) Nr.310 

S.316; im folgenden zitiert: FRA  II, 20. Karl V. spricht 1530 davon, er habe nichts vom Reich. 

Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I Nr. 828 S. 528. In einem brandenburgischen Pro

jekt von 1546 zur Wiederherstellung der kaiserlichen Macht heißt es bezüglich der Einkünfte des 

Kaisers, „das er gar nach khain Einkhomen, sonnder schier allain der Bloß Nam, Eeer, Oberkhayt 

vnnd hochhayt emfor Stheett“. L  von Ranke, Deutsche Geschichte im  Zeitalter der Reformation, 

hg. von P. Joachimsen, Bd.6 (1933) 165; im  folgenden zitiert: Ranke, Deutsche Geschichte VI. 

1549 beliefen sich die Kosten der Hofhaltung Ferdinands I. auf 222 443 fl. Vgl. Oberleitner, 

Österreichs Finanzen 90. König Maximillian hinterließ ca. 2,3 Millionen fl. Schulden. Ferdinand

I. hinterließ 4,8 Millionen fl. Schulden, für die über 300000 fl. an Zinsen fällig waren. Vgl. A. H u

ber, Studien über die finanziellen Verhältnisse Österreichs unter Ferdinand I., in: M IÖ G  Erg. 

Bd.4 (1893) 213. Zu  den verschiedenen in der neueren Forschung unternommenen Untersu-
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es sich um eine tiefgreifende Krise des Finanzsystems überhaupt handelte24. Der alte 

Grundsatz, der König möge von dem Seinen leben, also die Finanzierung der staatli

chen Aufgaben allein aus den Reichseinkünften bestreiten, galt schon nicht mehr im 

15. Jahrhundert und ließ sich erst recht nicht mehr im 16. Jahrhundert aufrechterhal

ten. Es mußten neue Wege zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel beschritten 

werden. Dieses Problem beschäftigte fast jeden Reichstag seit 1422 mit zunehmender 

Dringlichkeit und wurde daher meistens noch vorrangig vor dem Thema Reformation 

behandelt.

4. Bemühungen um eine Neuordnung des Finanzsystems

a) Ansatzmöglichkeiten

Das einzige Mittel, das in dieser Situation helfen konnte, schienen Steuern zu sein. 

Auch wenn die Einsicht in die Notwendigkeit von Steuern vorhanden war, so war es 

dennoch ein äußerst schwieriges Unterfangen, diese Einsicht in die Tat umzusetzen23. 

Einen Ansatzpunkt zur Rechtfertigung von Steuerforderungen bot im Bereich der 

Kriegsfinanzierung das überkommene Instrument der Notsteuer, das die Möglichkeit 

eröffnete, in ganz bestimmten Notfällen die Lehensträger - allerdings nach vorherigen 

Verhandlungen - zur Steuer heranzuziehen26. Die Kriege gegen die Hussiten und die 

Türken boten eine geeignete Gelegenheit, um daran anzuknüpfen, denn zur Notsitua-

chungen zur Finanzlage des Reiches allgemein vgl. T. Mayer, Geschichte der Finanzwirtschaft 

vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, hg. 

von W. Gerloff und F. Neumark, Bd. 1 (21952) 242f.; im  folgenden zitiert: Mayer, Geschichte der 

Finanzwirtschaft; G. Droege, Spätmittelalterliche Staatsfinanzen in Westdeutschland, in: H. Kel

lenbenz (Hg.), Öffentliche Finanzen und privates Kapital im späten Mittelalter und in der ersten 

Hälfte des 19- Jahrhunderts (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 16) (1971) 5-13; 

F.-W. Henning, Das vorindustrielle Deutschland 800 bis 1800 (1974) 120; E. Klein, Geschichte 

der öffentlichen Finanzen in Deutschland (1500-1870) (1974) 5 ff.; im  folgenden zitiert: Klein, 

Öffentliche Finanzen. Einen Überblick über die Einkünfte aus den verschiedenen Finanzquellen 

gibt Isenmann, Reichsfinanzen 19-70. Vgl. auch G. Landwehr, Die Verpfändung der deutschen 

Reichsstädte im Mittelalter (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 5) (1967).

24 Darauf hat zuerst m it Nachdruck J . A. Schumpeter, Die Krise des Steuerstaates (1918), in: Ders., 

Aufsätze zur Soziologie (1953) 1-71 hingewiesen; im  folgenden zitiert: Schumpeter, Krise des 

Steuerstaates.

25 Vgl. dazu etwa die verschiedenen Vorschläge zur Finanzierung von Reichsregiment und Kam 

mergericht ohne eine Steuer RTA JR  V II Beilage N r.106 S .1153/4; Beilage Nr.122 S .1224; J. 

Kühn, Die Geschichte des Speyrer Reichstags 1529 (Schriften des Vereins für Reformationsge

schichte 47) (1929) 99 ff.; im  folgenden zitiert: Kühn, Speyrer Reichstag 1529.

26 Vgl. C. Bauer, Mittelalterliche Staatsfinanz und internationale Hochfinanz, in: HJb 50 (1930) 

28; W. Gerloff, Steuerwirtschaftslehre, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, hg. von W. Gerloff 

und F. Neumark, Bd. 2 (21956) 239-325, bes. 264 zeigt auf, daß die Steuer im 15. und 16. Jahr

hundert keine selbstverständliche Sache war. Vgl. allgemein dazu M. Wachenhausen, Staatsaus

gabe und öffentliches Interesse in den Steuerrechtfertigungslehren des naturrechtlichen Rationa

lismus. Ein dogmengeschichtlicher Beitrag zur Rationalität des modernen Staates in seinem Ver

hältnis zum Individuum (Schriften zur Verfassungsgeschichte 16) (1972) 15, 30, 42 ff., 74 ff.; im 

folgenden zitiert: Wachenhausen, Staatsausgabe; Krüger, Finanzstaat Hessen 16.
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tion des Reiches kam als Rechtfertigungsgrund die Bedrohung des Glaubens und der 

Christenheit hinzu, so daß sich zusätzlich die Verpflichtung zum Glaubenskrieg ergab, 

der sich kein Christ billigerweise entziehen konnte27.

Weitaus problematischer gestaltete sich dagegen die Beschaffung von Geld für den 

Unterhalt von Reichsregiment und Reichskammergericht, denn hier konnte man auf 

kein Vorbild zurückgreifen. Zudem standen sich in dieser Frage zwei gegensätzliche 

Meinungen gegenüber. Die eine ging davon aus, es sei Aufgabe des Kaisers, mit eige

nen Mitteln für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung im Reich zu sorgen28. 

Die andere vertrat den Standpunkt, der Kaiser sei dazu nicht verpflichtet29. Erst nach 

und nach und unter erheblichen Widerständen konnte sich auch in diesem Bereich 

die Idee des Gemeinwohls als Rechtfertigungsgrund für Steuerforderungen Anerken

nung verschaffen30.

27 Der Krieg gegen die Türken galt allgemein als Christenpflicht. Vgl. etwa den Reichsabschied 

von 1542 „so soll sich doch in diesem Christlichen guten Werck niemand verwidern, noch Ir

rung oder Verhinderung zu machen unterstehen, in Bedenckung, daß allen Ständen, als Christli

chen Gliedern des Heiligen Reichs, die Rettung unsers Christlichen Glaubens und Vatterlands 

Teutscher Nation, unvermeidlich zustehet und daß auch solches ... niemand unträglich seyn 

würde“. NS II S. 449 Art. 16. Die Türkensteuer wird als „christlich wergelt“ (RTA JR  III 300) 

oder als „ein notturftig werk“ bezeichnet und verpflichtet daher zur Leistung. Politische Corre- 

spondenz der Stadt Straßburg I Nr.718 S .440. Vgl. auch z.B. RTA JR  V II Beilage Nr. 141 

S. 1271; NS II S.455 Art. 57; Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd.9, hg. von D. 

Ä>/7ct'(21956) Nr.76, 77, 105, 188; Isenmann, Reichsfinanzen 154ff. hebt besonders den Charak

ter des Glaubenskrieges als Begründung für die Gewährung von Steuern hervor.

28 Vgl. dazu die Antwort des Reichstagsausschusses vom 10.4.1522 auf die Vorschläge zur Fi

nanzierung des Unterhalts von Reichsregiment und Reichskammergericht durch eine allgemeine 

Steuer. „... das die auflag desselben, wie geringe die beschicht, zu Unterhaltung friedens und 

rechtens im reich bei dem gemeinen man aller herschaft nit allein beschwerlich, sonder auch ge

ring geacht werde; dan ein jeder underthan si vorhin seiner herschaft m it grösser Steuer und 

leibsbethe, auch beschwerlicher dinst, atzung, fron, volg, zinsen, gulten und anderm verpflicht, 

davon er vermeint, pillich von derselben seiner herschaft geschützt und geschirmt werden, auch 

recht bei ir finden und haben, und das ein Römischer keiser fried und recht im reich zu halten 

für sich selbs schuldig sein soll“. RTA JR  III Nr. 25 II S. 143. Auch Hannart berichtet am 

26.4.1524 an Karl V., die Stände lehnten eine Finanzierung von Reichsregiment und Kammer

gericht m it der Begründung ab, sie seien dazu nicht verpflichtet. Vgl. K. Lanz, Correspondenz 

des Kaisers Karl V., Bd. 1 (1844) Nr. 55 S. 118-134; im folgenden zitiert: Lanz, Correspondenz I.

29 Vgl. den von Dr. Martin Mair entworfenen Fürstenbundplan von 1463: „It. nach dem das reich 

kain gellt vnd nfitzung hat davon man den frid hanthaben vnd die gericht ordenlich beseczen 

hallten vnd einbringen mfig vnd auch der kaiser nicht schuldig ist solichs von seinen eigen vnd 

erblichen lannden aussrichten, so ist ain wege das zu hanthabung des frids vnd der gericht ain ye- 

der mensch im reich der X III I  jar allt ist des jars ein grossen geben sol“. FRA II, 20 Nr.310 

S. 316.

30 Vgl. IV. Gerloff, Die Rechtfertigung der Besteuerung, in: Beiträge zur Finanzwissenschaft, Bd. 2 

(1928) 156 ff.; Isenmann, Reichsfinanzen 137-154 geht auf die Stellungnahme der Reichsreform- 

projekte und -Schriften des 15. Jahrhunderts zu dieser Frage ausführlich ein. 1495 sollte der U n 

terhalt des Reichskammergerichts in erster Linie durch die Sportulen gedeckt werden. Vgl. RTA 

M R V Nr. 342 III Art. 19 S. 404. 1500 sollte die Reichssteuer zum Unterhalt von Reichsregiment 

und Kammergericht herangezogen werden. Vgl. NS II S.68, 82. 1505 übernahm Maximilian die 

Kosten für das Reichskammergericht. Vgl. NS II S. 102. 1507 wurde die Matrikel nur als Über

gangslösung angesehen. Vgl. NS II S. 144 Art.20ff. Von 1521 bis 1530 suchte man nach einer
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b) Schwierigkeiten

Auch wenn so die theoretische Rechtfertigung für Steuerforderungen gegeben war, 

so stellten sich dennoch einer Bewilligung von Steuern beträchtliche Schwierigkeiten 

entgegen. Den Steuern haftete nämlich das Signum der politischen Abhängigkeit und 

der Unfreiheit an, da es eine weitverbreitete Auffassung war, sie seien Bürgern und 

Untertanen, aber keinesfalls den Fürsten und dem Adel zuzumuten31. Das führte 

dazu, daß sich die Stände im 15. Jahrhundert aus prinzipiellen Erwägungen gegen 

diese „unerhörte Neuerung“ wehrten, hinter der sie den Versuch argwöhnten, einen 

ewigen Tribut, einen ewigen Zins und eine ewige Servitut, kurz Zustände wie in 

Frankreich einzuführen. Im  16. Jahrhundert kam noch das Mißtrauen hinzu, der Kai

ser könne Geld leichter zweckentfremden als eine Hilfeleistung in Form von Trup

pen32. Das Ergebnis davon war, daß bis ins ausgehende 15. Jahrhundert hinein aus

nahmslos alle Steuerprojekte zum Scheitern verurteilt waren und daß auch in der 1. 

Hälfte des 16. Jahrhunderts die Stände im Zweifelsfall lieber für Truppenhilfe und ge

gen eine Steuerleistung votierten.

c) Erste Erfolge

Ein erster Erfolg im Sinne des Steuergedankens gelang im Jahr 1486, als erstmals 

eine Steuer, und zwar in Form einer Geldmatrikel bewilligt wurde. Bezeichnender

weise lehnten die Stände zwar zunächst die von Friedrich III. geforderte Geldmatrikel 

von ca. 530 000 fl. ab, stellten dann aber aus Gründen einer raschen Durchführung der 

Hilfe bares Geld für den Unterhalt eines Heeres von 34000 Mann auf vier Monate in

endgültigen Regelung der Finanzierung des Unterhalts für Reichsregiment und Kammergericht, 

ohne dafür zum Mittel der Besteuerung greifen zu müssen. Die Matrikel war nur als vorläufige 

Lösung gedacht. Vgl. RTA JR  II Nr. 51 ff. S. 403 ff. Vgl. auch Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 99 ff. 

Jl Haug von Werdenberg trat 1480 dem Gerücht, das er als Vorwurf auffaßte, „das man das gelt 

suchet“, m it der feinen Differenzierung entgegen, der Kaiser suche nicht Geld, sondern Hilfe. 

Die Hilfe könne aber nur in Truppen bestehen, wozu man freilich Geld brauche. Vgl. K. Küffner, 

Der Reichstag von Nürnberg anno 1480 (1892) 41 f. Vgl. den Widerstand der Reichsritterschaft 

gegen die Besteuerung, die in der Steuer einen Angriff auf ihren Stand insgesamt sah. RTA M R 

V Nr.1700-1715 S. 1234—1258; R T A JR  II Nr.57 S .446. Vgl. allgemein V. Press, Kaiser Karl V., 

König Ferdinand und die Entstehung der Reichsritterschaft (Institut für europäische Geschichte 

Mainz, Vorträge 60) (1976); im  folgenden zitiert: Press, Reichsritterschaft.

32 Vgl. Einspruch des Bischofs von Freising gegen die Kriegssteuer von 1480: „der gemein man 

hatt sorg, wo man solchen anslag furneme, es wurde ewiger trybutt darauß, als zu Frannckreich 

ist geschehenn“, zitiert bei Isenmann, Reichsfinanzen 135; ähnlich in Deutsche Reichstagsakten 

unter Maximilian I., Bd. III, 2, hg. von E. Bock (1973) Nr.274a S. 1058; RTA M R V Nr. 1797 

S. 1511,J.Jcmssen(Y{g.), Frankfurts Reichscorrespondenz nebst ändern verwandten Aktenstücken 

von 1396-1519, Bd.2 (1872) Nr. 1010. 1521 wurde die Romzugmatrikel in Form einer Geldma

trikel ausdrücklich zurückgewiesen, „daß man solch hielf an leuden und nit an gelt thun sal, do- 

m it kein finanz in dem gesucht werde“. Karl V. mußte sich verpflichten, „das di hilf an leuten 

und nit an geld beschee, und das E. kai. Mt. nimant darüber weiter dringe, das geld für die leut zu 

schicken oder zu geben“. R T A JR  II Nr.222 S .908; Nr.45 S .394; Nr. 47 S. 398; Nr. 48 S.399; 

Nr. 101 S. 739- Zu  1530 vgl. K. £  Förstemann (Hg.), Urkundenbuch zur Geschichte des Reichs

tags zu Augsburg im Jahr 1530, Bd.2 (1835) N r.24l S.676-683, bes. 677; im folgenden zitiert:
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Aussicht35. Der Gedanke einer allgemeinen Besteuerung der Reichsuntertanen wurde 

erstmals mit dem Gemeinen Pfennig von 1495 Realität, zu dessen Einsammlung im 

ganzen Reich ernsthafte Anstrengungen unternommen wurden. Das Jahr 1495 darf 

insofern als ein erster Höhepunkt in der Steuerentwicklung angesehen werden, als ne

ben dem Gemeinen Pfennig auch eine Eilende Hilfe in Höhe von 100 000 fl. bewilligt 

und zum größten Teil bezahlt wurde und außerdem von den Ständen zusätzlich eine 

Bürgschaft für eine weitere Summe von 150 000 fl. übernommen wurde3"*. Nach die

sem Höhepunkt folgte in den Jahren 1500, 1505 und 1507 insoweit ein gewisser 

Rückschlag, als man von der reinen Steuerveranlagung abrückte und es mit einem ei

gentümlichen Mischsystem aus Steuerleistung und Truppenstellung versuchte35, um 

dann allerdings in den Jahren 1510 und 1512 wieder zur Geldmatrikel und zum Ge

meinen Pfennig zuriickzukehren36. Geldmatrikel und Gemeiner Pfennig wurden im 

weiteren Verlauf der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts die bestimmenden Steuerformen, 

wobei, was die Häufigkeit der Bewilligung betrifft, die Matrikel eindeutig dominierte.

Förstemann II; Valentin von Tetleben, Protokoll des Augsburger Reichstages von 1530, hg. von

II. Grundmann, (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften 4) (1958) 177ff.: „doch das neyn geldt, beßundern leuthe gegeben wurde, doe- 

mydt das geldt nicht verswinde und nichz usgericht wurde“. Im  folgenden zitiert: Tetleben. Vgl. 

auch Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I Nr.718 S .440; RTA JR  V II Beilage Nr.74, 

80 S. 1088, 1094; Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 N r.65 A rt.9; A. Westermann, Die 

Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532 (Hei

delberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 25) (1910) 100ff., 206ff.; im  fol

genden zitiert: Westermann, Türkenhilfe; K. K liipfel(Hg.), Urkunden zur Geschichte des Schwä

bischen Bundes, Bd. 2 (1846) 25, 92 ff.; im folgenden zitiert: Klüpfel II; Teieke, Reichssteuerbe- 

strebungen 86; Turetschek, Türkenpolitik 216 ff., 273; Müller, Reichssteuern 24, 31; G. Mentz, Jo 

hann Friedrich der Großmütige 1503-1554, Bd. 2 (Beiträge zur neueren Geschichte Thüringens 1)

(1908) 317; im  folgenden zitiert: Mentz, Johann Friedrich Bd.2. Auch die Sorge vor einem A uf

ruhr in der Bevölkerung bei Steuerbelastungen spielte gelegentlich eine Rolle. Vgl. RTA JR  V II 

Beilage Nr. 12 S. 987 f.; Nr. 15 S. 990f.; Nr. 81 S. 1097 f. Mitunter wurde die Truppenhilfe als effi

zienter als eine Steuer erachtet. Vgl. RTA JR  V II Beilage Nr. 13 S. 988 f.; Nr. 81 S. 1097.

33 Vgl. J . J . Fugger, Spiegel der Ehren des höchstlöblichen kayser- und königlichen Erzhauses 

Österreich (1668) 952; Vgl. auch Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, 

Welche von den Zeiten Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs-Tägen abge- 

fasset worden ..., hg. von J . J . Schmauss und H. C. von Senckenberg, Bd. 1 (1747) N r.LX Ia 

S.271-273; im folgenden zitiert: NS I. Im  Endeffekt wichen die beiden Summen kaum vonein

ander ab.

34 Vgl. RTA M R V N r.359-456 S .468-569; Nr.1615-1699 S. 1190-1233.

33 1 5 00 sollten Kurfürsten und Fürsten Mannschaften stellen, Klerus, Städte und gemeine Leute 

dagegen Geld zahlen. Vgi. NS II S.60-62 Art. 24-49; G. Seiler, Der gemeine Pfennig eine Ver

mögensabgabe vor 500 Jahren, in: Frankfurter Zeitgemäße Broschüren NF X X X II (1913) 252. 

1505 wurde vorgesehen, daß jeder Stand, der für 10 fl. keine Reiter anwerben könne, das entspre

chende Geld zahlen solle. Vgl. NS II S. 102 Art. 4. 1507 wurde eine Kombination aus Geld- und 

Mannschaftsleistung hergestellt. Vgl. NS II S .104-111, S .112 A rt .l; Teicke, Reichssteuerbestre- 

bungen 77.

36 Vgl. zu 1510 NS II 132-136; Harppreeht III 238, 239ff- Z u  1512 vgl. NS II 138-141. A llge

mein siehe Isenmann, Reichsfinanzen 195 f.
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Es stellt sich nun die Frage, war damit zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Weg in 

Richtung auf einen Finanz- bzw. Steuerstaat geebnet? Waren Matrikel und Gemeiner 

Pfennig und das von ihnen bestimmte Steuer- und Finanzsystem geeignet, auch im 

Reich eine Entwicklung einzuleiten, wie sie sich zur gleichen Zeit in den Territorien 

anbahnte? Kann man auch im Reich von greifbaren Bestrebungen sprechen, die öf

fentlichen Finanzen und ihre Beschaffung in den Vordergrund des Gemeinwesens zu 

stellen und die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch geordnete und ausreichende 

Finanzen auf dem Weg über Steuern langfristig zu sichern? Kurzum, gab es Tenden

zen, dem Reich das Recht zuzugestehen, sich seine Finanzen in «giTjir Verantwortung 

zu beschaffen, sie nötigenfalls unter Zwangsmitteln beizutreiben und sich eine eigene 

Finanzverwaltung zu geben?37 Die Antwort auf diese Fragen ist weitgehend bekannt. 

Man hat davon auszugehen, daß es zwar zum Teil durchaus erfolgversprechende A n 

sätze gegeben hat, daß es aber allenfalls zu rudimentären Ansätzen eines Finanz- bzw. 

Steuerstaates gekommen ist. Von einer Finanzhoheit oder Finanzgewalt des Reiches 

kann dabei nicht im entferntesten die Rede sein. Im  folgenden soll nun zunächst auf

gezeigt werden, in welchem Maße die beiden Hauptsteuerformen Matrikel und Ge

meiner Pfennig sowie das Steuer- und Finanzsystem in seiner Gesamtheit zu diesem 

Tatbestand beigetragen haben.

1. iMatrikel

Was die Beschaffung der nötigen Gelder betrifft, so läßt sich für den behandelten 

Zeitraum zwischen Matrikel und Gemeinem Pfennig eine Art Aufgabenteilung fest

stellen. Die Matrikel diente zum einen zur Finanzierung des Unterhalts von Reichsre

giment und Kammergericht, vorrangig aber dazu, für kleine oder Eilende Hilfen die 

nötigen Gelder aufzubringen, Gelder also, die für wenige Monate und in mittelgroßen

37 In verfassungshistorischer Sicht und m it Bezug auf die moderne Staatsbildung führte Oestreich, 

Ständetum und Staatsbildung 279, 281 ff. den Begriff des Finanzstaates in die historische For

schung ein und verstand darunter „die erste Stufe des frühneuzeitlichen Staates im  16. Jahrhun

dert“, bei der „die öffentlichen Finanzen im  Vordergrund des Gemeinwesens“ standen. Um den 

Strukturwandel der frühneuzeitlichen Staatsfinanzierung aufzuzeigen, unterschied Schumpeter, 

Krise des Steuerstaates 1-71 zwischen der „Domänenwirtschaft“ des Mittelalters und dem 

„Steuerstaat“ der Neuzeit, also zwischen einer Finanzierung aus Grundbesitz und der aus Abga

ben aller Einwohner. Vgl. auch H. Haller, Die Steuer, Grundlinien eines rationalen Systems öf

fentlicher Aufgaben (21971) 9 ff. Zur Bedeutung des Wortes Finanzen in der Neuzeit vgl. Krüger, 

Finanzstaat Hessen 9 ff. Zur Entstehung des modernen Staatsbegriffes vgl. A. 0. Meyer, Zur Ge

schichte des Wortes Staat, in: Die Welt als Geschichte 10 (1950) 229-239; W. Mager, Zur Ent

stehung des modernen Staatsbegriffs (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. 

Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse 1968, Nr. 9) 395-496; P. L. Wei

nacht, Staat. Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 19- Jahr

hundert (1968) 87 Anm . 1.
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bis kleineren Summen zu erbringen waren, die in dieser Zeit niemals die Grenze von 

500000(1. überschritten, sondern meist deutlich darunter lagen38.

Zunächst stellte sich bei der Matrikel das Problem, wie es gelänge, die herkömmli

che Truppenmatrikel in eine Steuerform umzuändern. Diese Umwandlung wurde da

durch begünstigt, daß die Geldmatrikel als Äquivalent für Mannschaftsleistung galt 

und auf diese Weise mit dem Lehnswesen in Einklang gebracht werden konnte39, 

ohne die Rechte der Stände zu beeinträchtigen. Ihnen wurde der Matrikelbeitrag wie 

bisher als Fixum auferlegt, für dessen Aufbringen sie allein zuständig waren. Die 

Wormser Matrikel von 1521, die zur Norm für alle späteren Matrikularbeiträge 

wurde40, bot zudem den Vorteil, daß sie als Truppenmatrikel angelegt war und daß sie 

es so ermöglichte, die Fiktion der herkömmlichen Truppenstellung aufrechtzuerhal

ten. Es wurde auf diese Weise den einzelnen Ständen nicht direkt Geld auferlegt, son

dern der Geldbetrag errechnete sich aus den Faktoren Truppenstärke und Monatssold. 

Die Umwandlung der Truppenmatrikel in eine Geldmatrikel ging freilich nicht wider

standslos vonstatten und vermochte sich auch in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts 

nicht als endgültig durchzusetzen. Wie sehr sich die Stände gegen die Umwandlung 

der Mannschaftsmatrikel in eine Geldmatrikel zur Wehr setzten und wieviel ihnen 

daran lag, dies zu verhindern, geht daraus hervor, daß sie 1521 mit äußerster Unnach

giebigkeit darauf beharrten, daß die Matrikel eine Truppenhilfe sein sollte, und daß sie 

KarlV. das Versprechen abnahmen, nicht zu versuchen, im nachhinein daraus doch 

noch eine Geldmatrikel zu machen41. So regte sich auch 1522, als die Romzugmatri- 

kel für die Abwehr der Türken zur Verfügung gestellt wurde, beträchtlicher W ider

stand gegen ihre Umwandlung in Geld. Erst die Argumente, die militärische Notwen-

38 Große Hilfen m it Beträgen von 523 000 fl. wie 1486 oder von 3,12 Millionen fl. wie 1510 lie

ßen sich mit der Matrikel nicht realisieren. Vgl. NS I Nr. LX Ia S .271-273; NS II S. 132-136; 

Harpprecht Ul 238, 239ff. Zwischen 1522-1529 wurde die Romzugmatrikel in ihrer Gesamtheit 

von 720000 fl. in mehreren Raten erbracht. Vgl. RTA JR  III Nr. 18 IV S. 114-116; Nr. 21, 22 

S. 119-122; N r.33 S. 176-179; Nr. 117 S.739-740; RTA JR  V II S.846-849, Beilage Nr.106 

S. 1149; Sieglich, Reichstürkenhilfe 9-42. 1535 wurden l / 4 Römermonate (150000 fl.) bewilligt. 

Vgl. NS II S .409-410 Art.3,4. 1541 wurde ein halber Römermonat für 3-4 Monate 

(192000-256000 fl.) bewilligt. Vgl. NS II S .437 A rt.44. 1543 wurden 2 Römermonate (256000 

fl.) bewilligt. Vgl. NS II S. 486 Art. 19. 1548 wurde ein Vorrat auf der Basis eines Römermonats 

von 1521 (128000 fl.) bewilligt. Vgl. NS II S .544 Art.95. Die Kosten für den Unterhalt des Kam 

mergerichts wurden 1507 in Höhe von ca. 11600 fl., 1521 für Kammergericht und Reichsregi

ment in Höhe von ca. 50 000 fl., 1548 für das Kammergericht in Höhe von 21000 fl. und seit 

1548 für das Baugeld in Höhe von jährlich 100 000 fl. 5 Jahre lang durch die Matrikel aufge

bracht. Vgl. Harpprechtlll 405, 423; RTA JR  II Nr. 56 S. 424-442; Politische Correspondenz der 

Stadt Straßburg IV, 2 Nr. 765 S. 939-941; NS II S. 545 A rt.99. Zur Finanzierung von Reichsregi

ment und Kammergericht vgl. Anm . 126.

39 Vgl. Schulze, Reichstage und Reichssteuern 58.

40 Bereits 1522 war die Matrikel von 1521 zur Norm geworden, nach der die Hilfe berechnet 

wurde. Vgl. RTA JR  III Nr. 117 S. 740; Nr. 140 S. 792; Nr. 142 S. 294; RTA JR  V II Beilage Nr. 106 

S. 1149. Sie war Vorbild für die Matrikel von 1535, 1541, 1543, 1544 und 1548. Vgl. NS II S. 409/ 

410 Art. 3,4; S.437 A rt.44; S. 486 Art. 19; S .497 Art.4; S.544 Art.95; S. 545 Art. 100. Bestre

bungen nach einer normierten Matrikel lassen sich bereits unter Maximilian I. im  Jahr 1510 

nachweisen. Vgl. Harpprecht III 241; Isenmann, Reichsfinanzen 208 f.

41 Vgl. A n m .32.



digkeit und das Erfordernis rascher Hilfe verlangten dies, konnten den Widerstand 

brechen. Die Umwandlung galt aber nur für dieses eine M al und mußte bei allen weite

ren Bewilligungen bis zum völligen Verbrauch der Wormser Matrikel im Jahr 1529 

stets aufs neue ausdrücklich begründet und gestattet werden42. Die Frage Truppen 

oder Geld stand auch in der folgenden Zeit bis zur Jahrhundertmitte bei allen Ver

handlungen um eine Matrikel gleichrangig neben der Frage nach der Höhe der Hilfe 

im Mittelpunkt der Diskussionen. Für die Bewilligung einer Geldmatrikel mußten also 

besondere militärische Gründe vorliegen. Sie wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahr

hunderts nach wie vor als der Ausnahmefall angesehen. Dies gilt insbesondere für die 

Geldmatrikel zur Finanzierung des Unterhalts von Reichsregiment und Reichskam- 

mergericht, die 1521 nur als kurzfristige Ubergangslösung gedacht war, bis eine end

gültige Lösung ohne steuerliche Belastung der Stände gefunden sei43.

In finanz- und steuertechnischer Hinsicht konnte die Steuerform der Matrikel mit 

einigen Vorzügen aufwarten. Da die Reichsstände die Matrikularbeiträge aus ihren ei

genen Einkünften zu entrichten hatten, war zum einen das Reich der Sorge um die 

Einsammlung der Steuer enthoben und gingen zum anderen die Beträge relativ 

schnell ein, so daß sich die Matrikel für die Finanzierung Eilender Hilfen und als Vor

schuß auf den Gemeinen Pfennig bestens eignete. Außerdem schien die Matrikel eine 

weitgehende Überschaubarkeit und Kalkulierbarkeit der Einkünfte und Ausgaben zu 

ermöglichen und damit Grundvoraussetzungen eines jeden geordneten Finanzgeba

rens zu erfüllen. Im  Prinzip machte sie es nämlich möglich, mit Hilfe des in der 

Wormser Matrikel vorgegebenen und zur Norm gewordenen Verteilungsschlüssels 

eine benötigte Summe auf die einzelnen Stände zu verteilen, ohne jeweils aufs neue 

über die Quoten der einzelnen Stände verhandeln zu müssen. Man brauchte nur den 

Bruchteil oder das Mehrfache eines Römermonats als Hilfe festzulegen, und jeder 

Stand wußte, welche Belastung auf ihn zukommen würde. Dadurch wurde einerseits 

das Bewilligungsverfahren vereinfacht und beschleunigt und andererseits konnte man 

m it dem zu erwartenden Ertrag der Steuer im voraus Dispositionen treffen44.

Diese Vorausberechenbarkeit der Erträge galt freilich weitgehend nur auf dem Pa

pier; denn es stellte sich sehr bald als einer der Hauptmängel heraus, der beiden 

Wormser Matrikeln - der Romzugmatrikel und der Matrikel für den Unterhalt von 

Reichsregiment und Kammergericht - und allen von ihnen abhängigen Matrikeln an

haftete, daß sie in ihrer Zusammensetzung nicht den tatsächlichen Gegebenheiten des 

Reiches entsprachen. In beiden Matrikeln waren nämlich Stände allein deshalb aufge

führt, weil sie in den entsprechenden Vorgängermatrikeln von 1507 und noch frühe

42 Vor allem die Städte bestanden 1522 und 1523 auf Mannschaftsstellung. Es mußte eine beson

dere Begründung gegeben werden, wie die der Zweckmäßigkeit der Geldleistung, um  sie bewil

ligt zu bekommen. Vgl. RTA JR  III Nr.22 S .121; Nr.33 S.177; Nr.65 S.361; Nr.117 S.740; 

S. 105, 106, 115. Des kursächsischen Rathes Hans von der Planitz Berichte aus dem Reichsregi

m en tin  Nürnberg 1521-1523, gesammelt von £  Wüleker, bearbeitet von H. Virek(\%99) Nr.126 

S. 282; im  folgenden zitiert: Planitz; Teicke, Reichssteuerbestrebungen 85, 86 m. A n m .9; Steg- 

lieb, Reichstürkenhilfe 15 ff.

43 Vgl. RTA JR  III 14 ff.

44 Vgl. bei Brandenburg, Politische Korrespondenz I Nr. 373 Art. 3 die Hervorhebung der Vor

teile der Matrikel durch Herzog Moritz von Sachsen.
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ren Jahren enthalten waren. So war jede Matrikel mit der Frage belastet, wie es um die 
Zahlungsbereitschaft der dem Reich zwischenzeitlich entfrem deten oder fernstehen
den Stände wie z.B . Dänemarks, Savoyens, Lothringens, St.G allens, Metz, Besancons 
und Genfs bestellt sein würde, wie das Problem der „ausziehenden“ und der „ausgezo
genen“ Stände insbesondere in Sachsen gelöst werden könne und was m it den Beträ
gen der Stände geschehen sollte, die nicht m ehr existierten oder nicht m ehr aufzufin
den waren, wie etwa die Herzöge an der Maas, die Grafen von Gleichen, die Herren 
von Pyrmont und der A bt von Hunoltshausen45. Außerdem fühlte sich eine Reihe 
von Ständen, insbesondere die Städte zu hoch veranschlagt, protestierte gegen die 
H öhe der Quoten und zahlte infolgedessen die Steuer wenn überhaupt dann nur zum 
Teil40. Da sich die „gehorsamen“ Stände weigerten, die dadurch bedingten Ausfälle zu 
übernehm en47, und sich die im m er wieder geforderte und ebensooft versprochene 
Matrikelmoderation äußerst schwierig gestaltete und bis 1545 hinausgeschoben 
wurde48, kam es dazu, daß realer und nom inaler Ertrag einer jeden Matrikel erheblich

45 Vgl. dazu NS II S. 133 A rt.6 ; S .1 4 7  A rt.4 ; S .437  A rt.4 8 ; S .498  A rt.7 ; S .5 3 6 /5 3 7  A rt.5 0 ff.; 
S .6 0 7 -6 0 9 ;  RTA J R  II N r.54  S .4 2 0 f .; RTA J R  IV N r.127  S .5 5 6 ff.; RTA J R  VII Beilage N r.9  
S. 986  Nr. 168 A u.B  S. 1 3 5 6 -1 3 6 4 ; Harpprecht III S. 1 7 6 -1 9 8 , 22 9  ff.; Schulze, Erträge der 
Reichssteuern 177 ff.; Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 200, 2 4 9 ; H. Rabe. Reichsbund und In
terim. Die Verfassungs- und Religionspolitik Karls V. und der Reichstag von Augsburg 1547 /48  
(1971) 332 f.; im folgenden zitiert: Rabe, Reichsbund und Interim.
46 Vgl. dazu RTA J R  II Nr. 55 S .4 2 1 -4 2 4 ; RTA IV N r.2 5 6  S. 764  f.; RTA J R  VII S. 7 5 1 ; Politi
sche Correspondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation, Bd. 5 (1 5 5 0 -1 5 5 5 ), hg. 
von /. Bernays und W. Friedensburg (Urkunden und Akten der Stadt Straßburg, 2. Abteilung) 
(1928) N r.88  S. 1 3 9 -1 4 0 ; im folgenden zitiert: Politische Correspondenz der Stadt Straßburg V; 
Klüpfel II 239, 244  ff.; Westermann, Türkenhilfe 187 ; Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 197. Den 
Ständen, die sich wegen der H öhe der Quoten beschwerten, wurde wiederholt zugesichert, sie 
bräuchten in Zukunft keinen Beitrag m ehr zu zahlen, ehe nicht ihren Beschwerden abgeholfen 
sei, so daß auch von daher die Endsum m e der Matrikel unklar blieb. Vgl. RTA J R  III Nr. 117 
S .7 4 2 f.; N r.231 S .9 0 2 ; NS II S .278  A rt.2 5 ; NS II S .328  A r t .138; Müller, Reichsmatrikelwesen 
116 ff.
47 Vgl. z.B. RTA JR  II Nr. 150 S .4 0 2 f.
48 Trotz der wiederholten Versprechen und Versuche einer Moderation (Vgl. RTA J R  III Nr. 117  
S .7 4 2 f.; N r.231 S. 9 0 2 ; NS II S .2 7 6  A rt.2 5 ; S .3 2 8  Art. 138 ; S .4 1 0  A r t.5, 6 ; S .437  A rt.4 4 ; S .440  
A rt.70 , 71 ; S.465 A rt.1 3 0 ; S .485  Art. 16; S.4 9 8 f. Art. 1 4 ff.; Tetleben 1 8 2 ff.; H. Wolfram und C. 
Thomas (H g), Die Korrespondenz Ferdinands I., B d .3 : Fam ilienkorrespondenz 1531 und 1532  
(Veröffentlichungen der Kom m ission für neuere Geschichte Österreichs 58) (1973) Nr. 4 8 4 ; im  
folgenden zittert: Wolfram-Thomas, Korrespondenz Ferdinands I., B d .3 ; A. L a u f,  D er Schwäbi
sche Kreis. Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im deutschen Südwesten zu Be
ginn der Neuzeit (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte N F 16, Aalen 
1971) 166 f.; im folgenden zitiert: Laufs, Schwäbischer Kreis; Müller, Reichsmatrikelwesen 
116 ff.) gestaltete sich diese aus m ehreren Gründen äußerst schwierig. Es gab einen breiten W i
derstand gegen eine Senkung der Lasten der Städte, das Problem der „ausgezogenen“ Stände 
hätte gelöst werden müssen, ein gerechter Ausgleich hätte die Offenlegung der jeweiligen V er
m ögen zur Voraussetzung gehabt, was niemand wollte, und der Leitgedanke, die Moderation so 
zu gestalten, daß sich der Endbetrag nicht verändere, hätte zur Folge gehabt, daß viele Stände mit 
einer Erhöhung ihrer Quote hätten rechnen müssen. Vgl. RTA J R  VII S .7 5 1 , 7 5 5 ; Beilage N r.81  
S. 1097 ; Beilage Nr. 106 S .1151 ; Beilage Nr. 168 C S .1365 ; NS II S .360  T. VI Art. 1; S .440  
Art. 71, 72, 74 ; S .4 40  A rt.7 4 ; S .4 86  Art. 17, 18 ; S .4 9 8  Art. 12; S .535  A rt.4 4 ff.; S .541  A rt.7 7 ff.;
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voneinander differierten und daß über dem tatsächlichen Endergebnis ein großer U n
sicherheitsfaktor lag49. Eine saubere Kalkulation von Einnahm en und Ausgaben, uner
läßliche Voraussetzung eines jeden geordneten Finanzwesens, wurde so nahezu un
möglich gemacht.

Außerdem wurde es in zunehm endem  Maße ungewiß, ob die Matrikel auf Dauer 
das geeignete M ittel sei, um den steigenden Geldbedarf zu decken, ob nicht die F i
nanzkraft der einzelnen Stände zwangsläufig an ihre Grenze stoßen müsse und da
durch das ganze System in Frage gestellt werden würde. D er Ausweg, der beschritten 
wurde, nämlich den Ständen von Reichs wegen die rechtliche Handhabe zu geben, die 
M atrikelbeiträge auf die Untertanen um zulegen50, kostete einen hohen Preis, insofern 
er zum Nachteil des Reiches dazu beitrug, die landesherrliche Gewalt zu stärken. Man 
wird also zu dem Ergebnis kom m en müssen, daß die Geldmatrikel ein wenig geeigne
tes M ittel war, um  das Finanzwesen des Reiches im Steuer- und finanzstaatlichen Sinn 
weiter zu entwickeln.

Westermann, Türkenhilfe 75  ff.; Müller, Reichsmatrikelwesen 116 ff., 136 der Ertrag verringerte 
sich durch die Moderation im Jah r 1545 auf 9 4 0 3 8  fl.; Ders., Steuer- und Finanzwesen 6 5 9  f. Vgl. 
auch Schulze, Erträge der Reichssteuern 177 ; Rabe, Reichsbund und Interim  336 , 339 .
49 1529 legte der Fiskal eine Liste von 8 0  Ständen vor, die sich geweigert hatten, überhaupt etwas 
zu zahlen. Sie schuldeten 7 0 0 0 0  fl. Eine weitere Liste des Fiskals verzeichnet 27 Stände, die we
gen der H öhe der Quoten protestiert hatten. Vgl. Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 198 f.; J .  H. 
Harpprecht, Staats-Archiv des kayserl. und des H. Röm . Reichs Cam m er-G erichts oder Sam m 
lung von gedruckten und mehrentheils ungedruckten actis publicis, Archival-Urkunden, kayserl. 
Rescripten, Verordnungen, Praesentationis- und Visitationis-Handlungen etc., B d .6 (1768) 
2 6 4 -2 6 8 ; im folgenden zitiert: Harpprecht W . 1530 belief sich der voraussichtliche Fehlbetrag 
auf ein Sechstel. Vgl. Steglich, Reichstürkenhilfe 12. Zu den Einschätzungen von 1532 vgl. We
stermann, Türkenhilfe 185, 201 f. 1545 erm ittelte ein Reichstagsausschuß allein wegen den E x 
em tionen einen Fehlbetrag von einem Viertel. Vgl. Rabe, Reichsbund und Interim  3 3 3 -3 3 5 ,  
3 4 2 -3 4 5 , 3 4 7 -3 4 8 ;  Müller, Steuer- und Finanzwesen 657 , 6 5 9 f. Um  den Fehlbetrag so gering 
wie möglich zu halten, schlug man die Steuer entsprechend höher an. Vgl. RTA J R  III S. 114; 
Vgl. auch RTA J R  IV Nr. 63  S. 3 7 0 ; Nr. 65 S. 3 7 7 ; RTA  J R  VII S. 846.
50 Die Matrikel war ursprünglich aus dem fürstlichen K am m ergut zu bezahlen. Eine Beteiligung 
der Landstände war nur in Ausnahmefällen m öglich. Vgl. R T A JR  II N r.45  S .393  f.; R T A JR  III 
Nr. 127 S .7 8 2 ; Nr. 138 S .7 9 0 ; R T A JR  IV N r.2  S. 12: „W o es aber ain hilf wer, di E.L. und uns 
ausserhalben unser undertanen zu tragen gebürte“; Nr. 3 S. 16; F. G m  (Hg.), Akten und Briefe zur 
Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen, Bd. 1 (1905) N r.358  S .3 3 7 f.; N r.3 6 0  S .3 3 9 : „ich 
habe noch keinen fürsten gehord, dem seyn leute was zum Turckenzuge gegeben“; N r.518 , 561 
A rt.3 ; im folgenden zitiert: Gm , Akten und Briefe I. Als Beispiel dafür, wie die Hilfe aufgebracht 
wurde vgl. F. Dorner, Die Steuern Nördlingens zum Ausgang des Mittelalters (1905) 9 0  ff. Maxi
milian I. beabsichtigte bereits 1510, den Ständen das Subkollektationsrecht einzuräumen. Vgl. 
Harpprecht III 244 ff. In den Jahren 1530, 1543, 1544, 1548 und 1551 wurde den Ständen dieses 
R echt per Reichstagsbeschluß gewährt. Vgl. NS II S. 324  Art. 118 ; S .4 87  Art. 2 4 ; S. 4 9 8  Art. 10, 
11; S .544  A rt.9 5 ; S .61 4  A rt.25 . Vgl. allgemein Isenmann, Reichsfinanzen 2 1 0 ; Schulze, Reichs
tage und Reichssteuern 50 ; G. Knetsch, Die landständische Verfassung und reichsritterschaftliche 
Bewegung im Kurstaate Trier vornehm lich im XV I. Jahrhundert (Historische Studien LXX V )
(1909) 79  f., 9 2 ; im folgenden zitiert: Knetsch, Landständische Verfassung; K. H. Kirchhoff, Die 
landständischen Schatzungen des Stifts Münster im 16. Jahrhundert, in: Westfälische Forschun
gen 14 (1961) 118 f.; im folgenden zitiert: Kirchhoff, Landständische Schatzungen.
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2. Gemeiner Pfennig

Gegenüber der Matrikel hielten Kaiser wie Stände den G em einen Pfennig für die 
leistungsfähigere und ertragreichere Steuerform. Man glaubte, in ihm das geeignete 
Mittel zur Finanzierung von „großen“ Reichshilfen gefunden zu haben, für U nterneh
mungen also, die es erforderlich machten, Heere von ca. 4 0 0 0 0  Mann über einen 
Zeitraum von Jahren hinweg zu unterhalten. 1495 ging man beispielsweise davon aus, 
daß der Gem eine Pfennig in den nächsten vier Jahren pro Jah r an die 2 M illionen fl. 
erbringen würde, und 1542/44 rechnete man m it einem jährlichen Ertrag von 3 Mil
lionen. Es standen also weit höhere Sum m en als bei der Matrikel zur D ebatte51. Z u
sätzlich zu dieser angenom m enen größeren Effizienz stand der G em eine Pfennig im 
Ansehen, im Vergleich zur M atrikel die weitaus gleichmäßigere und damit gerechtere 
Steuerform zu sein. Zu diesem Ergebnis kam bereits eine Steuerkom mission im Jah r 
1474, und auch alle m it der Matrikel Unzufriedenen erhofften sich von ihm im Laufe 
der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts in zunehmendem Maße eine gerechtere steuerliche 
Behandlung52. Man könnte also annehm en, m it dem G em einen Pfennig sei die in je 
der H insicht ideale Steuerart gefunden gewesen.

D ie Geschichte zeigt uns aber, daß dem offenbar nicht so war, denn sonst wäre es 
unverständlich, daß in der behandelten Z eit lediglich in den Jahren 1495, 1542 und 
1544 der Versuch unternom m en worden ist, den G em einen Pfennig auch tatsächlich 
einzusam m eln53. D ie Gründe dafür sind vielfältiger Art. Zunächst gestaltete sich

51 Vgl. RTA M R V Nr. 1881 S. 1 7 8 9 ,1 7 9 9 ;R T A J R  III N r.72 S .3 7 5 ; N r .35 S. 191 ff.; NS II S. 322  
Art. 101 ; S. 500  Art. 26. Z ur Leistungsfähigkeit der Matrikel vgl. Anm . 38. Seit 1522 stand der G e
meine Pfennig als Finanzierungsmittel für eine große Tiirkenhiife zur Debatte. D er Plan, durch 
einen G em einen Pfennig Reichskam m ergericht und Reichsregim ent zu unterhalten, wurde be
reits 1521 wieder aufgegeben. Vgl. RTA J R  II N r.222  S .9 0 9 ; R TA  J R  III S. 1 4 3 -1 4 5 ; Planitz 
163; Teicke, Reichssteuerbestrebungen 41 f. Isenmann, Reichsfinanzen 201 weist darauf hin, daß 
die Höhe der Belastung bei der Entscheidung zwischen Matrikel und G em einem  Pfennig eine 
gewichtige Rolle spielte.
52 Vgl. NS I N r.L V IIa Art. 5 S. 2 5 4 ; NS II S. 138 A r t .l ,  2 ; S. 170 A rt.4 ; S. 500  A r t.2 6 ; Politische 
Correspondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reform ation, Bd. 4,1 hg. von H. Gerber (Ur
kunden und Akten der Stadt Straßburg, 2. Abteilung) (1931) N r.8  S .7 - 9 ;  N r.62  S .81 f.; N r.63  
S .8 7 ; N r.425  S .4 4 8 f.; N r.4 4 9  S .4 7 5 f.; im folgenden zitiert: Politische Correspondenz der Stadt 
Straßburg IV ,I. V or allem die Städte plädierten seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts 
im m er entschiedener für den G em einen Pfennig. Er galt als geeignetes Mittel, um „gleichmessi- 
ger, träglicher und leidlicher anschlag und uflag“ zu erreichen. Vgl. RTA JR  IV Nr. 97 S. 45 9  f- 
Nürnberg wies 1529 seine Gesandten in Speyer an, „das sie sovil möglich der turkenhilf halb den 
gemainen pfenning wollen furdern und die ändern beschwerlichen anschlege helfen abstellen“. 
Vgl. RTA J R  VII S. 682; Vgl. auch Klüpfel II S. 2 44  f.; Brandenburg, Politische Korrespondenz I 
Nr. 373 Art. 2 ; Politische Correspondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reform ation, Bd. 3 
(1 5 4 0 -1 5 4 5 ), hg. von O. Winckelmann (Urkunden und Akten der Stadt Straßburg, 2. Abteilung) 
(1898) 221 f.; im folgenden zitiert: Politische Correspondenz der Stadt Straßburg Ui.
33 Ein Gem einer Pfennig wurde außerdem 1512, 1518, 1548 , 1551 bewilligt, doch unterblieb die 
Einsam m lung weitgehend. Vgl. NS II S. 1 3 8 ff., 170, 464ff., 5 0 0 ff., 6 26  Art. 102 ; S .62 6  Art. 103, 
104; S .6 3 7 —641. Vgl. auch Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV,2 N r.781  S .9 8 4 f.; 
Nr. 7 87  S. 9 94  f.; Nr. 7 8 8  S. 9 96  f.; Politische Correspondenz der Stadt Straßburg V Nr. 71 Anm . 3 
S. 1 0 7 f.; N r .73 S. 1 1 2 f.; N r.164  S .2 3 0 ; N r.201 S .2 8 3 ; N r.3 3 9  S .4 3 7 f.
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durch das allgemeine Erstarken der Landstände das Bewilligungsverfahren kompliziert 
und langwierig. Da die meisten Landstände eine direkte Besteuerung der Untertanen 
auch im Falle von Reichssteuern von ihrer Zustim m ung abhängig m achten, wurde es 
notwendig, zunächst einen Entwurf auszuarbeiten, der den Landständen zur Begut
achtung vorzulegen war. Erst danach konnte auf den Reichstagen darüber weiter ent
schieden werden. Das bedeutete, daß ein Reichstag z.ur Bewilligung nicht ausreichte 
und daß wegen der zeitraubenden Bewilligungsprozedur der Anwendbarkeit des G e
meinen Pfennigs Grenzen gesetzt waren54.

Was die Effizienz betrifft, so ist festzuhalten, daß über die Steuerendsumm e die 
allergrößte U nsicherheit herrschte und daß es deshalb bis zuletzt fraglich blieb, ob der 
angestrebte Zweck der Besteuerung überhaupt zu realisieren sein würde. Es fehlten 
nämlich so gut wie alle Voraussetzungen, um zu gesicherten Vorausberechnungen zu 
kom men. Es war kein statistisches Material vorhanden, das es auch nur in einem  annä
hernd zuverlässigen Maße erm öglicht hätte, die unerläßlichen K enntnisse über die 
Zahl der Steuerpflichtigen und über die zur Disposition stehenden Steuerobjekte zu 
gewinnen55. So wurde jede Festlegung des Steuerfußes und der Steuerbemessungs-

54 Beim Gem einen Pfennig von 1495 stellte sich die Frage der Zustim m ung der Landstände erst 
beim Versuch, die Steuer einzusammeln. Vgl. z.B. zu Bayern F. von Krenner, Baierische Land
tags-Handlungen in den Jahren 1429 bis 1513, B d .9 (1804) 350 , 3 5 9 -3 6 7 , 3 8 5 -4 0 0 , 408 , 4 5 2 -  
462  (zu 1500); Bd. 12 (1804) 417 ff. Im ernestinischen Sachsen wurde 1495 die Einsamm lung 
ohne vorherige Beratung m it den Landständen angeordnet. 1500 versuchte man dies wieder, 
stieß dabei aber auf den W iderstand der Landstände. Vgl. E. Müller, Türkensteuer und Land
steuer im ernestinischen Sachsen von 1485 bis 1572 (Phil. Diss. Masch. Jena 1951) 9 f., 13 f. Der 
1. Nürnberger Reichstag von 1522 forderte alle Stände auf, „sich m it iren landschaften und un- 
derthanen obgem elter hilf halber underreden und berathschlagen, damit auf demselben reichstag 
on lenger aufhalten in der beschwerlichen sachen furderlich und endlich beschlossen und not
wendige hilf wider den Türken furgenomm en, auch sonst zu des reichs notdurft und wolfart ge
handelt werden m üge“. RTA J R  III N r.35  S. 1 9 5 f.; N r.45  S .3 9 3 ; Nr. 117 S .753 . Kurfürst Fried
rich von Sachsen erklärte, „das wir an derselben ( =  Landschaft) wissen in dem nach zur zeit 
nichts willigen konten, sondern musten solchs vorhin an sie gelangen und m it inen davon hand- 
len lassen“. RTA J R  IV N r.2 S .12; Nr. 17 S .4 6 ; N r.149  S .6 0 8 ; N r.152  S .6 1 8 f. Vgl. auch 
Kirchhoff Landständische Schatzungen 119 ; V  Press, Steuern, Kredit und Repräsentation. Zum  
Problem der Ständebildung ohne Adel, in: Zeitschrift für Historische Forschung 2 (1975) 61 f.
53 1 48 6  hielt Friedrich III. zur Finanzierung eines Heeres von 34 0 0 0  Mann eine allgemeine Ver
mögenssteuer von 0 ,4 %  für erforderlich. Die Kurfürsten und Fürsten hingegen glaubten, ein 
Steuersatz von 0 ,1 %  bis 0 ,2 %  sei ausreichend. Vgl. Isenmann, Reichsfinanzen 186 Anm . 506. 
Markgraf Georg von Brandenburg war der Auffassung, der in der Eßlinger Notel von 1526 vorge
sehene Steuersatz von 0 ,1 %  für 500  fi. müsse verdoppelt oder verdreifacht und die Steuer für das 
Dienstgeld beträchtlich angehoben werden. Die Städte dagegen hielten die Eßlinger Notel für 
untragbar. Vgl. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Bd. 8, 2 Teile, bearbeitet von W.

(1 9 7 0 -1 9 7 1 ) 1012 f., 1068 ; im folgenden zitiert: RTA JR  VIII. Vgl. auch Brandenburg, 
Politische Korrespondenz I N r.373 Art. 2 ; K. Lang, Historische Entwicklung der deutschen 
Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten (1793) 191; im folgenden zitiert: 
iMng, Steuerverfassungen; K. Köble, Landesherr und Landstände in der Oberpfalz von 
1 4 0 0 -1 5 8 3 . Sozialstruktur und politische Repräsentanz eines frühneuzeitlichen Territoriums 
(Miscellanea Bavarica Monacensia 16) (1969) 66 zeigt am Beispiel der Oberpfalz, wie sehr ange
nom m ene und tatsächliche Bevölkerungszahlen differieren konnten. Im folgenden zitiert: Kohle, 
Landesherr und Landstände.
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grundlage ein Versuch, der m ehr von der Hoffnung auf den Erfolg als von der Gewiß
heit darum geleitet wurde. Letztlich mußte erst die Einsam m lung selbst darüber ent
scheiden, ob es genüge, wie 1495 lediglich Verm ögen von 500 fl. bis 1000 fl. m it einem 
Steuersatz von 0 ,1 %  und ca. 9 0 %  der Bevölkerung m it einer K opfsteuer von /7A fl. zu 
belegen, oder ob es wie 1542 für erforderlich gehalten werden m ochte, die Verm ögen 
von 2 0 fl. an aufwärts m it 0 ,5 %  Verm ögensteuer zu erfassen und die Einkom m en mit 
1 0 %  zu belasten. Trotz dieser grundverschiedenen Anschläge war das Ergebnis in bei
den Fällen das gleiche: das tatsächliche Ergebnis reichte nicht aus, um die beabsichtig
ten Aufgaben zu erfüllen56. Hinzu kom m t noch, was ebenfalls die Effizienz stark be
einträchtigte, daß es wegen der fehlenden Finanzorganisation des Reiches lange dau
erte, bis die Einsam m lung überhaupt einmal anlief, die Erträge eingingen und vor al
lem auch abgeliefert wurden57.

N icht weniger schwierig gestaltete sich die Verw irklichung des Postulats der Steuer
gerechtigkeit. 1495 ließ man sich von der Idee leiten, alle ohne Ausnahm e, seien sie 
arm oder reich, Mann oder Frau, Geistliche oder W eltliche, in gleicher W eise zur 
Steuer heranzuziehen58. In der Praxis freilich sah es dann so aus, daß die oberste 
Grenze der zu versteuernden Verm ögen bei 1000 fl. lag und damit gerade die großen 
Verm ögen geschont wurden, was der W orm ser Ordnung den berechtigten Vorwurf 
einbrachte, „das die vermüglichen und unvermüglichen vast m it gleicher burde be
schwert werden“59. Für die von 1522 bis 1542 dauernden Verhandlungen über eine

56 Vgl. RTA M R V N r.4 4 8 ; NS II S .4 6 4 ff., 495. Die Erm ittlung der tatsächlich eingebrachten 
Sum m e des G em einen Pfennigs von 1495 ist äußerst schwierig, da Gelder unter U m gehung der 
Schatzm eister direkt an König Maximilian I. gezahlt wurden, der Ertrag aus Jülich-K leve M axi
milian überlassen wurde und die Steuer des H erzogtum s Sachsen H erzog A lbrecht als Entschä
digung für seine Reichsdienste zugesprochen wurde. A uch die Beträge aus der Eilenden Hilfe, 
die als Vorschuß auf den G em einen Pfennig gedacht war, m üssen m it berücksichtigt werden. 
Nach eigenen Angaben hatte Maximilian aus den Erblanden -  ohne Vorlande -  27  0 0 0  fl. erhal
ten. Bei den Reichsschatzm eistern waren etwas über 41 0 0 0  fl. eingegangen, y . Gröblacher, König  
Maximilian I., das Reich, Europa und die Erbländer im Jah r 1498 (Phil. Diss. Masch. Graz 1969)
4 6  f. und H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Ö sterreich und Europa an der W ende  
zur Neuzeit, Bd.2 (1975) 311 schätzen die Endsum m e auf 1 0 0 0 0 0  fl.; im folgenden zitiert: Wies- 
f  lecker II. Zu den Versuchen, die unternom m en wurden, das Problem  zu bewältigen vgl. R T A JR  
III N r.35  S. 191 ff.; R T A J R  IV N r.92 S .445ff., 4 5 9 ; R T A J R  VII S .6 8 7 ; NS II S. 1 3 8 ff., 170, 
4 6 3 ff., 476 , 5 5 0 ff.; Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 N r.65  Art. 12; Brandenburg, Poli
tische Korrespondenz I Nr. 2 86  A rt.4 ; Nr. 2 9 0  Art. 2 ; A. Neukirch, D er niedersächsische Kreis 
und die Kreisverfassung bis 1542 (Quellen und Darstellungen aus der G eschichte des Reform a
tionsjahrhunderts 10) (1909) Beilage 1 S. 1 9 7 -2 1 4 ; Steglich, Reichstürkenhilfe 51.
37 Vgl. R T A JR  IV Nr. 34  S. 2 9 4 ; R T A JR  V III,2 S. 1 0 1 3 ; NS II S .5 3 6  Art. 4 7 ; S. 545 f. A r t .1 0 3 ;  
Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.293  A rt.3 ; N r.2 9 4 , 299 , 3 0 0  Art. 1, 375 , 37 9  A rt.6 ; 
Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV ,1 Nr. 8 S. 7 f.; Knetsch, Landständische Verfas
sung 7 7 ff.; Steglich, Reichstürkenhilfe 5 3 ; Lang, Steuerverfassungen 191 ; E. A. Richter, Der 
Reichstag zu Nürnberg 1524 (Phil. Diss. Leipzig 1888) 113; im folgenden zitiert: Richter, Reichs
tag zu Nürnberg. Knetsch, Landständische Verfassung 78 und Krüger, Finanzstaat Hessen 287  zei
gen auf, daß der Gem eine Pfennig 1542 und 1544 zwar eingesamm elt, aber nicht oder nur zum  
Teil ans Reich abgeführt wurde.
58 Vgl. RTA MR V Nr. 448.
59 R T A JR  III N r.35  S. 191.
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neue Pfennigordnung wurde, um die Fehler von 1495 und 1512 zu umgehen, als Leit
motiv ausgegeben, daß die Steuer „nach gelegenheit aines jeden stands, wesens, hand- 
tierung und vermügens auf das gleichmessigist, leidlichist und unbeschwerlichist ge
schehen kunt und m öcht“, denn es „auch an im selbst nit treglich, zimlich und billich 
ist, das in solichem zwischen dem armen und reichen nit notdürftig underschaid solt 
gehalten werden“60. Das unmittelbare Ergebnis dieses Vorsatzes war zunächst, daß 
man zwar zu proportionalen Einkom m en- und Vermögensteuersätzen kam, sie aber 
nach politischen und sozialen Ständen und Berufen abstufte und dabei in herköm m li
cher W eise den Klerus, die Kaufieute und alle Handeltreibenden erheblich stärker als 
alle anderen belastete. D ie Tatsache, daß ein Kaufm ann zunächst zehnmal so hoch wie 
ein Kurfürst und ein einfacher Geistlicher doppelt so hoch wie ein Erzbischof be
steuert werden sollte, mußte den stürmischen Protest der Städte und des niederen 
Klerus geradezu herausfordern, eine Realisierung der Steuer lange Z eit verhindern 
und Anlaß zu langwierigen Verhandlungen geben, bis eine Einigung erreicht werden 
konnte61. Letztlich sahen sich so alle Gem einen Pfennigprojekte vor die kaum zu lö
sende Schwierigkeit gestellt, sowohl auf das Leistungsvermögen und das Gerechtig
keitsempfinden des einzelnen als auch auf die ständisch gegliederte Gesellschaftsord
nung Rücksicht nehm en zu müssen, die sich m it einer unterschiedslosen Besteuerung 
aller nicht oder nur schlecht vertrug62.

Diese Problem e bewirkten, daß es zu keiner Normierung oder Standardisierung in 
den Bereichen Bemessungsgrundlage, Steuerfuß und Steuerpflichtige kam, so daß je 
desmal die Beratungen darüber aufs neue beginnen und neue W ege beschritten wer
den mußten. Aus alldem wird deutlich, daß es bereits in den steuertechnischen D in
gen, in der Frage, wie und auf welche W eise eine effiziente, gleiche und gerechte Be
steuerung bewerkstelligt werden könne, Schwierigkeiten genug gab, die der Verwirkli
chung der Idee einer allgemeinen Reichssteuer in Form des Gem einen Pfennigs im 
W ege standen.

Zu diesen steuertechnischen Hindernissen kamen noch politische und verfassungs
rechtliche Problem e hinzu. Im Unterschied zur Matrikel, die den einzelnen Reichs
ständen auferlegt wurde, war der Gem eine Pfennig eine zentrale Reichssteuer, die im

60 R T A JR  III N r.35  S. 191.
61 Vgl. RTA JR III S. 1 8 8 ff.; N r.71 S .3 6 7 f.; N r.85  S .4 5 6 ff.; N r.86  I u. II S .4 7 5 ; N r.88  
S .4 7 8 -4 8 1 ;  N r.96  S .531 f.; RTA J R  IV N r.4 4 2 ; RTA JR  VII S .6 8 2 , 687 , Beilage N r.7  
S .9 8 2 -9 8 4 ;  Teicke, Reichssteuerbestrebungen 4 6 - 5 4 ;  Steglich, Reichstürkenhilfe 3 0 ff., 3 4 ff.; Isen- 
mann, Reichsfinanzen 173 A n m .4 6 8 ; Schulze, Reichstage und Reichssteuern 53.
62 1512 waren die Fürsten von der Steuerpflicht ausgenommen. Für den Klerus wurde eine Ein
kom m ensteuer eingeführt, und die Vermögensteuer der W eltlichen wurde in eine Vielzahl von 
Steuerklassen, bei 50  fl. beginnend und bis 4 0 0 0 0  fl. reichend, aufgeteilt. Vgl. NS II S. 138 ff. Mo
ritz von Sachsen hielt den Gem einen Pfennig von 1542 der fürstlichen Stellung für abträglich. 
Vgl. E. Brandenburg (Hg.), Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von 
Sachsen, B d.2 (1904) N r .5 8 8 ; 649 , 68 0  Art. 1; im folgenden zitiert: Brandenburg, Politische K or
respondenz II. Vgl. auch Schulze, Reichstage und Reichssteuern 46  ff.; K. Blaschke, Frühkapitalis
mus und Verfassungsgeschichte, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-M arx-Universität 
Leipzig 14 (1965), Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 3, 438  f; im folgenden zi
tiert: Blaschke, Frühkapitalismus und Verfassungsgeschichte.

i
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Namen des Reiches als Quotitätssteuer an den Ständen vorbei direkt von den Unterta
nen eingefordert wurde. D er G em eine Pfennig war som it von höchster politischer und 
verfassungsrechtlicher Brisanz und forderte zur politischen Auseinandersetzung gera
dezu heraus. Am  leidenschaftlichsten leistete die Reichsritterschaft W iderstand, denn 
abgesehen davon, daß jede Kriegssteuer dem Rittertum  die ideelle Grundlage raubte, 
gefährdete der Gem eine Pfennig zusätzlich ihre politische Unabhängigkeit in höch
stem Maße. Hätten sie, wie in manchen Pfennigordnungen bzw. -projekten vorgese
hen, die Besteuerung ihrer Untertanen durch die umliegenden Landesherren zugelas
sen oder auch nur ihren Ertrag an die landesherrliche Samm elstelle abgeliefert, dann 
hätte dies die Unterwerfung unter die Landesherrschaft bedeutet, denn die Steuerer
hebung war ein herrschaftliches H oheitsrecht. So blieb den Rittern zunächst nur die 
Steuerverweigerung als Ausweg, und die Auseinandersetzungen um den Gem einen 
Pfennig gaben den Impuls zur Ausbildung der ritterschaftlichen Organisationen63.

W eit hinderlicher als die Opposition der Reichsritter war für die Verwirklichung 
des Gem einen Pfennigs der W iderstand von seiten eines großen Teiles der Städte und 
Fürsten. Beide Gruppen trugen gemeinsam das Bedenken, durch eine allgemeine Be
steuerung ihrer Untertanen käme ihre tatsächliche finanzielle Leistungskraft an den 
Tag. Darin sahen sie das Risiko einer noch stärkeren Besteuerung bei künftigen A n
schlägen, und die Städte befürchteten zusätzlich eine wachsende Begehrlichkeit sei
tens der Fürsten6'*.

Eine weit tiefere Ursache hatte der W iderstand, m it dem die meisten Fürsten dem 
Gem einen Pfennig begegneten. Er war Ausdruck der Sorge, daß diese zentrale Reichs
steuer die allergrößte Gefährdung für ihre Landeshoheit und ihre politische und recht
liche Stellung im Gefüge des Reiches bedeuten könnte. Sie sahen die Gefahr, daß ih
nen jegliche M itbestim mung und Kontrolle über die Verwendung der Gelder entglei
ten könnte, wenn diese erst einmal ans Reich abgeführt seien. Es gäbe für sie dann 
keinerlei Gewähr dafür, daß der Kaiser diese Gelder nicht zur Stärkung seiner eigenen 
Position verwenden oder gar gegen sie selbst einsetzen könnte65. Außerdem be
fürchteten sie, weil der Gem eine Pfennig von Reichs wegen eingehoben werde, könne 
im Volk in gefährlicher W eise die Neigung wachsen, lieber dem Kaiser als dem zu
ständigen Landesherrn Steuern und Abgaben zu zahlen. Auch könnten die Reichsla
sten so hoch werden, daß es den Untertanen unmöglich werde, ihre landesherrlichen

63 Vgl. RTA MR V Nr. 1 7 0 0 -1 7 1 5 ; R T A JR  II Nr. 57 S .4 4 6 ; Knetsch, Landständische Verfassung 
75, 90. Aus der Fülle der Literatur zur Reichsritterschaft seien hier nur genannt Press, Reichsrit
terschaft; R. Endres, Die Reichsritterschaft, in; M. Spindler(Hg.), Handbuch der Bayerischen G e
schichte, Bd. 3,1 (1971) 3 8 2 ; G. F. Böhn, Inventar des Archivs der Niederrheinischen Reichsritter
schaft (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 11) (1971).
64 Vgl. R T A JR  VII Beilage N r.7 S .9 8 2 -9 8 4 ;  Brandenburg, Politische Korrespondenz II N r.644 , 
649 , 675 Art. 3 ; G. Mentz, Johann Friedrich der Großmütige, Bd. 2 (1908) 3 1 7 ; im folgenden zi
tiert: Mentz, Johann Friedrich Bd. 2.
65 Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz II Nr. 6 64  Art. 2; Nr. 6 80  Art. 1; Politische Corre- 
spondenz der Stadt Straßburg I N r.718  S .4 4 0 ; Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 N r.65  
Art. 12.
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Abgaben zu entrichten. Das laufe auf eine erhebliche Schwächung oder gar das Ende 
jeder Landesherrschaft hinaus und bedeute in letzter Konsequenz, daß sich die Für
sten selbst „dienstbar und eigen“ machen müßten. All diese Bedenken faßte Moritz 
von Sachsen in dem warnenden Ausruf zusamm en: „Aber Ihr fursten möget Zusehen, 

bringet man Euch das seil um die horner, so wird man Euch fuhren, wo man hin 
will“66.

Für die Verwirklichung des Gem einen Pfennigs bedeutete dies, daß es gegen ihn 
einen grundsätzlichen, politisch motivierten und verfassungsrechtlich begründeten 
W iderwillen gab und daß es jeweils langer Verhandlungen bedurfte, bis Lösungen ge
funden wurden, die die Bedenken aus dem W eg räumten. Gelang das nicht, dann war 
die Einsam mlung von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es waren also steuertechni
sche, vor allem aber politische Gründe, die dazu führten, daß sich der Gem eine Pfen
nig, der als zentrale Reichssteuer in Form einer Quotitätssteuer zur Begründung eines 
durchaus in die Zukunft weisenden Reichssteuersystem s wie geschaffen gewesen 
wäre, nicht durchsetzen und behaupten konnte.

3. Mängel des Steuer- und Finanzsystems

Zu den spezifischen Mängeln von Matrikel und G em einem  Pfennig kom m en noch 
die Unzulänglichkeiten des bestehenden Steuer- bzw. Finanzsystems hinzu, die eine 
Entwicklung in Richtung auf einen Finanz- und Steuerstaat kaum in Gang kom men 
ließen.

a) Bewilligung und Verwendung

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, daß es sich bei den bekannten Reichssteu
ern im behandelten Zeitraum um außerordentliche Steuern handelte, die von den

66 Vgl. die Bedenken, die Moritz von Sachsen gegen den Gem einen Pfennig vorbrachte. Bran
denburg, Politische Korrespondenz I Nr. 373 Art. 2 und II Nr. 588, 644, 649 , 6 6 6 ; Knetsch, Land
ständische Verfassung 76. Daß es den Fürsten, die gegen den Gem einen Pfennig waren, in erster 
Linie um politische Belange ging und daß ihre ablehnende Haltung nicht in erster Linie dadurch 
bestim m t war, daß sie eine zu hohe Veranlagung befürchteten, zeigt das Beispiel des Herzogs 
Moritz von Sachsen, der 2 0 0 0 0  fl. als Ersatz für den Gemeinen Pfennig anbot. Diese Summ e  
hätte mit Sicherheit den Ertrag des Gem einen Pfennigs aus seinem Territorium um ein Mehrfa
ches übertroffen. Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz II Nr. 588, 597, 6 3 3 , 654. Vgl. 
auch RTA  JR  II N r .51 S .4 0 4 f.; RTA J R  IV N r.94  S .4 5 3 ; P. Blickle, Gem einer Pfennig und O b
rigkeit (1495), in: Vierteljahrsschrift für W irtschafts- und Sozialgeschichte 63 (1976) 181 f.; im 
folgenden zitiert: P. Blickle, Gem einer Pfennig und Obrigkeit. Im Falle Sachsens kam noch die 
Sorge hinzu, durch den Gem einen Pfennig werde der Streit um die Reichsstandschaft der Bi
schöfe und einiger Grafen neu entfacht, da diese die Gelegenheit ergreifen könnten und die 
Steuer zum Beweis ihrer Reichsunmittelbarkeit direkt ans Reich abfiihren würden. Vgl. Branden
burg, Politische Korrespondenz II N r.633. Zu den Parteiungen unter den Fürsten wegen des G e
m einen Pfennigs von 1 5 4 2 /4 4  vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz I S. 33 4  und II 
Nr. 591 ; Politische Correspondenz der Stadt Straßburg III S. 229-
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Ständen freiw illig  gewährt wurden67. Die Freiwilligkeit der Steuer hatte weitreichende 
Auswirkungen auf das gesamte Steuer- und Finanzwesen. In rechtlicher H insicht äu
ßerte sie sich darin, daß die Steuerbewilligungen m itunter den Charakter von förmli
chen Verträgen zwischen Kaiser und Ständen hatten und daß sie fast im m er m it kai
serlichen Schadloserklärungen einhergingen68. D ie Folge davon war, daß die Reichs
tagsbeschlüsse in Sachen Reichssteuern trotz der Bestrebungen, dies zu ändern, in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nur von denjenigen als verbindlich angesehen wur
den, die ihnen zugestimm t hatten. So blieb die Frage bestehen, wie sich die Abwesen
den verhalten würden oder wie m it denen verfahren werden sollte, die sich gegen die 
Beschlüsse ausgesprochen hatten69. Das bedeutet letztlich, daß es damals eine Steuer
pflicht nicht einmal in Ansätzen gegeben hat, daß das Reich insofern von einem 
Steuerstaat weit entfernt war.

Die Freiwilligkeit der Leistung verlangte auch nach einer zureichenden Begrün
dung, welche die Steuerforderung zu rechtfertigen hatte. Es mußte jedesmal ein be
sonderer Grund vorliegen, der von seiten des Kaisers als Anlaß für eine Steuerforde
rung genutzt werden konnte. In der Praxis bedeutete das, daß auf den Reichstagen 
grundsätzlich erst über die Berechtigung der Steuerforderung befunden wurde, bevor 
man sich mit der Steuer selbst näher befaßte70.

67 Die Freiwilligkeit der Leistung wird bei jeder Steuerbewilligung eigens hervorgehoben. „Ha
ben Vnns die gedachten Stennde aus freiem guten W illen, und Vnns zu undertenigen Gefallen, 
auf Vnnser genedigs Gesynnen und Begern, bewilligt und zugesagt“ NS II S. 112. „ ... aus gutem  
freyen W illen, Uns zu unterthänigem Gefallen, dem H. Reich zu gutem  und damit Fried und 
R echt gepflantzet werde“ NS II S. 205 Art. 12. Vgl. auch NS II S. 115, 132, 533 Art. 3 0 ; Harpp- 
reehtWl 249 ; E. Ziehen, Mittelrhein und Reich im Zeitalter der Reichsreform 1 3 5 6 -1 5 0 4 , Bd. 2 
(1937) 4 0 0 ; Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vor
waltenden Einflusses der W ittelsbacher, Bd. 6 : Vom Reichstag 1608 bis zur Gründung der Liga, 
bearbeitet von E  Stieve (1895) 115.
68 Z .B . 1495 vgl. RTA  M R V N r.448 , 450 . Vgl. auch RTA  J R  IV N r.92 S .4 4 9 ; NS II S .62  
A rt.4 9 ; S .464  Art. 127 ; S .508  A rt.69.
69 1495 versuchte man, durch nachträgliche Einzelverhandlungen und durch schriftliche Ver
pflichtung die Zustim m ung der Abwesenden zu erwirken. Vgl. RTA MR V N r.4 6 8 , Nr. 1593  
Art. 2 4 -4 6 , Nr. 1 7 0 0 -1 7 1 5 . Es wurde mehrfach der Versuch unternom m en, die Verbindlichkeit 
der Beschlüsse auch für die Abwesenden durchzusetzen, was zweifellos ein kleiner Schritt in 
Richtung auf einen Steuerstaat bedeutet hätte, doch gelang dies nicht im gewünschten Maße. 
Vgl. NS II S. 1 3 7 f. A rt.7 : Es wurde 1512 beim Gem einen Pfennig festgelegt, daß die Entschei
dung der Mehrheit die Minderheit und auch die Abwesenden zur Leistung der Hilfe verpflichte. 
Ebenfalls beim Gem einen Pfennig von 1542 wurde wegen der „hochwichtigen Sachen“, die 
keine Verzögerung gestatten, die Verbindlichkeit der Beschlüsse auch für die Abwesenden be
stim m t. Vgl. NS S. 463  Art. 121. Trotzdem  wurde es von seiten der Stände als eine Zum utung  
aufgefaßt, Beschlüsse in Steuersachen auszuführen, an deren Zustandekom m en man nicht m itge
wirkt hatte, und die nicht gegebene Zustim m ung zu einer Steuer konnte als Grund dafür genom 
men werden, die Steuer nicht zu zahlen. Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz II Nr. 6 54, 
682 , 716. Vgl. auch Schumpeter, Krise des Steuerstaates 15.
70 Die Bekämpfung der Türken wurde als christliches W erk begründet: so soll sich doch in 
diesem Christlichen guten W erck niemand verwidern, noch Irrung oder Verhinderung zu m a
chen unterstehen, in Bedenckung, daß allen Ständen, als Christlichen Gliedern des Heiligen 
Reichs, die Rettung unsers Christlichen Glaubens und Vatterlands Teutscher Nation, unvermeid
lich zustehet und daß auch solches . . .  niemand unträglich seyn würde“. NS II S .4 4 9  Art. 16 (Ge-
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Daß die Begründung keine bloße Formsache war, wird daraus ersichtlich, daß ihr 
eine sehr enge Zw eckbindung der Steuer entsprach. D ie Zweckbindung ging so weit, 
daß sie nicht nur die Verwendung der Gelder für eine ganz bestim m te Sache vor
schrieb, sondern sie auch in ihren Modalitäten festlegte -  die Türkenhilfen der zwan
ziger Jahre wurden ausdrücklich nur für die Defensive genehm igt -  und sie zusätzlich 
an enge zeitliche Fristen band. Verstrich die bewilligte Frist, ohne daß die Leistung der 
Hilfe erforderlich wurde, dann verfiel die Bewilligung, unterblieb die Zahlung der 
möglicherweise noch ausstehenden Steuer und die bereits gezahlten Gelder mußten 
wieder zurückgezahlt werden, was m itunter auch geschehen ist. Darüber hinaus mußte 
jede Abweichung vom bewilligten Zweck und der bewilligten W eise eigens neu bewil
ligt werden71. Es zeigt sich somit, daß die Steuern in der ersten Hälfte des 16. Ja h r
hunderts im m er nur ad hoc Bewilligungen waren, daß die Stände nicht daran dachten, 
dem Reich eine Steuer- oder Finanzhoheit bezüglich der Verwendung der bewilligten 
M ittel zu gestatten, sondern daß sie gerade das unter allen Umständen verhindern 
wollten. Eine Entwicklung hin zum Steuer- und Finanzstaat konnte unter diesen U m 
ständen nicht in Gang kom men.

m einer Pfennig 1542). Vgl. auch ähnlich RTA J R  VII Beilage Nr. 141 S. 1271 (1529). 1512 wurde 
zur Beschleunigung der Reichshilfe in den genannten Fällen eigens abweichend von der Norm  
festgelegt: „ . . .  sollen W ir, auch Churfürsten, Fürsten und andere Stände, an ein gelegen Mahl
statt im Reich zusam men kom m en, nicht zu erkennen, ob man einige Hülff zu thun schuldig 
wäre, sondern allein zu rathschlagen und zu beschliessen, wie und welcher Maß die Hülff gesche
hen, und wie groß zu Roß und Fuß die seyn soll“. NS II S. 137 Art. 5. D er Regensburger D eputa
tionstag von 1528 lehnte die Forderung Ferdinands nach Leistung der 1526 bewilligten Eilenden 
Hilfe ab, weil es im Gegensatz zu Ferdinands Behauptung keine zuverlässigen Hinweise auf ei
nen bevorstehenden Angriff der Türken gebe. Vgl. RTA J R  VII S. 3 16  f., Beilage N r.61 c S. 1148, 
1052. Vgl. auch Steglich, Reichstürkenhilfe 36. Vgl. auch Köble, Landesherr und Landstände 6 3 ; 
Krüger, Finanzstaat Hessen 16; Wachenhausen, Staatsausgabe 15, 19, 42, 68  ff., 74  ff., der beson
ders darauf hinweist, daß Begründung und Zweckgebundenheit zu den Selbstverständlichkeiten 
der Steuertheorie der Z eit gehörten. Erst der absolute Staat räumte m it der Zweckgebundenheit 
der Steuer in der konkreten W eise auf und ersetzte sie durch die anonyme Staatsaktivität.
71 Es findet sich häufig das Versprechen des Kaisers, die „Hilf nit anders oder zu anderm Fürne- 
m en, denn wie oben außgetrückt ist, geprauchen sollen und wollen“. NS II 113. Die Verwendung 
der Romzughilfe von 1521 gegen die Türken bedurfte der ausdrücklichen Genehm igung durch 
den Reichstag. Vgl. RTA  J R  III N r.3 S .4 3 ; N r.4  II S .5 1 ; N r.5 S .5 5 ; N r.7  S .6 0 ; N r.33  S .1 7 2 ; 
Steglich, Reichstürkenhilfe 10. Als 1530 Karl V. den übriggebliebenen Rest der Romzughilfe für 
sich forderte, weil er die Kaiserkrone, zu deren Erlangung die Matrikel von 1521 eigentlich be
stim m t war, auf eigene Kosten geholt habe, mußte der Reichstag erst seine Zustim m ung dazu 
geben. Vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I Nr. 7 68  S. 477 . Die Türkenhilfen der 
zwanziger Jahre mußten, soweit sie nicht in Anspruch genom m en worden waren, im m er aufs 
neue bewilligt werden. Vgl. RTA J R  IV Nr. 149 S .6 0 6 f.; NS II S .276  Art. 12. Beispiele für die 
Verpflichtung zur Rückerstattung nicht benötigter Steuern: RTA JR  IV S. 5 ; Nr. 11 S. 3 2 ; Nr. 149  
S .6 0 7 ; RTA III N r.66  S. 3 6 2 ; Nr. 117 S .7 4 1 ; NS II S .1 7 0  A rt.2 ; S .276  Art. 13; S .283  Art. 15; 
S .4 1 4  A rt.32 . Die Gelder wurden zurückverlangt und auch zurückgezahlt. Vgl. RTA J R  III 
S .362  A n m .2 ; R T A JR  VII Beilage N r .ö lf . S. 1056 ; N r .6 1 g  S .1 0 5 7 . Steglich, Reichstürkenhilfe 
20 ff. Es war aber m itunter problematisch, einmal gezahltes Geld wieder zurückzuerhalten. Vgl. 
R T A JR  VII S. 138, 383 . Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV, 2 N r.778  S .9 7 1 -9 7 3 .  
Es ist wohl auch davon auszugehen, daß die Stände das Geld, das sie zurückerhielten, nicht an 
die Untertanen Weitergaben, falls es von diesen eingefordert worden war, sondern daß sie es für
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D er Umstand, daß die Steuern im m er erst für ein unmittelbar bevorstehendes Er
eignis bewilligt wurden, führte dazu, daß es dem Reich in der Vorbereitungszeit für 
m ilitärische A ktionen im m er an Geld mangelte. D ie Überbrückung dieser Finanzie
rungslücke, die die Handlungsfähigkeit des Reiches zu lähmen drohte, war stets 
schwierig, da wegen der Ungewißheit des Zustandekom m ens einer Reichssteuer nie
mand gerne einen Vorschuß darauf geben wollte72. D enn selbst wenn alle Vorausset
zungen für den Vollzug der Steuer erfüllt waren, so hieß das noch lange nicht, daß das 
Geld auch tatsächlich und in voller Höhe gezahlt wurde. Die bereits genannten Pro
blem e der Matrikel, die allgemein geübte Zurückhaltung bei der Ablieferung der G el
der und die häufige Nichtbeachtung der Zahlungstermine führten dazu, daß bei jeder 
Steuer beträchtliche Fehlbeträge oder Außenstände an der Tagesordnung waren73, die 
ihre Effektivität gefährdeten. In diesem mangelhaften Eingang der Beträge darf wohl

eigene Zw ecke gebrauchten. Vgl. Steg!ich, Reichstürkenhilfe 53 ; £  Schwarze, Soziale Struktur 
und Besitzverhältnisse der ländlichen Bevölkerung Ostthüringens im 16. Jahrhundert (Veröffent
lichungen des Staatsarchivs W eim ar 9) (1975) 52 ; im folgenden zitiert: Schwarze, Soziale Struk
tur. Spalatin berichtet rühmend, Kurfürst Friedrich der W eise von Sachsen habe eine für einen 
geplanten Rom zug erhobene Steuer den Untertanen wieder zurückgezahlt, als der Rom zug nicht 
zustande gekom m en sei. Dies dürfte aber wohl die Ausnahm e gewesen sein. Vgl. G. Spalatin, 
Friedrichs des W eisen Leben und Zeitgeschichte, hg. von C  G. Neudecker und L. Preller( 1851) 
49. Es wurden auf den Reichstagen auch mehrere Versuche unternom m en, die Rückerstattung 
der Gelder für eine gewisse Z eit auszusetzen. Vgl. RTA MR V Nr. 1797 S. 1526 ; RTA J R  IV 
S .6 0 7 ; R T A JR  VII Beilage Nr. 106 S .1151. In den Jahren 1523 und 1529 versuchte Ferdinand 
vergeblich, Gelder der Türkenhilfe für den Unterhalt des K am m ergerichts und Reichsregiments 
zu verwenden. Dies wurde als „res mali exem pli“ abgelehnt. Vgl. R T A JR  IV N r.9 S .2 9 ; R T A JR  
VII S. 843  f.; Klüpfel II S. 254  f.; Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 243. Die Eilenden Hilfen der 
zwanziger Jahre wurden lediglich für die Defensive bewilligt. Versuche Ferdinands, sie auch für 
die Offensive zu gebrauchen, wurden abgelehnt und durch entsprechende Sicherheitsvorkehrun
gen verhindert. Vgl. RTA J R  VII S .7 6 0 , 7 6 2 ; Beilage Nr. 106 S. 1148 ; Beilage Nr. 133  
S. 1 2 5 1 -1 2 5 4 ; Beilage Nr. 135 S. 1 2 5 6 -1 2 5 8 ; Steglich, Reichstürkenhilfe 2 7 ff., 3 7 ; J .  Klinisch, Das 
Nürnberger Reichsregim ent und die Türkengefahr, in: Historisches Jahrbuch 93 (1973) 5 7 -7 2 .  
Die Bewilligungsdauer des Gem einen Pfennigs von 1495 betrug vier Jahre, der Reichshilfe von 
1500 und 1512 sechs Jahre, der Romzugshilfe von 1521 sechs Monate, der Eilenden Hilfen der 
zwanziger Jahre drei bis sechs Monate, des Gem einen Pfennigs 1542 zwei Jahre und des Baugel
des fünf Jahre. Vgl. RTA  M R V Nr. 4 48 , 4 5 0 ; R T A JR  II Nr. 47  S .3 9 7 ; NS II S .62  Art. 4 6 ; S. 141 
A rt.3 ; S .46 4  Art. 126 ; Steglich, Reichstürkenhilfe 31, 45 , 51, 53. Vgl. allgemein Teicke, Reichs- 
steuerbestrebungen 8 7 ff.; Klein, Öffentliche Finanzen 2 ; Wachenhausen, Staatsausgabe 74, 152  
weist darauf hin, daß es ein selbstverständlicher Bestandteil der Steuertheorie war, daß eine au
ßerordentliche Steuer, die für einen bestimm ten Zweck erlassen wurde, m it der Erledigung des 
Zw eckes beendet war. W urde der Zweck ohne die Verwendung der Steuer erledigt, dann war die 
Steuer zurückzuzahlen.
12 Beispielsweise wurde von den Städten ein Vorschuß von 2 6 0 0 0  fl. auf die Eilende Hilfe von 
1522  gefordert, der nur zum Teil bewilligt wurde. Vgl. R T A JR  III Nr. 17 IV S. 115 m. A n m .2; 
Nr. 164 S .8 2 1 ; Nr. 174 S .8 4 2 ; N’r .2 2 4  S .8 9 5 ; N r.243  S .9 1 3 ; R T A JR  V III,2 S .8 5 4 f .: 1529 sollten 
Augsburg, Nürnberg und Frankfurt je 2 0 0 0 0  fl. vorstrecken. Nürnberg und Frankfurt lehnten ab. 
Vgl. auch NS II S. 147 Art. 1; Brandenburg, Politische Korrespondenz I Nr. 300  Art. 1.
73 Vgl. R T A JR  II N r.52  S .411 m. A n m .2 ; R T A JR  III N r.8  S .6 8 : die Matrikel für den Unterhalt 
des Reichsregim ents und des K am m ergerichts von 1521 erbrachte kaum die Hälfte der vorgese-

b) Vollzug
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eine der größten Schwächen des damaligen Finanzsystems gesehen werden. Das Reich 
war nicht in der Lage, von sich aus diesen Mangel abzustellen. Die fehlende eigene F i
nanz- und Steuerorganisation zwang es vielmehr dazu, die Einsammlung der Steuer 
vor O rt den territorialen Gewalten zu übertragen und diesen damit die Entscheidung 
über den Eingang der Steuern zu überlassen. D er Versuch, diesem Mangel m it Hilfe 
der Kirchenorganisation, Pfarrei -  Bistum, Pfarrer -  Bischof, abzuhelfen, wie er 1495 
unternomm en wurde, scheiterte am Widerstand der weltlichen Stände, die sich da
durch in ihren landesherrlichen Rechten beeinträchtigt fühlten. Auch gelang es nicht, 
wie ebenfalls 1495 m it den Reichsschatzm eistern oder 1500 mit dem Reichsregim ent 
angestrebt, ein oberstes zentrales Finanzorgan zu schaffen, das die eingehenden G el
der an zentraler Stelle zusammengefaßt und verwaltet hätte74. Man mußte sich damit 
behelfen, daß der Pfennigm eister des Kam m ergerichts und des Reichsregim ents die 
für deren Unterhalt bestim m ten Gelder von den Legestätten einforderte und damit 
selbständig wirtschaftete und daß für die Kriegssteuern eigene Vorkehrungen getrof
fen wurden. Mit dem Modus, das Geld in drei oder vier Reichsstädten oder auf der 
Ebene der Kreise zusammenzufassen und zu verwahren und über seine Freigabe von 
einer von Kaiser und Ständen bestellten K om m ission entscheiden zu lassen, wurde 
ein leidlicher K om prom iß gefunden zwischen der Notwendigkeit, die Gelder an über
geordneten Stellen verfügbar zu halten, und dem W unsch der Stände, das Geld nicht 
einer einzigen zentralen Reichsinstanz auszuhändigen und es damit aus der Kontrolle 
zu verlieren75. Ein Resultat davon war, daß ein Ü berblick über die vorhandenen Finan-

henen Sum m e; ebd. N r.50  S .2 6 3 -2 8 1 ; R T A JR  IV N r.25  S. 167: bei der Rechnungslegung des 
K am m ergerichts und des Reichsregim ents stellte sich 1524 heraus, daß 69  567 fl. eingegangen 
waren und noch 3 9 8 3 6  fl. ausstanden. NS II S .92ff., 96 , 100, 103 A rt.9, S. 166, 171 A rt.8, 
S .472  f. A rt.7, 13, 14, 15, S .476  A rt.25 , 28 , S .533  A rt.35 , S. 545 f. Art. 103 ; Harpprecht III 175 ff-, 
2 1 9 ff., 223, 248, 282, 358 , 405  ff., 4 1 0 ; Harpprecht VI 187, 2 6 4 -2 6 8 ; Lanz, Correspondenz I 
Nr. 4 0  S. 7 0 -7 3 ;  Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV ,1 Nr. 8 S. 7 f. Der zögernde Ein
gang und die Zahlung in Raten erschwerten den Überblick erheblich. Vgl. Geis, Akten und Briefe 
I N r.702  A rt.2 ; R T A JR  VIII, 2 S. 855  f.; R T A JR  IV S .7. Vgl. allgemein Teicke, Reichssteuerbe- 
strebungen 60, 68 , 70  A n m .8, 75 , 8 4 ; Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 198 f.; Steglicb, Reichstür- 
kenhilfe 12, 17, 53 ; Rabe, Reichsbund und Interim 131, 332  ff.; Krüger, Finanzstaat Hessen 287  
weist darauf hin, daß die Türkensteuern 1542 und 1544 nur zum geringen Teil ans Reich abge
führt wurden; Knetsch, Landständische Verfassung 78  zeigt, daß der Gem eine Pfennig von 1544  
in Trier zwar eingesammelt, aber nicht abgeführt wurde. Köhle, Landesherr und Landstände 6 6 ; 
Schulze, Erträge der Reichssteuern 169 ff.; K. Häuser, Abriß der geschichtlichen Entwicklung der 
öffentlichen Finanzwirtschaft, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, hg. von F. Neumark, Bd. 1 
(J 1975) 32.
74 Vgl. RTA MR V N r.448 , 453 , 454 , 4 5 5 ; NS II S .62  A rt.34 , S .84  f. A rt.L I und LII. Vgl. auch 
die Versuche Maximilians 1 4 9 7 /9 8 , die H ofkam m er zur obersten Finanzbehörde der Erblande 
und des Reiches zu m achen. Ferdinand I. beschränkte die von ihm 1527 geschaffene Hofkam 
m er auf die Erblande. Vgl. E, Rosenthal, Die Behördenorganisation Kaiser Ferdinands I. Das V or
bild der Verwaltungsorganisation in den deutschen Territorien. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Verwaltungsrechts, in: Archiv für Österreichische Geschichte 69  (1887) 109, 1 1 3 ff., 121 ; im fol
genden zitiert: Rosenthal, Behördenorganisation.
75 Z u den Maßnahmen bei der Einsamm lung, Ablieferung und Verwendung der Steuern vgl. 
R T A J R  III N r .22 S. 1 7 7 f., Nr. 117 S .7 3 9 ff.; R T A J R  VII Beilage Nr. 106 S. 1 1 4 8 f.; R T A JR  
V III,2 S. 844 , 8 5 6 ; NS II S. 62 A rt. 34 , S. 84  ff., 115 Art. 21 , S. 132 Art. 1 ,2 , S. 133 Art. 3, 9, S. 140,
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zen und eine ordnungsgemäße Rechnungslegung erschwert wurden76. Auf diese 
W eise fiel dem Reich, was die Einsam mlung und die Verfügung über die Steuern be
traf, keine bzw. eine sehr eingeschränkte Finanzhoheit zu. Beides waren überwiegend 
Dom änen der Reichsstände. Von ihrer Bereitschaft und von ihrem W illen hing das 
Schicksal einer jeden Steuer ab, zumal es der Reichsgewalt auch an einer in dieser Si
tuation notwendigen starken Exekutivgewalt in Steuersachen fehlte. Das einzige 
Zwangsmittel, das zur Verfügung stand, war die D rohung mit fiskalischen Prozessen 
vor dem Kam m ergericht, die aber vielfach aus politischer Rücksichtnahm e unterblie
ben und die wegen der ebenfalls fehlenden Exekution der Urteile des Kam m erge
richts im Konfliktfall niemanden ernsthaft zu ängstigen verm ochten.77.

Im  Ergebnis heißt das, daß das Reich in bezug auf die Festsetzung und Einsam m 
lung der Steuer sowie auf ihre Verwendung keinerlei oder allenfalls eine äußerst be
schränkte Finanzhoheit beanspruchen konnte, daß das R eich weder über die notwen-

A r t.21 , 23, 24, S. 147 A rt.3, S .1 7 0  A r t.2, S .2 0 6  Art. 13, S .2 4 5 f. Art. 14, 15, S .254  Art. 1, S .259  
A r t.31 , 32, S .276  Art. 12, S .277  Art. 17, S .2 8 2 f. A rt.1 0 , 14, S .4 1 0  A rt.7, S .411  Art. 11, S .412  
A rt.21, S .413 , A r t.27 , 29 , S .414  A rt.30, S .437  A rt.46 , 47 , S .4 3 8 f. A r t .59, S .4 5 9 ff. A rt.9 5 ff., 
S. 4 6 6  Art. 135, 137, S. 48 6  Art. 19, S. 533 Art. 33 , S. 545, Art. 100, S. 544 Art. 95. Vgl. auch Steglich, 
Reichstürkenhilfe 22 , 24 , 31 , 3 6 f., 46. Zum  allgemeinen Mißtrauen, das Geld in eine zentrale 
Stelle zu zahlen vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I Nr. 71 8  S. 4 4 0  f.; Branden
burg, Politische Korrespondenz I Nr. 292 Art. 3 : W eigerung der Kurfürsten 1542, ihre Beiträge 
an die Kreiskassen abzuliefern. Moritz von Sachsen opponierte gegen die Kreiskassen wegen des 
Mißtrauens gegen die Zusam m enlegung vieler Gelder in der Hand eines einzelnen. Vgl. Bran
denburg, Politische Korrespondenz 1 N r.353  A rt.4  m. A nm . 1 S .4 2 9 f .; N r.373  A rt.5 : „sonderlich 
derhalben, da einer des ganzen kreises anlage in seiner gewalt haben sollte, so m ochten es bei et
lichen ein mistrauen geberen“. Nr. 3 75, 4 18  Art. 3 ; II Nr. 6 6 4 , S. 45 5 ff. Das Pfennigmeisteramt 
war in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts kein beständiges A m t. Für die jeweiligen Reichshilfen 
wurden eigene Pfennigm eister bestellt. Vgl. z.B. NS II S .43 8  A r t.58. Das A m t des Pfennigm ei
sters am Reichskam m ergericht und Reichsregim ent war hingegen ständig besetzt. Laufs, Schwä
bischer Kreis 210  charakterisiert die Funktionen der Kreise als eine A rt Mittelinstanz und Hilfs
organ für die Aufgaben des Reiches. Z ur Bedeutung der Steuerbehörden für das Funktionieren 
einer jeden Besteuerung vgl. II, Haller, Rationale Steuersysteme und Bestimmungsgründe em pi
rischer Steuerverfassungen, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, hg. von F. Neumark, 17. Liefe
rung (31978) 175.
76 Die Pflicht zur Rechnungslegung wurde in jeder Steuerordnung hervorgehoben. Sie wäre auch 
bei den gewaltigen Außenständen dringend nötig gewesen, dam it der Fiskal rechtzeitig eingrei- 
fen hätte können. W ie schwierig die Rechnungslegung aber war, zeigt das Beispiel von 1530. Es 
wurde angeordnet, daß Fiskal und Pfennigmeister des K am m ergerichts für die Zeit von 1521 bis 
1529 Rechenschaft ablegen sollten. 1532 mußte man feststellen, daß der Pfennigm eister seiner 
Pflicht nicht nachgekom m en war. Vgl. NS II S .321 A rt.96 , S .361 T. VII Art. 1.
77 Die Androhung fiskalischer Prozesse findet sich in fast allen Steuerordnungen. Vgl. z .B . RTA  
JR  VII S. 1315 ; NS II S .328  Art. 140, S .4 1 4  A r t.35, 36 , S .43 5  A rt.34 , S .4 7 3 f. Art. 14, 15, S .533  
Art. 34. Gelegentlich wird von seiten der Städte auf die Gefahr hingewiesen, die durch die Pro
zesse drohe, doch gewinnt man dabei den Eindruck, daß dies nur ein Vorwand war, um ein von 
den anderen Städten abweichendes Verhalten zu rechtfertigen. Vgl. Politische Correspondenz  
der Stadt Straßburg I N r.8 3 7  S .540. Bei mächtigen Ständen oder bei Ständen, deren Zugehörig
keit zum Reich in Frage stand, war der Fiskal machtlos. Bezogen auf St. Gallen äußerte er 1529, 
„denn so bald ich gegen ihnen poltern wollte, so verjag ich sie gar“. Kühn, Speyrer Reichstag 
1529, 199, 200. Vgl. auch RTA J R  VII Beilage N r.9  S. 9 8 6 ; N r.1 0 6  S. 1150 ; Nr. 1 6 8 A  S .1 3 5 8 .
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digen selbständigen Organisationen verfügte, noch daß es nötigenfalls einen effektiven 
Zwang ausüben konnte, noch daß es autonome Dispositionen mit den Geldern zu 
treffen vermochte. Es fehlte also weitgehend an den elem entaren Dingen eines jeden 
Steuer- und Finanzstaates.

Überdies sind Effizienz und Effektivität des Steuersystems als äußerst gering zu be
urteilen. Zwischen 1521 und 1550 wurden in Form der Matrikel nur ca. 2 Millionen fl. 
für Kriegshilfen bewilligt78. W ie gering diese Sum m e war, die zudem wegen der be
schriebenen Mängel der Matrikel nur zum Teil einging, kann daraus ersehen werden, 
daß man allgemein die Jahreskosten für eine große Türkenhilfe auf ca. 3 Millionen fl. 
berechnete. Die Steuersum me, die dem Reich aus dem Gem einen Pfennig zufloß, ist 
weitgehend unbekannt. Soweit festzustellen ist, kam beim Gem einen Pfennig von 
1495 im Vergleich zur erhofften Sum m e von 2 M illionen m it rund 1 0 0 0 0 0 fl. nur ein 
kleiner Bruchteil ein. 1512 unterblieb die Samm lung ganz. 1542 wurde der Gem eine 
Pfennig zwar zum größten Teil bezahlt, doch erbrachte er nicht annähernd die erwar
teten 3 M illionen fl., und 1544 wurde er von den meisten Ständen nicht abgeliefert. 
Zu den Kriegssteuern kamen noch zwischen 800 000  fl. und 900 000 fl. für den U nter
halt von Reichsregim ent und Kam m ergericht hinzu, von denen jedoch der Kaiser 
lange Z eit die Hälfte oder die gesamte Sum m e selbst zu tragen hatte. Insgesamt dürf
ten sich som it die tatsächlichen Steuerleistungen, die die Stände für das Reich in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbracht haben, schätzungsweise zwischen 2,5 und 
3,5 M illionen fl. bewegt haben.

4. Ansätze zu einem Steuer- und Finanzstaat

Die genannten Mängel waren offenkundig, und es fehlte deshalb auch nicht an A n
sätzen und Bestrebungen, zu geordneten und effektiven Finanzverhältnissen im fi
nanzstaatlichen Sinn zu kom m en. Ich meine, daß bereits zu Beginn des 16. Jahrhun
derts durchaus ernstzunehmende Versuche erkennbar sind, wenigstens ein Stück auf 
dem W eg zum Finanz- bzw. Steuerstaat voranzukommen. K önig Maximilian I. und 
Erzbischof Berthold von Mainz trachteten gem einsam nach einer langfristigen Rege
lung der Finanzangelegenheiten, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen und mit 
unterschiedlichen Zielen. Maximilian war bestrebt, eine „austregliche, bestendige und 
werende hilf, nit auf 1 oder 2, sonder 10 oder 12 jar“ zu erhalten79, die nicht nur auf 
die Regelung der m om entanen Bedürfnisse beschränkt, sondern auch für kom mende 
Angelegenheiten zu gebrauchen sein sollte. Er wollte sich dadurch von dem Zwang 
befreien, jedesmal wieder die Zustim m ung der Stände einholen zu müssen80. Im 
Grunde versuchte er damit auf dem W ege über eine längerfristige Bewilligungsdauer, 
die notwendigerweise die strenge Zweckbindung hätte auflockern müssen, den E in
fluß der Stände auf die Bewilligung und Verwendung der Steuer zurückzudrängen und

78 Vgl. Anm. 38.
79 RTA MR V Nr. 1797 S. 1510.
80 Vgl. RTA MR V Nr. 1881 S. 1750, 1753 ; Harpprecht III 2 3 9 « . ;  NS II S. 137 A r t.5.
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auf diese W eise zumindest für einige Z eit die Finanzhoheit weitgehend zu erhalten81. 
Man wird also wohl davon ausgehen dürfen, daß Maximilian wenigstens in Teilberei
chen nach finanz- bzw. steuerstaatlichen Regelungen trachtete, die dem K önig weitge
hend freie Hand bei der Entscheidung über die Verwendung der Steuern lassen soll
ten82. Mit welchen Mitteln er die Stände zu diesen w eitreichenden und systemverän- 
dernden Zugeständnissen bringen wollte, bleibt freilich unklar, so daß letztlich eine 
endgültige Beurteilung seiner Finanzpolitik kaum m öglich ist. Ob er dabei einer lang
fristigen Konzeption folgte oder ob er sich nur m om entanen W ünschen hingab, muß 
offenbleiben.

Berthold von Mainz ging es darum, mit einer allgem einen Reichssteuer die finan
zielle Grundlage für die angestrebten neuen Reichsinstitutionen wie Kam m ergericht 
und Reichsregim ent zu schaffen. Finanzpolitik war also integrierter Bestandteil seiner 
Reichsreform politik. Sein Ziel war es auch, durch die Benutzung der Kirchenorganisa
tion als Reichsfinanzorganisation und die Schaffung oberster Finanzbehörden eine Be
schränkung der Rechte der Territorialgewalten bei der Einsam mlung und Verfügung 
über die Reichssteuer zugunsten des Reiches zu erlangen, jedoch nicht im Sinne einer 
Stärkung der K önigsm acht, sondern im Interesse der von ihm nach gesamtständi
schen Vorstellungen angestrebten Neuordnung der Reichsspitze. Dabei wollte aber 
auch er sich nicht so weit über die bestehende Ordnung hinwegsetzen, daß er daran 
gedacht hätte, dem Reichsregim ent eine selbständige Entscheidungsbefugnis in 
Steuer- und Finanzfragen zu übergeben. Diese Entscheidungen sollten den Kurfür
sten bzw. dem Reichstag Vorbehalten bleiben83. Da Berthold und Maximilian m it der 
Steuer Gegensätzliches anstrebten, wurden die Steuern von 1495 und 1500 in den 
politischen Streit und in die Auseinandersetzungen um die Reichsreform  hineingezo
gen. Zusätzlich zur ohnehin bestehenden Abneigung der meisten Stände gegen eine

81 Maximilian mußte zwar seine langfristigen Forderungen 1495 auf vier sowie 1500 und 1512  
auf sechs Jahre zurücknehm en, hielt sich aber 1500 und 1512 die Option auf eine Verlängerung  
der Fristen durch, die Möglichkeit von Verlängerungsverhandlungen offen. Vgl. RTA MR V  
N r.44 8  VI Art. 1; NS II S .62 Art. 46 , S. 141 A rt.3 .
82 D er ständische Regimentsplan von 1495 wollte das Reichsregim ent zum Verwalter der
Reichsfinanzen machen. Vgl. R TA  MR V Nr. 327 Art. 23 , 24 . In seinem  Gegenentwurf lehnte
Maximilian dies ab. Vgl. RTA MR V Nr. 333 . Vgl. auch H. Angermeier, Die Reichsregim enter und 
ihre Staatsidee, in: H Z  211 (1970) 27 6. Z ur Beurteilung der Finanzpolitik Maximilians vgl. Eh
renberg, Fugger I 58 f. und WiesfleekerW 193.
85 Vgl. RTA MR V Nr. 4 48  I. Im ersten Entwurf der Pfennigordnung von 1495 wird jede Beteili
gung der Stände an der Einsamm lung der Steuer ausgeschlossen. RTA M R V Nr. 327  Art. 23 ,24 : 
das Reichsregim ent soll für die Einnahm e der Reichseinkünfte zuständig sein, und die Gelder 
sollen „zu des Reichs notturft und pesten, in massen das beschlossen und geordent ist, durch sie 
ausgegeben werden“. Das Regim ent sollte darüber alle Jahre einer aus einem Vertreter des K ö 
nigs und je sechs Räten der Kurfürsten und anderer Stände bestehenden Kom m ission Rechnung 
legen. RTA M R V Nr. 4 4 8  VI A rt.8 - 1 1 :  die Schatzmeister haben das Geld einzufordern, einzu
nehmen und zu verwahren. Sie dürfen es nur zu den vom Reichstag bestimm ten Zweck auf W ei
sung ausgeben und haben darüber dem jährlichen Reichstag Rechnung zu legen. Vgl. auch Deut
sche Reichstagsakten unter Maximilian I., B d .6, hg. von H. Gollwitzer(1979) Nr. 152 S. 480. Ma
ximilian ließ 1497 in W orm s erklären, um die Stände zum Zahlen der Steuer zu bewegen, der 
Gem eine Pfennig „sey ein Wurzel und enthaltung des fridens, rechtens und aller fürgenomner or- 
denung“. Er dürfte damit auch die Position Bertholds beschrieben haben.
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allgemeine Steuer wurde sie nun auch noch zum Zankapfel zwischen K önig und stän
discher Reichsreform partei, was letztlich entscheidend zu ihrem Mißlingen beigetra
gen hat84. Ich m eine, daß dadurch eine Chance für eine grundlegende Neuordnung 
der Reichsfinanzen vertan wurde; denn es ist m it Sicherheit davon auszugehen, daß es 
zu Veränderungen im Steuersystem hätte kom m en müssen, wenn die Steuern von 
1495 und 1500 vier bzw. sechs Jahre lang m it der zusätzlichen Aussicht auf Verlänge
rung eingesammelt worden wären. Gleichgültig ob Maximilian und Berthold den F i
nanzen einen Eigenwert beigemessen haben oder nicht, hätten die langen Bewilli
gungsfristen zu gewissen Gewohnheiten und M echanismen der Steuerorganisation ge
führt, die ihrerseits nicht ohne Auswirkungen auf das Steuersystem geblieben wären.

Neben diesen Versuchen, das bestehende Steuersystem zu verbessern und weiter
zuentwickeln, gab es eine Reihe von Überlegungen, die auf alternative Finanzierungs
formen abzielten. So plädierten etwa Herzog Georg von Sachsen und Christof Fürer 
aus Nürnberg 1522 bzw. 1529 für die Einführung einer Verbrauchssteuer auf Lebens
m ittel, Salz und Getränke. Sie erhofften sich davon, nachdem alle anderen Vorschläge 
auf Widerstand gestoßen waren, die einfachste Lösung der Frage, wie der Unterhalt 
von Reichskam m ergericht und Reichsregim ent finanziert und das Geld für eine be
harrliche Türkenhilfe aufgebracht werden könne. Es ist nicht zu bestreiten, daß mit 
dieser indirekten Steuer dem Reich eine Finanzquelle erschlossen worden wäre, die 
weitgehend von den Mängeln des bestehenden Steuersystems frei gewesen wäre und 
zu einer soliden Finanzbasis des Reiches einen wesentlichen Anteil hätte beitragen 
können. W ie wenig sie aber in die finanz- und verfassungspolitische Realität des R ei
ches paßte und wie wenig Chancen auf Verw irklichung sie hatte, wird allein schon aus 
der Tatsache deutlich, daß diese Anregung ohne jegliche Resonanz geblieben ist85.

Für heftige politische Auseinandersetzungen zwischen Städten und Fürsten sorgte 
hingegen der von Markgraf Kasim ir von Brandenburg im Februar 1521 in die Debatte 
gebrachte Plan, zur Finanzierung der Reichsausgaben einen Reichszoll einzuführen. 
Es ist nicht in Frage zu stellen, daß durch den Reichszoll dem Reich eine durchaus er
giebige Einnahm equelle eröffnet worden wäre, die weitgehend unabhängig vom stän
dischen Einfluß hätte fließen können, und daß darüber hinaus davon der A nstoß zur

8'( Die Frage, ob sich auch König Maximilian bezüglich der Einsamm lung und Verwendung des 
Gem einen Pfennigs an die W orm ser Ordnung zu halten habe oder nicht, wurde zur Kardinal
frage dafür, ob sich die in W orm s 1495 eingeleitete Reichsreform behaupten könne oder nicht. 
Maximilian versuchte in den folgenden Jahren im m er wieder, die Erträge von den Ständen direkt 
ausgehändigt zu erhalten. Unmittelbare Folge davon war, daß sich viele zahlungswillige Stände 
wegen der dadurch entstehenden Rechtsunsicherheit bei der Einsamm lung und Ablieferung der 
Gelder äußerst hinhaltend verhielten. Mit der Errichtung der Hofkam m er von 1 4 9 7 /9 8  unter
nahm Maximilian außerdem den Versuch, ein königliches Gegenstück zum Institut der Reichs
schatzm eister zu schaffen und diesem an Wirkung zu nehmen. Vgl. Rosenthal, Behördenorgani
sation 56, 1 0 9 ff-, 1 2 3 ff.; WiesfleckerW 193.
85 Vgl. R TA  J R  III N r.8  S .6 8 f.; RTA JR  VII Beilage Nr. 122 a  S. 1 2 2 7 -1 2 2 9 : nach Fürer würden 
eine Salzsteuer, die den jährlichen Bedarf eines M enschen m it 12 Pfennigen und je 42 0  Pfund 
vom  eingeführten Salz m it ! fl. belegte, und eine Getränkesteuer in Form  des Zehnten auf W ein  
und Bier zur Finanzierung einer großen Türkenhilfe ausreichen. Fürer sah den Vorteil der V er
brauchssteuer vor allem darin, daß sie niemanden direkt belaste, daß „der, so es gibt, solchs nit 
weise oder sicht“. Vgl. auch Teicke, Reichssteuerbestrebungen 129.
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Schaffung einer das Reich umspannenden Erhebungsorganisation ausgegangen wäre 
die unter Umständen auch für Steuererhebungen hätte nutzbar gem acht werden kön
nen. D ennoch wird man Zweifel daran anm elden dürfen, ob das Reichszollprojekt ein 
geeignetes Mittel gewesen wäre, die Finanzen des Reiches auf eine neue Basis zu stel
len. Man sollte dabei nämlich nicht übersehen, daß ein Zoll doch wohl allenfalls ein 
zusätzliches Finanzmittel und keinesfalls ein Ersatz für Steuern hätte sein können, zu
mal bereits damals m it ernsthaften Argum enten bezweifelt wurde, ob ein fünfprozen
tiger Handelszoll überhaupt ausreiche, um Reichsregim ent und K am m ergericht zu 
unterhalten. Hinzu kom m t, daß sich die Stände der Ausgestaltung der Zollordnung 
annahmen, die Mitwirkung des Kaisers fast völlig ausschlossen, die Regelung aller 
Zollfragen der ständischen Verfügungsgewalt unterwarfen, der Verwendung der Z oll
erträge eine strenge Zweckbindung auferlegten und die Gültigkeit der Ordnung an die 
Existenz von Reichskam m ergericht und Reichsregim ent banden, also die Zollord
nung im wesentlichen m it allen Mängeln des bestehenden Finanzsystems versahen. 
Man dachte also ständischerseits gar nicht daran, die Finanzgewalt des Reiches mit 
Hilfe des Zolls zu stärken. Die Absicht, welche die Fürsten, die das Z ollprojekt bis 
1524 favorisierten, verfolgten, bestand vielmehr recht vordergründig darin, die dem 
Reich zu erbringenden Leistungen von sich abzuwälzen und den handeltreibenden 
Stadtbürgern aufzubürden86.

Einen Schritt in Richtung auf eine stärkere finanzielle Unabhängigkeit des Reiches 
und einen gewissen Bruch m it dem Steuerprinzip der zeitlich befristeten und zweck
gebundenen Steuerbewilligung bedeutete die Forderung Karls V. nach einem  „nam
haften, ansehnlichen und erschießlichen Vorrat an geld“, m it der er im Mai 1548 an 
den Reichstag herantrat. Das Ziel, das Karl V. dabei verfolgte, war die Schaffung einer

86 Vgl. R T A JR  II N r.51 S .4 0 4 -4 0 5 ;  N r.52  S .4 0 8 -4 0 9 ; N r.53  S .4 1 2 -4 1 9 ; N r.222  S .9 0 9 ; N r.227  
S .9 1 3 -9 1 4 ;  R T A JR  III Nr. 24 S. 1 3 6 f.; N r.25 S. 144; N r.26 S. 147 ; N r.28  S. 153 f.; N r.31 S. 1 6 0 f.; 
N r.4 0  S .228 ; N r.41 S .2 3 2 ; N r.85  S .4 6 8 ; N r.95  S .521 f.; N r.9 6  S .5 3 0 ; N r.99  S .550 , N r.108  
S .6 2 2 -6 4 1 ;  Nr. 109 S .6 4 1 -6 4 4 ; Nr. 117 S .7 4 5 ; Nr. 119 S .7 6 3 -7 6 4 ;  Nr. 129 S .7 8 3 ; N r.2 4 0  S .9 0 8 ;  
N r.241 S .9 0 9 ; R T A JR  IV N r.3 S. 15 ; Nr. 17 S .4 7 ; Nr. 18 S .50 ; N r .22 S .8 0 ; N r.23 S .8 9 ff.; N r.33  
S. 2 9 0 ; Nr. 34 S. 292 f.; Nr. 36  S. 3 0 0 ; Gess, Akten und Briefe I Nr. 561 Art. 5 ; Planitz, Nr. 22 S. 4 8 -  
51 ; N r.7 0  S. 163; Nr. 130 S .294. Z ur Debatte über die H öhe des Zolls vgl. R T A J R  II N r.53  
S .4 1 2 -4 1 9 ; R T A JR  III Nr. 119 S. 7 6 3 ; Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 N r.65  A r t.2; 
R T A JR  VII Beilage Nr. 122 a S. 1226 f.; Klüpfel II S. 246. A uch Erasmus von Rotterdam  schlug in 
seinem W erk „Institutio principis christiani“ von 1521 einen vierprozentigen Reichszoll vor. 
Martin Mair erwog 1463 die Einführung eines Zolls, der von den reichsstädtischen Jahrm ärkten  
erhoben werden sollte. FR A  II, 20  N r.3 1 0  S .3 1 3 -3 1 9 . Vgl. allgemein Teicke, Reichssteuerbestre- 
bungen 1 1 0 ff.; P. Lütge, Reich und W irtschaft. Z ur Reichsgewerbe- und Reichshandelspolitik im 
1 5 .-1 8 . Jahrhundert (Vortragsreihe der Gesellschaft für W estfälische W irtschaftsgeschichte 8) 
(1961) 5 geht davon aus, daß durch den Zoll das Reichsfinanzwesen auf eine solide Grundlage 
hätte gestellt werden können. Klein, Öffentliche Finanzen 9 ; H. Scheible, Fürsten auf dem Reichs
tag, in: Der Reichstag zu W orm s von 1521, Reichspolitik und Luthersache, hg. von F. Reuter 
(1971) 379  ff.; Richter, Reichstag zu Nürnberg 46. Die Fürsten verfolgten m it dem Zollprojekt 
eine zweifache Absicht. Einerseits wollten sie die eigenen Untertanen wegen der bestehenden 
Neigung zur Em pörung nicht belasten („an desselben underthan sonder beschwerd m og erhalten 
werden“), andererseits sollten Reichsregim ent und K am m ergericht „ausserhalb der stende des 
reichs aigen seckel underhalden werden“. R T A JR  II N r.51 S .4 0 5 ; R T A JR  III N r.24  S. 136.
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sich ständig ergänzenden Kriegskasse, die ein rasches Reagieren des Reiches bei Auf
ruhr im Innern und bei Angriffen von außen erm öglichen sollte. Eine wesentliche 
Schwäche des Finanzsystems, die darin bestand, daß das Reich bis zum Eingang der 
bewilligten Steuern wegen fehlender Gelder weitgehend handlungsunfähig war, sollte 
damit beseitigt werden. Ein so großer Fortschritt, wie es zunächst erscheinen mag, war 
der „Vorrat“ aber nun wiederum auch nicht. Um nämlich überhaupt die Bewilligung 
seitens der Stände zu erhalten, mußte Karl V. ihnen das Zugeständnis m achen, daß das 
Geld in ihrer O bhut verwahrt werde und nur m it ihrer Zustim m ung ausgegeben wer
den dürfe. Außerdem war der bewilligte Betrag in Höhe eines Röm erm onats in der 
Größenordnung des Jahres 1521 nicht so bedeutend, daß sich daraus für den Kaiser 
ein größerer finanzieller Handlungsspielraum ergeben hätte. D er „Vorrat“ darf so wohl 
eher als ein kleines Zugeständnis der Stände an den Kaiser bewertet werden, das zu
dem nur von kurzer Dauer war, denn nach der zweckentfremdeten Verwendung der 
Gelder im Jah r 1551 unterblieb die vorgesehene Ergänzung. So zeigt auch der „Vor
rat“, daß die bestehende Finanz- und Steuerstruktur so stark war, daß sich der Kaiser 
selbst auf dem H öhepunkt seiner Macht nicht darüber hinwegzusetzen verm ochte87.

Eine völlige Veränderung der bestehenden Finanzverhältnisse im finanzstaatlichen 
Sinn hätte dagegen der Plan Ferdinands I. von 1546 bedeutet, zur Sicherheit des Rei
ches, zur besseren Justiz und Exekution den Ständen „ugne rente ordinaire“, eine 
ständig an den Kaiser und den röm ischen K önig zu zahlende ordentliche Geldabgabe, 
aufzuerlegen. Diese Geldrente hätte das Kaiser- und Königtum  auf eine völlig neue 
und derart unabhängige finanzielle Grundlage gestellt, daß auf habsburgischer Seite 
sogar die Gefahr gesehen wurde, dadurch könnten auch andere, kleinere und finanziell 
schwächere Dynastien die M öglichkeit erhalten, nach der Königskrone zu streben. 
Ferdinand war sich der Tragweite seines Vorhabens bewußt, und er war sich darüber 
im klaren, daß diese Pläne „auf das höchste gestellt seyn“88 und ihrer Verwirklichung 
die völlige Unterwerfung der Stände vorausgehen müßte, „daß die Gegner geschlagen 
und genöthiget seyn würden, sich in des Kaisers Gehorsam und gänzliche Barm her
zigkeit zu ergeben“89. Diese unrealistische Voraussetzung und die sich aus diesem

87 Vgl. Rabe, Reichsbund und Interim 299 , 4 0 2 ff.; NS II S .543 A rt.94 , S .544  A rt.95 , S .6 1 3 ff. 
A rt.21 ff., S .6 3 2 -6 3 3 ;  Politische Correspondenz der Stadt Straßburg IV,2 N r.771 S .9 5 4 -9 5 7 ;  
N r.7 4 7 -7 7 6  S .9 6 1 -9 6 9 ;  N r .77 8  S .9 7 1 -9 7 3 ; N r.7 8 0  S .9 8 1 -9 8 3 ;  N r .781 S .9 8 4 -9 8 5 ;  N r.786  
S .9 9 2 -9 9 3 ;  N r.787  S .9 9 4 f.; N r .788  S .9 9 6 ff.; V N r.69  S. 105 f.; N r.72 S. 1 0 9 -1 1 2 ; N r.75 S. 115; 
N r.88 S. 1 3 9 -1 4 0 . Bereits 1 5 2 6 /2 7  wurde der Gedanke erwogen, für eine „werende hilf“ einen 
Geldvorrat anzulegen. Vgl. R TA  J R  VII Beilage Nr. 13 S. 98 8  f. Tendenzen, zu einem Vorrat zu 
kom m en, schlagen sich auch in verschiedenen Reichstagsbeschlüssen nieder, das Geld bei Nicht
verbrauch nicht sofort wieder zurückzuzahlen, sondern eine Weile aufzubewahren. Vgl. RTA MR 
V Nr. 1797 S. 1526 ; RTA IV S. 6 0 7 ; NS II S. 497  Art. 5, S. 5 0 0  Art. 2 6 , S. 520  Art. 12; RTA J R  VII 
Beilage Nr. 106 S. 1151. Zu den Bestrebungen in den Territorien, einen Vorrat anzulegen vgl. Eh
renberg, Fugger 1 1 5 ;  Krüger, Finanzstaat Hessen 17, 2 6 2 ; K. Bosl, Die Geschichte der Repräsen
tation in Bayern. Landständische Bewegung, Landständische Verfassung, Landesausschuß und 
altständische Gesellschaft (Repräsentation und Parlamentarismus in Bayern vom  13. bis zum 20. 
Jahrhundert 1) (1974) 132 ; O. Hintze, Die Hohenzollern und ihr W erk (81916) 101 f.
88 F. B, von Bucholtz, G eschichte der Regierung Ferdinands des Ersten, Bd. 5 (1835) 546.
89 Ebd. 5 4 6 ; Rabe, Reichsbund und Interim 123.
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Plan möglicherweise ergebende Gefährdung des habsburgischen Königtum s dürften 
wohl die Gründe dafür gewesen sein, warum Karl V. darauf nicht näher eingegangen 
ist und seine Pläne weiter verfolgt hat, m it Hilfe eines Reichsbundes auch die Finanz
frage zu lösen90.

Es zeigt sich also, daß die genannten Projekte entweder nicht geeignet waren, um 
entscheidende Veränderungen im Finanzgefüge des Reiches zu bewirken, oder daß 
ihre Realisierung nicht möglich war.

IV. Ursachen für den Z ustand der Finanzverfassung

W oran lag es, daß eine Steuer- bzw. finanzstaatlich orientierte Entw icklung im 
Reich nicht vorangekommen ist und das R eich damit den Anschluß an die allgemeine 
Entwicklung der Z eit nicht gefunden hat?

1. Auswirkungen der Reformation

Bei der Beantwortung dieser Frage kann man die Reform ation natürlich nicht außer 
acht lassen und dies um so weniger, als ja allgemein bekannt ist, daß die protestanti
schen Stände die Steuerfrage als Instrum ent in ihrer Auseinandersetzung m it dem 
Kaiser gebrauchten. Sie m achten fast durchwegs die Bewilligung von Steuern von Z u
geständnissen in Religionsangelegenheiten abhängig, drohten damit, Steuerzahlungen 
gegebenenfalls zu verweigern, protestierten gegen die Reichstagsbeschlüsse und er
kannten ihre Verbindlichkeit nicht an. Von daher drängt sich der Schluß förm lich auf, 
die Reform ation habe die Entwicklung der Reichsfinanzverfassung gehem m t, wenn 
nicht gar entscheidend blockiert91. Diese Einschätzung mag für das politische Taktie
ren auf den Reichstagen zutreffen, in der politischen Praxis mußte es sich dann aber

90 Vgl. Rabe, Reichsbund und Interim  122 ff., 125 f., 155, 278, 368 , 437  ff.; F. B. von Bucholtz, G e
schichte der Regierung Ferdinands des Ersten, B d.9 (1838) 3 9 9 -4 0 0 ;  im folgenden zitiert: B u
choltz, Regierung Ferdinands, Bd. 9- Z ur Frage, wie sich Ferdinand die Finanzierung vorstellte, 
insbesondere ob er an eine Säkularisierung von Kirchengut dachte, vgl. die kontroversen Auffas
sungen von W, Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1 5 4 5 -1 5 5 5  (1865) 1 9 0 f. 
und Rabe, Reichsbund und Interim 122 m. Anm . 15. Gleichzeitig wurde von Brandenburg ein 
Plan erwogen, wie dem Kaiser „zu ainem Kayserlichen Einkhom en“ zu verhelfen sei, der sich in 
eine ähnliche Richtung bewegte. Vgl. Ranke, Deutsche Geschichte VI S. 1 6 5 -1 6 8 . Bereits 1522  
plädierte Herzog Georg von Sachsen zur Herstellung von R echt und Ordnung im Reich dafür, 
daß „ein bleiblich recht m it bestendigen erbzinsen m ug aufgericht werden“. RTA J R  III N r.8 
S .64.
91 Vgl. dazu J .  Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2 
( l7/l81897) 157 : „Daß N ichts wurde aus den vielen in W orm s zu Stande gekom m enen .guten 
Ordnungen“, daran trug die auf kirchlichem  und staatlichem Gebiete heraufbeschworene revolu
tionäre Bewegung die wesentlichste Schuld.“
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zeigen, wie ernst es den Protestanten m it der angekündigten Verweigerung sein würde 
und ob sie dabei als geschlossene Einheit agieren würden. Sie sahen sich vor die E nt
scheidung gestellt, ob sie dem Kaiser, den sie als von G ott gesetzte weltliche Obrigkeit 
anerkannten92, in w eltlichen Dingen, zumal beim  K am pf gegen die Türken, den sie 
als christliche Pflicht ansahen93, den Gehorsam verweigern und sich damit nicht nur 
aus der Gem einschaft des Reiches, sondern auch der Christenheit aussondern woll
ten94. Es verband sich für sie letztlich die Gewissensfrage m it der Verfassungsfrage, 
und sie hatten sich, wie es 1529 W idenm an aus Nördlingen formulierte, zu entschei
den, ob sie „dem rö. kaiser oder dem kurfursten von Sachsen, landgrafen von Hessen 
und den ändern furstn . ..  anhengig und gehorsam sein“ w ollten95. Angesichts dieser 
fundamentalen Entscheidung brach die auf den Reichstagen zur Schau gestellte E in
heit in der Praxis rasch auseinander. N icht nur einzelne Reichsstädte wie Augsburg, 
Nürnberg und Frankfurt suchten bald wieder im eigenen Interesse die Nähe des Kai-

92 1 5 2 9 bezeichneten die Protestanten in ihrer Instruktion, m it der sie ihre Protestation gegen 
den Reichsabschied dem Kaiser überschickten, den Kaiser als ihren „allergnedigsten rechten  
herrn und von G ott verordenten weltlichen obrigkait“. R T A JR  V III,1 S .28 . Vgl. auch ebd. S .448  
„natürlicher oberherr“. Moritz von Sachsen war der Überzeugung, daß „der kaiser unser aller herr 
ist“. Brandenburg, Politische Korrespondenz II N r.664  A rt.7 ; N r.6 5 9  Art. 1; vgl. auch Branden
burg, Politische Korrespondenz I Nr. 26 A rt.6 ; G. Mentz, Johann Friedrich der Großmütige 
1 5 0 3 -1 5 5 4 , B d .3 (1908) N r.47  S .4 9 4 -4 9 7 ;  im folgenden zitiert: Mentz, Johann Friedrich Bd.3. 
Z ur Frage des W iderstandsrechtes gegen den Kaiser vgl. R T A JR  V III,1 S. 4 6 8 -5 7 4 .
93 Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz II N r.659  Art. 1, 2 ; N r .8 1 5 ; N r.917  Art. 1; Tetle- 
ben 184, 185; Wolfram-Thomas, Korrespondenz Ferdinands I., Bd.3 N r.47 0  A rt.28. Die Auffas
sung Luthers, man solle die Türken wie eine Prüfung Gottes über sich ergehen lassen, wurde 
nicht geteilt. Vgl. H. J .  Uhl, Luthers Predigt zum Türkenkrieg (Theol. Diss. W ien 1965); E. H err
mann, Türke und Osm anenreich in der Vorstellung der Zeitgenossen Luthers. Ein Beitrag zur 
Untersuchung des deutschen Türkenschrifttums (Phil. Diss. Masch. Freiburg i.Br. 1961).
94 Im ersten Entwurf der Protestation von 1529 war die Verweigerung der Türkenhilfe und des 
Unterhalts für das Reichsregim ent und Kam m ergericht in Erwägung gezogen worden. Sie wurde 
dann aber nicht in die Protestation aufgenom men. Vgl. dazu Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 
183 f. In ihrer Gesandtschaft an den Kaiser versicherten die Protestanten 1529, sie wollten sich in 
Dingen, die den Glauben nicht betreffen, nicht verweigern, vielmehr wollten sie „in solchem , 
aldo es die notturftig hilf wider den Turcken, underhaitung den Rgt. und KG., soferr es des 
reichs Ordnung, durch ir ksl. Mt. zu W orm bs derhalben aufgericht, gem eß gehalten wurde, hand- 
habung fridens und rechtens und anders dergleichen belanget, dem  getreulich geleben und alles 
das handeln, laisten und voltziehen, das gehorsam  des reichs glidern geburt“. RTA J R  V III,1 
S. 40 . Ähnlich äußerte sich Kurfürst Johann von Sachsen auf dem  Regensburger Deputationstag 
1529. Vgl. R T A JR  VIII,2 S .845 . Vgl. auch die ähnliche Stellungnahme des Städtetags zu Eßlin
gen 1529 R T A JR  V III,2 S. 1057. A uch Nürnberg vertrat den Standpunkt, in weltlichen Dingen 
habe man seine Pflicht zu erfüllen. Vgl. R T A JR  V III,2 S. 1099 Anm . 14, S. 1100 A nm . 15. Ä h n
lich äußerten sich verschiedene Städte. Vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I 
Nr. 581 S .335 f.; N r.837  S. 5 4 0 ; IV,2 N r.793  S. 1021 f.; R T A JR  VII S .6 8 6 , 771 f.; K. Lanz, Corre
spondenz des Kaisers Karl V., B d .2 (1845) N r.557 S. 505 f.; Nr. 558 S. 5 0 8 ; im folgenden zitiert: 
Lanz, Correspondenz II. Vgl. auch C. von Rommel, Philipp der Großmüthige, Landgraf von H es
sen, Bd.3 (1830) N r.8 S .3 2 -3 5 ;  im folgenden zitiert: Rommel, Philipp der Großmüthige III. R. 
Smend, Das Reichskam m ergericht. Geschichte und Verfassung (1911) 161 bezeichnete das V er
halten der Protestanten als „rührendes Legitimitätsbedürfnis“ ; im folgenden zitiert: Smend, 
Reichskammergericht.
95 R T A JR  VII S. 754.
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sers96, auch die Führer der protestantischen Seite, Kursachsen und Hessen, kamen in 
den entscheidenden Augenblicken ihren Reichspflichten nach. So zahlten sie 1529 
trotz des vorhergegangenen leidenschaftlichen Protestes gegen den Reichsabschied ih
ren Beitrag zum Unterhalt von Reichsregim ent und Kam m ergericht und leisteten die 
Türkenhilfe, wobei Kursachsen zur Befreiung W iens m it 125 0 0 0 fl. sogar das Zehnfa
che seines fälligen Reichsanschlags aufbrachte. Anfang der vierziger Jahre unterstütz
ten sie den Kaiser gegen Frankreich, das den Protestanten Hilfe gegen den Kaiser an- 
geboten hatte, und brachten 1542 den Gem einen Pfennig ein97. Dabei ist allerdings 
eine unterschiedliche Leistungsbereitschaft zu konstatieren. W ährend sich Landgraf

96 Die Frage, ob man dem Kaiser in weltlichen Dingen die Unterstützung verweigern dürfe, ent
zweite die Städte. Lazarus Spengler beschrieb die Situation 1526 : „so will auch ein jegliche itzo 
vilmer darnach trachten, wie sie ain gnedigen kaiser . . .  dann ainen gnedigen got uberkom m en“. 
Politische Correspondenz der Stadt Straßburg I N r.451 S .256 . Vgl. auch RTA JR  VII S .6 8 6 ; 
S .7 4 9 f.: Ein Teil der Städte stim m te 1529 trotz erheblicher Bedenken dem Reichsabschied zu in 
der Hoffnung, „es sol in desta ehe nachlas am romzug gedeien“; S. 7 6 7 : Der Frankfurter G e
sandte Fürstenberg beschrieb die Taktik m ehrerer Städte: „beschweren und nit bewilligen ist 
zweierlei“. Man wollte zwar einerseits seine Bedenken anbringen, wollte aber andererseits sich 
dem Kaiser gegenüber dennoch als gehorsam  erweisen. Vgl. ebd. S. 769, 771 f., 8 6 3 ; RTA JR  
V III,1 S. 1 6 -1 8 : ein Teil der Städte protestierte 1529 nicht, weil ihm die Friedenszusicherung ge
nügte. RTA JR  V III,2 S. 1100 A nm . 14: Auf dem  Speyerer Städtetag von 1529 war den protestie
renden Städten „zweifelig gewest, ob inen auch gepurn wöli“, das Türkengeld gem äß dem  A b
schied zu zahlen. Auf dem folgenden Tag zu Nürnberg hat man aber für „gut angesehen, sich in 
ändern artikeln des abschids, so unsem glawben und religion nit belangen, gehorsam lich zu hal
ten“. Nürnberg war der Ansicht, „das sich aus gehorsam licher erzaigung dess artikels der turken- 
hilf, darzu auch ain yeder RStand zu helfen schuldigklich verpflicht ist, die ändern sachen bey 
ksl. Mt. oder gem einen RStänden desto besser verantworten lassen“. Ähnlich S. 1100  A nm . 15; 
Lanz, Correspondenz II Nr. 557 S. 5 0 5 f.; Nr. 558 S. 5 0 8 ; Politische Correspondenz der Stadt 
Straßburg I N r.581  S .3 3 5 f.; N r.837  S .5 4 0 ; IV,2 N r.793  S. 1021 f. Vgl. auch Kühn, Speyrer 
Reichstag 1529, 48  f.; H. Lutz, Kaiser, Reich und Christenheit. Z ur weltgeschichtlichen W ürdi
gung des Augsburger Reichstages 1530 , in: Confessio Augustana und Confutatio. D er Augsbur
ger Reichstag 1530 und die Einheit der K irche, in Verbindung m it B. Hallensieben hg. von E. 
Iserloh (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 118) (1980) 21, 24 passim.
97 Kurfürst Johann von Sachsen erklärte am 6 .6 .1 5 2 9  dem Reichsregim ent, da er gegen den A b
schied protestiert habe, sei er zur Hilfeleistung nicht verpflichtet, er wolle aber dem Kaiser zu 
Gefallen die Anschläge „außerhalb des nechsten speirischen abschieds“ erlegen. RTA  J R  VII 
S. 879- Auf dem Regensburger Tag ließ er erklären, die Protestation beziehe sich nur auf den 
Glaubensbereich, ebd. S. 8 7 9  f. Anm . 3. E r zahlte seinen Anteil an der Türkenhilfe sowie am U n
terhalt von Reichskam m ergericht und Reichsregim ent. RTA J R  VIII,2 S. 1097 A nm . 4. Auch  
Landgraf Philipp von Hessen erklärte, wegen der Protestation verpflichte ihn der Reichsabschied  
zu nichts. E r wolle aber dem Kaiser zu Ehren und zur Unterstützung der Christenheit beim H er
annahen der Türken „außerhalb dem gedachten abschiede“ die Steuer zahlen. R T A JR  VII S. 879  
Anm . 1; R T A JR  V III,2 S. 1099  A nm . 11. Im Jah r 1527 sprach er sich für Reichsregim ent und 
Kam m ergericht aus. Vgl. R T A JR  VII Beilage Nr. 10 S .987. A uch Markgraf Georg von Branden
burg zahlte 1529 seinen Anteil an der Türkenhilfe und am Unterhalt von Reichsregim ent und 
Kam m ergericht. Vgl. R T A JR  V III,2 S. 1098 A nm . 10. Herzog Heinrich von Sachsen schloß sich
1541 der protestierenden Partei in Regensburg an, zahlte aber pünktlich die fälligen Beiträge zur 
Türkenhilfe. Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.202, 229 , 241 A rt.3, 3 4 9 : K ur
fürstjoachim  II. von Brandenburg beteiligte sich 1542 am Türkenkrieg; Nr. 3 56  Art. 1: Philipp 
von Hessen samm elte 1542 den G em einen Pfennig ein und bestellte Truppen; II Nr. 583, 588,
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Philipp von Hessen dabei aus Mißtrauen gegenüber der kaiserlichen Seite im m er sehr 
zurückhielt98, traten die beiden Sachsen, insbesondere Herzog Moritz, wegen der un
mittelbaren Bedrohung ihrer Länder für energische Maßnahmen des Reiches gegen 
die Türken ein und warfen den geistlichen Fürsten am Rhein vor, wegen der fehlen
den direkten Gefahr alle dazu dienlichen Maßnahmen zu verhindern99. D ie Drohung, 
die Steuern zu verweigern, erwies sich som it als taktisches M ittel100, an dem unter
schiedlich lange festgehalten wurde in der Absicht, den Kaiser auf diese W eise zu 
grundsätzlichen Konzessionen in Religionsfragen zu bewegen oder von ihm wenig-

595, 600 , 6 1 5 : Philipp von Hessen bekundet 1544 seine Bereitschaft, den Gem einen Pfennig zu 
zahlen. Nr. 664 , 9 2 6  Art. 1: Philipp von Hessen unterstützte den Kaiser gegen Frankreich. 
N r.961 A rt.3 : Moritz von Sachsen nahm am Feldzug gegen die Türken und Franzosen teil. 
Lanz, Correspondenz II N r.480  S .3 2 8 -3 3 5 . E. Fabian (H g), Die Schmalkaldischen Bundesab
schiede 1 5 3 0 -1 5 3 2  (Schriften zur K irchen- und Rechtsgeschichte 7) (1958) 21 , 6 8 ; im folgenden 
zitiert: Fabian, Bundesabschiede 1 5 3 0 -1 5 3 2 ; G. Müller, Die römische Kurie und die Reform a
tion 1 5 2 3 -1 5 3 4 , Kirche und Politik während des Pontifikates Clem ens’ VII. (Quellen und For
schungen zur Reform ationsgeschichte 38) (1969) 2 1 4 ; im folgenden zitiert: Müller, Römische 
K urie; 0. Winckelmann, D er Schmalkaldische Bund 1 5 3 0 -1 5 3 2  und der Nürnberger Religions
friede (1892) 1 4 2 -1 4 9 ; Mentz, Johann Friedrich Bd. 2 S. 3 1 9 : Kurfürst Johann Friedrich leistete
1542 die Türkenhilfe. Seine Truppen waren gleich für drei Monate besoldet. S .4 0 4 ; Brandi, Karl 
V. 272 , 3 4 2 ; P, Rassow, Die Kaiser-Idee Karls V., dargestellt an der Politik der Jahre 1 5 2 8 -1 5 4 0  
(Historische Studien 217) (1932) 97  ff.; im folgenden zitiert: Rassow, Karl V.; Steglich, Reichstür- 
kenhilfe 41 , 52 : Joachim  II. von Brandenburg übernahm 1542 die Feldhauptmannschaft gegen 
die Türken. Turetscheck, Türkenpolitik 210.
98 Philipp von Hessen beharrte stets auf einer langfristigen Friedstellung, da er Angriffe des Kai
sers erwartete, und verhielt sich bei der Leistung von Reichshilfen sehr zurückhaltend. Er suchte 
auch um Unterstützung durch den französischen König nach und hielt lange an der Möglichkeit 
eines Bündnisses m it Frankreich fest. Vgl. RTA J R  V III,2 S .842  f., 935 ff.; Brandenburg, Politi
sche Korrespondenz I N r.281  A rt.2 ; II N r.662 , 66 4  Art. 1, N r.668  Art. 1, 4, N r.8 6 2 , 913  Art. 1; 
Krüger, Finanzstaat Hessen 2 8 7 : Philipp lieferte den Gem einen Pfennig 1542 und 1544 nur zu 
einem kleinen Teil ab.
99 Brandenburg, Politische Korrespondenz I Nr. 268 Art. 5: „man verm erkt wol sovil, dass die 
kurfursten und fürsten am Rein inen den Türken nit werden gross anfechten lassen, meineten 
villeicht, si weren noch weit davon gesessen; denn her Julius Pflug, so jetzt aus Polen und des 
kaisers legern kom m en, hett im wider gesagt, wie sich das reinische pfaffenvolk wider die eilende 
turkenhulf zu Regensborg gesträubt hett; wollt man einen sig gegen die Türken haben, so musst 
man das unausteliche bischof- und pfaffenvolk m it dem kriegsvolk ganz und gar vertragen“. Vgl. 
auch ebd. N r.245 , 269 , 274  A rt.4, 276, 279  A r t .l ,  280 , 281 A rt.2 , 282, 283, 284, 285, 286  A rt.2 , 
287 A rt.2 ; II Nr. 6 4 9 ,6 5 4 ,  6 59  A r t .l ,  2 ,6 7 5  A rt.4, 8 1 5 , 816 , 835  A rt.2 , 3 ,8 4 8 ,9 2 2  A rt.3 ; Politi
sche Correspondenz der Stadt Straßburg I N r.8 3 6  S .5 4 0 ; M entz,Johann Friedrich B d .2 S. 1 2 f.; 
Bd.3 S .2 1 4 ; H. Jung, Kurfürst Moritz von Sachsen (1966) 6 3 ff., 6 6 ff.
100 Diese Haltung verdeutlicht besonders die Straßburger Instruktion für den Gesandten Sturm  
auf dem Speyerer Reichstag 1529 : Stim men alle Stände der Türkenhilfe und dem  Unterhalt von 
Reichsregim ent und K am m ergericht zu, dann solle auch er seine Zustim m ung geben. Lehnen 
jedoch einige Stände ab, dann solle auch er protestieren. Vgl. RTA JR  VII S. 743  f.; Politische 
Correspondenz der Stadt Straßburg I Nr. 587  S .3 4 2 ; N r.595  S . 349;  N r.718  S .440 . Auch von 
kaiserlicher Seite wurde die Haltung der Protestanten als taktisches Manöver eingeschätzt. Vgl. 
Bauer-Lacroix, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 2, Nr. 4 0 0  Art. 9 ; Vgl. auch Rassow, Karl V.
97 ff.; Westermann, Türkenhilfe 31 ff.; Müller, Röm ische Kurie 185 : „Die Verweigerung der Tür
kenhilfe konnten die Lutheraner aber kaum ganz ernst m einen“.



1 8 8 Peter Schm id

stens für die Z eit der bewilligten Hilfe Friedenszusicherungen zum Schutz vor Kam - 
mergerichtsprozessen und militärischen Angriffen zu erreichen101. A ber auch in die
sem Punkt kam es zu Meinungsverschiedenheiten und es wurden Stim m en laut, die es 
für zweckdienlicher hielten, zum Zeichen des guten W illens das Geld als Vorleistung 
zu erbringen und so den Kaiser zu Zugeständnissen in Religionssachen zu veranlas
sen 102. Das alles führte schließlich dazu, daß sich die Lutheraner imm er wieder m it be
fristeten Friedständen zufriedengaben103. Man wird also zu dem Ergebnis kom m en 
müssen, daß die Religionsfrage zwar die Diskussion um die Reichssteuern erschwert 
und mit neuem Zündstoff aufgeladen, ihren Erfolg m it einem zusätzlichen U nsicher
heitsfaktor versehen und den Kaiser zur Rücksichtnahm e gezwungen hat104, daß aber 
kein primär religiös bestim m ter Widerstand auch nur ein einziges Steuerprojekt zum 
Scheitern gebracht hat. Protestanten und Katholiken unterschieden sich in ihrer H al
tung gegenüber den Reichssteuern nicht wesentlich voneinander105, allenfalls in der

101 Vgl. R T A JR  VII S .6 0 6 , 612 , 614 , 627 , 635 , 735 ff., 743, 755 , 8 6 9 f., Beilage Nr. 127 S. 1236; 
R TA  J R  V III,2 S. lOOOff., 1 0 0 9 ff-, 1041 ; Brandenburg, Politische Korrespondenz II N r.655  
A rt.2 , 677  A rt.2, 695 , 6 98  Art. 11, 16, 17, 70 0  A rt.3 , 8 1 5 ; Bucholtz, Regierung Ferdinands, B d.9  
19f.; Mentz,Johann Friedrich B d .3 N r.7 S .3 5 7 -3 5 9 , Nr. 13 S .3 8 3 -3 8 7 ;  Turetschek, Türkenpolitik  
178; Steglich, Reichstürkenhilfe 3 8 ff., 44. Zu Plänen der kaiserlichen Seite, militärisch gegen die 
Lutheraner vorzugehen vgl. Gm, Akten und Briefe I Nr. 4 1 0  A rt.9 ; II Nr. 1193 S. 46 9  f.; Nr. 1350 ; 
Müller, Röm ische Kurie 116 ff.
102 Herzog Moritz von Sachsen drängte 1542 darauf, auch ohne förmliche Friedstellung die Tür
kenhilfe wegen der drohenden Gefahr zu bewilligen. Vgl. Brandenburg, Politische K orrespon
denz I N r.269  Art. 1 -3 , N r.2 79  Art. 1, Nr. 280  Art. 1, 2, N r .282 , N r.283  A r t.5, Nr. 2 86  A rt.2 , 
N r.287  A rt.2, N r.41 8  A r t .5, 6 , N r.422 , N r.4 24  A rt.2 , N r.433  A r t .l ,  N r .5 2 5 ; II N r.6 5 9 ; R T A JR  
V III,1 S .383, 396, 4 0 4 ; M entz,Johann Friedrich B d.2 S .1 6 3 f ., 165, 168, 301 f.; B d .3 N r.49 A rt.3  
S. 5 0 0 -5 0 3 .
103 Vgl. R T A JR  VII S .833 , 8 4 0 f., 845 , Beilage Nr. 164, 165 S. 1 3 4 2 -1 4 4 4 ; NS II S .4 3 4  A r t.26, 
S. 435  Art. 29, S. 465  Art. 131 ; E. Fabian (Hg.), Urkunden und Akten der Reformationsprozesse 
am Reichskam m ergericht, am kaiserlichen Hofgericht zu Rottweil und an anderen Gerichten, 
Teil 1: Allgemeines 1 5 3 0 -1 5 3 4  (Schriften zur K irchen- und Rechtsgeschichte 16 /17 ) (1961) 
Nr. 14 A u. B. S. 50 ff.; Nr. 15 S. 5 9 -6 4 , Nr. 18 S. 7 8 ; Rommel, Philipp der Großmüthige III Nr. 12 
S. 4 5 - 4 9 ;  /Müller; Röm ische Kurie 85 , 2 1 4 ; H  Immenkötter, Um  die Einheit im Glauben. Die 
Unionsverhandlungen des Augsburger Reichstages im August und Septem ber 1530  (Katholi
sches Leben und Kirchenreform  im Zeitalter der Glaubensspaltung 33) (1973); E. Wolgast, Die 
W ittenberger Theologie und die Politik der evangelischen Stände. Studien zu Luthers Gutachten  
in politischen Fragen (Quellen und Forschungen zur Reform ationsgeschichte 47) (1977) 203 ff.
104 Ferdinand I. war 1524 der Überzeugung, es sei gegenwärtig nicht möglich, eine Reichssteuer 
auf die Kirchen und Untertanen des Reiches zu legen, „tant ä cause de ceste secte Luterianne 
que d’autres rebellions, m ouvem ents et difficultez, estans presentem ent en icellui em pire“. Bauer, 
Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 N r.72  A rt.4 . Vgl. auch Wolfram-Thomas, Korrespondenz  
Ferdinands I., Bd. 3 N r.48 2  Art. 11; Lanz, Correspondenz I Nr. 125. Die protestantischen Stände 
hatten etwa ein Viertel der Matrikel von 1521 zu leisten. Vgl. Müller, Röm ische Kurie 20 4  f.; Steg
lich, Reichstürkenhilfe 36, 55 ; W. Reinhard, Die kirchenpolitischen Vorstellungen Kaiser Karls 
V., ihre Grundlagen und ihr W andel, in: Confessio Augustana und Confutatio. D er Augsburger 
Reichstag 1530 und die Einheit der K irche, in Verbindung m it B. Hallensieben hg. von E. Iserloh, 
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 118) (1980) 73 f., 8 9 ; im folgenden zitiert: Rein
hard, Kirchenpolitische Vorstellungen.
103 Bayern war wegen der Beziehungen zu Zapolya den Türkenhilfen gegenüber sehr reserviert, 
weil man kein Interesse daran hatte, die Habsburger in Ungarn zu stärken. Vgl. H. Lutz, Das
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Frage der Finanzierung des Kam m ergerichts sind größere Abweichungen festzustel
len, seitdem dieses im Jah r 1530 vom Kaiser zum M achtinstrum ent gegen die Prote
stanten gem acht worden war106. Für den Zustand der Reichsfinanzen läßt sich die R e
formation jedenfalls nicht vorrangig verantwortlich m achen. Darauf ist Karls Urteil 
über die Reform ation als „eine gewisse W urtzel und Hauptursach allen Übels, U n
glücks und Ungefälls Teutscher Nation“107 m it Sicherheit nicht zu beziehen108.

2. Reichsgewalt

W enn nun die Reform ation keinen entscheidenden negativen Einfluß auf die E nt
wicklung der Reichsfinanzen genom m en hat, woran lag es dann, daß das Reich in der 
behandelten Z eit auf dem W ege zum Finanz- und Steuerstaat nicht vorangekommen 
ist? Vordergründig gesehen waren es natürlich die beschriebenen Mängel, die verhin
derten, daß das bestehende Finanzsystem sich selbst weiterentwickeln konnte. Dabei 
sollte allerdings nicht übersehen werden, daß diese Mängel nur Sym ptom e waren, die 
auf tieferliegende Ursachen verwiesen. Sie stellten ja an sich keine unüberwindbaren 
Hindernisse für eine W eiterentw icklung dar. Daß sie es aber dennoch waren, lag 
daran, daß sie Ausdruck der bestehenden Reichsverfassung waren109.

Gerade im Bereich der Finanzen machte es sich im 16. Jahrhundert besonders be
merkbar, daß es dem Reich nicht gelungen war, ein von Beam ten getragenes Verwal-

konfessionelle Zeitalter. Teil 1: Die Herzöge W ilhelm  IV. und Albrecht V., in: M. Spindler (Hg-), 
Handbuch der Bayerischen Geschichte, Bd. 2 (1969) 317  ff.; Turetschek, Türkenpolitik 54, 59, 
8 0 ff., 261 ff.; Westermann, Türkenhilfe 49  ff., 74 , 137, 187, 199. Die Auseinandersetzungen unter 
den Fürsten bei der Beratung der Kam m ergerichtsordnung 1548 waren nicht konfessionell be
gründet. Vgl. P. Schulz, Die politische Einflußnahme auf Entstehung der Reichskam m ergerichts- 
ordnung 1548 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 9) (1981) 
28, 2 2 4 ; im folgenden zitiert: Schulz, Politische Einflußnahme. Vgl. auch Mentz, Johann Fried
rich Bd. 1 90  ff.
106 Vgl. NS II S .49 0  A rt.35 , 3 6 ; Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.373  A rt.8 , N r.403 , 
411 , 413  A rt.4 ; II N r.813  A rt.8 , 9 : Moritz von Sachsen ist der Ansicht, der Kaiser sei oberster 
Gerichtsherr und sei befugt, gegen mißbräuchliche Verwendung des eingezogenen Kirchengutes 
m it Kam m ergerichtsprozessen vorzugehen. J ,  H. Harpprecht, Staats-Archiv des kayserl. und des
H. Röm. Reichs Cam m er-G erichts oder Sammlung von gedruckten und mehrentheils unge
druckten actis publicis, Archival-Urkunden, kayserl. Rescripten, Verordnungen, Praesentationis- 
und Visitadonis-Handlungen etc., Bd. 5 (1767) 1 0 2 -1 0 4 , 132, 140, 2 9 5 ; Politische Correspondenz 
der Stadt Straßburg II S. 3 2 0 ; Westermann, Türkenhilfe 177 ff., 203 f.; H. Bröhmer; Die Einwir
kungen der Reformation auf die Organisation und Besetzung des Reichskam m ergerichts (Jur. 
Diss. Heidelberg 1932) 6 - 1 8 ;  G. Dommasch, Die Religionsprozesse der rekursierenden Fürsten 
und Städte und die Erneuerung des Schmalkaldischen Bundes 1 5 3 4 -1 5 3 6  (Schriften zur K ir
chen- und Rechtsgeschichte 28) (1961); Smend, Reichskam m ergericht 141 f.
107 NS II S. 528 Art. 3.
108 Vgl. auch Teicke, Reichssteuerbestrebungen 131 ; Richter, Reichstag zu Nürnberg 2 ; Kühn, 
Speyrer Reichstag 1529, 155, 165; Steglich, Reichstürkenhilfe 3 2 ff.; 43 ff.; Reinhard, Kirchenpoli
tische Vorstellungen 8 6 -9 1 .
109 Vgl. Schumpeter, Krise des Steuerstaates 5 ff-, 17 ff., und Klein, Öffentliche Finanzen 1, die mit 
N achdruck auf den Zusam m enhang zwischen Finanz- und Verfassungsgeschichte hinweisen.
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tungs- und Behördensystem auszubilden. Es fehlte damit an grundlegenden Voraus
setzungen und Anknüpfungspunkten für ein eigenes Steuer- und Finanzsystem. Es 
war nicht möglich gewesen, m it Hilfe des Lehnswesens zu einer „Verstaatung“ des 
Reiches zu kom m en, vielmehr hatte das Lehnswesen zur Stärkung der Territorialge
walten geführt. Diese waren nicht bereit, zugunsten des Reiches von ihren Positionen 
im Finanzsystem abzurücken. Sie hielten vielmehr unbeirrt daran fest, daß jede 
Reichshilfe von ihnen bewilligt werden müsse, daß sie die Art und den Zweck der 
Verwendung zu bestim m en hätten, daß die Einsam mlung der Steuer und die Verwah
rung der Erträge ihnen zustünden, und sie achteten darauf, daß keine Steuern dem 
Reich zuflossen, auf die sie keinen entscheidenden Einfluß hatten. Sie taten dies, ja 
mußten es tun, weil die Steuerfrage aufs engste m it der Landeshoheit verbunden war. 
Kein Herrschaftsträger wollte oder konnte es dulden, ohne an seinen H oheitsrechten 
Schaden zu nehm en, daß das Reich ohne seine ausdrückliche Zustim m ung und M it
wirkung in seinem Hoheitsbereich auf dem W ege über Steuererhebung Herrschafts
rechte ausübte; denn jede vom Reich ohne Beteiligung der Territorialgewalten ausge- 
iibte Besteuerung hätte notwendigerweise zugunsten des Reiches eine integrierende 
Kraft ausgeübt und wäre damit der territorialen Entwicklung diametral entgegenge
laufen. So ist letztlich die Ausübung der Steuerhoheit aufs engste mit der Frage nach 
der Reichsgewalt und der Verteilung der Macht im Reich verbunden. G em einer Pfen
nig und Matrikel eignen sich in besonderer W eise dazu, diesen Sachverhalt zu ver
deutlichen.

D er Gem eine Pfennig stellte als eine von der Reichsspitze kraft eigener Autorität 
eingenom m ene und verwaltete Reichssteuer seiner Idee nach eine integrative Kraft 
dar110. Er hätte Reichsspitze und Reichsuntertanen in W iderspruch zur Lehnsverfas
sung in direkten K ontakt miteinander gebracht und hätte m it der Z eit notwendiger
weise die territorialen Gewalten schwächen und die Orientierung der Reichsverfas
sung auf die Reichsspitze hin stärken müssen. Er hätte in gewisser W eise einen A n 
satzpunkt zur Überwindung der bestehenden Reichsverfassung geboten. Es ist daher 
wohl bezeichnend, daß der Gem eine Pfennig in seiner in dieser H insicht idealen 
Form nur ein einziges Mal begegnet, und zwar im ersten von der Reformpartei vorge
legten Entwurf von 1495. Die weiteren überlieferten Entwicklungsstufen der Pfennig
ordnung von 1495 spiegeln anschaulich das Schicksal wider, das dem Gem einen Pfen
nig bei der Umsetzung in die W irklichkeit widerfuhr. Das Ergebnis war, daß die Terri
torialgewalten das Reich Schritt für Schritt an den Rand drängten und die D urchfüh
rung der Besteuerung der Untertanen an O rt und Stelle allein übernahmen und die 
Erträge aus ihren Herrschaftsbereichen direkt in ihre Hände bekam en111. Das bedeu
tet, daß es in ihrem politischen Ermessen lag, ob die Steuer eingesammelt und auch 
abgeliefert wurde. Eine entscheidende Einflußnahme des Reiches war damit fast völlig 
ausgeschlossen. Von der ursprünglichen Idee einer Reichssteuer, d .h. einer Steuer, die 
von Organen des Reiches im Namen und kraft der Autorität des Reiches eingehoben 
wurde, war nicht m ehr viel übriggeblieben. D er G em eine Pfennig war in die Hand der

1,0 Vgl. Blickte, G em einer Pfennig und Obrigkeit 181.
111 Vgl. RTA MR V  Nr. 448.
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Landesherren gefallen. Ihre Abneigung, die Steuer und die Verfügungsgewalt darüber 
aus der Hand zu geben und damit einem Außenstehenden Einblick in ihr finanzielles 
Leistungsvermögen zu gestatten, wozu sie in der Ordnung von 1495 immerhin noch 
bereit gewesen waren112, ging so weit, daß der Versuch von 1542, wenigstens die E r
träge der Stände eines jeden Kreises unter Geheim haltung der Einzelbeträge in einer 
Kreiskasse zusammenzufassen113, weitgehend scheiterte. Daß man sich trotzdem seit 
den zwanziger Jahren m it einem Gem einen Pfennigprojekt beschäftigte und es in den 
vierziger Jahren zu realisieren versuchte, hatte seinen Grund nicht etwa darin, daß 
man dem Reich Zugeständnisse machen wollte oder daß das Reich so stark gewesen 
wäre, entsprechenden D ruck auf die Reichsstände auszuüben. D er Grund dafür war 
vielmehr der, daß viele glaubten, damit die Ungereim theiten der Matrikel umgehen zu 
können, und daß alle m einten, ein G em einer Pfennig sei die einzige adäquate Steuer
form, um eine Offensive gegen die Türken finanzieren zu können. D er Gem eine Pfen
nig war so in der Praxis weitgehend zu einem bloßen Steuerumlagemodus geworden, 
der es ermöglichen sollte, auf eine möglichst gleichmäßige und für alle tragbare W eise 
große Summen zu beschaffen. D ie ihm innewohnende verfassungsrechtlich bedeut
same Kom ponente war ihm weitgehend genom m en worden. Sie reichte aber dennoch 
dazu aus, um zu bewirken, daß auf seiten der Fürsten die Abneigung ihm gegenüber 
wach blieb und er deshalb in den Hintergrund gedrängt wurdelH . Daß sich der G e
meine Pfennig nicht durchzusetzen vermochte, darf som it als Indiz für die Schwäche 
der Position des Reiches gegenüber den Territorien in der Steuerpolitik und insge
samt gewertet w erden115.

Die Bedenken, die die Stände gegenüber dem Gem einen Pfennig trugen, brauchten 
sie gegenüber der M atrikel nicht zu haben. Die Matrikel wurde den einzelnen Ständen 
auferlegt, die für die Aufbringung und Bezahlung allein zuständig waren. Sie brachte 
also in Übereinstimm ung m it der Lehnsverfassung allein Reichsspitze und R eichs
stände und nicht Reichsspitze und Reichsuntertanen in K ontakt, tastete also die ver
fassungsrechtliche Stellung der Stände gegenüber dem Reich in keiner W eise an, son
dern stärkte sie noch zusätzlich116.

112 Die Erträge sollten zusam men m it den Sammellisten an die Schatzmeister abgeführt werden. 
Den Städten wurde die Abgabe der Sammellisten erlassen. Vgl. RTA  MR V Nr. 448 .
113 Zahlreiche Stände, besonders des obersächsischen Kreises weigerten sich, ihre Steuererträge 
in die Kreiskasse zu zahlen. Vgl. Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.353  A rt.4  m. 
Anm . 1 S .4 2 9 f.; Nr. 3 73  Art. 5: „sonderlich derhalben, da einer des ganzen kreises anlage in sei
ner gewalt haben sollte, so m ochten es bei etlichen ein mistrauen geberen“. II S .45 5  ff.
“ 4 Vgl. S. 172 f. die Bedenken, die Moritz von Sachsen gegen ihn vortrug. Vgl. auch Mentz, J o 
hann Friedrich Bd.3 S .2 1 4 : 1542 setzten die Fürsten durch, daß sie, soweit sie sich anderweitig 
mit den Landständen in der Frage der Türkenhilfe geeinigt hatten, Ersatzzahlungen leisten durf
ten. Vgl. auch Blascbke, Frühkapitalismus und Verfassungsgeschichte 4 3 8 f.
115 Vgl. Schulze, Reichstage und Reichssteuern 46.
116 Zur Zahlung der Matrikel waren nur diejenigen verpflichtet, die vom Reich Lehen hatten, 
Vgl. RTA J R  II Nr. 222  S .9 0 9 : „sie haben nichts vom reich, darumb sie zu geben auch nit ge- 
drengt zu werden verhoffen“. Gess, Akten und Briefe I Nr. 4 3 0  Art. 4 : Reichsregim ent, Kurfürsten 
und Fürsten beschlossen, daß „diejenigen, die garnichts vom reich haben“ nicht eigens in der 
Matrikel aufgeführt werden sollten.
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Aus der Sicht der Stände bot die Matrikel zudem den Vorteil, daß sie es dem Reich 
verwehrte, E inblick in ihre tatsächliche Leistungskraft zu nehm en. D ie Stände konn
ten so im Interesse ihrer eigenen Machtentfaltung ihr Leistungsvermögen dem Reich 
gegenüber verschleiern. Durch die Matrikel wurde auf diese W eise nur ein Teil der 
tatsächlich vorhandenen Leistungskraft in den D ienst des Reiches gestellt. Aus der 
Sicht des Reiches bedeutete dies, daß es ihm aufgrund der Matrikel nur in sehr be
schränktem Maße m öglich war, die vorhandenen Ressourcen auszuschöpfen.

Diesen Sachverhalt sollen ein paar Beispiele verdeutlichen. W ährend im Jah r 1529 
im Rahm en der Matrikel Mittel für 4000  Reiter und etwas über 1 0 0 0 0  K nechte zur 
Verfügung standen, befanden sich bei Abbruch der Belagerung W iens ca. 1 0 0 0 0 0  
Mann Reichstruppen in Anm arsch, die außerhalb der M atrikel aufgebracht wurden. 
Herzog Moritz von Sachsen hatte laut Matrikel die K osten für 45 Reiter und 208 Fuß
knechte zu tragen. Im  Ja h r 1543 besoldete er im Türkenkrieg zusätzlich zur Reichs
hilfe in Höhe von zwei Röm erm onaten 1 Fähnlein für drei Monate, stellte dem K önig 
1 3 0 0 0 0 fl. zusätzlich in Aussicht und erwog außerdem, ein Kontingent von 1 0 0 0 0  
K nechten und 1000 Reitern zu schicken, das er nötigenfalls verdoppeln wollte. Im 
Jah r 1545 sagte die Landschaft Herzog Moritz zu, ohne große Problem e 5000 Mann 
auf längere Z eit unterhalten zu können. Landgraf Philipp von Hessen war im Jah r
1529 der Meinung, Hessen, Kursachsen, Brandenburg, Straßburg, Nürnberg und Ulm, 
die laut W orm ser Matrikel zusammen 274 Mann zu Roß und 1387 Mann zu Fuß zu 
stellen hatten, könnten auf Jahre hinaus zum Schutz der Religion 4500  Reiter und
14 000 Fußknechte unter W affen halten. Im Ja h r 1541 verpflichteten sich Hessen und 
die beiden Sachsen, gegen Herzog H einrich von Braunschweig 1 4 0 0 0  Fußknechte 
und 2100  Reiter ins Feld zu schicken und zusätzlich noch je 100 000  fl. bereitzuhalten. 
1542 eroberten Kursachsen, Hessen und einige schmalkaldische Bundesstädte m it 
2 0 0 0 0  bis 3 0 0 0 0  Fußknechten und 4000  Reisigen Braunschweig-W olfenbüttel, ob
gleich sie bereits für die beharrliche Türkenhilfe ihre Zahlungen geleistet hatten117. 
Das Steuersystem der Matrikel lief also auf eine weitgehende Schonung der R eichs
stände zum Nachteil des Reiches hinaus.

Die in der M atrikel ohnehin zum Ausdruck kom m ende starke Position der Stände 
gegenüber dem Reich erfuhr im Laufe der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine zu
sätzliche Bekräftigung durch das Recht der Subkollektation, d. h. das Recht, die Matri- 
kularbeiträge in eigener Regie auf die U ntertanen umlegen zu dürfen. Dieses Recht 
trug sicherlich entscheidend m it dazu bei, daß sich die Matrikel gegenüber dem G e
m einen Pfennig durchsetzen konnte. In finanzieller H insicht bedeutete es für die 
Stände, die bislang die Beträge aus der eigenen Kasse zu zahlen hatten, eine wesentli
che Entlastung und bot außerdem die M öglichkeit, von den Untertanen mehr als er
forderlich einzutreiben. Aus verfassungsrechtlicher Sicht war es zudem ein entschei-

117 Vgi. RTA J R  V III,1 S .2 6 3 ; RTA  J R  VIII,2 S .990 , 1 0 8 6 -1 0 9 7 : die Reichshilfe betrug 1529  
etwa 4 0 6 0 0 0  fl.; Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.228  A rt.3 , 12; N r.341 , 376 , 388  
Art. 2 ; N r.390  A rt.2 ; N r.468 , 48 4  A rt.2 ; N r.48 8  A r t .l ;  N r.49 6  A r t .l ,  3 ; N r .5 0 4 ; II N r.836  
A rt.4 ; Steglkh, Reichstürkenhilfe 41 , 55 ; Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 112 ; H. Traut, Kurfürst 
Joachim  II. von Brandenburg und der Türkenfeldzug vom  Jahre 1542 (1892) 70.
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dendes Instrum ent zur Durchsetzung des landesherrlichen Besteuerungsrechts gegen
über den Landständen und diente damit zur Festigung der Landeshoheit118. Die Ma
trikel hatte also aus der Sicht des Reiches eine desintegrierende W irkung und stärkte 
die Partikulargewalten gegenüber dem Reichsganzen. Mit der Matrikel gewannen die 
Stände in neuer W eise Anteil am Reich, indem sie auf dem W eg über die Finanzen 
das Reich und seine Politik mittrugen und m itbestim m ten. Man könnte sagen, daß da
mit die Stände in gewisser W eise aus bislang heeresfolgeleistenden Lehnsvasallen zu 
Gliedern des Reiches wurden, die dieses auf dem W eg über die Steuern trugen. Es 
hätte hierin unter Umständen ein Ansatzpunkt liegen können, die Reichsverfassung 
in Richtung auf einen Ständestaat zu verändern119.

Im Bereich der Steuern und Finanzen hatte sich also die Territorialgewalt gegen
über der Reichsgewalt behauptet und durchgesetzt. Daraus folgt auch, daß die Finanz
politik ein wenig geeignetes Mittel war oder gewesen wäre, um eine Reichsreform vor
anzubringen, die auf eine Stärkung der Reichsgewalt abzielte. Es wird wohl eher so 
sein, daß eine erfolgreiche Finanzpolitik des Reiches eine starke Zentralgewalt zur 
Voraussetzung gehabt h ätte120.

Das Reich war in finanzieller H insicht, insbesondere durch die Matrikel dem Z u
griff des Kaisers weitgehend entzogen. E r hatte nicht die Macht, wie Philipp von H es
sen sagte, gegen den W illen der Stände aus dem Reich auch nur einen Gulden zu neh
m en 121. Es hat auch den Anschein, daß K arlV . wegen der fehlenden rechtlichen 
Handhabe, wegen der fehlenden Macht und wegen der sich möglicherweise aus einer 
soliden finanziellen Ausstattung des deutschen Königtum s für das habsburgische 
W ahlkönigtum  ergebenden negativen Folgen auch nicht ernsthaft versucht hat, eine

118 Vgl. dazu Schulze, Reichstage und Reichssteuern 49  ff., 56 ff.; Ders., Reich und Türkengefahr 
2 4 4 ff.; Blickle, Gem einer Pfennig und Obrigkeit 182; Krüger, Finanzstaat Hessen 62, 246 , 248 f., 
2 5 8 ; Isenmann, Reichsfinanzen 185.
u? Vgl. G. Oestreich, Verfassungspolitische Situation der Monarchie in Deutschland vom  16. bis 
18. Jahrhundert, in: Ders,, Geist und Gestalt des friihm odem en Staates, ausgewählte Aufsätze 
(1969) 2 5 9 ; 0. Hintze, Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes, in: Ders., Staat 
und Verfassung. Gesam melte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, hg. von G. 
Oestreich (31970) 1 2 0 -1 3 9 . W. N ä f  Die Epochen der neueren Geschichte, Bd. 1 (1970) 191, 203  
spricht von einer Fürstenaristokratie.
120 Dem entsprechend spielten zwar die Finanzfragen in den Reichsreform schriften und -projek- 
ten eine wichtige Rolle, standen aber nicht im Vordergrund der Überlegungen und waren auch 
nicht deren Kern. Es läßt sich vielmehr feststellen, daß allgemein die A nsicht vorherrschte, nach 
einem erfolgreichen Gelingen der Reform  würde die Beschaffung der nötigen Finanzen keine 
großen Probleme m ehr bereiten, sondern sich als Konsequenz der Reform  m ehr oder weniger 
von selbst ergeben. Vgl. dazu einen knappen Überblick bei Isenmann, Reichsfinanzen 137 ff. Die 
Auffassung von K. Kaser, Deutsche Geschichte im Ausgange des Mittelalters, Bd. 2 (1912) 206, 
die Reichsfinanzen seien der wichtigste Teil der Reichsreform gewesen, dürfte so nicht zutref
fend sein.
121 Rommel, Philipp der Großmüthige 111 Nr. 11 S. 4 3 : „Es ist nach weither offenbar war, das kein 
Kaiser jhe in deutschen landen m acht gehapt hat, einichen fürsten m it gewalt 1 gülden abzufor- 
dern, und ob er sie schon gefordert hat, wer es in der gestalt nit geben worden. So aber in Keiser 
etwas m it bewilligung gem einer stende erlangt, das ist man Ime schuldig zu geben gewest.“ Vgl. 
auch Politische Correspondenz der Stadt Straßburg 1 N r.82 8  S. 528.
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grundlegende Änderung im Steuer- und finanzstaatlichen Sinn herbeizuführen'22. Er 
mußte sich m it dem m eist wenigen begnügen, das ihm  die Stände zur Verfügung stell
ten. Er wurde zwar ausdrücklich als oberster Kriegsherr anerkannt123, doch blieb dies 
auf die Kriegsfinanzierung ohne erkennbare Auswirkungen. Für eine m it militäri
schen Mitteln vorgetragene Außenpolitik war er vorrangig auf eigene M ittel angewie
sen. So stellten etwa die Erblande zwischen 1495 und 1500 ca. 1,5 M illionen fl. zur 
Verfügung, betrugen im Jah r 1526 die Leistungen Tirols gem essen an der gleichzeiti
gen Reichshilfe den vierten Teil davon und zahlten im Ja h r 1529 die habsburgischen 
Länder einschließlich Böhm ens und Ungarns mit ca. 645 0 0 0 fl. erheblich m ehr als das 
Reich m it ca. 406 000  fl. Im  Ja h r 1541 bewilligten die Erblande ca. 1,3 Millionen fl. 
und im Jah r 1543 gingen vom Reich an Türkenhilfe ca. 8 0  000  fl. ein, während gleich
zeitig die niederösterreichischen Länder allein 300 0 0 0  fl. aufbringen m ußten124.

Das Steuer- und Finanzsystem brachte es m it sich, daß dem Reich in der A ußenpo
litik weitgehend die Hände gebunden waren, und verhinderte es geradezu, daß die po
tentiell vorhandene M acht des Reiches zur Geltung kom m en konnte. Das Reich 
konnte etwa in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegenüber den Türken kaum 
bestimm end agieren, sondern war weitgehend zu einem  bloßen Reagieren verurteilt 
und war selbst dabei wie etwa in den Jahren 1529 und 1542 durch umständliche Be- 
willigungs- und Vollzugsvorschriften, die überängstlich jede M ißbrauchsm öglichkeit 
ausschließen sollten, derart behindert, daß greifbar nahe scheinende durchschlagende 
Erfolge verhindert w urden125.

122 Vgl. seine ablehnende Haltung gegenüber dem Vorschlag Ferdinands 1., eine Reichsrente ein
zuführen. Ferdinand hatte selbst darauf hingewiesen, daß durch die Einführung einer solchen  
Rente auch andere Dynastien in die Lage versetzt würden, die Regierungsgeschäfte zu führen, 
und daß dadurch das habsburgische W ahlkönigtum  gefährdet werden könnte. Rabe, Reichsbund 
und Interim 122 ff. 1548 begnügte er sich auf dem H öhepunkt seiner M acht m it einem relativ 
bescheidenen Vorrat. Vgl. NS II S. 543 ff. Karl, der in der W ahlkapitulation (RTA  J R  I Nr. 387) 
versprochen hatte, keine neue Reichssteuer einzuführen, dachte zur Lösung der Finanzfrage an 
keine umfassende Finanzreform , sondern an Abgaben des Schwäbischen Bundes und an eine Be
steuerung der K irche. Vgl. Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 Nr. 56  Art. 3, 4. Z ur Bewäl
tigung des Finanzproblem s im Rahm en seiner Reichsbundpläne äußert er sich nicht. Vgl. Rabe, 
Reichsbund und Interim  134 ff. Kar! V. gelang auch in Spanien keine durchgreifende Finanzre
form. Nach H. Rabe, Elem ente neuzeitlicher Politik und Staatlichkeit im politischen System  
Karls V. Bemerkungen zur spanischen Zentralverwaltung und zur politischen Korrespondenz 
des Kaisers, in: H. Lutz (Hg.), Das röm isch-deutsche Reich im politischen System Karls V. 
(Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 1) (1982) 165 war die Finanzverwaltung das 
schwächste Glied der Zentralverwaltung.
123 Vgl. NS II S. 43 8  Art. 54. 1495 wurde der Versuch unternom m en, den König auch hierin 
durch die Mitwirkung der Stände einzuschränken. RTA  MR V Nr. 3 27  Art. 3 7 ; Nr. 3 56  Art. 7.
124 Daneben hatten die Erblande die laufenden K osten zur Sicherung der Grenzen gegen die 
Türken zu tragen. Z u  weiteren Beispielen vgl. R T A JR  VII S. 317 , 4 8 5 , 537, 644 , 756, 7 5 9 ; NS II 
S .4 46  A rt.7, S .4 4 7  A rt.7 ; Bauer, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 1 Nr. 163 A rt.2 ; Bauer-I^a- 
croix, Korrespondenz Ferdinands I., Bd. 2 Nr. 181 A rt.4, 9, Nr. 4 2 4 ; Politische Correspondenz der 
Stadt Straßburg I Nr. 4 8 0 ; Oberleitner, Österreichs Finanzen 23, 53 ff., 79  ff., 8 9 ; Huber, Finanzielle 
Verhältnisse 218ff.; Westermann,Türkenhilfe 197 ; Turetschek,Türkenpolitik 2 4 ff., 32 , 2 8 2 ; Wies- 
f  lecker II 311.
125 1529 mußte erst in einem langwierigen Verfahren die Gewißheit über einen türkischen Auf
m arsch eingeholt werden. Danach erst trat der Ausschuß zusam men, der über die Freigabe der
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Die Finanzsituation wirkte sich auch auf dem G ebiet der Innenpolitik nachteilig 
aus. Die Tätigkeit aller Reichsinstitutionen -  gleichgültig ob vom Kaiser oder den 
Ständen geschaffen -  , die der Stärkung der Reichsgewalt hätten dienen können wie 
Reichsregim ent und Reichskam m ergericht, war durch chronischen Geldmangel be
hindert. Das fehlende oder knapp bemessene Geld -  freilich nicht allein -  stellte den 
Erfolg, die Stetigkeit und den Bestand dieser Einrichtungen mehr als einmal in Frage 
und zwang sie, viel Z eit auf die Beschaffung der Mittel für den eigenen Unterhalt zu 
verwenden. Das Mittel der Finanzbewilligung oder -Verweigerung diente den Ständen 
dazu, ungewünschte Entwicklungen zu unterbinden und in genehm e Bahnen zu lei
ten 126.

Mittel zu entscheiden hatte. Vgl. Steglich, Reichstürkenhilfe 39  ff.; Turetschek, Türkenpolitik 62 f. 
Da die Mittel nur für 3 Monate bewilligt waren, konnte eine Verfolgung der zurückweichenden 
Türken nicht unternom m en werden. 1542 dauerte es viel zu lange, bis der oberste Feldhaupt
mann jeden der zehn Kreise von der Notwendigkeit der Hilfeleistung verständigen konnte und 
bis diese das Geld zur Verfügung stellen konnten. Auch der vorgesehene Finanzausgleich unter 
den Kreisen war zu kompliziert und zu zeitraubend. Vgl. NS II S. 4 7 2 -4 7 8  Art. 7, 1 3 -1 5 , 18, 20, 
21, 27 , 36. Vgl. auch Brandenburg, Politische Korrespondenz I N r.4 0 3 : Philipp von Hessen 
sprach das Problem 1542 präzise an: „Dan soll er ( =  Reichsfeidhauptmann) erst auf des reichs 
hulf sehen, bis iglicher bischof, graf oder stadt sein geld aus dem gem einen kästen erlegt oder 
sein volk schickte . . .  so wurd auch heut eins geld, des ändern m orgen kom m en, dadurch die be
ste zeit . . .  verseum t wurd werden.“ Vgl. auch Tekke, Reichssteuerbestrebungen 37.
126 Der fehlende Unterhalt gefährdete ständig die Existenz von Reichsregim ent und K am m erge
richt, brachte das K am m ergericht, insbesondere in den ersten Jahren seines Bestehens wiederholt 
zum Erliegen und führte dazu, daß für die Stellen am Kam m ergericht kaum oder nur m it Mühe 
qualifizierte Juristen gefunden werden konnten. Vgl. dazu RTA JR  III S .6 7 ; Nr. 23 I u. II 
S. 125 ff.; Nr. 49  S. 2 6 3 ; S. 3 63 , 373, 3 8 3 ; RTA J R  IV Nr. 18 S. 5 0 ; Nr. 23 S. 89  ff.; NS II S. 318  
Art. 7 5 ; Planitz S .89 , 318 , 323 , 3 2 7 ; Teicke, Reichssteuerbestrebungen 59 ff.; Schulz, Politische 
Einflußnahme 25, 37 ff.; Gollwitzer, Unbekannte Versuche 255 ff.; H. Lieberich, Frühe Reichs- 
kammerprozesse aus dem baierischen Reichskreis, in: Festschrift für E .C . Hellbling (1971) 
4 1 9 -4 4 6 ;  R. Wohlfeil, D er W orm ser Reichstag v o n l521 , in: D er Reichstag zu W orm s von 1521, 
Reichspolitik und Luthersache, hg. von F. Reuter( 1971) 131. Z ur Finanzierung von Reichsregi
m ent und Kam m ergericht und zu den Auseinandersetzungen darum vgl. RTA JR  II Nr. 101 
S .7 3 3 f.; N r .230  S .9 2 2 ; R T A JR  III Nr. 118 S .761 f.; R T A JR  IV N r.22 S .7 9 ff., 8 3 ; Nr. 23 S .9 4 ff.; 
N r.25 S. 115, 136; N r.2 6  S. 197; Nr. 28 S .2 1 8 f .; N r.39  S .3 0 7 ; N r.50  S .3 4 1 ; N r .5 1 A  S .3 4 2 f.; 
N r.54 S .3 4 8 ff.; N r.55  S .3 5 0 f .; N r.58  S .3 5 8 f .; Nr. 70  S .3 8 8 ; N r.71 S .3 9 0 ; Nr. 149 S .5 9 2 f.; 
Nr. 189 S .6 9 7 ; N r.2 0 6  S .7 0 7 f.; R T A JR  VII S .1 2 5 , 129 A n m .2, 6 0 6 , 657 , 6 6 2 , 780, 7 9 1 , Beila
gen: N r.3 0  S. 1013 ; N r.34  S. 1 0 1 9 ; N r.81 S. 1099 ; N r.9 0  S . l l l l ;  N r .9 2 A  S .1 1 1 6 ; Nr. 104  
S. 1135 ; Nr. 148 S. 1303 ; NS II S. 246, 277 Art. 16, 1 7 ,2 7 8  Art. 25, 298  Art. 27, 317 f. Art. 73, 76, 
80, 435  f. A r t.3 3 -3 5 , 46 6  A rt.1 3 5 , 513 Art. 100, 532 f. A rt2 1 , 26, 30, 31 , 615  Art. 28 , 2 9 ; Bauer, 
Korrespondenz Ferdinands f., Bd. 1 Nr. 15, 16, 65 A rt.2, 76 Art. 10, 12, 13, 88  A rt.4, 103 A rt.5 ,
121 A rt.7 ; Bauer-Lacroix, Korrespondenz Ferdinands I., B d .2 Nr. 192 A rt.5 ; Politische Corre- 
spondenz der Stadt Straßburg I Nr. 501 S. 2 8 5 /6 ; K lüpfelll S. 249  f.; Richter, Reichstag zu Nürn
berg 26, 28, 43 , 46 , 7 5 -8 1 ;  Kühn, Speyrer Reichstag 1529, 243.
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V. Ergebnisse

Eine abschließende Bestandsaufnahme erbringt, daß das Steuersystem des Reiches 
über die Stufe der außerordentlichen Steuern nicht hinausgekomm en ist. Lediglich der 
ständige Finanzbedarf des Kam m ergerichts führte dazu, daß seit dem Jah r 1548 der 
Kam m erzieler zur einzigen ordentlichen Reichssteuer auf der Basis einer Matrikular- 
abgabe wurde127. W egen seines relativ geringen Betrages blieb er aber ohne verän
dernde Auswirkungen auf das Steuersystem. Die Steuerdiskussion drehte sich aus
schließlich um Matrikel und Gem einen Pfennig und um deren praktische und verfas
sungsrechtliche Abklärung. Darüber hinausgehende Entwicklungen vollzogen sich bis 
in die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht.

Ein Vergleich zwischen dem Zustand des Steuersystems am Ende des 15. Jahrhun
derts und in der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt insofern eine W eiterentwicklung, als 
sich durch die perm anent geführte Steuerdiskussion die Auffassung von der Steuer als 
eines legitimen M ittels zur Finanzbeschaffung einigermaßen Geltung verschaffen 
konnte, wenngleich sie noch imm er nicht zur Selbstverständlichkeit geworden war. 
A ber wenigstens schwand der prinzipielle W iderstand, der im 15. Jahrhundert weitge
hend jede Steuerforderung von Anfang an zum Scheitern verurteilt hatte, und es 
konnte sich nach und nach die A nsicht durchsetzen, daß Gründe der Zweckmäßigkeit 
ausreichten, um eine Steuerbewilligung an Stelle von Truppenstellung zu rechtferti
gen. D er Steuergedanke konnte somit auch im Reich mehr und m ehr an Boden ge
winnen. Das Beispiel der Reichsritterschaft verdeutlicht diesen Prozeß. Hatten sich 
die Reichsritter seit dem Gem einen Pfennig von 1495 gegen jede Steuerforderung lei
denschaftlich zur W ehr gesetzt, so ließen sie sich seit dem Jah r 1542 unter dem 
Zwang der Entwicklung herbei, Steuern in Form  der Subsidia caritativa zu zahlen128. 
Bei den Steuerdiskussionen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ging es also 
nicht mehr um die Frage der prinzipiellen Berechtigung von Steuern. W orum  es im 
wesentlichen ging, waren Fragen der Höhe und der Verwendung der Steuern. Darin 
kann wohl ein vorbereitender Schritt in Richtung Steuerstaat gesehen werden.

W as die institutionelle Ausgestaltung des Steuersystems an zentraler Stelle betrifft, 
so wird man wohl gegenüber dem Ende des 15. Jahrhunderts eher von einem gewis
sen Rückschritt sprechen dürfen, der m it dem fortschreitenden Erstarken der Territo
rialgewalten korrespondierte. Entsprechend den Vorstellungen Bertholds von H enne
berg, das Reich durch die Schaffung zentraler Institutionen zu reformieren, war in den 
Jahren 1495 und 1500 der Versuch unternom m en worden, m it den Schatzmeistern 
und dem Reichsregim ent zentrale Institutionen auch für Erfassung und Verwaltung 
der Reichsfinanzen zu schaffen und damit auch auf dem Sektor der Finanzen, soweit 
es die Verwaltung betraf, die H oheit des Reiches über die Territorien zu begründen. 
Im Laufe des 16. Jahrhunderts trat hierin eine Differenzierung und Dezentralisierung

127 Vgl. Mayer, Geschichte der Finanzwirtschaft 2 4 3 ; Klein, Öffentliche Finanzen 9-
128 Vgl. Mayer, G eschichte der Finanzwirtschaft 243.



Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt 1 9 7

ein. Reichsregim ent und Kam m ergericht verwalteten die für ihren Unterhalt be
stim m ten Gelder selbständig und für die Gelder der Kriegshilfen wurden eigene V er
waltungsmodalitäten festgelegt, die vornehm lich die Interessen der Stände berück
sichtigten und dem Reich keinen unmittelbaren Zugriff auf das Geld erlaubten. Zu ei
ner eigenständigen Steuerorganisation des Reiches kam es nicht einmal in Ansätzen. 
Das Steuersystem war fest in den Händen der Reichsstände, was Bewilligung, D urch
führung und Verwendung der Gelder betraf. Sie entschieden darüber als Korporation 
auf den Reichstagen und lehnten mit Entschiedenheit Steuerforderungen am Reichs
tag vorbei an einzelne Stände ab129. D ie Steuern selbst hatten in ausgeprägter W eise 
den Charakter von Zwecksteuern, waren an enge zeitliche Fristen gebunden, die im 
16. Jahrhundert noch enger gezogen wurden als zu Ende des 15. Jahrhunderts, und 
trugen imm er noch Züge des A lm osens130. Mit modernen Steuern hatten sie wenig 
gemein. Dem  Reich wurde keinerlei Steuerhoheit sowohl bezüglich der Steuerfestset
zung, Erhebung und Verwendung zugestanden. Zu einem  Steuerstaat, d .h. einem 
Staat, der seinen Finanzbedarf weitgehend oder ausschließlich durch Steuern deckte, 
die er in eigener Regie erhob, kam es nicht. Dazu fehlten so gut wie alle Vorausset
zungen und dafür war die Z eit noch nicht reif131.

129 Vgl. z .B . RTA J R  VII S .505, 5 1 4 ; Mentz, Johann Friedrich B d .3 Nr. 13 S .3 8 3 -3 8 7 .
130 1495 war vorgesehen, daß die Reichen nach ihrer Andacht etwas m ehr geben sollten. Das 
Volk sollte von den Kanzeln erm ahnt werden, freiwillig etwas m ehr zu geben. Vgl. R TA  MR V  
Nr. 4 48  Art. 4, 14. In den Steuerordnungen von 1500 und 1542 war bestimm t, daß in jeder K ir
che besondere Opferstöcke aufgestellt werden sollten, in die die Gläubigen auf entsprechende 
Erm ahnungen seitens des Pfarrers hin freiwillige Spenden werfen sollten. Vgl. NS II S. 62  Art. 44,
S. 462  Art. 108.
131 Vgl. Wachenhaitsen, Staatsausgabe 173 ; Bauer, Staatsfinanz 2 6 ff. Die Türkengefahr war nicht 
geeignet, um durchgreifende Veränderungen im Steuersystem zu bewirken. Die Türkengefahr 
wurde in erster Linie von den Reichsständen an der Ostgrenze als unmittelbare Gefahr em pfun
den, während sich die entfernteren Stände nicht direkt bedroht fühlten. Vgl. Brandenburg, Politi
sche Korrespondenz I Nr. 2 6 8  Art. 5. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, der die Türkenge
fahr durchaus ernst nahm, war deshalb aber zu keinerlei Veränderungen im bestehenden Steuer
system zugunsten des Reiches bereit. Das Ansuchen Ferdinands und Karls V. von 1538, wegen 
der drohenden Türkengefahr eine Hilfe ohne vorherige Bewilligung durch den Reichstag zu ge
währen, lehnte er m it aller Entschiedenheit ab. Eine solche Neuerung war für ihn die größte Ge
fahr, „dan die deutzsche nacion, ob gleich Osterich und des koniges erblande . . .  von den Thur- 
ken bereit erobert und eingenom m en weren, nit so einen grossen und m erklichen schaden und 
nachteil erliedte, als wan man sich in eine sulche erbliche dinparkeit solt furen lassen“. Nach J o 
hann Friedrich sollte es in erster Linie darum gehen, „einen christlichen, besthendigen und sat
ten friden, auch des reichs freihait, herligkait und gerechtigkait zu erhalten und zu erlangen“. Ehe 
man sich auf eine Partikularhilfe einlasse, sei es besser „zu dulden und zu leiden, wo je der chri- 
sten h ait. . .  von den Türken die dräuende beschwerungen m ochten begegenen, welchen doch im 
vhalh der nodt nach vermugen widerstanden kondte werden, weder das dem  reiche, auch E.L., 
uns und ändern fürsten und stenden des reichs diese nachteilige einfurung zu m achen verstadt 
solt werden, dadurch E.L., wir und die ändern stende zu solcher dinstbarkeit verpflicht werden 
und darinnen sitzen m usten“. Mentz,Joh ann Friedrich B d .3 Nr. 13 S .3 8 3 -3 8 7 . Brief an Landgraf 
Philipp von Hessen.
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Das bestehende Steuersystem war für die Neuordnung der Reichsfinanzen und für 
die Entwicklung einer eigenständigen Finanzwirtschaft denkbar ungeeignet. Es ließ 
dem Reich keinerlei Finanzhoheit und stellte ihm vorwiegend auf Notsituationen be
schränkt Mittel zur Verfügung, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kaum zur 
Erledigung der Aufgaben ausreichten. An finanzielle Vorausplanungen und an eine 
Etatbildung, Voraussetzungen und K ern einer jeden geordneten Finanzwirtschaft, war 
nicht zu denken. Die Steuern reichten allenfalls zu einer Notbewirtschaftung aus. Zu 
einem Finanzstaat konnte es so nicht kom men. Auch der W eg, über die Intensivie
rung noch bestehender Einnahm em öglichkeiten und die Erschließung neuer Finanz
quellen an dieses Ziel zu gelangen, war wegen der bestehenden Machtverhältnisse 
nicht zu beschreiten. Zur Beschaffung größerer Sum m en war der Kaiser weitgehend 
auf Kredite angewiesen. Um diese zu erhalten, mußten Sicherheiten gestellt werden, 
die meist in der Vergabe der noch spärlich vorhanden gebliebenen ertragbringenden 
Reichsrechte und -besitzungen bestanden. Das Ergebnis davon war eine noch größere 
Zerrüttung der Finanzen132.

D ie unerfreuliche Finanzsituation des Reiches resultierte also aus dem Steuersy
stem, das seinerseits wiederum Ausdruck der Verfassung des Reiches war und das 
Reich zum Vorteil der Territorialgewalten weitgehend von der tatsächlich vorhande
nen und hoch einzuschätzenden Finanzkraft der U ntertanen fernhielt. Christof Fürer 
aus Nürnberg dürfte in seinem Finanzgutachten für Ferdinand von 1529 den K ern des 
Problems präzise angesprochen haben, als er schrieb: „gelts und volks“ sei genug da, 
„allein fehlet es uns an der gehorsam und Ordnung“ ' 33. Eine Reichsfinanzreform  hätte 
aber eine Verfassungsreform vorausgesetzt, zu deren Durchsetzung es wiederum einer 
politischen M acht des Kaisers bedurft hätte, die m it bedingt durch das Finanzsystem 
weder Maximilian I. noch K arlV . besaßen.

132 Z ur Bedeutung der Kredite und der damit verbundenen Abhängigkeit von den Geldgebern 
vgl. Ehrenberg, Fugger I S. 27 f.,1 0 0 ff., 130, 152 ff., 37 7  ff.; G. Freiherr von Pölnitz, Anton Fugger 
und die römische Königswahl Ferdinands I., in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 16 
(1951) 3 1 7 -3 4 9 ; Ders., Anton Fugger, Bd. 1 (1958) 180, 184, 5 2 9 ; Klein, Öffentliche Finanzen 9. 
Reinhard, Kirchenpolitische Vorstellungen 93 zeigt, daß wegen der mangelnden Zuverlässigkeit 
des Kaisers 1530 /3 1  die Zinsen für Kredite von durchschnittlich 1 5 %  auf 3 7 % - 4 0 %  em por
schnellten. Zu den Schulden Ferdinands I. vgl. Fluber, Finanzielle Verhältnisse 188, 2 1 3 ; Turet- 
schek, Türkenpolitik 19 ff. Die Abhängigkeit des Kaisers von den Banken und Handelshäusern 
m achte sich besonders augenfällig in der Auseinandersetzung um den Reichszoll und die Mono- 
polien bemerkbar.
133 RTA J R  VII Beilage Nr. 122 a  S. 1227. Auch Ferdinand vertrat 1523 gegenüber Karl V. die 
Ansicht, der Gem eine Pfennig könne durchaus große Summ en einbringen, Voraussetzung sei al
lerdings, daß im Reich „justice, obeissance et ordre“ herrschten. Ist dies nicht der Fall, dann sei 
zu befürchten, daß die Einsamm lung m ehr koste, als die Steuer abwerfe. Vgl. Bauer, Korrespon
denz Ferdinands I., Bd. 1 Nr. 50 Art. 10.
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Steglicb: Ich wollte zunächst darauf hinweisen, daß wir hier wie auch bei den ande
ren Reichsreform vorhaben sehen, wie alle entscheidenden Projekte eigentlich schon 
um die Jahrhundertwende da sind und dann nur in einer langen Diskussion weiter 
ausgebildet werden. Man kann das auch beim Landfrieden zeigen. D er Landfrieden 
von 1495 ist 1521 und 1548 weiterentwickelt und 1555 schließlich durch die H erein
nahme des Religionsfriedens auf die neue Situation des Religionszwiespaltes ausge
richtet worden. Nun aber zu dem Referat selbst. Ich habe daran auszusetzen, daß der 
G em eine Pfennig nicht klar definiert worden ist. Sie haben an einer Stelle gesagt, der 
Gem eine Pfennig sei eine allgemeine Reichssteuer gewesen, später haben Sie gesagt, 
es sei vor allem darauf angekomm en, eine gleichmäßige Besteuerung zu erreichen. 
W as ist denn nun das eigentliche Merkmal des Gem einen Pfennigs gewesen? Kann 
man überhaupt bei allen diesen Projekten einer allgemeinen Besteuerung, also etwa 
bei den Entwürfen der zwanziger Jahre und des Eßlinger Fürstentages 1526, von einer 
gleichmäßigen Besteuerung sprechen? Ich fand es auch nicht ganz überzeugend, wie 
Sie das Projekt von 1495 erörtert haben. Sie sagten da, es handle sich um eine Mi
schung von Verm ögens- und Kopfsteuer. Und Sie nennen eine Obergrenze bei den 
Verm ögen, von der an keine Steuern mehr gezahlt werden mußten. So sieht aber doch 
die Quelle gar nicht aus. Es wird dort verlangt, bei einem Verm ögen von 500 fl. soll V2 
fl. gezahlt werden, das ist 0 ,1 % ; bei 1 0 0 0 fl. 1 fl., das ist ebenfalls 0 ,1 % , wenn das Ver
mögen darüber hinausgeht, ist es jedem freigestellt, wieviel er zahlen will. Die These 
von der Kopfsteuer bezieht sich wohl auf das Verm ögen unter 500 fl. H ier soll jeder 
den 24. Teil eines Guldens geben. W ieso ist das plötzlich eine Kopfsteuer? O b man 
nun einen halben Gulden gibt, wenn man 500 fl. Verm ögen hat oder den 2 4 .Teil eines 
Guldens, wenn man weniger Verm ögen hat, das ändert doch nichts daran, daß es sich 
um eine Verm ögenssteuer handelt! Ich würde also m einen, der Gem eine Pfennig ist 
eine Verm ögenssteuer, und ich glaube auch, eigentlich ist der Gem eine Pfennig so an
gelegt, daß er eine gleichmäßige, eine m öglichst gleichm äßige Besteuerung bewirken 
soll. Das würde bedeuten, daß die Projekte der zwanziger Jahre m it der stärkeren Bela
stung der Kaufm annschaft aus diesem Schem a herausfallen. Dann wollte ich noch sa
gen, daß ich nicht sehen kann, wieso beim  Steuerwesen eine Entwicklung zum Nega
tiven stattgefunden haben soll, nur weil die Reichsstände alle Steuern bewilligen m uß
ten. Das finden wir ja auch im modernen Staat, daß das Parlament das Geld zu bewilli
gen und über den Verbrauch des Geldes zu befinden hat. W arum sollte es damals nun 
etwas Negatives gewesen sein, daß die Stände dieses R echt in Anspruch nahmen. Ich 
fand es auch nicht ganz überzeugend, daß Sie sagten, die Bewilligung sei im m er nur 
kurzfristig erfolgt. Als Beispiel m öchte ich nennen die Bewilligung der beharrlichen 
Hilfe auf dem Augsburger Reichstag 1530. Sie ist verbraucht worden erst 1542, also 
12 Jahre später! Auf dem Reichstag 1542 ging es dann nur noch um den Vollzug die
ser Hilfe, die seit 12 Jahren  gewissermaßen schon zur Disposition bestand.

Schmid: Ich stim m e Ihnen gerne zu, wenn Sie sagen, die Reform projekte seien im 
wesentlichen bereits um die Jahrhundertwende angelegt gewesen. Davon bin auch ich

Diskussion zum  Referat Schmid
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bei meinem Referat ausgegangen. N icht folgen kann ich Ihnen hingegen in der A n
sicht, daß sich das Streben nach einer allgemeinen und gleichmäßigen Steuer gegen
seitig ausschließt. In diesem Spannungsfeld bewegte sich doch gerade die Diskussion 
bei den G em einen Pfennig-Projekten. D er K onflikt entzündete sich doch stets aufs 
neue an der Frage, wie es möglich ist, alle m öglichst ohne Rücksicht auf ihre Standes
zugehörigkeit in einer W eise zu besteuern, die vom jeweils Betroffenen als akzeptabel 
empfunden und hingenom m en wird. Daß die Steuerprojekte der zwanziger Jahre ge
rade deswegen, weil dieser Ausgleich offenkundig nicht gewollt war und Kaufleute 
und niederer Klerus in eklatanter W eise benachteiligt werden sollten, scheiterten, dar
auf habe ich doch m it Nachdruck hingewiesen. Zu Ihrer Frage, wieso ich der Ansicht 
bin, der Gem eine Pfennig von 1495 sei eine K om bination aus Verm ögens- und K opf
steuer gewesen, m öchte ich folgendes sagen. W enn Sie die Entstehung der Steuerord
nung verfolgen, dann werden Sie feststellen, daß sich von Anfang an Kopfsteuer- und 
Verm ögenssteuerprinzip gegenüberstanden. Im ersten Entwurf der Kurfürsten domi
nierte eindeutig das Prinzip der Kopfsteuer, das sich nur insofern und recht vage am 
Verm ögen orientierte, als die Reichen 1 fl. geben sollten. Im  Gegenentwurf des K ö 
nigs herrschte ebenso eindeutig das Prinzip der Verm ögenssteuer vor, das von 500 fl. 
an aufwärts in fortschreitenden Stufen gelten sollte. Im  Laufe der Beratungen näherten 
sich die beiden Positionen einander an, wobei ganz eindeutig beide Steuerprinzipien 
miteinander kom biniert wurden. Es wurde festgelegt, daß jede einzelne Person über
15 Jahre ¡4* fl. zu zahlen hatte. Eine Verm ögensbesteuerung im eigentlichen Sinn war 
nur für Verm ögen zwischen 500 fl. und 1000 fl. vorgesehen. Bei einem Verm ögen über 
1000 fl. sollte nach freiem Ermessen m ehr als 1 fl. gegeben werden, was in der Praxis 
äußerst selten geschah. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob es sich unter 
steuertechnischen Gesichtspunkten auch bei den Leuten m it einem  Verm ögen von 
weniger als 500 fl. ebenfalls um eine Verm ögenssteuer handelte. Dagegen m öchte ich 
aber nachdrücklich betonen, daß in dieser Steuerklasse ausdrücklich auf die einzelne 
Person Bezug genom m en wird. Jed e  Person über 15 Jahre hatte zu zahlen, auch wenn 
sie kein eigenes Verm ögen besaß. Ganz deutlich wird die K om bination von Kopf- 
und Verm ögenssteuer bei der A rt und W eise der Besteuerung von Eheleuten m it ei
nem Vermögen von m ehr als 500 fl. In diesem Falle hatte der Mann die Verm ögens
steuer zu zahlen, während die Frau Y24 fl. zu entrichten hatte, also unverkennbar kopf
steuerpflichtig war. Auch der Steuervollzug bestätigt m eine A nsicht und zeigt zudem, 
daß das Kopfsteuerprinzip vorrangig zur Geltung kam. Ca. 9 0 %  der Bevölkerung hat
ten nämlich weniger als 500 fl. Verm ögen, wie Untersuchungen über die Verm ögens
verhältnisse in den Städten aufzeigen und wie auch die überlieferten Steuerregister des 
G em einen Pfennigs bestätigen, und wurden von der Kopfsteuer betroffen. Ich meine 
auch, daß die Betonung des Elem ents der Kopfsteuer Leitgedanke bei der Entstehung 
der Steuerordnung war und nicht als Zufallsergebnis zu werten ist. Darauf weist die 
Grobrastrigkeit der beiden einzigen Verm ögenssteuerstufen hin, die viel feinrastriger 
ausgearbeitet hätten werden müssen, wenn man eine Verm ögenssteuer beabsichtigt 
hätte. Die Beispiele der Verm ögenssteuerordnungen in den Städten und auch die spä
teren Gem einen Pfennig-Ordnungen m it ihren vielfältigen Steuerstufen verdeutlichen 
das. Zur Bewilligung durch die Stände. Ich m eine, es kom m t eben darauf an, wie stark
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dieses Bewilligungsrecht ausgebildet ist und wie man diesen Sachverhalt bewertet. Es 
ist sicherlich nichts Ungewöhnliches, daß Steuern von den Ständen bewilligt werden. 
Von entscheidender Bedeutung ist dabei aber doch wohl, wie die Kräfte verteilt sind. 
Es ist eben die Frage, ob auf beiden Seiten ein Grundkonsens darüber besteht, daß die 
Steuerforderung berechtigt und zu erfüllen ist, daß nur die Verteilung der Sum men 
und die sonstigen Modalitäten geregelt werden müssen, oder ob es tatsächlich ins 
Ermessen der Stände gestellt ist, ob sie die Steuerforderung akzeptieren und die 
Steuer bewilligen oder nicht und ob der K önig auf diese Entscheidung nur sehr be
dingt Einfluß nehm en kann. Im Steuerbewilligungsverfahren kom m t so letztlich die 
Machtverteilung im Staat zum Ausdruck. In Frankreich beispielsweise war, um den 
Gegensatz zu verdeutlichen, die Taille einmal bewilligt worden und konnte hinfort 
vom K önig ohne Zutun der Stände eingezogen werden. In Deutschland dagegen hat
ten die Stände, wenigstens in dem von mir behandelten Zeitraum , ein Steuerbewilli- 
gungsmonopol in ausgeprägter W eise. O hne ihre Zustim m ung war keine Steuer m ög
lich. D er König konnte sie nicht dazu zwingen. Ich m öchte bloß an den Ausspruch 
Philipps von Hessen erinnern, wo er sagt, ohne Zustim m ung der Stände könne der 
Kaiser keinen einzigen Gulden aus dem Reich nehm en. Versuche er es trotzdem, 
dann werde ihm nichts gegeben. Stim m ten aber die Stände zu, dann seien sie ver
pflichtet zu zahlen. Ich m eine, daß damit die Situation in Deutschland treffend be
schrieben ist.

Steglich:Dart ich gleich entgegnen: Es lagen ja auch viele Gründe vor, die Bewilli
gung der Türkenhilfe restriktiv zu handhaben. D enken Sie an die Gefahr etwa des 
Krieges um Ungarn, wo die Bewilligungen dazu führen konnten, daß man die Thron
kandidatur Ferdinands in Ungarn damit unterstützte, statt die Türken zu bekämpfen.

Selbst wenn es zuträfe, daß der Gem eine Pfennig 1495 eine Kopfsteuer gewesen sei, 
so muß man doch auch die weitere Entwicklung berücksichtigen, die Tendenz ging 
zur Vermögenssteuer. Es wird ja alles auf Verm ögen um gerechnet. 1542 haben wir das 
vollausgebildete Projekt, nur eben m it 0 ,5 %  Verm ögenssteuer, statt 0 ,1 %  Verm ö
genssteuer wie im Jahre 1495. Diese Entwicklung muß als Richtschnur bei der D efini
tion des Gem einen Pfennigs mit herangezogen werden.

Schrrüd: Herr Steglich, natürlich liegt hier eine Entwicklung vor, begründet auf der 
Erfahrung von 1495, die eben schon 1512 zur Einsicht führte, daß man m it dieser Art 
von Steuerfuß zu keinem  Geld komme. Man differenzierte die Steuerklassen, bezog 
auch die Einkom m en m it ein, die ja 1495 nicht genannt sind, und präzisierte den Ver
mögensbegriff, der 1495 äußerst vage war. Es hieß 1495 einfach das Verm ögen, ohne 
daß festgelegt war, welche Verm ögensbestandteile erfaßt werden sollten. Lediglich die 
Renten sind eigens genannt, die m it 5 %  kapitalisiert werden sollten, so daß 2 5 fl. 
Rente einem Vermögen von 500 fl. und 50 fl. Rente einem  Vermögen von 1000 fl. ent
sprachen.

Zur Bewilligungsfrist. Ich m eine, man muß Truppen- und Steuerbewilligung sauber 
auseinanderhalten. Auf dem Reichstag von 1530 -  wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, haben Sie davon gesprochen -  ging es ausdrücklich darum und es steht eigens
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im Reichsabschied, daß eine Truppenhilfe und eine Geldhilfe bewilligt wurde. Ich 
m öchte doch darauf bestehen, daß hier klar getrennt wird zwischen Bewilligungsfrist 
für Geld- und Truppenhilfe. N ehmen wir das Beispiel Maximilian, der im m er mit 
langfristigen Zeitspannen -  10 Jahre, 12 Jahre oder 20  Jahre -  rechnete. Das sind für 
ihn die W unschvorstellungen. Durchzusetzen waren etwa 1495 vier und 1500 sechs 
Jahre, wobei die M öglichkeit offengehalten wurde, diese Fristen zu verlängern. Zu ei
nem bestim m ten Zeitpunkt vor Ablauf der Frist sollte man nochmals in Verhandlun
gen darüber eintreten. W enn Sie dagegen die Röm erm onate etwa der zwanziger Jahre 
oder auch den G em einen Pfennig von 1542/44 sehen, dann steht doch fest, daß sie für 
wesentlich kürzere Zeiträum e bewilligt wurden. Ich gestehe Ihnen natürlich zu, daß 
dabei politische Überlegungen eine große Rolle gespielt haben. Man wollte natürlich 
nicht den Habsburgem Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihre Interessen in Un
garn verwirklichen konnten. In den zwanziger Jahren -  Sie haben es ja in Ihrem Auf
satz über die Reichstürkenhilfe gezeigt -  weigerten sich die Stände grundsätzlich, 
Geld für eine Offensive zu genehm igen, um nicht in unüberschaubare Konflikte auf 
dem Balkan verwickelt zu werden. W enn man die Bewilligungsfristen unter Maximi
lian I. und K arlV . verfolgt, kann man feststellen, daß sie kürzer wurden. Unter K arlV . 
geht es nur um Monate, den nächsten Som m er oder gelegentlich vielleicht um ein 
oder zwei Jahre. Diese Feststellung gilt bezogen auf Steuern, nicht unbedingt für 
Truppenhilfe. Das bitte ich zu unterscheiden.

Steglich: A ber ich würde doch entgegenhalten, daß der Reichsabschied von 1530 
diese beharrliche Hilfe nur sehr kurz behandelt, obwohl sie doch ein sehr kom plizier
tes Aufstellungsverfahren notwendig machte, und ich glaube, man hat das offengelas
sen, weil der Vollzug noch nicht in Aussicht stand. O b die Bewilligung in Truppen 
oder in Geld wirklich ein so großer Unterschied war, das m öchte ich bezweifeln. Das 
Umwandeln der Truppenhilfe in eine Geldhilfe war zur Gew ohnheit geworden. Sie sa
gen, das sei eine Sache gewesen, die nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen 
war, aber wir haben doch schon bei der ersten Röm erhilfe von 1521 die Gesam tum 
wandlung in eine Geldhilfe in den Jahren 1 5 2 2 -2 9  gehabt, und es ist dann auch später 
wieder so verfahren worden.

Schmid:D arauf darf ich Ihnen erwidern, daß z.B. 1521 die Stände darauf beharrten, 
daß daraus „kein Finanz“ werde, und daß sie dem Kaiser das Versprechen abnahmen, 
im nachhinein nicht doch noch zu versuchen, daraus eine Geldhilfe zu machen. Auch
1530 wurde eigens betont, daß es sich um eine Truppen- und um keine Geldhilfe 
handle. Ich m eine, daß die Stände dabei aus politischen Überlegungen heraus handel
ten. Ihnen ging es darum, größere K ontrollm öglichkeiten über die Verwendung der 
Hilfe zu erhalten. Diese M öglichkeiten sahen sie bei Truppenhilfe eher gewährleistet 
als bei Geldzahlungen. D ie Stände achteten schon sehr darauf, ob die Hilfe in Geld 
oder m it Truppen geschehen solle. Das läßt sich bis in die vierziger Jahre hinein -  so
weit ich es intensiv verfolgt habe -  feststellen. Moritz von Sachsen etwa betonte wie
derholt, Truppenhilfe leiste man lieber als Steuerzahlungen, weil man die Truppen ge
gebenenfalls wieder zurückziehen könne. Sei dagegen das Geld einmal aus der Hand



gegeben, wisse man nicht genau, was damit passiere. D jeSe Ü b erleg u n gen  statiCien 
auch eindeutig im Vordergrund der Auseinandersetzungen Vlm den Gemeinen P fen 

nig von 1542, bei denen wenigstens von Sachsen aus versucht wurde -  da kann ich es 
belegen den G em einen Pfennig 2U umgehen. Herzog Moritz wonte den Gemeinen 
Pfennig nicht zahlen, sondern unterbreitete dem Kaiser verschiedene Angebote, um 
diese Steuer nicht zahlen zu müssen. Dabei ging es ihm m eines Erachtens nicht um 
die H öhe der Sum me, denn er bot an, er wolle als Äquivalent dafür eine dem Ertrag 
des Gem einen Pfennigs aus einem Kurfürstentum vergleichbare Sum m e zahlen. Er 
nannte auch die Sum m e von 2 0 0 0 0  fl., für die er bereit wäre, Truppen zu stellen. Das 
heißt also, er war bereit -  soweit ich das abschätzen kann - ,  ein Mehrfaches des G e
m einen Pfennigs zu zahlen, der aus dem Herzogtum Sachsen zu erwarten gewesen 
wäre. Ich glaube, man sollte doch stärker berücksichtigen, daß in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts ein deutlicher W iderstand gegen eine Steuer zu erkennen ist, sonst 
wären ja die Auseinandersetzungen um Truppen oder Geld 1521 oder nach 1530 
sinnlos gewesen. Später mag es so sein, daß das Problem Truppen oder Geld nicht 
m ehr so im Vordergrund stand. Zur Frage der beharrlichen Hilfe ist zu sagen, daß die 
Entwicklung, die zum Gem einen Pfennig von 1542 führte, bereits lange vor 1530 ein
gesetzt hatte. Die Diskussion um den G em einen Pfennig begann schon zu Beginn der 
zwanziger Jahre im Rahm en der Diskussion über eine Offensive gegen die Türken. 
Auch dabei ging es um die Frage Geld oder Truppen. Mir scheint es unter steuerli
chen Aspekten wichtig zu sein, gerade auf diesen Unterschied W ert zu legen.

Ziegler: Ich m öchte an den Sachaussagen nichts aussetzen, ich meine aber, man 
müßte eine gewisse Vorsicht anwenden bei der Gesam ttendenz, und da m öchte ich 
Herrn Steglich unterstützen. Sie sahen das natürlich sehr negativ, und ich m öchte 
ganz wenige Punkte anführen, wo ich m eine, daß man die Entwicklung bei den 
Reichsfinanzen vielleicht doch nicht so negativ sehen müßte. Das eine ist das Problem 
Steuer- und Finanzstaat. Ich glaube, man müßte etwas vorsichtiger sein und daran 
erinnern, daß das ja doch eine These ist, denn der Steuer- und Finanzstaat als solcher 
ist ja theoretisch bis zur Französischen Revolution hin gar nicht durchgeführt worden 
und praktisch bis zum Absolutismus nicht. Und wenn man im m er sagt, das ist der 
Steuerstaat und das haben sie alles nicht geschafft, dann schaut das natürlich negativ 
aus.

D er zweite Punkt, die von Ihnen vielfach angeführten und als so folgenreich aufge
zeigten Schwierigkeiten -  daß die Sum m e so schlecht einkam, daß man ewig verhan
deln mußte, daß die Steuergerechtigkeit in Gefahr war - ,  das ist ein reiner Abklatsch 
der gesamten Finanzgeschichte der Territorien. Das ist in jedem Territorium  so, da 
m acht das Reich nicht die geringste Ausnahme. Ich darf m ich auf das Buch von K rü
ger, das Sie ja ausgewertet haben, über Hessen beziehen, wo man seitenweise liest, was 
alles an Geld nicht hereinkom m t. Das hat alles m it dem Reich nichts zu tun, das ist 
ein Ergebnis der armseligen Finanztechnik, die man damals hatte.

Ich würde also m einen, aus den konkreten Problem en kann man nicht schließen, 
daß das ein Negativum ist im Reich. Nun ein letzter Punkt. W enn ich einmal Reich 
und Territorium  gegenüberstelle, dann habe ich beim Territorium  das Kamm ergut,
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mit dem der Fürst alle, H of und Verwaltung, zu finanzieren hat; beim Reich hätte ich 
nur diese, wenn ich mich recht entsinne, 10 000  fl. jährlich aus den Reichsstädten, die 
natürlich nicht reichen. Dann hat der Fürst neben dem Kam m ergut nach schwierigen 
Verhandlungen die landschaftlichen Notsteuern, die ja Notsteuern bleiben, auch wenn 
sie allmählich laufend bezahlt werden; von diesen landschaftlichen Steuern finanziert 
er das, was er m it dem normalen Kam m ergut nicht finanzieren kann, darunter die po
litischen Aufgaben. W as das Reich betrifft, so finanziert es m it Geldern dieser Art 
ständige Behörden, näm lich das Reichskam m ergericht, das ist viel m ehr als was man 
sonst von den Territorien kennt. Für politische Aufgaben reicht es natürlich nicht; 
aber Sie haben ja selbst gesagt, die Reichsverfassung gab dafür keine M öglichkeit. Ich 
würde also sagen, es ist eigentlich ein erstaunliches und äußerst positives Ergebnis, daß 
man beim Reich so weit gekom m en ist, die Stände (parallel den Landständen) dazu zu 
bringen, überhaupt so viel zu zahlen, d. h. zu einer ständigen Einrichtung, dem K am 
merzieler, zu gelangen. Und dann m eine ich, müßte man als letztes noch dazu sagen, 
daß es ja nicht nur diese dauernden Streitigkeiten, G em einer Pfennig und Reichskam 
mergericht usw. gibt. Es gibt ja auch die großen finanziellen Verhandlungen auf späte
ren Reichstagen, wo man durch Verträge und Beschlüsse doch riesige Sum m en und 
Truppen aufgebracht hat. Das ist natürlich keine Staats- und keine Reichsfinanz, aber 
das ist ja Politik. So frage ich m ich insgesamt, ob tatsächlich das Ergebnis der Reichsfi
nanzen so negativ war, oder ob man vielleicht n icht auch positive Züge sehen kann.

Schwarz: Sie hatten Ihren Vortrag aufgebaut auf dem Spannungsgefüge von Reich 
und Ständen und Sie haben dabei im m er sehr summarisch von den Ständen gespro
chen. Gab es nicht gerade hier beim  Steuerwesen eine Differenz zwischen den geistli
chen und w eltlichen Ständen? Hat sich das uralte Steuerprivileg der geistlichen 
Stände hier nicht auch bemerkbar gem acht?

Hartmann: H err Schm id, Sie haben von der Effizienz des Reichssteuerwesens im 
16. Jahrhundert gesprochen, haben Zahlen genannt, und, wenn ich richtig m itge
schrieben habe, wurden von 1525 bis 1540 ca. 2,5 M illionen gezahlt. Das finde ich 
sehr interessant, weil im 18. Jahrhundert, wo das Reichsgefüge viel lockerer war, hier 
größere Sum m en eingenom m en worden sind. Man denke an die Röm erm onate im 
spanischen Erbfolgekrieg. Ich habe m ich etwas m it dem Problem im 18. Jahrhundert 
beschäftigt und auch Unterlagen gesehen über das, was eingegangen ist und was zu 
zahlen war. Eine Problem atik, auf die auch Sie eingegangen sind, besteht darin, daß so 
viele Reichsstände nicht gezahlt haben, und man kann für das 18. Jahrhundert eine 
Ordnung der Zahlungswilligkeit aufstellen: Am  zahlungswilligsten waren die geistli
chen Reichsstände, dann kamen die Reichsstädte und dann die w eltlichen, und bei 
den w eltlichen haben die am ehesten gezahlt, deren Territorien in der Nähe der habs- 
burgischen Gebiete lagen, am wenigsten die norddeutschen-protestantischen Territo
rien. Gibt es für Ihre Zeit, für das 16. Jahrhundert, eine ähnliche Ordnung der Z ah
lungswilligkeit?

Und dann noch eine ganz kleine Bemerkung. Sie haben von den Alm osen gespro
chen, die unter Kaiser Karl V. gezahlt worden seien. Ich finde das ein bißchen ungün
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stig ausgedrückt, denn im 16. Jahrhundert war auch der französische K önig auf die 
Bewilligung der Generalstände angewiesen oder denken Sie an die Steuerbewilligun
gen des Parlaments in England.

Diestelkamp: Ich habe zwei Punkte. Zunächst scheint mir das Matrikelwesen von 
zentraler Bedeutung zu sein. D ie Frage ist, wie das Matrikelwesen entstanden ist. W ir 
haben in den Matrikeln Stände, die ganz zweifellos nicht Reichsstände waren. Ich 
weiß das von der Stadt Göttingen, eine welfische Landstadt. Trotzdem  wird sie zur 
Reichssteuer herangezogen. Noch eine Ergänzung dazu: weder der französische noch 
der englische Hof waren so schlecht unterrichtet über das, was ihnen zustand, recht
lich zugeordnet war, wie hier der deutsche Hof.

Dam it kom me ich zum zweiten Punkt. D er Versuch, diesen Mangel auszugleichen, 
vollzieht sich auf rechtlichem  W ege. Sie haben die Dinge angesprochen m it dem Aus
ziehen und den ausgezogenen Ständen. D er Reichsfiskal wird beauftragt, Exem tions
prozesse zu führen. Und das ist nun auch wieder symptomatisch. Es wird ein rechtli
cher Mechanismus in Gang gesetzt, der letztlich aber doch nicht greift. Die wenigsten 
Exemtionsprozesse führen zu einem  für den Hof positiven Ergebnis. Es gibt ganz gro
teske Dinge dabei. W enn der Graf von W aldeck zur Reichssteuer herangezogen wird, 
behauptet er gegenüber dem Reichskam m ergericht, er sei selbstverständlich dem H es
sen untertan. W enn der Landgraf dagegen von ihm Steuern haben will, dann beruft er 
sich auf den Exem tionsprozeß und seine Eigenschaft als Reichsstand. D iese Exem 
tionsprozesse sind wieder ein Beispiel dafür, wie man eigentlich politische Fragen 
rechtlich zu lösen versucht. Das geht jedoch ohne die dahinterstehende politische 
M acht nicht. D er französische K önig benützt auch das Parlament zu Paris, um sich 
Rechtstitel zu verschaffen. A ber die setzt er dann m it W affengewalt durch. Die 
Reichskammergerichtsverfahren enden dagegen in der Regel entweder im Nichts, weil 
sie gar nicht entschieden werden oder aber der Prozeß geht nicht zugunsten des K ai
sers aus.

Schmid: H err Ziegler, die Begriffe Steuer- und Finanzstaat sollten nur Hilfsbegriffe 
sein. Ich stütze mich dabei auf zwei Begriffe, die von Gerhard Oestreich und Schum 
peter, bezogen auf die Entwicklung in den Territorien, in die historische Debatte ge
bracht wurden. Ich bin mir der Problem atik der beiden Begriffe voll bewußt, vor allem 
in bezug auf das Reich. Ich habe sie aber dennoch gebraucht, weil sie mir dazu dien
lich erscheinen, die unterschiedliche Entwicklung zwischen Reich und Territorien in 
etwa aufzuzeigen, wobei ich davon ausgehe, daß in den Territorien die Entwicklung in 
Richtung auf einen Steuer- und Finanzstaat früher einsetzte und auch w eiter voran
kam als im Reich. Sie haben dann den Kam m erzieler als große Leistung angespro
chen, insofern das Reich überhaupt in der Lage gewesen sei, so etwas zu finanzieren. 
Ich meine ja und nein. W enn man die G eschichte gerade der Finanzierung von 
Reichsregim ent und Reichskam m ergericht von 1521 an verfolgt, so bietet sich doch 
eher ein trauriges Bild. J e  nach politischer Überlegung oder Nützlichkeitserwägung 
wurde gezahlt oder die Zahlung verweigert. Lange Zeit mußte der Kaiser die Gesam t
last oder einen großen Teil davon tragen. Daß die Stände die K osten schließlich über
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nahmen, geht wohl auf den vom Kaiser ausgeübten Druck und die insgesamt positive 
Bewertung des Reichskam m ergerichts zurück. Zu beachten bleibt, daß die Sum m e re
lativ gering war und zudem auch nach 1548 m eist spärlich und zögernd eingegangen 
ist.

Meine Sicht der Finanzsituation des Reiches ergibt sich aus den vorhandenen Q uel
len. W enn man aber sieht, um beim  Reichskam m ergericht zu bleiben, wie die Beisit
zer ständig unter Geldnot litten, daß das G ericht zunächst nicht besetzt wurde, weil 
das nötige Geld nicht vorhanden war, daß dann die Stellen nur zum Teil besetzt wur
den, daß sie mit Juristen besetzt wurden, die nicht die entsprechende Qualifikation be
saßen, weil man wegen der schlechten finanziellen Ausstattung hochqualifizierte 
Leute nicht bekam, dann kann ich zu keinem positiven Ergebnis kom m en. Soweit ich 
es verfolgen konnte, stellte sich das Finanzproblem im m er wieder. Bei der Debatte 
über das Projekt des Reichszolls, der zur Finanzierung von Reichskam m ergericht und 
Reichsregim ent lange Z eit im Gespräch war, ging es darum, wie kann man eine Finan
zierungsmöglichkeit finden, damit die Reichsstände nichts aus der eigenen Schatulle 
zahlen müssen und ihre U ntertanen nicht belastet werden. Es war also von vornherein 
nicht die Bereitschaft vorhanden, m it Steuern diesen Reichsinstitutionen behilflich zu 
sein. Da man sich zunächst auf keine dauernde Finanzierungsform verständigen 
konnte, schob man das Problem  vor sich her, fand sich zeitweise dazu bereit, Reichsre
gim ent und K am m ergericht kurzfristig -  auf ein oder zwei Jahre -  ganz oder zum Teil 
zu finanzieren, dann verweigerte man lange Z eit alle Mittel, so daß der Kaiser den U n
terhalt übernehmen mußte, bis man eben 1548 unter dem Eindruck der kaiserlichen 
Macht den K am m erzieler bewilligte.

Zum angesprochenen Steuerprivileg der geistlichen Stände. Das spielte m einer A n 
sicht nach keine Rolle. Da könnte ich kein Beispiel nennen, wo sich ein Bischof dem 
Reich gegenüber auf ein Steuerprivileg berufen hätte. M einer Meinung nach wirkte 
sich hier die Tradition des m ittelalterlichen Reichskirchensystem s zugunsten des R ei
ches aus.

Herr Hartmann, zur Frage der Effizienz. Ich bitte, die ca. 2,5 M illionen Gulden, die 
ich genannt habe, als vorläufige Sum m e zu nehm en. Ich  habe sie aus den bewilligten 
Matrikeln und dem G em einen Pfennig errechnet, wobei natürlich der Ertrag des G e
meinen Pfennigs ein äußerst unsicherer Faktor ist. H ier taste ich vorläufig noch ziem 
lich im  Dunkeln. Ich bin gerade dabei, die Sum m e für 1495 zu erm itteln, was nicht 
einfach ist. Zum Gem einen Pfennig von 1542 und 1544 ist zu sagen, daß er 1542 nach 
Aussage der Reichsabschiede tatsächlich abgeliefert wurde, ohne daß sich Angaben 
über die tatsächliche H öhe finden. 1544 wurde er etwa in K urtrier und Hessen zwar 
eingesammelt, aber nicht oder nur zum Teil ans Reich abgeführt. W as dem Reich vom 
Gem einen Pfennig tatsächlich zugeflossen ist, muß vorerst noch offenbleiben. Mit ei
ner Steuerleistung von insgesamt 2,5 Millionen, vielleicht 3 M illionen oder knapp dar
über dürfte man für den besprochenen Zeitraum in etwa richtig liegen.

Zur Zahlungswilligkeit. H ier eine Prioritätenliste aufzustellen, ist schwierig. Soweit 
mir von den Reichstagsakten her die Unterlagen bekannt sind, scheint es so zu sein, 
daß im behandelten Zeitraum die Kurfürsten meistens gezahlt haben. H err Schulze 
wies dann für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts darauf hin, daß gerade auch bei
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den Kurfürsten die Zahlungsbereitschaft nicht besonders ausgeprägt war. A ber soweit 
ich es verfolgen konnte -  es sind nur ein paar Unterlagen ediert -  haben die Kurfür
sten schon ihre Anteile bezahlt. Problem atisch sind die Städte. Sie hatten alle gegen 
die Höhe der Matrikel protestiert, so daß sich das Problem der M atrikelmoderation 
stellte. Bereits Anfang der zwanziger Jahre wurde den Städten und auch allen anderen 
Unzufriedenen versprochen, sie brauchten nicht m ehr die Matrikel zu zahlen, wenn 
nicht zuvor ihren Bedenken Rechnung getragen wäre. Trotzdem  wurden sie immer 
wieder aufgefordert zu zahlen. Ich würde sagen, daß sich die Städte bei der Zahlung 
ihrer Beiträge sehr zurückgehalten haben und daß sich die Grafen, die ebenfalls prote
stiert hatten, weitgehend verweigert haben.

Zum  Begriff Alm osen. Ich glaube, hier haben Sie m ich etwas mißverstanden, Herr 
Hartmann. Ich m eine nicht, daß die Steuern Züge des Alm osens an sich hatten. Ich 
schließe es aus folgenden Bestim m ungen: 1495 heißt es, wer über 1 0 0 0 fl. hat, soll 
nach seiner Andacht geben und die Pfarrer sollen von der Kanzel aus die Leute auffor
dern, m ehr zu geben. 1542 und 1544 steht dann eigens im Reichsabschied, es sollen 
in jeder Pfarrkirche Opferstöcke aufgestellt werden und jeder Pfarrer soll am Sonntag 
in der Predigt die Leute anhalten, noch zusätzlich etwas zu geben. Das habe ich mit 
A lm osen gemeint.

Herr Diestelkamp, soweit ich die Entstehung der Matrikel verfolgen konnte, griff 
man 1521 auf die Matrikeln von 1507 und anderes verfügbares Material zurück und 
ließ es von einer Kom m ission überprüfen. Dabei scheint man bei der Matrikel für den 
Rom zug und für die Finanzierung von Reichsregim ent und Reichskam m ergericht un
terschiedliche Vorlagen benutzt zu haben, denn beide Matrikeln weichen in ihrer Z u 
sammensetzung voneinander ab.

Zur Frage der Exem tionen und der „ausgezogenen“ Stände. Diese Problem atik ist 
in m einem  Referat etwas untergegangen, da mußte ich kürzen. Für Exem tionen waren 
rechtliche wie politische Gründe maßgebend. Es gibt eine Liste aus dem Ende der 
zwanziger Jahre, wo der Fiskal dem Reichsregim ent ein Verzeichnis der Stände vor
legte, die die Zahlung verweigert hatten oder damit rückständig waren. Diese Liste 
enthält eine Rubrik m it den Ständen, gegen die aus politischen Gründen nicht vorge
gangen werden dürfe. D er Fiskal sprach seine weitgehende M achtlosigkeit einmal am 
Beispiel von St.G allen aus: was soll ich tun, wenn ich „poltere“, dann entfernt sich 
St. Gallen eben völlig vom Reich. Das Problem der „ausgezogenen“ Stände betraf vor 
allem das Herzogtum Sachsen, das schon seit 1510 imm er wieder Listen derjenigen 
Stände einreichte, die es als landsässig betrachtete. Dieses Problem beschäftigte in den 
vierziger Jahren wieder Herzog Moritz, der befürchtete, wenn der Gem eine Pfennig 
eingeführt werde, dann könnten ihn die Bischöfe zum Anlaß nehm en, um durch seine 
direkte Bezahlung ans Reich zu dokum entieren, daß sie reichsunm ittelbar und nicht 
landsässig seien. Das Problem  der Exem tion stellte sich auch bei den Hansestädten, 
bei denen die M öglichkeit einer steuerlichen Erfassung überprüft werden sollte. Dabei 
stellte sich wieder in Sachsen das Problem , was ist Hansestadt, was ist Landstadt. Dar
über gab es zum Teil heftige Auseinandersetzungen. Das Problem  der Exem tion war 
sehr schwierig zu lösen. E ine Lösung wäre im Endeffekt darauf hinausgelaufen, daß 
sich die „ausziehenden“ Stände verpflichtet hätten, die Sum m en für die „ausgezoge
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nen“ Stände zu übernehm en, wozu sie nicht bereit waren. Deswegen gab es auf den 
Reichstagen wiederholt Auseinandersetzungen. Dieses Problem  floß auch in das der 
Matrikelmoderation m it ein.

Schulze: Ich m öchte zunächst noch einmal an die Bem erkungen von Herrn Ziegler 
ankniipfen, die m. E. in die richtige Richtung gingen. Ich glaube, daß im Laufe des 16. 
Jahrhunderts im Finanzwesen des Reiches eine Entwicklung eingesetzt hat, die im 
H inblick auf die bereits getroffenen Vorentscheidungen auf eine Territorialisierung 
des Reiches hin eine sehr beachtliche Leistung darstellen. Ich  glaube auch, daß man 
vor dem Hintergrund der Entwicklung des späten 16. Jahrhunderts auch zu einer po
sitiveren W ertung der diesbezüglichen Entwicklung in der ersten Hälfte des 16. Jah r
hunderts kom men kann. Zu den Röm erm onaten ist festzustellen, daß im späten 16. 
Jahrhundert eigentlich nur noch das Haus Ö sterreich und eine Reihe geistlicher 
Stände am Gem einen Pfennig interessiert sind, wobei sie durchaus unterschiedliche 
Gründe haben. Ein neues Argument taucht insofern auf, als selbst die Gegner eines 
G em einen Pfennigs sagen, daß diese Steuerart nur für den Fall vorgesehen sei, daß der 
Türke wirklich in das Reich einfalle, daß man aber für die normale Bedrohung, die 
sich jenseits der Grenzen des Reichs abspielt, an der Reichsm atrikel festhalten will. 
Dabei ist auch zu bedenken, daß m it den Röm erm onaten für die Territorialherren be
trächtliche Gewinne zu erzielen waren, wie ich das in m einem  Buch gezeigt habe. Ein 
weiteres Argument für die W ichtigkeit der Entwicklung im  Finanzwesen stellt auch 
die Tatsache dar, daß es im Laufe des 16. Jahrhunderts zu einem  festen und allgemein 
anerkannten Verfahren über die Beschlußfassung des Reichstages kom m t. In der Sicht 
des späten 16. Jahrhunderts ist es der Reichsabschied von 1512, der als authentischer 
Beschluß über die Geltung von M ehrheitsbeschlüssen anerkannt wird, zugleich mit 
Verbindlichkeit auch für jene Stände, die nicht selbst am Reichstag vertreten waren. 
Unabhängig davon, ob man diesem Beschluß von 1512 eine solche W irkung beim es
sen kann, muß seine Bedeutung für die weitere Debatte des 16. Jahrhunderts über die 
Problem e der Mehrheitsbeschlüsse gesehen werden. Hinzu kom m t auch die Einklag
barkeit dieser Reichstagsabschiede, die bislang relativ wenig beachtete Rolle des 
Reichsfiskals in fiskalischen Prozessen gegen jene Stände, die nicht ihre Reichsanla
gen bezahlen konnten oder wollten. Auch die bemerkenswerte Entwicklung des 
Reichspfennigm eisteram tes im späten 16. Jahrhundert ist wohl nur zu verstehen, 
wenn wir die Grundlagen der früheren Jahrzehnte einbeziehen. D er beträchtliche G e
samtsteuerbetrag von ca. 30  Millionen Gulden in der Z eit zwischen 1576 und 1606 
wäre im Reich und in den Territorien kaum durchzusetzen gewesen, wenn nicht we
sentliche Vorentscheidungen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts getroffen wor
den wären. Auch der Vergleich m it dem englischen Königtum , das ja bekanntlich nur 
über die Einkünfte aus Zöllen, M onopolen und gewissen feudalen Abgaben verfügt 
und dem es nicht gelingt, eine ständige Besteuerung durchzusetzen, wie dies etwa in 
Frankreich m it der Taille geschehen war, m acht deutlich, daß wir die Reichsfinanzge- 
schichte im 16. Jahrhundert nicht von vornherein unter negativen Aspekten sehen 
dürfen. Schließlich noch einige Bem erkungen zu den tatsächlichen Leistungen. W ir 
müssen natürlich sehen, daß der Fiskal im Laufe des 16. Jahrhunderts nicht m ehr mit
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der theoretischen Matrikel in Höhe von 128 000  fl. rechnet, wie sie in der W orm ser 
Matrikel festgeschrieben sind, sondern mit einer realistischen Matrikel, wie sie von 
den Reichsbeam ten benutzt wird und von ihnen auf einen Betrag von etwa 64 000  fl. 
angesetzt wird. Diese Zahl muß allen Berechnungen über die tatsächlichen Leistungen 
der Reichsstände zugrunde gelegt werden, denn es würde die historische Leistung des 
Systems verzerren, wenn wir verschwundene Reichsstände m it in die Rechnung ein
beziehen würden. W enn man nun die eben erwähnten tatsächlichen Steuerzahlungen 
zwischen 1576 und 1606 dieser realistischen Reichsm atrikel gegenüberstellt, dann 
kom m t man zu dem Ergebnis, daß ungefähr 8 8 %  der vom Reichstag bewilligten Steu
ern tatsächlich gezahlt worden sind. Ich finde, daß dies ein beachtliches Ergebnis ist, 
vor allen Dingen, wenn man die konfessionspolitischen Kontroversen dieser Epoche 
mit bedenkt.

Wuttke: In A nbetracht Ihres Referates und der bisherigen Diskussion würde ich es 
für richtig halten, einen kleinen kulturhistorischen Exkurs einzuschalten von der Art, 
daß ich darauf hinweisen m öchte, daß es auch angesichts so harter Tatsachen, um die 
es hier geht, gut wäre, die ideellen Triebkräfte der Politik m it einzubeziehen in die Be
trachtung. D iese kom m en zum Ausdruck unter anderem in den vielen Äußerungen, 
die es von den Maximilian freundlichen Schriftstellern gibt, die sich ja m it einer unge
heueren Vehem enz für die Stärkung des Reiches eingesetzt haben und in Maximilian 
den Repräsentanten des Reiches gesehen haben und von ihm die Heraufbringung ei
nes neuen goldenen Zeitalters erwarteten. Unter ihnen gibt es einen, der sich über 
Jahrzehnte hinweg als außerordentlich gut informiert über die Intentionen der Politik 
Maximilians erweist, das ist Sebastian Brant, der in Basel als juristischer Professor 
wirkte und später, wie wir wissen, nach Straßburg als Stadtschreiber ging und dort die 
Geschäfte der Stadt von 1501 bis zu seinem Tode 1521 führte. Es gibt kaum irgendei
nen politischen Vorgang der Reichsstadt, der nicht durch seine Hände gegangen wäre. 
Von diesem Mann gibt es 1495 auch eine Äußerung zum Gem einen Pfennig. Da ruft 
er die Stände auf, nun zahlt euern Pfennig, wie ich ihn bereits gezahlt habe. Er stellt 
sich also als Vorbild hin. In seiner Äußerung bekom m t der Gem eine Pfennig eine 
große symbolische Bedeutung nämlich von der A rt: wenn ihr jetzt daran geht, ihn zu 
zahlen, dann ist die Stärkung des Reiches perfekt, dann sind wir schon so weit, wie wir 
sein m öchten, dann können uns auch in Kürze der Teufel und die anderen Feinde 
nichts m ehr anhaben. Ich habe unter einem  Titel, unter dem man es nicht erwartet, 
näm lich unter dem Titel „W underdeutung und Politik“ in der Festschrift Herding mit 
dem Titel „Landesgeschichte und Geistesgeschichte“ 1977 m ich dazu geäußert und 
zusammengestellt, was Sebastian Brant dazu sagt.

Köhler: H err Schm id, der Kürze wegen m öchte ich m ich auf einige Punkte konzen
trieren: Es ist doch kein Zufall, daß bei der Erhebung der Reichssteuern das indirekte 
Steuersystem keine Rolle spielte. Beim Reichszoll sind Sie ja darauf eingegangen. 
Zum  Fragenbereich der Verbrauchssteuern in den Territorien: Sie konkurrieren mit 
dem Reichssteuersystem. D ie territorialen Obrigkeiten, die sich in beträchtlichem  
Maße auf diese Verbrauchssteuern stützten, würden sich in eine nachteilige Position
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gebracht haben, hätten sie in Reichssteuerfragen dafür plädiert. W eitere Fragen schei
nen mir einer Analyse -wert: W arum  ist in der Ära Maximilians I. eine Reform  des 
Steuersystems nie gelungen? W ie kam die Matrikel von 1521 zustande? Kam  es zu ei
ner vorschnellen Einigung auf ein Provisorium? Meines W issens gibt Band 2 der 
Reichstagsakten jüngere Reihe keine schlüssige Antwort.

Reinhard: Darf ich in den Freudenbecher der Reichsbegeisterung vielleicht einen 
bitteren Tropfen schütten, ich m eine nämlich einen W iderspruch zwischen Herrn 
A ngerm eier und Herrn Schm id konstatieren zu können. H err A ngerm eier hat noch 
einmal bekräftigt, daß es ihm darum geht, daß das K önigtum  nicht eine Politik in 
Richtung auf das m oderne Staatswesen, sondern eine Politik der Konsolidierung mit 
verhältnismäßig traditionellen M itteln, etwa dem Lehnswesen, betreibt. Nun ist es 
aber so, daß speziell der Gem eine Pfennig, wie ihn H err Schm id dargestellt hat, an 
sich eine äußerst m oderne A ngelegenheit ist, die eigentlich strukturell in den Bereich 
des modernen Staates gehört. Ich will versuchen, das kurz zu exemplifizieren. D er G e
meine Pfennig, wie er ursprünglich konzipiert war, ist einmal eine direkte Steuer. Herr 
K öhler hat diese Tatsache auf die Not, zurückgeführt. A ber es ist immerhin bem er
kenswert, daß die Regelsteuer damals im m er noch eine indirekte Steuer ist. Das 
zweite, sehr viel wichtigere noch, der Gem eine Pfennig ist ein Versuch, durch das, was 
man in Italien den Schleier der K om m une nennt -  ich würde das für das Reich um 
funktionieren und sagen: durch den Schleier der Zwischengewalten -  durchzustoßen 
zum Steuerpflichtigen unmittelbar. Und das ist eine ganz gewaltige moderne Errun
genschaft. Ihnen ist sicher die Formel bekannt, der m oderne Staat beruht auf drei 
Pflichten, der allgemeinen Steuerpflicht, der allgemeinen W ehrpflicht, der allgemei
nen Schulpflicht. Das ist also ein Ansatzpunkt des modernen Staates, so etwas wie all
gem eine Steuerpflicht. Drittens ist der Gem eine Pfennig dem Ursprung nach eine 
Quotitätssteuer und keine Repartitionssteuer. Auch das ist ein durchaus moderner 
Gesichtspunkt, ergo, der Gem eine Pfennig ist finanzgeschichtlich gesehen ein Anlauf 
zum modernen Staat. Daraus erhebt sich für mich die Frage, ob es dann nicht doch so 
ist, daß die Linie, die H err Angerm eier gezeigt hat, vielleicht doch nicht so konse
quent durchgezogen ist, daß sie nicht programmatisch, sondern als Notlösung zu er
klären ist, nur aus finanzgeschichtlicher Perspektive, daß das alte Bild vielleicht doch 
richtig ist.

Dann erhebt sich zweitens für m ich die Frage, woher hat Maximilian das. Ist das ein 
Lehrstück aus Italien, verm ittelt über die Sforzaheirat? Dazu wäre eine kleine Randbe
merkung zu Herrn W uttke zu machen. Ich wage trotz m angelnder K enntnis zu be
zweifeln, daß das, was die Quellen, die Sie zitiert haben, aussagen, wirklich Beweis für 
ideale Triebkräfte der Politik und nicht schlicht Propaganda ist. Ich vermag nicht zu 
sagen, wie Maximilian diese Leute in Marsch gesetzt hat, aber daß er Propaganda ganz 
modern einzusetzen wußte, das weiß ich. Maximilian war meines Erachtens der erste 
in der W eltgeschichte, der die U ntertanen einer ausländischen M acht durch Propa
gandaschriften gegen ihre O brigkeit aufzuhetzen versuchte, im Fall Venedig. Also mit 
anderen W orten, ist es n icht so, daß wir bei Maximilian einen Anlauf zum modernen 
Staat haben, der nachher durch die vielen Vorgänge, die wir kennengelernt haben,
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dann doch wieder rückläufig wird. Das ist also die Stelle, wo das Angermeier-M odell 
m ir einen gewissen Bruch zu haben scheint.

Ich bestreite dabei gar nicht, daß das Matrikelwesen sehr effizient gewesen ist. V iel
leicht darf ich abschließend noch darauf hinweisen, daß ja auch das sogenannte 
„zweite R eich“ zunächst einmal vom Matrikelwesen gelebt hat, und daß das deutsche 
Reich eigentlich erst 1918 in diesem Verständnis ein moderner Staat gewesen ist mit 
Verfügung über direkte Steuern.

Angermeier: Ich darf zu Herrn Ziegler, zu Herrn Schulze und Herrn Reinhard fol
gendes ganz kurz antworten. Sie sagen, ja das ist doch wunderbar gewesen, im 16. 
Jahrhundert ist es doch zu allgemeinen Reichssteuern gekom m en, die dem Reich tat
sächlich viele M illionen einbrachten. Das sei ein großer Fortschritt.

Das ist es nicht, worum es hier geht. Hier geht es um die Frage, waren die Steuern, 
die an das Reich abgeführt wurden, Not- und Zwecksteuern oder waren es periodische 
und obligatorische Steuern im Sinn von modernen Staatssteuern, D er französische 
Staat, der englische Staat, haben im 14. Jahrhundert bereits perm anente Einnahm en 
gehabt, indem die Lehnspflichten in ständige Finanzabgaben umgewandelt wurden. 
H ier sind dem Staat Gelder zugeflossen, über die er laufend verfügen konnte, ohne 
Rechenschaft ablegen zu müssen. In Deutschland konnte im ganzen 16. Jahrhundert 
kein Geld eingehoben werden, wenn nicht eine spezielle Bewilligung vorlag, wenn 
nicht vor dem Reichstag Rechenschaft abgelegt wurde und wenn nicht in einigen Fäl
len sogar die Rückgabe des Geldes zugesagt wurde bei Nichtverwendung. Das ist 
grundsätzlich etwas anderes als regelmäßige Steuern, es sind im m er Notabgaben ge
blieben. Insbesondere der G em eine Pfennig von 1495 stellt gerade keinen Ansatz für 
Reichssteuer und allgemeine Steuerpflicht in einem modernen staatlichen Sinn dar. 
Er ist von vornherein auf vier Jahre befristet, tatsächlich aber nur für ein Jah r eingeho
ben worden, und Maximilian wurde darüber hinaus verpflichtet, es bei dieser einm ali
gen Abgabe zu belassen. Schon die nächste Reichshilfe von 1500 wurde wieder in 
Form von Truppenhilfe beschlossen. Es handelt sich also um Reichshilfe nach dem 
Adhoc-Prinzip und eben nicht um Steuern. Ich leugne aber nicht, daß auch hier m ög
liche Ansätze für einen Finanzstaat hätten liegen können, ja daß der G em eine Pfennig 
möglicherweise sogar als solcher Anfang gedacht war. Aber die finanzpolitische Praxis 
hatte doch sehr rasch dahin geführt, solche Anfänge zu ersticken und tatsächlich zu 
negieren. Das heißt aber, daß die diesem Zahlungsmodus zugrunde liegende Reichs
vorstellung eben lehnrechtlich war, also jetzt im 16. Jahrhundert ersatzweise matriku- 
lar gehandhabt wurde, jedoch eben nicht finanzstaatlich. Ich kann das Matrikelwesen 
in Deutschland im 16. Jahrhundert nicht anders verstehen als eine die Lehnsstruktur 
des Reiches bestätigende bzw. die Lehnspflichten der Reichsstände ersetzende bzw. 
verdeckende Abgabenart.

Schulze: Es kann gar kein Zweifel daran bestehen, daß die lehnsrechtlichen Grund
lagen der Reichsverfassung natürlich der finanzpolitischen Modernisierung ganz er
hebliche Grenzen gesetzt haben. A ber innerhalb eben dieser lehnsrechtlichen G ren
zen vollzieht sich ein sehr bemerkenswerter Prozeß der Anpassung, der Entschei
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dungsfindung im R eich und der tatsächlichen Leistungen für den Schutz gegen äußere 
Feinde. Hierin könnte man gewissermaßen den Gewinn des 16. Jahrhunderts für die 
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Reiches sehen. W enn man diese Lei
stung noch in Beziehung setzt zu den Lösungen, die etwa im Bereich des Rechtssy
stems und in den strittigen konfessionellen Fragen erreicht werden, dann ergibt sich 
ein sehr viel positiveres Bild über die M öglichkeiten des Reiches, m it inneren und äu
ßeren Anforderungen fertigzuwerden.

Angermeier: Herr Schulze, aber Entschuldigung, das ganze Matrikelwesen ist doch 
nichts anderes als ein Ersatz und eine Fortführung des Lehnssystems und eben keine 
wirkliche Entscheidung und kein wirklicher Fortschritt im Staatsdenken. Das ist nur 
eine andere Form, die man jetzt nötig hatte und insofern eine Fortführung des Lehns
staates, aber keine Veränderung.

Reinhard: Ich wollte nur bemerken, daß ich aufgrund der Ausführungen von Herrn 
Schm id den Eindruck habe, daß der Versuch gegeben ist, aus den Grenzen, die Herr 
Schulze wieder sehr treffend skizziert hat, auszubrechen. Natürlich ist eine moderne 
Steuer nicht im ersten Anlauf fertig und man muß natürlich, wenn man so etwas 
durchsetzen will -  das wissen Sie besser als wir alle -  die politischen W iderstände mit 
in die Rechnung setzen. A ber man muß immerhin überlegen, daß das der erste Schritt 
gewesen sein könnte zu einer derartigen Entwicklung in eine ganz andere Richtung.

Schmid: Herr Reinhard, Sie haben den Gem einen Pfennig in seinem Idealzustand 
beschrieben. Ich glaube, ich habe darauf hingewiesen, daß nur ein einziges Mal ver
sucht worden ist, diesen idealen Zustand zuwege zu bringen. Sonst machten -  auto
matisch bedingt durch die fehlenden Finanzorganisationen des Reiches -  technische 
Dinge, z. B. wie soll man den G em einen Pfennig einsam meln usw., es im m er wieder 
nötig, daß die Stände eingeschaltet wurden. Ich m eine, daß der Zustand, den Sie 
zeichnen, dem Gem einen Pfennig nur der Idee nach eigen war. In diesem Zustand 
wäre er eigentlich die ideale Steuer für die weitere Entw icklung gewesen. A ber das 
ihm innewohnende verfassungspolitische M om ent wurde von den Ständen, wie Sie 
am Beispiel der sechs Stufen der Pfennigordnung von 1495 nachvollziehen können, 
beseitigt. Zunächst sollten die Pfarrer einsammeln und das Geld an die Bischöfe wei
tergeben, die es an die zuständige Reichsstelle abführen sollten. Am Ende wurde in 
den Pfarreien unter bloßem  Beisein des Pfarrers von Leuten des Landesherren einge
sammelt, der auf diese W eise zum entscheidenden Faktor bei der Einsammlung 
wurde. In seiner Entscheidung lag es nun, ob der G em eine Pfennig eingesammelt 
wurde oder nicht und ob das Geld ans Reich weitergegeben wurde oder nicht. Zur 
Frage, woher Maximilian die Idee des Gem einen Pfennigs hatte, ist zu sagen, daß man 
sich nicht auf Maximilian beschränken kann, denn wie die Reichstagsaktenedition von 
1495 zeigt, kam die Idee des Gem einen Pfennigs damals nicht von Maximilian, son
dern von der leider nicht zu definierenden Reichsreform partei um Erzbischof Bert- 
hold von Mainz. Diese Gruppe legte den Entwurf vor. Maximilian forderte nur eine 
beharrliche Hilfe, ohne zu erklären, was er sich darunter vorstelle. Die meisten Stände



Zum  Referat Schm id 2 1 3

vermuteten, es sei eine Matrikel beabsichtigt. Dann kam eigentlich etwas überra
schend der erste Entwurf des G em einen Pfennigs von seiten der Reichsreformpartei. 
Ich meine, wir stim men darin voll überein, daß der Gem eine Pfennig unter den ge
nannten Aspekten eine ideale Steuerform gewesen wäre. Ideal und W irklichkeit 
stim mten aber nicht überein. Darauf wollte ich hinaus.

Repgen: Ich habe drei Punkte. Erstens, ich bedanke mich bei Herrn Ziegler und 
Herrn Schulze, was sie vorweggenommen haben. Die positive Beurteilung, Herr 
Schulze, die Sie vor vier oder fünf Jahren veröffentlicht haben, die hat sehr viel für 
sich. Ich erinnere nur daran, daß der gesamte Dreißigjährige Krieg gut bezahlt worden 
ist, denn er ist nur m it Söldnertruppen geführt worden. Er ist zwar nicht ganz vom 
Reich getragen worden, aber er ist gezahlt worden. Bei dem Reichstag von 1641 hat 
der Kaiser 140 Röm erm onate bekom m en. O b die alle eingekom m en sind, weiß man 
allerdings nicht.

Ich wollte damit auf ein zweites und drittes kom m en, Herr Schm id, das m it der 
Geldnot halte ich für einen literarischen Topos, der keinen direkten Rückschluß auf 
die Realität zuläßt. Meine Begründung dafür. Ein Schüler von mir, Franz Bosbach, hat 
sehr genau berechnet, daß der W estfälische Friedenskongreß, der von ungefähr 150 
Gesandtschaften beschickt wurde, genau 3,2 Millionen Gulden effektiv gekostet hat. 
Man kann rechnerisch nachweisen, daß alle Gesandten alles Geld bekom m en haben. 
Zugeschossen hat nur ein einziger, das war der Graf von Nassau, der wurde dafür zum 
Reichsfürst erhoben. Das heißt also, der Kaiser konnte durch Ordensverleihungen 
oder Rangerhöhung effektive Ausgaben ersparen, was ja auch der Staat im 19. Ja h r
hundert noch getan hat im Unterschied zum gegenwärtigen Staat. Je tz t kom m t aber 
der entscheidende Punkt. W enn wir über hoch und niedrig oder viel und wenig in der 
Leistungskraft, in der Steuerleistungskraft, in der Finanzkraft, das heißt also genauer 
gesagt, im sozialen Produkt des 16. Jahrhunderts sprechen, dann begnügen wir uns au
genblicklich entweder m it der Quelle, die wir zufällig gefunden haben, und die, weil 
sie von einem W ortgewaltigen gut ausgedrückt worden ist, rhetorische Effekte erzielt. 
W ir müßten aber, m eine ich, zur Hypothesenbildung über das Sozialprodukt in der 
frühen Neuzeit kom m en, zur Hypothesenbildung, die wir nicht als Fakten, sondern 
als Hypothesen weiter behandeln, damit wir überhaupt vergleichen können.

Zorn: Ich fühle mich durch Herrn Repgen jetzt herausgefordert, zu dem Problem 
einer Schätzung des deutschen Sozialprodukts im 17. Jahrhundert etwas zu sagen. Ich 
weiß nicht, ob Sie darauf aufmerksam gem acht worden sind, daß Ingom ar Bog in Mar
burg auch in seinem Buch über den Reichsm erkantilismus (1959) angekündigt hatte, 
er wolle an dieses Problem herangehen. A ber alle, die m it W irtschaftsgeschichte sich 
intensiver befassen, haben eingesehen, daß das speziell in Deutschland fast unmöglich 
ist, eben wegen der territorialen Zersplitterung. W ir sind da ja quellenmäßig in ganz 
anderen Verhältnissen als die westeuropäischen Staaten, die trotzdem nationale Volks
einkom m ens-Berechnungen erst ab Jahrhundertwende wagen. Also da wäre ich sehr 
skeptisch. Ich habe selber schon Ansätze für das 15. Jahrhundert einmal gem acht in 
der Spörl-Festschrift in dieser Richtung, ich weiß, wie schwierig diese Dinge in
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Deutschland sind und wie vielleicht jeder, der da drangeht, dann am Schluß doch in 
die Pfanne gehauen wird als statistischer Dilettant. Und, H err Repgen, der Dreißigjäh
rige Krieg, Entschuldigung, Sie wissen darüber sehr viel mehr, aber der ist natürlich 
nicht voll bezahlt worden, denn die Darlehensgeber sind nicht voll bezahlt worden, 
also zunächst Zinsenreduzierung 1654 durch den Reichstag.

Repgen: Nur um ein Drittel.

Zorn:Ja, aber doch für die volle Z eit und sogar einzelstaatliche einseitige Schuldka
pitalreduzierung. Die Fugger haben so Millionen Rückstände unbezahlt zurückbehal
ten. Also die Gläubiger sind nicht voll bezahlt worden, das nur als kleiner Anhang.

A ber meine eigentliche Frage an Herrn Schm id war eine andere. Mich hat dieser 
Plan König Ferdinands einer Rente ordinaire interessiert. G ehört das überhaupt in 
den Zusamm enhang der Steuerpolitik, oder handelt es sich hier nicht um den Plan ei
ner Reichsanleihe, wobei die Reichsstände natürlich zunächst nur für die Zinsen hät
ten aufkommen müssen? Hängt das irgendwie m it den spanischen ,Ju ro s“ und den 
berühmten niederländischen Rentm eisterbriefen zusammen? Das waren ja Staats
schuldverschreibungen, die von Bankhäusern übernomm en worden sind und die eben 
verzinst und mit Bürgschaft irgendwelcher Ständeversammlungen -  das wären die 
Reichsstände als Garanten einer Kreditwürdigkeit des Reiches am Kapitalm arkt na
türlich gewesen -  später zurückzahlbar gewesen wären, A nleihen, die natürlich dann 
zum Teil der Zinsreduktion und der Abwertung ausgesetzt wurden. D ieser ganze 
Kom plex Überlegung einer Geldbeschaffung auf dem Anleiheweg durch gestückelte 
Bargeldkassierung ist überhaupt nicht berührt worden, und da liegt eigentlich das In 
teressante: Handelte es sich um Überlegungen in dieser Richtung, oder wie ist der Be
griff Rente hier sonst zu deuten?

Schmid: Zur Kritik, ich hätte so düster in düster gemalt, m öchte ich sagen, daß es 
mir eigentlich darum gegangen ist, zu zeigen, welche Schwierigkeiten den Steuern 
und Finanzen im W ege standen und m it welchen W iderständen die Anfänge des Fi
nanzwesens überhaupt zu kämpfen hatten. H err Schulze, es stim m t natürlich, daß es 
später besser aussah als gerade in der von mir behandelten Zeit. A ber mir ging es ja 
gerade darum, die Anfangsschwierigkeiten aufzuzeigen.

Kurz zur Frage der Verbindlichkeit von M ehrheitsbeschlüssen: Dies stand zwar 
1512 im Reichsabschied, aber man konnte sich noch in den vierziger Jahren  ausdrück
lich auf den Satz berufen, wer nicht bewilligt hat, braucht auch nicht zu zahlen. Dieser 
Standpunkt galt als durchaus ernstzunehmendes Argument für eine Steuerverweige
rung.

Zu den Außenständen: Sie sagen, H err Schulze, sie waren gering. D ie Zahlen, die 
aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vorliegen -  nicht nur für die Kriegsfinanzie
rung, sondern auch für den Unterhalt von Reichsregim ent und K am m ergericht - ,  zei
gen, daß doch oft die Hälfte und in der Regel, soweit sich das anhand der Reichstags
akten verfolgen läßt, % der Sum m e nicht eingingen, wobei m it großen Schwankungen 
zu rechnen ist.
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H err W uttke, bei der von Ihnen angeführten Hochschätzung M aximilians handelt 
es sich, was Herr Reinhard schon gesagt hat, zum Teil um Propaganda. Es ist kurz dar
auf hinzuweisen, daß der G em eine Pfennig von 1495 Maximilian nicht zur freien V er
fügung überlassen worden ist. Es gab strenge K ontrollm echanism en, über die sich Ma
ximilian im m er wieder hinwegsetzen wollte. Daraus resultierten die von mir angespro
chenen Auseinandersetzungen zwischen der Reformpartei um Berthold von Mainz 
und Maximilian.

H err K öhler, zur Höhe der Verbrauchssteuer: Nach den Vorstellungen des Ent
wurfs sollten damit Reichskam m ergericht und Reichsregim ent plus große Türkenhilfe 
finanziert werden. Es wurde geglaubt, hier sei der Schlüssel gefunden, m it dem man 
dies alles finanzieren könne, und es bleibe darüber hinaus noch etwas übrig.

Eine Vermögensschätzung und eine Erstellung eines Sozialprodukts sind wegen der 
Schwierigkeit, die W irtschaftsräum e zu vergleichen, kaum möglich. Ich betrachte 
mich in diesem Punkt auch nicht als kom petent genug, um mich da vorzuwagen.

Zur Zwangseintreibung der ausstehenden Beträge: Ein rechtliches M ittel gab es 
dazu sehr wohl; der Fiskal konnte klagen. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß er 
hierbei politische Rücksichten nehm en mußte. D ie Frage hängt m it der Exekution der 
Urteile des Reichskam m ergerichts insgesamt zusammen.

Zur Frage, ob die Matrikel von 1521 als permanente gedacht war oder nicht: Ich 
meine, daß sie nicht perm anent angelegt war, denn es heißt eigens, daß sie für den 
Rom zug und für die Rückeroberung der dem Reich in Italien entfrem deten Gebiete 
gelten soll. Daß sie perm anent wurde, das hängt m it 1522 zusammen, wo sie vom K ai
ser auf dem Verhandlungswege für die Türkenabwehr zur Verfügung gestellt wurde. 
Dabei wurde sie bereits als Verteilungsschlüssel benutzt. Man setzte damals erheblich 
höhere Beträge an -  für 3000  Mann etwa so viel wie für 9000  Mann um überhaupt 
die M ittel für die bewilligten 3000  Mann zu bekom m en, so daß ihre Schlüssel- bzw. 
Verteilerfunktion schon frühzeitig angelegt war. Die Verwendung der Matrikel bis 
1529 trug dann wesentlich zur perm anenten W irkung bei.

Köhler: A ber mir scheint es in einigen Punkten unrealistisch, wenn die sogenannten 
welschen Fürsten hoch veranschlagt werden, wo man ohnehin weiß, daß nur wenig 
oder gar nichts einlangen wird.

Schmid: Sicher war das unrealistisch. Ich wollte damit gerade zeigen, daß man er
heblich höher ansetzte, als es eigentlich erforderlich gewesen wäre, um das benötigte 
Geld zu bekom men. Dasselbe taten später auch die Reichsstände bei der Umlage der 
Reichsanschläge -  darauf hat H err Schulze hingewiesen - ,  indem sie höhere Beträge 
auf die Landstände umlegten, als die Reichsanschläge ausmachten. Ich vermute, daß 
sie klug m it einkalkulierten, daß sowieso nur ein Teil einkom m e, daß man also mehr 
verlangen müsse, um das benötigte Geld zu bekom men.

H err Repgen, zur Geldnot. Es mag sein, daß sie auch ein Topos ist, aber es ist, 
glaube ich, auch nicht zu bestreiten, daß das Reich oft in Geldnot war. Es mag viel
leicht zutreffen, daß gerne gejam m ert wurde, um mehr Geld zu bekom m en wie z.B. 
1529, als für Reichsregim ent und Kam m ergericht 5 0 0 0 0 fl. zur Verfügung standen
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und sie 220 000 fl. im Jah r forderten, um eine reguläre Amtsführung gewährleisten zu 
können, aber ich glaube schon, daß Geldnot bestand. 1496/97 etwa mußte Maximilian 
Druck dahintersetzen, damit überhaupt Beisitzer ans K am m ergericht gingen, weil tat
sächlich kein Geld da war.

H err Zorn, zur Rente. Sie war sicherlich keine Anleihe. Das Projekt von Zwangsan
leihen gab es gelegentlich, aber es blieb von vornherein im m er in Ansätzen stecken, 
weil die Fürsten und Städte darin die größte Gefahr für ihre Freiheit sahen.

Zorn: Ich meine hier nicht eine Zwangsanleihe bei den Reichsständen, sondern die 
Ausgabe von Reichsschuldscheinen, also Anleihen in dieser Form, die auf dem K api
talmarkt untergebracht werden konnten.

Schmid: Nein, das war also bestim m t nicht vorgesehen. Ich verweise hier auf die 
Quellen, soweit sie Horst Rabe in seinem Buch über Reichsbund und Interim  ediert 
hat. Ferdinand ließ die Frage der Finanzierung offen. Es gibt in der Forschung den 
Streit, ob dies durch Konfiszierung von Reichskirchengut geschehen sollte oder nicht. 
Es war aber ganz offensichtlich an eine Steuer gedacht, an eine A nleihe in Form von 
Ausgabe von Schuldscheinen sicherlich nicht.



Erich Meuthen

Charakter und Tendenzen 
des deutschen Humanismus*

Gem einsam e Überlegungen zum Them a Renaissance-„Hum anismus“' haben im 
mer noch eine vorgängige Verständigung über diesen Begriff nötig2. Die intensive 
Klärung, die in den letzten Jahrzehnten vor allem Paul Oskar Kristeller herbeigeführt 
hat, ist weithin, wenngleich nicht kritiklos, anerkannt worden3. In Übereinstim m ung 
m it dem Selbstverständnis des 15. und lö.Jahrhunderts ist demnach ein Humanist, 
wer den studia humanitatis obliegt, den fünf W issenschaften der Grammatik, der R he
torik, der Poetik“*, der Geschichte und der M oralphilosophie5. Als Humaniora gelten 
sie, weil sie, wie z. B. Leonardo Bruni definierte, „den M enschen vervollkom mnen und 
auszeichnen“ : „quod hom inem  perficiant atque exornent“6. Dam it erfüllen sie die für 
das Selbstverständnis des Humanismus grundlegende Bildungsaufgabe7. Sie sind in 
der Antike gepflegt worden, später aber untergegangen. Petrarca, so wiederum Bruni 
1405 in seinem zweiten Dialog, habe sie als erster „erneuert“ : „reparavit“8.

Bekanntlich hat man im 19. und 20.Jahrhundert im weiteren Sinne unter Hum anis
mus die Prägung des M enschen durch Übernahm e antiker, als „klassisch“ aufgefaßter 
Idealität schlechthin verstehen wollen, die in neuer Form lebendig gem acht werden 
sollte; doch ist nach K risteller ihr „Hauptanliegen in dem Studium und der Nachah
mung der klassischen griechischen und lateinischen Literatur“ innerhalb der genann
ten Fächer zu sehen9. Ich m öchte Humanismus im folgenden als enge Verbindung 
dieser beiden Sachverhalte verstehen, als Rezeption der A ntike10 im Rahm en der H u
maniora, „Moralphilosophie“ 11 dabei aber recht weit gefaßt wissen als allgemeine 
(auch sozial wichtige) Lebensgestaltung12. Noch umfassendere, wenngleich oft sehr 
verschwommene „Humanismus“-D efinitionen, die sich an den unterschiedlichsten 
Gesichtspunkten orientieren, darf unser Ü berblick allerdings nicht außer Betracht las
sen, wenn er dem Gang der Forschung Rechnung tragen soll13.

D er Kreis der fünf studia humanitatis ist dabei in der Regel mehr oder weniger weit 
überschritten worden. Als Äußerung des deutschen H ochhum anism us14 am Ende des 
15. und in den ersten Jahrzehnten des lö .Jahrhunderts15 ist bisweilen jederart wissen
schaftliche Bemühung, so vor allem auch „naturw issenschaftliche (weithin eigentlich: 
naturphilosophische) mitbegriffen w orden16 (Paracelsus, Agrippa von N ettesheim , K o- 
pernikus). O bschon sie für das wissenschaftliche Gesamtbild gerade in Deutschland 
sehr charakteristisch war17, muß das „Hum an“ismusthema selbst doch in mancherlei

* Die Anm erkungen zu diesem Beitrag befinden sich auf S. 231 ff.
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W eise verunklärt werden, wenn man diesen K om plex so undifferenziert dem „Hu
manismus“ zuschlägt. Offenkundig fällt die damals überaus breitgestreute Neuer
schließung antiker Quellen zur Naturlehre them atisch weitgehend aus dem Rahmen 
der studia humanitatis im soeben bestim m ten S in n e18. Man könnte sich dahin ver
ständigen, daß die Erschließung antiker Quellen jedweder Art, also auch naturwissen
schaftlicher Schriften, vor allem als philologische Aufgabe, in der Tat „Humanismus“ 
ist19. Humanistisch gelebt zu werden nach den üblichen Anforderungen brauchte das 
Ergebnis dieser Quellenstudien demnach noch nicht, wozu sie auch nicht viel herge
geben hätten20. Allerdings sei generell betont, daß sich m it dem allgemeinen Vordrin
gen des Humanismus eine entsprechende Ausweitung humanistischen Interesses ver
band, die nicht nur die Naturforschung, sondern auch andere Disziplinen wie die J u 
risprudenz ergriff, ohne daß diese damit schon humanistische Disziplinen als solche 
geworden wären21.

Im Zusamm enhang unseres Them as treten bei den naturinteressierten Bestrebun
gen zur Zeit des deutschen Hochhum anism us jedoch zwei für das damalige geistige 
Klim a in ganz anderer W eise wichtige Sachverhalte hervor: Einerseits das Interesse 
am Dunklen, am Abyssus, am Däm onischen in der Natur; das ist eine weit verbreitete 
Tendenz der Renaissance-Naturwissenschaft22, die vielleicht auch m it dem Erlösungs
druck im religiösen Bereich23 zusammengebracht werden muß24. Andererseits die 
Tatsache wissenschaftlicher Aktivität und Vitalität überhaupt, die, wie auch im übri
gen deutschen Hochhum anism us, so unterschiedlich die Zielsetzungen im einzelnen 
waren, in ihrer allgemein stim ulierenden W irkung eine gerade für Deutschland kaum 
abschätzbare Bedeutung gewann: Zum  erstenmal seit langer Z eit gab es in D eutsch
land W issenschaft in einer auf solche W eise unbekannten Ballung und im europäi
schen Vergleich durchaus führenden Bedeutung25, aber auch m it einer äußerst gestei
gerten und oft überzogenen Selbsteinschätzung und Anspruchsforderung.

Diese Entwicklung erreichte ihre am meisten herausragenden, eigentlich „humani
stischen“ Ergebnisse wohl in der Geschichtswissenschaft; Namen wie Celtis, W im pfe- 
ling, Beatus Rhenanus und Aventin sind hier nur anzutönen26, und man tut gut, ge
rade im H inblick darauf soweit wie möglich am engeren Humanismusbegriff festzu
halten. Jedenfalls spielte aus dem „humanistischen“ Fächerkreis im besonderen die 
G eschichte27 für die Aktivierung des deutschen Selbstbewußtseins eine nationalpsy
chologisch offenkundige, w enngleich im einzelnen nur schwer meßbare R olle28.

D ie begriffsdefinitorische Statuierung eines „hochhum anistischen“ Zeitabschnitts, 
wie er für die genannten Jahrzehnte des 15. und 16.Jahrhunderts in Anspruch genom 
men wird, lenkt zugleich auf ein anderes Grenzgebiet des Humanismus im eigentli
chen Sinne, das für Deutschland in einem Maße wie sonst nirgendwo zum Problemfeld 
wurde: den Uberschneidungs- und Deckungsbereich von Humanismus und Religion. 
Dieses Problemfeld hat zwei Aspekte, den chronologischen und den them atischen.

Zum  ersten29. D em  Humanismus gehören ohne Zweifel dominierend jene Ja h r
zehnte deutscher Geistesgeschichte um 1500. W ohl sämtliche Darstellungen über 
diese Z eit suggerieren, daß nach 1520 die Epoche des Humanismus von der Reform a
tion als dem für die deutsche Geschichte schlechthin bestim m enden Vorgang abgelöst 
wird: Humanismus und Reform ation stellen demnach zwei einander folgende A b
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schnitte der deutschen Geschichte dar. Das -  noch näher zu untersuchende -  Verhält
nis von Humanismus und Reform ation30 ist in der Regel Them a der Reform ations-, 
nicht der Humanismusgeschichte.

Der zweite Aspekt betrifft das innere Verhältnis von Humanismus und Reform a
tion: Sind sie verwandt, etwa partiell identisch, oder haben sie nicht nur nichts m itein
ander gemein, sondern schließen sich gar einander aus? Sind zwischen diesen Äu- 
ßerstpunkten vielleicht vermittelnde Interpretationen m öglich? Die Verwandtschaft 
von Humanismus und Reform ation hat man im wesentlichen in zweierlei W eise gese
hen. Einerseits sind beide als Parallelentwicklungen auf dem W ege von m ittelalterli
cher Scholastik zu modernem Idealismus und Individualismus erschienen; ich nenne 
nur W ilhelm  D ilthey31. Andererseits sollen die deutschen Humanisten insgesamt be
reits eine „religiöse Renaissance“ repräsentieren, die der evangelischen Erneuerung 
voranging, wie es etwa der Titel des einschlägigen Buches von Lewis W . Spitz form u
liert32, wenngleich er m it großem Nachdruck auf den tiefen Gegensatz dieser Religio
sität zu Luthers Glaubensverständnis hinweist. Man kann es in diesem Zusam m en
hang m it einem „gespaltenen“ deutschen Humanismus versuchen, wie Paul Joach im - 
sen, der in dem (anders als in Italien) grundsätzlich religiös-moralisch ausgerichteten 
deutschen Humanismus zwischen „rom antischem“ und „aufklärerischem“ Hum anis
mus unterschied33. Diese Interpretationen arbeiten allerdings oft unversehens m it ei
nem weiteren Humanismusbegriff als dem vorhin definierten, wie es im Problemfeld 
Hum anismus-Religion überhaupt recht regelmäßig der Fall ist34. Picos Philosophie 
der „hominis dignitas“ bietet ihm einen gern benutzten Definitionshintergrund35.

D och gerade dann und um so m ehr muß das Verhältnis von Humanismus und R e
formation als problematisch erscheinen. Diese Problem atik wurde von Gerhard Ritter, 
im übrigen nicht von ungefähr m it einem  engeren Humanismusverständnis, in eine 
A rt historischer Finalität gewendet, indem er das „Dazwischentreten“ der Reform a
tion als entscheidende Fruchtbarm achung des Humanismus für die deutsche G e
schichte wertete36. 1959 formulierte dann Bernd Moeller, und so wird es seither fast 
stereotyp wiederholt: „Ohne Humanismus keine Reform ation“37. A ber auch diese 
griffige Formulierung besagt keine Identität der beiden Sachverhalte, wenngleich sie 
oft in dieser W eise mißverstanden worden ist. Sie bezeichnet eindeutig das erste nur 
als Bedingung des zweiten und betont, geschichtlich gesehen, vor allem das Situatio- 
nale des Zusamm entreffens von Humanismus und Reform ation 1517/18, dem das 
substantiell W esensgegensätzliche von lutherischer Theologie und hum anistischer Le
benswelt gegenübersteht. W ir werden daran anknüpfen, müssen aber zunächst einen 
Bogen über die Entwicklung des Humanismus insgesamt Zurückschlagen. Dies aus 
folgendem Grunde:

Den Interpretationen des Them as Hum anism us-Reformation, die hier genannt 
wurden, ist gemeinsam, daß der Humanismus für die deutsche Geschichte nur sekun
däre Bedeutung hat und, etwa in seinem Bedingungscharakter, dem eigentlich W ichti
gen, nämlich der Reform ation unterzuordnen ist. Dieser Bedeutungsunterschied 
dürfte im Rahmen der deutschen G eschichte unbestreitbar sein. Gleichwohl ist auch 
die deutsche Geschichte nur Teil der europäischen, und die deutsche Geschichtsw is
senschaft tut gut daran, die deutsche Entwicklung in den europäischen Rahmen zu
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stellen. Indem ich mir diese Forderung zu eigen mache, versuche ich, das „deutsche“ 
Them a in seinen größeren Zusam m enhängen aufzuschließen.

Abgesehen von Randerscheinungen wie Pomponius Laetus kennt Italien, das Mut
terland des Humanismus, zunächst (das heißt: vor dem Ausbruch des konfessionellen 
Zeitalters) kein Problem feld Hum anism us-Religion38. Problem atisch entwickeln sich 
hier gerade die nicht-hum anistischen Disziplinen, etwa der naturphilosophische Aver- 
roismus39. Und im besonderen italienische K irchenkritiker sind voller Lob für die hu
manistischen, künstlerischen und allgemein kulturellen Interessen im kirchlichen B e
reich40.

D er Renaissance-Hum anismus war seinem W esen nach religiös indifferent41. Da 
die von ihm wiederentdeckte A ntike sowohl heidnische als auch christliche Autoren 
umschloß, bestand natürlich eine gewisse Ambivalenz42; doch entscheidend war, daß 
es primär um die Freilegung der antiken Literatur und ihrer Vorbildlichkeit als solcher 
ging. So läßt sich das heidnische Elem ent in der Antikerezeption gewiß nicht über
sehen. D ie je nach Standort beeindruckende oder schockierende O ffenheit gerade ita
lienischer Christlichkeit hat es aber vermocht, in einer regelrecht eleganten W eise die 
neuerschlossene Antikität zu assimilieren -  gewiß, nicht in theologischer Auseinan
dersetzung, dafür aber in äußerlicher, stilvoller und anschauungskräftiger Gestaltge- 
bung43.

W enn man deshalb sagen kann, dies geschah im Vergleich zur Aristotelesbewälti
gung der hochm ittelalterlichen Scholastik in vielleicht oberflächlicherer Aneignung, 
so ergibt sich daraus zugleich, daß der Humanismus für das Renaissance-Christentum 
viel disparater, viel weniger provokativ wirkte (wenn überhaupt) als im H ochm ittelal
ter der arabisierte Aristotelismus. Es wäre dann aber auch von der Gegenseite aus prin
zipiell falsch, über Pastors und Janssens gute und schlechte, lies: christliche und heid
nische Hum anisten44 hinaus Giuseppe Toffanin auf der Einbahnstraße einer rein reli
giösen Hum anismusinterpretation zu folgen45: Seinem  Selbstverständnis nach hatte 
der Humanismus allenfalls virtuell m it dem Christentum zu tun46, doch mußte er sich 
bei seiner Realisierung (und vor allem in der dadurch m itbestim m ten Zielsetzung) der 
geschichtlichen Umwelt einordnen, die christlich war. Jedenfalls haben m ehr als 100 
Jahre fruchtbarer italienischer studia humanitatis weder zu einer w esentlichen Aktuali
sierung theologischer Fragen noch zu ernsthafter kritischer Bedrängung der kirchli
chen Institutionen geführt47. Gerade dieses zweite bildet bekanntlich ein Charakteri
stikum des deutschen Humanismus.

D er Begriff „christlicher Hum anism us“ bezeichnet indessen wohl etwas Bestim m te
res als die Assimilierung, von der soeben die Rede war. D ie Definitionsschwierigkeit 
ist als solche nicht geringer als beim  Humanismusbegriff, wenn man einmal Revue 
passieren läßt, was alles m it dem Etikett „christlicher Humanismus“ versehen worden 
ist. O ft hat man den Eindruck, er besage nicht mehr als ein gutes und wahres Chri
stentum. Greifen wir auf unsere einleitende Begriffsbestimmung zurück, so bedeutet 
„christlicher Humanismus“ die Gestaltung christlichen Lebens aus einer von der an- 
tik-christlichen Literatur gebotenen Vorbildlichkeit heraus48, wenn man es nicht gar 
bei der entsprechenden literarisch-intellektuellen Bildung bewenden lassen will. Die 
von IJsewijn eingeführte Unterscheidung von christlichen Hum anisten und humani
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stischen Christen scheint mir da recht hilfreich zu sein49. Man spricht recht gängig 
auch von „biblischen H um anisten“; doch fürchte ich, daß die Formulierung den H u
manismusbegriff problematisch macht, wenn er in diesem Zusamm enhang nicht ganz 
genau bestim m t wird50.

D er christliche Humanismus ist eine gesamteuropäische Erscheinung51, wenngleich 
Schwerpunkte deutlich sind, wie der französische52 und der niederländische53; Lefevre 
d’Etaples54 und Erasmus55 sind die herausragenden Vertreter. D er niederländische 
Humanismus lenkt direkt zu unserem Them a hin: Man wird den oberdeutschen H u
manismus wohl nicht in derart selbstverständlicher W eise als „christlichen Hum anis
mus“ bezeichnen wollen, ohne natürlich seine auch hier recht starke Verwurzelung im 
kirchlichen Bereich zu übersehen56.

Zwei Gestaltungskräfte vereinigen sich im christlichen Humanismus der Nieder
lande: die philologisch fundierte G elehrsam keit57 und eine an der Vita evangelica aus
gerichtete religiöse Praxis. Eben diese hatte hier als Devotio moderna eine schon über 
100jährige Tradition hinter sich, die in Oberdeutschland fehlte. Eine Differenzierung 
solcher Art erscheint mir nicht unwichtig58. Das von Spitz gezeichnete Gesamtbild 
des „religiösen“ deutschen Humanismus führt zwanglos in eben diese ’Richtung, 
wenngleich die Differenzierung in seinem Schlußergebnis dann nicht m ehr hervor
tritt59. Möglicherweise wirkt sich auch zu Beginn des lö.Jahrhunderts der fröm m ig
keitsgeschichtliche Vorsprung der Niederlande imm er noch aus.

Die Devotio moderna als solche hatte m it den Humaniora nichts zu tun. Es ist das 
Verdienst von Post, den zunächst ganz und gar religiösen Charakter dieser Bewegung 
herausgearbeitet zu haben, wenngleich dann bei ihrer W eiterentw icklung auch Bil
dung und Schule im m er kennzeichnender wurden60. D ie Devoten lebten vor allem im 
Protest gegen die Überintellektualisierung der Spätscholastik, der sie Verdunkelung 
der eigentlichen und einfachen Schriftoffenbarung zum Vorwurf machten. Eine Pe
riode höchster interpretativer Abstraktion, wie sie der scholastische Lehrbetrieb ge
züchtet hatte, schlug um in den direkten Rückgriff auf den T ext: Tolle, lege! Auf diese 
W eise bestand allerdings grundlegende Affinität zur humanistischen Textwissenschaft. 
M it dieser verband sich nun eine Lebensform, die ihrerseits 100 Jahre auf solche wis
senschaftliche Prägung hatte warten müssen. W ie intensiv die Verbindung dann war, 
bleibe offen. Daß von den Spannungen, aus denen die deutsche Reform ation em por
schoß, hier vieles evolutionär entschärft war, ist aber unbestreitbar. N icht zuletzt stan
den sich Devotio moderna und Humanismus in ihrer Betonung der Praxis und ihrer 
au fond pädagogischen Ausrichtung nahe, wenngleich sie sich nach Herkunft und 
Zielsetzung wesentlich unterschieden, da der Humanismus nicht die christliche 
Grundsätzlichkeit kannte, die für die Devoten substantiell war.

Im  Unterschied zu Deutschland hatte die A nti-Scholastik in Italien einen zusätzli
chen nationalen A kzent; sie galt in starkem Maße als Sache der Ultram ontanen61, der 
allgemein verhaßten fremden Barbaren, der „Goten“. Im übrigen hatte eine lange m it
telalterliche Traditionslinie die hum anistischen Fächer an den italienischen Universi
täten organischer zur Entfaltung kom m en lassen62, als dies in Deutschland der Fall 
war. Daß der Humanismus dabei stets auch der scholastischen Tradition verpflichtet 
blieb, ist in der heutigen Forschung unbestritten63. Ein wichtiger Unterschied zu
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Deutschland bestand darin, daß die Universitätstheologie in Italien nur eine geringe 
Rolle spielte. Das Artes-Studium  lenkte, wenn man schon weiterstudierte, nicht so 
sehr zur Theologie hin. Viele Hum anisten wandten sich der Medizin zu6Ja. D am it ent
fielen konfliktreiche Konsequenzen, die sich aus der A blehnung der Scholastik fin
den Theologen zwangsläufig ergeben mußten.

W ie in Deutschland gab es freilich auch in Italien vor allem den außeruniversitären 
Humanismus. Die maßgeblichen Anstöße kamen nicht so sehr aus der W elt der Fach
gelehrsamkeit. Die entsprechenden Trivialfächer boten jedoch ein gutes organisatori
sches Auffangbecken. D er Humanismus füllte in einer m ethodisch neuen und von ei
nem ebenso neuen Stoffinteresse bestim m ten W eise ein für Italien damals offenkun
diges Bildungsvakuum. W ie in nicht unähnlicher Dynamik die Bildende K unst, drang 
der Humanismus in einen Leerraum ein und bot der wirtschaftlich erfolgreichen 
Stadtstaatgesellschaft das Äquivalent geistiger Entfaltung.

Diese organische Entwicklung fehlte dem nördlichen Humanismus. Davon abgese
hen, daß er importiert wurde, stieß er im religiösen Bereich in eine durch Spannungen 
problematisierte Situation hinein, die seine antischolastischen Tendenzen auch em o
tional noch weiter aufluden. Man hat die Bedeutung dieser Spannungen als üblichen 
Streit der Disziplinen bagatellisieren wollen, auf die auch dem Humanismus im m a
nenten scholastischen Elem ente hingewiesen64. D er W echsel von scholastischen zu 
neuen humanistischen Lehrbüchern auf den deutschen Universitäten65 zeigt jedoch 
eine Auseinandersetzung an, die eindeutig tiefer reichte66. Viel stärker als in Italien 
war der Humanismus hier auf K am pf eingestellt, forderte er programmatisch und en
gagiert, die Bildungssituation zu wenden, fühlte er sich als elitäre Minorität, während 
sich die italienischen Hum anisten in ihrer historischen Reflexion stärker als Teil einer 
gleichsam naturhaften Entwicklung verstanden67.

Eine nicht unwichtige differenzierende Bedingung dürfte in Deutschland, im be
sonderen in Oberdeutschland hinzugekom m en sein. Mit einer Verspätung von zwei 
bis drei Jahrhunderten holte Deutschland den Versuch bodenständiger, nicht in Paris 
oder in Bologna und Padua einzukaufender W issenschaftlichkeit nach. Gleichwohl 
blieb Oberdeutschland, abgesehen von dem Sonderfall Heidelberg, bis zur zweiten 
Hälfte des 15.Jahrhunderts ein universitätsleerer Raum. H ier wie überall in M itteleu
ropa nahm die Breitenbildung, nun auch die Laien ergreifend, im m er m ehr zu. Lebten 
die süddeutschen Reichsstädte68 m it ihrer spektakulären wirtschaftlichen Entw ick
lung69 nicht in einer bildungsgeschichtlichen Anspruchssituation70, die der älteren ita
lienischen vergleichbar war71 und gerade auch Mitglieder der politischen Führungs
schichten wissenschaftlich interessiert oder gar am bitioniert werden ließ72?

Bezeichnenderweise drängte sich über die Hälfte der Universitätsneugründungen 
zwischen 1450 und 1500 in dichter zeitlicher Folge und räumlicher K onzentration in 
Oberdeutschland. Sehen wir von M itteldeutschland ab7J, so war es gerade hier, wo 
sich m it dem Humanismus in einem  schon ohnehin im m er breiteren Bildungsinter
esse nun ein ganz neues Bildungsideal Bahn brach74, das den Vorzug hatte, anders als 
die traditionelle Schulbildung zu sein, und ein Selbstbewußtsein gab75, das gerade 
Neugebildeten eigen ist. Mit den Universitätsgründungen war aber auch das fürstliche 
Bildungsinteresse und (vielleicht viel wichtiger:) Bildungsprestige verbunden76. Der
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Hofhumanismus konzentrierte sich ebenfalls sehr stark auf den m ittel- und süddeut
schen Raum77. Ist das vor einiger Z eit noch stark vom reichsstädtischen Bürgertum 
bestim m te Bild des deutschen Humanismus in der jüngsten Forschung wieder stän
disch diffuser geworden78, so scheint sich die räumliche Abgrenzung um so m ehr be
stätigt zu haben79.

Insgesamt beherrschte alle diese neuen Gebildeten die Überzeugung, daß eine deut
sche Bildungsepoche W irklichkeit wurde, wie sie Konrad Celtis in seiner berühmten 
Ingolstädter Rede 1492 ins W ort brachte80 und etwa des Trithemius „Catalogus illu- 
strium virorum Germaniae“ m it nationalgeschichtlicher Dim ension versah81. Und was 
die Humanisten zunächst einhellig an Luther rühmend bewunderten, war seine G e
lehrtheit, nicht seine Lehre82. Das epochale Selbstverständnis83 war dem Humanismus 
zwar allgemein; 1469 formulierte aus eben diesem Selbstbewußtsein heraus der Hu
manist Giovanni Andrea Bussi die neue triadische Geschichtsgliederung von alter, 
mittlerer und -  jetzt einsetzender -  neuer Zeit. D och nördlich der Alpen erhielt es 
m it der nationalen Akzentuierung eine zusätzliche Dynamik. W ar nicht gerade für 
Deutschland eine neue Epoche angebrochen?

Dieses Selbstbewußtsein der humanistischen Gelehrten mußte in einer Zeit, die 
durch den Buchdruck85 und mannigfache Kom m unikationsm öglichkeit erst so etwas 
wie allgemeine Ö ffentlichkeit erhielt86, über kurz oder lang sozialpsychologische K o n 
sequenzen haben, zumal -  wie schon gesagt -  die Breitenbildung, das Bildungsinter
esse überhaupt im m e r  m e h r  Z u n ah m en 87. A n d e re rse its  dürfte intellektuell höchst an
fordernde Abstraktion, wie sie die Spätscholastik betrieb, gerade dort an Verständnis
grenzen gestoßen sein88. W esentlich und willkom men war, daß mit der neuen literari
schen Sprachbildung89 nun eine wirkungsvolle Alternative zu jener rationalen Speku
lation angeboten wurde, deren man weithin überdrüssig war. D och mußte man in 
Deutschland naturgemäß unter dem Bewußtsein leiden, Importware zu nutzen90, und 
war sich wohl über die ganz und gar negative Bewertung der Deutschen bei den Italie
nern91 im klaren92. Vielleicht erklärt sich auch so die nachdrückliche Betonung der 
humanistischen Eigenbedeutung93, die in der Umformung des allgemeinen geschicht
lichen Interesses der Hum anisten in das nationalgeschichtliche deutsche zum Aus
druck kom m t94, wie etwa im allgemeinen Germ anenkult95 oder z.B . in der Planung 
einer „Germania illustrata“ durch Konrad Celtis96.

W as aber wichtiger zu sein scheint als dieses nationalgeschichtliche Sonderphäno
men, ist eben jener selbstbewußte Elan, den der deutsche Humanismus in die dama
lige deutsche Situation eingebracht hat97. Gewiß wurde dieser Optimism us durch Lu
thers eschatologische Zeitinterpretation erheblich belastet, bzw. durch die Geschichts- 
losigkeit seiner Theologie98 überhaupt entwertet. A ber die Dynamik der deutschen 
Hum anisten trug die Reform ation darüber gleichsam hinweg99. D er niederländische 
Humanismus stand dieser speziell deutschen Aufbruchsituation so fern, daß sie für 
ihn kaum je motivierend werden konnte. D ie kulturelle und politische Situation der 
Niederlande im europäischen Großraum prädisponierte ihn viel stärker für jenen K os
mopolitismus, der in Erasmus seine Ausprägung fand100.

Daß die Reform ation Produkt einer großen Zeitkrise gewesen sei, wird man dem 
heutigen Forschungsstande nach nur sehr differenzierend vertreten können101. Die
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einzelnen Lebenskreise dürften hier stärker zu unterscheiden sein. V or dem H inter
grund des gerade in Deutschland so lebendigen humanistischen Aufschwungs102 
stim m t es sicher n ich t103. A ber man wird für Deutschland doch von einer spannungs
geladenen Situation sprechen können. Die eigentlich kritischen Jahre kamen aller
dings schon bald nicht zuletzt deshalb, weil der Optimismus in der geschichtlichen 
W irklichkeit nicht einlösbar war. Auch der Humanismus mußte sich ihr entsprechend 
allmählich in einer au fond anderen, näm lich in einer religiösen W elt einrichten.

W enn der deutsche Humanismus als bedingendes M om ent in die Reform ationsge
schichte integriert wird, ist in der Regel von der kritischen hum anistischen T extex
egese die Rede104, von der literarischen Bildung im weitesten Sinne, die gerade den 
christlichen Humanismus als Vorstufe der Reform ation erscheinen lassen m üssen105. 
Die in andere Richtung zielenden Hinweise, wie ich sie hier versucht habe106, beab
sichtigen in keiner W eise, die in strengerem und engerem Sinne „humanistische“ Ent
wicklung in ihrer Bedeutung für die Reform ation beiseitezuschieben oder zu mindern, 
und das Problemfeld H um anism us-Reform ation darf gewiß nicht darauf reduziert 
werden. Aber nur so, aus der K om bination von literarischem Engagem ent und bil
dungsgeschichtlicher Erwartung heraus wird die allgemeine Enttäuschung verständ
lich, daß ausgerechnet Erasmus sich der Reform ation versagte107.

Daß sich gleichwohl viele Reform atoren als Erasmianer ansahen108, wird davon 
nicht berührt; denn sie waren ja weitgehend zugleich Humanisten. O ffensichtlich gab 
es bei allen Übereinstim m ungen aber dennoch keine Notwendigkeit zum Übertritt, 
wie sich ja insbesondere ältere deutsche H um anisten gegen Luther oder mindestens 
doch nicht für ihn entschieden haben109. W enn hier ein Generationsproblem  vor
liegt110, so besagt auch dies, daß ein m it dem Selbstverständnis111 der deutschen H u
manisten verbundener psychologischer E ffek t112 wirkte, der jene Jüngeren m itriß113. 
Nun war es Sache der kühleren und klügeren K öpfe unter ihnen, im besonderen Me- 
lanchthons114, dieses „produktive Mißverständnis“, wie M oeller es n en n t115, nachträg
lich aufzuarbeiten116, daß ein religiöser und ein Bildungsumbruch, zweierlei zum Teil 
sehr disparate Prozesse, in einem  „ungleichen Bündnis“ zusammenschossen.

Auf das Verhältnis Luthers zum Humanismus kann ich hier nicht eingehen. Die 
Lutherforschung urteilt darüber zurückhaltend117. Andererseits betrifft Moellers For
mulierung offensichtlich nur den in der genannten W eise situationell bestim m ten, 
spezifisch deutschen Hum anism us in den ersten Jahrzehnten des lö.Jahrhunderts. Als 
europäisches Phänom en weigert sich der Humanismus ganz entschieden, in solcher 
Engführung und Schwergewichtung ausschließlich für die deutsche Reform ationsge
schichte thematisiert zu werden; denn dafür blühte er zu kräftig auch in allen Län
dern, die bei der alten Religion blieben. In Alcalá, wo an der von Kardinal Xim enes 
gegründeten Universität die Com plutenser Polyglotte entstand118, führten hum anisti
sche Studien zu keinerlei reform atorischen K onsequenzen119. Auch nicht der Einfluß 
der Devotio moderna; bekanntlich entstand auf Veranlassung des Kardinals eine 
katalanische Übersetzung der ,Nachfolge Christi1, und das .Exercitatorium  spirituale' 
seines Neffen García steht ganz in der Tradition der Devotio. Auf der anderen Seite 
täte die Reduzierung der Reform ation auf ihren humanistischen Zusam m enhang ihr 
ebenso offensichtlich U nrecht, so daß man nach all dem, was ausgeführt wurde, doch
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wohl genauer sagen müßte (und ich glaube, das wäre auch im Sinne M oellers): „Ohne 
Humanismus (und zwar in seiner deutschen Situation und Ausprägung) auch keine 
Reform ation.“

D er Fortgang unserer Untersuchung ist damit vorgezeichnet. Sie hat das problem a
tische Verhältnis von Reform ation und Humanismus zu berücksichtigen. Andererseits 
ist aber auch der Entwicklung des Humanismus im Verhältnis zur religiösen Entw ick
lung in Europa insgesamt nachzugehen. W enn wir aber, wie geschehen, dem H um a
nismus einen vom Christentum unabhängigen Selbststand zusprechen, wird darüber 
hinaus jedoch nicht minder auf seine Bedeutung für die europäische Geistesge
schichte als solche hinzuweisen sein.

Man mag über die Erfolgsgründe der deutschen Reform ation mancherlei Vorbrin
gen, vom materiellen Kalkül der säkularisierenden120 Fürsten bis zur theologischen 
Notwendigkeit; eines dürfte in diesem Spektrum unbestritten sein: O hne den Zutritt 
breiterer, selbstbewußter Biidungsschichten hätte es gewiß nicht zu einer solchen reli
giösen Bewegung kom m en können. Dazu bedurfte es vor allem eines theologisch in
teressierten Bildungsreservoirs. Als der Humanismus in die deutschen Reichsstädte 
eindrang, hatte sich das religiöse Bildungsinteresse, wie etwa die Einrichtung städti
scher Prädikaturen zeigt121, schon ohne ihn auf breiter Front entwickelt. W enn es die 
damals in neuer W eise bildungsbestimmende Kraft des Humanismus in sich ein
formte, so ist das eine andere Sache. Auch die Reform ation versuchte, diese Bildungs
macht zu integrieren, wie das die K irche in Italien schon seit über 100 Jahren  erfolg
reich und zunächst viel problemloser praktiziert hatte122. Es war unumgänglich, den 
Humanismus aufzunehmen, wenn man die geistigen Führungsschichten123 längerfri
stig halten wollte.

Zudem  wurde recht bald klar, wer hier der Stärkere war, wer hier wem zu Diensten 
stand. Die religiöse Bewegung dominierte, und schon rasch akzeptierte Luther den 
Nutzen, den ein intensives Studium der H um aniora124, insbesondere der Grammatik, 
für die Ausbildung evangelischer Führungskräfte123, jedoch kaum für die christliche 
Schule schlechthin haben konnte126. Unterschiede im humanistischen Ansatz, wie sie 
zwischen Luther und Zw ingli127 und den entsprechenden K irchen- und K onfessions
formen bestanden, worauf hier nur am Rande verwiesen werden kann, nivellierten 
sich in der religiösen Bildungspraxis des 16.Jahrhunderts.

N icht zuletzt jedoch: Das alles war nichts spezifisch Protestantisches. Maßgebliche 
katholische Gegner in der damaligen deutschen Bildungswelt hat man als nicht weni
ger engagierte Hum anisten anzusehen128. Die erste Tagungsperiode des Konzils von 
T rien t129 bezeugt die breit entwickelte humanistische Bildung in der kirchlichen Füh
rungsschicht; nur genannt seien die Konzilslegaten Cervini und Pole, ferner Seri- 
pando und Sadoleto, sowie im Vorfeld von Trient vor allem Contarini.

Übereinstim m end m it dem protestantischen Raum auch hier die intensive Ver
schulung des Humanismus. Bekanntlich nahm die Ratio studiorum 130, die in der 
zweiten Jahrhunderthälfte entwickelte Erziehungsordnung der Jesuiten, die Huma
niora sehr dezidiert in ihr Bildungsprogramm auf, und wenn ich recht sehe, ist außer
halb der angelsächsischen Bildungswelt131 die Rhetorik nirgendwo solange und so 
nachdrücklich gepflegt worden wie in den Schulen der Jesu iten 132. D eren Bedeutung
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für die deutsche Bildungsgeschichte ist in der Forschung hinter dem protestantischen 
Schulhum anism us sicher zu stark zurückgetreten133. Gregor von Valencia, der in 
Deutschland führende Jesuitentheologe seiner Zeit, 1 5 7 5 -1 5 9 7  Professor in Ingol
stadt, früher nur als Scholastiker gesehen, verbindet aufs engste Scholastik und Hu
manism us134.

Bei der Verschulung135 handelt es sich also um eine gesamteuropäische Entw ick
lung des Humanismus. V ielleicht ist sie wichtiger als die von der Forschung m annig
fach diskutierte Frage nach der Stellung der Humanisten in und zu den Universitä
ten 136, m it der sie freilich, wie sich gleich zeigen wird, zusammenhängt. Die von Land 
zu Land, ja, von Universität zu Universität deutlichen Unterschiede können hier eben
sowenig näher behandelt werden wie das doch allenthalben offenkundige, teils organi
sche, teils konfliktreiche Eindringen des Humanismus in die U niversitäten137. Für die 
W eiterentw icklung der europäischen Bildung wichtig wurde die K onzentration der 
studia humanitatis in neuen Schultypen wie Gymnasien und K ollegien138, deren V er
hältnis zu den Universitäten im übrigen recht ambivalent war139. Diese Pädagogisie- 
rung des Hum anism us140 ist übrigens von seinen ureigenen Bildungszielen aus gese
hen gar nicht so überraschend, da er ja von Anfang an grundsätzlich pädagogisch ori
entiert war141.

Mit dem Begriff „Verschulung“ verbinden sich zwar in der Regel negative Vorstel
lungen. Es ergeben sich jedoch zweierlei recht unterschiedliche Tendenzen:

Die eine, negative, äußert sich seit der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts in K la
gen über die Abdrängung der studia humanitatis ins M ediokre142, ins gesamtgesell
schaftlich gesehen U nerhebliche, zugleich m it einem pessimistischen Grundton, der 
aber als solcher wieder allgemein europäischen Charakter hat. Auf der anderen Seite 
wird m it dem Vorwurf des Pedantismus die Schuld dem inneren Sterilwerden huma
nistischer Bildung zugeschoben143.

Man hat für diese Entwicklung sicher mehrerlei zu berücksichtigen. Zunächst -  
und das ist ein grundlegender geschichtlicher Sachverhalt: Es handelt sich um ein ins
gesamt ausgesprochen religiöses und von theologischen Fragen bestim m tes Jahrhun
dert. Man mag darüber nachdenken, ob und wieweit diese Grundstim mung den K on- 
fessionalismus überhaupt erst hervorgebracht hat, ob das nicht eine seiner Grundbe
dingungen, vielleicht sogar -Ursachen (natürlich neben anderen) gewesen ist. Als er 
dank Luther nun einmal da war144, hat er den theologischen Elan gesamteuropäisch 
enorm verstärkt, und nicht zuletzt dadurch ist die deutsche Reform ation ein Ereignis 
von europäischer Bedeutung geworden. Für den europäischen Humanismus hieß das 
aber: Im Unterschied zu seiner Entfaltung in einer theologisch weniger geprägten 
Umwelt, wie sie das italienische Quattrocento bot, mußte er sich dem ihm überlege
nen religiösen Interesse der neuen Z e it145 viel stärker ein- und unterordnen146. Mög
licherweise ist unter diesem Aspekt gar zu fragen, wieweit die Konfessionalisierung 
geradezu einen konkurrenzbedingten Bildungszwang147 m it ganz unbeabsichtigten 
Förderungshilfen für den Humanismus zur Folge hatte und auf diese W eise im beson
deren dem humanistischen Schulwesen Impulse gab148. Um  so mehr wurde der G ym 
nasialhumanismus zu einer den gebildeten Europäer gleich w elcher Konfession allge
mein prägenden Form ung149.
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Und von hier aus nun das zweite, Positive des Schulhum anism us: Diese allgemein- 
bildende Funktion bot enorm e Einflußm öglichkeiten innerhalb einer Gesellschaft, die 
wie nie zuvor auf Bildung aus war. Mit welchem W iderwillen die Führungsschichten 
in ihrer Jugend wohl zu allen Zeiten Gram m atik gepaukt haben, so blieben nicht nur 
die M erkschemata, sondern auch die antiken Stoffe und Ausdrucksformen lebensläng
liches Bildungsgut150. Es gehörte zum standesgemäßen Renom m ee, nicht zuletzt aber 
auch über das Bürgertum hinaus, in der antiken M ythologie151 nicht ganz unerfahren 
zu sein, antike Literatur zu kennen. Die sich seit dem späteren 16.Jahrhundert ab
zeichnende „Verbindung von Humanismus und höfischer Ideologie“152 läßt die hu
m anistische Bildung dann aber nicht bloß „Bildungströdel“ 153 sein. D och auch schon 
Celtis überschrieb in seiner ,Ars versificandi1 ein K apitel: „Quare et qui poetae a nobi- 
libus legi debeant“ 154.

Jedenfalls wird Europa seit dem lö .Jahrhundert in K unst und Literatur m it antiken 
G öttern geradezu überschwemmt. D ieser Einbruch des Heidentums in das christliche 
Europa fand natürlich auch Kritik, wurde aber allmählich zu einer Selbstverständlich
k eit155. Die K oexistenz156 war jedoch nur deshalb möglich, weil die Antike einer lite
rarischen W elt angehörte, die nicht die allgemeinverbindliche Alltagswelt war157. 
Gleichwohl fällt auf, wie stark kirchlicherseits durch die Pflege antik-christlicher 
Stoffe bzw. durch Verchristlichung antik-heidnischer Formen und Vorlagen die hier 
erkannte Diskrepanz zwischen beiden W elten iiberbrückt werden sollte158. D och trotz 
allem ist die völlige Integration des Humanismus in das christliche Europa sicher 
nicht geglückt. Es stehe dahin, welche Rolle dabei die speziell dem lö .Jahrhundert ei
gene religiöse Dynamik gespielt hat oder wieweit sich hier substantiell Unvereinbares 
begegnete, das in allen Konfessionen zu spannungsvollem Austrag führen mußte. Es 
wäre entschiedener komparatistischer Untersuchung wert, wie sich Humanismus und 
Religion in den jeweiligen kirchlichen Situationen Europas zu bestim m ten Problem en 
solcher Art verhalten haben.

In diesem Zusam m enhang traten nun im m er deutlicher zwei sehr unterschiedliche 
Aspekte des Humanismus auseinander, die freilich schon in das vorkonfessionelle 
Zeitalter zurückreichten, dort aber etwas anders gelagert sowie -  was wichtiger ist -  
nicht so scharf getrennt waren159. Auf der einen Seite führte die praktisch-moralische 
Lebensphilosophie des Humanismus zu im m er deutlicheren religiösen Grundpositio
nen, ein Vorgang, der vom religiösen Engagem ent des lö.Jahrhunderts her fast 
zwangsläufig war. Von solchen Grundpositionen aus tendierten diese christlichen Hu
manisten im Konfessionsstreit zur Verm ittlung160 oder zu einer allgem ein-christli
chen, dogmatisch offeneren Ü berkonfession161.

Auf der anderen Seite verwissenschaftlichte der Humanismus noch mehr und ent
zog sich m it dieser Tendenz, wenngleich das nicht im m er möglich war, der religiösen 
Problematik. Zugleich konnte er auf solche W eise, als Schulhumanismus vulgarisiert, 
auch im Bildungsprogramm christlicher Erziehung weiterleben. In diesem Zusam 
menhang ist nicht uninteressant, daß in der jesuitischen Ratio studiorum unter den 
Humaniora die M oralphilosophie fehlt, nur Gramm atik, Geschichte, Poetik und R he
torik zu W ort kom m en, während die M oralphilosophie unter den „Studia superiora“ 
erscheint162.
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Das W eiterwirken humanistischer Zielsetzungen in der Schule ist vor allem auch 
deshalb von grundlegender Bedeutung, weil der ins allgemein Christliche gewendete 
Humanismus seit der Mitte des lö.Jahrhunderts von der Koniessionalisierung w eitge
hend 163 erdrückt wurde164. Sym ptomatisch dafür ist der Niedergang des Humanismus 
auf dem Tridentinum 165. Dasselbe Bild zeigt der protestantische Raum 166. Exem pla
risch sei, weil es für alle Konfessionen gilt, das Verdikt über Erasmus angeführt, den 
man katholischerseits bekanntlich auf den Index setzte167. Auch „auf protestantischer 
Seite“, so Flitner in seinem Buch über Erasmus im Urteil der Nachwelt, „treffen wir 
keine positiv urteilende Erasmusliteratur im Luthertum bis an die Schwelle des 
18.Jahrhunderts“ 168.

Man würde die Proportionen aber verzeichnen, wenn man den Humanismus des 
lß.Jahrhunderts ausschließlich von seinem Verhältnis zum Christentum her sähe und 
seine Entwicklung allein von hier aus w ertete169. Auch weiterhin, und in nicht gerin
gem Maße, wirkte er als eigenständige wissenschaftliche Kraft und hat auf diese W eise 
die europäische Bildungs- und W issenschaftsgeschichte -  und zwar, wie man doch 
wohl sagen muß: säkularisierend170 -  m itbestim m t. Das Gesamtbild ist also durch 
Selbständigkeit wie durch ständige -  sei es freundliche, sei es konfliktgeladene -  B e
rührung mit seiner Z eit bestim m t171. Ein instruktives Beispiel für diese Ambivalenz 
ist die neue rhetorische Logik172.

Bezeichnenderweise war es ein Nicht-Italiener, der Niederländer A gricola173, der, 
ebenso bezeichnend, in Italien und durch italienische Humanisten, wie Valla, ange
regt174, eine neue humanistische Logik begründete, die nicht durch syllogistische 
Apodiktik, sondern durch die dialektischen W ahrscheinlichkeitsschlüsse der T o p ik175 
und damit in humanistischer W eise praktisch-rhetorisch bestim m t war176. Im U nter
schied zur „Dem onstratio“ m it dem Ziel logischer Sicherheit ging es ihr um „Probabi- 
litas“ zum Zwecke der „Inventio“177. An die Stelle der Apodiktik sollte ein Ordnungs
instrumentarium treten, um die Erfahrungswirklichkeit zu erschließen178; doch die 
Ordnungsabsicht als solche dominierte dann im m er mehr. Die Topik bot in ihren 
Loci com m unes179 logische Sachverhalte, die den einzelnen Schritten des Argum en
tationsganges die jeweilige Legitimation verliehen und die es darum jeweils zu suchen 
und richtig anzuwenden galt. D ie Loci wurden zu diesem Zwecke in ein mannigfach 
untergliedertes System gebracht, das man z.B. in Stamm baumform tabellierte.

W ie schon angedeutet, hat man zu fragen, was hier geschichtlich wirksamer war: die 
Topik selbst oder der ungeheure Systematisierungsdrang, der die Dialektiker ergriff'80. 
Jedenfalls war die Sache so attraktiv, daß M elanchthon sie 1521 in seinen berühmten 
,Loci com m unes' auf die Theologie übertrug181. A ber die Jurisprudenz des lö .Ja h r
hunderts nahm die M ethode der Loci com m unes182 in ähnlicher W eise auf183. Sie ha
ben mit den theologischen Fragen der Reform ation substantiell demnach nichts zu 
tun, sind humanistisch katexochen184.

Für die weitere Entwicklung bedeutsam wurde in der Nachfolge Agricolas der K ö l
ner Caesarius185, im besonderen m it seiner 1532 erschienenen ,Dialectica1186. Schon 
1530 waren auch in W ittenberg M elanchthon und Caesarius nebeneinander in G e
brauch187. 1529 wurde Agricola in Paris eingeführt und erlebte hier im selben Jahre 
seine 2. Auflage188. Die humanistische Logik führte bei Petrus Ramus (Pierre de la Ra-
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mée 1 5 1 5 -1 5 7 2 )189 dann zu einer kaum noch unterbietbaren Vulgarisierung und V er
flachung190, die den Lehrern des Organon nun doch zum Ekel werden mußte. Z u
gleich wurde die Dialektik aus ihrer engen Bindung an die Rhetorik gelöst und logisch 
formalisiert. Dam it hörte sie auf, eine „humanistische“ Angelegenheit zu sein.

M elanchthon verarbeitete 1547 in seinen ,Erotemata dialectices“ zwar die Logik 
Agrícolas und seines italienischen Anregers Lorenzo Valla; aber es zeichneten sich 
zwei deutlich gegenstrebende Tendenzen ab191: 1. Da die Dialektik Teil der christli
chen Erziehung sein soll, werden die Argumente überwiegend biblischen Fragestel
lungen entnom m en. 2. Die praxisbezogene rhetorische Dialektik wird aus ihrer hum a
nistischen Dynamik an den traditionellen Aristoteles zurückgebunden192. Hinzu tritt, 
sicher auch als Reaktion auf die unbefriedigende Pragmatik dieser Logik193, das neue 
Interesse an der M etaphysik193“, wovon sogleich noch zu sprechen ist. Und so kom m t 
es denn gerade im evangelischen Schulbetrieb gegen Ende des lö.Jahrhunderts zur 
Auseinandersetzung zwischen philippistischem Aristotelismus und dialektischem Ra- 
m ism us194, der von Paris aus schon bald nach Deutschland eindrang195. A ber man darf 
nicht vergessen, daß auch M elchior Cano, der spanische Begründer katholisch-theolo
gischer M ethodenlehre und Verfasser der 1563 erstmals gedruckten ,Loci theologici“ 
sich ganz auf Agrícola stützte196.

D ie souveränste wissenschaftliche Leistung erreichte der Humanismus, wo er am 
wenigsten nach außen gewendet war, nämlich in der Philologie im engeren Sinne. Die 
Führung ist hier im 16,Jahrhundert ganz auf die N iederlande197 und Frankreich198 
übergegangen. Die deutschen Philologen wie Joach im  Camerarius und Hieronymus 
W olf, beide Schüler M elanchthons, gerieten unter den wachsenden Einfluß des fran
zösischen Humanismus. Gleichwohl gehen auf sie wie auf ihre jüngeren Nachfolger 
W ilhelm  Holtzmann (Xylander), Friedrich Sylburg und David Hoeschel, die wie jene 
allesamt aus dem süddeutschen Raum stammten, beachtliche Editionen zurück. Doch 
zeichnete sich in der zweiten Jahrhunderthälfte eine im m er offenkundigere M ediokri
tät ab. Manche deutschen Philologen zogen in die Niederlande199.

H ier gelangte die Philologie in Gelehrten wie Justus Lipsius und Joseph Justus Sca- 
liger in der zweiten Jahrhunderthälfte auf ihren unbestrittenen H öhepunkt200. D er er
ste wechselte, je nachdem wo er Professor war, dreimal sein Bekenntnis und war nach
einander katholisch, lutherisch, calvinisch und wieder katholisch; Scaliger ging vom 
katholischen zum reform ierten Bekenntnis über. Von einer intensiven Grundbezie
hung zwischen Humanismus und Religion kann da wohl keine Rede sein201. Im übri
gen ist aufschlußreich, daß Scaliger als Nachfolger des Lipsius in Leiden von der V or
lesungspflicht befreit wurde202; auch der pädagogische Bezug entfiel also.

D ie sich hier entfaltende klassische Philologie wird in ihrer Aktualität ganz ver
ständlich aber nur vor dem Hintergrund einer umfangreichen neulateinischen203 Lite
ratur204, deren kulturelle Bedeutung für die frühe Neuzeit gerade in der jüngeren For
schung auf breiter Front erschlossen wird205. Sprache und Geist des gebildeten Euro
päers sind für lange Jahrhunderte davon vielleicht stärker geform t worden, als er sich 
dessen bewußt war oder später und bis heute eingestanden hat.

E ine wissenschaftliche Konkurrenz von weitestreichender Bedeutung erwuchs dem 
Humanismus gerade auch in Deutschland durch die Neuscholastik des lö .Jah rh u n 



2 3 0 Er ich  M e u th e n

derts206. Von der unbesehenen Identifizierung des Humanismus m it Platonismus hat 
die seriöse Hum anism usforschung schon seit längerem Abstand genom m en207; das 
W eiterleben des A ristoteles208 stellt ein wichtiges E lem ent europäischer Bildungskon
tinuität dar209. D er Aristotelismus M elanchthons erscheint unter diesem Aspekt kaum 
noch als irritierend. Stand der Stagirit überhaupt als solcher zur Frage? Oder ging es 
nicht primär um den textuell (und natürlich damit auch sachlich) richtigeren A ristote
les210? W arum Textbem ühung, wenn die Sache es gar nicht wert gewesen wäre? Was 
in Ungnade fiel, war die Metaphysik, wozu aber zu bem erken ist, daß das Interesse 
daran schon innerhalb der Spätscholastik selbst zurückgegangen war211.

In der zweiten Jahrhunderthälfte drang sie in Europa allmählich wieder beherr
schend vor, seit dem Ende des Jahrhunderts auch im protestantischen Bereich212. Die 
Entwicklung erreichte ihren H öhepunkt in den .Disputationes metaphysicae1 des J e 
suiten Francisco de Suärez 1597. Sie wirkten sehr rasch auch im evangelischen Raum 
und müssen „als gem einsam e Grundschrift für die aristotelische Metaphysik aller drei 
Konfessionen im 17.Jahrhundert angesehen werden“213. Die religiös solidierte V er
bindung von Humanismus und Scholastik prägt vom 16. ins 17.Jahrhundert hinein 
die europäische Schule214. W iederum  ging eine wissenschaftliche Entwicklung über 
die Konfessionsgrenzen hinweg, und so könnte sich von hier aus rückblickend dann 
noch einmal das Verhältnis von Humanismus und Reform ation in dem von uns ange
deuteten Sinne bedenken lassen.

Es zeugt für die Kraft des Humanismus, wenn er der Neuscholastik und ihrer M eta
physik dann im Neostoizismus seinerseits eine primär moralphilosophische Initiative 
zur Seite stellte. D er Neostoizismus bedeutet die Fortsetzung der auf den Menschen 
und seine Selbstbestim m ung in der W elt gerichteten pädagogischen Tendenzen, die 
dem Humanismus von eh und je eigen waren, wie auch der Stoizismus selbst als eine 
Grundäußerung des Renaissance-H um anism us insgesamt215 und von Anfang an216 zu 
sehen ist. Seine neue Blüte entspringt einem allgemeinen europäischen Bedürfnis217 
und ist auch als politische Haltung nicht so ausschließlich mit Justus Lipsius ver
knüpft218, wie es etwa O estreich in Fortführung von D ilthey219 annahm 220. D ie Stel
lung, die das Christentum  in und zu diesem Neostoizismus einnahm, ist zwiespältig. 
In seinem Rationalismus strebte er über das Zeitalter des konfessionellen Glaubens, 
aber auch schon über den Glauben als solchen hinaus221.

K om m en wir zum Ende. Im Grunde gibt es keine große geistige Bewegung, die -  
solange geschichtliche Kontinuität besteht -  nicht fortdauernde W irkungen, wenn
gleich in sich abflachender Intensität, gezeitigt hätte. So hat auch der Humanismus 
der europäischen und damit gleicherweise der deutschen Bildung eine erst im Zeital
ter der Technisierung allm ählich verblassende literarisch-klassische Färbung gegeben. 
Man pflegt geschichtliche Darstellungen des Humanismus in der Regel zeitlich zu 
früh abzubrechen222. Mit der Ausbreitung über Europa223 hörte der italienische H u
manismus ebensowenig auf, obwohl man das manchen Büchern vielleicht entnehm en 
könnte224, wie der deutsche mit Luther oder mit späteren Entwicklungen im Prote
stantismus225. Zu leicht übersieht man seine Einwandlung in den geistigen Pluralis
mus Europas, der das humanistische Literatentum und die Reduktion der Seinsana
lyse auf dialektische und m oralphilosophische Praxisfragen in der Entfaltung seiner
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im m er vielseitigeren Interessen als viel zu langweilig empfand. Neue Fragen wurden 
gestellt, neue Horizonte geöffnet, neue Interessen gew eckt226.

Innerhalb dieser europäischen Gesamtentwicklung hat der deutsche Humanismus 
allerdings für kurze Z eit eine bedeutsame Sonderrolle gespielt, die über den Bildungs
bereich hinausging. Seine initiatorische Mitwirkung bei der deutschen Reformation 
hatte europäische Konsequenzen, die über ihn selbst aber der Sache und der Intention 
nach rasch hinausführten. Mit der Verbindung von Humanismus und Reform ation 
war die Sonderrolle im Grunde auch schon überholt. Die langfristigen Problem e, die 
sich nun ergaben, stellen auf die Gesam theit der das 16.Jahrhundert bestimm enden 
Kräfte hin gesehen nur noch in Grenzen etwas Besonderes dar. Möglicherweise wäre 
vor allem negativ auf Ausfälle hinzuweisen, etwa in der Moralistik227, im Bereich des 
politischen Hum anism us228, nicht zuletzt auch und vor allem in der Sprachkunst229. 
In positiver W eise hat dagegen der niederländische Schwerpunkt eine in m ehrfacher 
H insicht europäische Bedeutung erlangt, die sich gewiß nicht m it der italienischen 
Initiative des Q uattrocento messen kann, aber auch nicht bloßes M itschwimmen im 
großen Strom e ist.

Eigenes230 und Allgemeineuropäisches komparatistisch abzuklären231, hat Aufgabe 
der deutschen Humanismusforschung zu sein. In einem kurzen Vortrag konnte dies 
allerdings nur sehr skizzenhaft angedeutet werden. Er versteht sich deshalb vor allem 
als Aufforderung, den deutschen Humanismus noch m ehr in seinen europäischen 
Entwicklungen zu sehen, als das schon bisher geschehen ist.

* Ich  g eb e den V o rtrag  hier w ieder, w ie e r  im  R ah m en  des K o llo q u iu m s geh alten  w urde. Viele 
F rag en  k o n n ten  bei einem  so breit gestellten  T h e m a  darin n atu rgem äß n ich t b erü ck sich tigt, an 
dere allenfalls nu r gestreift w erden. D a ich  sie gleich w oh l n ich t beiseite lassen m ö c h te , en tsch loß  
ich  m ich , den A n m erk u n g sap p arat h ier und da üb er G eb ü h r vollzustopfen. D ie A n m erk u n g en  
finden sich  d ah er im  A n sch lu ß  an den Beitrag. D o ch  ging  es m ir n ich t um  eine un n ö tige W ie 
d erh o lu n g  dessen, was L. W. Spitz in sein em  g ru n d leg en d en  Ü b erb lick  „The C ou rse of G erm an  
H u m an ism “ (s .u .A n m . 14) sch o n  so vorzüglich  d argeboten  h at, son d ern  um  die H erausarbeitun g  
forsch u n gsb estim m en d er P ro b lem e. V iele d er im  folgenden zitierten  A ufsätze v erd anke ich le
diglich kollegial-freun dlicher Z u sen d u n g . D aß vieles m eh r h ätte  g en an n t w erden k ön n en , bei 
grö ß erem  R au m  notw endigerw eise zu n en n en  gew esen w äre, b rau ch t hier n u r an g ed eu tet zu 
w erden. D er für den ganzen  Band m aßgeblich en  R egelu ng en tsp rech en d  sind die E rsch ein u n g s
orte  nu r bei auß erd eutsch en  Publikationen angegeben.

1 J e tz t  als kn appe E in fü h ru n g : J.-C . M argolin, L ’h u m an ism e en E u ro p e au tem ps de la R en ais
san ce (Q u e sais-je? 1 9 4 5 ) (Paris 1981 ). Z u r  F orsch u n gssitu atio n  zu letzt: A. Buck, Ü b erlegun gen  
zum  gegen w ärtigen  Stan d d er R en aissan ceforsch u n g, in : B ibliothèq ue d’H u m an ism e e t R en ais
san ce (künftig : B H R ) 4 3  (1 9 8 1 )  7 - 3 8 .  D er B erich t kn üpft an das en tsp rech en d e R eferat von C. 
T rin k a u san : H u m an ism , R eligion , S o cie ty : C o n cep ts  and M otivations of S o m e R e ce n t Studies, 
in : R enaissan ce Q u arterly  (künftig : R en Q ) 2 9  (1 9 7 6 )  6 7 6 - 7 1 3 .  Z u r  E in fü hrung in den allg em ei
nen F orsch u n gsstan d , freilich w eitgehend auf Italien b ezo g en , s. au ch : 11 R in ascim en to . In terp re-  
tazioni e problem i (R o m -B ari 1 9 7 9 ) (E in zelb eiträge fü h ren d er R en aissan ceforsch er); je tz t auch  in 
en g lisch er Ü b ersetzu n g : T h e  R enaissance. Essays in In terp retation  (L o n d on  und N ew  Y o rk  
1982 ).
2 Vgl. allein sch o n  die T itelliste u n ter „H u m an ism u s. B egriffsbestim m un g“ bei W. Totok, H an d 
bu ch  der G esch ich te  der P h ilosop hie III (1 9 8 0 )  3 5  f., die viele jün gstersch ien en e A rb eiten  noch
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g ar n ich t erfaßt. Z u m  T h e m a  „H u m an ism u s“ insgesam t s. ebd. 2 8  ff. (doch  auch  hier viele Lük- 
ken, wie das H an d b u ch  als solch es w eithin unbefriedigend ist). Ü b er den R en aissan ce-H u m an is-  
m us hinaus erstreck t sich  die Z ielsetzu n g  des Sam m elband es .H u m an ism u s', hg. von II. Opper
m ann  (W eg e d er F o rsch u n g  17) (21977 ). E b en so  II, Rüdiger, W esen  und W an d lu n g  des H u m a
nism us (1 9 3 7 , 21 9 6 6 ). E in e  vorzüglich e Ü b ersich t der D iskussion um  den H um an ism u s-B egriff  
an zu n äch st u n v erm u teter Stelle bei R. Landfester, H istoria M agistra V itae. U n tersu ch u n g en  zur  
hu m an istisch en  G esch ich tsth eo rie  des 14. bis 16. Ja h rh u n d erts  (G enf 1 9 7 2 ) 1 7 - 3 1 ,  m it um fan g
reich er Literatur.

J P. 0. Kristeller, Studies in R enaissan ce T h o u g h t and L etters (R o m  1 9 5 6 ) (dort etw a 5 5 3 - 5 8 9 :  
H u m an ism  and S ch o lasticism ); ders., H u m an ism u s und R enaissan ce 1—II ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6 ;  als T a 
sch en b u ch  1 9 8 0 ). V gl. auch  G. M . Logan, S u bstance and form  in R enaissan ce h u m an ism , in: 
Jo u rn al of M ed. and R en. studies 7 (1 9 7 7 )  1 - 3 4 ,  üb er die „O ffen heit“ des substantiell n ich t fest
gelegten  „H u m an ism u s“ (im  K riste llersch en  Sinne). D ie jün gste, allerdings (auch im  T o n ) völlig  
ü b erzogen e K ritik  von R. Was wo in sein er R ezension  d er K ristellersch en  A u fsatzsam m lu n g : R e 
naissance T h o u g h t and its S ou rces (N ew  Y o rk  1 9 7 9 ), in: B H R  4 3  (1 9 8 1 )  1 6 7 - 1 7 1 ,  v erm ißt wie 
auch  sch on  ältere Stellu n gn ah m en  zu K risteller im  beson d eren  den w eiterfü hrenden (und so m it  
auch  seinen H u m anism usbegriff sp ren gen d en ) F rag eh o rizo n t. Z u m  Begriffsproblem  s. auch  A. 
Buck, D er W issen sch aftsbegriff des R en aissan ce-H u m an ism u s, in : W o lfen b ü tteier B eiträge 2
(1 9 7 3 )  4 5 - 6 3 .  V on dems. ist schließlich n o ch  m it N ach d ru ck  zu n en n en : D ie „studia hu m an itatis“ 
und ihre M ethode, in : B H R  21 (1 9 5 9 )  2 7 3 - 2 9 0  (W ied erab d ru ck  in : A. Buck, D ie hu m an istisch e  
T radition  in d er R om an ia  (1 9 6 8 )  1 3 3 -1 5 0 ) .

4 Z u r  U n terrich tu n g  über den h eu tigen  Stand literaturw issenschaftlicher F o rsch u n g  zum  16. 
Ja h rh u n d e rt auf eu ro p äisch er Basis sei auf den von W. M , Jones  h erausgegeben en Sam m elband  
ein er V o rlesu n gsreih e: T h e  P resen t State of Scholarship in S ix teen th -C en tu ry  L iteratu re (C o lu m 
bia und L o n d on  1 9 7 8 )  v erw iesen ; über die d eu tsch e L iteraturw issen schaft: 1 6 9 - 1 9 6  (s.u . 
A n m . 229 ).
5 A. Cam pana, T h e  O rigin of the W o rd  ,H u m an ist“, in : Jo u rn al of the W arb u rg  and C ou rtau ld  in- 
stitu tes 9  (1 9 4 6 )  6 0 - 7 3 .  V gl. au ch  A. Renaudet, A u to u r d ’une definition de l’h u m an ism e, in : B H R
6  (1 9 4 5 )  7 - 4 9 .

6 Ep istolae VI 6  (E p istolaru m  libri V III, rec. L. Mebus, F loren z  1 7 4 1 , II 49). D azu Buck, D ie „stu
dia hu m an itatis“ (s .o . A n m .3) 2 7 5 .

7 S tatt w eiterem  s. Buck, D ie „studia hu m an itatis“ 2 7 3 - 2 7 5 ,  sow ie die un ten  in A n m . 141 g e 
n an n te  Literatur.

8 A d  P etru m  Pau lum  H istru m  D ialogus II; E. Garin, Prosatori Latini del Q u a ttro ce n to  (M ailand- 
N eapel 1 9 5 2 ) 4 4 . D ie D atieru n g nach  H. Baron, T h e C risis of the Early  Italian R enaissan ce (Prin -  
ce to n  1 9 5 5 ) 1 9 0  ff.

9 H u m an ism u s und R en aissan ce (s .o . A n m .3 )  I 1 7 7 f. D ie von J .  Engel, in : H an d b u ch  der eu ro 
p äischen  G esch ich te , hg. von T. Schiedet; III (1 9 7 1 )  6 0 , dafür v orgesch lagen e B ezeich n u n g  „H u -  
m an istik “ w äre für den „H u m an ism u s“-Begriff g erad ezu  verhängnisvoll, da e r  diesem  den letzten  
R est von  allgem ein verbin dlicher B enu tzbarkeit n äh m e.

10 Im  H inb lick  auf den d eu tsch en  R au m  nen ne ich  hierfür lediglich : F. J .  Worstbrock, D eu tsch e  
A n tik erezep tio n  1 4 5 0 - 1 5 5 0  I. V erzeich n is der d eu tsch en  Ü b ersetzu n g en  antik er A u to ren . M it 
ein er Bibliographie d er Ü b ersetzer (1 9 7 6 ) ; D ie R ezep tio n  d er A n tik e. Z u m  P ro b lem  d er K o n ti
n u ität zw ischen M ittelalter und R en aissan ce (W o lfen b ü tteler A b h an d lu n gen  zur R en aissan cefor
sch u n g  I) (1 9 8 1 )  (S am m lu n g  von V o rträg en , hg. von A. Buck). D ie R ezep tio n  erfolgte n ich t nu r  
äußerlich  als Ü b ern ah m e eines an und für sich  frem den Bildu ngsgutes; v ielm eh r (Buck, D ie „stu 
dia h u m an itatis“, s .o . A n m .3 , 2 7 3 ) : „G rundlage des H u m an ism u s ist die B egegn u n g m it d er P er
sö n lich k eit des antik en  A u tors in dessen W e r k “ „als ein Z w ieg esp räch “, (2 7 8  ff.) als ,/A n eign u n g“.

11 N ach d rü ck lich e B eto n u n g  d er M oralis P h ilosop hia als Basis für das V erstän dnis des H u m an is
m u s insgesam t etw a d u rch  L. Borinski, D as W esen  des eu ropäischen  H u m an ism u s, in : A n tik e  
und A bendlan d 14 (1 9 6 8 )  1 9 - 3 5 ,  w o aber gleich zeitig  die G efahr d efinitorischer U n d eu tlich k eit  
bei zu g ro ß er O ffen heit im  Begriffsverständnis d eu tlich  wird. -  B ezeich nenderw eise  hält auf R af
faels „Schule von A th e n “ A ristoteles seine „E th ik “ in d er H and.
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12 D ies vor allem  auch  deshalb, weil ein allgem ein es, den H u m an ism u s im  engeren  Sinne ü b er
steigend es V erlangen nach  einer anerkan nten  m oralisch en  A u to ritä t im  15. Ja h rh u n d e rt h eran 
w uchs. D em en tsp rech en d  ist auch Kristellers H um an ism u sverstän d n is hier offener g ew ord en ; 
vgl. etw a: T h e M oral T h o u g h t of R enaissan ce H u m an ism , in : R enaissan ce T h o u g h t II (N ew  Y o rk  
1 9 6 5 ) 2 0 - 6 8  =  D as m oralische D enk en des R en aissan ce-H u m an ism u s, in: H u m an ism u s und  
R enaissan ce II (s .o . A n m .3) 3 0 - 8 4 ;  ders., D ie S tellun g der E th ik  im  D enk en d er R en aissan ce, in: 
Q uellen  und F orsch , aus ital. A rch . u. Bibi. 5 9  (1 9 7 9 )  2 7 3 - 2 9 5 .  Vgl. dazu auch  den S am m elb an d : 
E th ik  im  H u m an ism u s (B eiträge zur H u m an ism u sfo rsch u n g  V) (1 9 7 9 ) ; d o rt u.a. A. Buck, Die 
E th ik  im  hu m an istisch en  S tu d ien p ro g ram m  (3 1 -4 4 ) .  Im  übrigen bleibt Kristeller (t twa im  G e 
g ensatz zu G arin) beim  A u ssch luß d er P h ilosop h ie; s. seine n eu erlich en  B eiträge: R h eto ric  and  
Ph ilosop hy from  A n tiq u ity  to the R enaissan ce, in : R enaissan ce T h o u g h t and Its So u rces, hg. von  
Ai. Mooney (N ew  Y o rk  1 9 7 9 ) 2 1 1 - 2 5 9 ,  in d eu tsch er Ü b ersetzu n g  in : Studien zur G esch ich te  der 
R h eto rik  und zum  Begriff des M enschen  in d er R enaissan ce (G ratia. B am b erger S chriften  zur R e 
naissan ceforsch u n g hg. von D. Wuttke 9) (1 9 8 1 )  1 1 - 6 2  und 1 1 5 - 1 3 9 ,  sow ie: II R in ascim en to  
nella storia del pen siero  filosofico, in : II R in ascim en to  (s .o .A n m . 1) 1 4 9 - 1 7 9 .  G rund sätzliches  
zum  V erhältnis von P h ilosop hie und R h eto rik  im  H u m an ism u s auch bei E. Kessler, P etrarca  und  
die G esch ich te  (1 9 7 8 ) , K ap itel E  ( 1 5 9 - 1 9 7 ) :  „Ph ilosop hie und R h eto rik “.

13 Ich  erspare m ir detailliertere B elege und darf dafür auf die ü b ersichtlich e D arstellung bei 
Landfester, H istoria M agistra V itae (s .o . A n m .2) 1 7 ff., verw eisen, sow eit es um  den R enaissan ce-  
H u m an ism u s g eh t. B ekan ntlich  hat m an darüb er hinaus jedes D enk en (und H and eln), das den  
M en sch en  in den M ittelp u n k t stellt, als H u m an ism u s b ezeich n et, bis hin zum  „sozialistischen  
H u m an ism u s“ o d er zu allgem ein praktizierter „H u m an itä t“, „M en sch lich k eit“. Vgl. dazu den  A b 
sch n itt ,H u m an ism u s' bei H. E. Bödeker, M en sch h eit, H u m an ität, H u m an ism u s 1 1 2 1 - 1 1 2 6 ,  in: 
G esch ich tlich e  G rundbegriffe. H isto risch es Lexik on  zur politisch -sozialen  Sp rache in D e u tsch 
land III (19 8 2 ).

14 D en  jün gsten  G esam tü b erb lick  über den d eu tsch en  H u m an ism u s m it E in fü hrung in die F o r
sch ungssituation  bot L. W. Spitz, T h e C ou rse of G erm an  H u m an ism , in : Itinerariu m  Italicum . 
T h e Profile of the Italian R en aissan ce in the M irror of its E u ro p ean  T ransform ations. D ed icated  
to P. O . K risteller on th e o ccasio n  of his 7 0 th  birthday. E d . by II. A. Oberman w ith T. A . Brady, 

J r .  (Leid en  1 9 7 5 ) 3 7 1 - 4 3 6  (daß ich m it ihm  n ich t im m er üb erein stim m e, kann nur gelegen tlich  
erw äh n t w erden). D o rt 4 0 1  die F o rm u lieru n g : „T he H igh  G en eratio n “, freilich auf die engere  
Z e it 1 5 0 0 - 1 5 2 0  b ezogen. Allenfalls als flüch tige erste O rien tieru n g  kann der kürzlich  von ]V. 
Trillitzsch gelieferte ein leitend e „H isto risch e A briß des d eu tsch en  R en aissan ceh u m an ism u s“ zu  

d er von ihm  herausgegeben en T extsam m lu n g : D er d eu tsch e  R en aissan ceh u m an ism u s. A briß  
und A usw ahl (1 9 8 1 )  7 - 1 0 9 ,  dienen. M ancherlei, wie etw a die B estim m u n g  des Begriffs „H u m a
nist“, en tsp rich t n ich t d em  heutigen Forsch u n gsstan d . Ü b er diesen re ch t inform ativ  im  b eson d e
ren n o ch  0. Herding, Ü b er einige R ich tu n gen  in der E rforsch u n g  des d eu tsch en  H u m an ism u s  
seit etw a 1 9 5 0 , in : D eu tsch e  F orsch u n gsgem ein sch aft. H u m an ism u sfo rsch u n g  seit 1 9 4 5 . K o m 
m ission für H u m an ism u sfo rsch u n g , M itteilung II (1 9 7 5 )  5 9 - 1 1 0 .  L eid er nur seh r kn ap p : E. B ern
stein, D ie L iteratu r des d eu tsch en  F rü h h u m an ism u s (1 9 7 8 ) . E in e R eihe w ichtiger B eiträge, auf die 
n o ch  im  einzeln en  zu rü ck zu k o m m en  ist, en th ält die V o rtrag ssam m lu n g: L’H u m an ism e allem and  
(1 4 8 0 -1 5 4 0 ) . X V I I I e C olloq u e International de T ou rs (M ü n ch en  und Paris 1 979 ). Ein resü m ieren 
d er V o rb erich t von J.-C . M argolin, in : B H R  3 8  (1 9 7 6 )  1 4 5 - 1 5 6 .  Z u m  o stm itte leu rop äisch en  H u 
m an ism u s, d er n atü rlich  auch  das „d eu tsch e“ T h e m a  stark b erü h rt (B ö h m en , U n garn , P o len , die 
Bezieh u n gen  zu D eu tsch lan d ): I. N. Goleniseev-Kutuzov, II R in ascim en to  italiano e le letterature  
slave dei secoli X V  e X V I , a cu ra  di S. Graciottie J .  Kresâlkovâ  (M ailand 1 9 7 3 ) (m it u m fan g reich er  
Bibliographie). Z u  Slovenien (im  A u sstrah lu n gsb ereich  von W ie n ): P. Simoniti, H u m an izem  na 
slovensk em  in slovenski hum anisti do srede X V I. stoletja (Ljubljana 1 9 7 9 ) (m it d eu tsch em  R esü 
m ee). W eitere  T itel s. bei L. V. Ryan, N eo -L atin  L iteratu re , in : Jones  (H g.), P resen t S tate  (s.o . 
A n m .4) 2 5 2 - 2 5 7 .

15 G. Livet in d em  Ein fü hrungsvortrag  zu : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 8 :  „s’est déve
loppé en tre  1 4 8 0  et 1 5 3 0  ce  qu ’on est co n v en u  d’ap p eler ,l’h u m an ism e a llem an d '“. Ü b er die Z u 
o rd n u n g  d er 8 0 e r  Ja h re  des 15. Jah rh u n d erts , wie sie h ier v o rg en o m m en  wird, kön n te m an  geteil-
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ter M einung sein, wie ü b erh aupt die G ren zd aten  1 4 8 0  und 1 3 3 0  (im  T itel des B uches selbst statt  
d essen : 1540 !), was au ch  eingestan den w ird, n ich t oh n e W illk ü r gew ählt sind. Bernstein, L iteratur  
des d eu tsch en  Frü h h u m an ism u s (s.o . A n m . 14) 1, begrenzt die von ihm  b eh andelte E p o ch e  auf 
1 4 5 0 - 1 4 8 0 ,  sp rich t ebd. 4  ab er von den „ ,m ag eren “ A ch tz ig e rn “.
16 Vgl. den F o rsch u n g sb erich t von F. K nifft, R enaissan ce d er N aturw issen schaften  -  N aturw is
sen schaften  d er R enaissan ce. E in  Ü b erb lick  über die N ach kriegsliteratur, in : D eu tsch e  F o r 
sch u n gsgem ein sch aft. K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g , M itteilung II (s .o . A n m . 14) 1 1 1 -  
1 8 3 , sow ie insgesam t: H u m an ism u s und N aturw issen schaften , hg. von  R. Schmitz und F. K ra fft  
(B eiträge zur H u m an ism u sfo rsch u n g  V I) (1 9 8 0 ) . Im  O k to b er 1 9 8 2  fand ein w eiteres K o llo q u iu m  
üb er „H u m an ism u s und M edizin“ statt, dessen B eiträge in derselben R eih e ersch ein en  w erden. 
A u ch  in dem  K o lloquiu m sband ,L’H u m an ism e allem and' (s .o . A n m . 14) 1 4 1 - 2 3 0  sind in d er A b 
teilung: „H u m an ism e, S cien ce  e t Ph ilosop h ie“ m eh rere  Beiträge diesem  T h e m a  gew id m et. E in e  
k n appe Ein fü hrung in die R en aissan ce-N atu rw issen sch aft b o t kürzlich A. G. Debus, M an and N a
ture in the R enaissan ce (C am b rid ge usw. 1 978 ). Insgesam t überw og in d er F o rsch u n g  lange die 
T en d en z , dem  H u m an ism u s für die En tw ick lu n g d er N aturw issen schaft jede B ed eu tu n g  abzu
sp re ch e n ; vgl. etw a G. Sarton, T h e  A p p reciatio n  of A n cien t and M edieval S cien ce  during th e R e 
naissance ( 1 4 5 0 - 1 6 0 0 )  (Philadelphia 1 9 5 5 ) ; / .  FI. R and all Jr .,  T h e  S ch o ol of Padua and the E m e r
g en ce  of M odern S cien ce  (Pad ua 1961 ). Prinzipiell w eiter geseh en  w urde dieser Sachverh alt in 
d em  allgem ein en  G egensatz von zwei v ersch ied en en  K u ltu ren , d er keine E rfin d u n g  heu tiger G e 
leh rter ist, sond ern  sch o n  im  16. Ja h rh u n d e rt bei S p ero n e S p eroni in zwei u n tersch ied lich en  
W issen sch aftsverständ nissen  au ftritt; vgl. E. Cochrane, S cien ce  and H u m an ism  in the Italian R e 
naissance, in: A m erican  H ist. Rev. 81  (1 9 7 6 )  1 0 4 3 f., nach  C. Vasoli, Studi sulla cu ltu ra del 
R in ascim en to  (M anduria 1 9 6 8 ) 2 6 4  ff. P ro g ram m atisch  in u n serer Z e it : C. P. Snow, T h e  T w o  
C u ltu res and the Scientific R evolution  (C am b rid ge 1 9 5 9 ) ; N eufassu ng: T h e T w o C u ltu res: A n d  a 
S econ d  Lo o k  (C am b rid ge 1 9 6 4 ). D o ch  b eto n t die jüngste F o rsch u n g  w ieder stärk er den  Z u sam 
m en h an g  zw ischen dem  H u m an ism u s und d em  A ufblühen m o d ern er N aturw issenschaft. Vgl. 
etw a P. L. Rose, T h e Italian R enaissan ce of M ath em atics: Studies on  H um anists and M ath em atic
ians from  P etrarch  to  G alileo (G enf 1 9 7 5 ) ; ders., H u m an ist C ulture and R enaissan ce M ath em at
ics: T h e Italian Libraries of the Q u a ttro ce n to , in : Studies in the R enaissan ce 2 0  (1 9 7 3 )  4 6 - 1 0 5 .  So  
au ch  die T en d en z des g en an n ten  Sam m eiband es ,H u m an ism u s und N aturw issen schaften“. D ie  
prinzipielle E in h eit der R en aissan ce u n terstrich  v or allem  J .  Gadol, T h e  U n ity  of the R enais
san ce : H u m an ism , N atural S cien ce  and A rt. Vgl. die d eu tsch e Ü b ersetzu n g  in d em  hier auch  
n o ch  generell zu n en n en d en  S am m elb an d : Z u  Begriff und P ro b lem  der R enaissan ce, hg. von A. 
Buck  (W eg e d er F o rsch u n g  2 0 4 )  (1 9 6 9 )  3 9 5 - 4 2 6 .
17 So etw a FL Rupprich, D ie d eu tsch e L ite ra tu r vom  sp äten  M ittelalter bis zu m  B arock  I. Das aus
g eh en d e  M ittelalter, H u m an ism u s und R en aissan ce. 1 3 7 0 - 1 5 2 0  (1 9 7 0 )  4 5 2 - 4 6 0 ,  w o z .B . N ik o 
laus von K u es, R egio m o n tan u s, K o p ern ik u s als R ep räsen tan ten  des d eu tsch en  H u m an ism u s g e 
n an n t w erden. D aß C usanus kein „H u m an ist“ w ar, hat M . Seidlmayer, N ikolaus von C ues und d er  
H u m an ism u s, in : Studien und T e x te  zur G eistesg esch ich te  des M ittelalters, hg. von  J .  Koch, III
(1 9 5 3 )  1 - 3 8 ,  w iederabgedruckt in : M . Seidlmayer, W e g e  und W an d lu n g en  des H u m an ism u s  
(1 9 6 5 )  7 5 - 1 0 6 ,  h in reich en d  dargetan. G leichw ohl wird N ikolaus w eiterhin re ch t regelm äßig als 
„H u m an ist“ b ezeich n et; vgl. etw a E. F. Jacob, C hristian H u m an ism , in : E u ro p e  in the Late  
M iddle A ges, ed. by J .  R. Fiale usw. (L o n d o n  1 9 6 5 ) 4 5 9 - 4 6 3 ,  und G. Livet in d em  E in leitu n g sre
ferat: ,H u m an ism e allem and, réfo rm e et civilisation eu ro p éen n e ' zu d em  oben in A n m . 14 g e 
nan n ten  Sam m elw erk : L ’H u m an ism e allem and 1 6 : „un p rem ier rep résen tan t de ce  nouvel 
esp rit", n äm lich  des in D eu tsch lan d  eind rin gen den „h u m an ism e italien“. Bei E. Colomer, Das 
M enschenb ild  des N ikolaus von K u es in d er G esch ich te  des ch ristlich en  H u m an ism u s, in : M itt. 
u. Forsch .b eiträge d. C u san us-G esellschaft 13 (1 9 7 8 )  1 1 7 - 1 4 3  (dazu die D iskussion in : 14 (1 9 8 0 )  
8 0 - 8 4 ) ,  wird vom  K ristellersch en  V erstän dnis ausdrücklich  abgew ich en und „das Interesse für 
die eth isch en  und m en sch lich en  P ro b lem e und die Bejahung des W e rte s  und d er W ü rd e  des  
M en sch en  und sein er einzigartigen B ed eu tu n g im  M ittelpun kt des W eltalls“ als W e se n  des H u 
m an ism u s bestim m t. Ä h n lich  etw a im  g leich en  Band 13 (1 9 7 8 )  4 1 1 - 4 2 1  P. T. Sakamoto in sei
n em  V ergleich  des cu san isch en  H u m an ism u s m it d em  von Bud dhism us und K onfuzian ism us  
g ep rägten  japanischen H u m an ism u s. P. M . Watts, N icolaus C usanus. A  fifteen th -cen tu ry  vision
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of m an (Studies in the H istory  of C hristian T h o u g h t X X X )  (Leid en  1 982 ), ist ebenfalls ganz e i
nem  „w eiten“ H u m an ism u s im  Sinne von C harles Trinkaus (s.u . A n m . 3 5 ) verpflichtet.
18 D as schließt natürlich h u m an istisch e Interessen  d er N atu rforsch er im  eigen tlich en  Sinne kei
nesw egs aus, im  G eg en teil; w erden sie zu ihren n atu rfo rsch en d en  Studien von d o rt aus d o ch  oft 
erst angeregt. Ü b er das V erhältn is von H u m an ism u s und N aturw issen schaft u n ter m eth o d en g e-  
sch ich tiich em  A sp ek t: N. W. Gilbert, R en aissan ce C o n cep ts  of M ethod (N ew  Y o rk  1 9 6 0 ) 8 1 - 1 0 7 ;  
eb en d o rt 8 1 :  „In m ath em atics, the usual H u m an ist em phasis on  recovery  of the so u rces . . .  of the  
discipline was very beneficial. Such reco very  presu pposed a know ledge of the G reek  language as 
well as of m ath em atics, and this linguistic so p h istication  was the co n trib u tio n  of H u m an ism . In 
add ition , m ath em atics in the ed u cational p ro gram s of the day received  an im petus from  the H u 
m an ist réévaluation of the arts cu rricu lu m .“ -  M an sollte m it d em  E p ith eto n  „H u m an ist“ ebenso  
vorsich tig  wie m it d em  Begriff „H u m an ism u s“ deu tlich  u m g eh en  und kön n te auf diese W eise  
m it ein em  „M eh r-od er-w en iger“ hu m an istisch er Prägung vielen G elehrten  auch  u n ter „h u m an i
stisch em “ A sp ek t g erech t w erden, o h n e sie sch em atisch  hierhin o d er d orthin  zu zu ord n en . So hat 
der M ath em atik er und A stro n o m  G eorg  von P eu rb ach  d u rch  seine V orlesun gen über röm isch e  
K lassiker in W ien  bei der E in fü h ru n g des literarischen  H u m an ism u s nördlich  d er A lp en  m itg e 
w irkt, oh n e daß m an deshalb auch  sch o n  seine M athem atik  als „hu m an istisch “ b ezeich n en  
m üßte. D em en tsp rech en d  zugleich differenzierend wie kom b in ieren d  die T itel einschlägiger A r 
beiten etw a von K. H . Burmeister, A chilles P irm in  G asser ( 1 5 0 5 - 1 5 7 7 ) .  A rzt und N atu rforsch er, 
H isto rik er und H u m an ist (1 9 7 0 ) , oder, von dems.: D er H u m an ist und B o tan ik er G abriel H u m 
m elb erg  (ca. 1 4 9 0 - 1 5 4 4 ) ,  in : F estsch rift für C . N issen (1 9 7 3 )  4 3 - 7 1 .  E in  g utes Beispiel für das 
vielfältige w issenschaftliche Interesse eines H u m an isten  ist Jo a c h im  C am erariu s; s .u . A n m . 114 .
19 W eitg eh en d  so in d er in A n m . 18 angeführten  F orsch u n g. Seh r instruktiv im  beson d eren  K. 
M eier Reeds, R enaissan ce H u m an ism  and B otany, in: A nnals of S cien ce 33  (1 9 7 6 )  5 1 9 - 5 4 2 .  Z u m  
ganzen  Fragenk reis s. auch  M . Boas Hall, II R in ascim en to  scien tifico , in : II R in ascim en to  (s .o . 
A n m . 1) 3 2 3 - 3 5 2 ;  d o rt 3 4 1 - 3 4 4  üb er den Z u sam m en h an g  von H u m an ism u s und N aturw issen
sch aft: 1) „il m od o  di co n cep ire  l’u o m o  e le sue attività en tro  term in i p u ram en te u m an i“ (im  
Sinne der w eiteren H u m an ism usdefinition) un d 2) „la risco p erta  e la tradizione dei testi antichi 
rap p resen tö  un notevole  co n trib u to  per la scien za“.
20 R. S. Westman, H u m an ism  and Scientific Roles in the Sixteenth Century, in : H um anism us  
und N aturw issen schaften (s .o . A n m . 16) 8 3 - 9 9 ,  sch ein t an die M öglichkeit ein er so lch en  päd ago
gisch en  U m setzu n g  im  16. Ja h rh u n d e rt zu d en ken, die üb er die F u n k tion  d er m ath em atisch en  
F ä ch e r  als „ancillary subjects of the triviu m “ (8 7 ) hinausgeht. W as  dann zur Sp rache k o m m t, ist 
jed o ch  n ich t Persönlich keitsb ild ung, son d ern  N aturw issenschaft. Vgl. d em g egen ü b er Gilbert, R e 
naissance C o n cep ts  of M ethod (s .o . A n m . 18) 2 2 2 ff., zu m  Spannu ngsverh ältn is zw isch en H u 
m an ism u s und N aturw issen schaft; d o rt 2 2 2 : „T hrough H u m an ist usage, the te rm  ,m eth o d u s‘ had  
co m e  to have an alm ost rh eto rical m ean in g .“ T u t m an d er g esch ich tlich en  B ed eu tu n g  des R e 
n aissan ce-H u m an ism u s im  üb rigen A b b ru ch , w enn m an das u m fangreiche B ildungs- und W is
sen schaftsen sem ble der R enaissan ce n ich t insgesam t d am it e tik ettiert? F ü r den P ositionsb ezug  
der „hu m an istisch en  N aturw issen schaft“ instruktiv ist die dezidierte S tellu n g n ah m e von F. 
K rafft, D er N aturw issen schaftler und das B u ch  in der R en aissan ce, in: D as V erhältn is d er H u m a
nisten  zum  Buch (K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g  IV) (1 9 7 7 )  1 3 - 4 5 ,  in en g ag ierter A u s
einan d ersetzu n g m it H. Friedrich, A b en d län d isch er H u m an ism u s (1 9 5 4 /1 9 6 7 ) .
21 E. Cochrane (H g.), T h e  Late Italian R en aissan ce 1 5 2 5 - 1 6 3 0  (L o n d on  1 9 7 0 ) 7 7 - 2 0 8 :  „C o n tin u a
tion and C hange in the H u m an istic D iscip lines“ . Insgesam t betrifft das gan ze P ro b lem  eine sp ä
tere Ph ase des H u m an ism u s, w eniger das 15., als das 16. Jah rh u n d ert. Im  Laufe der Z e it  w urden  
von ihm  n ich t nu r im m er m e h r  L än d er, so n d ern  auch  D iziplinen  und L eb en sb ereich e berührt.
22 G erade in letzter Z e it h at die F o rsch u n g  diesen gru n d leg en d en  T atb estan d  w ieder n a ch d rü ck 
lich er bew ußt g em ach t. Vgl. z .B . den S am m elb an d : T h e D ark er Vision of the R en aissan ce : 
B eyond the Fields of R eason, hg. von R. S. K insm an  (B erkeley usw. 1 974 ). F e rn e r: W. Shumaker, 
T h e O ccu lt S cien ces in the R enaissan ce. A  Study in Intellectual Pattern s (Berkeley usw. 1 9 7 2 )  
m it ein em  ausführlichen K ap itel über A g rip p a von N ettesh eim . Z u  d iesem  im  ü b rigen : C. G. 
N auert,Jr,, A grippa and the C risis of R en aissan ce T h o u g h t (U rban a 1 9 6 5 ); dazu L. W. Spitz, O c 
cu ltism  and D esp air of R eason  in R en aissan ce T h o u g h t, in : Jo u rn al H ist. Ideas 2 7  (1 9 6 6 )
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4 6 4 - 4 6 9 ;  P. Zambelli, A grippa von N ettesh eim  in den neu eren  kritisch en Studien und in den  
H an d sch riften , in: A rch iv  f. K u ltu rgesch . 51 (1 9 6 9 )  2 6 4 -2 9 5 ;  dies., C orneille A grippa, Érasm e et 
la théologie h u m an iste, in: C olloquia Erasm iana T uronensia  (s.u . A n m .55) 1 1 3 - 1 5 9 ;  dies., Magia 
e riform a radicale in A grippa (F loren z 1974), sowie Crahay, Un m anifeste religieux (s. nächste  
A n m erku ng). W ich tig  in diesem  Z u sam m en h an g  auch die R olle der K ab balah ; F. Secret, Les 
K abbalistes ch rétien s de la R enaissance (Paris 1 9 6 4 ); speziell für D eu tsch lan d : J .-L . Vieillard- 
Baron, P latonism e et K abbale dans l’œ uvre de Jo h an n  R eu ch lin , in: L ’H u m an ism e allem and  
1 5 9 - 1 6 7 .
23 Vgl. etw a das von R. Crahay vorgeführte Beispiel: U n m anifeste religieux d’an ticu ltu re : Le „D e  
in certitu d in e et vanitate scien tiaru m  et artiu m “ de C orneille A grip p a, in : A cta  C on ven tu s N eo- 
Latini Turonensis (künftig : A C T o u rs) (Paris 1 9 8 0 ) 8 8 9 - 9 2 4 ;  d o rt 9 0 0 : du rch  Zw eifel und „tradi
tion  secrè te“ hindurch gelan gt A grippa zu einer „position fidéiste qui, devant la précarité  de tout 
sy stèm e de pensée, lui p erm et de g ard er confiance à la fois dans la part de vérité q u ’un esprit 
éclairé par D ieu peut d écou vrir dans les écrits de m agie et, au m oin s provisoirem en t, dans le ré
sultat d ’exp érien ces“. C rahay b eto n t, daß A grippa katholisch blieb.
24 D ie Eskalation von H e x e n - und Satansglauben gerade im  „th eo lo gisch en “ 16. Ja h rh u n d ert ist 
gew iß n ich t zufällig, und m an sollte die E n tw icklun g der eu ro p äisch en  A u fk läru ng em otionsfrei 
au ch  einm al von dieser Seite seh en . W elch e  Fülle an einschlägiger L iteratu r zum  T h em a „N ach t
seite der R enaissan ce“ die letzten Jah re  hervorgebracht haben, zeigt die Titelliste bei Buck, Ü b er
legungen zum  gegen w ärtigen Stand der R enaissan ceforschun g (s.o . A n m . 1) 2 0 - 2 5 .  D ie gängige  
V orstellun g vom  „o p tim istisch en “ M enschenbild  der H u m an isten  (im  G egen satz  zum  „Pessim is
m u s“ d er R efo rm ato ren ) bedarf von hier aus gew isser R evisionen. E in deutig  und un bestritten ist, 
daß die „dunklen“ T en d en zen  vom  15. ins 16. Jah rh u n d ert hinein zu voller E n tw ick lu n g  gelang
ten . O kk ultism us und H exen verfolgu n g hat auch  Spitz, C ou rse of G erm an  H u m an ism  (s.o . 
A n m . 14) 3 8 2 , in un m ittelb aren  Z u sam m en h an g  g eb rach t. E b en so  L. White, jr., D eath  and the 
D evil, in : K insm an, T h e  D ark er V ision (s.o . A n m . 22) 2 5 - 4 6 .  W en n g le ich  Zam belli (s.o. A n m . 22) 
darauf hinw eist, daß die d eu tsch en  H erm etik er und K abbalisten die H exen  w idersprüchlich  b e
urteilt haben und zw isch en M agie und H exerei u n tersch ied en , so än d ert das d o ch  w enig an der 
G ru n d ten d en z, die beide verband.
25 Vgl. etw a die B eurteilun g d er d eu tschen  E n tw icklun g innerhalb des gesam teu rop äisch en  N i
veaus du rch  J.-C . M argolin, L ’A v èn em en t des tem p s m od ern es (Paris 1 9 7 7 ) 2 3 7 ; d o rt 2 2 1 - 2 5 3  
eine g ed rän g te, aber überaus dich te  D arstellung des eu ropäischen  H u m an ism u s um  1 5 0 0 , auf die 
h ier auch  w egen d er vorzüglich en  Literaturausw ahl für die einzeln en  Län d er verw iesen sei.
26 E rste  In form ation  bei Spitz, C ou rse of G erm an  H u m an ism  (s.o . A n m . 14) 4 0 4 f. A u sführlich  F. 
L. Borchardt, G erm an  antiquity  in renaissance m yth  (B altim ore und L o n d on  1 9 7 1 ) ; G. Strauss, 
T h e C ou rse  of G erm an  H isto ry : T h e Lu theran  In terp retation , in: R enaissan ce Studies in H o n o r  
of H . Baron , ed. by A. Molho and J .  A. Tedescbi (D ekalb 1 9 7 1 ) 6 6 3 - 6 8 6 .  A u s d er älteren  Literatur 
g ru n d leg en d  P. Joachim sen, D ie hum an istisch e G esch ich tssch reib u n g  in D eu tsch lan d  1. D ie A n 
fänge. Sigism und M eisterlin (1 8 9 5 ) , sow ie: G esch ichtsauffassung und G esch ich tssch reib u n g  in 
D eu tsch lan d  u n ter dem  Einfluß des H um anism us (1 9 1 0 , N D  1968 ). Vgl. au ch  un ten  A n m . 84 . 
O ffen sich tlich  rech t u n b em erk t blieb die M ainzer ph ilosop hisch e D issertation  (1 9 5 5 )  von [. 
Buchholz, D ie V aru s-S ch lach t im  U rteil der H u m an isten . B ezeich nenderw eise greift das Buch  
von D. R. Kelley, F ou n d atio n s of M odern H istorical Scholarship. L an gu age, Law , and H istory in 
th e  F r e n c h  R en aissan ce (N ew  Y o rk  und L o n d on  1 970 ), gerad e auch  auf das G esch ich tsin teresse  
d er d e u ts c h e n  H u m an isten  zurück.
27 In en g er In teressenverbind ung m it ihr stand die K u lturgeograp hie. So plante C eltis eine „G er
m ania illustrata“ (im  A n sch lu ß  an Flavio Biondos „Italia illustrata“), brach te  Jo h a n n e s  C ochlaeus  
1 5 1 2  seine „Brevis G erm an iae D escrip tio “ heraus, Fran ciscu s Irenicus 1 5 1 8  seine „E xeg esis G er- 
m an iae“, W illibald P irck h eim er 1 5 3 0  die „G erm an iae e x  variis scriptoribus perbrevis exp licatio“ ; 
vgl. D. Wuttke, H u m an ism u s in N ürnb erg u m  1 5 0 0 , in : C aritas P irck h eim er 1 4 6 7 - 1 5 3 2  (K ata 
log) (1 9 8 2 )  1 30 . G ru n d legen d : G. Strauss, S ix teen th -C en tu ry  G erm an y. Its T o p o g rap h y  and T o 
p ograp h ers (M adison 1959).
28 N ich t also das th eo retisch e  Interesse an der G esch ichtsw issenschaft. In d em  Buch  von  E. Kess
ler, T h eo re tik er hu m an istisch er G esch ich tssch reib u n g. N ach d ru ck  exem p larisch er T e x te  aus dem
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16. Ja h rh u n d e rt (1 9 7 1 ) , k o m m en  ausschließlich Italiener zu W o rt. Bei Landfester, H istoria  M agi- 
stra V itae (s .o . A n m .2), m ach t das Q u ellenreservoir für hu m an istisch e G esch ich tsth eo rie  zwar e i
nen w esen tlich  europäischeren  E in d ru ck , d o ch  steh en  deu tsch e A u toren  auch  h ier nu r am  
R an d e. D agegen n eh m en  D eu tsch e  an d em  sich  im  16. Jah rh u n d ert en tw ick elnden neu en G enus  
d er „H istoria p h ilosop hica“, also d er d arstellend en P h ilosop h ieg esch ich te , lebhaften A n te il; vgl. 
dazu die von G. Santinello initiierte „Storia delle sto rie  generali della fiiosofia“ 1: D alle origini ri- 
nascim en tali alia „historia p h ilosop hica“ (B rescia 1 9 8 1 ), wo von den zur Sp rache k o m m en d en  28  
A u to ren  des 16 . Jah rh u n d erts  12 D eu tsch e  und 3 w eitere N iederländer sind. Speziell zu Italien s. 
im  übrigen E. Cochrane, H istorians and H isto riog rap h y  in the Italian R enaissan ce (C h icag o  und  
L o n d on  1981).
29 A uf die älteren  V ersu ch e, den d eu tsch en  H u m an ism u s aus au to ch th o n en  W u rzeln  herv or
w ach sen  zu lassen, b raucht heu te nich t m eh r eingegangen zu w erden. B ezeich n en d  ist aber, daß 
sie H u m an ism u s und R eligion dabei eng v erk nüp fen , z .B . Hyma (s.u. A n m .6 0 )  m it d er D evotio  
m od ern a , H. Herm elink, D ie religiösen R efo rm b estreb u n gen  des d eu tsch en  H u m an ism u s (1 9 0 7 ) , 
m it T en d en zen  der V ia antiqua. D agegen H erding, Ü b er einige R ich tu n gen  (s .o . A n m . 14) 7 6 :  
„E s ist seh r eind ru cksvoll, wie w enig im m er w ieder angestellte V ersu ch e  gelin gen , den H u m an is
m u s o h n e  diese Im p u lse“ (n äm lich : aus Italien) „zu erklären“. F e rn e r: F. Ltichsinger, D er Basler 
B u ch d ru ck  als V erm ittler italienischen G eistes 1 4 7 0 - 1 5 2 9  (Basel 1 9 5 3 ) ; P. G. Bietenbolz, D er ita
lienische H u m an ism u s und die B lütezeit des B u ch d ru ck s in Basel (Basel 1 958 ). R e ch t e in d ru ck s
voll au ch  Spitz, R eligious R enaissan ce (s.u . A n m .32 ) 1 2 ff., über die Ein w irku ng des F loren tin er  
H u m an ism u s auf die d eu tsch en  H u m an isten . Vgl. im  übrigen das geradezu erd rü ck en d e M aterial 
in den B eiträgen von Spitz und IJsewijn, in : Itinerariu m  Italicum  (s.o . A n m . 14 und un ten  53 ); 
und eben dieses Ergebnis p ro gram m atisch  resü m ieren d  H. A . Oberman, Q u o scu n q u e T u lit F o e -  
cu nda V etu stas, ebd. IX -X X V I I I . W eiterh in  sch o n  bald dan ach  n o ch  R. Walsh, T h e  C o m in g  of 
H u m an ism  to the Low  C o u n tries : S o m e Italian Influences at the C o u rt of C harles the Bold, in: 
H u m an istica  Lovaniensia 25 (1 9 7 6 )  1 4 6 - 1 9 7 .  E in drucksvoll auch Sichert, Jo h a n n e s  C u n o  (s.u . 
A n m . 56) 4 5 - 1 1 8  („W and erjah re in Italien“); ebd. 2 3 - 3 3  zu m  italienischen U rsp ru n g  des d eu t
sch en  H u m an ism u s anhand vieler E in zelbeispiele. Schließlich sei auf die zah lreich en  Studien  
von A. Sottili hingew iesen , d er die italien isch -d eu tsch e V erm ittlu n g  in m ü h ev o ller K lein arb eit  
aus den han d sch riftlich en  Belegen ersch ließ t; vgl. zu letzt un ten  A n m . 90 .
30 D azu seh r präzise und ü b erzeu gen d : L. W. Spitz, H u m an ism  in the R efo rm atio n , in : R en ais
san ce Studies (s .o . A n m .26) 6 4 1 - 6 6 2 .  V on  g ro ß em  N u tzen  ist der jährliche L ite ratu rb erich t im  
.B eiheft -  S u p p lem en t' zum  A rch iv  für R efo rm atio n sg esch ich te  (künftig: A R G ) m it e in em  eig e
nen A b sch n itt (3 .2 ) „H u m an ism u s“; d o ch  ist d arü b er hinaus der jew eilige L ite ra tu rb erich t insge
sam t zu konsultieren . D er kürzlich ersch ien en e V o rtrag sb an d : H u m an ism u s und R efo rm atio n  als 
kulturelle K räfte  in d er d eu tsch en  G esch ich te . E in  T ag u n g sb erich t, hg. von L. W. Spitz (Berlin-  
N ew  Y o rk  1 9 8 1 ), en th ält, sein em  zu allgem ein form u lierten  T itel zuw ider, w eitgehend re ch t sp e
zielle, w en n gleich  im  einzeln en  ganz in teressan te D etailstudien. Im  R ah m en  th em atisch  w eiter  
g efaß ter Ü b erb licke ist das V erhältn is von H u m an ism u s und R efo rm atio n  letzten s b eh andelt 
w ord en von H. Lutz, in: R efo rm atio n  und G eg en refo rm atio n  (O ldenb ourg  G rund riß  d er G e 
sch ich te  10) (M ü n ch en  und W ie n  1 9 7 9 , 21 9 8 2 ) 1 2 8 - 1 3 0 ,  und von R. Wohlfeil, in : E in fü h ru n g  in 
die G esch ich te  d er d eu tsch en  R efo rm atio n  (B e ck ’sch e E lem en tarb ü ch er) (1 9 8 2 )  1 1 4 - 1 1 8 .  Vgl. 
au ch  die bed enken sw erten  B em erk u n gen  von H . Lutz, H u m an ism u s und R efo rm atio n , in : W o rt  
und W a h rh eit 27  (1 9 7 2 )  6 5 - 7 7 ;  jetzt N eu d ru ck  in : H. Lutz, Politik , K u ltu r un d R eligion  im  
W erd ep ro zeß  der frühen N eu zeit (K lag en fu rt 1 9 8 2 )  3 -1 4 . F e rn e r: FI. A . Oberman, R efo rm atio n : 
E p o c h e  o d er E p isod e, in : A R G  6 8  (1 9 7 7 )  7 4 ff. („D ie E m an zip ieru n g  d er studia h u m an itatis“); C. 
Augustijn, D ie Stellung der H u m an isten  zur G laub enssp altung 1 5 1 8 - 1 5 3 0 ,  in : C on fessio  A u g u 
stan a und C on fu tatio , hg. von E. Iserloh(1 9 8 0 )  3 6 - 4 8 ,  m it D iskussionsbeiträgen eb en d o rt 4 9 - 6 1 .  
Jü n g sten s, bei aller K ü rze  das W esen tlich e  treffend und m it w eiterer L iteratu r: S. Ozment, T h e  
A g e of R efo rm  1 2 5 0 - 1 5 5 0 .  A n  Intellectual and R eligious H istory  of Late  M edieval and R efo rm a
tion E u ro p e  (N ew  H aven und L on d on  1 9 8 0 )  2 9 0 - 3 1 7  (C h ap ter 8 : H u m an ism  and R eform ation).
31 W eltan sch au u n g  un d A n alyse des M en sch en  seit R enaissan ce und R efo rm atio n  (G esam m elte  
S chriften  II), hg. von G. M isch (l0\911) 1 - 8 9 .  M assiver in dieser R ich tu n g  dann etw a J  Haller, g e 
gen  dessen liberalen Protestan tism u s sich  G. Ritter in sein em  A ufsatz w endet.
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32 T h e R eligious R enaissan ce of the G erm an  H um an ists (C am b rid ge, Mass., 1 963 ). V gl. auch  von 
dems:. T h e  R enaissan ce and R efo rm atio n  (C h icag o  1971).
33 P. Joachim sen, D er H u m an ism u s und die E n tw ick lu n g  des d eu tsch en  G eistes, in : D eu tsch e  
V ierteljahrsschrift für L iteraturw issen schaft un d G eistesg esch ich te  8  (1 9 3 0 )  4 1 9 - 4 8 0 ;  W ied erab 
druck  in: G esam m elte  A u fsätze, hg. von N. Ham merstein  (1 9 7 0 )  3 2 5 - 3 8 6 ;  au ch  als Libelli 2 8 8
(1 9 6 9 ) . Vgl. auch  U  M uhlack, „D eu tsch e  N eu zeit“ . Z u r  H istoriographie Paul Jo a ch im se n s , in : Zs. 
f. H ist. F orsch . 1 (1 9 7 4 )  8 8 - 1 1 5 .
34 T y pisch  dafür ist neu erd ings etw a W. J  Bouwsmct, R enaissan ce and R efo rm atio n : A n  Essay in 
th eir A ffinities and C on n ectio n s, in : H. A. Oberman (H g.), L u th er and the D aw n of th e  M odern  
Era. Papers for the F ou rth  International C on gress for L u th er R esearch  (Leid en  1 9 7 4 ) 1 2 7 - 1 4 9 .  Er  
brin gt R enaissan ce un d R efo rm atio n  substantiell zu sam m en , ind em  er den Begriff d er „ W ied er
g eb u rt“ rech t w eit faßt. A ls R eplik  darauf ebd. 1 5 0 - 1 5 7  B. H ägglund, R enaissan ce and R efo rm a
tion, d er sogar M elan ch th o n s „h u m an istisch e“ B ed eu tu n g gering v eran sch lagt (1 5 5 ) : „M elan- 
ch th o n , w ho him self w rote a textb o o k  on rh eto ric , ascribes only a rath er m od est role to  this disci
plin e.“
33 G länzen de A u sarbeitung dieses „H u m an ism u s“ bei C. Trinkaus, In O u r Im age and Likeness. 
H u m an ity  and D ivinity in Italian H u m an ist T h o u g h t I—II (L o n d o n -C h icag o  1 9 7 0 ) ; ders., II 
p en siero  antro p o log ico -religio so  nel R in ascim en to , in : II R in ascim en to  (s .o . A n m . 1) 1 0 3 - 1 4 7 .  
U b er Picos rasche V erbreitun g in D eu tsch lan d  s. G. Schulten, G iovanni P icos Brief üb er das h u 
m an istisch -ch ristlich e  Lebensideal und seine eu ro p äisch e R ezep tio n , sow ie: E. Keßler, D ie A u f
n ah m e von P icos Brief an seinen N effen G ian fran cesco  in D eu tsch lan d , in : K o n tin u itä t und U m 
bru ch  (Sp ätm ittelalter und frühe N euzeit. T ü b in g er Beiträge zur G esch ich tsfo rsch u n g  2) (1 9 7 8 )  
7 - 5 8 .  K riste ller w eist P ico  und den P latonik ern  d er R enaissan ce hin gegen einen eig en en  Platz 
neben d er hu m an istisch en  B ew egung und d er aristotelisch en  Scholastik  zu ; P. 0. Kristeller, F lo 
rentine P latonism  and Its R elation s with H u m an ism  and Sch olasticism , in: C h u rch  H isto ry  8 
(1 9 3 9 )  2 0 1 - 2 1 1 ;  ders,, R h eto rik  und P h ilosop hie (s .o . A n m . 12) 56.
36 D ie g esch ich tlich e  B edeu tung des H u m an ism u s, in : H Z  127  (1 9 2 3 )  3 3 9 - 4 5 3 ;  w iederabge
d ru ck t als Libelli 1 0 7  (2 1 9 6 3 ): D ie R enaissan ce ist ein „V erhän gn is“ ; aber im m erh in  ist d er d eu t
sch e H u m an ism u s „ech ter, eh rlich er“ als d er italienische, zeich n et sich  aus „du rch  g rö ß ere E rn s t
haftigkeit“ .
37 B. Moeller, D ie d eu tsch en  H u m an isten  un d die A n fän ge d er R efo rm atio n , in : Z s. f. K irch e n -  
gesch . (künftig : Z K G ) 7 0  (1 9 5 9 )  4 7 - 6 1  (d o rt: 59 ), und au ch  sp äter m eh rfach  in d iesem  Sinne. 
V gl. zuletzt in : D eu tsch lan d  im  Z eita lte r der R efo rm atio n  (D eu tsch e  G esch ich te  4) ( 1 9 7 7 , 21 9 8 1 )
121 f.: „daß R efo rm atio n  und H u m an ism u s sich  so früh zusam m en gefu n d en  h atten “. D er erstg e
nan nte A ufsatz findet sich in en g lisch er Ü b ersetzu n g  ebenfalls in d em  S am m elb an d : Im perial 
C ities and the R efo rm atio n  (Philadelphia 1 9 7 2 ) ( =  R eich sstad t und R efo rm atio n ; s .u . A n m .68).
38 V gl. etw a P. 0. Kristeller, Paganism  and C h ristianity , zuerst in : T h e  C lassics and R enaissan ce  
T h o u g h t (H arvard  1 9 5 5 ), sodan n w iederholt in : R enaissan ce T h o u g h t: T h e C lassic, S cholastic  
and H u m an ist Strains (N ew  Y o rk  1 9 6 1 ) und in d eu tsch er Ü b ersetzu n g  in : H u m an ism u s und R e 
naissance I (s .o . A n m .3) 6 9 - 8 6 .  Vgl. auch  den Kristellerschen S am m elb an d : M edieval A sp ects  of 
R enaissan ce Learn in g  (D u rh am , N o rth  C arolina, 1 9 7 4 ), m it W ied erh o lu n g  d er sch o n  frü her e r 
sch ien en en  m aterialreich en  A u fsätze: T h o m ism  and the Italian T h o u g h t of the R enaissan ce  
(zuerst als M onograp hie u n ter d em  T itel: L e  T h o m ism e e t la pen sée italienne de la R enaissan ce, 
M ontreal 1 9 6 7 ) u n d: T h e  C on trib u tio n  of R eligious O rd ers to R enaissan ce T h o u g h t and L earn 
ing (n ach : T h e  A m erican  B en ed ictin e  R eview  21 (1 9 7 0 )  1 -5 5 ) .
39 B ek an n testes, aber keinesw egs singuläres Beispiel ist P o m p o n azzi; B. N ardi, Studi su Pietro  
P o m p o n azzi (F loren z  1 965 ). Im  übrigen R andall, T h e  S ch o o l of Pad ua (s.o . A n m . 16), d em  g e 
gen ü b er jedoch  R ü ck n ah m en  nötig  sind; vgl. C. B. Schmitt, A  C ritical Survey and B ibliography of 
Studies on  R enaissan ce A ristotelian ism  1 9 5 8 - 1 9 6 9  (Pad u a 1 9 7 1 ). E n tsch ärfen d  -wirkte, daß „die 
P h ilosop hie und speziell die N aturph ilosoph ie in Italien als V orbereitungsfach  für die M edizin  
und n ich t für die T h eo lo g ie  u n terrich tet w urde“ ; P. 0. Kristeller, D ie italienischen U n iversitäten  
d er R enaissan ce (1 9 5 3 ) ; w iederabgedruckt in : H u m an ism u s und R enaissan ce II (s .o . A n m .3) 
2 0 7 - 2 2 2 ;  d o rt: 2 1 7 . Eb en so  in d em  sich d o rt ansch ließ en d en  A u fsatz : D er G eleh rte  und sein P u 
blikum  im  späten M ittelalter und in d er R en aissan ce 2 2 4 .



C h ara k te r  und T e n d e n z e n  des d e u ts c h e n  H u m a n is m u s 2 3 9

40 Vgl. etw a die beiden A rtikel von / ,  W. O’Malley, Giles of V iterb o : a R efo rm er’s T h o u g h t on  R e 
naissance R o m e, in : R e n Q  2 0  (1 9 6 7 )  1 - 1 1 ,  u n d : Fu lfilm en t of the C hristian  G olden A g e under  
P o p e Ju liu s II: T e x t  of a D iscou rse of G iles of V iterb o , 1 5 0 7 , in : T rad itio  2 5  (1 9 6 9 )  2 6 5 - 3 3 8 ,  die 
je tz t in sein em  S am m elb an d : R o m e and the R en aissan ce. Studies in C u lture  and R eligion (L o n 
don 1 9 8 1 )  (V arioru m  R eprints) w ied erab ged ru ck t sind. Vgl. etw a: Giles of V iterbo  8 :  „ F o r  Giles 
the popes of the R esto ratio n , beginning w ith N icholas V , b rought new  h op e to  th e  C h u rch  by 
th eir revival of cu ltu re and learning.“ D o ch  auch  E rasm u s verglich in d er W id m u n g  sein er A u s
gabe des N euen T estam en ts  an L eo  X . sein W e rk  m it d em  im  Bau befind lichen P etersd o m . Im  
üb rigen kann das re ich e  B elegm aterial, das Pastor für die Förd eru n g  des H u m an ism u s d u rch  die 
Päp ste  in sein er „G esch ich te  d er Päp ste im  Z eita lte r  d er R en aissan ce“ zusam m en g etragen  hat, 
trotz  sein er apologetisch en  T en d en z im m er n o ch  m it b estem  N utzen  zur K en n tn is  g en o m m en  
w erden. D em  w id ersp rech en d e Publikationen, w ie das jüngste Buch  von E. Lee, Sixtu s IV and  
M en of L etters  (R o m  1 9 7 8 ), k ö n n ten  einzeln e Päp ste  in ihrem  persö n lich en  Interesse v ielleicht 
n ü ch tern er seh en  lassen, ändern am  G esam tbild  des röm isch en  H u m an ism u s aber n ich t seh r  
viel. Z u  Leev gl. u .a . die R ezen sion  von  T. Deutscher, in : R e n Q  3 2  (1 9 7 9 )  3 6 2 - 3 6 4 .  F e rn e r auch  
das U rteil von  D. H ay  un ten  in A n m . 122 .
4'P. 0. Kristeller, T h e  R ole of R eligion in R enaissan ce H u m an ism  and Plato n ism , in : T h e  Pursuit 
of H oliness in Late M edieval and R enaissan ce R eligion , hg. von C. Trinkaus  und II. A . Oberman 
(Leid en  1 9 7 4 ) 3 6 7 - 3 7 0 ;  ders., Studies on  R enaissan ce H u m an ism  during th e Last T w en ty  Y ears, 
in : Studies in th e R enaissan ce 9  (1 9 6 2 )  2 2 : „R enaissan ce hu m an ism  as su ch  was n o t C hristian or  
pagan, C ath o lic o r P ro testan t“ usw.
42 C. Béné, Les Pères de l’Église et la récep tio n  des auteu rs classiques, in: D ie R ezep tio n  d er A n 
tike. Z u m  Prob lem  d er K o n tin u itä t zw ischen M ittelalter und R enaissan ce (W o lfen b ü tteier A b 
han dlungen zur R en aissan ceforsch u n g  1) (1 9 8 1 )  4 1 - 5 3 .
43 C. Trinkaus, T h e  R eligious T h o u g h t of the Italian H u m an ists , and the R efo rm ers: A n ticip atio n  
o r A u to n o m y ?, in : Pu rsuit (wie A n m .4 1 )  3 3 9 - 3 6 6 ,  b ezeich n et das Ergebnis als „theologia rh eto -  
rica“. V ielleich t k ö n n te  m an die P oesie  ebenfalls h ier  einschließen und käm e dann auf einen all
g em ein en  Lebensstil. A n  jün geren Stu dien seien in diesem  Z u sam m en h an g  n o ch  g e n a n n t: C. L. 
Stinger, H u m an ism  and the C h u rch  Fathers. A m b ro sio  T raversari ( 1 3 8 6 - 1 4 3 9 )  and C hristian  A n 
tiquity  in the Italian R enaissan ce (A lbany 1 9 7 7 ) ; A. Sottili, G riech isch e  K irch en v äter im  System  
d er h u m an istisch en  E th ik : A m b ro g io  T raversaris Beitrag zur R ezep tion  d er p atristischen  L itera
tur, in : E th ik  im  H u m an ism u s (s .o . A n m . 12) 6 3 - 8 5 ;  K. Elm, M endikanten und H u m an isten  im  
F loren z  des T re - und Q u attro cen to . Z u m  Prob lem  der Leg itim ieru n g  hu m an istisch er S tu dien  in 
den B ette lo rd en , in : D ie H u m an isten  in ihrer p olitisch en  und sozialen U m w elt (s .u . A n m .8 7 )  
5 1 - 8 5 ;  R. Arbesm ann, D er A u g u stin er-E rem iten o rd en  und d er Beginn d er h u m an istisch en  B e
w egung (C assiciacu m  19) (1 9 6 5 ) . Vgl. im  übrigen die ob en  in A n m . 3 8  g en an n ten  A rb eiten  von P. 
0. Kristeller.
44 F reilich  m a ch t R itter es sich  zu einfach , w enn er Jan ssen s U n tersch eid u n g  auf einen  „Einfall 
Z arn ck es“ zu rü ck fü h rt; Ritter, G esch ich tlich e  B ed eu tu n g  (wie oben A n m . 3 6 )  4 3 4 .
45 G. Toffanin, C h e cosa fu l’u m an esim o  (F lo ren z  1 9 2 9 ) ; Storia d elP um anesim o (D al X I II  al X V I  
secolo) (N eapel 1 9 3 3 ) ; La religione degli um anisti (B o log n a 1950).
46 So m ö c h te  ich  d o ch  die Z u sp itzu n g  von S. A . Nulli, E rasm o  e il R in ascim en to  (Turin 1 9 5 5 )  
4 4 5 , relativieren, von ein em  ch ristlich en  H u m an ism u s könn e m an genauso  w enig reden wie von  
ein er „g eom etria  catto lica“ o d er e in er „ch im ica cristiana“ ; denn im m erh in  betreffen C h risten tu m  
und H u m an ism u s dasselbe O b jek t „M en sch “. E rst sek undär ergeb en sich daraus g em ein sam e In 
teressen an th eo lo gisch en  F rag en , die Augustijn, Stellung d er H u m an isten  (s .o . A n m .3 0 )  3 6 , in 
sp ezieller B ezu g n ah m e auf das V erhältn is des H u m an ism u s zur R efo rm atio n  en tsch eid en d  sein  
läßt.
47 Z u r  K irch e n -, insbesondere R om k ritik  s. O’Malley, R om e and the R enaissan ce (wie oben  
A n m . 40 ). Vgl. auch  J .  W. O’Malley, Praise and B lam e in R enaissan ce R om e. R h eto ric , D o ctrin e , 
and R efo rm  in the Sacred O rators of th e Papal C o u rt, c. 1 4 5 0 - 1 5 2 1  (D u rh am , N o rth  C arolina, 
1 9 7 9 ) ; d o rt u .a . das K ap itel V I : „T he R efo rm  of C h u rch  and S o ciety : In A p ostolicae sedis sp ecula  
lo cati“, 1 9 5 - 2 3 7 .  D as V . L aterank on zil verb ot den R eligiösen , „B ischöfe, Prälaten und andere  
O b ere“ in d er Ö ffen tlich k eit un geb ührlich  zu tadeln (C on cilio ru m  O e cu m e n ico ru m  D écré ta  (B o-



2 4 0 E r ich  M e u th e n

logna J 1 9 7 3 ) 6 3 7 ) ; v om  Pap st ist aber keine R ede. Ein  ern stlich er Ein w and h in sich tlich  institu - 
tionaler K ritik  ließe sich  auf den ersten Blick m it Vallas Inkrim inierung d er K on stan tin isch en  
F älsch u n g  erheben . D ie E n tsteh u n gsu m stän d e des W erk es (s. W. Setz, L o ren zo  Vallas S ch rift g e 
g en  die K o n stan tin isch e  Sch en k u n g , 1 9 7 5 ) lassen es jed o ch  v or allem  von d er q u ellen exeg eti
sch en  M eth o d e, n ich t vom  S achbezug aus hu m an istisch  ersch ein en , zum al dasselbe k ritisch e B e
d en ken sach lich  sch o n  ein halbes Ja h rh u n d e rt v o rh er geäußert w ord en  w ar; D. M enozzi, La cri- 
tica alla auten ticità  della D on azion e di C ostan tin o  in un m an o scritto  délia fine del X IV  secolo , in: 
C ristianesiino  nella storia 1 (1 9 8 0 )  1 2 3 - 1 5 4 .
48 D abei hat die antik -h eid n isch e L iteratu r notw end igerw eise V orb ereitu n g sch arak ter auf C h ri
stus zu em pfangen. So für E rasm u s letzthin  d argelegt von  M . O'Rourke Boyle, C h risten in g  Pagan  
M ysteries. E rasm u s in Pursuit of W isd o m  (T o ro n to  1 9 8 1 ) ; von den .: E rasm u s on L an gu age and  
M ethod in T heo lo g y  (T o ro n to  1 977 ). Vgl. au ch  Béné, E rasm e e t sain t A u gu stin  (s .u . A n m .55)  
2 5 6  f.
49 D ieses Ergebnis läßt sich  im  übrigen in rech t nah eliegen den V ergleich  zu den ob en  in 
A n m . 18 angestellten Ü b erlegu n gen  zum  V erhältn is von H u m an ism u s und N aturw issen schaft 
bringen . H ier wie d o rt ist auf die jeweils u n tersch ied lich e D o m in an z bzw. w ech selseitige D u rch 
dringun g der beiden S achverh alte zu ach ten . A u ch  hier spielt das T extin teresse  die e n tsch e i
den de R olle. E in e insgesam t so b eleh ren de Studie wie letzthin  M . Schär, Das N ach leb en  des O ri- 
gen es im  Z eita lter des H u m an ism u s (Basler B eiträge zur G esch ich tsw issen sch aft 1 4 0 ) (Basel- 
S tu ttg art 1 9 7 9 ), h ätte  du rch  ü b erlegtere V erw en d u n g  des H um anism usbegriffs n o ch  g ew on n en .
50 D er Begriff sch ein t auf J .  Lindeboom, H e t Bijbelsch H u m an ism e in N ederiand (Leid en  1 9 1 3 ), 
zu rü ck zu geh en . V gl. Augustijn, Stellung d er H u m an isten  (s.o . A n m .30 ) 3 6 f., d er sich d ieser B e
zeich n u n g  ausdrücklich anschließt. F reilich  dürfte die in eine gew isse R atlosigk eit m ü n d en d e  
D iskussion, die sich  an seinen V ortrag  anschloß  (ebd. 4 9  ff.), die Fragw ürdigkeit des Begriffs h in
reich en d  d em o n strie rt haben. Im  übrigen A u gu stijn  rech t entw affnend selb st: „O bw ohl die F o r
sch u n g  in zu n eh m en d em  M aße an erk en n t, daß es einen biblischen H u m an ism u s g ibt, sind d es
sen E ig en h eiten  n o ch  keinesw egs hin reich en d  b estim m t.“
51 D as m u ß  um  so m eh r b eto n t w erden, als das von  J .  IJsewijn, T h e  C o m in g  of H u m an ism  to the  
Low  C ou n tries (s.u . A n m .53 ) 2 2 3 , für den n ied erlän disch en  H u m an ism u s so griffig form ulierte  
S ch lagw ort des „transitus h u m an ism i ad ch ristian ism u m “ n ich t nu r den  italienischen H u m an is
m us aus d em  „ch ristlichen  H u m an ism u s“ ausschlösse. D ie gerad e von D eu tsch lan d  aus e rh o b e
nen V orw ürfe g egen  den am oralisch en  „h eid n isch en “ C h arak ter des italienischen H u m an ism u s  
(etw a au ch  bei E rasm us) haben den Blick für die gesam teu rop äisch e  B reite des ch ristlich en  H u 
m an ism u s bisweilen zugestellt. Z u  E rasm u s s. S. Seidel M enchi, A lcuni atteg giam en ti della cu ltu ra  
italiana di fronte a E rasm o , 1 5 2 0 - 1 5 3 6 ,  in : Eresia e R iform a (s.u . A n m . 164 ) 7 1 - 1 3 3 ;  d o rt alle 
w ettere L iteratur. S. auch  un ten  A n m . 1 2 9  und A n m . 1 64  insgesam t.
32 M aßgeblich w urde hierzu v or allem  das W e rk  von A. Renaudet, P réréfo rm e e t H u m an ism e à 
Paris p en d an t les prem ières guerres d’Italie ( 1 4 9 4 - 1 5 1 7 )  (Paris 1 9 1 6 , 21 953 ), d er die O ffen heit 
der französischen H u m an isten  g egen ü b er d er R efo rm atio n  beton t. A n d ers jed o ch  dann J.-P. 
Massant, Jo sse  C lich tove. L ’h u m an ism e et la réfo rm e du clerg é I—II (Paris 1 9 6 8 ) : A b leh n u n g  der 
R eform ation .
53 / .  IJsewijn, T h e  C o m in g  of H u m an ism  to th e Low  C ou n tries, in : Itinerarium  Italicu m  (s.o . 
A n m . 14) 1 9 3 -3 0 1 .
54 Jü n g sten s etw a G. Bedouelle, Lefèvre d’Etap les et l’in tellig en ce  des E critu res  (G enf 1 9 7 6 ) ; dort 
die Literatu r. D as einschlägige K ap itel bei P. Chaunu, Eglise, cu ltu re  et société . Essais su r R é 
form e et C o n tre -R éfo rm e (1 5 1 7 - 1 6 2 0 )  (Paris 1 9 8 1 )  8 7 - 1 0 1 ,  stü tzt sich fast ausschließlich auf B e
douelle.
5:> H ier  nu r einige jüngere T ite l: C. Béné, É rasm e e t saint A u gu stin  ou influence de saint A u gu stin  
su r l’h u m an ism e d’Érasm e (G enf 1 9 6 9 ) ; L. E, H alkin, E rasm e e t l’h u m an ism e ch rétien  (Paris 
1969)', J  D. Tracy, E rasm u s. T h e  G row th  of a M ind (G enf 1 9 7 2 ) ; R. Stupperich, E rasm u s von R o t
terd am  und seine W e lt  (N ew  Y o rk  1 9 7 7 ) ; F. Bierlaire, Les colloques d ’É rasm e. R éfo rm e des é tu 
des, réfo rm e des m œ u rs et réfo rm e de l’Église au X V I e siècle (Paris 1 9 7 8 ) ; fern er: C olloqu ia E ras- 
m iana T u ro n en sia  (D o u zièm e stage in ternational d’étud es hu m an istes, T ou rs 1 9 6 9 ) (Paris 1972 )  
(m it 5 0  Beiträgen). F ü r Titel der vorh erg eh en d en  Ja h rz e h n te  sei auf die um fassen den Bibliogra-
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phien von J.-C . M argolin  v erw iesen : D o u ze  ann ées de bibliographie érasm ien n e (1 9 5 0 - 1 9 6 1 )  (P a 
ris 1 9 6 3 ); Q u ato rze ann ées de bibliographie érasm ien n e ( 1 9 3 6 - 1 9 4 9 )  (Paris 1 9 6 8 ); N euf années  
de bibliographie érasm ien n e ( 1 9 6 2 - 1 9 7 0 )  (Paris usw. 1977).
56 E xem p larisch  sei d er in jün gster Z e it w iederholt u n tersu ch te  A b t T rith em iu s gen an n t. D azu  
K. Arnold, Jo h a n n e s  T rith em iu s (1 4 6 2 - 1 5 1 6 )  (1 9 7 1 ) ; jetzt vor allem  aber N. L, Brann, T h e  A b b ot 
T rith em iu s ( 1 4 6 2 -1 5 1 6 ) . T h e  R enaissan ce of M onastic H u m an ism  (Studies in the H isto ry  of 
C hristian  T h o u g h t X X I V ) (Leid en  1 981 ). W eiterh in  etw a H. D. Saffrey, U n h u m an iste  d o m in i
cain , Je a n  C u n o  de N u rem b erg , P récu rseu r d’E rasm e à Bâle, in : B H R  33  (1 9 7 1 )  1 9 - 6 2 ,  sow ie Ai. 
Sichert, Jo h an n es C u n o . E in  W eg b ere ite r  des G riech isch en  in D eu tsch lan d  (1 9 7 8 ) . F ü r das städ ti
sch e H u m an ism u szen tru m  N ü rn b erg  g erad e in d iesem  Z u sam m en h an g  aufschlußreich : F. M a-  
chilek, K lo sterh u m an ism u s in N ürnb erg  um  1 5 0 0 , in : M itt. d. V er. f. G esch . d. Stadt N ürnb erg  6 4  
(1 9 7 7 )  1 0 - 4 5 ;  C aritas P irck h eim er (s .o . A n m . 27). W e ite rh in  V  E. Fiala, H u m an istisch e  F rö m 
m igk eit in der A b tei N eresh eim , in: Stud. M itt. G esch . Ben. O rd. 8 6  (1 9 7 5 )  1 0 9 -1 2 9 -  In d er L e -  
fèvre- und Erasm u s-N ach folg e  ist natü rlich  Beatus R h en an u s zu n en n en ; s. letzthin  J .  F. D A m ico, 
Beatus R henan us and Italian H u m an ism , in : Jo u rn al of M ed. and R en. studies 9 (1 9 7 9 )  2 3 7 - 2 6 0 ,  
und den,, Beatus R h en an u s, T ertullian and the R efo rm atio n : A  H u m an ist’s C ritiq ue of S ch o lasti
cism , in : A R G  71 (1 9 8 0 )  3 7 - 6 3 .  Z u m  Einfluß des E rasm u s auf den deu tsch en  Südw esten s. im  
übrigen E.-W . Kohls, D ie th eo lo gisch e Lebensaufgabe des E rasm u s und die o b errh ein isch en  R e 
form er (1 9 6 9 ) , sow ie Beutner, E rasm u s von R o tterd am  (s.u . A n m . 107 ), und J .  D. Tracy, E rasm u s  
b eco m es „G erm an “, in : R e n Q  21 (1 9 6 8 )  2 8 1 - 2 8 8 .  Z u m  Einfluß Lefèvres in D eu tsch lan d  s. 
D A m ico, Beatus R h en an u s and Italian H u m an ism , auch  g enerell. Im  übrigen brach 1 5 2 5  aber  
auch  R henan us m it L u th er. D em geg en ü b er fortd au ern d e N ähe Lefèvres zu L u th er: H. Heller, 
T h e E v angelicism  of Lefèvre d’Etap les in 1 5 2 5 , in : Studies in th e R enaissan ce 19 (1 9 7 2 )  4 2 - 7 7 .  
W ie  am bivalent das V erhältn is d er H u m an isten  zu den k irch lichen  In stitu tionen  im  Z u s a m m e n 
hang m it ihrer persö n lich en  E xis ten z  w ar, zeigt F. Rapp, D ie elsässischen H u m an isten  und die 
ch ristlich e G esellschaft, in : D ie H u m an isten  in ih rer politisch en  und sozialen U m w elt (s.u . 
A n m . 8 7 )  8 7 - 1 0 8 .
57 V gl. letztens etw a J .  FI. Bentley, N ew  T estam en t S cholarship  at Louvain in the Early  S ixteen th  
C en tu ry , in : Studies in M edieval and R enaissan ce H isto ry , N . S. 2 (1 9 7 9 )  5 3 - 7 9 .  Vgl. von dems., 
E rasm u s’ ,A n n o tation es in N ovu m  T e stam en tu m “ and the T extu al C riticism  of the G osp el, in: 
A R G  6 7  (1 9 7 6 )  3 3 - 5 3 .
58 N atürlich  fällt es m ir n ich t ein, dies absolut zu b eh au p ten , etw a im  Blick auf den H eid elb erger  
D alb erg -K reis und auf sü d d eu tsch e H u m an isten  wie W im p felin g , die in D ev en ter bei den F ra 
terh errn  stu d iert h atten . A n d ererseits sp rich t FI. A . Oberman, W erd en  und W e rtu n g  d er R efo r
m ation  (1 9 7 7 , 21 9 7 9 ) 17 , v om  „M ythos des T ü b in g er H u m an ism u s“, der (2 4  f.) „einer n ü ch tern en  
D efinition  des Begriffes .H u m an ism u s' im m er w en iger stan d h alten “ könn e. D er sü ddeutsche  
H u m an ism u s ist sein er G esam tersch ein u n g  nach  kein „ch ristlich er“ H u m anism us. Im  übrigen  
w eist H erding, Ü b er einige R ich tu n gen  (s.o . A n m . 14) 7 7 , darauf hin , daß auch  d er w esen tliche  
E rzieh er d er w estfälischen H u m an isten , A lexan d er H egius, seine hu m an istisch en  A n reg u n gen  
n ich t von  der D evotio  m od ern a, son d ern  von A g rico la  erhalten  hatte.
59 Speziell für R euch lin  sei auch  n o ch  auf sein en  A ufsatz ü b er: R eu ch lin ’s P h ilosop h y : P y th ag o 
ras and C abala for C hrist, in: A R G  4 7  (1 9 5 6 )  1 - 2 0 ,  hin gew iesen , in d em  als k en n zeich n en d  für 
R eu ch lin  seine „syn th etisch e R eligion sp h ilosop h ie“ m it stark n eu p latonisch -kabb alistischem  
E in sch lag  und d eu tlich er T en d en z zur G nosis, s ta tt zu „ech ter Soteriolo g ie“ dargelegt w ird. Spitz  
b eto n t R euch lin s h e tero n o m en  M oralism us und die h o h e A u toritä t, die n ich tch ristlich en  Q u el
len beigem essen  wird. D as bringe in seine T h eo lo g ie  ein universal-theistisches E lem en t.
60R. R. Post, D e  M oderne D evotie . G eert G ro o te  en zijn stich tin g en  (A m sterd am  1 9 4 0 , 2 1 9 5 0 );  
en g lisch : T h e M odern  D evotion . C on fro n tatio n  w ith R efo rm atio n  and H u m an ism  (Leid en  1968). 
D ie „h u m an istisch e“ P osition  v ertritt A. Ilym a, T h e  C hristian R enaissance. A  H isto ry  of the  
„D ev otio  M o d ern a“ (N ew  Y o rk  1 9 2 4 ; m it A d ditional C h ap ters : H am d en  1 9 6 5 ) ; ders.:T h e B re th 
ren of the C o m m o n  Life (G rand R apids 1950). G enerell im  Sin ne von P o st: W. Lourdaux, M o 
derne D ev otie  en christelijk  hu m an ism e. D e g esch ied en is van S in t-M aarten  te Leuven van 143 3  
to t h e t einde der X V Ie  eeuw  (Löw en 1 9 6 7 ) (3 1 5 : „N iem als . . .  begeisterte H ingabe an das h u m a
n istische D en k en “). K ritisch  zu P ost dagegen Spitz, in : Itinerariu m  (s.o . A n m . 14) 3 7 3 f., m it ähn -
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lieh lautenden S tim m en  and erer, in die er au ch  L o u rd au x e inb ezieht, obw ohl dieser dem  L öw e-  
n er M artinskloster zu n äch st g erad e eine S o nd erstellu ng zu g esp ro ch en  h atte. F reilich  h at Lour- 
d a n x  seine ursp rü ngliche P osition  allm ählich g eän d ert; vgl. etw a: D e B roed ers van h et G em en e  
Leven , in : Bijdragen. T ijdschrift v o o r filosofie en theologie 33  (1 9 7 2 )  3 9 7 - 4 0 9 ;  D e Sin t-M aarten s-  
sch o ol te Leuven . M oderne D evotie en onderw ijs, een o m stred en  prob leem , ebd. 3 7  (1 9 7 6 )  
1 7 2 - 2 1 1 ;  D e M oderne D evotie  te Leuven en haar v erh ou d in g  to t de theologie , in : Facu ltas S. 
T h eologiae Lovaniensis 1 4 3 2 - 1 7 9 7  (Löw en 1 9 7 7 ) 3 1 3 - 3 2 6  (3 1 4 : „D e S in t-M aarten ssch oo l te 
Leu ven v orm t hiervan“, n äm lich : E in b ezieh u n g d er Profan w issenschaften du rch  die D ev otio  M o- 
derna, „een frappant voorb eeld “). B e to n t m an diesen Sachverh alt d er E in beziehun g, so  steh t dem  
w ohl kaum  n o ch  so kon trär das dezid ierte U rteil von 0. H erding (Ü ber  einige R ich tu n gen , s .o . 
A n m . 14 , 7 6  f.) über „die irrige M einu ng“ en tg eg en , „m an könn e den H u m an ism u s aus ihr (der 
D ev otio  m od ern a) h e r l e i t e n “ . G u te, w ah rsch ein lich  abschließen de B em erk u n g en  zum  ganzen  
K o m p lex  jetzt, m eh r en passant, bei Oberman, W erd en  und W e rtu n g  (s .o . A n m .58 ) 5 7 - 6 2 .
61 B eson d erer T adel g ait O ck h am , Sw ineshead un d der ganzen  en glisch en  S ch u le ; W. Kölmel, 
Scolasticus L iterator. D ie H u m an isten  und ihr V erhältn is zur Scholastik , in : H ist.Jb .93  (1 9 7 3 )  
3 0 1 - 3 3 5 ;  dort K ap . II: „D er A ngriff auf die S cholastik“ 3 1 1 - 3 2 7 .
62 R ichtun gw eisend w ar u .a . P. 0. Kristeller, H u m an ism  and Scho lasticism  in the Italian R en ais
san ce, in: B yzantion  17 ( 1 9 4 4 /4 5 )  3 4 6 - 3 7 4 ;  w iederabgedruckt in : Studies in R enaissan ce  
T h o u g h t (s.o . A n m .3) und in : R enaissan ce T h o u g h t (s .o . A n m .3 8 )  zu sam m en  m it th em atisch  
ähn lichen  Studien, die in d eu tsch er Ü b ersetzu n g  jetzt bei Kristeller, H u m an ism u s und R en ais
san ce I (s .o . A n m .3) zugänglich sind.
63 M an m u ß  sich  nu r h ü ten , den  R en aissan ce-H u m an ism u s nu n w iederum  ganz od er m aßgeblich  
aus d em  M ittelalter abzuleiten , wie es jün gst etw a W. Ullmann, M edieval Fou n d atio n s of R en ais
san ce H u m an ism  (L o n d o n  1 9 7 7 ), tut. Vgl. au ch  Ullmanns  B eitrag: O rigini m edievali del R inasci- 
m en to , in d em  oben A n m . 1 g en an n ten  S am m elb an d : II R in ascim en to  4 3 - 1 0 2 .  E b en so  jetzt W. 
Kölmel, A spekte des H u m an ism u s (1 9 8 1 ) ; dazu die harsche R ezen sion  von  A. Buck, in : W o lfen -  
b iitteler R enaissan ce M itteilungen 6  (1 9 8 2 )  6 0 - 6 3 .  V gl. zum  T h e m a  insgesam t: D ie R ezep tio n  
der A n tike (s.o . A n m .42).
633 S .o . A n m .39.
6i Kristeller, H u m an ism u s und Scholastik  (wie oben A n m . 6 2 )  1 0 8 : „Streit d er K ü n ste , kein  
K am p f um s D asein.“ V o r e in er Ü b ersch ätzu n g  d er G egen sätze w arnte  sch o n  Ritter, G esch ich tli
ch e  B edeu tung (s.o . A n m .3 6 )  4 0 4 ff. F e rn e r: J .  II. Overfield, S ch o lastic O p p osition  to H u m an ism  
in P re-R efo rm atio n  G erm an y, in : V iato r 7 (1 9 7 6 )  3 9 1 - 4 2 0 ;  d o rt 4 1 9 :  „M any .hu m an ists' saw  
value in scho lasticism  and p erceived  dangers in the rejectio n  of tradition and the unbridled p u r
suit of pagan literature.“ In g le ich er R ich tu n g : J .  V. Mehl, O rtw in G ratius’ ,O ration es Q uo d lib eti- 
cae ‘ : h u m an ist apology in sch olastic form , in : Jo u rn al of M ed. and R en. stud. 11 (1 9 8 1 )  5 7 - 6 9 .
65 Z . B. E rsetzu n g  des P etru s H ispanus (d er sein erseits soeben eine kurzfristige Spätblüte erlebt 
hatte) du rch  H an d b ü ch er d er neu en  rh eto risch en  D ialektik  1 5 1 5 - 1 5 3 5 ;  A. Seifert, L ’in tegrazion e  
dell’U m an esim o  nelle università ted esch e , in : A n nali dell’Istitu to  sto rico  ita lo -germ an ico  in 
T ren to  V  (1 9 7 9 )  2 5 - 4 1 ;  d o rt: 2 8 - 3 0 ;  ders., Logik zw isch en Scholastik  und H u m an ism u s. Das 
K o m m en tarw erk  Jo h a n n  E ck s (1 9 7 8 )  (das B u ch  g e h t über E ck  hinaus, der lediglich „einer ep h e 
m eren  Ü b ergangsp eriode d er L o g ik g esch ich te“ (2 7 ) an g eh ö rt, auf gru n d legen d e P ro b lem e der  
hu m an istisch en  Logik ein); zu E ck  im  übrigen E. Iserloh, Jo h a n n e s  E c k  ( 1 4 8 6 -1 5 4 3 ) .  S ch o lasti
ker, H u m an ist, K o n tro v ersth eo lo g e  (1 9 8 1 ) . D ie führend en Logik er wie N ifo, Z im ara , Z abarella  
bauten hu m an istisch e E le m e n te  in ihre eigenen traditionalistischen K u rse e in ; A. Poppi, In trod u -  
zione all’A risto telism o  Pad ovano (Pad ua 1970 ). L eh rreich  im  üb rigen C. B. Schmitt, Filosofia e 
scien za nelle università italiane del X V I secolo , in : II R in ascim en to  (s .o . A n m . 1) 3 5 3 - 3 9 8 .  -  
W e n n  die traditionelle Logik erst in den 2 0 e r  Ja h re n  zu Fall kam , so  deshalb, weil sich zu n äch st  
die hum anistische G ram m atik  d u rchsetzen  m u ß te ; T. Heath, Logical G ram m ar, G ram m atical Logic, 
and H u m an ism  in T h ree  G erm an  U niversities (n äm lich : Freib urg, Ingolstadt und T üb in gen ), in: 
Studies in the R en aissan ce 18 (1 9 7 1 )  9 - 6 4 .  Z u r  E ck -In terp re ta tio n  von  Heath  jed o ch  kritisch  Sei
fert, Logik 9 9  A n m . 3. Ein  Ü b erb lick  üb er die „h u m an istisch e“ R efo rm ieru n g  d er C urricula an 
d eu tsch en  U n iversitäten  1 5 1 6 - 1 5 4 3  bei Overfield, S ch o lastic O p p ositio n  (s .o . A n m .6 4 )  4 1 7 f .
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66 Ü b er E rasm u s b rau ch t in diesem  Z u sam m en h an g  kein W o rt  verloren zu w erden. Z u  Beatus  
R h en an u s s .o . A n m . 56  D A m ico, Beatus R henanus. A b er auch  sch o n  im  Z u sam m en h an g  m it der 
neu en rh eto risch en  Logik sp rich t Seifert, Logik 22 (s .o . A n m .65), von ein er „F assad en ren o vie
rung, die über die R evision der F ach term in o log ie  hinw eg bis tief in die Substanz der Logik  A u s
w irkungen zeigte“ .
67 Vgl. nu r Salutatis B ildw en dungen: „E m erseru n t p aru m p er n ostro  seculo  studia litteraru m  . . .  
E m erseru n t et ista lum ina F lo ren tin a“ ; E p istolario  di C o lu ccio  Salutati ed. F. Novati III (R om  
1 8 9 6 ) 8 4 . O d er: „M eonidas longo situ etatis nostre vitio et v etustate o bdu ctas iuvenescere“ ; a.a.O . 
IV (R o m  1 9 1 1 ) 2 4 4 . Overfield, Sch olastic O p p ositio n  (s .o . A n m .6 4 )  4 1 9 , weist darauf hin , daß sich  
die d eu tsch en  H u m an isten  den scholastisch en  G eg n er z .T . erst künstlich aufbau ten : „If by 
„soph ist“ is m ean t so m eo n e  in op p osition  to h u m an ism  w ho rigidly defended sch o lasticism , it is 
rem arkable how  few „sophists“ had ever existed . T h e  cam p aign  of anti-h u m an ist ob stru ctio n ism , 
it seem s, was grossly exag gerated  by its in ten ded v ictim s.“
68 B. Moeller, R eich sstad t und R efo rm atio n  (Schriften  des V ereins für R efo rm atio n sgesch ich te  
180 ) (1 9 6 2 )  6 1 :  „D ie n o rd d eu tsch en  S täd te sind geistig  viel w eniger lebendig als ihre sü d d eu t
schen  Sch w estern  . . .  D er geistige und kulturelle S ch w erp u n k t D eutschland s liegt bis 1 5 5 0 ,  
n im m t m an die B reite der D urch b ild u n g zum  M aßstab, eind eutig  im  Süden. D as k o m m t etw a  
darin zum  A u sdruck , daß es am  A n fan g des 16. Jah rh u n d erts  in den n o rd d eu tsch en  K lein städ ten  
n u r erst ganz zaghafte A n fän ge des H u m an ism u s g ib t.“
69 D azu auch  d er soeben  ersch ien en e V o rtrag sb an d : H u m an ism u s und Ö k o n o m ie  (M itteilung  
V III d er K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g , hg. von FI. Lutz) (1 9 8 3 ) . W ie  darin W. Zorn, 
H u m an ism u s und W irtsch aftsleb en  nördlich  der A lp en  (3 1 -6 0 ) , zeigt, hatten die H u m an isten , die 
bloß literarisch in teressiert w aren, ein distanziertes V erhältn is zu W irtschaftsfragen .
70 Z . B. im  S täd telob  zum  A u sd ru ck  k o m m en d ; vgl. etw a J .  Lebeau, L ’éloge de N u rem b erg  dans la 
tradition populaire e t la littérature h u m an iste  de 1 4 4 7  à 1 5 3 2 , in : H o m m ag e à D ü rer (Strasbourg  
e t N u rem b erg  dans la p rem ière m oitié  du X V I e siècle =  Pu blications de la S o ciété  Savante d’A l
sace et des régions de l’Est. R ech erch es  et D o cu m en ts  X II) (Straßburg 1 9 7 2 ) 1 5 - 3 5 .  Z u r  G attu n g  
insgesam t s. P. G. Schmidt, M ittelalterliches und h u m an istisch es Städ telob , in : D ie R ezep tio n  der 
A n tik e (s .o . A n m .4 2 ) 1 1 9 - 1 2 7 .  E in e  neue um fassende U n tersu ch u n g  ist w ün schen sw ert.
71 Moeller, R eich sstad t und R efo rm atio n  (s.o . A n m .6 8 )  1 8 : „M it d em  R eich tu m  sind die geistigen  
Bedürfnisse der B ürger g ew achsen . D er V erg leich  m it den italienischen V erhältn issen  ist leh r
reich .“ D agegen neuerdings T. A. Brady, Jr .,  R uling C lass, R egim e and R eform ation  at Strasbourg  
1 5 2 0 - 1 5 5 5  (Leiden 1 9 7 8 ) 1 8 9 - 1 9 3 ,  die politisch e F ü h ru n g ssch ich t sei d o rt n ich t beson ders stark  
un iversitär-fachlich  g ebildet g ew esen ; d o ch  er  fährt darüb erh inaus fort (1 9 0 ) : „N o r did the brief 
flow ering of literary hu m an ism  during the 1 5 1 0 s  m ak e m u ch  lasting im pression , particularly  on  
lay ed u catio n , for the m em b ers of the Strasb ou rg literary g ro u p  (or sodality) w ere m ostly  clerics“ 
(u n ter B erufung auf Rapp, R éfo rm e et R éfo rm atio n  à Strasb ou rg, Paris 1974). D aß es b reitere A ll
gem ein b ild u n g  gab, zeigt II. Kram m , B esitzsch ich ten  un d B ildu ngssch ichten  d er m itte ld eu t
sch en  Städ te im  16. Jah rh u n d ert, in : V S W G  51 (1 9 6 4 )  4 5 4 - 4 9 1 .  E in e instruktive M onographie  
am  Beispiel einer S tad t: U. M . Zahnd, D ie Bildungsverhältnisse in den bern isch en  R atsg esch lech 
tern  im  ausgeh enden M ittelalter. V erbreitun g, C h arak ter und F u n k tion  der Bildung in d er politi
sch en  F ü h ru n g ssch ich t ein er sp ätm ittelalterlich en  Stadt (B ern  1 9 7 9 )  (m it äh n lich  zu rü ck h alten 
d em  Ergeb n is wie Brady, üb erw iegend er A n teil des K lerus an der U niversitätsbildung). Vgl. auch  
die D iskussion zw ischen B. Moeller und T. A. Brady, J r . ,  in : S tad tb ü rgertu m  und A d el in der R e 
form ation , hg. von W .J. M ommsen  (1 9 7 9 ) , 2 5 -4 3 .
72 Vgl. etw a die Beispiele C on rad  P eu tin g er: FI. Lutz, C on rad  P eu tin g er -  B eiträge zu e in er politi
sch en  B iographie (1 9 5 8 ) , und W illibald P irck h eim er: N. Holzberg, W illibald P irck h eim er. G rie
ch isch er H u m an ism u s in D eu tsch lan d  (1 9 8 1 )  (über das im  U n tertite l g en an n te  T h em a d er G rie-  
ch isch -S tu d ien  w eit hin ausgehend zur P ersö n lich k eit des H u m an isten  P irck h eim er insgesam t 
m it der einschlägigen älteren L iteratu r); vgl. d o rt etw a 5 6 - 1 6 7  das K ap itel „D er A u tod id ak t“. D as 
G esam tbild  d er F o rsch u n g  ist nach  all d em  d o ch  n o ch  rech t un einheitlich . V ielleich t un terliegt 
sie von A n fan g an einem  F eh ler, w enn sie K leru s- und Laienbildung zu scharf g egen übersetzt. 
D ie en tsp rech en d en  U n tersch ied e  zw ischen K leru s und Laien sch aft waren w en iger stän disch er  
als form alrech tlich er N atu r; es gab eine breite S ch ich t de facto  „w eltlich“ leben der K leriker.
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73 D er m itteld eu tsch e H u m an ism u s ist n o ch  im m er u n zu reich en d  erforsch t. D ie A rb eit von Al. 
Grossmann, H u m an ism u s in W itten b erg  1 4 8 5 - 1 5 1 7 ,  in: L u th er-Jah rb u ch  3 9  (1 9 7 2 )  1 1 - 3 0 ;  e r 
w eitert als: H um anism us in W itten b erg  (N ieuw koop 1 975 ), stellt hierfür einen neu en  A n satz  dar, 
d er an die nun sch o n  fast ein Ja h rh u n d e rt zu rückliegenden Studien von G. Bauch  ankniipft. 
N ü tzlich , aber n ich t ganz befriedigend seitd em  n o ch : E. C. Reinke, T h e  D ialogus of A n dreas  
M einhardi. A  U topian  D escrip tio n  of W itten b erg  and Its U niversity , 1 5 0 8  (A n n A rb o r, M ich.,
1 976 ). Z u r  Situation in E rfu rt s. letztens R. W. Scribner, T h e Erasm ian s and the B eginnin g  of the  
R efo rm atio n  in E rfurt, in : Jo u rn al of R eligious H isto ry  9 (1 9 7 6 )  3 - 3 1 .  Im  üb rigen : E. Kleineidam, 
U n iversitas Studii Erffordensis. Ü b erb lick  über die G esch ich te  d er U n iversität E rfu rt im  M ittelal
ter 1 3 9 2 - 1 5 2 1 .  Teil II: 1 4 6 0 - 1 5 2 1  (1 9 6 9 )  3 8 - 6 3  („D er F rü h h u m an ism u s an der U n iversität E r 
furt“ ; ebd. 3 8  die ältere L ite ra tu r: G. Bauch, G. Oergel, R. Abc) und 1 7 8 - 2 2 5  („D er H o ch h u m an is
m us im  A ngriff“, näm lich  1 5 0 6 - 1 5 1 6 ) .
74 D o ch  ist V o rsich t g egen ü b er voreiligen F rü h d atieru n gen  g eb o ten , wie sie sich z. B. für die „h u 
m an istisch e“ N ü rn b erg er S ch u lo rd n u n g  von angeblich  1485  finden. Vgl. dazu die jüngste R ich 
tigstellung bei Sicher!, Jo h a n n e s  C u n o  (s .o . A n m . 56) 2 0 7  f.: erst 1 5 1 1  (nach  Bauch, Reiche und  
Alachilek).
75 In diesem  Z u sam m en h an g  ist au ch  d er A u fsch w u n g der B iograph ie im  d eu tsch en  H u m an is
m us zu seh en, die freilich eine allgem ein typisch e A u sd ru ck sform  des eu ro p äisch en  H u m an is
m u s ist. Z u  diesem  T h em a ist angezeigt w ord en eine letztens in C h icag o  ab g eschlossene D isser
tation  von J .  Al. Weiss, F rien d sh ip  and R h e to ric : T h e  D ev elo p m en t of H u m an ists’ B iographies in 
S ix teen th -C en tu ry  G erm an y, die ich n o ch  n ich t zu G esich t b ek o m m en  habe. W o h l von dems. e r
sch ien  k ü rzlich : Jo h an n es Fich ard u s and the U ses of H u m an istic B iography, in : A C T o u rs (s .o . 
A n m . 2 3 )  2 6 3 - 2 7 6 .
76 V gl. zuletzt E. Schubert, M otive und P ro b lem e d eu tsch er U n iversitätsgrü n d u n gen  des 15. J a h r 
h u n d erts, in : Beiträge zu P ro b lem en  d eu tsch er U n iversitätsgrü n d u n gen  d er frühen N euzeit (W o l-  
fenbü tteler F orsch u n gen  IV), hg. von  P. B aum gart  und N. Hammerstein  (1 9 7 8 ) , 1 3 - 7 4 ;  zum  
fürstlichen  Prestigeden ken (das übrigens eine lange m ittelalterlich e T radition  hat): 21 f. F e rn e r: 0. 
Herding, Pädagogik, Politik, G esch ich te  bei Ja k o b  W im p felin g , in: L ’H u m an ism e allem and (s.o . 
A n m . 14) 1 1 3 - 1 3 0 ,  m it ch arak teristisch en  Ä u ßerungen dieses fürstlichen Interesses.
77 H. Rössler, A d elsethik  un d H u m an ism u s, in : D eu tsch er A d el 1 4 3 0 - 1 5 5 5  (Schriften  zur P ro b le
m atik  d er d eu tschen  F ü h ru n gssch ich ten  in d er N eu zeit I) (1 9 6 5 )  2 4 6  f. A ls Beispiel für eine sü d
d eu tsch e  L an dsch aft sei lediglich  g en an n t: A. Kraus, G estalten  und Bildungskräfte des fränki
sch en  H u m an ism u s, in : Ai. Spindler(H g.), H an d b u ch  der b ayerisch en  G esch ich te  III (1 9 7 1 )  5 5 6 — 
6 0 2 , d o ch  m it der bem erk en sw erten  E in sch rän k u n g  a.a.O . 5 6 9 : „Es fehlten w esen tliche sozio lo 
g isch e  V oraussetzungen für eine selb stverstän dliche Blüte des H u m an ism u s im  g eistlichen  und  
fürstlichen  Fran ken . . . ,  es fehlte das bü rgerlich e Bedürfnis, du rch  g eh o b en e Bildung d em  A del 
und K lerus ebenbürtig  g egen ü b ertreten  zu k ö n n en .“
78 Z u r  Frage A d el und H u m an ism u s s. je tz t auch  V. Press, F ü h ru n gssch ich ten  in d er N euzeit. 
E in e Z w isch enbilan z (D eu tsch e  F ü h ru n gssch ich ten  in d er N euzeit 12) (1 9 8 0 )  6 7 ;  d en n o ch  7 4 :  
„D ies darf aber n ich t darüb er h in w egtäu schen , daß der allgem ein e Q uellgrund des eu ropäischen  
und so m it auch  des d eu tsch en  H u m an ism u s das städ tische B ü rg ertu m  w ar.“ Parallel, n ich t ohne  
B ezieh u n g  zum  H u m an ism u s-P ro b lem , en tw ick elte sich die bisweilen gerad ezu  einseitige H e r
leitung d er R efo rm atio n  aus städ tischen  V oraussetzungen. P ro gram m atisch  A. G. Dickens, T h e  
G erm an  N ation  and M artin L u th er (L o n d on  1 9 7 4 )  1 8 2 : „T he G erm an  R efo rm atio n  was an urban  
ev en t at o n ce  literary, tech n o log ical and o rato rical.“ V gl. zu dieser Frag e letzthin  H . C. Rublack, 
F o rsch u n g sb erich t Stadt un d R efo rm atio n , in : S tad t und K irch e  im  16. Jah rh u n d ert, hg. von  B. 
Aioeller (Schriften des V ereins für R efo rm atio n sgesch ich te  190) (1 9 7 8 )  9 - 2 6 .  Vgl. au ch  Brady, 
R uling Class (s .o . A n m .71 ), d er sich g egen  ein allzu ideales Bild d er dam aligen Stad tgem ein d e  
w end et.
75 In d em  landschaftlich  geglied erten  F orsch u n gsü b erb lick  von 0. H erding, Ü b er einige R ich tu n 
gen  (s .o . A n m . 14), n eh m en  von den 51 Seiten allein 3 7  d er sü d- und sü dw estdeu tsche H u m an is
m us ein.
80 H. Rupprich, H u m an ism u s und R enaissan ce in den Städ ten  und an den U n iversitäten  (1 9 3 5 )  
(D eu tsch e  L iteratu r in En tw ick lu n gsreih en ) 2 2 6 - 2 3 8 .  H ier  wird d er allgem ein e A u fschw un g der
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W issen sch aften  wie der oben g en an n ten  N aturw issen schaften , also n ich t nur d er H u m an io ra a n 
g esp ro ch en . Als oberste und m aßgeblich e Bildungskraft ersch ein t jedoch  die in D ich tk u n st und  
R ede vollen dete E lo q u en z, die erst alle „d o ctrin a“ fru ch tb ar m ach t und zur w ahren „sapientia“ 
führt. G rund legen d L. W, Spitz, C on rad  C eltis the G erm an  A rch -H u m a n ist (C am b rid ge, Mass., 
1957 ). N ur am  R ande sei b em erk t, daß die Ü b ersetzung d er Ingolstädter R ede von H. Heger, 
Sp ätm ittelalter. H u m an ism u s. R efo rm atio n . T e x te  und Z eu g n isse, Z w eiter  T eilb an d : B lütezeit 
des H u m an ism u s und R efo rm atio n  (D ie d eu tsch e L iteratu r I I /2 )  (1 9 7 8 )  3 - 1 1 ,  undiskutabel ist. 
Vgl. d em g egen ü b er die en glisch en  A u szüge bei Spitz, C on rad  C eltis 2 6 - 3 1 .

81 D er genaue T itel lau tet: C athalogu s illustrium  virorum  G erm an iam  suis ingeniis et lucubratio- 
nibus om nifariam  e xo rn an tiu m ; e rsch ien en : M ainz 1 4 9 5 . Spitz, C ou rse of G erm an  H u m an ism  
(s .o . A n m . 14) 4 0 4 , sp rich t in diesem  Z u sam m en h an g  von „cultural n ationalism “.

82 Z u sam m en stellu n g  der en tsp rech en d en  Ä u ß eru n g en  bei Moeller, D eu tsch e  H u m an isten  (s.o . 
A n m . 37 ) 52 .

83 A u fschluß reich  hierzu auch  die sch ö n e Spezialstudie von D. Wuttke, D ü rer und C eltis : V o n  
der B edeu tung des Ja h re s  1 5 0 0  für den d eu tsch en  H u m an ism u s: Jah rh u n d ertfe ier  als sym b oli
sch e  F o rm “, in : Jo u rn al of M ed. and R en . studies 1 0  (1 9 8 0 )  7 3 - 1 2 9 ;  dass, oh n e F u ß n o ten , aber 
m it instruktiven D iskussionsbeiträgen , in : H u m an ism u s und R efo rm atio n  als kulturelle K räfte  
(s .o . A n m .3 0 ) 1 2 1 - 1 5 0  und 2 0 0 - 2 1 4 .

84 D azu auch  n o ch  F. J .  Worstbrock, Ü b er das g esch ich tlich e  Selbstverständnis des d eu tsch en  H u 
m anism us, in : H isto rizität in S p rach - und Literaturw issen schaft, hg. von W. Müller-Seidel ( 1974), 
4 9 9 - 5 1 9 .  A u s der älteren  L iteratu r v or allem  Joachim sen, G esch ichtsauffassung; s .o . A n m .26.

85 M annigfache A sp ek te  hierzu tre ten  in d em  Sam m elb an d  ,D as V erhältnis der H u m an isten  zum  
B u ch “ h ervor (D F G  K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g , M itteilung IV) (1 9 7 7 ). F e rn e r auch
E. L. Eisenstein, T h e  Prin tin g  Press as an A g en t of C h an g e. C om m u n icatio n s and cultural tran s
form ation s in early-m o d ern  E u ro p e  1—II (C am b rid ge usw. 1 9 7 9 ), sow ie R. Hirsch, P rinting , Selling  
and R eading. 1 4 5 0 - 1 5 5 0  (1 9 6 7 ). R. G. Cole, T h e  R efo rm atio n  P am p h let and C om m u n icatio n  
P rocesses, in : F lugsch riften  als M assenm edium  der R efo rm atio n szeit, hg. von H.-J. Köhler (Sp ät
m ittelalter und frühe N euzeit 13) (1 9 8 1 ) , 1 5 5 - 1 5 8 ,  g ib t einen  Q u ersch n itt du rch  die T h em atik  ei
n er F lu g sch riften sam m lu n g  jen er Z eit. Selbst h ier sind etw a im  V erhältn is zu m an ch erlei V u lgär
literatur die H u m an io ra  g ar n ich t so sch lech t v ertreten .

86 W o b ei ich  m ir m it d er F o rsch u n g  über die Prob lem atik  dieses Begriffs durchaus im  klaren bin. 
D azu letztens Wohlfeil, E in fü h ru n g (s.o . A n m .3 0 )  1 2 3 - 1 3 3  m it der Literaturliste ebd. 2 1 7 - 2 1 9 .

87 Studien, wie sie d er T itel der V o rtrag ssam m lu n g  ,D ie H u m an isten  in ihrer politisch en und so 
zialen U m w elt“ (D F G  K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g , M itteilung III, 1 9 7 6 ) im  allge
m ein en  u m reißt, verd ien ten  speziell in dieser R ich tu n g  w eitergetrieben  zu w erden. F ü r unser 
T h em a aufschlußreich ist u .a . au ch  d er A n teil h u m an istisch er Titel an Privatbibliotheken d er frü
hen N euzeit. D azu erstm als H. K ram m , D eu tsch e  Bibliothek en u n ter d em  Einfluß von H u m a 
nism us und R efo rm atio n  (1 9 3 8 , N D  1 968 ). W e itere  L ite ra tu r jetzt bei E. Weyrauch, Ü b erleg u n 
gen  zur B ed eu tu n g des B uches im  Ja h rh u n d e rt d er R efo rm atio n , in : F lugsch riften  als M assenm e
dien (s.o . A n m .8 5 )  2 4 3 - 2 5 9  (insb esondere 2 5 0  A n m .23), w o auf eine in V o rb ereitu n g  befindli
ch e  Sozial- und K u ltu rg esch ich te  des bü rgerlichen  B uchbesitzes im  1 6 ./1 7. Jah rh u n d ert v orv er
w iesen wird. Vgl. dazu auch  in : W o lfen b ü tteler B aro ck -N ach rich ten  8 (1 9 8 1 )  1 5 0 - 1 5 4 .  Bei B. 
Vogler, Le clergé p ro testan t rh én an  au siècle de la R éfo rm e ( 1 5 5 5 - 1 6 1 9 )  (Paris 1 9 7 6 ) 2 8 2 - 2 8 9 ,  

finden sich Z ah len  üb er „h u m an istisch e“ B ü ch er in K lerik erb ib lio th ek en ; d o ch  sind die zu
g ru n d e liegenden A n gab en  d er Z eitg en o ssen  offen sich tlich  lückenhaft, so daß ein G esam turteil 
über das hu m an istisch e Interesse kaum  m öglich  ist. D ie für unsere E p o ch e  einschlägigen  ersten  
K ap itel bei R. Engelsing, D er B ürger als Leser. L eserg esch ich te  in D eu tsch lan d  1 5 0 0 - 1 8 0 0  
(1 9 7 4 ) , sind nu r w enig ergiebig.

88 Seifert, Logik (s .o . A n m .6 5 )  2 3 : R uf nach  „B esch n eid u n g  ein er du rch  das Interesse an E x a k t
h eit u n erträglich  kom p liziert g ew ord en en  T erm in o lo g ie“.

89 „Sp rachbildu ng“ hat m an im  w eitest-einfluß reichen  Sin ne zu versteh en . V gl. z .B . den  Einfluß  
d er Sp rache auf das K u n stw erk  der R en aissan ce; G. K a u ffm a n n , Z u m  V erhältn is von Bild und  
T e x t in der R enaissan ce (R h ein .-W estfäl. A k ad em ie d. W iss. G eistesw iss. V orträge 2 4 9 ) (19 8 0 ).
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90 Ü b er die psych o log isch en  K o n seq u en zen  s. jetzt au ch  P. Laurens, R om e et la G erm an ie ch ez  
les poètes h u m an istes allem ands, in : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 3 3 9 - 3 5 5 :  Indem  die 
d eu tsch en  H u m an isten  z .B . darauf hinw eisen, daß die D eu tsch en  die K lassik er-H an d sch riften  
verw ah rt hatten , w elche die Italiener je tz t n ach  Süden ab sch lep p ten , versu ch ten  sie das k u lturge
sch ich tlich e  A b hängigkeitsverhältnis kram pfhaft u m zu k eh ren . Z u m  „m yth e de la co n tin u ité“, 
den die d eu tsch en  H u m an isten  pflegten , s. Ridé, U n  gran d projet, un ten  A n m . 9 6 . Im  übrigen  
gab es Italiener, die jene H an d sch riften  als R aubstü cke der d eu tsch en  Invasoren in Italien ansa
hen. Vgl. G uarino an Pizolpasso (A. Sottili, W e g e  des H u m an ism u s: L atein isch er P etrarch ism u s  
und d eu tsch e  S tu d en ten sch aften  italien isch er R en aissan ce-U n iversitäten , in : F ro m  W o lfram  and  
P etrarch  to G o eth e  and G rass. Studies in Literatu re  in H o n o u r of L eonard  F orster, 1 9 8 2 , 1 36  f.): 
„In istis G erm an ie G allieque latebris infinita qu edam  libroru m  cop ia iacet, su periorum  etatu m  
spolia Y talie  civitatibus, ut certis signis et testim oniis ad d u co r, abacta, . . .  quos tua . . .  d iligencia et 
hu m an itas ex  tenebris in lu cem , ab exilio  in patriam  revo care possit.“

91 P. Amelung, D as Bild des D eu tsch en  in der L iteratu r der italienischen R enaissan ce  
( 1 4 0 0 - 1 5 5 9 )  (19 6 4 ).

92 Vgl. ebd. 6 6 - 7 3  den aufschlußreich en  „E xk u rs: D ie R eaktion  der d eu tsch en  H um an isten  auf 
das B arbaren-V erdik t der Italiener.“ W ie  sich im  Laufe d er Z e it d er d eu tsch e H u m an ism u s eig e
nes Profil gab, zeigt am  Beispiel des Beatus R h en an u s D A m ico, Beatus R henan us and Italian h u 
m anism  (s.o . A n m .56). A u ch  E rasm u s b em ü h te  sich , seine frühere italienische Beeinflussung  
vergessen zu m a ch e n ; dazu R. Marcel, Les d ettes d’E rasm e envers Italie, in : A ctes  du C on grès  
E rasm ien  (A m sterd am  1 9 7 1 ) 1 5 9 - 1 7 3 .

93 Z u m  G rund bestand d eu tsch er H u m an isten id eale  g eh ö rte  der Freih eitsg ed an k e; s. L. W. Spitz, 
Ideas of Liberty  in G erm an  H u m an ism , in : C h u rch  H isto ry  31 (1 9 6 2 )  3 3 6 - 3 4 9 .  In ihm  verband  
sich P ersönlich es m it d em  W u n sch , von  frem d er B ev o rm u n d u n g  frei zu sein.

94 Ein sch ö n es Beispiel ist die „G erm an isieru n g “ des H erkules (nach  T acitu s) und die d e m e n t
sp rech en d e N utzu ng für d eu tsch e  T agespolitik  und N atio n alp atrio tism u s; s. IV. C. M cDonald, 
M axim ilian I of H absburg and th e ven eration  of H ercu les : on  th e  revival of m yth  and the G er
m an R enaissan ce, in : Jo u rn a l of M ed. and R en. studies 6  (1 9 7 6 )  1 3 9 - 1 5 4 ,  m it Ü b ersich t über die 
um fan greich e L iteratu r zu m  H erk u les-T h em a. -  D em  Ü b erb lick  von  S. Dresden, T h e  Profile of 
the R ecep tio n  of the Italian R en aissan ce in F ran ce , in : Itinerariu m  Italicum  (s.o . A n m . 14) 
1 1 9 - 1 8 9 ,  zufolge spielte das n ationale M o m en t im  fran zösischen  H u m an ism u s dagegen keine  
R olle. In F ran k reich  ist die „nation ale“ E n tw ick lu n g  ganz und gar „politisch“ verlaufen und war 
dam als sch o n  w eitgehend ausgereift; vgl. dazu neu erd ings viel M aterial und L iteratur bei J .  K/y- 
nen, Idéal du prince et pou v o ir royale en F ran ce  à la fin du m o y en  âge ( 1 3 8 0 - 1 4 4 0 )  (Paris 1981).
So au ch  das Ergebnis von II. Böhm, „G allica G loria“ . U n tersu ch u n g en  zu m  kulturellen N ational
gefühl in der älteren  fran zösischen  N eu zeit, Diss. phil. Freib u rg  (1 9 7 7 )  4 0 0 , „daß das kulturelle  
N ationalgefühl kaum  eine zentrale  S tellun g“ im  D en k en  der „fran zösischen  H u m an isten  e in 
n ah m “ (z.B. rech t g ezw u n g en er R ückgriff auf die K elten !).

95 G rund legen d jetzt J .  Ridé, L ’im age du G erm ain  dans la pen sée et la littérature allem andes de la 
red éco u v erte  de T acite  à la fin du X V I e siècle. C on trib u tio n  à l’é tu d e de la genèse d ’un m yth e  
I-III (T hèse Paris IV) (Paris 1 977 ). V gl. au ch  L  K r a p f  G erm an en m y th u s und R eichsid eologie. 
Frü h h u m an istisch e  R ezeptionsw eisen  d er tacite isch en  „G erm an ia“ (1 9 7 9 ).

96 J .  Ridé, U n  gran d projet p atrio tiq u e: „G erm an ia illustrata“, in : L ’H u m an ism e allem and (s.o . 
A n m . 14) 9 9 - 1 1 1 .  V orbild  w ar die „Italia illustrata“ des Flavio B iondo, die erste geog rap h isch -h i-  
sto risch e L an desbeschreibu ng ü b erh aupt. Vgl. auch  ob en  A n m . 27 .

97 Moeller, D eu tsch e  H u m an isten  (s .o . A n m .37 ), heb t „D y n am ik “ (57 ), „B egeisterung“ (58), „O p 
tim ism u s“ (60 ) usw. w ied erh o lt hervor. H at es bei M oeller zu n äch st den A n sch ein , dies seien  
K en n zeich en  des H u m an ism u s üb erh au p t (4 6  f.), so sch rän k t er sp äter, w o er von d er A u fn ah m e  
L u thers du rch  H u m an isten  in den ro m an isch en  Län dern  sp rich t, d o ch  ein (und, wie ich  m eine, 
sach g erech t): „A llerdings ist h ier die erste  B egeisterung, natu rgem äß, n ich t so allgem ein w ie in 
D eu tsch lan d “ (5 9  A n m . 47).

98 M . Schmidt, L u thers S chau  d er G esch ich te , in : L u th er-Jah rb u ch  3 0  (1 9 6 3 )  1 7 - 6 9 ;  II.-G. Hofctk- 
ker, „V om  alten und nü en G o tt, G lauben und L er“ . U n tersu ch u n g en  zum  G esch ich tsverstän d n is
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und Ep och en b ew u ß tsein  ein er an o n y m en  refo rm ato risch en  Flugschrift, in : K o n tin u ität und U m 
bruch  (s.o . A n m .3 5 )  1 4 5 - 1 7 7 .
99 Ü b er das g leichw ohl h istorisch e Interesse im  ev angelisch en  B ereich  (auch L u thers selbst) vgl. 
etw a Strauss, C ou rse of G erm an  H istory (s .o . A n m . 14) 6 7 8 - 6 8 6 ,  sow ie in aller K ü rze Spitz, H u 
m anism  in the R efo rm atio n  (s .o . A n m .30 ) 6 5 4 f. Ü b er die g ö ttlich e  Sen dun g D eutschland s als 
dam aliges „stereo typ e in historical literature“ im  Z u sam m en h an g  m it dem  gottgew ollten  Erfolg  
der d eu tsch en  R efo rm atio n  s. Strauss, C ou rse of G erm an  H istory  6 8 4 . Z u  Lu th er s. n och  J .  H ea d 
ley, L u th e rs  View  of C h u rch  H istory  (N ew  H aven 1 9 6 3 ) : G o tt realisiert seine M öglichkeiten in 
d er g esch ich tlich en  Z eit. Ä h n lich  sch o n  II. W. Krumwiede, G laube und G esch ich te  in der T h e o 
logie L u thers. U n tersu ch u n g  zum  E n tsteh en  des g esch ich tlich en  D enk ens in D eutschland  
(1 9 5 2 ) . Z u  M elan ch th o n  s. P. Fraenkel, T estim o n ia  P atru m . T h e F u n ctio n  of the P atristic A rg u 
m en t in the T h eo lo g y  of Philip M elan ch th o n  (Travaux d’H u m an ism e et R enaissan ce 46 ) (G enf  
1961).
100Riidiger, W esen  und W an d lu n g  des H u m an ism u s (s .o . A n m .2), stellt zwei aufeinanderfol
gen d e K ap itel seines B uches m it R e ch t gegen ü b er: „U lrich  von H u tten  und der d e u ts c h e  H u 
m anism us“ u n d : „D esiderius E rasm u s und der e u r o p ä is c h e  H u m an ism u s“ .
101 V gl. etw a das R esü m ee : „G esam tgesellsch aftlich e K rise“ ?, in: Moeller, D eu tsch lan d  im  Z eita l
ter d er R efo rm atio n  (s. o. A n m . 37 ) 4 6  f.; H. Boockmann, Z u  den geistigen  und religiösen V o rau s
setzu ngen des B auernk rieges, in : B auernk riegs-S tudien , hg. von B. Moeller (1 9 7 5 )  9 - 2 7 .  E in en  
(von den fehlenden th eologisch en  Q uellen abgesehen) repräsentativen  Q u ersch n itt du rch  „M ani
festations of D isco n ten t in G erm an y  on the Eve of the R efo rm atio n “ bietet die so betitelte Q u el
lensam m lung von d er „R efo rm atio  Sigism un di“ bis zur Ju d en vertre ib u n g  aus R egen sbu rg  1 5 1 9 , 
die G. Strauss (B lo om in g to n  und L o n d on  1 9 7 1 ) herausgegeben hat.
102 D en  K o m p le x  H u m an ism u s und (Bildende) K u n st lasse ich im  folgenden ganz beiseite. Die  
Fo rsch u n g  entw ick elt h ier z. Z t. ganz n eu e A n sätze. Vgl. G, K a u ffm a n n , H u m an itas und R h e to 
rik in der d eu tsch en  K u n st um  1 5 0 0 , in : L ’H u m an ism e allem and (s.o . A n m . 14) 4 9 3 - 5 0 4 ,  sowie 
die ebd. 5 0 5 - 5 9 2  folgenden A rtikel über E in zelth em en . V gl. auch  Wuttke, D ü rer und C eltis (s.o . 
A n m . 83).
103 Ü b er die dam alige D eu tu n g  der G egenw art als „goldenes Z e ita lte r“ s. D. Wuttke, W u n d erd eu 
tun g und Politik. Z u  den D eu tu n g en  d er sog. W o rm se r  Zw illinge des Jah res 1 4 9 5 , in: L an d esg e
sch ich te  und G eistesg esch ich te . F estsch rift O . H erd in g  (1 9 7 7 )  2 3 3  und 2 4 1 , m it w eiterer L itera
tu r; IVuttke, D ü rer und C eltis (s .o . A n m .8 3 )  1 1 2 —115 .
104 D aß dies aber n ich t so  en g  und von ein er sich  von Valla üb er E rasm u s ziehen den Linie aus al
lein zu seh en ist, sond ern  ein breiterer T rad itio n sstro m  w irkt, m ach en  die v ersch ied en en  Beiträge  
in d er V o rtrag ssam m lu n g: H istoire de l’exég èse au X V I e siècle. T ex tes  du C olloqu e international 
tenu  à G enève en 1 9 7 6 , hg. von  0. Fatio und P  Fraenkel (G enf 1 9 7 8 ), offenkundig. V gl. auch  die  
un ten  in A n m . 181 g en an n te  Literatur.
105 Vgl. etw a den F o rsch u n g sb erich t von R. Stupperich, H u m an ism u s und R efo rm atio n  in ihren  
g egen seitigen  B eziehu ngen, in : K o m m issio n  für H u m an ism u sfo rsch u n g , M itteilung II (s.o . 
A n m . 14) 4 1 - 5 7 .  W esen tlich  k ritisch er und d em  h eu tigen  Forsch u n gsstan d  en tsp rech en d  zu 
rü ck h alten d er zu diesen B ezieh u n g en : G. Midier, R efo rm atio n sgesch ich te , innerhalb des F o r
sch u n gsü b erb lick s: D ie R enaissan ce im  Selbstverständnis d er h eu tigen  W issen sch aft, in : W o lfen -  
biitteler R enaissan ce M itteilungen 1 (1 9 7 7 )  4 3 - 4 7 .  Vgl. je tz t auch  die B eiträge in der IV. S ectio n : 
„H u m an ism e et R éfo rm es“, in : L’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 3 5 7 - 4 9 1  (zu den einzel
nen Beiträgen s. w eiter unten).
106 Vgl. in diesem  Sinne au ch  die beiden B eiträge von Laurens, R o m e e t la G erm an ie (s .o . 
A n m . 90 ), sow ie von M . Greschat, H um an istisch es Selbstbew ußtsein und refo rm ato risch e T h eo lo 
gie, in dem  oben (A n m . 14) g en an n ten  S am m elw erk : L ’H u m an ism e allem and 3 7 1 - 3 8 6 .
107 y . Beniner, E rasm u s von R o tterd am  und sein V erhältnis zu d em  d eu tsch en  H u m an ism u s m it 
b eson d erer R ü ck sich t auf die konfessionellen G egen sätze, in : Scrin iu m  E rasm ian u m  I (Leiden  
1 9 6 9 )  1 6 5 - 2 0 1 ;  P. Bietenholz, É rasm e et le public allem and, 1 5 1 8 - 1 5 2 0 :  E x a m e n  de sa co rres
p o n d an ce  selon les critères de la publicité in ten tioneile ou involon taire, in: L ’H u m an ism e alle
m an d  (s .o . A n m . 14) 8 1 - 9 8 .  E in  G esam tbild  d er B eurteilun g des E rasm u s im  16. und 17. J h . gibt 
A. Flitner, E rasm u s im  U rteil sein er N ach w elt. D as literarische Erasm usbild  von Beatus R h en a-
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nus bis zu Je a n  Le C lerc (1 9 5 2 ) . D o rt heißt es zu u n serer Frage (2 0 ) : „D ie erasm usfreund lichen  
E lem en te  der R efo rm atio n , das m elan ch th o n sch e  und das zw inglische, sind nich t die b estim 
m en d en  für die n ächste Z u k u n ft und w erden zu rückgedrängt im  Z eita lte r d er R eligionskäm pfe  
und d er konfessionellen V erh ärtu n gen .“
108 E.-W , Kohls, E rasm u s und die w erdend e evangelisch e B ew egung des 16. Jah rh u n d erts , in: 
Scrin iu m  Erasm ianu m  (s .o . A n m . 107 ) 2 0 3 - 2 1 9 ;  Spitz, H u m an ism  in the R efo rm atio n  (s.o . 
A n m .30 ) 6 4 7 f.; J.-C . M argolin, M utianus R ufus et son m od èle érasm ien , in : L ’H u m an ism e alle
m an d  (s .o . A n m . 14) 1 6 9 - 2 0 2 ;  d o rt über den „esprit iréniqu e“, den d er erasm ianisch e H u m an is
m us den R efo rm ato ren  v erm itte lte . Im  gleich en  Sinne R. Stupperich, E rasm u s und M elanchthon  
in ihren g em ein sam en  B estreb u n g en , ebd. 4 0 5 - 4 2 6 :  u n geb ro ch en es Z iel M elanchthons, pietas 
und eruditio  zu versöh nen. D o ch  vgl. dazu un bedingt au ch  un ten  A n m . 168.
109 D ie H altung w ar oft schw anken d, anfänglich er Z u stim m u n g  folgte oft sp ätere  D istanzierung. 
Vgl. etw a Holzberg, W illibald P irck h eim er (s .o . A n m .72 ) 2 6 3 - 3 7 1  („D er Publizist und Ü b ersetzer  
in sein er A u sein an d ersetzu n g  m it der R efo rm atio n  1 5 2 1 - 1 5 3 0 “).
1,0 F o rsch u n gsgesch ich tlich  aktuell g e m a c h t von H. Schäffler, D ie R efo rm atio n  (1 9 3 6 )  37  f. Vgl. 
auch  Augustijn, Stellung d er H u m an isten  (s .o . A n m .30), sow ie un ten  A n m . 113 .
111 D as „Selbstbew ußtsein“ der H u m an isten  als V erstän dnisb rü cke für ihren Z u sch lag  zu L u th er  
ist ausdrücklich th em atisiert und ausführlich abgehan delt von Greschat, H u m an istisch es Selb st
bew ußtsein (s .o . A n m . 106), der sich  einerseits von d em  „Ü b erb au “verd ach t salvieren zu m üssen  
glaubt (was u n ter Z u g ru n d elegu n g  sozial-p sy ch olo g isch er K ateg o rien  aber g ar n ich t nötig  ist), a n 
dererseits die „nationale“ K o m p o n e n te  dabei zu kurz k o m m en  läßt. Vgl. dazu v or allem  auch  
oben A n m . 99 .
112 W ah rsch ein lich  wird d er H isto rik er d em  psych ologisch en  M o m en t ü b erh aupt viel größere  
B ed eu tu n g  beizum essen h ab en, als es g esch ieh t, w enn G esch ich te  zu seh r aus ein em  K räftespiel 
„objektiver“, „struk tu reller“ Fak toren  syllogistisch ded uziert wird.
113 Moeller, D eu tsch e  H u m an isten  (s .o . A n m .37 ) 5 6 f. D ie U n iversität W itten b erg  hatte den jün g
sten  L eh rk örp er in D eu tsch lan d . H. Schäffler, W irk u n gen  d er R efo rm atio n . R eligionssoziologi
sch e  F olgerungen für E n glan d und D eu tsch lan d  (1 9 6 0 )  1 2 6 - 1 3 2 :  „D ie jugend lichste F akultät“ . 
D ie kath olisch  bleibenden H u m an isten  w aren in der R egel älter. S. au ch  Spitz, R eligious R en ais
san ce (s .o . A n m .32) 2 91  f.
114 G ru n d legen d  IV. M aurer, D er junge M elan ch th o n  zw isch en H u m an ism u s und R efo rm atio n  
I: D er H um an ist, II: D er T h eo lo g e  ( 1 9 6 7 -1 9 6 9 ) .  F ern er A. Sperl, M elan ch th o n  zw ischen H u m a 
nism u s und R efo rm atio n  (1 9 7 9 ) . Z u r  älteren  L iteratu r vgl. im  üb rigen M, Greschat, Z w anzig  Ja h re  
M elan ch th o n stu d iu m . Sech s L iteratu rb erich te  (1 9 4 5 - 1 9 6 5 )  (G enf 1 9 6 7 )  7 2 - 7 7  und 1 5 0 - 1 5 8 .  F ü r  
die n äch ste  G eneration  sei h ier lediglich auf Jo a c h im  C am erarius hingew iesen . F. Baron  (H g.), 
Jo a c h im  C am erarius ( 1 5 0 0 -1 5 7 4 ) .  Beiträge zur G esch ich te  des H u m an ism u s im  Z eita lter d er R e 
form ation  (H u m an istisch e B ibliothek I, 2 4 ) (1 9 7 8 )  (Sam m elband m it Einzelbeiträgen).
115 Moeller, D eu tsch e  H u m an isten  (s.o . A n m .3 7 )  54 .
116 V gl. etw a E. Iserloh, G esch ich te  und T h eologie  d er R efo rm atio n  im  G rundriß (1 9 8 0 , 21 9 8 2 )  
4 8 :  .Jed en falls ist es M elan ch th o n  zu v erd anken , daß die R efo rm atio n  n ich t gegen , so n d ern  m it  
der Bildung der Z eit g in g .“ N euerdin gs H.-A. Stempel, M elan ch th o n s päd agogisch es W irk en  
(1 9 7 9 )  (n ich t ganz befriedigend). Neuss, M elan ch th o n s Einfluß auf das G ym n asialsch ulw esen (s.u . 
A n m . 125) 1 3 4 , resüm iert, „daß M elan ch th o n  nach  d em  verhängnisvollen B ruch  zw isch en H u 
m an ism u s und R efo rm atio n  au ch  in Schuldin gen die M ittlerrolle und die M ittelstellung e in 
nah m , die L u th er, der inn erlich  m it den letzten  Z ielen  des H u m an ism u s niem als in Berührun g  
g ek o m m en  war, w eder b eh au p ten  ko n n te n o ch  w ollte.“
117 Ai. Brecht, M artin L u th er. Sein W e g  zur R efo rm atio n  1 4 8 3 - 1 5 2 1  (1 9 8 1 ) ; d o rt die K apitel  
„D er E rfu rter H u m an ism u s und L u th er“ 4 8 - 5 3  (5 2 : „D e r T h eo lo g e  und B ibelausleger L u th er hat 
m an ch e sein er W u rzeln  auch  im  H u m an ism u s sein er S tu d ien zeit; sp äter erhielt er w eitere Im 
pulse aus dieser R ich tu n g. D as A n g eb o t des H u m an ism u s h at er freilich auf eigene W eise  v er
w end et. Letzte  A u to ritä t w urden ihm  die klassischen A u to ren  nie. A u ch  sein religiöser W e g  e r 
sch ein t kaum  du rch  den H u m an ism u s beeinflußt. E s w ar sp äter v ie lm eh r so, daß n ich t zuletzt die 
Tiefe seines A n satzes w eithin die O berfläch lich k eit d er h u m an istisch en  A uffassung erk en n en  
und sie ü b erh olt sein ließ.“) und „D istanzierun g vom  H u m an ism u s“ 1 6 0 - 1 6 4  m it V orausverw eis
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auf L u thers G egensatz zu E rasm u s als „bis in die G rund fragen  des M enschsein s reich en d er K o n 
flikt L u thers m it dem  .H u m an ism u s“.“ D o ch  im  gleich en  Sinne bereits Moeller, D eu tsch e  H u m a 
nisten (s.o . A n m .37 ) 49 . A u ch  Spitz, R eligious R enaissan ce (s.o . A n m .32 ) 2 9 3 , seh r eind eutig : 
„ L u th er rejected  the R enaissan ce synth esist solution  of th e prob lem  of religion and cu ltu re.“ 
D en,, H eadw aters of the R efo rm atio n : Studia H um an itatis, L u th er Senior, e t Initia R efo rm atio -  
nis, in : Oberman (H g.), L u th er (s .o . A n m . 3 4 ) 8 9 - 1 1 6 :  T ro tz  p ersö n lich er Freu n d sch aft zu ev an g e
lisch en H u m an isten  in d er Sache (1 1 5 )  „clear d istin ctions and sharp co n trasts betw een L u th er’s 
co n cep tio n  of G od and the evaluation of m an and those p red o m in an t in R en aissan ce hu m an ism  
and Plato n ism .“ V gl. auch  das K ap ite l: L u th ers A bsage an den H u m an ism u s (von E. Iserloh), in : 
H an d b u ch  d er K irch en g esch ich te , hg. von H .Jed in , IV (1 9 6 7 )  1 4 6 - 1 5 7 .  D er V ersu ch  von II. 0. 
Burger, M artin L u th er und d er H u m an ism u s, in : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 3 5 7 - 3 6 9 ,  
eine innigere V erbindung h erzustellen , sch eitert, weil er zu en g  und in diesem  Z u sam m en h an g  
auch  zu äußerlich auf der hu m an istisch en  A ffektenleh re aufbaut. Z u r  En tw ick lu n g des Problem s  
„L u th er und der H u m an ism u s“ in der jün geren  F o rsch u n g  s. H .Jim ghan s, D er Einfluß des H u 
m anism us auf L u thers En tw ick lu n g bis 1 5 1 8 , in : L u th er-Jah rb u ch  3 7  (1 9 7 0 )  3 7 - 4 5 .
118 E s dürfte kaum  b ek annt sein , daß auf die ,In trod u ctio n es Latin ae“ ( 1 4 8 1 /1 4 9 5 )  des A n to n io  de 
N ebrija (Lebrija), eines H au p tm itarb eiters an d er Polyglotte , das G erund ium  und Su pinum  u n se
rer Schulgram m atik  zu rü ck g eh en . Z u r  P olyglotte  im m er n o ch  g ru ndlegend Bataillon, E rasm o  y 
E sp añ a 1 0 - 4 3  (s.u . A n m . 164). Vgl. jetzt auch  J ,  H. Bentley, N ew  Ligh t on the E d itin g  of the  
C om p lu ten sian  N ew  T estam en t, in: B H R  4 2  (1 9 8 0 )  1 4 5 - 1 5 6 .
119 Z u r  gerade g egen sätzlich en , sich g egen  L u th er w end enden En tw ick lu n g bei C lichtove s. M as
seln t, Josse  C lich to v e (s .o . A n m .52).
120 D aß dieser Begriff allerdings seh r differenziert zu v erw erten  ist, w urde neuerdings gerad e im  
Z u sam m en h an g  m it d er V erw en d u n g von K irch en g u t für neu e B ildu ngseinrichtu ngen b eto n t; P. 
Baum gart, D ie deu tsch e U n iversität des 16. Jah rh u n d erts . D as Beispiel M arburg, in: H ess. Jb . f. 
Lan desgesch . 2 8  (1 9 7 8 )  6 8  f.; A. Schindling, D ie U n iversität G ießen als T ypus ein er H o ch sch u l-  
g rü n d u n g, in : A cad em ia  G issensis, hg. von P. M oraiv und V. Press (1 9 8 2 )  8 9  f.
121 B eispiele: J .  Rauscher, D ie Prädik aturen  in W ü rttem b erg  v or d er R efo rm atio n , in : W iirtt. Jb b . 
f. Statistik und Lan desku nde 2 (1 9 0 8 )  1 5 2 - 2 1 1 ;  II. Tiichle. K irch en g esch ich te  Schw abens II
(1 9 5 4 )  3 6 4 - 3 7 8 ;  T. Ereudenberger, D er W ü rzb u rg er D o m p red ig er D r. Jo h a n n  Reyss. E in  Beitrag  
zur G esch ich te  d er Seelsorge im  Bistum  W ü rzb u rg  am  V orab en d  d er R efo rm atio n  (1 9 5 4 ) ; II 
Lengwiler, D ie vorreform atorisch en  Prädik aturen  d er d eu tsch en  Schw eiz von ihrer E n tsteh u n g  
bis 1 5 3 0  (Frib ou rg  1 9 5 5 ); P. M ai, Predigtstiftungen des sp äten  M ittelalters im  Bistum  R eg en s
burg, in: Beitr. zur G esch . d. Bist. R egen sbu rg  2 (1 9 6 8 )  7 - 3 3 ;  R. Kießling, B ürgerliche G esell
schaft und K irch e  in A u gsburg  im  Sp ätm ittelalter (1 9 7 1 )  3 0 1 - 3 0 5 ;  G. Geiger, D ie R eich sstad t  
U lm  vor d er R eform ation . S täd tisches und kirch liches Leb en  am  A u sg an g  des M ittelalters (1 9 7 1 )  
1 5 0 - 1 5 2 ;  S. E. Ozment, T h e  R efo rm atio n  in the Cities. T h e A p p eal of P ro testan tism  to  Sixteen th -  
C en tu ry  G erm an y  and Sw itzerland (N ew  H aven und L o n d on  1 9 7 5 )  3 8 - 4 2  (zu d em  B u ch e insge
sam t vgl. jedoch  die R ezen sion  von B. Moeller, in: A R G  6 8  (1 9 7 7 )  3 1 7 - 3 1 9 ) .  Im  P ro testantism us  
drängte die K an zel dann den A ltar in sein er B edeu tung sich tlich  zu rü ck ; II. M ai, D er evangeli
sch e K an zelaltar. G esch ich te  und B ed eu tu n g (1 9 6 9 ). D iese E n tw ick lu n g  der Predigt bildete eine 
w esen tliche V oraussetzung für die zur B egrü ndu ng der refo rm ierten  K irch en  w ichtige G laub ens
d isputation ; B. Moeller, Z w inglis D isp u tation en . Studien zu den A n fän gen  d er K irch en b ild u n g  
und des Synodalw esens im  P ro testan tism u s, in: Z R G  K A  5 6  (1 9 7 0 )  2 7 5 - 3 2 4  und 6 0  (1 9 7 4 )  
2 1 3 - 3 6 4 .  G. W. Locher, D ie Z w in glisch e R efo rm atio n  im  R ah m en  d er eu ro p äisch en  K irch e n 
g esch ich te  (G ö ttin g en  und Z ü rich  1 9 7 9 ) 2 6 7 - 2 8 2 ;  E. Wälder, R efo rm atio n  und m od ern er  
Staat, in : 4 5 0  Ja h re  B ern er R efo rm atio n  (A rch . d. H ist. V er. des K an ton s Bern 6 4 / 6 5 ,  1 9 8 0 /8 1 )  
4 4 5 - 5 8 3 .
122 D as schloß  W arn u n g en  v or dam it v erb u n d en er „V erw eltlichu ng“ natürlich  n ich t aus. Vgl. bei 
D. Hay, T h e  C h u rch  in Italy in the F ifteen th  C en tu ry  (C am b rid ge 1 9 7 7 ) 9 1 - 1 0 9 ,  das K apitel 
„T he Italian R en aissan ce and the C lergy  of Italy in th e F ifteen th  C en tu ry “ m it d em  en tsp rech en 
den Ergebnis (1 0 8 ) : „Few  w ould have follow ed the arg u m en t o ver ,p o etry “ o r ,pagan ism ““. G en e
rell: „As for the effects of the R en aissan ce on  the clergy  in the end they had no alternative but to 
co n fo rm  to the new  m an n er . . .  In any case the lead er of the clergy, the cardinals and above all
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the pope, if they gave no lead w orth the n am e in ch u rch  reform , did give a lead in the literary, 
m oral and artistic d ev elo p m en ts.“
123 So etw a sch o n  in W itte n b e rg ; dazu Grossmann, H u m an ism u s in W itten b erg  (s .o . A n m .73), 
m it der ein d eutigen  Feststellu n g (1 3 4 ) : „It is a dubious su pposition to regard hu m an ism  as a n a t
ural ally of P ro testan tism “. W e ite re s  bei Spitz, in : Itinerariu m  (s .o . A n m . 14) 4 1 5 - 4 2 0 .
124 Z u  L u thers U n terstü tzu n g  des H u m an ism u s in W itten b erg  s .u .a . einzeln e Beiträge im  S am 
m elband „ 4 5 0  Ja h re  M artin -L u th er-U n iv ersitä t H alle-W itten b erg  I. .1 5 0 2 -1 8 1 6 “ (1 9 5 2 ) . Moeller, 
D eu tsch lan d  im  Z eita lte r d er R efo rm atio n  (s.o . A n m . 37 ) 1 2 2 : „L u th er selbst hat diese g e sch ich t
liche B egegnung und V ereinigun g (von R efo rm atio n  und H u m anism us) im m er w ieder als ein  
W erk  der V o rseh u n g  g ed eu tet.“ D ie U n tersch eid u n g  von N ü tzlich keit und th eo lo gisch er R elati
vierung im  V erhältn is L u thers zum  H u m an ism u s tritt im  L u th er-K ap ite l bei Spitz, R eligious R e
naissance 2 3 7 - 2 6 6 ,  heraus. M aßgeblich wohl je tz t v o r allem  das K ap itel „U n iversitäts- und W is 
sen schaftsreform  im  Bund m it d em  H u m an ism u s“ bei Brecht, M artin L u th er (s .o . A n m . 117)  
2 6 4 - 2 8 4 .  D azu H.-B. K aufm an n, G rund fragen  der E rzieh u n g  bei L u th er, in : L u th er. M itteilu n 
gen  der Lu thergesellsch aft 2 5  (1 9 5 4 )  6 0 - 7 6 .  Vgl. auch  W. M aurer, U b er den Z u sam m en h an g  
zw isch en k irch lich er O rd n u n g  und ch ristlich er E rzieh u n g  in den A n fän gen  lu th erisch er R efo r
m ation , in : Praxis Ecclesiae. K . F rö r  zum  6 5 . G eb u rtstag  (1 9 7 0 )  6 0 - 8 5 ,  sowie Weyrauch, Ü b erle
g ungen zur B edeu tung des B uches (s .o . A n m .87). A u f die „praktische“ B ed eu tu n g  d er H u m a 
nisten für die „politisch e“ Seite d er R efo rm atio n  w eist h i n : / .  M. Kittelson, H u m an ism  and the  
R efo rm atio n  in G erm an y, in : C en tral E u ro p ean  H isto ry  9  (1 9 7 6 )  3 0 3 -3 2 2 .
125 Vgl. etw a M. Brecht, L u th ertu m  als politisch e und soziale K raft in den S täd ten , in : K irch e  und  
g esellsch aftlicher W an d el in d eu tsch en  und n ied erlän disch en  S täd ten  der w erdend en N euzeit, 
hg. von F. Petri (1 9 8 0 ) , 12 f. Z u r  B ed eu tu n g M elan ch th o n s in d iesem  Z u sam m en h an g : F. H o f
mann, Philipp M elan ch th o n  und die zentralen  B ildu ngsproblem e des R efo rm ationsjahrhun derts. 
E in  Beitrag zur erzieh u n gsgesch ich tlich en  W e rtu n g  des 16. Jah rh u n d erts , in : Philipp M elan
ch th o n . H u m an ist, R efo rm ato r, P raecep to r G erm an iae (1 9 6 3 )  8 3 - 1 0 9 ,  und ebd. 1 1 0 - 1 3 7 :  E. 
Neuss, M elan ch th on s Einfluß auf das G ym n asialsch ulw esen  der m itte ld eu tsch en  S täd te im  R efo r
m ation szeita lter; h ier 122 der „ph ilip pische“ G ru n d satz : „D ie G ram m atik  w irkt in d er Schule, 
der K atech ism u s in d er K irch e  W u n d e r“.
126 ln dem  kürzlich  ersch ien en en  Buch  von G. Strauss, L u th e rs  H o u se of L earn in g : In d o ctrin a 
tion of the Y o u n g  in the G erm an  R efo rm atio n  (B altim ore und L o n d on  1 9 7 8 ), tau ch t d er Begriff 
„H u m an ism u s“ nirgendw o auf. G leichw ohl ersch ein t auch  hier im  K ap itel „T ech n iq u es of In 
d o ctrin atio n : S ch o olin g “ 188  f. die Lek türe der K lassiker. D o ch  fällt w eitaus d eu tlich er die völlige  
D o m in an z d er religiösen E rziehu ngsziele und -praxis au f; vgl. p ro gram m atisch  K ap itel 11 : „The  
m aking of a C h ristian : R eligion and discipline“. Vgl. au ch  die beiden Beiträge von G. Strauss, R e 
form ation  and Ped ago g y : Ed ucation al T h o u g h t and P ractice  in th e  L u th eran  R efo rm atio n , und  
von L. W. Spitz, F u rth er Lines of Inquiry for th e  Study of „R efo rm atio n  and Ped agogy“, in : P u r
suit (s.o . A n m .4 1 )  2 7 2 - 3 0 6 .
127 R, Stauffer, L ’influence e t la critique de l’h u m an ism e dans le ,D e  vera e t falsa religione“ de 
Zw ingli, in : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 4 2 7 - 4 3 9 .  D o rt die einschlägige L iteratu r, vor  
allem : E.-W . Kohls, D ie th eo lo gisch e Lebensaufgabe des E rasm u s und die ob errh ein isch en  R efo r
m atoren  (s .o . A n m . 56). F e rn e r: G. W. Locher, Zw ingli und E rasm u s, in : Z w ingliana X I I I /I  (1 9 6 9 )  
3 7 -6 1 . II. Liebing, D ie A u sgänge des eu ropäischen  H u m an ism u s, in : G eist und G esch ich te  der 
R eform ation . Festgabe H . R ü ck ert zum  6 5 . G eb u rtstag  (1 9 6 6 )  3 6 0 , sp rich t von d er „wohl innig
sten , am  sch w ersten  auseinanderzud ivid ieren den S y nth ese von H u m an ism u s und R efo rm atio n “, 
die uns in Zw'inglis T h eologie  en tg eg en trete . D o ch  vgl. dagegen II. Meylan, Zw ingli e t E rasm e, 
de l’H u m an ism e à la R éfo rm atio n , in : C olloqu ia E rasm ian a T u ro n en sia  (s .o . A n m .55 ) 8 4 9 - 8 5 8 ,  
w iederabgedruckt in: H. M., D ’E rasm e à T h éo d o re  de B èze (G enf 1 9 7 6 )  5 3 - 6 2 ;  d o rt 8 5 4  (5 8 ): „un  
fossé s’est creu sé en tre  érasm iens e t évangéliques, qu e rien ne pourra co m b ler, en tre  les ,d o cti‘ 
trop  assurés de ce  qu ’ils savent e t les an n on ciateu rs du p u r Evangile, les ,L eser der g öttlich en  G e-  
schrift', co m m e  en dit à Z u rich  e t à B ern .“ D as b erü h m te  B eken ntnis des E rasm u s „E g o  m undi 
civis esse cu p io “ steh t übrigens in ein em  Brief an Zw ingli (1 5 2 2 ) , d er ihn n ach  Z ü rich  eingeladen  
h atte ; s. ebd. 8 5 5  (59). Beispiel für einen „B ru ch “ : /  M. Kittelson, W o lfg an g  C apito . F ro m  
H u m an ist to R efo rm er (Studies in M ed. and Ref. T h o u g h t X V II (Leid en  1 975 ).
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128 E xem p larisch  dazu etw a C. Béné, T h o m as M u rn er et la défense de l’h u m an ism e, in : 
A C T o u rs (s .o . A n m .23) 3 5 9 - 3 6 8 .  Spitz, H u m an ism  in th e  R efo rm atio n  (s.o . A n m .30 ) 6 6 0 , for
m uliert sogar: „T he various confession s, the C ath o lic so m ew h at m o r e  e a s ily  than the Pro testan t, 
gave an im p o rtan t place to hu m an ist cu ltu re and gave it a positive role to  p erform  in the worldly  
sp h ere.“
129 G. Toffanin, L ’U m an esim o  al C on cilio  di T ren to  (B ologna 1 9 5 5 ) 1 - 7 4 ;  G. Alberigo, I vescovi 
italiani al co n cilio  di T ren to  (F loren z  1959). F ü r die früheren Ja h rz e h n te  des 16. Jah rh u n d erts  s. 
v or allem  A. Renaudet, É rasm e et l’Italie (Travaux d’H u m an ism e et R enaissan ce X V ) (G enf 1954). 
W e n n  ich rech t sehe, w ird auf k ath olisch er Seite d er dam alige H u m an ism u s im  k irch lichen  B e
reich etw as ängstlich  kaum  in sein er E ig en b ed eu tu n g  und um  so m eh r nur in V erbin dun g m it  
der k ath olischen  R efo rm  gew ürdigt. Vgl. z. B. die beiläufige E in bringung des H u m an ism u s-T h e
m as in das K ap itel „V orstufen (n äm lich : d er k ath olischen  R eform ) in Italien und S p anien“ im  
„H an d b u ch  der K irch en g esch ich te“ (Jedin) (s.o . A n m . 1 1 7 ) 4 5 1 - 4 6 5 ;  dazu die N ach träge im  
N eud ru ck  1 9 7 5 : 6 9 2 f. Vgl. auch  Cantimori, U m an esim o  (s.u . A n m . 164).
130 G. M . Pachtler, R atio  stu dioru m  et institu tion es sch olasticae Societatis Je su  per G erm an iam  
diu vigentes II (M o n u m en ta  G erm an iae P aed agogica V) (1 8 8 9 ) . Vgl. dazu jetzt K. Hengst, Jesu iten  
an U n iversitäten und Jesu iten u n iv ersitäten . Z u r  G esch ich te  der U n iversitäten  in d er O b erd eu t
schen  und R hein isch en  Provinz d er G esellschaft Je su  im  Z eita lte r d er konfessionellen A u sein an 
dersetzu ng (1 9 8 1 )  5 5 - 7 2 .
131 Z u r  fru chtb aren  En tw ick lu n g in En glan d s. W. S. Howell, Logic and R h eto ric  in England, 
1 5 0 0 - 1 7 0 0  (P rin ceto n  1 9 5 6 ); E ig h teen th -C en tu ry  British L o g ic and R h eto ric  (P rin ce to n  1971). 
E in e um fassende D arstellung zu m  16. und zur ersten H älfte des 17. Jah rh u n d erts  u n ter g esam t
eu ro p äisch em  A sp ek t, w enn gleich  m it beson derer B erü ck sich tigu n g Fran k reich s, lieferte kürz
lich M . Fumaroli, L’A g e de l’élo q u en ce. R h étoriq u e et „res literaria“ de la R en aissan ce au seuil de 
l’époqu e classique (G enf 1 980 ). F ü r die d eu tsch e L iteratu rg esch ich tsfo rsch u n g  w egw eisend  
w urde das Buch  von If^ Earner, B arock rh etorik . U n tersu ch u n g en  zu ihren g esch ich tlich en  
G rundlagen (1 9 7 0 ) . E s greift natu rgem äß  im m er w ieder auf das 16. Ja h rh u n d e rt zurück.
132 D azu allgem ein F. Charmot, La Pédagogie des Jésu ites . Les princip es, son actu alité  (Paris 
1 9 5 1 ) ; M. ¿ « « ¿ ¿ « g ,  Jesu itisch e  A n th rop olo g ie  und E rziehu ngslehre in d er F rü h zeit des O rdens  
(ca. 1 5 4 0 -c a . 1 6 5 0 ) (U ppsala 1 966 ). D ie w eitere hau p tsäch lich e L iteratu r bei Hengst, Jesu iten  (s.o . 
A n m .130) 5 6 f. A n m .8. D azu au ch  die un ten  in A n m .1 3 5  g en an n te  allgem ein e L iteratu r sowie 
bei Earner, B arock rh eto rik  (s .o . A n m . 131 ) 3 2 2 - 3 6 6  das K ap itel „R h etorik  an den Je su ite n g y m 
nasien“ ; d o rt 3 6 6 : „B lick t m an auf das G anze der B aro ck ep o ch e , so sch ein t es, als habe der Je su i
ten o rd en  am  klarsten erk an n t, w elch u n geh eu re M ach t in der R hetorik  verb orgen  liegt.“ Vgl. 
auch  A . Battistini, I m anuali di re torica  dei G esu iti, in: La „R atio  stu d io ru m “ . M odelli culturali e 
pratiche edu cative dei G esuiti in Italia tra C in q u e e S eicen to  (R om  1981) 7 7 -1 2 0 .
133 M aterialreiche Basis: B. D uh r , G esch ich te  d er Jesu iten  in den Län dern  d eu tsch er Z u n g e  I (16 . 

Jah rh u n d ert) (1 9 0 7 )  2 3 7 - 2 9 4 ;  exem p larisch : J .  K uck h o ff  D ie G esch ich te  des G y m n asiu m  T rico -  
ron atum . Ein Q u ersch n itt du rch  die G esch ich te  d er Ju g en d erzieh u n g  in K ö ln  vom  15. bis zum  
18. Jah rh u n d ert (1 9 3 1 ) . N eu erd in gs: F.. Schubert, Z u r  T ypologie  g eg en refo rm ato risch er U n iversi
tätsg rü n d u n g en : Jesu iten  in Fulda, W ü rzb u rg , Ingolstadt und D illingen, in: H. Rössler-  G. Franz  
(H g.), U n iversität und G eleh rten stan d  1 4 0 0 - 1 8 0 0  (1 9 7 0 )  8 5 - 1 0 5  (d o rt 9 8 :  d er S traßb urger J o h a n 
nes Stu rm  lobt die Jesu iten sch u len  in D illingen, M ainz und T rier, die aus freien S tü ck en  Sp ra
ch en  und D ialektik  leh rten ; „inn ere V erb u n d en h eit hu m an istisch er G rund haltung kath olisch er  
und p ro testan tisch er O b servan z“). D azu auch  A. Seifert, D ie jesu itische R eform . G esch ich te  der  
A rtistenfaku ltät im  Z eitrau m  1 5 7 0  bis 1 6 5 0 , in : D ie L u d w ig -M axim ilians-U niversität in ihren F a 
kultäten II: D ie Ph ilosop h isch e F akultät (1 9 8 0 )  6 5 - 9 0 ;  ders., W eltlich er Staat und K irch e n re 
form . Die Sem inarpolitik  Bayerns im  16. Ja h rh u n d e rt (1 9 7 8 ) ; Hengst, Jesu iten  (s .o . A n m . 130), die 
aber v or allem  die o rganisatorische Seite beh andeln , n ich t die Lehrstoffe. V gl. im  üb rigen die e in 
deutige W e rtu n g  des Jesu iten -H u m an ism u s bei Spitz, R eligious R enaissan ce (s .o . A n m .3 2 ) 2 9 2 f. 
-  E n  passant eine gru n d sätzlich e B em erk u n g : So verdienstvoll die derzeitige E rforsch u n g  der  
Bildungsorganisation ist (das g ilt n ich t nu r für das 16 . Jah rh u n d ert), so sollten die B ildungsinhalte  
darüber d o ch  n ich t in der W eise  v ern achlässigt w erden, wie es bisweilen d er Fall ist. U m  so b e 
g rü ßensw erter, daß in dem  um fassenden W e rk  von Fumaroli, L ’A g e de l’é lo q u en ce  (s .o .
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A n m . 131), g erad e die Jesu iten rh eto rik  ausführliche D arstellung erhalten  hat ( 2 3 1 - 4 2 3 ,  also 2 0 0  
Seiten !), w enn gleich  auf F ran k reich  beschränkt.
ls* W. Hentrkh, G reg o r von V alen cia  und die E rn eu eru n g  d er d eu tsch en  Scholastik  im  16. J a h r 
hu ndert, in : Ph ilosop hia P erenn is. Festgabe J . G ey ser I (1 9 3 0 )  2 9 4 : „V erm ählun g der hu m an isti
schen  F o rm  m it dem  sch o lastisch en  Inhalt“. W eiteres  s. L exik on  für T h eologie  und K irch e  IV  
(2 1 9 6 0 ) 1 1 9 4  f., sow ie in : W. Kausch, G esch ich te  der T h eo lo g isch en  Fakultät Ingolstadt im  15. bis
16. Ja h rh u n d e rt ( 1 4 7 2 - 1 6 0 5 )  (Lu d ovico-M axim ilian a. F orsch u n gen  9) (1 9 7 7 )  2 5 2  s.v . G rego r de  
V alencia. In teressant z .B . au ch , daß Ignatius von Loyola und der Straßburger S ch ulgründer  
Stu rm  gleiche und gleich zeitige Stu d ien orte  (Paris und L öw en) hatten .
135 N eben dem  als M aterialbasis im m er n o ch  n ü tzlichen  Standardw erk von F. Paulsen, G e
sch ich te  des geleh rten  U n terrich ts  auf den d eu tsch en  Sch u len  und U n iversitäten  vom  A u sgang  
des M ittelalters bis zu r G egenw art. M it beson derer R ü ck sich t auf den  klassischen U n terrich t I 
(3 192  X) seien n o ch  g en an n t: W. Moog, G esch ich te  d er Pädagogik II. D ie Pädagogik der N euzeit 
von d er R enaissan ce bis zu m  E n d e des 17. Jah rh u n d erts . N eu hg. von F.-J. Holtkemper, 
(8( = 7) l9 6 7 )  1 2 2 - 2 0 3 ,  sow ie: T  B a lla u ff  und K. Schallet; Pädagogik. E in e  G esch ich te  der Bildung  
und E rzieh u n g  II. V o m  16. bis zum  19. Ja h rh u n d e rt (1 9 7 0 )  1 5 -1 0 1 .
136 Vgl. dazu jetzt N. Hammerstein, H u m an ism u s und U n iversitäten , in : D ie R ezep tio n  d er A n 
tike (s.o . A n m .4 2 )  2 3 - 3 9 ;  ferner J .  M . Fletcher, C hange and resistance to ch an g e : a consideration  
of the d ev elo p m en t of English and G erm an  universities during the six teen th  cen tu ry , in : H istory  
of the U n iversities 1 (1 9 8 1 )  1 -3 6 .
137 F ü r D eu tsch lan d  hier n u r: L. Boehm, H u m an istisch e B ildungsbew egung un d m ittelalterlich e  
U niversitätsverfassung. A sp ek te  zur frü hneu zeitlichen  R efo rm g esch ich te  d er d eu tsch en  U n iversi
täten , in: G rund w issenschaften  und G esch ich te . F estsch rift P. A c h t (1 9 7 6 )  3 1 1 - 3 3 3 ;  ergän zte  
Fassung in: T h e  U niversities in th e Late M iddle A ges, hg. von  J .  IJsewijn und J .  P aquet(M ediae- 
valia Lovaniensia I /V I) (Löw en 1 9 7 8 )  3 1 5 - 3 4 6 , J  Bücking, R efo rm v ersu ch e an den deu tsch en  
U n iversitäten in der frühen N eu zeit, in : Festgabe für E. W . Z eed en  (1 9 7 6 )  3 5 5 - 3 6 9 ;  A. Seifert, In- 
tegrazione (s .o . A n m .6 5 ) ; sowie d er S am m elb an d : Beiträge usw. wie ob en  A n m .7 6 . N ur als E in 
zelbeispiel aus den V erö ffen tlich u n gen  d er letzten Ja h re  sei h ier g en an n t: FI. H radil, D er H u 
m anism us an der U n iversität Ingolstadt ( 1 4 7 7 -1 5 8 5 ) ,  in : L u d w ig-M axim ilians-U niversität II (s.o . 
A n m . 133) 3 7 - 6 3 .
138 A. Schindling, H u m an istisch e  H o ch sch u le  und freie R eich sstad t. G ym n asiu m  und A k adem ie  
in Straßburg 1 5 3 8 - 1 6 2 1  (1 9 7 7 )  1 - 3 3  und 3 8 5 - 3 9 7  (Spitz, H u m an ism  in the R efo rm atio n  (s.o . 
A n m . 30 ) 6 5 1 , b eze ich n et Jo h a n n e s  S tu rm , den  G rü n d er un d Leiter des Straßburger G y m n a
siu m s, als „the g reatest of all P ro testan t ed u cato rs“); Beiträge von U. Lrn H o f (Schw eiz), A. Schind
ling  (Straßburg) und FI. E. Specker(U lm ), in : E. M aschkeund J .  Sydow(H g.), S tad t und U n iversität 
im  M ittelalter und in d er frühen N euzeit (1 9 7 7 ) ; U. Im Hof, D ie refo rm ierte  H o h e S chule zu 
Bern. V o m  G ründ ungsjahr 1 5 2 8  bis in die zw eite H älfte des 16. Jah rh u n d erts , in : 4 5 0  Ja h re  B er
n er R efo rm atio n  (A rch iv  H ist. V er. K an to n  B ern  6 4 /6 5 ,  1 9 8 0 /8 1 )  (B ern  1 9 8 1 ) 1 9 4 - 2 2 4 ;  Schind
ling, U n iversität G ießen (wie ob en  A n m . 120 ) 9 9 - 1 0 1 ;  A. Schindling, H u m an istisch e  R efo rm  und  
fürstliche Schulpolitik  in H o rn b ach  und Lau ingen. D ie Lan desgym n asien  des Pfalzgrafen W o lf
gang von Z w eib rü ck en  und N euburg, in: N eu b u rger K o llek tan een b latt 133  (1 9 8 0 )  1 4 1 - 1 8 6 .  Vgl. 
auch  den A rtikel „L an d essch u le“ in : H an d w örterb u ch  zur d eu tsch en  R ech tsg esch ich te , 14 . L iefe
rung (1 9 7 6 )  1 4 0 8 - 1 4 1 2 ,  von A. Schindling; lernet G. Fleiss, K on fession , Politik  und E rziehu ng. 
D ie L an dsch aftsschu len  in den nied er- und in n erö sterreich isch en  L än d ern  vor d em  D reißigjähri
gen  K rieg , in : Bildung, Politik und G esellschaft, hg. von G. Klingenstein  usw. (1 9 7 9 )  1 3 - 6 3 .  D ie  
Bestän de gan zer R egio n en  um fassend z. B . J .  Kuckhoff, D er Sieg das H u m an ism u s in den k ath oli
sch en  G eleh rten sch u len  des N iederrheins 1 5 2 5 - 1 5 5 7  (1 9 2 9 ) ; A. H artlieb von Wallthor, H öh ere  
Sch u len  in W estfalen  v om  E n d e  des 15 . bis zur M itte des 19 . Jah rh u n d erts , in : W estfäl. Z s. 107  
( 1 9 5 7 )  1 8 - 5 0 ;  C. Haase, D ie Latein sch u le in N iedersach sen  von d er R efo rm atio n  bis zur nap o- 
leonisch en  Z e it, in : N iedersäch s. Jb . 51 (1 9 7 9 )  1 3 7 - 1 9 4  (der ausdrücklich  auf die Sp annu ng  
hinw eist, daß „nun .B ildu ng1 zw ar n ach  wie vor auf hu m an istisch er G rund lage ru h t . . .  , ab er zu 
gleich  Bildung zum  rech ten  G lauben sein soll und ist“). V gl. auch  A n m . 133  üb er die Je su ite n -  
schuien . D ie ob ersten  A b teilu n g en  des G ym n asium s n an n ten  die Je su ite n  einfach  „h u m an iora“ 
und „H u m an ität“ ; Lundberg,Jesu itisch e  A n th rop olo g ie  (s .o . A n m . 1 3 2 ) 2 8 . Z u m  p ro testan tisch en
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Fü rsten in teresse  parallel dazu etw a: B. Vogler, La politique scolaire en tre  R hin e t M oselle. 
L ’e xem p le  du D u ch é de D eu x-P o n ts  ( 1 5 5 6 -1 6 1 9 ) ,  in : F ran cia  3 (1 9 7 5 )  2 3 6 - 3 2 0  und 4  (1 9 7 6 )  
2 8 7 - 3 6 4 .

139 Z u r  E xem p lifizieru n g  d er allgem ein en E n tw icklun g seien g en an n t auf der einen Seite das b e
rü h m te  und einflußreiche L ö w en er C ollegium  T rilingue, das in en g er V erbin dun g m it d er U n i
versität stan d ; / / .  de Vocht, H istory  of the F ou n d atio n  and the Rise of the C ollegium  Trilingue  
Lovaniense 1 5 1 7 - 1 5 5 0 ,  I—IV (Löw en 1 9 5 1 -1 9 5 5 ) .  A n d ererseits etw a die G rü n d u n g  eines R ats
gym nasium s in E rfu rt zum  N ach teil der U n iversität, sodann die E rrich tu n g  eines Je su ite n g y m n a 
sium s ebd .; E. Kleineidam, U niversitas Studii Erffordensis (s .o . A n m .73 ), Teil III: D ie Z e it  der 
R eform ation  und G eg en refo rm atio n  1 5 2 1 - 1 6 3 2  (1 9 8 0 )  8 2 - 9 2 .

140 Z u m  päd agogisch en  H u m an ism u s s .u .a . R. R. Bolgar, T h e  Classical H eritage and its B en efi
ciaries (C am b rid ge 1 9 5 4 )  3 2 9 - 3 6 9 -  E r  hält n ich t M elan ch th o n  und Jo h an n es S tu rm , so n d ern  M a- 
thurin  C ord ier (den Latein leh rer Calvins) für den eigen tlich en  R ep räsen tan ten  des päd agogisch en  
H um anism us.

141 Schindling, H u m an istisch e  H o ch sch u le  (s .o . A n m . 138) 3 9 5 f., in sein er Schlußw ertung. Z u r  
ersten allgem ein en Ein fü h ru n g s. £  Garin, G esch ich te  und D o k u m en te  d er aben dländischen  
Pädagogik II: H u m an ism u s; III: V o n  der R eform ation  bis Jo h n  L o ck e. Q uellenausw ahl für die 
d eu tsch e A u sgab e: £  K e ß le r ( 1 9 6 6 - 6 7 ) .  D ie italienische A u sg ab e: L ’ed u cazion e in E u ro p a (Bari 
1 9 5 7 ) ; Moog, G esch ich te  d er Pädagogik II (s.o . A n m . 13 5 ) 1 4 - 1 2 1 ;  T. B a lla u ff  Pädagogik (s.o . 
A n m . 135 ) I (1 9 6 9 )  5 0 7 - 6 3 1 .  Z u r  pädagogischen G ru n d ten d en z des H u m an ism u s: E. Garin, II 
pen siero  p ed agogico dell’U m an esim o  (F loren z  1 958 ). F o rsch u n g en  über die sch u lp rak tisch e U m 
setzu ng der hu m an istisch en  Pädagogik im  italienischen Q u a ttro ce n to  (aber auch  für die spätere  
Z eit) sch ein en  w eitg eh en d  zu fehlen. D azu D. Hay, S torici e R in ascim en to  negli ultim i ven ticin -  
que anni, in : II R in ascim en to  (s .o . A n m . 1) 3 3 :  „P er una storia dell’istruzione ch e  illustri la diffu- 
sione dei princip i um anistici bisogna volgersi a co lo ro  ch e  h an n o affrontato  il p ro b lem a p er l’E u - 
ropa setten trio n ale  . . .  N on co n o sco  alcu na opera del gen ere  sulle scuole italiane.“ A u s d em  B ei
trag von P. Denley, R e ce n t studies on  Italian universities of th e  M iddle A ges and R en aissan ce, in: 
H isto ry  of U niversities 1 (1 9 8 1 )  1 9 3 - 2 0 5 ,  ist zu schließen, daß sich auch in den letzten  Jah ren  
daran nichts g eän d ert h a t; d o ch  s .u . A n m .2 3 1 . Beiträge wie C. Frova, La scuola nella c ittà  tardo-  
m ed ievale : un im p eg n o  ped agogico  e organizzativo, in : Le c ittà  in Italia e in G erm an ia nel M e- 
d ioevo: cu ltu ra, istituzioni, vita religiosa (B ologna 1 9 8 1 ) 1 1 9 -1 4 3 , o d er: M . Pastore Stoccbi, Scuola  
e cu ltu ra u m anistica fra due secoli, in : Storia della cu ltu ra  ven eta  dal prim o q u attro cen to  al co n ci-
lio di T ren to  I (V icenza 1 9 8 0 ) 9 3 -1 2 1 , bestätigen indirekt die N egativm eldu ngen au ch  w eiterhin. 
D er V o rtrag sb an d : V itto rin o  e la sua scuola. U m an esim o , ped agogia, arti (F loren z  1 9 8 1 ), bleibt 
ganz im  U m kreis des Feltresen . -  E in e n ü tzliche Ein fü h ru n g in den hu m an istisch en  Schu lb e-  
trieb nördlich  der A lp en  (exem p larisch  auch  für and ere G eb iete  über die N iederlande hinaus) 
gibt P. N. M . Bot, H u m an ism e en O nderw ijs in N ederland (U tre ch t und A n tw erp en  1 9 5 5 ). A u ch  
Spitz, H u m an ism  in th e  R efo rm atio n  (s .o . A n m .3 0 )  6 5 1 , w eist auf den U n tersch ied  zw isch en der  
älteren „elitist co n ce p tio n “ d er H u m an isten  und d er jün geren  „universal co m p u lsory  ed u catio n “ 
im  neuen G ym nasialw esen hin. G enerell g ilt: „N ev er in history  . . .  has so m u ch  been w ritten  on 
edu cational th eo ry  and p ractice  as in the age of the R en aissan ce.“

142 D em en tsp rech en d  klafften A n sp ru ch  und B ed eu tu n g  bisw eilen auseinander, so w enn der 
R ek to r des L ü n eb u rg er Jo h a tm e u m , L o ren z R h o d o m an  ( 1 5 4 6 - 1 6 0 6 )  als „ch ristlich er H o m e r“ b e
zeich n et w urde; s. Hactse, Latein sch u le in N iedersach sen  (s .o . A n m . 13 8 ) 155 .

143 D azu jetzt W. K ühlm ann, G elehrtenrepub lik  und F ü rsten staat. E n tw ick lu n g  und K ritik  des 
d eu tsch en  S p äthum anism us in d er L iteratu r des B arockzeitalters (1 9 8 2 )  2 8 5 - 4 5 4  („D er G elehrte  
in d er G esellschaft“); ebd. 8 5 - 1 1 2  üb er „die todkrank en S tu d ien “ : „Bilder d er Sp ätzeitlich k eit“, 
G reisenalter, K älte to p o s usw. Vgl. auch  IV. K ühlm ann, A p olo g ie  und K ritik  des Latein s im  
S ch rifttu m  des d eu tsch en  S p äthum anism us. A rg u m en tatio n sm u ster und sozialg esch ich tlich e Z u 
sam m en h än ge, in : D aph nis 9 (1 9 8 0 )  3 3 - 6 3 .

144 M it dieser F orm u lieru n g  m ö ch te  ich den U rsp ru n g  des konfessionellen Sachverh alts als sol
ch en  m it d em  h eu tigen  Forsch u n gsstan d  in Ü b erein stim m u n g  bringen, daß er näm lich  zeitlich  
n ich t sch on  m it d em  Beginn d er R eform ation  zusam m enfällt.
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'■'5 Z u r  allgem ein en C harakteristik  des vom  religiösen O rd n u n g sd en k en  gep rägten  16. Ja h rh u n 
derts s. gru n d leg en d  W. Reinhard, G eg en refo rm atio n  als M odernisierun g? P ro lego m en a zu einer  
T h eorie  des konfessionellen Z eitalters, in : A R G  6 8  (1 9 7 7 )  2 2 6 - 2 5 2 .
146 B ereits 1 5 2 4  äußerte Vives in ein em  Brief aus L o n d on  an E rasm u s über die E n tw ick lu n g  in 
D eu tsch lan d : „Ista vel pro  L u th ero  vel in L u th eru m  excu sseru n t de p ectoribu s stu d io so ru m  o m -  
n em  aliarum  litteraru m  cu ram “ ; vgl. IJsewijn, C o m in g  of H u m an ism  (s.o . A n m . 53) 2 81  f. F ü r die 
U n tero rd n u n g  des H u m an ism u s u n ter die religiösen F o rd eru n g en  der R efo rm  ch arak teristisch  
ist z .B . auch  C lich to v e ; Massant, Jo sse  C lich to v e (s.o . A n m . 52) II 3 8 0 - 4 0 7  („C lichtove et l’h u 
m an ism e“). E in  Beispiel von  der anderen S eite : In einem  Brief an C am erarius (1 5 2 9 )  stellt M e- 
lan ch th o n  E rasm u s als A riu s, L u th er als „Schutzw all g egen  die von E rasm u s au sgeh ende A u fk lä
rung“ h in ; M aurer, D er junge M elan ch th o n  II (s .o . A n m . 114) 5 9 7  A n m . 1 38 . Im  V o rw ort ebd. 5 
b ezeich n et M aurer M elan ch th o n s „Stellung“ zw ischen H u m an ism u s und R efo rm atio n  „als eine  
ständige B ew egung zw isch en  zwei P o len “.
147 D o ch  ergibt sich für das ganze Jah rh u n d ert ein offensichtlich es Bildu ngsübergew icht des p ro 
testan tisch en  K leru s g egen ü b er d em  kath olisch en ; T h e  R ecru itm en t and the T raining  of the  
C lergy in the 1 6 lh C en tu ry , in: M iscellanea H istoriae E cclesiasticae  III (B ibliothèqu e de la R evue  
d’H ist. E ccl. 50) (Löw en 1 9 7 0 )  1 0 7 -2 8 3 .
148 Schindling, H u m an istisch e  H o ch sch u le  (s .o . A n m . 138 ) 3 3 , w o m it d em  „D azw isch en treten “ 
ein n eu er, freilich g an z en tg eg en g esetzter Sinn zukäm e. W e n n  Brecht, L u th ertu m  (s.o . A n m . 125)  
12, zu rech t b e m e rk t: „O b der H u m an ism u s o h n e die R efo rm atio n  einen  derartigen  A usbau des 
Bildungsw esens auf allen E b en en  erreich t hätte , ist m in d esten s fraglich“, so  k ö n n te  m an  „R efo r
m ation “ hier o h n e w eiteres du rch  „K onfession alisieru ng“ ersetzen . Vgl. die instruktiven Beispiele  
für das konfessionell bed ingte N eb en ein an d er m eh rerer  G ym n asien  am  selben O rte  bei Haase, 
L atein sch u le  in N ied ersach sen  (s .o . A n m . 138) 1 5 0 f.
149 Liebing, A u sgänge des eu ro p äisch en  H u m an ism u s (s .o . A n m . 127 ) 3 6 8 f.: „D ieser H u m an is
m us, d em  die drei K o n fession en  auf Jah rh u n d erte  eine g esich erte , u n an g efo ch ten e p ro p äd eu ti
sch e Fun k tion  e in räu m ten , hat G en eratio n en  g u ter L u th eran er, R efo rm ierter und K ath olik en  zu 
D ienern  der K irch e  und des Staates erzogen  . . .  Sie alle, den en  die alten S p rachen geläufig, die 
antiken A u to ren  v ertrau t w aren, bildeten bis zum  E n d e des ancien  régim e das v ielleicht unauffäl
lige, aber h ö ch st w irksam e und notw end ige F u n d am en t ein er eu ro p äisch en  G esellschaft, ohne  
das au ch  der F o rtsch ritt, das „M o d ern e“, die R evolution  und die E m an zip atio n  n ich t zu den ken  
gew esen  w ären.“
130 E. Trunz, D er d eu tsch e  S p äthum anism us um  1 6 0 0  als S tan desku ltur, in : Z e itsch r. f. G esch . 
d er E rzieh u n g  u. des U n terrich ts  21 (1 9 3 1 )  1 7 - 5 3 ;  w iederabgedruckt in : D eu tsch e  B arock for
sch u n g , hg. von R. Alewyn ( ’ 1 9 6 5 ) 1 4 7 - 1 8 1 .  W en n g le ich  n ich t speziell d em  H u m an ism u s gew id
m et, b ietet die gan ze S am m lu n g  des letztg en an n ten  Sam m elw erk es d o ch  w esen tliche retro sp ek 
tive E in sich ten  au ch  für un ser T h em a. Im  b eson deren  hierzu Trunz  1 7 3 : „D as was den H u m a 
nism us . . .  um  1 6 0 0  zum  so w esen tlichen  Bestandteil d er d eu tsch en  G esam tk u ltu r m ach te , war 
d er U m stan d , daß er  den g eistigen  Besitz von T au sen d en  au sm ach te , die als L eh rer, P farrer und  
and ere G eleh rte  die H o ch sch u len  verlassen h atten  und eine breite, m it allen S ch ich ten  des V o l
kes vielfach in B erü h ru n g  steh en d e M asse bildeten .“
131 Vgl. etw a das K ap itel „M yth ologie“ bei A. Buck, D ie R ezep tio n  d er A n tik e in den rom an i
schen  L iteratu ren  d er R enaissan ce (1 9 7 6 )  1 9 2 - 2 2 7  (m it L iteratur). G rund legen d w ar E. Panofsky, 
Studies in Ico n o lo g y : H u m an ist T h em es in the A rt of the R enaissan ce (New' Y o rk  1 939 ). A n re 
g en d : E. Wind, Pagan M ysteries in the R enaissan ce (L o n d o n  21 9 6 8 ) ; d eu tsch e A u sgab e: H eid n i
sch e M ysterien in d er R en aissan ce (1 9 8 1 ). Als Q u ellen sam m lu n g  zugleich fundam ental wie m o 
n u m en tal die von  S. Orgel herausgegeben e 55bän dige Ik o n o m y th o g rap h ie : R enaissan ce and the  
G ods, und die daran anschließen de 22bän dige T e xtsam m lu n g : T h e Ph ilosop hy of Im ages (N ew  
Y o rk  1 9 7 9 ff-). A u s D eu tsch lan d  ebd. die „H eyd en w eld t und ihre G ö tte r“ (Basel 1 5 5 4 ) des (B asi
lius) Jo h an n es H erold  ( 1 5 1 1 - 1 5 6 7 )  (N ew  Y o rk  1 980 ), des ersten großen  d eu tsch en  M ythogra- 
ph en und Ik o n o g rap h en , d er im  k ath olischen  wie im  evangelisch en  D eu tsch lan d  von w eitrei
ch en d er, auch  vulgarisieren der W irk u n g  war. Ein  W o lfen b ü tte ier  K o llo q u iu m  im  D ezem b er  
1 9 8 2 , dessen V o rträg e in absehbarer Z e it w ohl auch  im  D ru ck  vorliegen , ist d em  T h em a „M ytho- 
grap hie der frühen N eu zeit“ g ew idm et.
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152 C. W iedemann, V orspiel d er A n th o log ie , in : D ie d eu tsch sp rach ig e A n th o log ie  II. Studien zu 
ihrer G esch ich te  und W irk u n gsfo rm , hg. von J .  Bark  und D. Pforte(1 9 6 9 )  6 . Ebd. 5 : „E s war e n t
scheidend für die E n tsteh u n g  und das G esich t der zukünftigen deu tsch en  L iteratur, daß sich in 
d er Frage d er kulturellen E rn eu eru n g  die beiden einzigen  literarisch progressiven G ru p p en , die 
b ü rgerlichen  H u m an isten  und d er schöngeistige A d el zu sam m en fan d en .“ D ie „h u m an istisch  g e 
bildeten B ü rg erlich en “ erhielten  „ im m er häufiger Ä m te r  bei H of“ . Vgl. auch das K ap itel „ K o n 
takte des A dels zur bü rgerlichen  G eleh rten b ild u n g“ bei Barner, B arockrhetorik  (s .o . A n m . 131)  
3 8 4 - 3 8 6  („K o n v erg en z  von A d elserzieh u n g und m o d ern -rh eto risch er G eleh rten sch u lb ild u n g“ 
am  A u sgang d er Barockzeit).

153 So Engel, in : H an d b u ch  III (s .o . A n m .9) 54 , u n ter A u fn ah m e der M ax W eb ersch en  B eu rtei
lung. A llerdin gs b eto n t auch  Trunz, D eu tsch er Sp äth u m an ism u s (s.o . A n m . 150), daß „auf dieser 
Stufe der E n tw ick lu n g  der H u m an ism u s als G egenstan d rein g eleh rten  W issen s d er allgem einen  
V olkskultur gegen ü b erstan d “ und „als zerb röck elter W issen sstoff in die große S ch ich t d er G eb il
d eten , das neu sich entw ick elnde h öh ere  B ü rg ertu m , v ersick erte“. D ie un tersch ied lich en  B eu rtei
lungen m ach en  jed o ch  aufs beste die D op p elg esich tigk eit d eu tlich , auf die auch  unsere A nalyse  
hinausläuft: einerseits den Verfall in m ediokre U n erh eb lich k eit, and ererseits die Integration  in 
die m aßgebliche g esellsch aftliche F ü h ru n gssch ich t. Im  L ich te  d er jün geren F orsch u n g  über den  
stark literarischen C h arak ter der Bildenden K u n st und üb er die B ed eu tu n g des Figuralen in der  
L iteratu r ist d er G egen satz  zw isch en S p rach - und B ildkunst, d er sein erzeit eine w ichtige Rolle  
gespielt hat, h eu te  zu m in d est seh r abgem ildert.

I5'i V. Sinemus, P o etik  und R h eto rik  im  frü h m od ern en  d eu tsch en  Staat (1 9 7 8 )  2 3 , d er im  übrigen  
die hier an g ed eu teten  Linien du rch zieh t. C eltis erhielt für dieses W e rk  auch von K aiser F rie d 
rich III. den D ich terlo rb eer. Z u  der Schrift selbst s. zuletzt J .  Leonhardt, N icco lo  Perotti und die 
„A rs versificandi“ von C on rad  C eltis, in : H u m an istica  Lovaniensia 3 0  (1 9 8 1 )  1 3 - 1 8 .  Z u m  T h em a  
insgesam t s. auch  das K ap itel „R h etorik  in der A d elserzieh u n g “ bei Barner, B arock rh eto rik  (s.o . 
A n m . 13 1 ) 3 6 7 - 3 8 6 .

155 Heer, D ie dritte  K raft (s.u . A n m . 164) 4 6 1 :  „M it der heid n isch en  A n tike zieh t etwas von der  
W eite , S ch ö n h eit und L eb enslust d er arch aisch en  G esellschaft und d er offenen K ath olizität A lt
europas in die B ildungsw elt d er G eg en refo rm atio n  ein .“ V gl. auch  den S am m elb an d : Classical In 
fluences on E u ro p ean  C ulture. 1 5 0 0 - 1 7 0 0 ,  hg. von R. R. Bolgar (C am b rid ge 1976 ). D aß m an das 
P ro b lem  „m yth olo g isch er“ D ich tu n g  allerseits erk an n te, zeigt die frühe A u seinand ersetzung V a- 
dians m it dieser Frage in sein er P oetik  von 1 5 1 8 ; / .  Lefebvre, Le p o ète , la poésie et la poétiqu e. 
É lém en ts  p o u r une définition e t pour une datation de l’h u m an ism e allem and, in : L ’H u m an ism e  
allem and (s.o . A n m . 14) 2 8 5 - 3 0 1 ;  d o rt 2 9 5 - 2 9 7 .  W ie  m an  es trotz  g ro ß er Schw ierigkeiten , etwa 
d u rch  („m ittelalterlich e“) typologische M ythenallegorese löste , zeigt eindrucksvoll F. Ohly, Skiz
zen zur T ypologie  im  späteren M ittelalter, in : M edium  aevum  d eu tsch . Festsch rift für K . R uh  
(1 9 7 9 )  2 5 1 - 3 1 0  (zum  Begriff „M ittelalter“ ebd. 2 5 1 : „m an ch e Bahnen des M ittelalters end en erst 
m it d em  18. Ja h rh u n d e rt“). Im  w eiteren R ah m en  dazu ders., S chriften  zur m ittelalterlich en  B e
d eu tu n gsforsch u n g (1 9 7 7 )  3 1 2 - 4 0 0 ,  u n d : T yp o lo gisch e Figu ren  aus N atu r und M ythus, in : F o r 
m en  und F u n k tion en  d er A llegorie. Sym posion  W o lfen b ü ttel 1 9 7 8  (1 9 7 9 )  1 2 6 - 1 6 6 .

156 Spitz, H u m an ism  in the R efo rm atio n  (s.o . A n m . 30 ) 6 6 1 :  „T he balance achieved betw een re- 
ligious co n cern  as su ch  and the cu ltivation  of classical learning in ,confessional hum anism * re- 
sulted in a stren g th  and stability w hich  lasted into m o d ern  tim es, n o  sm all ach iev em en t for so 
fragile a thing as h igh er cu ltu re.“

157 K e n n zeich n en d e  K o n seq u en z : das Schäferspiel. Vgl. dazu neu erd ings: Le G en re pastoral en  
E u ro p e  du X V e au X V I I e siècle. A ctes  du C olloqu e international tenu  à S a in t-É tien n e . . .  1 9 7 8  
(S ain t-É tien n e 1 9 8 0 ). E in e and ere G eleg en h eit zum  A u ß ergew ö h n lich en  bot das im  beson deren  
„höfisch e“ F est. A u s d er zahlreichen  hier einschlägigen L iteratu r nen n e ich lediglich die älteren  
S am m elb än d e: Les fêtes de la R enaissan ce I—III, hg. von / .  Jacqu ot  und E. Konigson (Paris 
1 9 5 6 -1 9 7 5 )  (der zw eite u n ter d em  T itel: F êtes e t cé rém o n ies au tem p s de C harles Q uin t). B ei
träge über m ittelalterlich e T rad ition en  in diesen F esten  d er R enaissan ce führen M öglichkeiten  
d er A d ap tation  vor, die zu einem  w ichtigen  A n liegen  d er „ch ristlich en “ L iteratu r w urde; s .u . 
A n m . 1 58 .
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158 Vgl. etw a die gru n d legen d e jüngste A rb eit über das d eu tsch e  Jesu iten th eater  von J.-M . Valen
tin, Le théâtre des Jésu ites  dans les pays de langue allem ande (1 5 5 4 - 1 6 8 0 ) .  Salut des âm es et 
ord re des cités I -I I I  (B ern  usw. 1 978 ). D er darin etwas verd eck te  G esich tsp u n k t d er V erch ristli- 
ch u n g  d er A n tike ist d eu tlich er h erausgearbeitet von dems., D as Jesu iten d ram a und die literari
sch e T rad ition , in : D eu tsch e  B arock literatu r und europ äisch e K u ltu r (D o k u m en te  des In tern atio 
nalen A rbeitskreises für d eu tsch e B arock literatu r 3) (1 9 7 7 )  1 1 6 - 1 4 0 .  N euerdin gs n o ch  R. W im 
mer, Jesu iten th eater. D idaktik und F est. D as E x e m p lu m  des ägyp tisch en  Jo se p h  auf den  d eu t
sch en  B üh nen d er G esellschaft Je su  (1 9 8 2 )  (trotz  des biblischen T h em as hier einschlägig). Ü b er  
den L ü ttich er D ram atik er H o lon iu s, dessen S tü cke für die E n tw ick lu n g  des Jesu iten d ram as „M o 
dellch arak ter“ b ek am en , s . / .  A. Parente Jr .,  C o u n ter-R efo rm atio n  P o lem ic und S en ecan  T raged y: 
T h e D ram as of G regorius H olon ius (1 5 3 1  ?—1 5 9 4 ), in: H u m an istica  Lovaniensia 3 0  (1 9 8 1 )  
1 5 6 - 1 8 0 ;  sein Z iel (1 6 0 ) : „to  ch ristian ize pagan th eater“, und zwar sp eziell: den h eid nisch en  H e 
roen  du rch  den ch ristlich en  M ärtyrer als „H eld “ zu ersetzen . Instruktiv  und im  besten Sinne z u 
gleich  vergnü glich  ist die k o m m en tierte  Fak sim ilesam m lu n g  von E. A l Szarota, D as Je su ite n 
dram a im  d eu tsch en  S p rachgebiet. E in e P erio ch en -E d itio n . T e x te  und K o m m e n ta re  I /II  
(1 9 7 9 /8 0 ) . Z u r  p ro testan tisch en  S eite : H. Hommel, A n tik es E rb g u t im  evangelischen K irch e n 
lied, in: T h eologia  V iato ru m . Jb . d. kirchl. H o ch sch u le  Berlin 1 9 4 8 /4 9 ,  1 2 2 - 1 3 9 ;  / . Lebeau, A u x  
origines du théâtre  biblique L u th érien , in : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 4 7 7 - 4 9 1  (m aß
g eb lich er Einfluß des von G ulielm us G nap heus 1 5 2 9  verfaßten „A colastu s“). R egional: E. Weber, 
M usique et théâtre  dans les pays rhénan s II. Le théâtre  hu m an iste  e t scolaire dans les pays rh é 
nans (Paris 1974). E in  instruktives Beispiel für die „In ten tio n , antike T rad itio n  und ch ristlich -m o -  
raiisches E n g ag em en t zu v ersch m elzen “ s. bei H.-G. R olo ff T h o m as N aogeorg  und das Problem  
von H u m an ism u s und R efo rm atio n , in : L ’H u m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 4 5 5 - 4 7 5 .  Z u r  In- 
terp retatio  ch ristian a fern er n o ch  E. Schäfer, H oratiu s C hristianus. Z u r  R ezep tio n  der H o razi
sch en  D ich tu n g  bei den d eu tsch en  N eulateinern  des 16. Jah rh u n d erts , in : A cta  C on ven tu s N eo- 
Latini Lovaniensis 197 1  (Löw en und M ün ch en  1 9 7 3 ) 5 0 9 - 5 1 5 .  S. au ch  oben A n m . 1 5 7 : Les fêtes 
de la R enaissance.
li9Aioeller, D eu tsch e  H u m an isten  (s .o . A n m .37 ) 4 7 f., üb er „zwei T en d en zen  innerhalb der h u 
m anistischen  B ew eg u n g “, w o das religiöse E lem en t und das „literarisch-w issen sch aftlich e In ter
esse“ auf derselben Seite ersch ein en . Vgl. im  übrigen ob en  A n m . 4 1 - 4 3 .
160 Vgl. den A rtikel „V erm ittlu n g sth eo lo g ie“ von R. Bäum er, in : Lexik on  für T h eologie  und K ir
ch e  X  (21 9 6 6 ) 7 1 9 , und das K ap itel „V erm ittlu n g sth eo lo g en “ bei E. Iserloh, G esch ich te  und  
T h eo lo g ie  der R efo rm atio n  (s .o . A n m . 116 ) 1 0 1 - 1 0 3 .  Im  übrigen die oben A n m . 1 08  g en an n ten  
Studien zum  erasm ian isch en  Irenism us.
161 In diesem  zw eiten Sin ne etw a II. A. Enno van Gelder, T h e  T w o R efo rm atio n s in the 1 6 lh C e n 
tury. A  Study of th e R eligious A sp ects  and C o n séq u en ces of R enaissan ce and H u m an ism  (H aag  
21 9 6 4 ) 7 : „W e have to  distinguish side by side w ith C ath o licism  and P ro testan tism  a third relig
ious m o v em en t, parallel to  b o th  b u t n o t betw een th em , and having a m o re  m od ern  asp ect . . .  I 
shall call it hu m an istic religion.“ Ihr W e g  führt nach  E n n o  van G eld er über die A ufklärung zum  
heutigen sog. „H u m an ism u s“. Vgl. auch  Renaudet, É rasm e et l’Italie (s .o . A n m . 129) 2 0 0 - 2 4 2  
(„Le prob lèm e de la troisièm e église“); ebd. 2 0 1 : „II souh aitait une sim plification du d o g m e, ré 
duit au x exig en ces indispensables d’un spiritualism e évangelique“, und w ün schte, daß die L eh ren  
C hristi „pouvaient s’acco rd er av ec les plus hau tes leço n s des ph ilosop hes antiq ues.“ Im  gleichen  
Sinne ders., É tu d es érasm iens (1 5 2 1 - 1 5 2 9 )  (Paris 1 9 3 9 ) 1 2 2 - 1 8 9  („Le m od ern ism e érasm ien “).
162 Hengst, Jesu iten  (s.o. A n m . 13 0 ) 58  f.
163 D aß es auch  b eträch tlich e  W eiterw irk u n g  gab, darf allerdings n ich t ganz übersehen  w erden. 
Vgl. etw a II. R. Guggisberg, Sebastian C astellio im  U rteil sein er N ach w elt vom  S p äthum anism us  
bis zur A ufklärung (Basel un d S tu ttg art 1956).
1M F. Heer, D ie dritte  K raft. D er eu rop äisch e H u m an ism u s zw isch en  den F ro n ten  des konfessio
nellen Z eitalters (1 9 5 9 ) . A. Franzen, D ie K elch b ew eg u n g  am  N iederrhein  im  16. Jah rh u n d ert. 
Ein Beitrag zum  P ro b lem  der K onfession sbildu ng im  R efo rm atio n szeita lter (1 9 5 5 ). Z u  F ran k 
reich s. P. Im bart de la Tour, Les origines de la R éfo rm e III. L ’É v angelism e (Paris 1 914 ). Z u  Ita
lien : R efo rm atio n  and C o u n ter R efo rm atio n , in : Cochrane (H g.), T h e  L ate  Italian R en aissan ce (s.o. 
A n m . 21 ) 2 0 9 - 2 8 4 ;  fern er: Eresia e R iform a nellTtalia del C in q u ecen to . M iscellanea I (F loren z-
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C h icag o  1 9 7 4 ); D. Cantimori, U m an esim o  e religione nel R in ascim en to  (Turin 1 9 7 5 ) (A ufsätze -  
zum  G esam tw erk  C an tim oris s. G. Aiiccoli, D elio C an tim ori. La ricerca  di una nuova critica  sto - 
riografia, Turin 1 9 7 0 ); Al. P. Gilmore, Italian R eactio n s to E rasm ian  H u m an ism , in : Itinerarium  
Italicum  (s.o . A n m . 14) 6 1 - 1 1 5 .  iM aterialreich jetzt auch  das dieses T h em a an und für sich  w eit 
ü b ersch reiten d e W e rk  von Ai. Petrocchi, Storia délia spiritualité italiana I: Il D u ecen to , il T re ce n to  
e il Q u a ttro ce n to ; II: II C in q u ecen to  e il S eicen to  (R o m  1 978 ). Vgl. auch  A n m . 51 und 165 . Z u  
S p an ien : Ai. Bataillon, E rasm e e t l’Espagne. R ech erch es sur l’histoire spirituelle du X V I e siècle  
(Paris 1 9 3 7 ); zu ben u tzen  in der erw eiterten  sp anisch en  Ü b ersetzu n g : E rasm o  y España. Estudios 
sobre la historia espiritual del siglo X V I (M exico  und B u en os A ires 1966). Z u m in d est in w eni
gen  repräsentativen  Beispielen ist diese L iteratu r im  Z u sam m en h an g  m it un serem  T h em a zu 
erw ähnen , da in ihr d er eu ropäische R ü ck stoß  des nörd lich en  ch ristlichen  H u m an ism u s zur 
Sp rache k o m m t. U m g ek eh rt ersch ein t es m ir p ro b lem atisch , in die deu tsch e Politik G attinaras  
(T olerierun g L u thers) das H u m an ism u sth em a einzu fü hren , wie dies kürzlich J ,  Al. Headley, 
G attinara, Erasm u s, and th e Im perial C on figurations of H u m an ism , in : A R G  71 (1 9 8 0 )  6 4 - 9 8 ,  
getan  hat.
I<’5 C h arakteristisch  das Schicksal des als päp stlich er N un tiu s in D eu tsch lan d  w irkenden H u m a
nisten und R efo rm ers Pier Paolo  V ergerio , der sich nach  sein em  S ch eitern  gegen  den Papst 
w an d te; s. jetzt A. Jacobson Schutte, P ier Paolo  V ergerio . T h e M aking of an Italian R efo rm er (G enf
1 977 ). Ü b er den d er H äresie  b eschuld igten  K ardinal P o le : D. Fenlon, H eresy  and O b ed ien ce in 
T rid en tin e  Italy: C ardinal Pole and the C o u n ter-R efo rm atio n  (C am b rid ge 1 9 7 3 ) ; J .  I. Tellechea 
Idtgoras, F ray B artolo m é C arranza y el C ard enal Pole (P am p lo n a 1 977 ). D es w eiteren zu C ar
ranza, der M elan ch th o n  sch ätzte , von dems.: M elan ch th o n  y C arranza. Préstam o s y afinidades (Sa
lam an ca 1 9 7 9 ) ; sow ie die A u fsatzsam m lu n g : T iem p o s recios. Inquisición y h etero d o xias (Sala
m an ca 1977).
166 W äh ren d  sich d er H u m an ism u s als konfessionell e in g eb u n d en er S ch ulhu m an ism us eben er
folgreich halten un d w eiterw irken k o n n te, wie .Liebing, A u sgänge des eu ropäischen  H u m an ism u s  
(s .o . A n m . 127) 3 7 3 f., m it R e ch t betont.
167 D aß E rasm u s trotz  der Indizierung g erad e im  k ath olischen  Bildungsraum  w eiterb en u tzt 
w urde, zeigt /. Brezzel, E rasm u sd ru ck e des 16 . Jah rh u n d erts  in bayerischen Jesu iten b ib lio th ek en , 
in : D as V erhältnis d er H u m an isten  zum  Buch (s.o . A n m . 8 5 )  1 4 5 - 1 6 2 .  D asselbe g ilt im  übrigen  
für den durch die jesu itische S ch u lo rd n u n g  verb oten en  M elan ch th o n ; ebd. 1 62 . Ä h n lich  auf
schlußreich  für die N ied erlan d e: S. W. Bijl, E rasm u s in h e t N ederlands to t 1 6 1 7  (N ieuw koop
1 9 7 8 ) (un ter den m eh r als 1 0 0  Ü b ersetzu n gen  auch  zah lreich e im  k ath olischen  B ereich). D azu  
frü her sch on  R. Crahay, Les cen seu rs louvanistes d’E rasm e, in : Scrin iu m  E rasm ian u m  I (Leid en  
1 9 6 9 )  221  - 2 4 9 .  Ü b e r italienische E rasm u sleser n ach  sein er Indizierun g: J .  Tedeschi, A  S ixteen th - 
C en tu ry  Italian E rasm ian  and the „ In d ex“, in : Essays p resen ted  to  M. P. G ilm ore (F loren z  1 9 7 8 )  
3 0 5 - 3 1 5 .
168 Flitner, E rasm u s (s .o . A n m . 1 0 7 ); vgl. auch  das d o rt sch o n  angeführte  Z itat. Z u r  V erurteilun g  
des E rasm u s auf d em  T rid en tin u m  ebd. 3 3 - 4 6 .  S eh r b estim m t auch  Liebing, A u sgänge des eu ro 
p äischen  H u m an ism u s (s.o . A n m . 127) 3 6 1 : „D iese gan ze R eih e (B u cer, M elan ch th o n , C alvin) 
weiß sich vom  E rasm isch en  H u m an ism u s du rch  eine äuß erste, im  einzeln en  Fall freilich ver
sch ied en  an gesetzte  G ren ze g esch ied en , die n ich t ü b ersch ritten  w erden darf, o h n e daß d am it die 
R efo rm atio n  üb erh au p t preisgegeben wird. Jen seits  der G ren ze , sp ätestens aber jenseits d er Posi
tion Z w inglis, steh en  diejenigen H u m an isten , die v o m  g an zen  P ro testan tism u s als n ich t-refo rm a-  
torisch  abgelehn t w erd en .“ Z u r  A b leh n u n g  des E rasm u s d u rch  beide Seiten s. auch  Bierlaire, Les 
C olloqu es d’É rasm e (s .o . A n m . 5 5 ) 2 0 1 - 2 0 3 .  N eu ere L iteratu r aufarbeitend und auch  zeitlich  
üb er Flitner  hinausführend neuerdings B. Aiansfield, P h o en ix  of H is A ge. In terp rétation s of E ras
m u s ca. 1 5 5 0 - 1 7 5 0  (T o ro n to  1979).
169 So auch  erklärt sich  Joachim sens  U rteil (D er H u m an ism u s und die E n tw icklun g des d eu t
sch en  G eistes 4 7 6  =  G esam m elte  A ufsätze II 3 8 2 ;  s .o . A n m . 3 3 ): „U m  1 5 5 0  ist die hu m an isti
sch e B ew egung zu E n d e “. A u s d er prinzipiell g le ich en  Fesselu n g  du rch  die R efo rm atio n sge
sch ich te  heraus aber auch  Paulsen, G esch ich te  des geleh rten  U n terrich ts  (s .o . A n m . 1 3 5 ) 2 4 9 :  
„Seit dem  A n fan g d er zw anziger Ja h re  en tzieh t ihm  (dem  H um an ism u s) der A u sb ru ch  der g ro 
ßen kirch lichen  B ew egung rasch die T eiln ah m e“.
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170 So trotz  d er K ritik , die H. Baron, Secularization of W isd o m  and Political H u m an ism  in the 
R enaissan ce, in : Jo u rn al H ist. Ideas 21 (1 9 6 0 )  1 3 1 - 1 5 0 ,  an d em  B u ch  von E. F. Rice J r . , T h e  R e
naissance Idea of W isd o m  (C am b rid ge, M ass., 1958), geü b t hat, d em  e r  vorhält, er beurteile den  
R en aissan ce-H u m an ism u s wie „in D ilth ey ’s days“. Seine eigene Position um reißt R ice (IX ) wie 
folgt: „The process by w hich „sapientia“, traditionally o n e  of the cen tral ideas of m etap h y sics and  
theology , b ecam e a term  w ith prim arily ethical m eanings is both a secularizing one -  as w isdom  
is drained of its specifically  C hristian m eanings -  and a h u m an izing  one -  as w isdom  co n ies to 
co n cern  itself w ith h u m an  thin gs.“
171 N ur zu n en nen sind des w eiteren etw a die vom  H u m an ism u s erzeugten  Spannu ngen und  
K onflikte in der Ju risp ru d en z ; Burmeister, Stu dium  d er R ech te  (s. u. A n m . 183 ) 2 5 6 : H inw eis auf 
die Parallelität zum  th eo lo gisch en  B ereich .
172 W. Risse, D ie Logik d er N euzeit I ( 1 5 0 0 - 1 6 4 0  ) (1 9 6 4 )  1 4 - 2 0 0 ;  C. Vasoli, La dialettica e la reto- 
rica d elP U m anesim o. „In v en zio n e“ e „M eto d o “ nella cu ltu ra  del X V  e X V I secolo  (M ailand 1 9 6 8 );
F .J .  Ashworth, L an gu age and L o g ic in the Post-M ed ieval Period  (D o rd rech t 1 9 7 4 ) ; Seifert, Logik  
zw ischen Scholastik  und H u m an ism u s (s .o . A n m . 65). A ls e rster Ü b erb lick  nützlich  die A b sch n it
te 4 2  („The eclipse of m edieval lo gic“) und 4 3  („H u m an ism  and the teach in g  of logic“) von E . J  
Ashworth bzw. L. J a rd in e  in d er „C am b rid ge H istory  of L ater M edieval P h ilosop hy“ (C am bridge  
usw. 1 9 8 2 ) 7 8 7 - 8 0 7 .  U n ter  d em  allgem ein eren  A sp ek t d er M eth o d en g esch ich te  g eh t auch  Gilbert, 
R enaissan ce C o n ce p ts  of M ethod (s.o . A n m . 18) 1 1 9 - 1 6 3 ,  auf die rh eto risch e  D ialektik ein.
171 A ls erster in ternational an erk an n ter R ep räsen tan t d er neu en  d eu tsch en  W issen sch aftlich k eit  
w urde er von sein en  d eu tsch en  Z eitg en o ssen  über alle M aßen g efeiert und erhielt in kürzester  
Z e it sechs B io grap h ien ; / .  M , IVeiss, T h e  Six Lives of R udolph A g rico la : F o rm s and F u n ctio n s of 
the H u m an ist B iograph y, in : H u m an istica  Lovaniensia 3 0  (198.1) 1 9 - 3 9 .  Z u  A gricola  vgl. im  all
g em ein en  Spitz, R eligious R enaissan ce (s .o . A n m . 32 ) 2 0 - 4 0 ;  M. A. N. Nauwelaerts, R udolphus  
A gricola  (H aag 1 9 6 3 ) ; sow ie den A rtikel ,A gricola R udolf' von F. J .  Worstbrock, in : D ie d eu tsche  
L iteratu r des M ittelalters. V erfasserlexikon I (1 9 7 8 )  8 4 - 9 3 .  F,in in teressan ter, w enn gleich  lediglich  
zur D iskussion g estellter N euan satz (s. u. A n m . 17 8 ) von  E. Kessler, H u m an ism u s und N aturw is
sen schaft bei R udolf A grico la , in : L ’H u m an ism e allem and (s. o. A n m . 14) 1 4 1 - 1 5 7 .  Z u r  D ialektik  
s. die einschlägigen A b sch n itte  in den in A n m . 172  g en an n ten  W e rk e n ; dort w eiterfü hrende Li
teratur. Vgl. auch F. Cave, T h e  C orn u co p ian  T e x t. P ro b lem s of W ritin g  in the F ren ch  R enais
san ce (O xford 1 9 7 9 ) 1 2 - 3 4 ,  sow ie Totok, H an d b u ch  III (s .o . A n m . 2) 2 8 0 f .
17,< L.Jard ine, L o ren zo  Valla and the Intellectual O rigins of H u m an ist D ialectic, in : Jo u rn al of the  
H istory of P h ilosop hy 15 (1 9 7 7 )  1 4 3 - 1 6 4 ;  FI. B. Gerl, R h eto rik  als P h ilosop hie. L o ren zo  Valla
(19 7 4 ).
175 Z u r  Begriffsklärung s. Lang, L oci theologici (s.u . A n m . 196 ) 5 7 : T o p o i sind bei A ristoteles  
„P rop osition en  von allg em ein em  Inhalt und allgem ein er G eltu n g , die g eeign et sind, als P räm is
sen für dialektische Syllogism en zu dien en “.
176 Eigenartigerw eise gibt es keine größere G esam td arstellu n g d er hu m an istisch en  R hetorik . Die  
Fülle der dam aligen R h eto rik -T rak tate  (8 6 7  A u to ren , d aru n ter rech t viele D eu tsch e) zeigt die 
von J . J ,  M urphy  herausgegeben e Bibliographie: R enaissan ce R h eto ric . A  Sh ort-T itle  C atalogue of 
W o rk s on R h etorical T h eo ry  from  the B eginnin g  of P rinting  to A . D . 1 7 0 0 , w ith Special A tte n 
tion to the H oldings of the Bodleian Library, O xford  (N ew  Y o rk  und L o n d on  1 9 8 1 ) ; ebd. in der  
Ein leitu ng I X : „T h ere is no co m p reh en sive  w ork on R enaissan ce rh e to ric“. D as in sein er M ate
rialfülle im p on ieren d e Buch  von Fumaroli, L ’A g e de l’é lo q u en ce  (s. o. A n m . 13 t), gibt zw ar einen  
gesam teu rop äisch en  Ü b erb lick  (B ibliographie m it 1 7 2 2  T iteln ), legt seinen Schw erp u n k t aber auf 
Fran k reich  sow ie zeitlich  auf die zw eite H älfte des 16. und die erste  H älfte des 17. Jah rh u n d erts. 
Ein Ü b erb lick üb er die R h eto rik fo rsch u n g  der letzten Z e it ebd. 1 - 6 .  1 9 7 7  ist eine „S ociété in ter
nationale pour l’h istoire de la rh éto riq u e" gegrü n d et w o rd en , die jährlich K o n g resse abhält und  
ein Publikationsorgan (R h e to ric  N ew sletter) herausgibt.
177 Vasoli, D ialettica e re torica  (s .o . A n m . 172 ) 2 6 3 , beton t, daß die to p isch e D ialektik in starkem  
M aße evolu tion är o rien tiert w ar; die h yp o th etisch en , offenen Schlüsse spielten die entscheiden de  
R olle. E in e kritische und nü tzlich e D iskussion d er Begriffe „probabilitas“, „opinio“, „inventio“ 
usw. bei Seifert, Logik (s .o . A n m . 6 5 )  7 7 - 9 8 .  Z u r  Logik als „W ah rsch ein lich k eitsleh re“ bei C aesa- 
rius (s.u .) vgl. Risse, Logik d er N euzeit I (s .o . A n m . 172 ) 2 6 f.
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178 Kessler, H u m an ism u s (s .o . A n m . 17 3 ) 151 , v ersu ch t von hier aus, „indirekt“ A g rico la  in die 
N ähe eines „W eges von d er hu m an istisch en  R hetorik  zur natu rw issenschaftlichen  M ethodik“ g e 
langen zu lassen.
179 D ie „G em einplätzigkeit“ der hu m an istisch en  T opik  zeigt zugleich  die enge Beziehung zur L i
teratu r an, in d er die L oci co m m u n es als O rd n u n g ssch em a für die G riffbereitschaft von Z itaten  
gru ndlegend e B ed eu tu n g  h atten ; J .  M. Lechner, R enaissance C o n cep ts  of the C o m m o n p laces . A n  
H istorical Investigation of the G eneral and U niversal Ideas U sed  in A ll A rg u m en tatio n  and P e r
suasion. W ith  Special E m p h asis on the Ed ucation al and Literary  Tradition of the S ixteen th  and  
S ev en teen th  C enturies (N ew  Y o rk  1 9 6 2 ; R ep rin t: W estp o rt 1 9 7 4 ). In diese w eiteren  Z u s a m m e n 
hänge g u t h in ein leu ch ten d  auch  Buck, D ie „studia hu m an itatis“ (s.o . A n m . 3) 2 8 0 ff.; ders,: Die 
K om pilatio n sliteratu r, in: Buck, R ezep tio n  der A n tik e (s .o . A n m . 151) 8 3 - 8 9 -  Ü b er den G em ein 
platz als Sachverhalt oraler K u ltu r s. W .j. Ong, T h e  P resen ce  of the W o rd  (N ew  H aven und L o n 
don 1 9 6 7 ) ; ders., C o m m o n p lace  R hapsod y: Ravisius T exto r, Z w in g er and Shakespeare, in : C las- 
sical Influences (s.o . A n m . 155 ) 9 1 - 1 2 6 .  In dem  b ah n b rech en d en  W e rk  von E. R. Curtius, E u ro 
päische Literatur und lateinisches M ittelalter ( '1 9 4 7 ) ,  wird die R hetorik  u n ter dem  G esich tsw in
kel der T opik als L eb ensprinzip  hu m an istisch er K u ltu r geseh en . Vgl. die Z u sam m en stellu n g  e in 
schlägiger Ä u ßerungen von C urtius zur T opik  bei P .J e b n (H g.), T o p o sfo rsch u n g. E in e D o k u m en 
tation (R espublica literaria 10) (1 9 7 2 )  3 - 1 9 ,  und ebd. in der E in leitu ng V I I -L X f V  eine engagierte  
A u sein an d ersetzu n g m it den B egriffskontam inationen bei C urtius. W ie  die D o p p elgesich tigk eit  
der topisch en  D ialektik d er H u m an isten  zeigt, liegt bei ihn en  eine äh n liche K o n tam in atio n  vor.
180 Risse, Logik der N euzeit I (s .o . A n m . 172 ) 1 5 0 : „N ach  dieser D isp ositionstheorie  hat die M e
thode L eh rstü ck e zu o rd n en , n ich t u n m ittelb ar zu bew eisen. W o h l aber b estim m t sie dian oetisch  
die Z u g eh ö rig k eit eines L eh rstü ck s zu ein em  S y stem “. Es bleibt „die system atisch e G liederung  
der L eh rstü ck e“. D iese „M ethode en tsp rich t eh er dem  ,o rd o ‘ als d er ,m eth o d u s‘ der A ristoteli-  
ker“. Vgl. dazu auch  Buck, D ie „studia hu m an itatis“ (s .o . A n m . 3) 2 8 8 , m it einem  Z ita t M ontai- 
gn es (Essais I 25), der „nos p éd ants“ (s. dazu oben bei A n m . 1 4 3 ) vor der L o ci-M eth o d e warnt. 
Ä h n lich  wie Risse urteilt auch  Troje, W issen sch aftlich k eit (s .u . A n m . 183) 7 8 , über die Ju risp ru 
d en z : „D en von R am u s bzw. seiner S chule beeinflußten Ju risten  liegt v or allem  an G lied eru n 

g en .“
181 B ah n b rech en d , historisch  aber n o ch  nich t breit genug, P. Joachimsen, L o ci co m m u n es. Eine  
U n tersu ch u n g  zur G esch ich te  des H u m an ism u s und der R efo rm atio n , zuerst ersch ien en  im  L u 
th er-Jah rb u ch  8 (1 9 2 6 )  2 7 - 8 7 ,  w iederabgedruckt in : G esam m elte  A u fsätze (s .o . A n m . 33)  
3 8 7 - 4 4 2 .  Besser das w issen sch aftsgeschich tliche G esam tfeld  berü ck sich tigen d  sodann W. M a u 
rer, M elan ch th on s L oci co m m u n es von 15 2 1  als w issen sch aftlich e Pro gram m sch rift. E in  Beitrag  
zur H erm en eu tik  d er R efo rm atio n szeit, in : L u th er-Jah rb u ch  2 7  (1 9 6 0 )  1 - 5 0 ;  ders., D er junge M e- 
lan ch th o n  (s.o . A n m . 11 4 ) I 1 9 2 - 2 1 4  und 2 4 3 - 2 4 7 ,  m it re ch t präzisen F orm u lieru n g en , etw a  
2 1 3 f.; „D ie biblische E xeg ese  gew in n t ihre form ale M ethode aus den R egeln  der R h eto rik  . . .  
Je d e  G estalt, jeder G eg en stan d , jedes Ereignis rep räsen tiert einen  locus co m m u n is : K ain die 
Sü nde, die Posau nen von Je ric h o  od er das M anna das W o rt G o ttes  . . .  D ie g esch ich tlich en  B ei
spiele . . .  haben ihren locus co m m u n is in der fides . . .  D abei wird d eu tlich , daß es sich bei den  
L oci niem als um  abstrakte Begriffe, son d ern  im m er um  die B ezeich niing  g esch ich tlich er E n t
scheidun gen handelt. D er R ed n er w ählt b ezeich n en d e G esch ich ten  aus, stellt deren locus c o m 
m unis fest und w end et diesen auf seine Z u h ö rer an, um  b estim m te  G efühle o d er E n tschlü sse in 
ihnen zu w ecken.“ Z u m  ganzen  Prob lem  m an ch erlei B eden kensw ertes auch  in dem  S am m el
ban d: Logique et théologie  au X V I e siècle : au x sources de l’argu m en tation  de M artin B u cer (C a
hiers de la Revue de théologie et de philosophie 5) (G enf usw. 1980).
182 G. Kisch, M elanchthon und die R echtsw issenschaft, in : F estsch rift für H ans L ierm an n  (1 9 6 4 )  
8 7 - 9 5 .  Vgl. auch  G. Kisch, M elan ch th o n s R ech ts- und Soziallehre (1 9 6 7 ). Ü b er Ju ris ten , die sich  
von den Loci co m m u n es M elan ch th o n s inspirieren ließen, s. Troje, W issen sch aftlich k eit (s.u . 
A n m . 183 ) 7 6  f.
183 II. E. Troje, W issen sch aftlich k eit und System  in der Ju risp ru d en z des 16. Jah rh u n d erts , in: 
Philosophie und R echtsw issenschaft. Z u m  Prob lem  ihrer B ezieh u n g  im  19. Jah rh u n d ert, hg. von  

j .  Blühdorn  und J .  Ritter (1 9 6 9 )  6 3 - 9 7 ;  T. Viehweg, T opik  und Ju risp ru d en z. E in  Beitrag zur  
rechtsw issenschaftlichen  G ru n d lagen forsch u n g (5 1 9 7 4 ); H. E. Troje, K ap itel .Ju ristisch e  A rgu -
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m en tatio n sleh re“, in : H an d b u ch  d er Q uellen und L iteratu r der n eu eren  eu ropäischen  Privat- 
rech tsg esch ich te  I I / l  (1 9 7 7 )  7 3 1 - 7 4 1 .  Vgl. auch  Schindling, H u m an istisch e H o ch sch u le  (s .o . 
A n m . 138 ) 1 6 2 - 2 3 5 ,  sow ie Ai. Reulos, Q uelq ues asp ects de l’h u m an ism e juridique allem and, in: 
L ’H u m an ism e allem and (s.o . A n m . 14) 2 2 1 - 2 3 0 ,  d er als die zwei m aßgeblich en  T en d en zen  in 
d er hu m an istisch en  d eu tsch en  Ju risp ru d en z des 16. Jah rh u n d erts  das philologisch orien tierte  
T extstu d iu m  und die von A g ríco la  und M elan ch th o n  beeinflußte B em ü h u n g  um  die M ethode  
n en n t. Z u r  E n tw icklun g der hu m an istisch en  Ju risp ru d en z insgesam t, auf die h ier n ich t im  ein 
zelnen eingegangen w erden kann, s. H. E. Troje, D ie L iteratu r des g em ein en  R ech ts u n ter dem  
Einfluß des H u m an ism u s, in : H and buch  usw. wie oben 6 1 5 - 7 9 5  (vgl. u .a . auch  II. E. Troje, Z u r  
hu m an istisch en  Ju risp ru d en z, in : F estsch rift H . H eim p el II (1 9 7 2 )  1 1 0 - 1 3 9 ) ;  speziell zu 
D eu tsch lan d : A. M azzacane, S cienza, lógica e ideología nella giurisprud enza tedesca del sec. X V I  
(lu s n ostrum  16) (R om  1 9 7 1 ) ; K. I I . Burmeister, D as S tu dium  der R e ch te  im  Z eita lte r des H u 
m anism us im  d eu tsch en  R ech tsb ereich  (1 9 7 4 )  (vor allem  2 5 1 - 2 6 1  § 2 4 : „D ie h u m an istisch e R e 
form “ ; 2 3 0 f. über die Lo ci co m m u n es). V erdien stvoll: G. Kisch, H u m an ism u s und Ju risp ru d en z  
(Basel 1 9 5 5 ), sow ie: Studien zur hu m an istisch en  Ju risp ru d en z (Berlin und N ew  Y o rk  1 972 ). A ll
g em ein  g ru ndlegend w ar D. Aiaffei, Gli inizi dell’U m an esim o  g iuridico  (M ailand 1 9 5 6 , N eud ru ck  
1972).
18< Vgl. dazu auch  V. Piano Aiortari, C on siderazioni sugli scritti pro gram m atici dei giuristi del se- 
co lo  X V I, in: Studia e t d o cu m en ta  H istoriae et Iuris 21 (1 9 5 5 )  2 7 6 - 3 0 2 ;  D ialettica e g iu risp ru 
den za. Studio sui trattati di d ialettica legale del secolo  X V I , in : A n nali di Storia del d iritto  1 
(1 9 5 7 )  2 9 3 - 4 0 1 ;  R icerch e  sulla teoría dell’in terp retazio n e del d iritto  nel secolo  X V I  (M ailand  
1 9 5 6 ). In diesen A rb eiten  w erden auch  die d eu tsch en  Ju risten  ausführlich beh andelt. D er A u to r  
m ißt d er hu m an istisch en  Logik  große B edeu tung für die rech tsw issenschaftliche Begriffs- und  
System bildu ng zu. D agegen Troje, W issen sch aftlich k eit (s .o . A n m . 18 3 ) 9 6 , m it N ach d ru ck  für 
„die au to ch th o n e  E n tw ick lu n g  d er m od ern en  S ystem atik  aus d em  antiken, g riech isch -rö m isch en  
ord o juris“ .
185 D aneb en w äre n o ch  zu n en nen der ebenfalls einige Z e it in K ö ln  lehrend e „professor b ona-  
rum  literaru m “ (s. H. Keussen, M atrikel d er U n iversität K ö ln  II (1 9 1 9 )  8 8 4 )  B artholom äus L a to -  
m us, der h ier 1 5 3 3  eine .E p ito m e co n im en tario ru m  dialecticae inventionis R od olp hi A gricolae ' 
herausgab. Ü b er die w eiteren  (auch Pariser) D ru ck e s. IV. J .  Ong, R am u s and T alon  Inventory. A  
S h ort-T itle  In v en to ry  of the Published W o rk s of P e ter  R am u s ( 1 5 1 5 - 1 5 7 2 )  and of O m e r T alon  
(ca. 1 5 1 0 - 1 5 6 2 )  in T h eir  O riginal and in T h eir  A ltered  F o rm s (C am b rid ge, M ass., 1 9 5 8 ) 5 4 3 - 5 5 4 .  
Ä lteres zur Person  s. in : Lexik on  für T h eologie  und K irch e  VI (21 9 6 1 ) 8 2 2 . D azu n o ch  Vasoli, 
D ialettica e retorica  (s .o . A n m . 1 7 2 ) 2 5 5 - 2 6 0 ,  innerhalb des K ap itels „L’influenza di R odolfo  
A g ríco la“ usw. 2 4 9 - 2 7 7 .
186 Risse, Logik der N eu zeit I (s .o . A n m . 172 ) 2 5 - 3 2 ;  Vasoli, D ialettica e re torica  (s .o . A n m . 172)  
2 6 0 - 2 7 7 .  V gl. auch  W. J .  Ong, R am u s, M ethod, and the D ecay  of D ialogue. F ro m  the A rt of D is- 
co u rse to the A rt of R eason  (C am b rid ge, Mass., 1 9 5 8 ) 2 3 4 - 2 4 5 .  R isse b ezeich n et C aesarius im  
übrigen als „Ek lek tik er“.
187 S y m p to m atisch  für den Einfluß des C aesarius: A n fan g d er 6 0 e r  Ja h re  las in Ingolstadt nur ein  
Professor die Logik, und zw ar nach  C aesarius; Seifert, Logik (s .o . A n m . 6 5 )  1 5 0  A n m . 20 . In sei
n er 1 5 3 3  zu K öln  ersch ien en en  ,R h eto rica  in sep tem  libros sive tractatu s digesta, universam  fere 
eius artis vim  co m p en d io  co m p le cte n s“, zitiert C aesarius u n ter den Z eitg en o ssen  übrigens nur  
M elan ch th o n ; M aurer, D er junge M elan ch th o n  (s .o . A n m . 11 4 ) I 2 4 5  A n m . 6 8 .
188 Z u r  großen V erbreitun g und W irk u n g  A grícolas s. IV. Risse, B ibliographia lógica. V erzeich n is  
der D ru ck sch riften  zur Logik  m it A n gab e ihrer Fu n d orte  I. 1 4 7 2 - 1 8 0 0  (1 9 6 5 )  2 3 7  und 2 7 9  s. v. 
A g ríco la : 2 7  Ed itio n en  un d 6  K o m m e n ta to re n , d aru n ter F rissem ius m it 15 A usgaben. C aesarius 
bringt es bei Risse 2 4 3  und 281  s. v. C aesarius gar auf 3 4  B elege für ihn selbst und auf 4 K o m 
m en ta to ren , Lato m u s im  übrigen auf 11 Belege (2 5 6  s. v. L atom us). Vgl. auch  P. Aquilon, La ré 
cep tio n  de l’h u m an ism e allem and à Paris à travers la p ro d u ction  im p rim ée: 1 4 8 0 - 1 5 4 0 ,  in : L ’H u 
m an ism e allem and (s .o . A n m . 14) 4 5 - 7 9 ,  m it ein er Liste d er in Paris von den W erk en  A grícolas, 
M elan ch th on s und des C aesarius v eran stalteten  D ruck e. N o ch  einige H inw eise zur B edeu tung, 
die A grícola  dam als erlan g te : 1 5 3 0  K lage d er U n iversität Paris, daß m an A g ríco la  eifriger als 
A ristoteles studiere (Ong, R am u s, M eth od , s .o . A n m . 1 8 6 , 9 5 ); 1 5 3 5  königlich e A n ord n u n g , daß
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in C am b rid ge A g rico la  zu sam m en  m it A risto teles, G eorg  von T rap czu n t und M elanchthon g e le 
sen w erde (ebd. 94).
189 G ru n d legen d : Ong, R am u s, M ethod (s .o . A n m . 186), u n d: R am u s and T alon  Inventory  (s.o . 
A n m . 185). F ern er: Gilbert, R enaissan ce C o n cep ts  of M ethod (s .o . A n m . 18) 1 2 9 - 1 6 3 ;  Risse, L o 
gik der N euzeit I (s.o . A n m . 17 2 ) 1 2 2 - 2 0 0  ; Vasoli, D ialettica  (s .o . A n m . 17 2 ) 3 3 3 - 5 8 9 ;  
Ashworth, Language (s .o . A n m . 172 ) 1 5 - 1 7 ;  Lohr, in : R e n Q (s .u . A n m . 2 0 8 ) 33  (1 9 8 0 )  6 7 6 - 6 8 2 .
190 Ja rd in e, in : C am b rid ge H istory  of Late M edieval Ph ilosop hy (s.o . A n m . 172) 8 0 3 :  „H is m a n u 
als w ere designed for the hu m b lest m em b ers of the intellectu al co m m u n ity “ ; 8 0 5 :  Das dialekti
sche H an d b u ch  h atte  n ich t m eh r zu sein als „a p o ck et blu eprint for successful p erform an ce  in set 
disputations“. D em  en tsp rich t die A n legu n g  von „ lo ci-co m m u n es-H eften “ als G edäch tn isstü tze  
für S chüler im  U n terrich t, um  D ich terzitate  rasch bei d er H and zu h ab en ; vgl. dazu Buck, K o m 
pilationsliteratur (wie oben A n m . 179 ) 8 3 , m it w eiterer L iteratu r. D o ch  sei auch  das (vorläufige) 
Schlußurteil von Ja rd in e  (8 0 7 )  n ich t u n erw äh n t: Solange es keine gru n d legen d ere Studie gibt, 
„we shall not be in a position to decide w h eth er the hu m an ist in terven tion  in the history of logic 
represents a decisive im p o verish m en t o r  a possible en rich m en t of the trad itio n “. Seifert, Logik  
(s .o . A n m . 6 5 )  9 8 , sp rich t von den „w eit ü b erspannten  E rw artu n g en , die die H u m an isten  dieser 
D ialektik und ihrem  to p icu m  artificium  en tg eg en b rach ten .“ Vgl. ebd. 1 69  A n m . 1 5 0  die kriti
sch en  Ä u ß eru n g en  von B acon und der Logik  von P o rt R oyal zur rheto risch en  D ialektik.
191 A u f die Sp an n u n g en , die das dialek tische W issen sch aftsverständ nis eines A g rico la  bei dem  
R efo rm ato r M elan ch th o n  erzeugte, hat bereits Joachim sen, L o ci co m m u n es (s.o . A n m . 181), m it 
N ach d ru ck  hingew iesen . Z u r  W irk u n g  M elan ch th o n s s. im  übrigen das K ap itel „D ie M elan- 
ch th o n sch u le“ bei Risse, Logik  d er N eu zeit I (s .o . A n m . 172 ) 7 9 - 1 2 1 .
I9J S eh r erhellend G. M üller, D ie A risto teles-R ezep tio n  im  d eu tsch en  P ro testan tism u s, in: Die 
R ezep tio n  der A n tik e  (s .o . A n m . 4 2 )  5 5 - 7 0 :  M elan ch th o n  p ropagierte als Päd agoge die p eripate-  
tisch e P h ilosop hie als solch e, leh n te aber die sch o lastisch e In terp retation  ab. Vgl. au ch  Strauss, 
L u th e rs  H o u se of Learnin g  (s.o . A n m . 126) 7 2 f.: „M elan ch th o n ’s o rth o d o x  A risto telian  treat
m e n t was probably th e m o st influential p sychology  book of the cen tu ry  . . .  F ro m  M elan ch th o n  in 
1 5 4 0  to G iaco m o  Z abarella  and R o b ert B u rto n ’s ,A n ato m y  of M elancholy“ in th e early seven 
teen th  cen tu ry , A risto tle  d o m in ated  all discussions and co n troversies on  the vital princip le . . .  In 
the m iddle of the six teen th  cen tu ry  the best key to  A ristotelian  psychology  was Philip  M elan
ch th o n ’s ,O n the Soul1, w ritten in 1 5 4 0 , a handy su m m ary  of received  ideas and, co m in g  from  the  
leading acad em ic theologian  of W itten b erg , a w ork accep ted  nearly everyw here in L u th eran  c ir 
cles as an auth oritative sta tem en t of classical p sychology  for th e m od ern  readers.“
193 E in  ab sch reck en d es Beispiel bildet etw a das 1 5 5 0  in Fran kfurt (O der) h erau sgek om m en e  
W e rk  des Iod ocus W illich iu s, D e m eth o d o  o m n iu m  artium  e t disciplinarum . Seifert, Logik (s.o . 
A n m . 6 5 )  1 6 9 , b ezeich n et die darin für die einzeln en  D isziplinen g eb o ten e  A u fstellu ng von  
„loci“ als „ein krauses D u rch ein an d er von T erm in i tech n ici, Leh rsätzen  und allgem ein en O b erti
teln “. Z u  W illich  s. Risse, Logik d er N euzeit I (s .o . A n m . 172 ) 1 0 8 - 1 1 0 ,  sowie n eu erd ings Lohr, 
in: R e n Q  (s.u . A n m . 2 0 8 )  35  (1 9 8 2 )  2 3 1 . E in en  n ich t m in d er u n an g en eh m en  E xzeß  form alisier
ter, in D ich o to m ie  aufgelöster Inhaltsleere stellt die 1 5 7 6  in Basel ersch ien en e ,Professio  regia“ 
des dortigen  ram istischen  R hetorik p rofessors T h o m as Freige dar; Ong, R am u s, M eth o d  (s.o . 
A n m . 186 ) 2 9 8 - 3 0 1 ;  Risse, Logik d er N euzeit I 1 73  f.; allerdings rech t günstige B eurteilun g durch  
M azzacane, Scienza (s .o . A n m . 18 3 ) 3 - 3 0 ,  4 9 - 9 3  und passim .
I93a Vgl. auch  W. Spam , Ein ige F rag en  zur E n tw ick lu n g  des th eo lo gisch en  Interesses an der L o 
gik im  16. Jah rh u n d ert, in : Logique et th éologie  (s .o . A n m . 1 8 1 ) 7 9 : das „eig en tü m lich  th eo lo gi
sch e  Interesse“ des 16 . Jah rh u n d erts  habe von selbst zu d er Frage g efü h rt: „W elch es V erhältnis  
en tw ick elt die Logik zu ihren m etap h y sisch en  R ah m en b ed in g u n g en ?“
194 Vgl. etw a Risse, Logik  d er N euzeit I (s .o . A n m . 172) 1 7 7 - 1 9 6 ;  Dreitzel, P ro testan tisch er A ri-  
stotelism us (s. u. A n m . 2 1 2 )  8 4  f. Beispiele aus N iedersach sen  bei Haase, Latein sch u le in N ied er
sachsen  (s.o . A n m . 13 8 ) 1 5 3 : H an n o v er (1 5 7 7 ) , Braunschw eig , H ild esh eim , Stade. F reilich  sind  
die F ro n ten  nich t so glatt. Vgl. Risse I 1 7 9  ff. üb er verm itte ln d e  P h ilip p o -R am isten , sow ie 193 f. 
über „ inn erram istisch e Streitig k eiten “ und des w eiteren  I 4 4 0  ff. zu dem  sich sch o n  E n d e  des 16. 
Jah rh u n d erts  ab zeich n en d en  und dann im  17. Ja h rh u n d e rt entfaltenden „aristo telisch -sch o la-  
stisch -ram istisch en  S y nk retism u s“ . U b er die offensichtlich  stärkere Position des R am ism u s im
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C alvinism us (und bei den Z w inglianern , zu den en R am u s selber g eh ö rte) s. / . iMoltmann, Z u r  B e
d eu tung des Petrus R am u s für Ph ilosop hie und T h eologie  im  C alvinism us, in : Z K G  6 8  (1 9 5 7 )  
2 9 5 - 3 1 8 :  G egen Bezas A risto telisieru n g  w urde der R am ism u s „zur G rund lage für den calvinisti- 
schen  H u m an ism u s . . . ,  für den calvinistischen  E m p irism u s . . .  und für den calvinistischen  P ietis
m u s“. D eu tsch e  V ertre ter  z .B . O levian und T rem ellio  in H eidelberg , T h . Z w in g er und Polanus in 
Basel, Bullinger und G u alter in Z ü rich , S tu rm  in Straßburg, M olanus in B rem en , N athan  C hy- 
traeus in R o sto ck  (von d o rt verd rän gt nach  B rem en ), Freig e, G yphan us und D onellus in A ltd orf, 
P iscator, A lsted  und A ltin g  in H erb o rn . In d er bei Risse, Bibliographia lógica I (s .o . A n m . 188) 
2 8 3 , s. v. R am u s g eb o ten en  Liste von R a m u s-K o m m e n ta to re n  fällt die große Z ah l d e u tsch er L o 
g iker auf. D er Index au cto ru m  eb en d o rt 2 3 7 - 2 7 6  zeigt insgesam t eine üb errasch en d  hoh e d e u t
sch e Präsenz. Z u r  eu ro p äisch en  R eaktion  g egen  R am u s s. auch Gilbert, R enaissan ce C o n cep ts  of 
M ethod (s.o . A n m . 18) 1 4 5 - 1 6 3  und 1 9 7 - 2 2 0  (h ier 2 1 3  ff.: „The Clash of A ristotelian  and R am ist 
M ethodology in G erm an y “).

195 P etrus R am u s g e h ö rte  in Paris zu den Sch ü lern  des Johan nes Sturm , als d ieser d o rt im  neu  
g egrü n d eten  C ollège R oyal über A grícolas ,D e inventione d ialéctica ' d o zierte. 1 5 6 8  su ch te  R a
m us bei sein em  L eh rer in Straßburg v o rü b erg eh en d  Z u flu ch t, ehe er sich  n ach  Basel w an d te ; vgl. 
dazu M azzacane, Scienza (s .o . A n m . 18 3 ) 6 3 - 9 3 .  Ü b er die Rolle S tu rm s bei d er En tw ick lu n g der 
D ialektik s. Risse, Logik d er N eu zeit I (s .o . A n m . 172) 4 1 - 4 6  (er b rach te  als erster die L eh re  A g rí
colas n ach  Paris). Z u  S tu rm s starkem  N ach w irk en : J .  Rott, B ibliographie des œ u vres im p rim ées  
du recteu r strasbou rgeois Je a n  Stu rm  ( 1 5 0 7 - 1 5 8 9 ) ,  in: A ctes  du 9 5 e C on grès N ational des S o cié 
tés Savantes. Sectio n  de P h ilosop hie e t d’H isto ire  jusqu’à 1 6 1 0 , I (Paris 1 9 7 5 ) 3 1 9 - 4 0 4 .

19” G rund legen d dazu A. Lang, D ie L oci th eologici des M elch io r C an o  und die M eth o d e des d o g 
m atisch en  Bew eises (1 9 2 5 ) . N eu erd in gs: J .  Belda Plans, Los lugares teológicos de M elch or C ano  
en los co m en tarios a la su m a (C o lecció n  T eo lóg ica  33 ) (1 9 8 2 , n o ch  n ich t gesehen ).

197 / .  IJsewijn (vgl. zu d em  oben in A n m . 53 g en an n ten  G roß beitrag  kü rzer auch  n o ch : N ied er
länd ischer H u m an ism u s, in : W o lfen b iitte ler R enaissan ce M itteilungen 1 (1 9 7 7 )  2 9 - 3 3 )  sieht 
1 5 7 5  m it der G rü n d u n g d er U n iversität Leid en  eine scharfe Z äsu r; seitdem  „begann die Z e it der 
um fangreichen  E d itio n en , K o m m e n ta re  und Sam m elw erk e, wie sie das 16. Ja h rh u n d e rt vorher 
fast n ich t g ek an n t h a tte “. Ich  weiß n ich t, ob m an das so  absolut sagen kann.

198 Z u r  ersten  E in fü h ru n g  s. bei R. Pfeiffer, A  H istory  of C lassical Scholarship . F ro m  1 3 0 0  to 
1 8 5 0  (O xford  1 9 7 6 )  das K ap ite l: „H u m an ists and Scholars of the F re n ch  R en aissan ce“ 9 9 - 1 2 3 ;  
jetzt au ch  in d eu tsch er Ü b ersetzu n g : D ie K lassisch e P h ilologie von P etrarca  bis M o m m sen , 
(1 9 8 2 )  1 2 7 - 1 5 5  („H u m an isten  und Ph ilologen  d er fran zösischen  R en aissan ce“).

199 Pfeiffer, K lassisch e Philologie 121  f. und 1 7 4 - 1 7 8 .

200 S ch o n  U. von W ilamowitz-M oellendorf h at in sein er „G esch ich te  der P h ilologie“ (1 9 2 1 , 
3 1 9 2 7 ) 23  f. Scaliger als „F ü rsten “ in der E n tw ick lu n g  der Philologie als Fach w issen sch aft b e
zeich n et. Vgl. auch  Pfeiffer, K lassisch e Philologie 1 4 3 - 1 5 1 ,  in sein em  W e rk  seien die französi
sch en  und italienischen V orgän ger und Z eitg en o ssen  v erein igt und w eit üb ertroffen w orden  
(143 ). D as Buch  von U  M uhlack-A. Hentschke, E in fü h ru n g in die G esch ich te  d er klassischen P h i
lologie (1 9 7 2 ) , en ttäu sch t, insofern es sich bis zum  1 8 .Ja h rh u n d e rt fast ausschließlich m it Beatus 
R henan us befaßt. N atürlich  soll dam it die B ed eu tu n g  der älteren H u m an isten  für die G esch ich te  
d er Ph ilologie, begin n en d  sch o n  m it Petrarca , n ich t verk an n t w erden.

201 Vgl. etw a Dreitzel, P ro testan tisch er A risto telism u s (s.u . A n m . 2 1 2 )  4 5 , über den aus ein er n ie
derländ ischen  A d elsfam ilie s tam m en d en  C aselius ( 1 5 3 3 - 1 6 1 3 ) :  „Seine geistige H altu n g  ist am  
besten als eine F o rten tw ick lu n g  des h u m an istisch en  L u th ertu m s M elan ch th o n s zu ein em  H u 
m anism us oh n e konfession elle Prägung zu ch arak terisieren .“

202 M uhlack-H entschke(s .o . A n m . 2 0 0 )  6 0 f . n ach  J .  Bernays, Jo se p h  Ju stu s  Scaliger (1 8 5 5 )  59 . S. 
auch  Wilamowitz, G esch ich te  (s .o . A n m . 2 0 0 )  23 .

203 Z u r  begrifflichen A b gren zu n g  gegen ü b er d em  M ittellateinischen  s. IJsewijn, C om p an ion  (s.u . 
A n m . 2 0 5 )  V II : „By ,N e o -L a tin ‘ I m ean all w ritings in Latin  sin ce the beginnings of Italian H u 
m anism  in about 1 3 0 0  A . D .: this definition was ad o p ted  by the S econ d  In ternational C on gress  
of N eo -L atin  Studies (A m sterd am , 1 9 7 3 ) and th e statutes of the In ternational A sso ciation  for 
N eo -L atin  Studies.“
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204 D ie P oetik  des älteren Julius C äsar Scaliger w ar bis ins 18 .Ja h rh u n d e rt das m aß geblich e L eh r
buch der D ich tk u n st; AL Costanzo, In trod u zio n e alia p o ética  di G iulio C esare S caligero , in: G ior- 
nale S torico  della L etteratu ra  Italiana 138  (1 9 6 1 )  1 - 3 7 ;  d o rt: 3 5 - 3 7 .
203 Ein e g u te  E in fü h ru n g b ietet d er von / ,  IJsewijn, d em  G rü n d er des neu latein isch en  S tu d ien 
zen tru m s „Sem inarium  Philologiae H um anisticae* in Löw en herausgegeben e „C om p an ion  to 
N eo -L atin  Studies“ (A m sterd am  usw. 1 9 7 7 ) ; dazu die w ichtigen A d dend a v o n / .  IJsewijn, in: H u 
m an ística  Lovaniensia 28  (1 9 7 9 )  3 2 8 - 3 3 5 .  R ech t inform ativ  au ch : Ryan, N eo -L atin  Literature  
(s .o . A n m . 14). D ie bis 1961  (Band X V I) von H . de Vochtah  B uchreihe herau sgegeb en en  „H u m a
nística Lovaniensia“ ersch ein en  seit 1 9 6 8  (Band X V II) u n ter der Leitu ng von / .  IJsewijn jährlich  
als Z eitsch rift des L ö w en er Sem in ariu m  als .Jo u rn a l of N eo -L atin  Stu dies“. Ein w eiteres In for
m ation sorgan  sind die von d er Pennsylvania State U n iversity  seit 19 5 2  herausgegeben en „N co -  
Latin N ew s“. Vgl. auch  die A k ten  der in den letzten  Ja h re n  an versch ied en en  O rten  abgehalten en  
n eu latein isch en  S tu d ien tag u n g en : A c ta  C on ven tu s N eo -L atin i Lovaniensis 197 1  (M ü n ch en  und  
Löw en 1 9 7 3 ); A cta  C on ven tu s N eo -L atin i A m stelo d am en sis 1 9 7 3  (1 9 7 9 ) ; A cta  C on ven tu s N eo- 
Latini T uronensis 1 9 7 6  (Paris 1 9 8 0 ). E in e w eitere T agung fand 1 9 7 9  in Bologna statt. B ah n b re
ch en d  für die d eu tsch e L iteratu rg esch ich te  w urde G. Ellinger, G esch ich te  der neu latein isch en  L i
teratu r D eu tsch lan d s im  sech zeh n ten  Ja h rh u n d e rt I—I II ( 1 9 2 9 - 1 9 3 3 ,  N eud ru ck  1 9 6 9 ). V gl. auch  
den L iteratu rb erich t von  K. 0. Conrady, D ie E rforsch u n g  d er n eu latein isch en  Literatu r. Problem e  
und A ufgaben, in: E u p h o rion  4 9  (1 9 5 5 )  4 1 3 - 4 4 5 .  A u s le tz ter Z e it nen n e ich exem p larisch  nur 
Schäfer, D eu tsch er H o raz , C on rad  C eltis, G eo rg  Fabricius, Paul M elissus, Jak o b  Balde. D ie N ach 
w irkung des H oraz in der neu latein isch en  D ich tu n g  D eutschland s (1 9 7 6 ) . M it so u v erän er Selb st
verständlich keit ist h ier in g esam teu ro p äisch er W eite  und  O ffen heit die verh ängnisvolle Sp al
tung irrelevant, die in d er d eu tsch en  L iteratu rg esch ich tsfo rsch u n g  zw ischen „h u m an istisch er“ 
und „n eu latein isch er“ D ich tu n g  v o rg en o m m en  w urde, V gl. dazu (rech t v eh em en t) Roloff T h o 
m as N aogeorg  (s .o . A n m . 158), wo die en tsp rech en d en  p ro m in en ten  G erm an isten  m it ihren je
weiligen H an d b ü ch ern  zu sam m en g estellt sind. Im  gleich en  Sinne G. Hess, D eu tsch e  L iteratu rg e
sch ich te  und neu latein isch e L iteratur. A sp ek te  e in er g estö rten  R ezep tio n , in : A c ta  C on ven tu s  
N eo -L atin i A m stelo d am en sis (s.o .) 4 9 3 - 5 3 8 .
20,1 G rund legen d l i  Lewalter, S p anisch -jesuitische und d eu tsch -lu th erisch e  M etaphysik des 17. 
Jah rh u n d erts  (1 9 3 5 ) . Z u le tz t :/ .  de Vries, Z u r  G esch ich te  und Prob lem atik  der B arockscholastik  
in D eu tsch lan d , in : T h eo lo g ie  und P h ilosop hie 57 (1 9 8 2 )  1 -2 0 .
207 Vgl. die B eiträge des X V I. C olloq u e In tern atio n a! de T o u rs: Platon e t A risto te  à la R en ais
san ce (D e Pétrarq u e à D escartes X X X I I )  (Paris 1 9 7 6 ) ; Fazit von R. W eil(549)'. „que vous avez uni 
ici Platon et A risto te , co m m e  le faisaient les h u m an istes de la R enaissan ce.“ P. 0. Kristeller, La 
tradizione aristotélica nel R in ascim en to  (Pad ua 1962).
208 Vgl. z. B. die zah lreich en  A ris to te le s-K o m m e n ta re  d er R enaissan ce, die C. II. Lohr  in den  
Studies in the R en aissan ce 21 (1 9 7 4 )  2 2 8 - 2 8 9  und in R e n Q  2 8  (1 9 7 5 )  6 8 9 - 7 4 1 ,  2 9  (1 9 7 6 )  
7 1 4 - 7 4 5 ,  3 0  (1 9 7 7 )  6 8 1 - 7 4 1 ,  31 (1 9 7 8 )  5 3 2 - 6 0 3 ,  3 2  (1 9 7 9 )  5 2 9 - 5 8 0 ,  33  (1 9 8 0 )  6 2 3 - 7 3 4  und 35  
(1 9 8 2 )  1 6 4 - 2 5 6  (A bschluß) zu sam m en g estellt hat. Z u  den E d itio n en  s. P. E. Cranz, A  Bibliogra
phy of A risto tle  E d ition s 1 5 0 1 - 1 6 0 0  (1 9 7 1 ) . Z u  den Ü b ersetzu n g en : E. Garin, L e  traduzioni 
um an istich e di A risto tele  nel secolo  X V , in: A td  e m em o rie  dell’A ccad em ia  F io ren tin a  di Scienze  
M orali „La C olo m b aria“ 16 (n .s . 2) ( 1 9 4 7 - 5 0 )  5 5 - 1 0 4 .  A llerdin gs v erzeich n et Worstbrock, A n ti
kerezeption  (s .o . A n m . 10) 2 4 f., für D eu tsch lan d  lediglich  P s .A risto te les , O e co n o m ica  (nach  
L eo n ard o  Bruni) und die .S ecreta  S ecre to ru m “. Z u r  F o rsch u n g : Schmitt, A  C ritical Survey (s.o . 
A n m . 3 9 ) ; ders., Ph ilosop h y  and S cien ces in S ix teen th -C en tu ry  U n iversities: S o m e Prelim inary  
C o m m en ts , in : T h e C ultural C o n te x t of M edieval Learnin g, hg. v o n / .  E. M urdoch  und E. D. Sylla 
(D o rd rech t 1 9 7 5 ) 4 8 5 - 5 3 7 .  S. auch  oben A n m . 11 zu A ristoteles.
209 V gl. etw a n o ch  E. F. Rice Jr .,  H u m an ist A ristotelian ism  in F ra n ce : Jacq u es  Lefèvre d’Étaples  
and his circle , in : H u m an ism  in F ran ce  usw., hg. von A. II. T. Leui (M an ch ester 1 9 7 0 ) 1 3 2 - 1 4 9 ;  
Bedouelle, Lefèvre d’Étap les (s .o . A n m . 54) 2 8 - 3 6  („A  la rech erch e  du véritable A ris to te “); C. B. 
Schmitt, A risto tle ’s E th ics  in the S ixteen th  C en tu ry : S o m e P relim inary  C on sid eratio n s, in : E th ik  
im  H u m an ism u s (s.o . A n m . 12) 8 7 - 1 1 2  (m it n eu erer L iteratu r über das h ier b eh andelte Spezial
th em a hinaus). G erade deu tsch e H u m an isten  w aren vom  A risto telism u s Lefèvres beein d ru ck t. So  
schrieb  d er N ü rn b erg er Jo h a n n e s  C u n o  (s .o . A n m . 56) an R eu ch lin : „Q uid enim  te n on  vel bea-
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tum  d ixerim , qui in h o c foelix aevum  incideris, quo non solum  inter ce tera  ingenii e t fortunae  
praeclara dona d efecata illa et pura philosophia Perip atética  a d iserto  ¡lio et celeb errim o  ph iloso- 
pho Iacobo Fabro  apud Parisios sis inid atu s et eruditus qui ut alter D aedalus faber carp en to  
o rn ato  affabre fabrefacto ph ilosop hiam  A risto telicam  eleganti stola et phrasi d eco ratam  cu n ctis  
asp iciendam  invexit“. Ä h n lich  d er H u m an ist H ein rich  S tro m er. N ach w eise bei Rice (s .o .) 132  
und 1 44 . D ie traditionelle aristotelische Logik hielt sich in der ersten  H älfte des 16. Jah rh u n d erts  
jed o ch  im  w esen tlichen  nu r in Italien (Risse, Logik der N eu zeit I, s .o . A n m . 1 72 , 2 01  ff.), „ern eu 
ertes A risto teles-S tu d iu m “ in der Logik gab es in D eu tsch lan d  erst w ieder „nach  der J a h rh u n 
d ertm itte“ (2 5 6 ) ; vgl. bei Risse das ganze K ap itel „A ltaristoteliker und A v erro isten “ 2 0 1 - 3 0 1 .  S. 
auch  Gilbert, R en aissan ce C o n cep ts  of M ethod (s.o . A n m . 18) 1 4 5 - 2 1 2 .
210 So letztens etw a Seifert, L’in tegrazion e (s .o . A n m . 6 5 )  3 0 - 3 2 .
211 D arüber ist am  Beispiel des Leh rb etrieb s an der U n iversität K ö ln  d em n äch st eine Studie von  
/:. Höhn  zu erw arten.
212 Z u n äch st in Parallelentw ick lung (dabei u .a . p ad uanischer Einfluß), jed o ch  dann u n ter starkem  
Einfluß der sp anisch en  Scho lastik : P. Petersen, G esch ich te  d er aristotelisch en  Ph ilosop hie im  p ro 
testan tisch en  D eu tsch lan d  (1 9 2 1 ; N eu d ru ck  1 9 6 4  und 1 9 7 5 ) ; K. Eschweiler, D ie Ph ilosop hie der  
sp anisch en  Spätscholastik  auf den d eu tsch en  U n iversitäten des 17. Jah rh u n d erts , in: G esam m elte  
A u fsätze zur K u ltu rg esch ich te  Spaniens 1 (1 9 2 8 )  2 5 1 - 3 2 5 ;  M. Wundt, D ie d eu tsch e S ch u lm eta-  
physik des 17 . Jah rh u n d erts  (1 9 3 9 ) ; H. Robbers, D e sp aans-scholastieke w ijsbegeerte op de 
N o ord -N ed erlan d se U n iversiteiten  in de eerste  helft d er 17e eeuw , in : B ijdragen. T ijdschrift voor  
P h ilosop hie en T h eo lo g ie  17 (1 9 5 6 )  2 6 - 5 5  (Einfluß von D eu tsch lan d  h er); H. Dreitzel, P ro testan 
tisch er A ristotelism us und absolu ter Staat. D ie „Po litica“ des H en n in g  A rnisaeus (ca. 1 5 7 5 - 1 6 3 6 )
(1 9 7 0 ). N euerdin gs W. Spam , W ied erk eh r d er M etaphysik. D ie o n to log isch e  Frag e in d er lu th eri
sch en  T h eologie  des frühen 17. Jah rh u n d erts  (1 9 7 6 ) . D o rt 2 0 4  das aufschlußreiche R esü m ee: 
„D ie ern eu erte  m etap h y sisch e A rb eit der T h eologie  folgt der E in sich t, daß gerad e das .prak tisch e“ 
C h risten tu m , das sich  du rch  die R efo rm atio n  im  G egensatz zur .spekulativen“ Scholastik  neue  
G eltu n g  verschafft h atte , d er T h eo rie  bed urfte.“ Z u m  g an zen  F ragenk reis zu letzt: M üller, A risto -  
teles-R ezep tio n  (wie ob en  A n m . 192). Ein  w ichtiges D atu m : 1 6 0 5  w erden in W itten b erg  die 
L eh rb ü ch er M elan ch th o n s für den akad em ischen  U n te rrich t ab geschafft; W. Friedensburg, G e 
sch ich te  der U n iversität W itte n b e rg  (1 9 1 7 )  5 0 4 .
213 Dreitzel, P ro testan tisch er A risto telism u s (s .o . A n m . 2 1 2 ) 6 4 . Im  übrigen äußerst inform ativ  
d o rt das ganze K ap itel „A risto telisch e Ph ilosop h ie“ 5 3 - 8 6 .  Vgl. au ch  Lewalter, M etaphysik des
17. Jah rh u n d erts  (s .o  A n m . 2 0 6 )  3 7 - 4 4 ,  sow ie Liebing, A u sgänge des eu ropäischen  H u m an ism u s  
(s .o . A n m . 127) 3 6 9 - 3 7 1 .  V on den 13 D ru ck en  d er ,D isp u tation es“, die 1 6 0 0 - 1 6 3 6  nach  d er E rs t
ausgabe von  1 5 9 7  (Salam anca) e rsch ien en , geh ö ren  allein 6  nach  D eu tsch lan d  (4 M ainzer, 2 K ö l
n er); s. Lohr, in : R e n Q  3 5  (1 9 8 2 )  185 .
2,4 D. Gerhard, O ld E u ro p e. A  Study of C on tin u ity , 1 0 0 0 - 1 8 0 0  (N ew  Y o rk  usw. 1 9 8 1 ) 8 4 :  „U ntil 
the turn from  the sev en teen th  to the eig h teen th  cen tu ry , th ou gh , the cu rricu la  of sch o ols and  
universities w ere to  offer a co m b in atio n  of sch olastic and h u m an ist studies, of in tellectu al and 
linguistic training u n d er th e old p red o m in an ce  of religion and lo gic.“
215 W .J. Bouwsma, T h e  T w o F aces of H u m an ism . S to icism  and A u gu stinianism  in R enaissan ce  
T h o u g h t, in : Itinerariu m  Italicum  (s .o . A n m . 14) 3 - 6 0 .
216 So bei dem  ersten  großen h u m an istisch en  Pädagogen Pier Paolo V ergerio  (1 3 7 0 - 1 4 4 4 ) ;  D. 
Robey, H u m an ism  and E d u catio n  in the Early  Q u a ttro ce n to : T h e ,D e  ingenuis m oribu s“ of P. P. 
V ergerio , in : B H R  4 2  (1 9 8 0 )  2 7 - 5 8 .
217 So sch o n  L. '¿anta, La R en aissan ce du S to ïcism e au X V I e siècle (Paris 1 914 ). V gl. auch  J .  L. 
Saunders, Ju stu s Lipsius. T h e P h ilosop hy of R enaissan ce S toicism  (N ew  Y o rk  1955). N euerdings
G. Abel, S toizism us und frühe N euzeit. Z u r  E n tsteh u n g sg esch ich te  m od ern en  D en k en s im  Felde  
von E th ik  und Politik  (1 9 7 8 ) , d er insbesondere herausarb eitet, daß d er N eo -S to izism u s n ich t, wie 
die antike Stoa, vom  Lo g o s in d er N atu rord n u n g ausging, so n d ern  von d er du rch  m en sch lich e  
V ern u n ft begrü n d eten  m oralisch en  un d politisch en  O rd n u n g . E r  w en d et sich  u .a . g egen  H, B lu
menberg, daß der N eo -S to izism u s keine tiefergehen den W irk u n gen  auf das m od ern e  D en k en  g e 
h ab t hätte. Leider k o m m t auch  in diesem  Buch die ältere, seit d em  Q u a ttro ce n to  im  italienischen  
R en aissan ce-H u m an ism u s seh r präsen te  stoisch e Ü b erlieferung völlig zu kurz. V gl. dazu re ch t in 
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form ativ  Buck, R ezep tio n  der A n tike (s .o . A n m . 151 ) 1 0 4 - 1 2 4 ,  wo der Stoizism us in den  g rö ß e
ren R ah m en  der „W eish eitseth ik “ eingebau t ist. D em  unergiebigen V ersu ch , R am ism u s und  
N eo-S toizism u s m itein an d er in V erbin dun g zu bringen ( 2 2 8 -2 4 6 ) ,  sch ein t A bel wohl au ch  selbst 
keine größere C h an ce  beigem essen  zu haben.

218 Vgl. bei Abel, Stoizism us, die ausführlichen K ap itel über G uillaum e D u V air und Pierre  
C harron .

219 W eltan sch au u n g  und A nalyse des M en sch en  (s.o . A n m . 31 ) 4 3 9 ff.

220 G. Oestreich, A n tik er G eist und m o d ern er Staat bei Ju stu s Lipsius (1 5 4 6 - 1 6 0 6 ) .  D e r  N eo sto i
zism us als politisch e B ew egung, H ab .-S ch rift Berlin 1 9 5 4 ; den., P o litisch er N eustoizism us und  
N iederländische B ew egung in E u ro p a und beson ders in B ran d en b u rg-P reu ß en , in : G eist und G e
stalt des frü h m od ern en  Staates. A usgew ählte A ufsätze (1 9 6 9 )  1 0 1 - 1 5 6 ;  den., D as p o litisch e A n 
liegen von Ju stu s Lipsius’ D e C onstantia . . .  in publicis m alis (1 5 8 4 ) , in : F estsch rift H . H eim p el I
(1 9 7 1 )  6 1 8 - 6 3 8 .  Z u r  K ritik  an Oestreich s. diesen selbst, D ie B edeu tung des n ied erlän disch en  Sp ät
h u m an ism us für B ran d en b u rg -P reu ß en , in : H u m an ism u s und N atu rrech t in Berlin -  B ran d en 
burg -  Preußen. Ein  T ag u n g sb erich t, hg. von H. Thiem e(Berlin  und N ew  Y o rk  1 9 7 9 ), 1 6 - 2 7  und  
D iskussionsbeitrag 5 0 - 5 4 .  Jü n g ste  (unvollständige) L iteratu rü b ersich t zu Lip sius: Totok, H an d 
b u ch  III (s.o . A n m . 2) 3 5 2 - 3 5 5 .

221 Zanta, R enaissan ce 3 3 3 - 3 4 4 ;  3 3 7 :  „E n  résu m é, le n éo -sto ïcism e reste to u t p ro ch e  d ’u n  ch ri
stianism e m oy en , fait p o u r des gens raisonnables, pour des intellectu els qui raisonnen t to u t, leur 
foi e t les actes qu’elle leur d icte  . . .  Le n éo -sto ïcism e est en définitive un ration alism e ch rétien , 
dans lequel le ch ristian ism e n’ap p araît pas toujours co m m e  essentiel, m ais p lu tôt co m m e  su r
ajouté.“ E xem p larisch  etw a das V erhältn is des Fran z von Sales zum  S toizism u s: A .Ja g u ,  L ’utilisa- 
tion  du sto ïcism e par saint F ran ço is de Sales, in: R evue des scien ces religieuses 3 8  (1 9 6 4 )  4 2 - 5 9 ;  
R. Murphy, Saint F ran ço is de Sales e t la civilité ch rétien n e (Paris 1 9 6 4 ). V gl. kurz, aber treffend  
Abel, S toizism us (s.o . A n m . 2 1 7 )  3 0 1  f., und ebd. 362  f. die zahlreichen  Studien von J - £ .  dAngers. 
Sie sind inzw ischen aber von  L. A ntoine  g esam m elt herausgegeben w o rd en : J .-E . dA ngers, R e 
ch erch es  sur le sto ïcism e au X V I I e siècle (H ild esh eim -N ew  Y o rk  1976).

222 Infolgedessen okku pieren  die T itel m an ch er g esam tg esch ich tlich er D arstellungen d o ch  zu 
ausschließlich den Begriff „H u m an ism u s“ für diese frühere Z e it ; etw a M. P. Gilmore, Le M onde  
de l’H u m an ism e, 1 4 5 3 - 1 5 1 7  ( 1 9 5 2 ; Pap erb ack : N ew  Y o rk  1 9 6 2 ) ; A. Chastel-R. Klein, L ’E u ro p e  
de la R en aissan ce: L ’A g e  de l’H u m an ism e (Paris 1 9 6 3 ) ; d eu tsch e A u sg ab e: D ie W e lt  des H u m a 
nism us. E u ro p a 1 4 8 0 - 1 5 3 0  (1 9 6 3 ) . Z u m  E p o ch en p ro b lem  jetzt das inform ative B u ch  von  S. 
Skaiweit, D er B eginn d er N euzeit (E rträge  d er F o rsch u n g  17 8 ) (19 8 2 ).

223 N ach  C. II. Lohr, D ie En tw ick lu n g des m ittelalterlich en  D enk ens. G edan ken zu einigen  
neu en T exted itio n en , in : T h eo lo g ie  und Ph ilosop hie 55  (1 9 8 0 )  3 6 1 - 3 8 3 ,  fallen E d itio n en  von  
H o ch - und Sp ätscholastik ern  schw ergew ich tig  zu n äch st in die Z e it 1 4 7 0 - 1 5 2 0 ;  eine zw eite  
Ph ase, die neues Interesse  an der H o ch sch o lastik  anzeigt, liegt 1 5 7 5 - 1 6 7 5 .  Das D atu m  1 5 2 0  in
diziert sich er auch  die in d iesem  Z u sam m en h an g  un verken nbare A usw irkung d er R efo rm atio n ; 
d o ch  kö n n te es n ich t m in d er an d eu ten , daß d er H u m an ism u s, europäisch  geseh en , d o ch  erst um  
1 5 2 0  allgem ein do m in ieren d  gew orden ist. Petersen, G esch ich te  der aristotelisch en  Philosophie  
(s .o . A n m . 21 2 ), dürfte die von ihm  beschriebene aristotelische V o rh errsch aft im  d eu tsch en  P ro 
testantism u s m it 1 5 3 0  zu früh ansetzen.

224 Ein dafür typisch es jüngstes Beispiel ist Kölrnel, A sp ek te des H u m an ism u s (s. o. A n m . 63 ). E r  
erw eist sich dam it als Spätling jen er Sichtw eise, die E. Cochrane in d er E in leitu n g  zu d em  von  
ihm  h erausgegeben en S am m elb an d : „T he Late  Italian R enaissan ce 1 5 2 5 - 1 6 3 0 “ (s .o . A n m . 21)  
7 - 2 0  in ihren repräsentativen  V ertretern  vorgestellt und zugleich zurückgew iesen hat. Vgl. ebd. 
7 7 - 2 0 8  die in Teil II u n ter d em  T itel „C on tin u atio n  and C hange in the H u m an istic D iscip lines“ 
zu sam m en g estellten  A ufsätze.

223 Liebing, A u sgänge des eu ro p äisch en  H u m an ism u s (s.o . A n m . 127 ) 3 5 8 :  G anz „aus d em  B lick
feld d er K irch en h isto rie  g e rü ck t“ sei, „was nach  und neb en sein er“ (n äm lich : des H u m an ism u s)  
„B erührun g m it der R efo rm atio n  aus ihm  gew orden sei. Selbst das Schicksal der d eu tsch en  H u 
m an isten  verliert in dem  A u gen blick  an Interesse, in dem  sie ihren Beitrag zur G esch ich te  der 
R efo rm atio n  und G eg en refo rm atio n  g eleistet haben.“ So auch kritisch Schindling, H um an istisch e
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H o ch sch u le  (s .o . A n m . 1 3 8 ) 3 9 5  f., u n d : U n iversität G ießen (s .o . A n m . 12 0 ) 101 f. A n m . 4 6 . A uf  
die hu m an istisch e K o n tin u itä t im  R efo rm atio n szeitalter verw eist p ro gram m atisch  u .a . Spitz, H u - 
m anism  in the R efo rm atio n  (s .o . A n m . 3 0 ) 6 4 1 - 6 6 2 .  V o r allem  jetzt R oloff T h o m as N aogeorg  
(wie oben A n in . 158). V on ein em  H iatus M itte des 1 6 .-M itte  des 18. Jah rh u n d erts  in der G e 
sch ich te  des d eu tsch en  H u m an ism u s sp rich t P. Grappin, L ’h u m an ism e en A llem ag n e après la ré
form e lu th érienn e, in : L ’H u m an ism e allem and (s. o. A n m . 14) 5 9 3 - 6 0 5 .  D ie G ründ e für diese 
F eh lein sch ätzu n g  w erden hier beson ders d eu tlich , näm lich  ein sow ohl zu allgem ein er als auch  zu 
u n differenzierter H um anism usbegriff, der den Sch u lh u m an ism u s nich t zur K en n tn is n im m t.
226 Liebing, A u sgänge des eu ropäischen  H u m an ism u s 3 7 5 :  „D ie bed eu ten d eren  H u m an isten  
w erden von zw ingenden Erfahrungen zu S ach p ro b lem en  g efü hrt, die sie n ich t m eh r ,m oralph ilo- 
so p h isch 1, sond ern  nu r n o ch  w issen sch aftlich , rational, em p irisch , traditions- und au toritätskri
tisch bew ältigen k ön n en .“
221 A. Levi, F ren ch  M oralists. T h e T h eo ry  of the Passions, 1 5 8 5  to 1 6 4 9  (O xford  1 964 ).
228 II. Plessner, D ie versp ätete  N ation. Ü b er die politisch e V erführbarkeit bü rgerlichen  G eistes 
(̂  1 9 6 6 ) 3 6  f. (w enngleich ausschließlich in F unk tion alisieru ng des ebd. n ich t w eiter su bstantiier
ten Sachverh altes als solch en). (U ngew ollt) exem p larisch  für diese A b sen z : Q. Skinner, T h e foun- 
dations of m od ern  political th o u g h t I—II (C am b rid ge 1 9 7 8 ) (der w esen tliche d eu tsch e Beitrag  
darin : Luther). Z u  E rasm u s s. jetzt : J .  D. Tracy, T h e  Politics of E rasm us. A  Pacifist Intellectual 
and his Political M ilieu (T o ro n to  1978).
229 Z u m  gesam teu rop äisch en  V ergleich  s. joties (H g.), P resen t State (s .o . A n m . 4 ); d o rt über den  
Stand d er d eu tsch en  L iteratu rg esch ich tsfo rsch u n g: E. Sobel, G erm an  Literatu re ( 1 6 9 -1 9 6 ) .  E r  
führt alle einschlägigen Pu blikationen der letzten  Z e it auf, die von allg em ein erer B ed eu tu n g  sind, 
so daß auf deren E in zeln en n u n g  hier v erzich tet w erden kann.
230 D ie derzeitige T en d en z  der F o rsch u n g  g e h t dahin, die vielfältigen U n tersch ied e  des sich von  
Lan d zu Land anders ausprägen den H u m an ism u s zu erm itteln . D aß die B em ü h u n g  um  ständigen  
V ergleich  auch die Ü b erein stim m u n g  erfaßt, ist darin w ohl als selb stverstän dlich  eingeschlossen.
231 W ie  das z .B . ansatzw eise für die Bildungsorganisation in der oben in A n m . 137  g en an n ten  
Studie von Boehrn, B ildungsbew egung und U niversitätsverfassung, g esch eh en  ist. So w ären die 
d eu tsch en  Schulen  beispielsw eise m it den Sem inaria nobiliu m  in Italien zu verg leich en ; dazu G. 
P. Brizzi, La form azione délia classe dirigente nel S ei-S ettecen to . I sem inari nobilium  nell’Italia 
cen tro -se tten trio n ale  (B ologna 1976).

Diskussion zum  Referat M euthen

Schlosser: Herr Kollege M euthen, ich habe eine ganz einfache und schlichte Frage, 
für die ich vorweg Ihr Verständnis erbitte, daß ich sie paradigmatisch aus dem juristi
schen Verständnis entwickle. Sie haben die Spätscholastik angesprochen, und ich 
frage Sie, wie würden Sie folgendes aus Ihrer Sicht sehen? M einer M einung nach hat 
die Spätscholastik, insbesondere in ihrer spanischen Ausprägung, eine nicht wegzu
denkende Bedeutung für den Humanismus überhaupt und zwar deswegen, weil durch 
sie eine erste Hinwendung zur Säkularisierung des W eltbildes und damit auch des 
Rechtsdenkens stattfand. Die nächste Folge war dann natürlich das Naturrecht, und 
ich nehm e jetzt Ihre Frage auf, als Sie nach dem System und nach der Ordnung ge
fragt haben. Ich m eine: Systemdenken, Ordnungsdenken ist nicht das primäre Ergeb
nis des Humanismus, sondern erst des Naturrechts. W ürden Sie jetzt, konkret gefragt, 
die Spätscholastik sozusagen als unerläßliches Verbindungsglied zwischen dem H u
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manismus sehen können? Vor diesem Hintergrund würde ich dann allerdings die 
Spätscholastik im Vorfeld des Naturrechts sehen und weniger als den Rivalen des Hu
manismus.

Aleuthen: Ich muß, glaube ich, etwas definitorisch richtigstellen. Ich verstehe unter 
„Spätscholastik“ die spätmittelalterliche Scholastik. Die spanische Scholastik be
zeichne ich als Neuscholastik. Gerade als ich den Ramismus kurz skizzierte, habe ich 
an einer bestim m ten Stelle betont, daß dieses Ordnungsdenken als solches nicht mehr 
humanistisch ist. Das Hum anistische in den loci com m unes ist das, was aus der R he
torik stammt, das Gem einplätzige, etwas sehr Literarisches, das heißt, eine typisch hu
manistische Angelegenheit. Es kom m t in der rhetorischen Dialektik zweierlei zusam
men, nämlich durch die loci com munes etwas finden und es ordnen können; und die 
Ordnung dient wieder dazu, im Gedankengang argumentativ wirksam weiterschließen 
zu können. Was hier zusamm enkom mt, entspricht der Gesamtentwicklung, in der 
Humanismus und Scholastik nun eine Ehe eingehen. Man kann sich das konkret vor 
Augen führen: W er in der Jesuitenschule war, lernte zunächst die loci com m unes in 
der Literatur usw. Studiert er dann z. B. noch Jura, dann lernte er sie auch dort kennen. 
Es handelt sich um eine phantastische Ehe, die Sie angedeutet haben, und die sich auf 
solche W eise zwanglos erklärt.

Reinhard: Nur eine Bemerkung, Sie haben an einer Stelle gesagt, daß die kirchliche 
Indienstnahm e des Humanismus in Italien schon im 15.Jahrhundert einsetzte. Ich 
glaube, daß das nach den Forschungen von Denys Hay und nach verschiedenen neue
ren Arbeiten zur Papstgeschichte so nicht zu halten ist. Auch dort ist das ein Prozeß 
des 16-Jahrhunderts, und die berühmten Humanistenpäpste sind eher Episoden ge
blieben. Man weiß heute, daß es sich etwa bei Sixtus IV. um ein recht oberflächliches 
Mäzenatentum handelt, das mit einem  tieferen K ontakt m it dem Humanismus ei
gentlich nichts zu tun hat.

Aleuthen: „Indienstnahm e“, das W ort habe ich in diesem Zusamm enhang, glaube 
ich, nicht gebraucht, weil ich derselben M einung bin, daß in solcher W eise von einer 
Indienstnahme nicht gesprochen werden kann; denn sie ist tatsächlich erst eine Sache 
des konfessionellen Zeitalters. A ber es findet eine selbstverständlichere, organische 
Einwandlung statt. So habe ich das verstanden wissen wollen. W enn Sie die gewisse 
Reserve, die bei Denis Hay zum Vorschein kom m t, sehr stark in den Vordergrund 
stellen, so könnte ich z. B. die Arbeiten von O ’Malley entgegenhalten, der ja die Belege 
bringt, wo der Humanismus gerade gegenüber den Päpsten benutzt wurde, etwa in 
den Predigten an der Kurie. D ie Humanistenpäpste, die Sie genannt haben, sind Son
derfälle. Doch darum geht es nicht. V ielm ehr dürfte Pomponius Laetus eine Aus
nahme sein, eine Episode. Maßgeblicher ist der normale Alltag, die ganz problemlose 
Übernahme des Humanismus. Darum ging es mir. Im  Unterschied dazu dann die ge
zielte Einvernehmung im konfessionellen Zeitalter; denn jetzt wird der Humanismus 
erst zum echten Problem , wo alles nun auch theologisch „hinter“fragt wird. W ir sind 
sicher einer Meinung, daß dieses recht Selbstverständliche der Christlichkeit des italie
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nischen Q uattrocento etwas anderes war, ganz und gar und untheologisch, ich denke 
z.B. an Traversari. Den K onflikt der späteren Zeit gibt es dort nicht.

Reinhard: Das ist alles richtig, was Sie sagen, aber das fehlende massenweise Auftre
ten eines humanistisch gebildeten Klerus, darauf kom m t es mir an, daß hier kein Miß
verständnis entsteht.

Aleuthen: D er italienische Klerus ist im Quattrocento sicher nicht mehr und nicht 
weniger humanistisch gebildet als der deutsche. W eil ich merkte, daß hier ein Mißver
ständnis entstehen könnte, habe ich an einer Stelle ausdrücklich von einer Intellektu
ellenschicht gesprochen, damit ich nicht so verstanden würde, als seien hier 2 5 %  ei
nes Jahrgangs (wie heute, nicht wahr?) Intellektuelle gewesen. K risteller hat aber in ei
nem Aufsatz einmal zahlreiche K leriker zusammengestellt, die Humanisten waren; 
und da ergibt sich doch eine ganze Kolonne von Ordensmitgliedern, die nicht nur aus 
religiösem, sondern aus wirklich humanistischem Antrieb heraus, z. B. m it Abhand
lungen und Editionen, die studia gefördert haben, eine lange Liste italienischer O r
densangehöriger, die Hum anisten waren.

Wuttke: Ich glaube, man müßte jetzt sehr lange Zeit haben zu diskutieren, aber die 
Z eit haben wir nicht, und so m öchte ich nur zwei Punkte herausgreifen, die mich ganz 
besonders interessieren. Das eine ist, daß Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
eine geradezu prinzipielle Trennung zwischen Humanismus und Christentum vorneh
men. In dem Zusam m enhang wollte ich fragen: W ie kann ich es verstehen, daß m it
ten im christlichen Europa zunächst einzelne, dann im m er mehr Gelehrte, Künstler 
und D ichter nach den Schätzen der Antike greifen und sich deren Gehalte aneignen? 
W ie kann ich diesen erstaunlichen Vorgang verstehen? Geschieht es deshalb, weil sie 
sich als Heiden entdecken und nun diese Seite durch die Berührung mit der Antike 
verstärkt hervorbringen wollen, oder ist es etwas ganz anderes, das sie bewegt? Ist es 
möglicherweise so wie das ganze sogenannte M ittelalter hindurch, das außer von der 
christlichen Lehre im eigentlichen Sinne ja auch von einem  im m er wieder neuen und 
sehr starken ethischen Impuls getragen war als etwas, das der christlichen Lehre zuar
beitet, das sozusagen die Vorarbeit für das Eigentliche leistet? Ob möglicherweise jetzt 
in Anlehnung an die antiken Schätze eine neue W elle ethischer Neubesinnung auf
kom m t und man sich sozusagen der alten W ahrheiten neu vergewissern m öchte da
durch, daß man zu neuen Form en greift, aber auch dadurch, daß man zu neuen Inhal
ten greift? W ie soll ich m ir die im Anfang des Renaissance-Hum anismus bestehende 
Verbindung von Humanismus und Christentum  bei Petrarca erklären? W ie soll ich 
mir erklären, daß es später um 1500 bei Raffael die enge Verbindung von Hum anis
mus und Christentum gibt -  übrigens auch bei Dürer? Zu Raffael vergleiche man das 
Buch von H einrich Pfeiffer S .J. „Zur Ikonographie von Raffaels Disputä“, Rom  1975, 
in dem er die Versöhnung von A ntike und Christentum bei Raffael aufzeigt. W ie soll 
ich mir einen Mann wie Baptista Mantuanus erklären, wie einen Erasmus, m it ihrem 
unermeßlichen Erfolg bei den zeitgenössischen Lesern, wenn nicht bei ihnen der Im 
puls fortwirkte, die besten Kräfte der Antike für das Christentum  zu gewinnen? Und



Z u m  R e fera t  M e u th e n 2 6 9

andererseits: Sind denn die paganen Kräfte der Renaissance, die ich nicht leugne, 
wirklich stärker als die, die es das ganze sogenannte Mittelalter hindurch gab? In ei
nem  Satz gesagt, ich kom me imm er mehr dazu festzustellen, christlicher Hum anis
mus zu sagen ist eigentlich überflüssig, Humanismus ist von Anfang an ganz wesent
lich eine christliche Erneuerungsbewegung. Und das Heidentum, die Gestaltungen 
der heidnischen Antike werden für diese Erneuerungsbewegung benutzt.

Dies ist der eine Punkt, der andere betrifft das Verhältnis von Humanismus und 
Naturwissenschaft. Die Oratio des Celtis haben Sie m it Recht als eine sehr wesentli
che deutsche humanistische Programmschrift hingestellt. Sie gipfelt darin, daß Celtis 
die Philosophia als dasjenige hinstellt, wonach es zu streben gilt. Was ist die Philoso- 
phia bei Celtis? Sie ist eine Universalwissenschaft, die alle Bereiche der W issenschaf
ten umfaßt, also auch die Naturwissenschaften. Das Programm findet man haargenau 
wieder in dem von Dürer geschaffenen H olzschnitt der Philosophia, der zuerst in den 
„Amores“ des Celtis 1502 publiziert worden ist und später von Celtis noch mehrfach 
benutzt wurde. Und von da her ergibt sich für mich, daß bis um 1500 in Deutschland, 
aber auch in Italien, der Humanismus eine integrale Bewegung geworden ist, die auch 
die Naturwissenschaften m it umfaßt, wobei ich Ihnen, H err M euthen, R echt gebe, 
wenn Sie formulieren, daß auch die Naturwissenschaften zur M enschenbildung als 
notwendig erachtet wurden. A ber sie wurden deshalb zur M enschenbildung notwen
dig erachtet, weil man m einte, auch über sie G ott näher kom m en zu können, eben auf 
naturwissenschaftliche W eise. Ob das nun naiv oder töricht gewesen ist, ich meine, 
darüber brauchte man jetzt nicht zu diskutieren. Jedenfalls scheint es mir so, daß es so 
gewesen ist, und von daher gesehen ist die Naturwissenschaft ein Bildungskomplex, 
der bald zum ursprünglichen sprachlich-ethischen Programm des Humanismus hin
zutrat. Es ist ein Jam m er, daß diese Einheit spätestens im 19.Jahrhundert zerbrochen 
ist, so daß wir heute im m er noch darüber streiten, ob die Naturwissenschaften eine 
humanistische Dim ension haben oder nicht. W ir hätten es leichter in der gegenwärti
gen Situation, hätten wir die alte Sicht der Renaissance-Hum anisten. W ir wären dann 
vielleicht auch m it den ethischen Problem en, vor die uns die modernen Naturwissen
schaften stellen, weiter.

Meuthen: Ihre Fragen erfordern ein neues halbstündiges Referat. Ich m öchte versu
chen, mich kurz zu fassen. Zur ersten Frage. Ich habe nicht prinzipiell zwischen H u
manismus und Christentum getrennt. Ich habe vielmehr gesagt, der Humanismus ist 
zunächst religiös irrelevant; er ist im speziellen ambivalent, weil er sowohl die heidni
sche als auch die christlich-antike Tradition aufnimmt, und was Sie gesagt haben, be
stätigt das ja. Man braucht nur den Augustinismus als ein wesentliches Elem ent inner
halb des Humanismus zu nennen. Ich glaube, ich bin mißverstanden worden; denn 
der christliche Humanismus ist ja zur Sprache gekom m en, er ist von mir aber auch 
klar definiert worden, damit man nicht in uferlose Verständnisweisen hineinkom m t. 
Daß Religion, christliche Religion und christlicher Humanismus so ungefähr dasselbe 
seien, davor wollte ich warnen. W enn Sie von der Erneuerungsbewegung sprechen, so 
hoffe ich nicht, daß Sie zu stark zu Toffanin hin tendieren, daß nämlich das ganze von 
Anfang an als christliche Reaktion gegen die allmählich gottlos werdende Scholastik
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angelegt gewesen sei. Es handelt sich zwar auch um eine christliche Erneuerungsbe
wegung, aber insofern man die christlichen Elem ente eben aus der Antike herauszieht. 
Ich hoffe, diese Ambivalenz doch ziemlich deutlich gem acht zu haben, die einen 
christlichen Humanismus überhaupt nur möglich macht, eine Ambivalenz, in der 
man das Heidnische nicht vergessen darf. Man könnte z. B. lange diskutieren, ob Eras
mus für Europa, für unsere Kultur wichtiger geworden ist als Förderer der antiken 
Tradition insgesamt oder der christlichen Tradition.

Nun das Zweite, die Naturwissenschaften in ihrem Verhältnis zum Humanismus. 
Gadol ist nicht die einzige, es gibt noch andere, die „ganzheitlich“ denken, so würde 
ich es einmal nennen. D och an dieser Stelle habe ich auch auf die Schwierigkeiten des 
Humanismusbegriffs hingewiesen. Man kann sich definitorisch in dem Sinne einigen, 
wie Sie es vorgeschlagen haben. Ich halte mich indessen stärker an Kristeller. Sie m ei
nen, man solle den Humanismusbegriff nicht so eng definieren, und es wäre für die 
Entwicklung der europäischen Kultur besser gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. 
D och ich glaube, die Zweikulturenlehre ist nicht erst Sache unseres Jahrhunderts. 
Sperone Speroni hat ja bereits im lö .Jahrhundert erkannt, was sich hier anbahnte, 
nämlich ein Zweierlei. Das ist demnach nicht aufgepfropft, sondern bildet sich im Be
wußtsein des italienischen Renaissancetum s selbst. W ir müssen uns in diesem Zusam 
menhang klar verständigen, was Naturwissenschaft ist. Das, was Celtis hier anspricht 
und was hier betrieben wird, ist sicher etwas ganz anderes, als in Padua gem acht wird, 
glauben Sie nicht?

Wuttke: Das glaube ich auch.

Aleuthen: Und wenn wir uns hier definitorisch einigten, was wir unter Humanismus 
verstehen, dann könnten wir das von Celtis Angesprochene hinzunehm en und sagen: 
Das ist nicht die Naturwissenschaft als solche, sondern das ist die Integration von na
turphilosophischen Überlegungen in das M enschenbild hinein, das dem Humanisten 
vorschwebt. Das ist eine Ausweitung, die man vornehmen kann. Um aber durch unser 
Them a hindurchzukom men, den europäischen Humanismus, halte ich es für besser 
und deutlicher, wenn wir den Humanismus nicht allzu „weit“ definieren, weil man 
dann nicht mehr weiß, worum es geht. W enn Sie sagen, das, was Celtis meint, rechne 
ich dazu, dann wissen wir das, haben aber auch deutlich gem acht, daß der Paduaner 
Humanismus nichts damit zu tun hat, daß Kopernikus nichts damit zu tun hat. Dann 
hätten wir klare Grenzen gezogen, die ich sofort akzeptieren würde.

Kreutzer: Ich m öchte nur zwei kleine Bem erkungen m achen, die vielleicht mehr auf 
die Verfahrensweise zielen. W enn man vom Humanismus spricht, H err M euthen, ist 
es dann in vollem Maße befriedigend, wenn man von den Hum anisten spricht, indem 
man ihre schriftstellerischen Charaktere alleine betrachtet, also ihre Schriftstellerper
sönlichkeit mit der geschichtlichen Figur im ganzen gleichsetzt? Ergibt sich nicht zu
mindest eine wesentliche Anreicherung, wenn man auch die geschichtliche Rolle, d. h. 
den Beruf, die soziale Rolle dieser Figuren m itbedenkt, nicht zuletzt deswegen, weil da 
höchst verschiedenartige, zum Teil in sich gespannte Verhältnisse bestehen, die dann
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auch ihre Rückwirkungen haben bei vollständiger Interpretation, ihre Rückwirkungen 
auf das Verständnis der Schriftstellerpersönlichkeit. -  Dazu eine andere Frage, die 
vielleicht auch mehr verfahrensmäßiger Natur ist. Sie haben und Herr W uttke hat so
eben auch die Ingolstädter Rede des Conrad Celtis herangezogen. W ir haben sie im 
mer als Signum einer Epoche interpretiert. Gehen Sie damit nicht sehr stark, fast ein
seitig auf das Selbstverständnis der Frühhum anisten, Sie nannten sie H ochhum a
nisten, ein? Herr W uttke hat die Rede ja zu Recht als eine Programmschrift bezeich
net; damit sind Ideal und W irklichkeit hinlänglich unterschieden. Ich würde gerne 
noch einen Schritt weitergehen und das doch geradezu als eine Bildungsutopie an
sprechen. Die Epoche ist damit nicht wirklich beschrieben, es steckt in der Rede viel 
zu viel Postulatcharakter.

Vielleicht zuletzt noch eine dankbare Bekundung des Einverständnisses mit Ihrer 
„Unendlichkeitsdefinition“ für die Dauer des Humanismus. Ich habe zu Hause auf 
dem Schreibtisch gerade das verbindliche Lehrbuch der österreichischen Gymnasien 
für das 19-Jahrhundert liegen, die ,Institutio ad Eloquentiam “. Das ist ein allgemeines 
lateinisches Lehrbuch für Sprache, Stil, literarische Gattungen usw. Es ist besonders 
interessant wegen seiner Listen von Musterautoren, antiken Autoren, auch deutschen. 
Der meistzitierte Autor ist dabei Klopstock. Ich glaube, ein aus unserem Gesichtsw in
kel zu vermutender Gegensatz von Christentum  und heidnisch-antikem Geist hat die 
Humanisten nie sonderlich aufgeregt. Die haben sich für bestim m te Autoren interes
siert, weil sie ausgezeichnet, weil sie musterhaft, weil sie die besten waren, aber letzt
lich weniger wegen ihrer Inhalte unter weltanschaulichem Aspekt.

Meuthen: Vielen Dank, das ist eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Z u
nächst die zweite Frage. Genau das meinte ich m it dem Selbstbewußtsein der Huma
nisten. Ich habe gerade vom Selbstbewußtsein der Humanisten aus argumentiert, um 
verständlich zu machen, wie sie in jenen Jahrzehnten ihre eigene Rolle sahen. Aber 
Sie bringen mich noch auf etwas, was in Antw ort auf Herrn W uttke zu ergänzen wäre. 
W enn Celtis die Naturforschung dort einbezieht, dann nim m t er den ganzen Kreis 
von W issenschaften, den ich berührt habe, m it hinein. Aber indem er das tut, ist er 
noch nicht selber Naturforscher usw. Das ist, so glaube ich, der große Unterschied: 
Celtis versucht, das, was hier als Bildungsziel aufgestellt wird, von der nationalen, von 
der historischen Situation aus als das große W ünschbare zu sehen, und immerhin 
hatte man ja schon einen Agricola, gab es konkrete Anknüpfungspunkte an deutsche 
Naturforschung, an deutsche Philosophie. Etwas anderes ist: Philosophie jetzt wieder 
zum Leben erwecken. Ob man solcherlei als allgemein indizierendes Bildungsphäno
men in die Nationalgeschichte oder in sein Verständnis der G eschichte insgesamt mit- 
einbezieht, oder ob man selber praktischer Naturforscher ist, das ist sicher ein großer 
Unterschied.

Nun zur ersten Frage, zur Persönlichkeit. Dieses ganze Problemfeld Humanismus 
und Gesellschaft habe ich aus Zeitgründen leider ausklammern müssen. Vielleicht 
bringe ich in den Fußnoten zum D ruck dieses Vortrages noch einiges dazu. Man muß 
diese Fragen natürlich in starkem Maße berücksichtigen, z. B. wie es mit der ständi
schen Bindung steht. Ich muß aber auch ehrlicherweise sagen: Die Forschung scheint
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mir hier noch sehr im Fluß. Man liest vom Bürgerhumanismus, und andere weisen mit 
Nachdruck auf den Hofhumanismus hin. Nach dem jetzigen Forschungsstand müßte 
ich, wenn ich recht sehe, bei einer Zusammenfassung ganz windelweiche Form ulie
rungen benutzen. Auch deshalb habe ich diesen Kom plex ausgeklammert, nicht weil 
ich dem Problem Humanismus und Gesellschaft keine Bedeutung beimesse.

Repgen: Herr M euthen, Sie haben von der kleinen Intellektuellenschicht gespro
chen und dann sehr dezidiert gesagt in Ihrem dritten Teil, das 16.Jahrhundert wurde 
ein religiöses, theologisch bestim m tes Zeitalter. Das ist ja evident. Ich glaube, man 
könnte aber, wenn man von den Intellektuellen jetzt weiter geht, breitere Kreise sich 
anschaut, selbst bei einem Kolloquium , bei dem es nicht um das Reform atorische und 
Religiöse, sondern das Säkulare geht, ruhig festhalten, daß das 16.Jahrhundert auch für 
andere Schichten ein religiöses war. Ganz schlicht, das hat eigentlich K lem ens Maria 
Hofbauer schon gesagt, die Reform ation konnte sich in Deutschland nur durchsetzen, 
weil die deutschen fromm bzw. from m er sein wollten. Das widerspricht hier dem gar 
nicht. Es ist nur nicht von dem ableitbar.

MeuthemDa m öchte ich sagen :Ja ! Und ich glaube, das habe ich in m einem  Vortrag 
auch sehr deutlich gem acht: Das ganze Jahrhundert, die ganze Gesellschaft ist in die
ser W eise religiös. Im 15.Jahrhundert bereitet sich im übrigen vieles schon allmählich 
vor, was dann im lö .Jahrhundert zum D urchbruch kommt. D ie Äußerung von H of
bauer kenne ich nicht; ich nehm e sie dankbar in mein Repertoire derartiger Zitate auf. 
Genauso war es gem eint, in der Durchtränkung bis unten hin.

Baumgart: Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie den pädagogischen Charakter der huma
nistischen Bewegung, ihre Bedeutung als Schulbewegung so stark betont haben. Sie 
haben sie auch abgehoben, wenn ich das recht sehe, von einer elitären Anfangsphase 
des deutschen Frühhumanismus oder, wie Sie sagen würden, des europäischen H och
humanismus in deutscher Ausprägung. Es stellt sich nun, bezogen auf die Them atik 
unseres Kolloquium s, die Frage, ob diese Zäsur oder W ende zu einer breiten Bil
dungsbewegung hin in dem Ansatz der W ittenberger Reform atoren, insbesondere 
M elanchthons enthalten ist oder nicht. Sie haben m it Recht Einzelheiten hier nicht 
näher diskutiert. A ber ich wollte auf M elanchthon als Universitätsgründer, als Univer
sitätsreformer wenigstens hinweisen. Sie haben außerdem die neuen Schultypen er
wähnt. Man kann dabei auch die neuen Gymnasia Illustria vom Typ Straßburgs oder 
Altdorfs erwähnen; man sollte auch an die neuen humanistisch-pädagogischen T heo
rien erinnern, etwa Johann Sturm , der wiederum aus Paris kom m t, oder David Chry- 
träus nennen. Jedenfalls gibt es da einen sehr breiten Zusammenhang. Mich würde 
nun interessieren, und das berührt auch das Generalthem a dieses Kolloquium s, inwie
fern tatsächlich die Reform ation als auslösende Kraft gewirkt oder welchen „Stellen
wert“, wie man zu sagen pflegt, sie gehabt haben könnte. Ich muß schon sehr vorsich
tig ausdrücken, wenn ich den Begriff Reform ation hier überhaupt noch einzuführen 
wage. Ein anderer diskussionswürdiger Gesichtspunkt wäre der, daß Sie sehr stark her
ausgehoben haben, wie ambivalent die humanistische Bewegung in ihrer religiösen
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Einstellung gewesen sei. Ich würde sagen: Gerade diese Ambivalenz hat sie befähigt, 
als ein so grundlegendes pädagogisches Elem ent über die sich bildenden K onfessio
nen hinweg wirksam zu werden. Tatsächlich finden wir dieselben Bildungspläne for
maler Art, primär bezogen auf die Dialektik und Rhetorik, sowohl in den neuen pro
testantischen Fürstenschulen wie in den neuen Jesuitengym nasien; wir finden sie in 
den humanistischen Grundkursen der Universitätsgründungen des späteren 16.Ja h r
hunderts und ebenso im reform ierten Schulwesen. Dies ist doch wohl gerade die 
Folge der Ambivalenz, dieses Zurücktreten des religiösen Elem ents. W ären Sie nun 
einverstanden, wenn ich behauptete, es handele sich im Grunde um formale Bildungs
elem ente. Inhaltliche Aussagen zu den brennenden Problem en eines Zeitalters, das 
Sie und andere zu Recht als religiöses Zeitalter charakterisieren, gäbe es hingegen 
nicht. D er humanistische Charakter der Bildung erlaubt keine Antworten auf die spe
zifischen Fragen des religiösen lö.Jahrhunderts. Eben deswegen aber war die W irk
samkeit, überspitzt formuliert, der humanistischen Bildungsbewegung so groß.

Aleuthen: Vielen Dank. Man ist als Referent imm er erfreut, wenn die eigenen G e
danken anregend weiterwirken, und das ist in diesem Falle wohl geschehen. Die ge
nannte Ambivalenz ist sicher eine maßgebliche Voraussetzung dafür, daß der Huma
nismus gemeineuropäisch hat w eiterleben und sich in dieser ungeheuren Bedeutung 
hat entfalten können. Was im einzelnen das Formale und das Inhaltliche angeht, da 
würde ich allerdings etwas vorsichtiger sein. Ich habe dezidiert auf die Inhalte hinge
wiesen, die in diese humanistische Bildung eingegangen sind, die antiken Inhalte, 
nicht nur die Form en; denn ich glaube, daß auch diese Inhalte für die Bildung des Eu
ropäers von großer Bedeutung geblieben sind. Zum Formalen gehört die sprachliche 
Schulung, die sich an den klassischen Vorbildern ausrichtet. Aber es handelt sich 
nicht um irgendwelche G edichte, sondern es sind eben klassische Autoren m it klassi
schen Inhalten. Formales wird hier dem Europäer nicht ohne gleichzeitige Inhalte 
vermittelt. Man muß das doch wohl zusammensehen. Für die Konfessionen, für die 
christliche Schule liegt das Problem nicht im Formalen, sondern ohne Zweifel in den 
Inhalten, und um diese Inhalte m acht man sich seine Gedanken, etwa bei der T he
menwahl im Theater (Jesuitendrama) und dergleichen. Hier stellt man z. B. alte christ
liche Märtyrerfiguren vor; aber sie sind eben „alt“, wenn sie den Löwen vorgeworfen 
werden und sie sich heroisch aufführen. Man nim m t gezielt die Inhalte in starkem 
Maße aus der Antike, offensichtlich, um die anderen „antiken“ Inhalte zurückzudrän
gen. Da liegt das eigentliche Spannungsfeld. Im  formalen Bereich gilt das nicht so.

Zum  ersten, und damit kehren wir zum Gesam tthem a zurück. „Dank Luther“, habe 
ich gesagt, gibt es das konfessionelle Zeitalter. Ich habe nicht form uliert: „mit“ Luther, 
oder gar: ohne Luther oder einen anderen gäbe es das konfessionelle Zeitalter nicht, 
habe also auch nicht Stellung bezogen zu der Frage, ob Luther als alleiniger Begründer 
des konfessionellen Zeitalters anzusehen sei oder ob Luther nicht erst durch das reli
giöse Interesse seiner Z eit hervorgebracht worden sei. Das sind jedoch zum Teil ge
schichtsphilosophische Überlegungen, in die wir dann hineinkom m en, und ich bitte, 
mich dort zu dispensieren. Ich halte es lieber m it der handfesten G eschichte, ob hic et 
nunc jemand G eschichte macht, so interessant die Frage ist, ob er latent konfessionell
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aktualisiert war oder an irgendeiner Stelle geradezu hat aktualisiert werden müssen. 
Da der Konfessionalismus sich in diesem starken Maße entwickelte, wurde der Hu
manismus vor ein Problem gestellt, das ihm bis dahin weitgehend unbekannt war. 
Ihm  tritt nun von anderer Seite ein Absolutheitsanspruch entgegen, der in dieser 
Schärfe und Stärke vorher nicht erhoben werden konnte, weil das Christentum bis da
hin in seiner konkreten Darstellung viel selbstverständlicher war. Nun muß es genauer 
definiert werden und wird darum auch schärfer ausgedrückt. Dadurch wird auch der 
Humanismus zu genauerem „Bekenntnis“ gezwungen, wozu er vorher nicht veranlaßt 
war. Nun treiben m anche in „Richtungen“ ab, die im konfessionellen Zeitalter nicht 
m ehr vertretbar sind. Auf der anderen Seite nim m t der Humanismus erst jetzt, im 
konfessionellen Zeitalter, in der W eise Bildungsfunktionen wahr, wie wir sie eben ab
gehandelt haben, und m it denen er dann eine enorm e Bedeutung für die weitere euro
päische Geschichte erhält.

Boehni: Ich darf kurz zwei Aspekte aufgreifen. Zunächst einen institutioneilen. Sie 
haben, Herr M euthen, meines Erachtens sehr zu Recht die Bedeutung der Pädagogi- 
sierung und Verschulung des Humanismus betont. Hier liegt sicherlich ein gew ichti
ges Phänom en für die Begegnung zwischen der religiösen und der Bildungs-Bewe
gung schon vor der Reform ation. W ir wissen ja, daß das Kollegienwesen des Spätm it
telalters in Deutschland weder vor noch nach der Reform ation solch autochthone For
men wie in W esteuropa entwickelt hat, wohl aber im 16.Jahrhundert von Frankreich 
und den Niederlanden her beeinflußt wurde. Eine bedeutsame W urzel für die Verbin
dung von religiöser und humanistischer Reform m it institutioneller Auswirkung war 
die Devotio moderna: man denkt an das von Hieronymus Busleyden unter Mitwir
kung von Erasmus in Löwen gestiftete (oder als Verm ächtnis begründete) Collegium 
Trilinguae. Ein anderer, stärker humanistisch getragener Kollegien-Typ war das Col
lège Royal in Paris.

Interessant erscheint es mir, daß in der religiösen Bewegung das Internatsprinzip, 
das Prinzip geschlossener Erziehung zumindest in den unteren Unterrichtsstufen eine 
Renaissance erlebte, die sich aus westeuropäischen Vorformen beleben konnte. Auf 
deutschem Boden fand die durch Reform ation und Humanismus geförderte Institu
tionsform des Kollegs westeuropäischer Prägung (Internatsform) Realisation in den J e 
suitenkollegien sowie in den protestantischen Pädagogien. Die Regulierung der „Hu
maniora“ in den Jesuiten-Gym nasien, auch ihre Verkürzung, jedoch endgültige Eta
blierung, hat im katholisch-süddeutschen Raum bis weit in die Neuzeit hinein nach
gewirkt im Kanon der „allgemeinen W issenschaften“, der allgemeinen Bildungsfächer 
der ehemaligen „artes liberales“, der z. B. an der altbayerischen Universität (Ingolstadt- 
Landshut-)M ünchen erst seit 1848 abgeschafft wurde.

Ein zweiter, inhaltlicher Aspekt zum Humanismus. Sie haben die Rhetorik stark 
betont. Es gäbe Ansatzpunkte für eine noch weitergehende Diskussion im H inblick 
auf die Erneuerung des Staatsdenkens und des Fürstenideals seit dem Spätm ittelalter 
aus rezeptionsgeschichtlichen Ursachen. Das läßt sich vielleicht nicht so sehr an der 
Rezeption Ciceros nachweisen, den man ja im Mittelalter ebenso wie im Humanismus 
gekannt hat, jedoch an Aristoteles: seit dem 13./14.Jahrhundert wird spürbar (etwa bei
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Engelbert von A dm ont oder Marsilius von Padua), daß die Auswertung der aristoteli
schen Rhetorik und Politik in der Fürstenspiegel-Literatur in bezug auf die Bildungs- 
Postulate für den H errscher und auch für seine Räte wirksam wird.

Meuthen: Vielen Dank. Das zweite ist ebenfalls den schon genannten Zeitgrenzen 
zum O pfer gefallen. Es handelt sich um den großen geschichtlichen Hintergrund der 
Kristellerschen Neuwertung. Von der Rhetorik aus ist uns der italienische Hum anis
mus ganz neu verstehbar gem acht worden. Ich pflichte Ihnen da vollkom men bei. 
Auch beim ersten bin ich Ihrer Meinung. Ich habe die Gymnasien und Kollegien ge
nannt. Allerdings sind sie in den zweiten Teil des Referats gelangt, und so konnte der 
Eindruck entstehen, sie seien erst durch die Konfessionalisierung hervorgerufen wor
den. Das ist natürlich nicht der Fall. Auch hier liegt eine ältere pädagogische Tradition 
vor. Ich habe darauf hingewiesen, daß sie von Anfang an im Humanismus deutlich ist. 
W ir können etwa bei Vittorino da Feltre beginnen. Man muß jedoch die Pädagogisie- 
rung nicht nur in der Zielsetzung, sondern auch in der institutionellen Verwirkli
chung sehen. Ist sie dem Humanismus von Anfang an eigen? Neben den von Ihnen 
genannten vorkonfessionellen Kollegien, wie in Löwen und Paris, haben wir auch in 
Italien solche Kollegien. Im übrigen leiten die pädagogischen Theoretiker eigene 
Schulen. Sie haben auf die Monasteria hingewiesen. Hierzu noch der Hinweis auf eine 
andere Wurzel. An italienischen Universitäten, anderswo ist es wohl auch so gewesen, 
hatten die Professoren Häuser, in denen Studenten wohnten, die bei ihnen dann auch 
promovierten. So wissen wir aufgrund neuer Entdeckungen, daß Nikolaus von Kues 
zusammen mit anderen Studenten im Hause des Professors wohnte, bei dem er sein 
Examen ablegte. Das war kein besonderer Vorzug, sondern offenbar gang und gäbe. 
Ich weiß nicht, ob von universitätspraktischen Voraussetzungen her auch hier Vorstu
fen vorhanden sind, daß der Lehrer direkt auf seine Schüler einwirkte, wieweit wir hier 
aus dem Bereich des Humanismus auf allgemeine institutionelle Sachverhalte stoßen, 
die dem Humanismus vorangingen.

Schwarz: Nur ganz kurz, großen Dank Ihnen, Herr M euthen, dafür, daß Sie für den 
Humanismus in Deutschland eine Kontinuität gezeigt haben und eine große G em ein
samkeit trotz der konfessionellen Spaltung und das Ganze auch noch in den europäi
schen Rahmen eingeordnet haben. Für die Stellung der Reform ation zum Hum anis
mus muß man ganz gewiß die besonderen Konstellationen berücksichtigen, in W it
tenberg z.B. die junge Universität, die in der Konkurrenz zu Leipzig ein Studium tri- 
lingue aufbauen kann. A ber tatsächlich ist es nicht bloß eine Formfrage, sondern auch 
eine Frage der Inhalte, daß man nun die m it dem Drei-Sprachen-Studium  sich er
schließenden biblischen Inhalte kritisch gegen die Tradition wendet. Und ich frage 
m ich auch: W elchen Begriff kann man dafür verwenden? D enn der Begriff „biblischer 
Humanismus“ befriedigt mich auch nicht. Aber eben die Bibel wird nun analog zu an
deren Texten der Antike gelesen, wobei sich dann auch noch wieder in der W ertung 
der Bibel Differenzen zeigen zwischen einem Basler oder Züricher Humanismus und 
dem W ittenberger. Aber die biblischen Inhalte schließen nicht aus, daß man die B e
schäftigung der Humanisten m it der antiken Tradition aufgreift, aus Interesse an den
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Dingen, die die antiken Geschichtsschreiber und die Poeten vermitteln, nämlich eine 
andere W irklichkeitserfahrung als sie bei Aristoteles, abgesehen von seiner Ethik, ver
m ittelt wird. Die Autoren der Geschichtsschreibung und der Poesie wurden neben der 
Bibel studiert, so daß es selbst im lutherischen Humanismus nicht bloß zu einer For
malisierung der außerbiblischen Stoffe kom m t. W ie die Dinge sich dann ausgeweitet 
haben, zeigt sich, wenn in Augsburg bei der Durchführung der Reform ation auf dem 
öffentlichen Platz die Figur des Stadtheiligen Ulrich durch eine Neptun-Figur ersetzt 
wird. Offenbar wurden die humanistischen Bildungselemente eher für geeignet gehal
ten, im öffentlichen Leben W irklichkeitsvorstellungen und ethische Ansprüche zu 
vermitteln, als die m ittelalterlich traditionellen, kirchlichen Vorstellungen.

Meuthen: Es gibt eine umfangreiche zeitgenössische Literatur, die das allegorische 
Erbe der Antike festhält. W ir haben jetzt eine Serie von Nachdrucken dieser Mytho- 
graphien. Diese W erke wurden natürlich nur gedruckt, weil sie von den Leuten auch 
gekauft wurden. Das heißt im Fall Augsburg: Alle Mitglieder des Rates usw. wußten 
schon recht gut, was m it dem Dargestellten gem eint war.



Heinz Angermeier 

Nachwort

Obwohl dieses Kolloquium  m it seinen nur acht Referaten so konzipiert war, daß 
der Diskussion ausgiebig Raum bleiben sollte, hat es doch die Intensität der Ausspra
che nicht mehr zu einem Abschlußgespräch kom m en lassen, das natürlich der Frage 
nach der Bedeutung des säkularen M oments in der Reform ationszeit und neben der 
konfessionellen Entwicklung gewidmet sein sollte. Es fehlte unserem Kolloquium  der 
Abschluß und gewiß wird ihn auch der Leser dieses Bandes entbehren. W er in die 
überaus lebendige Diskussion Einblick genom m en hat, wird verstehen, daß das N ach
wort eines Einzelnen nicht die geistige Korrespondenz einer solchen bedeutenden 
Gesprächsrunde ersetzen kann.

Es ist aber nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig, als Resüm ee dieses 
Kolloquium s festzuhalten, daß sich sowohl in den Vorträgen wie auch in den Diskus
sionen eine Fülle von selbständigen säkularen Tendenzen erkennen ließ. Man kann 
deshalb als das wichtigste Ergebnis dieses Gesprächs wohl die Einsicht betrachten, daß 
die bisher praktizierte totale Okkupation des lö.Jahrhunderts für die Reform ation 
und auch die Vorstellung von der beherrschenden Einflußnahme der Reform ation auf 
säm tliche Bereiche des politischen, geistigen und gesellschaftlichen Lebens einer 
gründlichen Revision bedarf. S ieht man, wie jede Form  des öffentlichen Lebens bis 
hinein in die Dörfer und die ständischen Gesellschaften zunächst die m it der Reichs
tradition verknüpften Problem e zu lösen hatte, so erweist sich, daß m it der Frage nach 
den verändernden W irkungen der Reform ation überall der zweite Schritt vor dem er
sten getan wurde. Dabei bleibt die wichtigste Frage, wieweit, unter welchen Vorausset
zungen und m entalen Bedingungen und in w elcher Gestalt die Reform ation über
haupt vom M enschen Besitz ergriffen hat, bis heute noch ungelöst, da der W issen
schaft überhaupt erst seit 30 Jahren zum Bewußtsein gekom m en ist, daß das Verhält
nis des M enschen des lö.Jahrhunderts zu den Problem en der Konfessionalität noch
mals eine Sache für sich ist. D er Aufstieg des Kopernikanischen Geistes hat zwar 
seine W urzeln im 16.Jahrhundert, aber nicht einfach in der Reform ation. In diesem 
Sinn war es auch ein Anliegen dieses Kolloquium s, m it engen Vorurteilen ein Ende 
zu machen und die Ansätze für die modernen Entwicklungen in einem  größeren U m 
feld zu suchen. Dabei konnten natürlich in dem eng gesteckten Rahm en des G e
sprächs nur ausgewählte und beispielhafte Them en behandelt werden, während ande
ren und nicht minder wichtigen Fragen -  z .B . die nach Tradition und Innovation im 
Bereich der Technik, nach den W irkungen der Entdeckungsreisen für das W eltbild, 
nach der sozialen Um schichtung im niederen Adel, nach dem diplomatischen Stil die-
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ser Zeit, nach den O bjekten der bildenden K unst oder dem W andel in Sprache und 
Dichtung -  gar nicht in den Katalog des Kolloquium s aufgenommen werden. V iel
m ehr konnte hier zunächst nur ein Exem pel statuiert werden, um die Forschung zum 
16.Jahrhundert aus der eingleisigen Betrachtungsweise herauszureißen, und auch in 
diesem vorgegebenen Rahm en hat der individuelle Zufall seine Rolle gespielt und der 
Stil des wissenschaftlichen Diskurses hat seine Grenzen wieder einmal erkennen las
sen.

O hne die Ergebnisse hier im einzelnen zu wiederholen, darf aber wohl gesagt wer
den, daß gerade in der eindrucksvollen Selbständigkeit der einzelnen Bewegungen 
auch deren Relativität in der Gesamtentwicklung offenkundig wurde, und dies gilt na
türlich dann auch für die hier ausgeklammerte religiöse Bewegung. Es zeigte sich, daß 
die Querverbindungen zwischen der Reform ation und der sozialen Entwicklung si
cher nicht wichtiger sind als die zwischen der sozialen Problem atik und der rechtli
chen Krise oder die zwischen der Verfassungspolitik des Reiches und den politischen 
Tendenzen der Territorien usw. Vor allem aber zeigte sich gerade im Spiegel der ein
zelnen Entwicklungen, daß auch die religiösen Bewegungen der verschiedensten Lager 
in langsamen und lange um ihre Gestaltung ringenden Prozessen standen und nicht 
als ein fertiger K om plex in die geistige und soziale W elt des 16.Jahrhunderts eingetre
ten sind. Denn am meisten leidet unser Bild vom 16Jahrhundert wohl unter der fal
schen Vorstellung, daß mit der Reform ation eine in sich geschlossene und präfor- 
mierte Geisteshaltung auftaucht und den anderen, in Entwicklung begriffenen Bewe
gungen des 16.Jahrhunderts als eine fertige Kraft gegeniibergetreten sei. Tatsächlich 
haben sich aber die Konfessionen auch erst unter den Zwängen juristischer Selbstver
teidigung, des sozialen Drucks und der politischen Mächte herausgebildet, so daß ihre 
W irkung gleichfalls nur eine relative sein konnte, wie bei den übrigen Bewegungen 
auch. Es ist darum die Vorstellung von der Reform ation als einem festen Block neuer 
Lebenseinstellung und geschlossener Kraft, die am meisten der Revision bedarf, und 
die nächsten Schritte zu dieser Revision liegen darin, daß bei der Erfassung des 
lö.Jahrhunderts auch den anderen Strömungen die ihnen gebührende Beachtung ge
schenkt werden muß.

Das Kolloquium  „Säkulare Aspekte in der Reform ationszeit“ wollte m it der D e
monstration einer Reihe von säkularen Phänom enen des 16.Jahrhunderts, die ihrer
seits sowohl durch ihre Selbständigkeit, wie auch durch ihre Labilität den Gesam tpro
zeß des lö.Jahrhunderts m itgestalteten, einen Anfang setzen. Erst wenn alle ge
schichtstragenden Strömungen in dieser W eise aufgegriffen und als eigene Faktoren 
der Entwicklung anerkannt sind, wird dann das Gespräch möglich und auch fällig, 
welche Relevanz der Reform ation im Vergleich m it diesen säkularen Phänom enen in 
der Gesamtbeurteilung zukommt. In dieser Richtung bewegte sich das Anliegen die
ses Kolloquium s und m it seinen Beiträgen wird es vielleicht und hoffentlich ein A n 
stoß für die weitere Erforschung des lö.Jahrhunderts und seiner Bedeutung in der 
deutschen Geschichte werden.
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